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Vorwort

Die Gescliichte der grossen ReichsversanlInlull5^^ welcher

die protestantische Kirche ihren Namen verdankt, ist zuerst

von Joh. Joach. Müller in seiner 1705 zu Jena erschienenen 1 listorie

von der evan^reHschen Stände Protestation und Appellation

ausführlich dargestellt worden. Während mehr als hundert

Jahren ist dieses verdienstvolle Werk in Verbindung mit den bei

Sleidan und Seckendorf gegebenen Ausführungen die Hauptcjuelle

für jenen Reichstag geblieben. Erst die dreihundertjährige

Gedächtnissfeier der Speierer Protestation im Jahre 1829 gab

wieder Anlass zur Herausgabe mehrerer Schriften, welche die

Geschichte jenes denkwürdigen Ereignisses zum besonderen

Gegenstande hatten. Tittmann in Leipzig, Zimmermann in

DarmStadt, Johannsen in Kopenhagen und Gass in Breslau

beschäftigten sich mit derselben, ohne jedoch dabei aus neuen

Quellen zu schöpfen. Di^egen war die von A. Jung in seinen

Beiträgen zur Reformation gegebene 1830 erschienene Geschichte

des fraglichen Reichstages eine werthvolle Bereicherung der

historischen Literatur und bleibt bis heute wegen der derselben

beigegebenen Briefe und Akten aus dem Strassbuiger Archive

unentbehrlich.

Seitdem ist eine eingehende besondere Darstellung der

Gescliichte des Reichstages von 1529 nicht mehr erschienen.

Die kürzere Erzählung derselben, welche in dem 1858 zu

Gotha herausg^benen Retscher-Almanache aus der Feder

von Dr. Ebrard sich findet, stützt sich wesentlich auf jene

Arbeit von Jung* Auch die aus Anlass der Gründung des

Retscher-Vereins um dieselbe Zeit gewechselten Streitschriften

haben wenig zu einer weiteren Aufhellung der Geschichte jener
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Reichsversammlung beigetragen, da es den Verfsissem dabei

nur auf die Lösui^ der weniger wichtigen, in vorli^ender

Schrift auf Grund der Urkunden wohl endgültig entschiedenen

Frage über das Sitzungslocal des Reichstags ankam. Um so

mehr und bedeutenderes zuverlässiges Material ist in den

grossen Werken von Bucholtz und Ranke, sowie in zahlreichen

seit funücig Jahren veröffentlichten Specialforschungen über die

Geschichte der Reformationszeit niedergelegt Vor Allem ist

hier K. Th. Keims schwäbische Reformationsgeschichte zu

nennen, welche den Reichstag von 1529 mit besonderer

Ausführlichkeit behandelt und durchweg aus den ersten Quellen

schöpft. Ebenso enthalten die im Corpus Reformatorum

herausgegebenen Briefe Melanchtfaons, sowie die von Klüpfel

in seinen Urkunden des schwäbischen Bundes im Auszuge

abgedruckten Briefe cfes Memminger Reichstags - Gesandten

Joh. Ehiiigcr mancherlei, was den älteren Bearfaeitem des

Gegenstandes unbekannt geblieben war.

Mein /\int als Pfarrer in der Stadt, in welcher vor

350 Jahren jene Versammlung tagte, legte mir den Wunsch nahe,

zunächst zu meiner eigenen Belehrung die Geschichte derselben

gründlicher kennen zu lernen. Uie Zuvorkommenheit der

betreffenden Archivvorstände machte es mir möglich, dabei

ausser dem nothwendigcn gedruckten Materiale auch eine Reihe

wichtiger, bisher grossentheils unbekannter Archivalien zu

verwerthen. Die Verwaltung des kgl. baier. allgemeinen

Reichsarchivs gestattete mir nicht nur, die in den derselben

unterstellten Archiven vorhandenen einschlägigen Aktenstücke

einzusehen, sondern gab mir auch wichtige Fingerzeige über

den Inhalt derselben und genehmigte, dass die Akten hierher

gesendet und in den Localitäten des kgl. Kreisarchivs benützt

werden durften. Auch die reichhaltigen schon von Ranke

benützten Akten der Reichsstadt Frankfurt durfte ich in den

Räumen des hiesigen Kreisarchivs studiren. Die mir durch

höchsten Erlass des kgl. Staatsministeriums des kgl. Hauses

und des Aeussern wohlwollend zugestandene Erlaubniss zur

Benützung des kgl. baier. geheimen Haus- und Staatsarchivs

machte es mir möglich, während eines Aufenthaltes in München

die sowohl in dem herzoglich bairischen, als auch in dem
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pfälzischen Thcile desselben vorhandenen werthvollen Schätze

kennen zu kmen. In gleich zuvorkominender Weise wurde

mir gestattet, von den in dem kgl. wUrt Staatsarchive zu

Stuttgart und dem städtischen Archive zu Augsburg vorhandenen

hieher gehörigien Aktenstücken Einskht zu nehmen. Ebenso

wurde nur das hiesigeStadtaichiv auf das bereitwilligste |eöffnct.

Endlich unterstützten mich die Verwaltungen der hiesigen kgl.

Lycealbiblioihdc, der grossherzoglichen Umversitätsbibliothek

in Heidelberg und der kgl. Hof- und Nationalbibliothek m
München bei memen Studien m einer Weise, welche noch zu

aufnchtigem Danke verpflichtet Diesem Danke g^gen Alle,

welche meine Arbeit förderten, hiermit öffentfich Ausdruck zu

geben, ist mir ein tie%eiuhltes Bedürfiiiss.

Indem ich nun die vorliegende Schrift ab Frucht dieser

Studien der Oeflentüchkeit übergebe, bin ich mir der Mängel

derselben nicht unbewusst. Gerne hätte ich meine archtvalischen

Nachforschungen noch mehr ausgedehnt und namentlich über

die Vorgänge vom 19. bis zum 25. April weitere urkundliche

Nachrichten zu gewinnen gesucht. Aber ich wollte das

aktemnässige Material doch nicht noch weiter anwachsen sehen,

und glaubte auch auf Grund der von mir eingesehenen Akten

ein Bild jenes wichtigen Reichstages geben zu können, welches,

wenn auch nicht auf absolute Vollständigkeit, so doch, weil

uuniittclbar aus den Urkunden entnommen, auf Treue und

Verlässigkcit Anspruch machen kann.

Die Beilagen zu gegenwärtiger Arbeit cuthalten uugcdruckte

Akten und Briefe über den Reichstag, deren Beigabe manchen

Lesern nicht unwillkummen sein wird. Die Orthographie der

üriginalien habe ich bei dem Abdrucke derselben beibehalten

und nur zur Erleichterung des Verständnisses die Interpunktion,

sowie damit zusammenhängend den Gebrauch der grossen

Anfangsbuchstaben leise geändert. Ausserdem habe ich die

in einzehien Aktenstücken jener Zeit bis in's Unerträgliche

gehende Häufung von Buchstaben , soweit dieselbe ersichtlich

blos den einzelnen Copisten zur Last zu legen war
,

gemildert

und z. B. statt vssschuss vsschuss, statt vnnd vnd, statt

entplanngenn entpfangen gesetzt Die Rücksicht auf den

Raum nöthigte mich, auf die Wiedergabe der wichtigsten
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Aktenstücke mich zu beschränken. Nur die Briefe der Nördlinger

Abgeordneten wurden, obwohl in denselben manche Notizen

sich finden, welche von geringerer Wichtigkeit sind, domoch in

ihrem ganzen Wortlaute abgedruckt, um an diesem Beispiel

einen Begriff von den mancherlei Gegenständen zu geben,

welche bei Gelegenheit einer Reichsversammliing die Gemüther

der Reichstagsgesandten bewegten.

Es ist ein bedeutsames Stück allgemeiner deutscher Ge-

schichtei welches wir darzustellen versuchten. Wir haben das-

selbe zunächst für die Mitglieder des historischen Vereins der

Pfalz geschrieben, bei denen wir, weil eine pfalzische Stadt der

Schauplatz der geschilderten Ereignisse war, ein besonderes

Interesse fiir dieselben voraussetzen zu dürfen glaubten. Möge

auch der weitere Leserkreis, welchem wir unsere Schrift hiemit

zu übergeben wagen, dieselbe wohlwollend aufnehmen!
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1. Politisoke und kirchliche Verhältnisse vor dem Reichs-

tage im Allgemeinen.

Auf dem 152f> zu Speier geiialtenen, zahlreich besuchten

Reichstage war trotz des anfänglich herrschenden Zwiespaltes

schliesslich ein einstinnniger Beschluss in Sachen der Religion

zu Stande gekonnnen. Kaiser Karl V., seit Jahren von Deutsch-

land abwesend, hatte zwar durch seinen Bruder, den Erzherzog

Ferdinand und seine anderen Comniissarien das entschiedene

Verlangen gestellt, dass die Stilnde des Reiches von dem alten

Herkommen in Kirchenlehre und Gebräuchen in keiner Weise

abwichen. Namentlich begehrte er die strenge Durchführung

des Wormser Edictt s, welches Luther und seine Anhänger mit

der Acht belegte und seine Lehre verbot. Aber die evangelischen

Fürsten und Stände liessen sich auf einen derartigen Beschluss

nicht ein. Zudem war das Verhältniss des Kaisers zu dem
Pabste durch die von Letv^terem dem Gegner Karl's, König

Franz I. von Frankreich gewährte Unterstützung, welche zur

Zeit des Zusammentrittes des Reichstages in der am 22. Mai

152G geschlossenen Ligue von Cognac ihren offenen Ausdruck

fand, erheblich geändert worden und es schien dem Kaiser

nicht mehr gerathen, sein Verhältniss zu den der Reformation

geneigten Fürsten Deutschlands noch zu verschlimmern. Unter

diesen Umständen hielt man es auf beiden Seiten für das

zweckmässigste, die definitive Entscheidung über die Glaubens-

angelegenheiten zu verschieben. Demgemäss wurde in dem

am 27. August 1526 publicirten Reichstagsabschiede mit

Stinmieiidnhelligkeit beschlossen, eine Gesandtschaft an den

Kaiser zu «endoi und denselben zu bitten, baldmöglichst in

1
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dgner Person nach Deutschland zn kommen und dafür Sorge

zu tragen, dass binnen höchstens anderthalb Jahren zur Bei-

I^fung der Glaubensstreitigkeiten ein freies allgemeines Gondl

oder mindestens eine Nationalversammlung m deutschoiLanden

gehalten werde. Bis dahin sollten alle Stande des Reiches m
Sachen des Wormser Edicts »für sich also leben, regieren und
halten, wieem jeder Solches gegen Gott und kaiserlicheMajestät

hoffet und vertrauet zu verantworten«.

Seit jenem Beschlüsse fanden drei Jahre lang über die

Glaid)ensfrage heSm öffentlichen Verhandlungen statt. Durch

denselben war ein gesetzlicher Boden zur Befestigung und

w^teren Ausbr^tung der Reformation gegeben, deren Grund-

sätze in immer weiteren Kreisen durchgeführt wurden. In

Kursachsen, in Hessen und anderen Gebieten wurde die

Organisation des evangelischen Kirchenwesens vollendet; an

vielen anderen Ort^ schickte man sich an, das dort gegebene

Beispiel zu befolgen, wobei man sich zuweilen zur Rechtfertigung

seines Vorgehens ausdrücklich auf die anfreführte Bestimmung

berief. ^) Aber eben dies rief bei den der Reformation abge-

neigten Fürsten und Ständen eine iininer wachsende Erbitterung

gegen deren Freunde hervor, Dicse'be wurde noch bedeutend

gesteigert durch die i'ack'schen tlrmdel. Allzu leicht hatte

Landgrat Philipp von Hessen dem Kanzleiverweser des Herzogs

So antwortete der Bath von Bentlingen dem Abte Helehior

von KSoigsbrann aaf dessen Verlangen, statt dnreh den von der

Stadt «a%e8tellten verheiratheten Prediger »die göttlichen Aemter

durch die von ihm eingcsetsten Vioari nnd Helfer vexfiQgm za

lassen", im November 1528: nDieweil der Abschied des jüngst

gehaltenen Reichstags zu Speier enthält, dass etc., so bleiben wir

bilhg dabei, und hat nns darum Niomand zu rechtfertigen oAex

einigen Eintrag zu thun, dieweil wir mit Verantwortung an kaiser-

liche Majestät durch obbemelton Abschied gowieson sind." J. 6.

Füsing, Relation, wio es mit der Roformation der Stadt Reutlingen

hergegangen. 1717. S. 143. Ebenso berief .sich die Stadt Memmingen
auf dem iiu November 1528 zu Ulm gebaltenon Stildtetage zur

Recbtfüitigung ihres Vorgehens in Sachen des Glaubens auf jenen

Artikel des Abschieds. K. Klüpfel, Urkunden dos schwäb. Bundes,

n. Stattgart 1853. S. 330.
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Goorp' von Sachsen, Otto von Pack, Glauben ^'eschenkt, als

dieser ihm Finde 1527 von einem Rnndnisse Mittheilung machte,

vvelf'he?; mehrere katholisclie Für.<ten zu Breslau gegen die

Lutherischen geschlossen haben sollten. Und jeder bei ihm

etwa noch bestehende Zweifel wurde beseitigt, a!s ihm Pack

im Februar 152S eine Abschrift des angeblichen Bundesvertrages

Vüi legte. Hienach sollten sich König Ferdinand, die Kurfürsten

Albreclit von Mainz und Joachim von Brandenburg, Gardinal-

er/bisrhof Matthäus von Salzburg, die Bischöfe Wigand von

Bamberg und Conrad von Würzburg und die Herzoge Georg

von Sachsen, Wilhelm und Ludwig von Baiem verbündet

haben, um den Kurfürsten von Sachsen, wenn derselbe Luther

auszuliefern und den alten Glauben in seinem Lande wieder

aufzurichten sich weigere, und den Landgrafen von Hessen

7A1 übelfallen und ihre Länder unter sich zu theilen. Es ist

heute allgemein anerkannt, dass jene Abschrift gelälscht und
ein derartiger Vertrag in Wirklichkeit nicht geschlossen wordwi

war. Als Landgraf Philipp seinen Schwiegervater Herzog

Georg von der ihm gemachten Mittheilung in Kenntniss setzte,

antwortete dieser sofort, er wisse nicht das Mindeste von einem

solchen Bündnisse, und wer das Original der angeblichen

Urkunde gesehen zu haben behaupte, sei ein verzweifelter,

ehrloser, meineidiger Bösewicht Ebenso stellten die übrigen

in der dem Landgrafen vorgelegten Abschrift genannten Fürsten

jede Betheiligung an dnem derartigen Bündnisse in Abrede.

Aber schon war der stürmische Landgraf, welcher sofort

umlsussende Rüstungen getroffen hatte und einen Angriff nicht

abwarten zu sollen glaubte, in das Gebiet des Bischofs von

Würzburg eingeflallen und bedrohte die Bambergischen und

Mainzischen Lan^e. Zu Kutvergiessen kam es' zwar nicht,

aber da Landgraf Philipp von den nicht gerüsteten Bischöfen

Ersatz seiner Kriegskosten begehrte, so bedurfte es der Ver-

mittdung der Kurfürsten Ludwig von der Pfalz und Richard

' von Trier, um den Landgrafen zur Zurückziehung seiner

Trupp&k zu bewege. Am 5. Juni 1528 wurde zu Sehmal*

kalden ein Vertrag des Landgrafen mit den Bischöfen von

Würzborg und Bamberg und am 14. Juni bei Gdnhausen mit

dem KurfOrst» von Mainz angerichtet, der zwar die Kriegs-

1*
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gefahr yorerst beseitigte, aber bd jenen Bischöfen und begreif-

licher Weise aach bei den tibrigen katholischen Standen eine

tun so grössere Missstimmung gegen, die lutherischen Stände

und namentlich den Landgrafen hervorrief, als auf Grund des

Vertrages der Kurfürst von Mainz und der Bischof von Wörz-

burg eine Kriegsentschädigung von je 40,000 Gulden , der von

Bamberg eine solche von 20,000 Gulden an Philipp zahlen

musste. Ausserdem mussten sich die Bischöfe verpflichten, dass

sie Hessen und Sachsen mit don ihron nicht vom Worte

Gottes drängen wollten. Zwar \vui(1(hi nach einem späteren,

am 30. Dezember 1528 zu Worms ebenfalls unter Verniittelung

des Kurfürsten von der Pfalz ab{?eschlossen(^n Vertra^'e die

Verbriefungen der Bischöfe wieder herausgej^eben ; da der Land-

graf aber die ihm bereits bezaiillen Summen nicht zurückzugeben

hatte, so wurde damit jene Erbitterung niclit beseitigt, welche

besonders in den massgebenden Kreisen des schwäbischen

Bundes einen hohen Grad erreichte.

Auch die Stellung des Kaisers zu dem Pabste war mittler-

weile wieder eine bessere geworden, und eben damit nahm die

von 1526 bis 1528 durch den Kaiser in Deutschland l)eobachtete

grössere Zurückhaltung in don religiösen Fragen ein Ende.

Karl V. war der Sache der Reformation in Folge der ihm

gewordenen Erziehung, wie der geistigen Atmosphäre, in welcher

er nach Ranke's treffendem Ausdrucke lebte, zu keiner Zeit

zugethan gewesen, suchte ihr vielmehr stets nach Kräften

entgegenzuwirken. Durch die von Clemens VII. in Italien

beobachtete feindliche Politik hatte er gezwungen werden

k()nnen, seine Waffen gegen den Palast zu wenden. Ja die

deutschen Landsknechte hatten unter Georg von Fhmdsberg am

^) üeber die Pack sehen Händel s. F. B. v. Bncboltz, Geflohi(dite

der Regierung Ferdmand des Ersten. Wien 1882. Band 8, 8. 861—388.

Leop. V. Ranke, dentsobe Gesohiohte im Zeitalter der Reformation.

4. Anflaga Leipzig 1868. Band m, S. 29—85. Viele der darauf

beifiglichen Urkunden bei J. G. Walch, Dr. Ifart Lathers sSmmtliohe

Selniften. Halle 1745. Band 16, 8. 444—521. Eine Abschrift des

Wormser Vertrage« findet mxk in Sammeiband 2 des bisehBiliofa

Bambergisehen Theiles des k. b. Ereisarokivs m Bamberg. FoL 194 IL

Digitized by Google



5

6^ Mai 1527 Rom ersiünnt und den Pabst in der Engelsburg

eingeschlossen. Aber wenn dies auch den Kaiser von entschie-

denen Massregeln gegen die Anhänger und Begünstiger Luthers

in Deutschland abhielt, so änderte es doch an seiner religiösen

Gesinnung Nichts. Schon in seiner ersten Instruction für

seinen Gesandten an Clemens VII. nach dessen Gefangen-

nahme (Juli 1527) gibt Karl V. nicht nur seiner unver-

änderten Ergebenheit gegen den Pabst Ausdruck und spricht

seinen Wunsch aus, »seiner Heiligkeit Hand und Füsse zu

küssen, ihn in vollkommene Freiheit licrzustellen und mit

eigner Hand ihn wieder auf seinen Stuhl einzusetzen«, sondern

er redet auch von der Noth wendigkeit, dafür zu sorgen, dass

eine Ausrottung der irrigen Secten Lutliers erfolge. ^) Und
die Massregeln , welche er in den Niederlanden gegen die

Lutheraner ergriff, bewiesen, dass es ihm mit dieser Sorge

Ernst war. Als die politischen Verhältnisse darum dem Kaiser

den Wunsch nahe legten, mit dem Pabste Frieden zu scliliesscn,

damit er seinen übrigen Feinden in Italien, besonders dem
Könige Franz von Frankreich um so energischer zu begegnen

vermöge, die ihm bisher versagte Belehnung mit dem König-

reiche Neapel erhalte und endlich von dem Pabste als Kaiser

gekrönt werde, da war es r'ewiss die j:eringste Schwierigkeit

bei den Vei handkmgen, den Kaiser zum Versprechen energischerer

Massnahmen gegen die Reformation Luthers zu bestimmen. Im

Laufe des Jahres 1528 schlössen sich nun Kaiser und Pabst

wieder enger aneinander an. Letzterer hatte von dem Augen-

blicke seiner Befreiung an allen Aufforderungen des Königs

Franz und der anderen Theilnehmer der Ligue, sich mit ihnen

aufs Neue gegen den Kaiser zu verbünden, Widerstand geleistet,

und auf die Zumuthung, denselben kraft seiner päbstlichen

Machtvollkommenheit der kaiserlichen Würde zu entsetzen, soll

er in richtiger Erkenntniss der wirklichen Sachlage geantwortet

haben, das sei ein gefährliches Unternehmen, da sich in Folge

dessen vielleicht ganz Deutschland von der Kirche trennen

werde. Am 6. October 1528 kehrte der Pabst auf dringende

Einladung der kaiserlichen Gesandten nach Rom zurück, welches

^ Biwholti m, 99.
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er 10 Monate vorher wie ein Flüditling verlassen hatte, tind

wenn er auch von diesem Zeitpunkte an noch hin und wieder

durch einzelne Kundgebungen zeigte, dass sein Misstrauen

gegen den Kaiser nicht völlig beseitigt war, so war es ihm

doch von nun an emstlidi umFrieden mit danselben zuthun.

Schon am 2. September 1528 hatte er aii den Kaiser im Sinne

on FriedensT^mitUungen geschrieben, und die am 8. Januar

1529 erfolgende Sendung des in der Ghristnacht gewehten

Hutes und Schwertes an d&k kaiserlichen Feldherm, Prinz

Philibert von Oranien, der vor zwanzig Monaten bei der

Erol)erung Roms die pätMSÜichen Gemächer im Yaücan einge-

nommen hatte, gab einen neuaiBeweis der Friedensgoieigtheit

des Pabstes. Den gleidien Wunsch nach Frieden hatte auch

der Kaiser durch seine Gesandten an Gemens zu erkennen

gegeben , und es ist nur eine Wiederholung des durch diese

dem Pabste UUigst Gesagten, wenn Karl im April 1529, da

eben der Speierer Reichstag seinen Anfang genommen hatte,

in einem Briefe an den Pabst versichert, derselbe werde ihn

stets als treuen und ergebenen Sohn erkennen, als einen besseren,

denn die, welche der Pabst für solche halte. Die Einnahme

Roms sei keineswegs auf seinen Befehl geschehen; er sei dem

heihgon Stuhle ein viel zu gehorsamer und demüthiger Sohn

und bereit, für denselben seine Person und Alles, was er habe,

zu opfern. Und wenn er ihn dann einladet , zum Abschlüsse

des Friedens nach Spanien zu kommen, und ihm ver.spricht,

ihn dort aufzunehmen, wie nur ein ergebener Sohn sehien

Vater empfangen könne, er werde bei den Friedensverhand-

lungen seinen guten Willen in jeder Weise erkennen, wenn er

schliesslich in jenem Briefe seine Person und seine Güter Golt

und der päbsllichen Heiligkeil als dessen Stellvertreter zur

Verfügung stellt, so mag man die Form dieses Schreibens

theilweise auf Rechnung der üblichen Hofsprache stellen, hat

aber keinen Grund, deren Aufrichtigkeit zu bezweifeln.')

Zwar wurde der förmliche Friedensvertrag zwischen Kaiser

und Pabst erst nach dem Schlüsse des Speierer Reichstags aiii

') 8. dieses Schreiben bei Lanz, Dr. K., Correspondens des

Kaisers Karl Y. Leipzig 1844. Band 1. 296.
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29. Juni 1529 zu Barcellona abgeschlossen. Aber nachdem im

October 1528 I'abst Clemens durch seinen Nuntius am kaiser-

lichen Ilofc Karl auf das dringendste hatte auffordern lassen,

sich der Religion mehr als bisher anzunehmen und wenigstens

dafür Sorge zu tragen, dass den Neuerungen, in denen man
bereits weiter gehe, als Luther, und zur Leugnung von Taufe

und Abendmalil vorgeschritten sei, ein Ziel gesetzt werde,

so konnte sich der Kaiser keinem Zweifel darüber mehr hin-

geben, dass ein schärferes Vorgehen gegen die Anhänger

der Reformation eine der ersten Bedingungen eines Friede
mit dem Pabste sei. ^) Der Kaiser war darum schon längere

Zeit vor dem Reichstage zu Speier entschlossen , das

ollständig durchzuführen, wozu der Friede von Barcel:-

lona ihn bald nach demselben förmlich verpflichte, mit

seinem Bruder Ferdinand alle mögliche Mühe aufzuw^idoi,

um der v^pestenden Krankheit des Lutherthums entgegenzu-

wirken und die Gemüther der Irrenden zur wahren christlichen

Keligion zurückzuführen. Zu diesem Behufe wolle der Pahst

alle in seiner Macht steifenden geistlichen Mittel gebrauchen;^

würden aber diese fruchtlos bleiben und die Irrenden die

Stininif dos Hirten nicht hören und in ihren Irrthümern hart-

näckig und verstockt beharren, so habe Kaiser Karl und König

Ferdinand gegen sie Gewalt anzuwenden und die Christo

angethane Schmach nach Kräften zu rächen. Der Pabst aber
' wolle dafür besorgt sein, dass auch die übrige diristlichen

Fürsten ein so heiUges Werk nach Vermögen unterstützten«*)

^) S. zn der vorausgehenden Darlegung Bänke III, 21 und 81 ff.

und Bucholtz ITT, 136 ff.

^) S. den Friedensvortrag bei J. üumont, corps univcr.sel

diplomatique du droit des gens. A la Haye 172G. tonn; W. partie II,

S. 1 ff. Der ollen angoführte Passus lautet in seiner Ilauptstcllo

wörtlicli : Cum . . . nec nüuus Caesai tjae Majestati cordi sit, ut huic

pestifero morbo congruum aniidüiuiu praeparari possit: Ideo actum

extititetconTentara, quod Caesar et Serenissimus Hungariae rez ejus
^

frater ....ontnem operam possibilem adhibebimtinhi^Bsaodi erroribiu,

si &8 est» sedaadis» «rantiamqne aninuB aUioimidis» ut ad reotos

GhristiaiuM religionis tnunitss redeaat» ^ninqiie rdigioiMiii et
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Hätte bei den Batschliessungen der beiden hohen Brüder,

des Kaisers Karl und Königs Ferdinand, die Rücksidit auf die

VerhftltnifiBe DeuisMuids den Aussdilag gegeben, so hätten sie

sich wohl gegen die Freunde derReformation zuvorkommender

gezeigt. IMe äussere Uacht des habsburgischoi Hauses in

Deutschland hatte damals zwar einen mächtigen Anfbcfawung

genommen. Nicht nur hatte Ferdinand schon 1521 sofort nach

seiner AnlLunft aus Spanien, wo er erzogen war, ausser von den

fünf österreichischen Erblanden auch von dem zwei Jahre früher

durch den schwäbischen Bund dem Herzoge Ulrich abgenom-

menen Herzogthume Würtemberg Besitz genommen, sondern er

war auch, nachdem sein Schwager, König Ludwig von Ungarn

und Böhmen in der unglücklichen Schlacht bei Mohaez am
29. August 1526 das Leben gelassen hatte, dessen Erbe

geworden. Trotz der Bemühungen des Herzogs Wilhelm von

Baiern , die böhmische Krone für sich zu erlangen , war
Ferdinand am 24. Februar 1527 zum Könige von Böhmen
gekrönt worden und behauptete sich im unbestrittenen Besitze

flieses schönen Landes, zu welchem damals noch Schlesien

und Mähren gehörte. Und auch in Ungarn war er zu Press-

burg mit Stimmenmehrheit zum Könige gewählt und am
5. November 1527 zu Stuhlweissenburg als solcher gekrönt

worden, nachdem sein Gegenkönig, der Woiwode Johann Zapolya

mit Waffengewalt zum Rückzüge in seine Erbgebiete genöthigt

worden war. Aber eben in Ungarn waren die Erfolge des

Königs Ferdinand nur zeitweilige gewesen. Die Anhänger von

Johann Zapolya, der von einem Keidistage in Stulilweissen-

fidem apostolicamque seclem verbo ant facto laedere soa

perturbare non praesumant. Tn qua re ipse otiam sanctissimus

dominns noster salubribus Ulis spiritualibus antidotis commisso

grcgi ovibusque errantibua, tamquam cotiimunis pastor et patcr

consulens, omncm possibilom luedelaiu pariter adhibere couabitur:

quod 8i pastoris vocem non« audiverint, Caosarisque mandata

neglezerint, et in hisoa enoribns obstinati et pertinaoes permanserint,

km Cttuut fmm $*nmt$d$tim» Htmgaria» et Bttimüm rea emUrm tKiM eonm
|)«taitafif «in üttrMfm^ ilfaftWfiM Cftmlo injuriam pro tirihut uloueenhw,

ennUntqne sua sanetitas ut caeteri Christiaiii pnadpes . . . tam
Biiieto operi etiam pro iribns aasistant
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bürg zum Könige gewählt und von dem französischen Könige

und dem Sultan als solcher anerkannt war, machten Ferdinand,

welclu'iii durch den drückendsten Geldmangel durchgreifende

Massregeln unmöglich wurden, immer mehr zu schaffen, und der

mächtige, damals auf dem Gipfel seiner Macht stehende Sultan

Suleiman IT., nachdem er bisher immer und zuletzt 152G vor

Mohacz den Christen gegenüber siegreich gewesen war, traf

die ausgedehntesten Rüstungen, um Ungarn von Xtiicni

anzugreifen und entweder für sich zu erobern odei- dem darum

sich eifrigst bemühenden Woiwoden Johann als seinem

tributpflichtigen Vasallen zu überlassen. Und dass er dabei

nicht an den deutschen Grenzen stehen zu bleiben , sondern

alle Schrecken des Krieges, wie die Türken solchen zu führen

pflegten, auch weiter nach Oesterreich und Deutschland zu

tragen gedachte, darüber konnte kein Zweifel bestehen. Die

Gesandten, welche König Ferdinand 1528 an den Sultan geschickt

hatte, waren von den Türken nnt höhnendem Uebermuthe

empfangen und während neun Monaten als (»efangene zurück-

gehalten worden. Und als sie der Sultan endlich am 20. März

1529, da eben der Speierer Reichstag begonnen hatte, nach

Deutschland zurückkehren Hess, gab er ihnen die Antwort

mit auf den Weg: »Euer Herr hat seither unsere Nachbarschaft

nicht erfahren, er wird sie aber hinfort erfahren. Ich werde

persönlich zu ihm komm^ mit aller Macht und ihm in

eigener Person die Festungen zustelle, welche er von mir

begehrt hat. Erinnert ihn also, dass er Alles zubereite und

ausrüste, um uns gut empfangen zu können.« ') Schon vorher im

Februar war dem Könige Ferdinand eine Zuschrift des Sultans

von ähnlichem, wenn auch weniger drohendem Inhalte zuge-

kommen; doch in Ermangelung eines d«r türkischen Sprache

kundigen Uebersetzers hatte a* erst mehrere Monate später,

als Suleiman bereits mit einem gewaltigen Heere gegen Ungarn

und Deutschland aufgebrochen war, Kenntniss von dem Inhalte

jenes Schreibens erhalten. Aber dass es der Zusammenfassung

aUer Kräfte Deutschlands bedurfte, um dem Angriffe emes so

*) 8. dan GaBandtMhalUberieht vonHabordanci ondWeiehael-

boger bei Bacholts m, 592 It
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fdrchtbaren Feindes zu begegnen, dass darum die damalige

Sachlage nicht dazu angelhan war, durch einen Wechsel der

Politik hl der Glaubenssache die zahlreichen der Reformation

geneigten deutschen Rdchsstftnde dem Kaiser und dem Könige

Ferdinand zu entfremden, das hat sich zwar erst nachträglich

für Jedermann herausgestellt, als im October 1529 Suleiman

alle Greuel des Krieges nach Ungarn und bis nach Oesterreicfa

trug, mit einem gewaltigen Heere von 250,000 Hann vor Wim
stand und allgemeiner Schrecken ganz Deutschland ergriff;

aber König Ferdinand wenigstens hätte es schon vor dem
Zusammentritte des Rdchstages erkennen können. Sdion im
Januar 1529 hatte Stephan Bathor aus Ofen an denselbien

geschrieben, der König möge in beiderlei Richtung gefasst

sein, sowohl den Femd zu empfangen, als auch anzugreifen,

und der Bischof tou Erlau berichtete in einem Briefe vom 10.

Februar: »Ich sehe für dieses Reich grössere Sturme bevor,

als je zuvor seit Ifenschengedenken, welche nicht anders als

durch die Gnade des unsterblichen Gottes gestillt werden

mögen«. Und als der Reichstag begonnen hatte , da liefen

jmmer neue Nachrichtai ein, welche auf das dringendste zur

Einigkeit hätten auffordern müssen. >3

8. Terhandlnngen Uber die Wahl Ferdinands sum rOmisehen

Könige und die Auflösung des schwäbischen Bandes.

Doch an Einigkeit fehlte es. Auch solche Fürsten und

Stände, welche es in den Glaubensfragen mit dem Pahste

hielten, waren in Folge der ^'ewaltigen in den letzten Jahren

erfolgten Zunainiie der habsburgisclien Macht gegen das Ilaus

Oesterreich von Misstraiieii und Eifersucht erfüllt. Dies zeigte

sich vor Allem bei den im Jahre 1528 von Kaiser Karl wieder

aufgenomiiu ncn Verhandlungen wegen der Wahl seines Bruders

Ferdinand zum römisclieii Kiuiige. Da weder Ranke noch

Bucholtz N;\h(Tes über diese Verhandlungen berichten, die

Darstellung derselben ober zur Beleuchtung der politischen

Bnoholtz UI, 271 ff.
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V^hftltmsse in Deutschland zur Zeit des Reichstages nicht

unwesentlich ist, so möge ein etwas ausführlicheres Eingehen

auf dieselben gestattet sdn.

Schon im Jaliro 1525 hielten sowohl Kaiser Karl als^ sein

Bruder eine Walil Ferdinands zum römischen K()nige für

erwünscht. Auch hatten hwils ("iiii'j't' Kurfürstoii /u dein Ende

Unterhandln nirrii nnl Ferdinand an^j^cknupft. Da aber Karl, w'm

er am 29. Novi iid)cr 1526 seinem Bruder schrieb, ') es für uner-

lässlicli ei achtele, dass vor der Wahl eines römischeu Köiii^rs

er selbst /uui Kaiser //r/i7v>/;/ sei, weil nicht gleichzeit i;r zwei

röuiisclir K(>nij,'e sein kfiiuiteii, so uulerblieben weitere fcii iuiiche

Verliainllifii'-reu, so lau'je das ZerAvürfniss von Kaiser und l'abst

eine bald:;,'^e Krönun^r Karl's nicht erwarten lies.s. Einer der

Gründe, "welche Karl l»estinniden. im Jidi 1520 S^tanien zu ver-

lassen und nach Italien zu jjrelien, lag desshalb, wie er am 11.

Januar 15o0 an Ferdinand schrieb, darin, dass er vom Pabste

gekrönt werden wollte, damit sein Bruder römischer König

werden könne. Schon 1528 al)er liatte der Kai.ser die Verhand-

lungen über die Watil Ferdinands zum römischen Könige wieder

aufj^H^nommen, nachdem seine besseren Bezieinmjren zu dem
Pabste seine Krönimg in nfdiere Aussicht stellten. In dem kur-

pfälzischen Theile d(>s k;,d. geheimen Staatsarchivs in München

befindet sich ein starker, die Correspondenz des Kurfürsten Ludwig

von der Pfalz enthaltender Band mit vielen auf die Königswald

bezüglichen Akten.stücken, welche in Verbindung mit den bei

Buclioltz und Ranke gegebenen Nachrichten nachstehendes

Bild der Verhandlungen ergeben.

Am 18. April 1528 schrieb der Kaiser aus Spanien an

seinen Bruder, er gedenke einen Gesandten nach Deutschland

zu schicken, um dort bei den Fürsten und besonders bei dem
schwäbischen Bunde eine lebhaftere Betheiligung der Deutschen

an dem Kriege gegen König Franz von Frankreich zu bewirken.

Es war dies der unter dem Namen des Prfjbstes vm Wdldkirek

bekannte kaiserliche General-Orator und Vicekanzler Balthasar

0 Bacbolts m, 414.

*) Laos, 860.
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Merkel oder Mäiklin, >) Bischofvon Ifalta. Von niedererHerkunft,

aber in politischen Missionen wohl erfSdiren, wie er denn als

Vertreter des Bischöfe Ton Gonstanz schon an denReichstagen

von 1512 und 1521 theilgenonunen hatte, war er jetzt viel-

geUend bei seinem kaiserlichen Herm und hochangesdien bei

den Fürsten und StSnden des Reiches, in dmn Reihe er

selbst eingetreten war, seitdem er nach der 1527 erfolgten

Resignation des mit der Reichsacht belegten Bischofes von

Hildesheim zu dessen Nachfolger postulirt und ausserdon

Goacijutor des Bisdiofes Hugo von Gonstanz geworden war.

Dem Letzteren folgte et noch im Jahre 1529 nach dessen zeit-

weiligem Rficktritte als Fürstbischof. Es war eine überaus

ausgedehnte Thätigkeit, welche Waldkircfa seit seiner Ankunft

in Deutschlaiid entwickelte. Zunächst sollte er den Fürsten

und Ständen die Grunde darlegen, welche den Kaiser zur

AbsagUBg des auf den Sonntag Invocavit 1528 nach Regens-

burg angesetzten Reichstags veranlasst hatten. Von einem

fürstlichen Hofe zum andern, von einer Stadt zur andmi

reisend, suchte er überall im Sume des Kaisers zu wirken.

Hier forderte er zu grösserer Unterstützung des Kaisers in seinen

auswärtigen Kriegen auf, wie in Augsbprg, wo er Namens des

Kaisers im August 1528 bei dem schwäbischen Bunde freilich

erfolglos zu Gewährung eines Relt^ienstes gegen Frankreich

auflbrderte, ^) und bei dem Kurfürsten Ludwig von der Pfalz,

von dem er unt^ Uelierreichung eines Missives des Kaisers

das Gleiche begehrte. Dort machte er den Willen des Kaisers,

jede weitere Neuerung in Glaubeussachen zu vwhüten, aufs

ontfidiiedenste geltend. So in Strassburg, wo er dm Rath im

Namen des Kaisers bei der alten Religion zu bleiben ermahnte

und die Adeligen mit Verhist ihrer Lehen bedrohte, wenn sie

sich nicht der Abschaffung der Messe widersetzten, in Speicr,

wo er Bischof Georg veranlasste, von dem Pfalzgrafen Ludwig

von Zweibrücken die Vertreibung der lutherischen Prediger aus

Kleeburg und Bergzabern zu begehren, und wieder in Augsburg,

Geb. in WaUlkircli 1479, gest. in Trier 1531.

') Klüptel, Dr. K., Urkunden zur Geschichte des schwäb.

Bundes, II, 326 ff.
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wo er dem Rafhe erklärte, der Kaiser sei der Stadt ungnädig,

weil sie am alten Glauben nicht festgehalten hätte. Noch

entschiedener soll er sich, wohl ebenfalls in Augsburg, gegen

Memmingen ausgelassen haben; wenigstens erinnert Bürger-

meister Ellinger von da später von Spoicr aus daran, dass

Waldkirch ihn und den Prediger Aiiibr. Blaurer henken zu

lassen gedroht habe. Jetzt linden wir ihn in Schmalkalden,

wo er im Juni 15:28 an der erwähnten Friedensvermitteluiig

zwischen Landgraf Philipp von Hessen und den Bischöfen von

Bamberg und Würzhui-g sich betheiligl, dann in Prag, wo er

Anfangs September dem Könige Ferdinand über seine bis-

herigen Verhandlungen bericiitet und wegen des beabsichtigten

Reichstages sich mit ihm beräth
;
jetzt bei dem Kurfürsten

Joachim von Brandenburg, dann bei dem Kurfürsten Joiiann

von Sachsen, dem ei- sagt, Herzog Heinrich von Braun-

schweig habe in Spanien dein Kaiser angezeigt, dass der

Kurfürst und Landgraf Pliilipp andere Reiclisstände mit

Gewalt zu ihrer Religion zwingen wollten. Ein reger brief-

licher und durch Boten geführter Verkehr mit den verschiedensten

Fürsten und mit König Ferdinand iiess ihn aucli in der kurzen

Zeit, wo er, wie im Januar 1529, sich in der Probstei zu

Waldkircli authielt, nicht zur Ruhe konnnen. ')

Aber neb^ dies» öffentlich entfalteten Thätigkeit Wald-

kirchs ging eine andere an den kurfürstlichen Höfen einher,

wobei die Verhandlungen im tiefsten Geheimnisse gepflogen und

ausser den betreffenden Fürsten selbst nur ihren vertrautesten •

Rüthen bekannt gegeben wurden. Schon bei dem Tage zu

Schmalkalden halte der Probst dem Kurfürsten Ludwig, naclidem

er ihm zuerst in Gegenwart d^ kurfürstlichen Ruthe die üinrigen

Anliegen des Kaisers, z. B. wegen des Reiterdienstes, Torg^ragen

Bfioke m, 108. J. P. Oelberfc, M. Joh. Baden Leben und

Sohriften etc. Neustadt 1868. S. 189 t Joan. Sleidani Warhafftige

Besdirdlmiig allerlei Gesohichten, so sich bei Begierong das EayBen

OsToU Y. b^beiL Bd. durch M. Ose. SchadSum. Straasb. 1621.

8. 154. Veit Ladw. von Seckendorf Eist des Lutherthnins, flbers.

von EI. Frick. Lpzg. 1714. 8. 918 u. 954. Klttpfel» a. a. 0. S. 342.

K. Tb. Kam, sehwttb. Beformationsgescb. Tab. 1855. 8. 78 S,
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hatte, nach Entfernung aller Räthe unt^ vier Augen noch

mitgetheilt, Kaiser Karl hege aus vielen Gründen und besonders

zur besseren Erhaltung eines beständigen Friedens im Reiche

den Wunsch, dass neben ihm ein anderes Haupt im Reiche

erwählt werde. Daran hatte er Namens des Kaisers die Bitte

geknüpft, dazu zu helfen, dass dessen Bruder Ferdinand zum
römischen Könige erwählt werde; der Kaiser sowohl wie König

Ferdinand werde ihm Solches zu Gnaden nimmermehr vergessen.

Der Kurfürst antwortete zunächst ausweidiend, er könne schon

wegen der anderen Verhandlungen, wdche ihm dazu keine Zeit

liessen, in einer so wichtigen Angelegenheit nicht sofortige

Antwort geben; doch erklärte er sich berdt, wenn Waldkirch

ihn in Heidelberg besuche, weiteren Bescheid zu ertheüen. Aber

auch hier, wo sich Waldkirch bald darnach einfand, erklärte

der Kurfürst zwar im Allgemeinen seine Bereitwilligkeit, dem
Kaiser, wie dem Könige Ferdinand in Allem, was dem Reiche

zu Nutz und Frieden' gereichen möge, zu Willen zu sein, fügte

aber hinzu, er vermöge nicht eher etwas zu bewilligen, bis ihm

eine förmliche Vollmacht des Kaisers für Waldkirch, darüber

mit ihm zu verhandeln, vorgelegt sei. Schon damals war er

entschlossen, seine Stimme, wenn er sie überhaupt für König

Ferdinand abgebe, so theuer wie möglich zu verkaufen.

Namentlich geben die in München vorhandenen kurpfälzischen

Akten den Beweis, dass der Kurfürst ausser verschiedenen

untergeordneten Funkten damals schon die ihm später 1531

bei da wbklichen Wahl auch neben der .Zahlung von

160,000 Gulden haar zugestandene Verpfändung der Landvogtei

Hagenau an ihn zu fordern entschlösse war, über deren

Erträgnisse er während des Reichstages von Speier aus, wo
diese Verhandlungen fortgesetzt wurden, im Crdieimen durch

vertraute Diener genaue Erhebungen machen liess.

Wie mit Kurfürst Ludwig, so hatte Waldkirch schon im

Sommer 1628 mündliche und schriftliche Unterhandlungen über

Die oben gemachten Augalien grümlen sich auf (Korre-

spondenzen und Notizen in dem im Texte erwühnten Akti iibande,

besonders auf die dort Fol. 149 ff., 195 ff. und 201 sich findenden

Aktenstücke.
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die Eönigswahl mit dem Kurfürsten Albrecht von Mainz

gepflogen, welcher damals zu dem Kurfürst^ Yon der Pfolz

m so Tortrautem Verhältnisse stand, dass sie im Winter 1528^9

snch gegenseitig in lebhaftem, thdls iirieflich, theils durch

Gesandte geführtem Verkehre Aber ihre Unterhandlungen out'

Waldkireh in genauer Keontniss hielte und in stetem Einver-

ständnisse mit einander verfofaren. Ebenso war Waldkirch,

wie Erzbiachof Albrecht am 11. Not. auf Grund einer ihm

gewordenen liittheilung des Probstes an Kurfürst Ludwig

schrieb, auch bei Albrochts Bruder, Kurfürst Joachim von

Brandenburg gewesen und hatte ihn in dieser Sache »ganz

gutwillig, mehr als er gemeint«, gefunden. Selbst mit dem Kur-

fürsten von Sachsen hatte Waldkirch, wie aus Andeutungen in

den kurpfälzischon Akten erhellt, wegen der Königswald unter-

handelt, und gewann aus denselben den Eindruck, Kurfürst

Johann, der ein guter froinnicr Mann s(>i, werde sich auch

weisen lassen. Von Unterhandinngen Wuldkirehs mit den

beiden noch übrigen Kurfürsten von Köln und Trier über die

Königswahl hal)en wir zwar in den Münchener Akten keine

ausdrückliche Erwähnung gefunden, doch ist um so weniger

daran zu zweifeln, dass solche statlfunden, als Waldkirch

auf dem Tage zu Schmalkalden wenigstens mit dem Er/,-

bischofe von Trier zusammengelroflV'n war, der schon lö2(>

sich den darauf gerichteten Wünschen des Kaisers willfülu'ig

gezeigt hatte.

Wie sehr es dem Kaiser darum zu thun war, dass diese

durch einen so thätigen und gewandten Ag^tengeföhrten Vor-

verhandlungen zum Ziele führten, dafür geben den Beleg zwei

in den angeführten Akten enthaltene Schreiben des Kaisers an

Kurfürst Ludwig aus Burgos vom 3. und aus Toledo Tom
14. Februar 1529. In dem ersten derselben ertheilt Karl dem
Probste Waldkirch die von Ludwig begehrte Vollmacht und

* fügt eigenhändig hmzu: „Thut auf diesmal bei mir das Beste;

das will ich bei Euch auch thun.« In dem zweiten aber spricht

^) S. Bacholtz III, 416. Ferner in dem zuletzt citirten Akten»

bände des geb. k. bair. StaataarohiTS Fol. 146 und 149 ff«
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er ihm in den verbindlichsten Worten seinen Dank för das

Entgregenkommen aus, wekhes d^ EurfQrst nach Waldkirchs

Berichte auf dessen Anbringen bewiesen habe.

So sehr aUe Bethefligten bemüht waroi, über diese auf

dem Reichstage zu Speter eifrig fortgesetzten Verhandlungen das

strengste Gehemmiss zu bewahren, so konnten sie doch nicht

verhindern, dass das 6«ücht über dieselben auch zu And^n
drang. So äussert der Memminger Retchtagsabgeordnete

Johannes Finger bereits am 15. Ifirz, nachdem er kaum in

Speier angekommen war, die Vermuthung, dass man dort

wegen eines römischen Königs unterhandle.*) Noch früher

aber hatte Herzog Wilhehn von Baiern davon Kenntniss

erhalten, und er war nicht gewillt, diesen Verhandlungen

unthätig zuzusehen. Längst hatte das gewaltige Wachsthum
der österrdchischen Macht das Jffisstrauen der mächtigen

bairischen Herzoge Wilhehn und Ludwig erweckt, welche,

obwohl sie in kirchlichen Fragen mit Karl und Ferdinand

harmonirten, ja mit noch grösserer Entschiedeuhdt als König

Ferdinand dem Emdringen der Reformation widerstanden, doch

in allen anderen Fragen aus politischen Gründen fast immer

auf Seite da- Gegner Oesterreichs standen. Schon um die

böhmische Krone hatte sich Herzog Wilhelm nicht ohne Aus-

sicht auf Erfolg mitbewori>en. Noch emstlicher waren seine

Anstrengungen, die Wahl Ferdinands zum römischen Könige zu

vereiteln und die Kurfürsten für sdne eigene Wahl zu gewinnen.

£5 ^and ihm dabei in der Person sdnes Kanzlers Dr. Leimhard

von Eck ein Staatsmann zur Seite, der dem Probste von

Waldkirch w^^ an Begabung und Gewandtheit, noch an

Erfahrung und unermüdlicher Thätigkeit etwas nachgab. Mit

Recht nennt der Gefaeimschreiber des Pfalzgrafen Friedrich,

Hubert Thomas Leodius ®) Eck, wie Homer den Odysseus, einen

vielgewanndten und sagt von ihm, er habe stets darauf gedacht,

seinen Herren und vornehmlich dem Herzoge Wilhelm, der in

K. 1). geh. Staatsarchiv, kurpfäkiache Akten. Fase.

-j ürk. des schw. B. II, 887.

^) Hnberti Thoinae Leodii Anuales Palatini etc. Frankfurt

iG65. S. 88.
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sditein stolzen Sinne bald nach der königlichen, bald nach der

kaiserlichen, bald nach det kurfürstlichen Würde trachtete, den

Weg zur Erlangung seines Wunsches zu bahnen. Schon auf

dorn Nürnberger Reichstage von iSM hatte Eck nach dem
Berichte des Leodius bei Gelegenheit der AufHchtung emes

neuen Erbvertrages zwischen den verwandten bairischen und

pfälzischen Fürsten den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz darauf

hingewiesen, dass das bairisch-pflUzische Haus das ftlteste und

edelste in ganz Europa sei und so gut wie irgend ein anderes

auf die KaiserkroneAnspruch zu machen berechtigt sei. Derselbe

warf dann dem' Kurfürsten vor, er habe nicht nur bei der

Kaiserwahl seine eigenen Ansprüche vergessen, sondern es auch

geschehen lassen, dass das dem pfälzischen Hause zustehende

Rdchsvicariat dem Regimente übertragen worden sei. Ed einem

bald darauf in Heidelberg stattfindendaiArmbrustscIiiessen, bei

welchem 20 Fürsten, vornehmlich aus dsm bairisch-pfiUzisdieii

Hause, zugegen waren, hatte Herzog WUhebn nicht verhdüt,

dass er selbst die rümiscfae Krone zu erlangen wünsche, und

der Kurfürst scheint ihm auch damals, wie bei einer sgiiesm

Zusammenkunft der Fürsten in Ellwangen, das Verspredien

gegeben zu haben, ihn darin zu unterstützen. ')

Nach dh^son Vorgängen Hess sich erwarten , dass der

hochstrebende Herzog Wilhelm anch jetzt versuchen werde,

die Wahl Ferdinands zum römischen K()nige zu verhindern,

sobald er von den neuen darüber angeknüpften Verhandlungen

Kenntniss erhielt. Diese Kenntniss scheint ihm kurz vor dem

Beginne des Speierer Reichstages geworden zu sein. Alsbald

bemühten sich die bairisclieii Herzoge darum, möglichst

viele der damals sehr zahlreichen Fürsten ans dem Hause

Baiern-Pfalz zu frühzeitigem
,

persönlichem Erscheinen auf

dem Reichstage zu bestimmen. Sie Hessen dabei erklären,

dass sie sich entschlossen hätten, beide in Person und bei

Zeiten zu dem Reichstage zu kommen, weil sie wichtige, das

Haus Baiern angehende Sachen mit den übrigen bairischen

und pfälzischen Fürsten besprechen wollten. Wir gehen gewiss

nicht fehl, wenn wir annehmen, dass diese wichtigen Ange-

>) Ranke II, 116 und 294. Bucholtz III, 416. Leod. p. 89 S,
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legenheiten vor Allem in der im tiefsten Geheinmisse geschehen-

den Betreibimg d&c Wahl des Herzogs Wilhelm zmn römischen

Könige bestanden.

In dem erwähnten, vomdimlich die Clorrespondenz des

Kurfürsten Ludwig enthaltenden Aktenbande des kgL bair.

g^dmen StaatsaichiTes befindet sich eme Relation des kur-

pfalzischen Hofioadsters Ludwig von Fleckenstdn ^) über den

auf 4^ 2. Februar 1529 kurz vor dem Speierer Rdchstage in

Ulm bmfenen schwäbischen Bundestag,, welchem er als

Gesandter des Kurffirsten yon der Pfalz beiwohnte. Derselbe

war alldn unter den kurfürstlichen Räthen in die von diesem

mit König Ferdmand gepflogenen Verhandlungen über die

Königswahl vollständig eingeweiht und hatte noch im Januar

dem Kurfürsten Albrecht von Mainz im Auftrage seines Hmn
persönlich von allem in dieser Bezidiung Ck«chdienen Mit-

theilung gemacht Wie nun Fleckenstein beriditet, brachte

Eck, welcher im Auftrage der bairisch^ Herzoge dl)enfalls an

dem Bundestage thdlnahm, sofort nach Fleckenstein's Ankunft

bd semer ersten vertraulichen Unterredung mit ihm auch die

Frage der Königswahl zur Sprache. Es gehe das Gerücht, dasa

man dnen König machen wolle, und wenn dies, auch Sache

der Kurfürstoi sei, so stehe nicht zu bezweifeln, dass es

geschdien werde, falls d&[ Kaiser es wünsche. Eck fügte

hinzu, er wisse, dass, wenn einer vom Hanse Baimi dazu

genommen werde, es sich seine Herren viel tausend Gulden

kosten Hessen; auch jedem der geistlichen Kurfürsten könnten

sie viel tausend Gulden „in*s Maul werfen". Von König

Ferdinand's Wahl aber sagte er, wohl auf Grund nicht voll-

kommen zutreffender Information, Trier werde dieselbe auch

nicht gerne sehen ; man sollte doch bedenken, ob man sie nicht

verhindern könnte. Seinen Herren aber sei es nicht zu ver-

denken, wenn sie von Ferdinand's Wahl Nichts wissen wollten.

Auf dem Ulmer Bundesla<?e kam es zu weiteren Verhand-

lungen über diesen (iegonstand schon dosshalb schwerHch,

weil Fleckenstein , der in seinen eigenen Aeiisserungcii eine

vorsichtige Zui'ückhultung beobachtet zu haben scheint, zu

A. a. 0. Fol. 185 Ü.
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solchen keine Vollmacht liat te. Es ist aber nicht zu bezweifein,

(lass, als bald darauf die ])oiden bairischen Herzoge in Gemein-

schaft mit ihrem Schwager, dem Pfalzgrafen und späteren

Kurfürsten Otto Heinrich von Pfulz-Neul)urg ^) und , wie es

scheint, auch dem Erzbischofe von Salzburg und dem Bischöfe

von Augsburg ^) zu dem Speierer Reichstage reisten , wold

schon auf der Durchreise durch Heidelberg, jedenfalls a})or in

Speier selbst theils in den Tagen vor der Erölfnung des

Reichstages, theils während desselben derarl i^n^ Verhandlungen

des Herzogs Wilhelm mit einzelnen Kurfürsten stattfanden.

Und diese Besprechungen blieben nicht ohne jeden Erfolg.

Darüber, was die anderen Kurfürsten thaten, ist uns zwar

nichts Näheres bekannt. Aber ohne Frage ist die von Bucholtz ^)

erw^ähnte, später nicht ausgeführte Uebereinkunft des Kurfürsten

Albrecht von Mainz mit Herzog Wilhelm vom 31. Juli und

3. August 1529, in welcher Cardinal Albrecht gegen eine Baar-

zahhmg von 100,000 Gulden und andere Zugeständnisse den

Herzog Wilhelm zum römischen Kaiser oder König zu wählen

verspricht, schon zu Speier wenigstens vorbereitet worden.

Und obwohl Kurfürst Ludwig von der Pfalz, wie erwähnt,

während des Reichstages mit König Ferdinand wegen dessen

Wahl verhandelte und demselben damals schon die Bedingung

der Ueb^lassong der Landvogtei Hagenau stellte, so hat doch

K. b. geh. Staatsarchiv in einem Acta comitiaiia Spireona

1529 flignirten Pfalz-Nenburgcr Äktcnbunde.

^ Der Erzbischof von S i1z1)urg und der Bischof von Augs-

burg kamen zwar mit Pfalzgiat' Friedrich schon am 9. März, einen

Tag vor den bairischen Herzogen und Otto Heinrich, in Speier an.

Da aber Eck dem Pieckenstein sagte
,
jene Bischöfe wollten mit

seinen Herren nach Speicr reisen, so scheint es, dass die geraeinsame

Reise bis Heidelberg geschah , dass aber Herzog Ludwig, Wilhelm

und Otto Heinrich, vielleicht gerade zur Besprechung dieser Ange-

legenheiten, flicli einen Tag länger bei Enifllnt Ludwig aufhielten,

ala Jene. Anefa den Bisehof von Wflnburg hatten die buriachen

Herzoge beeonders eingeladen, die Beiae nach Speier in ihrer

Oeeellachaft m nntemehmen, wohl nm aebon dweh ihre Tomehne

BeiaegeadUaehaffc wo. imponiren.

^ m, 416.
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offenbar auch er das Ansiimen, sdne Stmune sdnem Terwandten

Herzog Wilhelm zu gd>en, nidit ganz^urückgewiesen. Das nach

Stumpfs Berieht in den korpffilzischen Wahlakten liegende

Goncept eines Votums fSr Herzog WUhebn liefert uns den

Beweis dafür. ^) Indess scheint es damals nach beiden Seiten

bei Vorbesprechungen geblieben und zu bindenden Zusagen

nicht gekommoQL zu sdn. Sprachen doch für bdde Bewerber

um die Königslorone dringende Gründe, für Herzog Wilhelm

ausser dem Ldteresse des bairisch-pfölzischen Fürstenhauses

vor Allein die gegenüber den be^findig^ gerade damals

besonders grossen Geldverlegenh^ten des Königs Ferdinand *)

um so bemerkenswerthere Zahlungsfähigkeit des Herzogs

von Baiem, für König F^inand das ganze Gewicht, welches

die Autorität des Kaisers in die Wagschale werfen konnte,

die Meiige der äusseren Vortheile, welche derselbe zum
Eäatgelt für die Wahl seines Bruders einem Fürsten zuwenden

konnte, endlich die Rücksicht auf den Bruder des Kurfürsten,

Pfalzgraf Friedrich, welcher gerade in jener Zeit wieder durch

die glänzendsten, von den Kaiserlichen ihm gemachten Vor^

Spiegelungen zum treuesten Parteigänger des Hauses Oesterreich

geworden war.

So warm es nicht die Ghiubensangelegonhcitcn allein,

welche zur Zeit des Speierer Reichstafi:es die Gemüther der

Fürsten und Staatsmänner beWefelen und in Partheien spalteten.

In kaum geringerem Grade, wenn auch während des Reichs-

>) BocholU m, 415. 416.

Beslflndig kttmea Klagen ans tJngani fibar den TOUigon

Mango! allür noihwendigen Geldraittel an König Ferdinand. Auch

eine Anleihe von 48,000 Gulden, welche Fordinand unmittelbar

or dem Reichstage, am 9. Februar 1529, bei Fugger in Augsburg

machte, konnte den Bedürfnissen so wenig abhelfen, dass der Geld-

mangel des Königs bei den Besuchei-n des Reichstages zu Speior

ein öffentliches Geheimniss war. S. Karl Oberleitner, Oesterreichs

Finanzen und Kriegswesen unter Ferdinand I. in dem Archivo für

Kunde östorroicbischer Geschichtsquellen. Band 22, S. 41. Ehingers

Bericht vom 12. April 1529 in den Urkunden des schwäb.

Bundes. S. 344.
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tages weniger zu otfenem Zwiespalte henrorfarechend und in

den öffentlichen Reichstags- und Ausschusssitzungen nidit

hesprochen, bestanden um rein weltlicher Dinge willen

Partheiungen unter den Fäisten und Ständen, welche in

dea vertrauten, durch dffentlidie Documente kaum nach-

weistMuren Besprechungen der Fürsten unt» sich und in den

Borathungen derselben mit ihroa RAthen sich dennoch ohne

Zweifel kund thaten.

Wie liefj^ehend diese PaitlHMunpriMi tlicilweisc waren,

erhellt unter Anderem aus den Borat Ii uii^^en über die Auflösung

des schivähiscficn Bündels, welclic bcicits um diese Zeit von

eiiizehion Ständen lebhaft ^'opflogen wurden. Nachdem diese

im Jahre geschlossene Vereinigung zu bedeutender Macht

gediehen war und noch im schwäbisclien , fränkischen und
Salzburger ßaucrnkrit'ge bei Niederwerfung der AufHlände

eine sehr erfolgreiche Thäligkeit entwickelt hatte, waren all-

mählig in ihrem Schoosse immer grössere Dissidien iiervor-

getreten. Unter dem Einflüsse der katliolischen und namentlich

der bairischen Fürsten, derrn Karrzier Leonhard von Eck im
Hundesrathe fast Alles durchsetzte, hatte sich der Bund in der

Glaubensfrage ganz auf die Seite der Gegner der Reformation

gestellt und, da viele Bundesglieder und besonders die Städte

derselben anhingen, unter diesen Unzuiiiedenheit erregt.

Zudem gefiel es manchen Fürsten nicht, dass sie dem Hundes-

rathe unterworfen sein sollten, in welchem Städte und Prälaten

mit ihnen gleichberechtigt waren und ein gewandtes Mitglied

wie Dr. Eck die Mehrheit nach seinem Willen lenkte. ^) Doch

auch bei den Bundesgliedem, welche im Bundesrathe meist

ihren Willen durchzusetzen vermochten, laestand gegen Andere

eine lebhafte Erbitterung. Namentlich war dies in Folge der

Packischen Wirren der Fall gegenüber dem Landgrafen Philipp

von Hessen und Nürnberg, welches man im Tmlacht hatte,

den Rüstungen des Landgrafen gegen die Bischöfe Vorschub

geleistet zu haben. Der Bund verlangte desshalb von den

Bischöl^ von Würzburg und Bamberg Aufkündigung der

S. die sptttere Aennenuig des Landgrafen Philipp bei

Ranke III, 322.
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Bandesverwandtschaft mit dem iiandgrafen, und wenn auch

der erwähnte Wormser Vertrag vom 30. Dezember 1528 formell

die Einigkeit zwischen den Bundcsgliedem wieder herstellte,

so zeigen doch die öffentlichen Verhandlungen auf dem Ulmer

Bundestage im Februar 1529 und die gdidmen Besprechungen

daselbst, in wäehe uns die oben berührte Relation Flecken-

'

Steins einen Einblick gewfihrt, dass der Fortbestand des

schwSbischen Bundes damals schon in Frage gest^t war.

Bei den hter berichteten Unterredungen Ecks mit Flecken-

stem brachte Eck mehrf!su!fa die Sprache auch auf die Erneuerung

des Bundes und äusserte sich dabei in einer Weise, aus welcher

hervorgeht, dass er offenbar Nürnberg und überhaupt die

grössere SelbstiLndigkeit beweisenden Städte nicht in dem
neuen Bunde sehm wolUe. Er hatte desshalb besonders mit

dem Abgeordneten der Stadt Ueberlingen geredet und ihn

gewonnen oder, wie er dch selbst ausdrückte, bestochen, so

dass er Fleckenstein versichern konnte, die oberländischen

Städte würden keinen Einwand erheben, wenn auch die grossen

Städte nicht in den Bund aufgenommon würden, von denen

docli nur Meuterei ausginge. Am Dienstag und Mittwoch nach

Invocavit — 16. und 17. Februar — berielhen sich die kur-

fürstlichen und fürstlichen Räthe über diese Frage und kamen

zu dem Resultate, wenn der Bund sich enden werde, so würde

man einen neuen Bund am besten mit König Ferdinand

schliessen, da man dann aucii den Kaiser auf seiner Seite

habe. Man müsste zu demselben aber mehr Leute ziehen, als

die Fürsten, welche bisher im Bunde waren. Zweckmässig

wäre es, die Städte Augsburg und Ulm zu dem neuen Bünd-

nisse beizuziehen, da an denselben viele kleinere Städte hingen

und die bei deren Weglassung zu befürchtende Aurrichtung

eines Gegenhundes dadurch verhütet werden könnte. Von der

Zulassung Hessens und Sachsens zu dem Bunde wurde auch

geredet, aber Bedenken dagegen ausgesprochen. Eck hob bei

diesem Anlasse besonders hervor, es wäre wichtig, dass die

bairischen und pfälzischen Fürsten frühzeitig auf dem Spcierer

Reichstage erschienen, um dort, nachdem sie sich unter einander

BucboUz m, 386.

I
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geeinigt, vor Aiikuiifl der grosson Masse der Reicllsta^^sbosllcher

mit König Ferdinand auch über diesen Punkt zu verliandeln.
\)

In der That beriethon sich auch während des Spcierer

Reichstages die drei pfalzischen Fürsten, Kurfürst Ludwig,

Pfalzgraf Friedrich und Pfalzgraf Otto Heinrich in Gegenwart

ihrer vornehmsten Räthe am 18, März über die Erstreckung

des schwäbischen Bundes, wobei dieselben v.u dem Resultate

kamen, der Bund habe bisher in vielen Dingen mehr Schaden

als Nutzen gebracht. Ein Bündniss mit dem Könige Ferdinand

und mit den Herzogen von Bairrn sei melu' als genug. Doch

solle man den Bund nicht elier abgehen lassen, bis man einen

»Beschluss« habe, d. L bis das neue Bündniss förmlich abge-

schlossen sei. ^
Auch die Beschlüsse jenes Ulmer Bundestages zeigen uns

die weitgehende Entfremdung der massgebenden Bundesfürsten

von einem Theile der Städte. In emer Klagesache, welche die

Deutschherren gegen Nürnberg bei dem Bunde erhoben, wurde

am 11. Februar die Pön wider diese Stadt erkannt und am 26,

Februar die von Klüpfel in den Urkunden des schwäbischen

Bundes veröffentlichten Beschwerdeartikel gegen dieselbe Stadt

aufgestellt und an Nürnberg übersandt. Den grössten Unwillen

bei den Städten erregte es aber, dase der Memminger Bürger^

meister Hans Keller, welcher von semer Stadt zum Ulmer

S. den in den knrpftlriBoheii Akten des k. geheimen Staate-

aroliivs in Mttnchen enthaltenen Band : Gorrespondaix des KnrfDrsten

Ludwig, Fol. 185 £P. Die Belation ist sehr flüchtig, jedenfalls nur

für FieckoDstean's eigenen Gabraach beim mOndlichen Vortrage, mit

Abkürzungen und Vieles anch dem Sinne nach nnr andeutend, ge-

schrieben. Wir gel)on das oben Bemerkte aus dieser Relation, so wie

wir dieselbe auffassen, mit Vorbehalt wieder, da bei der uns zur Durch-

sicht derselben knai)p zuberacssenen Zeit ein Irrthnm in der Entzitferung

und dem Verständnisse einzelner Aeusserungen nicht ausgeschlossen ist.

S. die ofi'enbar bei den betr. Sitzungen sofort — äusserst

flüchtig und schwer leserlich — für den eigenen Gebrauch nieder-

geschriebenen Notizen eines pfälzischen Rathes in den kurpfUlzischen

Akten dee k. bair. geh. StMtsarchivcs, Sign. 103/1, nnter der

Ueberschrift: «»Bedentoi nnd Bathschläge Veraeichniuse m des

heiligen BOm. Bachasachen sn Spejw eto. XXIX."
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Bundesrathe Namens der Stidte abgeordnet wurde, am 11.

Februar aus der Bundesversammlung ausgewiesen wurde» weil

in Hemmingen kurz vorher die Hesse abgethan word^ seL

Schon zuvor, Ende Juli 1528, hatten die dem Bunde angehören-

den Stfidte auf dem Städtetage zu Esslingen es anerkannt,

dass wegen dar Haltung des Bundes In den Beügionsangelegen-

heiteii eine engere Verbindung der Städte unter dnander

wunschenswerth seL Das Rdchsregiment hatte hierauf sofort

eine Mahnung an die Städte gerichtet, sich in keine dem
Kaiser und Reiche oder dem bisherigen Bunde entgegenstehende

Verbindung,' einzulassen. Zu einem förmlichen Bündnisse

der Städte k(irn es in Folge dessen nicht; doch fühlten die

Bundesstüdte die dem Abgesandten von Memmingen zugefügte

Schmach, schon weil derselbe nicht von Meminingen allein,

sondern von den Bundesstädten insgemein deputirt worden sei,

als eine ihnen selbst widerfahrene. Der Rath von Memmingen

ersuchte sogleich am 18. Februar den Bundeshauptmann

Neidhard, alsbald desshalb einen Städtetag nach Ulm auszu-

schreiben, um die zu treffenden Massregelii zu berathen. In

der That wurden die sechs Städte Esslingen, Kempten, Kauf-

beuern, Dinkelsbühl, Biberach und Wörth beauftragt, die Sache

Memmingens auf dem folgenden Bundestage zu Augsburg im

Juni 1529 als ihre eigene zu vertreten. Und die erfreuliche

Einigkeit, in welcher wir alle Reichsstädte im Anfange des

Spcicrer Reichstages sehen, ist gewiss zum Theilc eine Nach-

wirkung jenes Ulmcr Bundesbeschlusses, da durch denselben

die Städte in der durch manche frühere Vorgänge bei ihnen

hervorgerufenen Befürchtung bestärkt wurden, man beaiisichtige

sie um ilir Stimmrecht z\i bringen.

. ') S. an der olngen Auaeinandersotsiinig EUtlpfel II, 882 ff. n. 847.

Die dort nidit gegebenen Angaben sind in der aagefBhrten Flecken-

stdn'sohen Belstion enthatten. Das Schreiben der Stadt Memmiagen
an den städi Bandeehanptmann Neidhard findet eich in den Bflidistage-

akten der Stadt Reutlingen im k. würtemb. SiaatsarchiTe zu Stattgart.

Auch das in Beilage 4 abgedruckte Schreiben von Laz. Spengler an

6. Vogler eröffnet uns einen Einblick in die zwischen don pttbet-

lichen und Intheriachen Bnndesgliedem bestehende Spannung.
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Weitere aufdem UlmerBundestage besprochene Differenzen

onzelner Bundesglieder unter sich , deren Ausgleidrang theil-

weise auf den Speierer Reichstag verschoben wurde, werden

später berührt worden und können als weniger erheblich an

dieser StelU', wo nur ein Ueborbiick über die wichtigsten zur

Zeit des ReiehstMges obwultoiiden politischen Verhältnisse und

Strömungen gegeben werden soll, ül)ergangen werden. I)ieü])er

diese Verhältnisse im Vorstellenden gegebene DursLellung aber

recapituliren wir in folgenden Sätzen:

Von aussen drolile dem deutschen Reiche in dem geplanten

Angriffe der Türken die ungeheuerste Gefahr, welche es während

seines ganzen Bestandes zu bestehen hatte. Do(!h war diese

Gefahr kaum irgend Jemand in iln-er ganzen Grös.se und Niüie

bereits zum Bewusstsein gekommen. Weit mächtiger als durch

sie wurden die Gemüther durch andere Fragen bewegt, unter

denen die Ueligionsangelegenheit in erster Linie stand. Der

Kaiser, eben auf dem Punkte, mit dem Pal)ste Frieden zu

schliessen, Avar fest entschlossen, dem weiteren Fortschreiten

der Reformation mit aller Entschiedenheit enlgegiiizutreten,

und fand dabei bei seinem Bruder, König Ferdinand und bei

den durch die Pack'.schen Händel erbitterten katholischen

Fürsten ebenso entschlossene Unterstützung, wie bei den der

Reformation geneigten Ständen furchtlosen Widerstand. Wenn
so die Religionsfrnge die Stände in zwei offenbar einander

schroff entgegenstehende Partheien trennte, zwischen denen

einzelne Unentschiedene schwankend die Mitte tnelten, so hatten

andere Fragen, Wie die der Wahl eines römischen Königs und

der Erneuerung des schwäbischen Bundes, weitere Partheiungen

zur Folge, die mehr im Hintergrunde spielten, aber doch das

Thre dazu beitrugen, dass es auch in dieser gefahrvollen Zeit der

deutschen Nation an der so wünschenswerthen EmiglLeit fehlte.

3. Das Ausschreiben des Reichstages und die damit

zusammenhängenden Verhandlungen.

Kaiser Karl V., welcher seit dem Worniser Reichstage von

Deutschland abwesend war, hatte in dieser Zeit die Regierung

des Reiches nur durch nach Deutschland gesendete Mandate

und Instructions fuhren können; ein Eingreifen des Kaisers
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in Einzetheitai der Verwaltaiig war durch die weite Entfemuiiff

Spaniens von Deutschland ausgeschlossen. Die unmittelbare

Führung der Reichsregierung war dem EatAsregimente oder

Beiehsrathe anvertraut, dessen Zusammensetzung und Gompetenz

in der am 26. Mai 1521 zu Worms auszeichneten Regiments-

ordnung genau bestimmt war.^)

*) Dassnlbü bestand aus dem jeweiligen kaiserlichen Statthalter,

, der io der Kegol von fürstlichem Stande, mindestens aber ein Graf oder

Freihm sein aollte, als Vorsitzenden und aus 22 Mitgliedern. Vier von

diem ernannte dar Kaiser, swei als soloher, swei wegen seiner deateoheit

Beritzungen. Seche weitere Stellen besetzten die Enrfttrsten, von denen

je einer in Tierteljfthriger Abweebselnng in Person zu sitaen hatte,

wahrend die anderen ftnf ihre Bttthe abordneten.- Ein wdteres Mitglied

wnrde von seefas weLtlichen Fttrsten in der Art bestimmt» daee alle

Vierteljahre ein anderer derselben einen Beiritier zn stellen hatte. In

derselben Weise wecbsolten sechs geistliche Fürsten vierte]|jBlurlich mit

der Ernennung eines Beisitzers ab. Die hieza berechtigten weltlichen

Pürsten waren 1526 Pfalzgraf Friedrich, Uemg Geoi^ von Sachsen,

Herzog Wilhelm von Baiorn, Markgraf Casimir von Brandenburg,

Herzog Heinrich von Mecklenburg und Markgraf Philipp von Baden,

die geistlichen der Erzbischof von Salzburg und die Bischöfe von

Bamberg, Wtirzburg, Speier, Strassburg und Augsburg. Ferner

hatten die Prälaten ein Mitglied des Regiments zu stellen, wobei

die Aebte von Salmansweile r, Schussenried , Sanct Cornclien und

der Probst von Berchtesgaden je ein Vierte^ahr zu sitzen hatten,

eb«i80 die Giafien und BeiehsfreihflKren. Je swei weitere Beisitzer

hatten die BaehntKdte sn senden, wob« im ersten Quartale des

Jahres KOhi nnd Augsburg, im iwelten Straaebarg und Lttbeek, im

dritten Nflmberg und 0oslar nnd im vierten Frankfurt nnd Ulm
das Beefat nnd die Pflicht der Abordnung hatten. Die letzten aeoihs

Begimentsr&tfae sollten Personen ans der Bittwschaft, Doctorennnd

Licentiaten sein, und von den seehs Kreisen, dem fränkischen,

bairischen, .schwäbischen, obwrhrinischen, westphälischen und nieder-

älchsischen je einer ernannt werden. Die dem Regimente noth-

wendigen Secret&re und Schreiber hatte der Kurfürst von Mainz

als Reichserzkanzler zu ernennen. Alle Rcgimentsräthe und Secretäre

genossen für ihre Person und für ihre nioner, ihr Hof- und Haus-

gesinde völlige Freiheit von Zöllen und anderen derartigen Abgaben.

S. die Regimentsordnung von 1521 bei Lünig, des deutseben Reichs-

Archiys Partis generalis continuatio. Lpzg. 1713. S. 350—357.
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Seit 15S7 hatte dasselbe sdnen Sitz in Speier, wohin es

in Ausführung eines Beschlusses des Spelerw Reichstages von

15S6 von JEsslingen mit dem Reichskammergerichte verlegt

worden war. ') Ein auf den Iffitrz 1$28 nach Regensbnrg aus-

geschriebener, später in den Mai versehd^en» Reichstag war

durch dn kaisorÜches Edict vom 10. April 1528 wieder abge-

kündigt worden. Ebenso wurde ein Regimentstag, welcher

später der Pack*schen Unruhen wegen auf den i. Juli 1628

nach Speier ausgeschrieben und zu welchem net>en den anderen

in der Reichsordnun^' bestimmten Fürsten auch Kurfürst

Ludwig von der Pfalz berufen worden war, durcii Regiments-

erlass vom 4. Juli 1528 wieder abgesagt , da Jone Händel

inzwischen durch den Scbnialkaider Vergleich beigelegt waren.

Doch erklärte es das Regiment gleichzeitig für nothwendig,

dass in Bälde ein Jicichstuy gehalten werde, um über eine

Reihe wiclitiger Reichsangelegenheiten zu beiathen. Da die

Berufung eines Reichstages aber nicht in dei- Ret'ugniss des

Regimentes lag, so erstattete es Bericht an den Kaiser mit dem

Ersuchen, baldmöglichst einen anderen Reichstag an'/usetzen.

Der Kaiser ging auf diesen Antrag ein und bestimmte

sofort die Füi sten, welclie auf dem au>zu-chreibenden Reichs-

tage seine Stelle als Commissarien vertreten sollten, da er

selbst die Rückkehr nach Deutschland und persönliche Theil-

nahme an dem Reichstage noch nicht ermöglichen zu können

erklärte. Die kaiserliche Vollmacht für diese Commissäre ist

vom 1. August 15:28 aus Valladolid datirt und bezeichnet als

Berat hungsgegenstände für den Reichstag den Widerstand

gegen die Türken, die »Jrrsale unseres heiligen christlichen

Der Spuierer Abschied hatte bostimmi, dass die Verlegung

noch vor Michaelis 1526 gesofaehen «olle. 8. Lttnig a. a. 0. 8. 465

und Walch, Lnihen Sohriften. Band 16, S. 277. Doch fanden

wu* noch einen Begimentsbesoheid yom 6. Febmar 1527 , woleher

ans Esslingen datirt ist Der Mheste uns sn Qesioht gekommene

Erlass des Beichsregiments von Speier ans trBgt das Datnm vom

10. September 1527.

*) S. dn Sclumben des Beguodents an Korftirst Ludwig d. d.

Speier 4. Juli 1528 in dem knrpftlzischeii Theile des kgl. b. geh.

Staaksarduys Mflnehen
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Glaubensc, den Unterhalt des Regiments und Kamniergerichtes

mid Alles, was sonst zur iSue, Ruhe, Friede, Einigkeit und

guter Polizei im heiligen Reiche dioien könne. Sie beruft sich

dabei auf das Reichstagsausschreiben, wdches allerdings erst

mehrere Monate später wirklich erfolgte, zu dessen Erlass in

seinem Namen aber offenbar dar Kaisor unter gleichzeitiger

Ertheilung der nothwendigen Directive seine C!ommissäre und

das Regunent be¥olhnftchtigte. Als Vertreter des Kaisers beim

Reichstage werden in jener Tollmacht bestimmt sein Bruder

König Ferdinand, der Probst von Waldkirch, Pfalzgraf Friedrich,

der Bruder des piiUzischen Kurfarsten, Herzog Wilhehn yon

Baiem, der Grosskanader des Königs Ferdinand, Bischof Bern-

hard von Trient, und Herzog BMch von Braunschweig. Als Eröff-

nungstag des Reichstages ist in dem Gewaltbriefe der Sanct

Kasientag — 3. Fel^uar — 1529 und als Ort desselben Speier

bestimmt ^)

Indessen war diese Vollmacht bis zum 13. September

weder dem Könige Ferdinand, noch dem Probste Waldkirch

oder Prinzen Friedrich bekannt Kurz vorher war Letzterer

bei dem Könige in Prag gewesen und hatte sich auf dessen

dringendes Ersuchen bestimmen lassen, an Stelle des Königs

Ferdinand als Statthalter das Präsidium des RdchsregimentB

zu öbemehmen.') Nach Pfalzgraf Friedrich war Probst

Waldkireh nach Prag gekommen, um thdls, wie erwähnt,

Ferdinand über den Erfolg seiner Bemtlhungen wegen seiner

Wahl zum Könige zu berichten, theils ihn über die ihm genau

bekannten Absichten des Kaisers eingehender zu instruiren,

als dies auf schriftlichem Wege füglich geschehen konnte. Von
dem zukünftigen Reichstage war Beiden damals nur bekannt,

dass der Kaiser demnächst einen solchen bestimmen werde;

Zeit und Ort desselben war noch eine offene Fra^^e. Der

Kaiser scheint dem Könige Ferdinand in dieser Beziehung

entweder eine nachträgliche Abänderung der von ihm provi-

Derselbe ist abgedruckt bei Wulcli, u. u. 0. S. 315 if, uml

bei J. J. Müller, Historie von der evang. Stände Protestation etc.

Jena 1705. S. 14 ff.

^) Leod. Annal. 115.
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sorisch gegebenen Bestimmungen freigegeben oder, yrie es

Avahrscheinlicher ist, da er in seiner Wahleapitulation aus-

drücklich gelobt tiaite, ausser in Nothfilllen keinen Reichstag

ohne Wissen und Willen der seclis Kurfürsten anzusetzen, in

dem Gewaltsbriefe für die Einstellung von Zeit und Ort des

Reichstags vorläufig noch eine Lücke gelassen zu haben, welche

erst hei seiner Bekanntgabe von dem Reichsregimente im Ein-

vernehmen mit Ferdinand ausgefällt wurde.

Könige Ferdinand aber war, wie aus der in dem
Munchoier geheimen Staatsarchive noch vorhandene Gorre-

spondenz des Pfalzgrafen Friedrich mit seinem Bruder, dem
Kurfürsten Ludwig hervorgeht, die Stadt Speier als Malstatt

des künftigen Reichstages wenig angenehm, da er des drohenden

Tfirkenkriegs wegen eine so weite Entfernung von seinen '

Erblanden fOr bedenklich hielt. Er wfinsdite desshalb die

Abhaltung des Reichstages in dem ihm gelegeneren Regenshurg

und wenn es dort nicht angmge, w^gstens in Augsburg.

Doch war ihm nicht weniger daran gelegen, dass die Kurfürsten

und Fürsten den Reichstag vollzfiblig besuchten und derselbe

nicht wieder, wie der zu Regensburg im Mai 1527, wegen
' Ausbldbens der Fürsten resultatlos verliefe. Aus diesem

brunde wendete sich König Ferdinand am 13. September 1528

an den damals m sdner Residenz zu Neumarkt weilenden

PfalzgrafenFriedrichmitdem Ersuchen, bei sein»demnftchstigen

Abreise an den Rhan mit den vier rheinischen Kurfürsten

darüber zu verhandehi, ob sie sich nicht dazu yenstünden,

auch wenn der Reichstag in dem ihnen weniger gelegenen

R^jensburg tagen würde, doch daselbst persönlich zu erscheinen.

Er verhehlte sidi nicht, dass dieseVerhandlungen wenigAussicht

auf Erfolg hatten, da die genannten KurfQrsten schwerlich die

Malslatt des Rdehstages vom Rheme bringen lassen würden,

und Hess sich darum bei einem gerade bei ihm weilenden

Diener des Pfalzgrafen dahm vernehmen, dass er, wenn der

Besuch des Reichstages m Regenshurg oder Augsburg von den

Kurfürsten am Rhein nicht zu «rwarten wSre, sich auch die

AnsetzungdeesdbennachSpder gefallenlassen wolle. Ferdinand

meinte mit emer Zuvorkommenheit, welche vielleicht durch

die gerade mit Kurfürsten schwebenden Teffaandhmgen

Digitized by Google



über dio Königswähl veranlasst war, es werde in Speier neben

den Rcirhsliandliingen auch (n^lr^'enheit zu Jagd und anderen

Lustbariveiten sein, an denen er mit dem Kurlürsten von der

Pfalz in dessen Gebiete nicht wenig Lust haben möchte,

wobei ihm eine Erneuerung und Befestigung der begonnenen

Freundschaft mit dem pfälzischen Kurfürsten von besonderem

Werthc wäre, bidess beweist die erwähnte Correspondenz,

dass die Bemühungen des Königs Ferdinand, die Malstatt des

Reichstages in eine seinen Erblanden nähere Stadt zu verlegen,

inmierhin ernstlicher Natur waren. Pfalzgraf Friedrich ver-

handelte im Namen Ferdinands noch von Neumarkt aus

desshalb mit seinem Bruder, dem Kurfürsten, und dann von

Speier aus, wohin er zur UebemcJime des R^imentsprasidiums

Mitte October^) gekommen war, durch Vermittlung des Kur-

fürsten Ludwig mit den übrigen rheinischen Kurfürsten,

namentlich dem Erzbischofe von Mainz. Der Erfolg zeigt, dass

die Antworten der Kurfürsten gegen die Abhaltung des Reichs-

tages in Augsburg oder Regensburg in der That Bedenken

äusserten. Kurfürst Ludwig wenigstens erwiderte dem Pfalz-

grafen unfcr dem 12. October 1528 aus Alzei, so gerne er

dem Könige Ferdinand zu Diensten sei, müsse er doch die

Malstatt zu Augsburg oder Regensburg für gar zu weit ent-

fernt halten und besorge, em dort abgehaltener Reichstag

werde wenig besucht werden. Ednig Ferdinand, welche

noch in einer Zuschrift aus Wien Tom 21. October bei

dem Pfolzgrafen die Nothwendigkdt i)etont hatte, dass dar

Reichstag in Bälde angesetzt werde, erhob dann auch Iceinen

Emspruch, als in Folge der Torausgegangenen Verhandlungen

das Reichsregiment den Reichstag nach Speler ausschrieb.

Doch machte er noch am 11. Dezember 1528 durch eine aber-

malige Zuschrift an Pfalzgraf Friedrich aus Bruck an der

Mur den Versuch, von den rheinischen KurfSrsten die Zusage

zu halten, dass sie auch im Falle einer Verlegung des Reichs-

tages nach Regensburg oder Augsburg denselben in Person

besuchen würden. Da tOb&e die Antworten der übrigen Kur-

fürsten kaum entgegenkommender ausfielen, als die des Kur^

Circa diri Oalli fBStaiii. (16. Oot.) Leod. 115.
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fürsten Ludwig, welcher aus Worms am 27. Dezember an

semen Bruder schrieb, er wolle die Malstatt des Reichstages in

des Königs Bedenken stellen, gedepke auch den Reichstag zu

besuchen, wenn er nicht durch die »geschwinden Läufe« oder

die Schwachheit seines Leibes verhindert werde, so verblieb es

bei der Bestimmung der Stadt Speier zum Orte der Abhaltung

der bevorstehenden Reichsversammlung.

Das Reichstagsaussehreiben, ") wdcfaes von dem Reid»-

regim^te aus^ng und aus Speier vom 30.- November 1528

datirt ist, trägt die Unterschrift des Pfalzgrafen Friedridi. hu

demsdben drflckt dar Kaiser zunächst sein Bedauern aus,

wegen des Ki'iegcs mitdem Könige von Frankreich seine Abdcht,

baldigst nach Deutschland zu kommen, jetzt noch nicht

ausführen zu können. Er erinnert sodann an die von dem
Erbfeinde der Christenheit, dem Türken, gegen das deutsche

Reich geplanten Angriffe, wobei die christlichen Feinde des

Kaisers geradezu beschuldigt werden, den Sultan zu seinen

Angriffen aufgereizt zu haben. Die Zwietracht unter den

Ständen wegen des christlichen Glaubens habe noch zuge-

nommen und trotz den Befehlen des Kaisers zu Aufruhr und

gewaltsamem Bruche des Landfriedens geführt und eine

kräftige Abwehr gegen den Türken verhindert. Der Kaiser

iuibe (Icsslialb beschlossen, auf den J2. Februar (hierin weicht

das Auss( liroibcn von der oben berührten Vollmacht ab, welche

den Sanet Blasientag — 3. Februar ~ zur ErölTiiung drs

Reichstages bestimmt) nächsten Jahres einen Reichstag zu

Speier zu halten. F]s werden sodann die Fürsten und Stünde

in herkömmlicher Weise aufgefordert, an dem bestinmitcn

Tage in eigener Person zu erscheinen oder sich bei trittiger,

eidlich zu bekräftigender Veriiinderung durch mit der erforder-

Die obige Darstellung gründet sich auf dio Correspondenz

des Kurfürsten L^idwig mit Pfalzgraf Friedrich in der kurpfal tischen

Abtheilung des k. b. geh. Staatsarchivs. Pascikel Die erwähn-

tön Schreiben des Pfalzgraten Friedrich finden sich dort im Originale,

die des Königs Ferdinand in Abschrift und die des KurfUrsten

Ludvrig im Concepte.

*) S. Beilage 1,
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liehen Vollmacht ausgerüstete Gesandte vertreten zu lassen.

Auf dem Reichstage sollte darüber berathen und beschlossen

werden, wie den Türken Widerstand geleistet und die »Irrung

und Zweiung im heiligen Glauben« bis zu dem künftigen

Gondle, dessen Abhaltung ebonÜBdls auf dem Reichstage

l>esGhlossen werden solHe, »in Ruhe und Frieden gestellt«

werden könne. Ausserdem sollten alle wdteren von den

kaiserlichen CSommissarioi oder von dem Rddisregimente mit

.Vorwissen derselben vor den Reichstag gebrachten Gegenstände

in Berathung gezogen und namentlich auch über die Auf-

bringung der Mittel zur Unterhaltung des Regimentes und des

Kammergerichtes Beschluss gefasst werden. Schliesslich wurde

noch nachdrücklich zu rechtzeitigem Erscheinen aufgefordert,

damit nicht, wie sonst oft geschehen sei, die rechtzeitig An-

kommenden »mit Verdruss, schweren Kosten und naclithei liger

Verzehrung der Zeit« auf die anderen Stände warten niü^^sten.

Es wurde beigefügt, dass zehn Tage nach dem beslinmihii

Termine ohne Rücksicht auf die Ausgebliebenen die Verhand-

lungen des lleichstages begonnen und rechtskräftig zu Ende

geführt werden sollten.

Eine dem Drucke des Ausschreibens auf besonderem

Blatte beigelegte Nachschrift verlegt »aus beweglichen ürsachenc

den Eröffnungstermin vom ± auf den 21. Februar.

4* Vorbereitungen der Stadt Speier an dem Reiohatage.

So war denn die alte Stadt Speier endgültig zur Malstatt

des abzuhaltenden Reichstages bestinnnt. Es war nicht das

erste Mal, dass eine derartige glänzende Versammlung in ihren

Mau(Tn tagen sollte. Mit Vorliebe wurde sie gerade in jener

Periode zur Abhaltung grosser Versamndungen gewählt. Waren
doch von 1490 bis 152S sechs allgemeine deutsche Städtetage

daselb^^t gehalten worden, und erst vor nicht drei Jahren 1520

hatte die grosse von zahlreichen mächtigen Fürsten besuchte

Reichsversannnlung zwei Monate lang in Speier getagt.

Ueberhaupt war dieser Zeitraum einer der glänzendsten

in der bald zweitausendjährigen ruhmreichen Geschichte der

Stadt Speier. Unbestritten gehörte sie damals zu den ange-
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s^raereD unter den deutschen Städten. Die Gunst, wel<^e

der Todtenstadt der deutschen Kaiser yon diesen erwiesen

worden war , . im Vereine mit der Tüchtigkeit ihrer Bärger

hatte dieselbe schon im zwölften Jahrhundert so hoch

gestellt, dass Bernhard von Glairvaux, allerdings nicht ohne

oratorische Uebertreibung, von ihr sagte, ihr Ruhm sei in d«r

ganzen Welt. In den folgenden Jahrhunderten war die Bedeu-

tong Spders noch gewachsen; Der Voaediger Botschafter

Alois Moeenigo, welcher 1548 an den Senat seiner Vaterstadt

{Iber seuie Beobachtungen in Deutschland berichtete, sagt in

seiner Relation von den deutsehen Stfidtoo, dass einige der*

sdben sehr reich und mächtig seien, und zählt dann unter

den hervorragendsten Städten in Oberdeutschland neben Nürn-

berg, Augsburg, Ulm , Strassburg, Frankfurt und Mainz auch

die Stadt Speier auf. Ihre Bedeutung wuchs noch dadurch,

dass seit 1527 das Reichskamniergericht und das Reichs-

regiment, also die oberste gerichtliclie und administrative

Behörde des Reiches, in Speier ihren Sitz hatten, wo ersteres

bis zur Zerstörung der Stadt im Jahre 1G89, letzteres bis zu

seinem bald nadi 1531 orfolgton Aunuh-cii voibliob.

Es war iMiie nicht geringe Aufgabe für den Rath der

Stadt, für den angekündigten Reichstag und namentlich für

die Unterbringung der fürstlichen und anderen Besucher des-

selben die nülhigen Vorbereitungen /.u treffen. Denn wenn

aucli S])eier eine (üv jenr ZcMteii iHnlentonde Stadt war, so war

sie doch nach unseren heutigen Begrilleii von nur bescheidenem

Umlange. Die ausschweifenden Vorst ( Hungen, welche über die

damalige Grösse der Stadt von manchen jetzigen Bewohnern

derselben gehegt werden, entsprechen der Wirklichkeit nicht.

Die äussere Ausdehnung Sj)eier's war nicht grösser, sondern

eher etwas geringer, wie heute. Während Spcier im Jahre

1873 1538 Hauptgebäude und 1775 Nebengebäude zälüte, w^urden

bei einer vor dem Reichstage von 1542 von dem Rathe ange-

ordneten Zählung der Häuser der Stadt nur S12 für bewohnbar

erklärt, unter ihnen nur 210 sogenannte Herrenhäuser, in

welchen Betten imd Pferdeställe zur Verfugung standen.^)

0. Weiss, Gesch. der Stadt Speier. Speier 1876. S. 72.
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Wenn nun auch diese Gebäude, wie heute noch aus den bei

der vandaüschei Zerstörung der Stadt im Jahre 1689 theilwdse

unversehrt gebliebenen ansehnlichen Fundamenten und Keilem

zahlreicher Gebäude ersehe werden kann, «um grossen Theile

stattlicher und geräumiger waren und namentlich mehr

Stockwerke besassen,') als dies jetzt durchschnittlich der

Fall ist, so war es doch gewiss ein schwieriges Unter-

nehmen, in einer Stadt Ton diesem geringen Umfange emen

Reichstag aufzunehmen, bei welchem es sich um wochenlange

würdige Unterkunft und Verpflegung der mächtigsten, sonst in

geräumigen Schlössern residirenden Fürsten mit glänzesidem

Gefolge handelte. Nahmen doch an dem Reichstage von 1529

König Ferdinand und fünf andere Kurfürsten, ein weiterer

Erzbischof und noch 10 Bischöfe nebst 12 anderen theilweise

mäclitigen Herzogen und Pfalzgrafen, also ira Ganzen 29

Füi'sten mit einem bei Einzelnen nach Hunderten zahlenden

Gefolge Tlieil, neben deiieii noch viele Prälaten, Rcichsgrafen

und Freiherren, die Botschafter der nicht persönlicli erschienenen

Fürsten und Stände, sowie fast aller Reichsstädte untergebracht

werden mussten. Da auch die Letzteren ausnahmslos Diener

und Pferde bei sich hatten,^) so ist es gewiss keine übertriebene

Die Häuser der Städte Speicr und Worms müssen im 16.

Jahrhundert eine ansehnliche Höhe gehabt haben, wenn sie Caspar

Broschius hei der Beschreibung seiner Reise durch Deutschland um
1550 zu dem Worte Anlaes geben (s. liasp. Brusch. Chronologia

monast. Germ. ill. Norimb. 1682. p. 709):

Inde et Vangionum Xemetumque accessimus urbes,

Tangeutesque barum Sidera pene domos.

Dia Ton Dr. Barack herausgegebeneZimmer^sohe Chronik (Eibl,

des liter. Yer. in Stuttgart, Band 91—94. Tlib. 1869) sehilderk in

Band 8,8.429 in ergötzUchwWeise das Aufsehen, welches esunter den

Beichsst&nden machte, als der einfache Bflrgwmeister desBeiohsstftdt-

diois Bachan 1542 zn Fuss und ohne Dienerschaft reisteund also „per

pedes geen Speir vffden reichstag geritten" kam. Man nannte ihn dees-

halb spottw^e den Apostel. Die gedachte Chronik erziihlt uns auch

sonst, besonders in Band 3 und 4, viele für die Siitcngcschidite Husserst

interessante Züge aus dem Leben, welches in den Jahren von 1529 bis

-zur Mitte des 16. Jahrb. die Mitglieder des Kammergerichts und

andere vornehme weltliche und geistliche Herren in Speier führten.
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Schätzun^r, wenn man die Zalil der aus.ser den Fürston aufzuneh-

menden Herren von Adel und gelehrtem Stande auf 500, die

der Diener, reisig-en und anderen Knechte auf mindestens 15(X)

veranschlagt. Hiezu kam noch eine grosse Zahl von Gesclulfts-

leuton, Supidirautcn und Neugierigen, welche aus Anlass eines

Reichstages zusainiiienstroinlen. Werden doch allein aus der

ziemlich entlegenen und wenig bedeutenden Stadt Nördiingen

acht Personen naudialt genuiclit, welche während des lleichstagcs

Üieils vorübergehend, theils bleibend sich in Speier aufhielten.

Heute wäre es kaum ausführbar, einer solchen Zahl

vornehmer Gäste für längere Zeit entsprechende Unterkunft in

Speier zu beschaffen. Doch auch in jenen Tagen liess es sich

nur dadurch ermöglichen, dass die Ansprüche, welche selbst

den besseren Ständen Angehörende zumal bei derartigen

Gelegenheiten auf Bequemlichkeiten machten, ungleich geringer

waren, als gegenwärtig. Wenn es nicht anders ging, so liessen

es sich damals auch Gebildete gefallen, ein Schlafzimmer mit

vielleicht zehn bis zwölf Personen zu theilen. Ja selbst daran

nahm man keinen besonderen Ansto.ss, mit einem wildfremden

Menschen nöthigenfalls in einem Bette zu schlafen. Erzählt

uns doch der ( J cli eimSchreiber und Gesandte des Pfalzgrafen

Friedrich, JLeodius, dass er, der Ton dem Kaiser wohlauf-

genommene Botschafter eines angesehenen Fürsten, bei seiner

Anwesenheit am kaiserlichen Hofe in Piacenza im October

1529 froh war, daselbst endlich einen Wirth zu finden, bei

welchem er in einem mit sechs Betten belegten Zimmer mit

dnem völlig Unbekannten das Bett theilen konnte^ Frdlich

wurde es ihm äusserst unbehaglich, als er nachträglich

inne ward, dass sein Schkifkamerad ein Raubmörder war,

welcher, als Leodius berdts em anderes Nachtquartier gefunden

hatte, m der Meinung, Jener sei noch sein Bettgenosse, den

Nachfolger desselben annordete und beraubte.') Dass auch

in Speier während der Reichstage ein Gastzimmer häufig, ja

in der Regel von mehreren Gästen und ein Bett von zwei

Personen bel^ war, geht aus der vom Rathe fOr die Zeit des

Reichstages festgestellten »Taxirung d^Wirtheund Gastgebert

>) Leod. 187 f.

3*
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hervor, in welcher zweischläfrige Betten als Regel Torausgesetzt

werden. Aber auch bei aller Einschränlomg der Bedürfnisse

der Gäste, sowie der Burger der Stadt, weldie die von ihnen

selbst benützten Zimmer auf das Aeusserste reducirten, ja

wenn ein mächtiger Fürst ihre Wohnung zur Herberge für

sich oder sein Gefolge begehrte, diesäbe ^willig oder unfreie

willig ganz räumten, war es nur bd der genauesten Ordnung
möglich, für alle €räste entsprechende Quartiere ssu finden. Die

im Jahre 1526 bestehenden Verhältnisse hatten sich gewiss in

der Zwischenzdt hi dieser Kndcht nicht geändert Damals

aber schrieben die Gesandten des Bischofs Ton Bamberg an

ihren Herrn von Speier aus , wenn er den Reichstag noch

besudim wolle, so müsse er schleunigst Quartiere für sich

bestellen lassen; denn die Herbergen seien hier etwas klein

und nicht so leicht wie in Augsburg und Nürnberg zu be-

kommen. *) Und Markgraf Emst von Baden klagte in demselben

Jahre in einem Schreiben an den Rath von Speier-), es sei

seinem Diener trotz allen Beiiiüliungcn nicht gelungen, für

ihn auf den Reichstag eine Wohnung- zu finden.

Darum slollle der Rath der Stadt vor dein Reiclistage

besondere Goiinnissionen auf, welche alle Häuser und Stallungen,

auch die Betten zu besichtigen und diejenigen Quartiere zu

bestimmen hatten, in welchen Fürsten untergebracht werden

konnten. Den Bürgern aber wurde untersagt, irgend eine

Herrschaft ohne vorausgegangene Anzeige bei den Bürger-

meistern in ihre Häuser aufzuiielunen. Wer Stallung hatte,

musstc sie in Stand setzen und zur Verfügung stellen. Den

Besitzern von Scheuern wurde befohlen, etwa nocli ungedroschene

Frucht dreschen zu lassen und die Scheunen zu räumen, damit

sie ebenfalls als Stall III i^jfen verwendet werden könnten. Zudem

sorgte der Rath, wie ( in desshalb an den Markgrafen von

Baden gerichtetes Schieiben ausweist, dafür, dass aus dem

Schwarzwalde ausreichendes Bauholz nach Speier geilösst wurde,

^) K. b. Kreisardiiv Bamborg in oinem die bischöfl. Bam-
bergische Reichscorrespondena von 1520 bis 1540 enthaltenden

Bande. Fol. 162.

^} Archiv der Stadt Speier. Faso. 156.
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mit wdchem daim hölzerne Nothstallangen, sowie wohl auch

Baraken zur Aufhalime von Fremden, die in den Häusern nieht

miterkommen konnten, enichtet worden. In den Gasthöfen

fimden nur die wenigsten Reichstagsbesucher ünteikunfL IKe

grosse Hehrzahl derselben wohnte in Privathäusem, wo sie

auch meistens ihre Verpflegung nahmen.')

Mi dec Vorsorge für die nöthigen Wohnungen hing die

VerproviatUirung der Stadt zusammen, für welche umfassende

Vorkehrungen getroffen wurden. Zwar waren auch die Fürsten

selbst bemüht, für
*
ihr Gefolge das Nothwendige herbei-

zuschaffen, wie z. B. der Bischof von Würzburg ein ganzes

Schiff mit Proviant nach Speier sandte.^ Ebooso waren ohne

Zweifel die Spderer Handelsleute darauf bedacht, dass ide

reichlichere Vorräthe als m gewöhnlicher Zeit zur Verfügung

hätten. Doch konnte, wenn nicht am Ende dennoch unter Um-
ständen Mangel eintreten sollte, auch der Rath der Stadt ach

der Verpflichtung nicht entziehen, auf die Herheischaffüng des

Nothwendigen seine Aufmerksamkeit zu richten. Namentlich

musste für mindestens 2000 Pferde gesorgt werden, welche die

Fremden mitbrachten. Darum liess der Rath durch seine

Kornmeister 800 Malter Hafer einkaufen, welche tlicils den

Fürsten bei ihrem Einzüge als Ehrengeschenk überreiclit,

theils wieder verkauft werden sollten. Ebenso wurde für einen

ansehnlichen Mchlvorrath Sorge getragen, um auch für den

Fall vorgesehen zu sein, dass wegen kleinen Wassers auf den

Bachmühlen nicht gemalilen werden könnte. Auf Rechnung

der Elendherberge und des Gutleuthauses wurden 62 Fuder guten

^ So nahmen s. B. die Gesandten you NOrdlingen nur in der

asten Nacht nacb ihrer Ankonft ihre Wohnnng in dem Wirths-

hause nur Sroue imd sogen dann sa dem Frotonotar des kaiser«

liehen Kammergerichts, Caspar Hammecstetten. Beilage 12. Aneh

der Memminger Geeandle Eblsger wohnte und ass in einem Friyat-

hause. Urk. d. schw. 6. II, 337. Dass ttberhaopt die Gesandten

der Reichsstädte bei Reichs- oder Städtetagon zu Spcier in der

B^el Privatwobnnngen hatten, erhellt aus den in Faacikel 167^

Num. 7 des Speiercr Stadtarchivs aufbewahrten Rechnnngen reidia-

st&dtischer Gesandten über die Kosten ihrer Yerpfl^^oog.

^> S. Beilage 35.
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Gebirgsweines angekauft, über welche der Rath zu verfugen

hatte. Den Bäckern, Metzgern und Fischern ^vu^de streng-

stens anbefohlen, während des Reichstages reichliche Vorräthe

an Weiss- und Rogfrenmehl , an gutem Rind- und anderem

Fleische und an Fisclieii aller Art zu halten. Bäcker, welche

es in dieser Zeit an den nothwendigen Vorräthen fehlen Hessen,

sollten nicht nur bestraft werden, sondern es sollte ihnen auch

»zu ewigen Tagen« unleivsagt sein, in Spoier zu backen.

Die grösste Fürsorge wurde den VivtnaUcnmärJclcn aller

Art zugewendet. AV'älirend sonst die Speierer Märkte von

auswärtigen Verkäufern nur mit Beschränkung besuclit werden

durften , wurden jetzt Fremde nicht nur zum Besuche der

Märkte zugelassen, sondern sogar ausdrücklich aufgefordert.

Auf das genaueste wurde verordnet, wo die einheimischen

und fremden Ijäcker, Metzger und Fischer ihre AVaare feil

halten sollten; für den Markt von Genuise, Wein, Hol/., Heu ,

und Stroh, von Vieh, von Obst und Getreide wurden besondere

Plätze bestimmt , wobei zu den herkönunlichen Marktplätzen

Iheilweise noch andere hinzutraten, damit ja aucli bei starker

Befahrung der Märkte die nothwendigen Räume nicht f(>hlten.

Wie der Rath der Stadt so für BescliafFung einer genügen-

den Menge von Nahrungsmitteln aller Art sorgte, so traf er

auch Massrc(/(;l)i ßffjni die VchirroHheilumj der Fremden. Kr

bedurfte dazu nicht erst einer ausdrücklichen Auiforderung,

wie sie König Ferdinand vor dem Reichstage von 1542 aus

Prag an den Rath von Speier riclitete.*) Zu diesem Zwecke

wurde nicht nur aller Vorkauf durch Zwischenhändler auf den

Märkten strengstens untersagt, sondern es wm'den auch, wie

bereits 1526, genaue Taxen festgesetzt, an welche die Schlächter,

sowie die Wirthe und Gastgeber sicli zu halten gebunden

waren. Trotzdem klagten die Gesandten des Bischofs von

') In einer Znaehrift ans Pt«g Tom 7. Dee. 1541 beauftragt

König Ferdinand den Bath dar Stadt» gordnnng farcnnemen, das

in dem getrankb vnd andern Essenden Fherberten ein leidlicih mass

gehalten vnd . . . . nit zugesehen oder gestattet werde, die Frembden
mit hoher oder vnpil lieber Schätzung m überladen oder zu beeweren."

Stadtarcliiy Speier, Fascikel 156.
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Bamberg 1526: »dam es ist alle Ding hie gantz und sonderlieli

die zenmg theaer.c Ein^ Begriff aber von dem, was man
damals thener nannte, erhalten wir, wenn wir hörea, dass eine

Mahlzeit von zweierld Fleisch mit allem Zubehör und einerlei

guton Wein nicht Uber sechs Ereuzer, eine solche Ton dreierlei

Fleisch mit zweierlei Wein nicht mehr als acht Kreuzer kosten

durfte. Für ein »zweituchiges Herr^ibett, in dem zwei liegen

mögen«, durften höchstens drei Kreuzer, fOr ein »Lotterbett«

aber nur ein Kreuzer für die Nacht berechnet werdai. Das

Ton den Wirthen bei solchem Anlass den Gflsten Gebotene

war offenbar reichlich und gut. Wenigstens schreibt Spalatin

von dem Reichstage von 1526, sdn gnädiger Herr, der Ghur-

fOrst von Sachsen, habe ihm und den andern 700 Personen,

welche er zu Speier speiste, »wahrlich flberschwenklich gütlich

gethan.« ^) Und der Memminger Reichstagsgesandte Joh.

Ehinger sehrdbt am 15. März 1529, er esse zu Hause; deum

im Wirthshause möchte sich einer an Fischen und dergleichen

Speisen wdtl iorank essen. ^
Unter solchen Umständen ist es erklärlich, wie es der

sparsame und strenge Graf Wilhelm von Henneberg seinem

Sohne, dem Grafen Berthold zum ernsten Vorwurf machen

konnte, dass derselbe auf dem Augsburger Reichstage von

1530 mit 5 Pferden in 6 Wochen mit ICHj fl. nicht ausgokomnu n

sei, obwohl er bei dem Kui lüi-.-^ten .lohiiim von Sachsen Füller

und alle Nothdurft voraus hdhc. Hatte doch Graf Wilhelm

selbst bei dem Speierer Reichstage von laSG mit 12 Pferden

in 10 Wochen nur 340 fl. gebraucht und dabei noch seinen

Sohn, den Goadjutor von Fulda, bei sich gehabt und mit diesem

»ein ehrlich Wesen mit viel Gastii ung ehrlicher Leute geliabt.«

^) Spalatini Annalce in J. B. Mmekenii Soriptores renun

Germanicaram. Lips. 1728. tom. II. S. 661.

) ürk. d. sfiliw. B. 887.

^) S. G. Brückner, Oraf Wilhelm von Henneberg und der

Reichstag in Augsburg in den neuen Beitr. zur Gesch. deutschen

Altertbums. 3. Lief. Meiningen 1867. S. 136. Auf dem Beichstage

zu Augsburg 1525 verzehrte der bischöfl. Bambergische Gesandte

mit 9 Pferden und Bedienten in 7 Wodim 180 Gulden. S. Jftck»

Gesch. von Bamberg. 251.
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Aber auch die Wirthe vermochten bei solchen Preisen

recht wohl zu bestehen. Denn keinenfalls waren die Fleisch-

tazen 1529 höher, als 1544, wo die für die Zeit des Reichstages

on dem Rathe festgesetzten Preise für eine Mahlzeit bereits

von 6 auf 10 Kreuzer gestiegen waren. Damals aber waren

die Schlächter das Pfund gutes Mastochsenfleisch zu 6 Pfennig

oder Vit Kreuzer, die meisten anderen Fleischsorten zu 6

Pfennig zu verkaufen gehalten.

Die Yorsorgenden Massnahmen des Rathes betrafen weiter

die öfenäiehe Sicherheit, namentlich in Feuersgefahr. Den

fremden Gästen wurde bei späteren Speierer Reichstagen durch

kaiserliche Verordnung grosse Vorsicht mit Licht und Feuer

empfohlen. Den Thurmwächtem auf dem Dome und Altpörtel

wurde doppelte Wachsamkeit zur Pflicht gemacht, die Nacht-

wachen verstärkt und au£s genaueste bestimmt, was bei etwa

entstehende Feuerlärm zur Aufirechthaltang der Ordnung,

sowie zur Löschung des Feuers zu geschehen habe. Schlitten

mit grossen, gefällten Wass^nsubern sollten bereit gestellt

werden und die ersten mit Wasser auf der Brandstätte

ankomm^den Personen dhe Geldbelohnung erhalten. Die

Feuerhacken, Fackeln, Eimer, Leitern und Ldschgeräthe sollten

in Ordnung gehalten sein und durch die Barfässer und
PredigermOnche mit den andern zum Löschen bestimmten

Personen ohne Verzug auf die Brandstätte gebracht werden.

900 wohlgerüstete Bürger sollten sofort bdm Sturmläutoi

mit ihren Gewehren bei der neuen Stube (dem jefadgen

Rathhause) sich versammehi und dort weitere Befdile erwartien.

Alle Zunftgenossen sollten in dm dazu bestimmten Zunftstuben

zusammenkommen, alle tonden Gäste ab^, sowie die ein-

heimischen Dienstleute ihre Häuser nicht verlassen. Dazu

sollten die Stadtthore geschlossen und auf diese Wei^e jede

Ausbeutung etwa ausbrechenden Feuers zur Störung der

Ordnung durch fremdes Gesindel verhütet werden.

Auch sonst wurde Alles gethan, um jede ünordnungi m
verkämen. Die Bürger, wdche die Bürgermeister in der Hand-

^) 8. die betr. gedruckte PoliniverordnoDg in den Akten des

Beiohstags von 1544. ^eierer Stadtarohiv, Faedkel 171.
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habung der Ordnung unterstützen sollten, ^viirden genau

bestiTumt, und allen Inwohnern emstlichst durch den Rath

befohlen, sich gegen Jedermann, besonders gegen alle fremden

Herrschaften »züchtiger Rede, ehrbaren Wesens bescheidentlich

za halten.«

Aehnliche Ermahnungen gingen wenigstens bei späteren

Reichstagen in Speier von Seitoi des Kaisers oder seines

Stellyertreters an alle Reichstagd>esucher , doien durch wohl

ia der Stadt Öffentlich angeldebte kaiserliche Verordnungen

nachdrücklich eingeschfirft wurde, sich friedlich und geldüich

zu halten, keinoi Rumor oder Sdil&gerei anzufangen, bei Zeiten

in den Heri)ergen zu sein und auf den Gassen kdnerlei Unruhe

oder Gesdtfd zu machen, des Nachts nur mit Lathen über

die Strasse zu gehen und sich alles ungebührlichen und

betrflglichen Spieles zu enthalten. Schalksnarren, Spidleute

und andere »löchtfertige Leute« od^ »Freiharten« durften

sidi Niemand aufdrängen.

Die Fürsorge des Rathes erstreckte sich femer darauf,

dass die Stadt in ihrer äusseren Erscheinung sich würdig

repräsentire. Darum steUte derselbe für die Zdt des ReichS"

tages Ifissstände ab, welche zu anderer Zeit geduldet wurden.

So ordnete er an, dass alle »Wasser* und Eüchenkfindel«, die

on oben herab in die offene Strasse gingen, unter die Erde

gefOhrt würden. Es wurde Terbot^, Borde oder Verkauft

gegenstände der Höcker auf die Strasse zu stdlen. Alle ün-

Sauberkeiten, welche sonst einfach in den Bach geschüttet

wurden, sollten jetzt aus der Stadt gefuhrt werden. Die

Schweinställe der Bäcker und Fischer sollten aus der Stadt in

die Vorstädte verlegt werden, »geschmacks und Unsuberkeit zu

verhüten«.

Auch sonst wurde für eine ^vürdigc Repräsentation der

Stadt Sorge getragen. Zu diesem Behufe mussten die Bürger

ilire >lariiischc und Gewehre, wie die diu.n gehörende Tracht

in Ordnung bringen, um nicht nur bei (Itfälirdung der öffent-

lichen Ruhe ihren Dienst zu tlmn, sondern aucli bei dem Ein-

züge der Fürsten Ehrendienste zu leisten. Die städtischen

Geschütze wurden bereit gehalten und eine Anzahl von Hü rgern

zu ihrer Bedienung bestimmt. Endlich wurden die herkömm«»
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liehen Ehrengeschenke beschafft, welche dem Könige, sämml-

lichen Fürsten und den Gesandten der Städte bei ihrem £inzuge

von der Stadt überreicht wurden. ^)

Unter solclien Vorbereitunpren des Rathes und ähnlichen

Seitens der Hürger salien dann die Bewohner von Speier ohne

Zweifel mit nicht ^^--eringer Spannung dem Termine entgegen,

welcher in dem Reichstagsausschreiben für die Ei'öflhung der

grossen Versammlung bestimmt war.

Schon vor diesem Tage aber zeigte sich ein ungewohntes

Leben in der Stadt. Den öffentlichen und Privatgebäuden war

ein schmuckeres Aussehen gegeben, die hölzernen Nothbauten,

Stallungen und Garküchen waren vollendet und an die zur

Aufnahme der Gäste bestimmten Quartiere wurde die letzte

Hand gelegt. Die Märkte wurden reichliche als sonst befahren.

Geschäftsleute und Suppliranten kamen in immer grösserer

Zahl von allen Seiten herbei. Auch allerlei verdächtiges

Gesindel Uess sich blicken, fahrende Spielleute, Schalksnarren,

Zigeuner, um theils gegen Lohn ihre zweifelhaften Künste zu

üben, theils in anderer Weise bei dem bevorstehenden Zusammen-

flüsse von Menschen ihren Vortheil zu suchen. Nachdem

schon früher die Marschälle und Furiere der den Reichstag

besuchenden Fürsten nach Speier gekommen waren, um im

Envernchmen mit dem Rathe für ihre Herrschaften Quartiere

zu bestellen, fanden sich nun die Küchenmeister und Einkäufer

derselben em, tun ihre Massnahmen zu trefifen, damit die Fürsten

bei ihrem bevorstehenden Emzuge Alles vorbereitet fönden.

B. Der Eimng der Fürsten und Beiehetasegesaadten.

Trotz der in dem Ausschreiben enthaltenen ernsten Er-

mahnung zu rechtzeitigem Erscheinen fehlte doch viel dazu,

dass der Reichstag an dem bestimmten Termine hätte eröffnet

werden können. Die Unsitte, bei solchen Veranlassungen zu

*) S. zu der ganzen oben gegebenen Darstellung die betrofFende

Polizeiverordnung in dem Speierer Stadtarctuve, Fascikel 169. Die-

•elbe hat nadi Form and bhalt vielo Aehnliefakdt mit der von LOnig

^(Bdduarcbiv, part. general. contia.p. 641 iL) verOffeniliohten „Ordnung

und SateoBg aof dem Beiolistagem Begensbnig Anno 1541 g«hslteiu"
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spät zu kommen, war in den Roichsständen viel zu tief ein-

gewurzelt, ciis (lass man jene Mahnung nach ihrem Wortlaute

aufgcfasst hätte. Indessen bewirkte jene Clausel immerhin

eine Beschleunigung gegen früher, indem diesmal der Reichstag

doch 22 Tage nach dem bestimmten Termine eröffiiet werden

konnte, während bei dem auf den 1. Mai 1526 ausgeschriebenen

vorigen Speierer Reichstage die Verhandlungen erst am 25.

Juni, also fast acht Wochen später begonnen worden waren.

Bei späteren Gelegenheiten fiel man jedoch wieder in den alten

Missbrauch zurück. Schon der im folgenden Jahre in Augs-

burg gehaltene berühmte Reichstag nahm z. B. statt am 1. Mai

erst am 20. Juni seinen Anfang und auch die 1544 zu Speier

tagende Reichsversamnilung wurde statt am 10. Januar erst

am 21. Februar eröfihet.

Der erste von allen in Speier anziehenden Fürsten war

König Ferdinand. Wie schon aus den bereits erzählten Ver-

handlungen mit den rheinischen Kurfürsten über die Malstatt

des Reichstages hervorgdit, war es demselben sehr darum zu

thun, dass die Fürsten möglichst vollzählig und frühzeitig in

dgener Person in Speier ^schienen. Er wendete sich desshalb

von Innsbruck aus, wo er am 6. Januar angekommen war,

theils schriftlich, theils durch besondere Abgesandte an eine

Reihe von Fürsten und wies darauf hin, dass er, obwohl seine

Anwesenheit in seinen Landen jetzt dringt gdboten wäre,

sich dennoch unter Huitansetzung der Bedürfnisse seiner Erb-

lande in seine oberösterreichischen Länder begdien habe, um
an dem bestimmten Termine zur Eröffiiung de» Reichstages in

Speier zu erseheinen. Mit Benifiing darauf riditete er dann

an jene Fürsten das dringende Begehren, doch ebenfäUs zu

rechter Zeit und in Person den Reichstag zu besuchen. Solche

Zuschriften des Königs ergingen, alle aus Innsbruck vom 13.

Januar daturt, an den Bischof von Wfirzburg und an die Pfalz-

grafen Otto Heinrich und Philipp von Neuburg, sowie an

Pfalzgraf Emst, Bischof von Passau. Vom gleichen Tage ist

die Instruction an Graf Hoyer von Mansfeld, welcher im Auf-

trage des Königs mit demselben Anbringen zu dem Kurfürsten

von Sachsen kommen . sollte. Derselije entledigte sidi dieses

Auftrages jedoch nicht persönlich, sondern durch einen Herrn
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Philipp von Eberstein, welcher erst am 19. Februar, zwei Tage

vor dem bestimmten Eröfifnungstermine, in Weimar eintraf.

Bei den Herzogen Wilhelm und lAidwig von Baiern war im

Auftrage Ferdinands der Cardinalerzbischof von Salzburg

zweimal erschienen und brachte es dahin, dass sie beide ver-

sprachen, den Reichstag in Person zu besuchen. Dass ausser

an diese auch noch an andere, vielleicht alle hervorragenden

Fürsten dasselbe Begehren des Königs gerichtet wurde, ist

kaum 711 bezweifeln.

Aber auch König Ferdinand traf nicht rechtzeitig in

Speier ein. Erst Mitte Februar befand sich der Kammerfurier

desselben dort und stellte an den Rath der Stadt das Begehren,

zu gestatten, dass Ton der Wohnung des Königs eine Thüre

durch die Stadtmauer gebrochen werde, damit derselbe einen

Ausgang in einen Garten und in das Freie gewinne. Der Rath

schlug dies Begehren aber ab und entschuldigte sich bei dem

Könige mit seiner Rücksicht auf die Consequenzen und auf die

dann gefährdete Sicherheit der Stadt, worauf der König in

eigener Zuschrift an d^ Rath erklärte, dass er auf -seinem

Begehren nicht bestehen und dem Rathe gnädig bleiben wolle. *)

König Ferdinand selbst brach erst an dem zum Anfange des

Reichstages bestimmten Tage von Innsbruck aus nach Speier

auf. Sein Gefolge, welches bei dem Reichstage von 1526 aus

Die InBtractbn fUr den Grafen von MansÜBld und Antwort

des Korfllnten von Saehsen ist abgedraokt bei J. J. Mfillar, Eist.

T. d. ev. St Protesi 448 C Mttller besieht dieselbe irr&ttmliofa snf

den Reichstag von Augsburg in Folge einer NaeUttasigkeit, welohe

jedenfalls darin ihre Erklärung findet, dass das betr. Aktenetflok

in dem Archive durch ein Versehen in den den Reichstag zu

Augsburg behandelnden Fascikel gelegt wurde. Die andern Schrei-

ben finden sich in dem Würzbur<^er Kroisarchive (Rcichstagsakten

Band 13) und dem k. baier. geh. Staatsarchive (Pfalz-Neuburger

Akten ^''^12, herzoglich baier. Akten "^/s). Dio Mission des Erz-

bischüfs von Salzburg ist erwähnt in der Relation Fleckensteins

über den ülmer schwäbischen Bundestag.

*) Die Correspondenz hierüber befindet sich in dem städtischen

ArchiTO m Speier (Fase. 169) und ist abgedruckt in F. X. Remling,

der Betsoher sa Spder. Eistes Heft Spolar 18j»8. 8. 97 £.
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600 Berittenen bestanden hatte, war diesmal nur halb so

gross. Sein Geldmangel, welchem auch die Anleihe bei

Fugger nicht abgeholfen hatte, mochte ihn veranlassen,

diesmal nur mit 300 Pferden zu reisen, lieber Reutte,

Kempten und Memmingen, wo er am 1^3. Februar verweilte, zog

Ferdinand Tags darauf nach Ulm. Hier Hess er die eben

tagende Versammlung des schwäbischen Bundes vor sich

bescheiden und ersuchte dieselbe noch persönlich, das Ansinnen

seiner Gesandten, welche um eine »ganze Hülfe« des Bundes

nachsuchen sollten, in Anbetracht der »geschwinden Laufet zu

gewähren. *)

Sdnen Einritt in Speier hielt König Ferdinand am
Donnerstag nach Oculi, dem 4 Mfirz, df Tage nach dem im

Auflschreihen bezeichneten Er^fanngstennine. Eine feierliche

Ehiholang, wie dieselbe von der Stadt den Kaisem vaad

römischen Königen berdtet zu werden pflegte, fand damals,

da Ferdinand noch nicht römischer König war, nicht statt*)

Dagegen zogen dem Könige als dem kaiserlichen Statthalter

die Mitglieder des Heichsregiments entgegen und empfingen

ihn am Gestade des Rhdnes. In sdner Begleitung befanden

sieh ausser den wohlgerustefen Reisigen und zahb«ichem

niederem und höherem Hofgesuide Bischof Bernhard von

Trient und der Statthalter von WMemberg, F^reiherr Georg

TruchsesB von Waldburg. Der Frankfurter Reichstagsgesandte

berichtet ausdrücklich, dass König Ferdinand bei seinem Einzüge

nicht, wie in Frankfurt die Rede gegangen war, die königliche

S. die erwähnte Relation Fleckensteins über den Ulraer

Bundestag in dein k. b. geh. Staatsarchive, üeber Ferdinands

Aufenthalt in Memmingen vergl. Keim, schw. Reforraationsgesch. 86.

*) Noch als Ferdinand iinraittelbar nach seiner Krönung zum

römischen Könige am 24. Januar 1531 in Speier seinen Einzug hielt,

empfing ihn der Rath weder im Felde, noch an den Stadttlioren

nnd tmg ihm auch die Schlüssel der Stadt nicht entgegen. Aus»

drOoUich wird in d«r in äsm Bpäsane StadtavehiTe (Fan. 152)

durahcr TcrhandfliiMi Belation b«merkt, daas man das nicht für

nothwendig erachtete, weil die Stadt Spder dem K&nige Ferdinand

noch nicht geiehworan hatte.
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kröne getragen hatte. In seiner Wohnung angokoininen,

mu'den ihm von den vom Rathe der Stadt liiezu Vorordneten

die herkömmlichen Ehrengeschenke dargebracht, welche wohl

aucli bi'i diesem Ueiclistage, wie 1526, aus einem Fuder Wein,

40 Maller Hafer und 2 Rlieinsalmcn bestanden. 2)

Als Ferdinand in Speier eintraf, fand er noch sehr wenige

Reichsslände daselbst. Von Fürsten war, wie bemerkt, noch

nicht ein einziger eingezogen ; aber auch von den Botschaftern

waren nur wenige angekommen. Die GesaiidltD des Bischofs

von Würzburg, welche am 24. Februar, drei Tage nach dem
bestiinintcni Terniin(\ nach .Speier kamen, trafen nur einen

einzigen Reichstagsgesandten, Christoph Tetzei von Nürnberg,

anwesend, welcher seit dem 10. Februar in Speier verweilte.

Am 25. Februar traf der Kanzler des Kurfürsten von Mainz,

Caspar von Westhausen ein; ihm folgten am nächsten

Tage die Gesandten der Stadt .Nördlingen, sodann die von

') Schreiben Ffirstenbexg's an Frankfart TOm 12. Hftiz.

Seckendorf S. 949 und nach ihm unter Anderen Dr. Ebrard in

seiner kurzen Geschichte des Reichstages von Speier (in dem Betscher-

Almanach. Gotha 1858) nimmt irrthttmlich den 5. Mftn ab Tag des

Einzugs des Königs Ferdinand an,

^) Aus der Polizeiverordnung von 1529 geht nur hervor, dass

auch bei diesem Reichstage an den König, die Fürsten und Stände

die Ehrengeschenke der Stadt überreicht werden sollten. Die ent-

sprechende Verordnung von 152G bestimmt für Erzherzog Ferdinand

die oben bezeichneten Gaben
;
jeder Ivurfürst sollte ^'2 Fuder Wein,

30 Malter Hafer und einen Salm erhalten, den Botschaftei-n eines

Kurfürsten oder anderen Fürsten, den Prälaten und Grafen des

Reich-s sollte je % Ohm Wein verehrt werden. Den Botschaftern

der Städte sollte ebenfalls das herkömmliche Geschenk dargebracht

werden, w^hee indess in jener Vorofdnung nicht nfther bestiaimt

ist. Fase 169 dos stSdtisehen Arehives in Speier. Als Ferdinand

1581 als römischer König nach Bpmr kam, unirden die Geschenke

jftlr denselben anf 2 Fnder Wein^ weldie 58 Gnlden kosteten, and

60 Malter Hafer erhöht» nnd ihm ausserdem noch ein nnlbem

verdeckt ysswendig vnd inwendig ergoldt" im Werthe von 85

Gnlden überreicht. Auch die Beamten und Diener des Königs er-

hielten damals (Jesohenke an Geld von 1 bis 6 Gnlden. Faso. 152.
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Goslar, von Weissenbur^' in Fiankon und andorc. Die Mehr-

zalil dvv Reichsstände kam iadess erst nach König Ferdinand

in Speior an.

Von nun an aber kamen von allen Seiten die Reichstags-

gesandten in immer grosserer Zahl, und auch die Fürsten,

welche die Reise nicht schon früher angeti'eten hatten, machten

sich nunmehr auf den Weg. Fast täglich fand der feierliche

Einzug irgend eines Fürsten statt, wobei die strengste Etikette

beobachtet wurde.

Es war bei Reichstagen Ilcrkommen, dass die Fürsten

zu Pferde in die Stadt einzogen; dies wurde so strenge ein-

gehalten, dass 15'44 Graf Wolfgang von Barbi, als es ihm
• wegen Unpässlichkeit unmöglicli war, in Speier wie die übrigen

eimui-citeit, es sich besonders ausbitten musste, in einem mit

4 Pferden bespannten, behängten Wagen seinen Einzug halten

zu dürfen. ') Den später ankommenden Fürsten ritten , wenn

ihr bevorstehender Einzug bekannt geworden war, die früher

in der Stadt erscliienenen mit ihrem Gefolge entgegen und

geleiteten sie in feierlichem Zuge nach der Stadt, so dass es

an grosse Schaugepränge für die Neugierigen fast an

keinem Tage fehlte. Wir haben über den Einritt der Fürsten

aus dem Jahre 1529 zweierlei Nachrichten, ^) denen wir

Folgendes entnehmen. Dem Könige Ferdinand folgte am 7. März

der Probst von Waldkirch und Bischof von Hildesheim, der

aber keinen feierlichen Einritt hielt« so dass seine Anwesenheit

erst etliche Tage nach seiner Ankunft bekannt wurde.

Zwei Tage später kamen um 3 Uhr der Gardinalerzbischof

von Salzburg und der Bischof von Augsburg, welche einen

fei^lichen Einritt hielten und von dem Könige , der ihmsD.

entgegen geritten war, in die Stadt geleitet wurden.- An dem-

selben Tage kamen eine Stunde später ohne vorausgehende

Meldung auch der Bischof Georg von Speier und sein Bruder,

Pfalzgraf Friedrich an und ritten sofort vor die Herberge des

Königs, der sie dort mit allen Ehren empfing. Tags darauf,

am 10. März, Nachmittags zwei Uhr hielten die Herzoge

Seckendorf 2252.

S. Beilage 86 und 88.
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\iniheim und Ludwig von Baiem, sowie Pfalzgraf Otiheumch

ihren Einzug. Jene hatten ein glänzendes Gefolge von über 300

Berittenen mitgebracht König Ferdinand mit allen bereits

früher angelangten Fürsten ritt ihnen Yor die Stadt entgegen

und geldtete sie in ihre Herbergen. Sogleich, nachdem dies

geschehen war, ritten sie wieder zur Stadt hinaus, um die

Erzbischöfe und Kurfürsten von Hauiz und Köhl in ihre Ab-

stdgquartiere zu begleiten, von denen Ersterer 900 wohlge-

rüstete Pferde mit sich führte.

Am 12. März ritt ausserdem Bischof von Bamberg, welcher

um zehn Uhr »ungcwamter Sachen« semen Einzug hielt, Nach-

mittags \m ein Uhr Kurfürst Ludwig von der Pfalz dn und

wurde wie üblich von den Fürsten ausserhalb der Stadt .

empfangen und fderlich m die Stadt geleitet Tags darauf

kam KurfOrst Johann von Sachsen mit Fürst Wolfgang von

Anhalt an, wobei er, wie er sdnem Sohne schreibt, im Unter-

schiede yon den meisten andern Fürsten, auf den Landfrieden

sich verlassend, keinen Harnisch fOhrte. Auch ihm ritten

König Ferdinand und die übrigen Fürsten entgogen und gelei-

teten ihn in die Stadt Ueber sein Gefolge im Jahre 1529 ist

uns nichts aufbewahrt. Dagegen lialte derselbe 1526 400 Pfrarde

bei sich und damals während des Reiclistags nach Spalatins

Bericht, wie bemerkt, täglich 700 Personen zu versorgen.

Inzwischen waren auch verschiedene Gesandte angekommen,

so am 10. j\Iiir/, der Abgeordnete von Memmingen, Tags darauf

der von luankfurt, am 12. März die Gesandten von Strassburg.

Auch die Abgeordneten von Aug-^burg, Metz, ReutHngen, Rothen-

burg a.T. und anderen, namentlich schwiibisclien Städten kamen

noch vor der Eröffnung des Reiclistages in Speier an, und die

Gesandten fast aller übrigen Stünde folgten dann in kurzer P'risl.

Dienstag den 16. März, nachdem die Eröfl'nungssitzung

bereits stattgefunden hatte, zog Moi-}.^ens Markj^raf l'hilipp

von Baden und Nachmittags ein Uhr der Doutschordensnieister

Walther von Kronberg ein. Ihnen folgte Tags darauf der

Kurfürst von Trier mit gewappnetem Gefolge, welchem nach

dem Gebrauche wieder der König mit allen vorhergemeldeten

Fürslen entgegenritt. Doch ver/{*)gerte sich seine Ankunft

länger, als man vermuihele, so dass der König und die meisten
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Forsten nicht mehr im Felde auf ihn warten wollten und wieder

heimkehrten. Nur der Kurfürst von Sachsen mit dem Fürstoi

von Anhalt harrte aus und geleitete ihn in die Stadt, wo er

ankam, als alle andern Försten mit ihrem Gefolge bereits

abgesattelt hatten. König Ferdinand begab sich nun sofort

zu Fuss in die Herberge des Trierer Kurfürsten, um ihn zu

begrflssen und seine Umkehr zu entscliuldigen. Tags darauf,

am 18. HSrz, kam Landgraf Philipp von Hessen an, »wohl

gerOst mit zweihundert pferden, wol angethan mit hämisch,

spyess und hauben, an Tross und Wagenpferd mit 8 Trom-

meltem und ein hörbauken und zwölf Trabanten.« König

Ferdinand war am Morgen dieses Tages bei Tagesanbruch auf

die Jagd geritten und traf unterwegs zu dem Lancigrafen.

Da er aber auf densdben Abel zu sprechen war, so begnügte

et sich damit, ihn auf dem Felde zu ^pfangen, und ritt dann

sogleich auf einem andern Wege in die Stadt, ohne ihm das

übliche Geleite zu geben. Nur der dem Landgrafen befireundete

Kurfürst von Sachsen nebst dem Erzbischofe von Köln geleitete

ihn in die Stadt. In den folgenden Tagen kamen dann

noch am 30. März Herzog Heinrich der Jüngere von Brann-

schweig und der Bischof von Strassburp, am 2. April der

Coadjutor von Fulda, am folgenden Tage Morgens Markgraf

Georg von Brandenburg und Nachmittags der Bischof von

Würzbiirg an, welcher seinen aus 120 Pferden bestehenden

»reisigen Zeug« in Rheinhausen wieder umkehren Hess. Den-

noch brachte (kiselbe noch ein Gefolge von 19 Adeligen und

gelehrten Rathen oime die niederen Diener nach Speier mit

und hatte dort 10 Tische und dai'über regelmässig zu speisen.

Später erschienen am 4. April der päpstliche Legat Graf Thomas

Picus von Mirandula, am 12, Bischof Heinrich von Worms
und Utrecht und Herzog Georg von Pommern, und zuletzt am
20. April, kurz vor dem Schlüsse des Reichstages, die Herzoge Erich

von ßraunschweig, Ernst und Franz von Lüneburg, sowie Bischof

Paulus von Chur, Bei diesen allen fand, wohl weil die mittlerweile

im Gange befindlichen Geschäfte des Reichstages dies verhinder-

ten, keine Einholung durch die übrigen Fürsten mehr statt. ^)

Siehe die Beilagen 35 und 38. Die dort niclit entbaUenen

Notizen sind aus Briefen von ßeicbstagsgesandten entnommen.
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Man kann sich denken, welch bewegtes Thun und Treiben

sich von nun an in den Strassen der Stadt entfaltete. Sollen

wir uns aber yon diesem ein klares Bild madioi, so werd^
wir noch einiger Aeusserlichkeiten gedenken mflssen, welche

zur Veranschaulichung desselben gehören.

In einer Zeit, in welcher man auf die strenge Beobach-

tung der freilich in andern Stucken ziemlich rohen Etikette

so viel hielt, wie damals, machte die Eiddung der Fürsten

selbst und ihrer Beamten und Diener dn wesentliches Stück

der Repräsentation aus. Auf dem Reichstage zu Augsburg im

Jahre 1530 trug z. B. König Ferdinand bei sdnem Emritte

einen glänzenden goldenen Wappemrock mit silbernem Tuch

unterlegt und darüber zerschnitten.* Die ihn und Kaiser Karl

begldtenden Herren hatten sammetne und seidene Kleider

angelegt, mit grossen goldenen Ketten, trugen aber kein^

Harnisch, diePagen endlich waren in gelben oder rothen Sammt
gekleidet Alle ritten auf den edelsten Rossen. Das Gdblge

der Kurfürsten von Sachsen und von Brandenburg trug leder-

farbene Kleidung ; die Leute der Erzbischöfe yon Mainz und Köln,

der Bischöfe von Würzburg und Speier waren m Roth gekleidet,

. die des Markgrafen von Brandenburg m Grün, des Deutsefa-

ordensmeisters in Schwarz, die des Bischöfe von Eächstädt in

Grau. Dabei waren natürlich die Nuancirungen der Farben,

sowie die Embleme und Abzeichen, endlich der Schnitt der

Kiddung verschieden, bei den einen nach deutscher, bei den

andern nach welscher Manier.

Wenn uns auch über die Tracht der Fürsten und ihres

Gefolges auf dem Spciercr Reichstage keine derartigen Einzel-

heiten ausdrücklicli Ijcrichtct werden, so wurde es doch auf dem-

selben ähnlich geliailen, wie aus oinif^en uns aufbewalirten Nach-

richten mit Bestimmtheit ge^^clllü.ssL^ werden kann. Bedenken

wir nun, dass das während eines Reichstages hier wogende

Leben sich in den wenigen Strassen eiillallete, in denen sich

der llauptverkehr der Stadt noch heute bewegt, nämlich in

der Maximiliansslrasse und zwar, da der Bach damals noch

nicht überwölbt war, besonders auf dem eigentlichen Markte

1) Ranke III, 168 ff. Walch XVI, 862 and 870 ff.
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zwischen Münze und Dom und dann etwa nodh in der nächsted

Umgebung des Doms, Rathliofs und Retschers, auf dem 6ar-

füsser Kirchhofe (bei dem jetzigen Bfirgerhospitale), am Weiden-

berge, in der Wormser Strasse und vor dem Altpörtel, so

kann man sich einen Begriff des bewegten Thuns und Treibens

machen, welches Speier wfifaread der Zeit eines Reichstages in

jenen Strassen das Gepräge einer Grossstadt aufdrücicte. Dabei

fand der lebendigste Verkdir nach allen Richtungen in Deutsch-

land statt Zahlreiche Männer kamen aus entlegenen Gegenden

des Reichs, um wenigstens etliche Tage auf dem Reichstage

anwesend zu sein. Tag für Tag kamen reitende und andere

Boten aus allen Gegenden an und gingen ab. Städte wie

Strassburg und Nürnberg sandten fast täglich reitende Boten

hin und heat; ai>er auch kleine Städte, wie Nördlingen und

Dinkelsbflhl scheuten die Kosten nicht, während eines Reichs-

tages mehrmals eigene Boten hierher zu senden, um den Bot-

schaftern ihre Instructionen zu überbringen und deren Briefe

in Empfang zu nehmen. Ueberall in Deutschland imd darüber

hinaus war man, wie viele uns aufbehaltene Briefe beweisen,

gespannt auf Nachrichten über die Berathungen und Beschlüsse

der grossen, zu Speier tagenden Versammlung. Ausser durch

Privatbriefe wurden solche Nachrichten in dem ganzen Reiche

auch durch gedruckte fliegende Blätter verbreitet Wir geben

in Beilage 38 den Abdruck eines solchen, sehr wenig sorg-

fältig abgefassten fliegenden Blattes unter der Ueberschrift:

Neue zeyttung von Speier, nach einem m der k. Hof- und

Staatsbibliothek zu München vorhandenen Exemplare.

6. Die sitr Migorität gehörigen Theilnehmer an dftm

Reiehstage.

Bevor wir dazu übergehen, die Verhandlungen des Reichs-

tages selbst zu schildern, gedenken wir zum besseren Verständ-

nisse derselben der bedeutenderen Fürsten und Staatsmänner,

welche an der Versammlung theilnahmen.

Vor Allem tritt uns König Ferdinand ^ entgegen, der,

erst 26 Jahre alt, schon als der dnzige Bruder des Kaisers

^) Geb. 1503, König vun Böhmen und Ungarn seit 1527,

römischer König 1531, Kaiser 1558, geat 1564.

4^

Digitized by Google



und dessen Statthalter im Reiche unter sämmtlichen anwesen-

den Fürsten unbestritten die erste Stelle einnahm. Die von

den Türken seinen Landen drohende Gefahr war gross, und

gewiss war es eine seiner ersten Sorgen, von dem Reiche einen

ausgiebigen Beistand gegen diesen Erbfeind des christlichen

Glaubens zu erlangen. Aber nicht weniger lag es ihm am
Herzen, theils seinem kaiserlichen Bruder zu Gefallen, theils

der eigenen Ndgmig folgend, jede weitere Ausbreitung der

Reformation zu verhindern. Kurz vor seiner AlHreise zcun

Reichstage hatte er aus Wien am 16. Novonber 1528 unter

Emenerang seines am 20. Augast 1527* aus Ofen ergangenen

Mandates einen neuen strengen Erlass »zn Ausreutnng der

neuen verdammten, verführerischen und ketzerischen Lehren«

in semen Erblanden publiciren lassen. ') Aus Stuttgart hatte

er unmittelbar vor dem Reichstage in einem Mandate vom
12. Februar 1529 seinen würtembergischen Unterthanen stroig-

steos gebieten lassen, in der bevorstehenden Passionszeit die

Fasten zu halten. ") Von Innsbruck ans hatte er seinen Abge-

sandten Grafen Rudolf von Sultz nach Feldkirch gesendet und

dort mit den fünf streng am alten Glauben hängenden schwei-

zerischen Kantonen Luzem und den vier Waldstädten am 18L

Februar 1529 ein Bündniss verabredet, dessen erster Artikel

bestinunte, dass die Verbündeten bei dem alten Glauben und

Sacrament ohne jede Veränderung bleiben wollten, während

der zwdte festsetzte, dass, wenn Jemand in k. Maj. oder der 5

Orte Gebiet käme, der den alten Glauben oder das Sacrament

firevenUich antasten, dawider heimlich oder ölfentUch predigen

oder das Volk sonst davon abwendig machen würde, derselbe

an Leib und Leben gestraft worden solle» Noch vor dem
Schlüsse des Reichstages wurde dieses Bündniss am 23. April

in Waldsfaut förmlich abgeschlossen.*) In Speier stellte er

Das Mandat vom 20. August 1527 ist abgedruckt bei Walch

XVI, 433 ff. Von dem anderen Erlasse liegt ein Abdruck bei den berzogl.

bairischen Akten im kgl. bair. geh. Staatsarchive. Akteuband ***/6.

K. würt. Staatsarchiv.

*) K. wUrt. Staatsarchiv. Wenn bei Bacholtz III, 411 als

Tag der Bnndesabrede der 29. (t) Febmar 1529 angegeben wird,

80 liegt ofibabar ein Druckfehler vor.
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nach Ankunft des EurfQxstai von Sachsen an diesen das

Begehren, dass die von ihm mitgebrachten evangelischen

Geistlichen das öffentliche Predigen unterlassen sollten, und

als der Kurfürst sich darauf nicht einliess und, weil wohl

ebenfalls auf Veranlassung des Königs durch die Pfarrer und

den Rath von Spder die Kirchoi den evangelischen Predigern

verschlossen wurden, nun in seiner H«i>erge predigen Hess,

veribot er seinem Hofgesinde aufs strengste den Besuch dieser

Predigten. ^ Es ist nidit zu verwundem, dass die Gesinnung

Ferdinands gegen die Evangelischen in ganz Deutschland

b^annt wurde. So schrieb Luther am 12. Februar 1529 an

Nie Amsdorf, man erzähle sich unglaublidie Dinge von

Ferdinands Tyrannei, und der den Ereignissen in Speler nahe-

sl^ende Job. Ehinger findet es ganz glaublidi, dass sich

Ferdinand habe merken lassen, er wolle Leib und Gut daran

setzen, die neue Seete auszurotten. *)

Untar den Käthen des Königs, welche denselben nach

Speier begleiteten, ist in erster Linie zu nennen sein bei ihm

in höchsten Gnaden stehender Grosskanzler Bischof Bernhard

Oes von Trienty selbst ein Fürst des Reiches und einer der von

dem Kaiser zu seiner Stellvertretung beim Reiclistage ernannten

Conimissarien. Eine reiche Erlalirung stand ihm, der seit

1521 an allen Reichstagen theilgenommon hatte, zur Seite.

Pallavicino nennt ihn einen Mann von unvergleichlichem Eifer

für die Religion und grosser Klugheit. ^) Und einige von

Bucholtz im Auszüge wiedergegebene Briefe desselben aus dem

^ 8. das in sSnoni auf dem Augsb arger Beidistage gestellteo

Gutachten lii«cllberB«riebtete bd J. J. MtUler 491. Seckendorf949.

Ehinger in den ürk. des achw. B. m, 887.

S. Luthers Briefe, herausgegeben von de Wette. Buid m,
8. 422: «ICrft de Ferdinandi tyiasnide et ezactionibns hic dionntnr".

Eldngers Brief vom 12. April in den ürk. d. schw. Bundes 343.

^) P. Sforz. Pallavic, concilii Tridentini liiatoria, Col. Agripp.

1717, S. 114, b. Auch K. Stögmann (in den Sitzungsberichten der

philo3.-hist. Classc der kais. östr. Akademie, Band 24, S. 162)

spricht dem Bischof Bernhard Cles staatsmännischen Takt und

persönliche Liebenswürdigkeit zu. Zum Bischöfe von Trient war

er 1515 erhoben worden. Er starb 1539.
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Januar 1530 lassen uns denselben in der Thal als einen Hann
von staatsm&nnischem Blicke erkennen, welcher sich auch,

nachträglich wenigstens, über die vollständige Erfolglosigkeit

der auf dem Reichstage zu Speier geschehenen Bemühungen
um die Zurfickdrängung der Reformation keinen Illusionen

hingab. ^) Wir können es wohl als eine Belohnung für sdnen

in der Sache des Pabstes auch zu Speier entwickeltai Eifer

betrachten, dass Bischof Bernhard än Jahr später am S9. Mftrz

1530 in Bologna zur Würde eines Gardinais erhoben wurde.

Ein weiterer hochangesehener Begleiter des Königs

Ferdinand nach Speier war dessen Statthalter in Würtemberg,

Freiherr Georg Truchsess von Waldburg, der oberste Feldherr

des schwäbischen Bundes im Bauernkriege. Vor dem Reichs-

tage hatte sich derselbe im Januar in Begleitung des mit ihm von

dem Tage zu Worms heimkehrt^nden Dr. Leonhard von Eck zu

König Ferdinand begeben und mit diesem, wie es scheint, wegen

des Ausschlusses des Landgrafen Philipp aus dem schwäbischen

Bunde und weiterer Strafe gegen denselben verliandelt. Ist

auch das Ergebniss dieser Besprechungen nicht klai' nach/Ai-

weisen, so finden sich doch Spuren dafür, dass König Ferdinand

sich nicht abgeneigt zeigte, strafende Massregeln eintreten zu

lassen, und zweifellos ist, dass Truchsess, wie dies Eck wünschte,

in diesem Sinne auf den König einzuwirken suchte. ') Auf dem

Reichstage war er nebst seinem Bruder Wilhelm Vertrauens-

mann einer grösseren Zahl von Reichsgrafen und Reichsfrei-

lierrn und unterzeiciniete, wie in seinem eigenen Namen, so

auch für diese und das Haus Oesterreich den Abscliied.

Zu dem Gefolge des Königs, aus welchem noch Graf

u^icolaus von Sahn. Joh. Fcrnbcrger, sein erster Sccretär, und

der von König Ferdinand zur Abstimmung für das Herzogtbum

^ Derselbe Mbreibt u. A. am 7. Januar 1580: »Von dem

Tage der Abrmse Seinw Majeaiftt nach Spanien an sind wir auf

aUm Beiohstagen gewesen nnd ][Onnen ans Erfidirang behaupten,

dasB von jedem Beiohstage in*e Sehlimmere gearbeitet worden ist»

te<tM^lVofMM&HMi^iP8lBiesiifaMM8|P^ bnmigmt,**

Bocboltz III, 429.

S. die oft berührte Relation FleckeDsteins über den Bnnde»-

tag Ton Ulm im k. b. geb. Staatearohlve sa München.
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.Würtemborg beroDmächtigte Dr, Beatus Weidmann genannt

werden, ist auch Dr Jdk, Falber zu rechnen, damals noch

Domherr yon Gostnitz und Basel, bald nach dem Reichstage

1680 zum Bischöfe von Wien erhoben. Alle gleichzeitigen

Berichte schreiben diesem Hanne einen weittragenden Einflnss

auf die Beschlüsse des Reichstags zu, und die Freunde der

Reformation schildern einstimmig die Thätigkeit desselben in

Spder als eine so unheÜTolle, dass ein kurzer Blick auf das

Leben Fabers dadurch gerechtfertigt ersdidnt. Geboren zu

Lentkirch 1478, war derselbe sp&ter in den Dominieanmrden

eingetreten und hatte es durch seine hohe Begabung und

eifrige Thätigkeit 1518 zum Generalvicar des Bischöfe von

Costnitz gebracht. Ursprünglich der humanistischen Richtung

zugethan, zeigte sich Faber anfönglich der Reformation nicht

abgeneigt und trat namentlich dem Ablasshandel entgegen.

Aber seit 1522 trat eine Wenduiifr bti ihm ein. Er wurde einer

der heftigsten Gegner der Reforinatonni und li at bald in Scln-iften,

wie in seinem 1523 erschienenen Ketzeihammer (malU'us haere-

ticorum), bald In Tnündlicheui Wort, wie auf den Disputationen

zu Zürich 1523 und zu Baden 1526, gegen dieselben mit

äusserster Schärfe auf. Schon an dem Speierer Reichstage von

1526 hatte Faber als Vertreter der ßitscliöfe von Basel und

Costnitz hervorragenden Antheil genommen. Das Vortrauen

des Königs Ferdinand besass er in so hohem Hrado, dass der-

selbe ihn in seine Umgebung zog, zu seinem Rath«« und

Beichtvater machte, und bereits 1527 und 1528 zu wichtigen

diplomatischen Sendungen in Spanien und England verwendete.

Das Gewicht seines Votums auf dem Reichstage, auf welchem

er als Gesandter der Bischöfe von Basel, Brixen und Conslan/,,

sowie des Probstes von Waldkirch als Bischofs von Hildesheim,

der Aebtc von Reiclienau und Murhach. sowie seiner Vater-

stadt Leutkirch olmehin ein siebenfaches Stinnnrecht auszuüben

hatte, wurde durch sein Ansehen bei dem K.ömge, sowie durch

^) Damals hatte der bekannte Uamanist Hermann vom Busohe

folgendes Distichon auf Faber extemporiri: Tempora quid faciunt?

Patrem olim Christus habebat Fabrum: nunc hostem coepit habere

Fabrum. Spalat. Annal. bei Menken II, 660.
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seine Thätigkeit als Hofprediger desselben noch erhöht. Als

solcher predigte er während des Reichstags häufig im Domei

freilich, wenn wir dem Zeugnisse Melanohthon's in seinen Briefen

trauen därfen, in polternder, wenig erbaulicher Weise und

leidensehalllicher Sprache. Die Polemik gegen die Lutheraner

i^ar ihm dabei die Hauptsache. So rief er ki einer Predigt

am Palmsonntage aus, die Türken seien besser als die Lutheraner;

denn Jene hielten doch wenigstens die Fasten, welche diese

verletzten. Ein andermal sagte er, er wolle lieber die h.

Schrift verwerfen, als die alten Irrthümer öeac Kirche. In einer

dritten Predigt setzte er auseinander, was eine Mau^ Yerzehre,

wenn sie eine geweihte Hostie anbdsse. Melanehthon memt,

es wäre eine lange Ilias zu erzählen, warn man alle Lästerungen

aufzeichnen woUe, die von ihm zu hören seien. Die Sonne

habe noch nichts Unverschämteres gesehen, aJs Faber, den der

sonst in sdnem Urtheil so milde IManohthon überhaiqtt von

Sp&sap aus in emer Weise charakterisirt, welche einerseits yon

seiner tiefen Verachtung gegen denselben, anderseits von der

wichtigen und emflussreichen Rolle, welche Fäber auf dem
Reichstage spielte, Zeugniss gibt. 0 Jedenfalls trug die Thätig-

keit Fabers dazu wesentlich bd, dass die Mehrheit des Reichs-

tages von ihren schrofTen Beschlüssen in Sachen des Glaubens

^) S. die Bäefe HelaiiditlHnis vom 22. MSn, 80. Min und

2L April im Oorpns Beformatonim I, p. 1041, 1045 und 10£»9 f;

ferner Mel.*8 oommoitarias in Daaielem prophetam im Corp. Bef.

voL XIII, p. 906. An Oamerarios schreibt er Uber ihn: Fa1»o

nihil soripsi, nolo enim hominem staltiesimura et impndentissimnm

hoo afiieere bonore, nt- glorietnr, se mecam pagnasse. (Corp. Ref. I,

1059.) An Justus Jonas sohreibt er mit Beziehung anf Faber

(Corp. Ref. I, 1041): Bona pars principum non abhon et a oonsilüs

pacis. Sed sunt in Ulis Gonsiliis qnidam homines plebeii, sine ccnau,

qni seditiosis clamoribus obraunt sententias principum. Talibns

nebulonibus coguntur credere illi ipsi, qni reriim potiuntur. Am
23. April schreibt er wieder an Caraerarius (Corp. Uef. I, 1061):

Cyclops ille nunc ferocera se faeit, quia a regibus auditur. Oeco-

lampadius nennt den Faber gar in einem Briefe vom 1. April 1529

an Melanehthon ü TEy.TOJv, roü dvrixQidJOV ov itQOÖf^o^io^^ aXKci

na^övTO^ xij^v^. Scult. Annal. p. 237.
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flidi in keiner Weise abbringen Hess. Von seiner Erbitternng

geifen die Lixtberisehen aber gibt uns ancb das Ton Ranke

angefShrte unverdfichtige Zeugniss des Erasmus einen Beleg,

bei welchem er auf der Reise nach Speior einkehrte und sich

in einer Weise aussprach, dass Ehismus nur Krieg und

GewaHthat erwartete.

Ausser König Ferdinand und Bischof Bernhard von Trient

waren, wie erwähnt, noch der Probst von WaldJcirch, von

welchem oben die Rede war, die Pialzgrafen Friedrich und

"Wilhelm nebst Herzog Erich von Braunschvveig von dem
Kaiser zu seinen Gonnnissarieii auf dem Reichstage bestimmt

worden. Unter diesen tritt P/ahgraf Friedrich, Bruder und

später Nachfolger des Kurfürsten Ludwig von der Pfalz, bei

den Verhandhingen am meisten in den Vordergrund. Am 9.

December 1482 zu Winzingen geboren, war derselbe zur Zeit

des Reichstages ein Mann von 47 Jahren. In allen vornehmen

und feinen Künsten wohl erfahren, galt er als Muster eines

ritterlichen Cavaliers. Dem Kaiser Karl, für den er schon zur

Zeit der Kaiserwahl eifrigst gewirkt hatte, und seinem Bruder

Ferdinand war er aufrichtig ergeben, so wenig Lohn auch

seine früher dem habsburgischen Hause geleisteten Dienste

ihm eingetragen hatten. Noch liatte er die Hoffnung nicht

aufgegeben, mit dem Kaiser in Verschwägeriing zu treten und

durch dessen Hülfe der drückenden Geldnöthe enthoben zu

werden, in denen er in Folge seines bei nur schmalem Ein-

kommen glanzenden, fast verschwenderischen Hoflialtes be-

ständig lebte. Und zwar war es damals die zweitjüngste

Schwester des Kaisers, Marie, die 23jährige verwittwetc Königin

von Ungarn, anf deren Hand sich der bereits alternde arme

Pfalzgraf Hoffnung machte. Noch nicht gewitzigt durch die

früher gemachten Erfahrungen, traute der sanguinische Friedrich

leichtgläubig den durch Waldkirch und wohl auch König

Ferdinand in vorsichtigen Andeutungen gemachten Ver-

sprechungen und Uess sich dadurch und durch geschickte seiner

Tüchtigkeit gespendete Schmeicheleien bestimmen, nicht nur

vor dem Reichstage das Präsidium des Reichsreghnents und

') Banko m, 105 nach Eraami epistolae II, 1220.
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spfiter die ehrenvolle, aber bei dem Zustande des Rekduheerea

wenig dankbare Stelle eines obersten Fddherm des Reiefaes

im Tflrkenkriegem flbemehmen, sondern auch auf dem Reichs*

tage selbst die Saehe des Kaisers und des Königs mit grossem

Eifer zu betreiboi.') An den religiösen Bewegungen jener

Zeit scheint Pfalzgraf Friedrich wenig persönliches Interesse

gehabt zu haben ; dieselben kamen für ihn nur, soweit sie die

Politik berOhrten, in Betracht In sdner Umgebung fehlte es

schon damals nicht an HSnnem, deren kathdische Recht-

gläubigkeit nicht ganz unverdächtig war, und als Kurfürst

Hess er später, dazu freilich mehr von seinai Unterthanen

gedrängt, als aus eigenem Antriebe, in sdnen Landen 1546

eine von Melanchthon ausgearbeitete evangelische Kirchen^

Ordnung anfahren. Trotzdem eracheint er auf dem Speierer

Reichstage als der redegewandte Wortführer der kaiserlichen

Gommissarien, so oft es gilt, im Namen des KaisoRs zum

strengen Festhalten an dem alten Glauben aufisufordem. Von

den Räthen des Pfälzgrafen, wdche in Speier zu seinem Gefolge

Dnss Waldkirch wirklich Friedrich derartige Zusagen machte,

beweist eine iu dem mehrgenannten die Correspondenz des Kur-

fürsten Ludwig enthaltenden Aktonbando des kgl. bair. geh.

Staataarchivs Fol. 149 fif. sich findende Aufzeichnung. Hienach

antwortete W. auf die Beschwerde des Pfalzgraien wegen seiner

Schaldfln, er habe davon mit dem Kaiser geredet latslag

gemacht, wie sein gnad sa Meden gesteli solt wevden als mit

ainem weib oder dem R5m. kay. Ampt in neapolis und anderem" .

.

es sei „vff dw ban, ime die königin von vagarn xa geben*;

König Ferdinand habe ihm (Waldkirch) gesagt, «der kOnigin gemut

vnd anders m spier anmceigan oder an stm^gartten, so ne m-
sammoi komen." Dass diese Versprechnngai von Waldkirch aus-

gingen, unterliegt, obwohl dessen Namen hier nicht ausdrücklich

genannt wird, keinem Zweifel. Wie emstlich Friedrich diese Ver-

sprechnngen nahm, zeigt die Sendung seines Oeheimechreibers

Hubert Thomas Leodins nach Italien zu Kaiser Karl im Herbste

1.529, bei welchem derselbe förmlich um die Hand der Königin

anhalten sollte. Wie er auch diesmal von dem Kaiser hingehalten

wurde, erzählt Leod. 136 S. und 144 ff. und nach ihm L. Häusser,

Qescb. der Eheiuischen Pfalz. Heideiberg 1856. Band I, 576 £.
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gehörten, wird uns nur sdii Kanzler Freiheirr Georg von Hädeek

namhaft gemacht, welcher von ihm früher schon mehrfach in

Staatsgeschäftafi gebraacht worden und 1526 mit ihm am Hofe

des Eais^s in Spanien gewesen war.

Von den hochstrebenden Entwürfen des mächtige Pfalz-

grafoi und Herzog's Wühdm von Sakm^) zu München,

welchen der Kaiser ebenfalls zu seinem Gommiasäre auf dem
Reichstage bestimmt hatte, ist bereits die Rede gewesen. Zu
Spder traten diese Bestrebungai in den Huitergrund; in der

hier vor Allem behandelten brennenden Frage betreffe des

Glaubens stand Herzog Wilhdm mit voller Ueberzeugung auf

Seite der eifrigsten Gegner der Reformation, deren Eindringen

in seine Gebiete er mit allen Ifittdn verhinderte. Von seinem

Kanzler, dem erwähnten gewandten StaatsmanneJ>ofiAaf^t;<m

Eck, welcher bei ihm Alles galt und ihm nach J. E. Jörg*s

zutreffendem Worte in jungen Jahren ein besorgter Vater,

später ein innig geliebter Freund war, wurde Herzog Wilhehn

auch zu Speier in einer Weise unterstfitzt, welche seinen

Einfluss noch bedeutend erhöhte. Auch die Gegenwart sdnes

'mit ihm gemeinschafUich (zu Landshut) regierenden und in

allen wichtigeren Fragen zusammengehenden Bruders, des

Herzogs Ludtiig, '-^) komite das Gewicht seines Votums nur

verstärken.

Der letzte der kaiserlichen Commissarien war Herzoy

Erich von Braunschweig*) (zu Kalenberg und Güttingen), der

bereits auf dem Spciercr Reichstage von 1526 kaiserl. Gommissär

>) Geb. 1493, reg. seit 1508, gast 1550.

J. K JOrg, Dontachland in der ReTolutioiiq»eriode von

1522 bis 1526. Fieibnrg i. B. 1851. S. 836. JSrg erwfthnt an

dieser Stelle ein damals unter den Bcicbsständen nmgohondes nicbl

unbegrtindoies SprQchwort: „Was Eck nicht bewirken kann,

mag kein Anderer Tersnchen.*' Eck war geboren 1480 und

starb 1550.

3) Geh. 1495, gost. 1550.

Geb. U70, reg. seit 1495, gewt, 1540. Dem Eindringen

des Liitbcrthuais in seine Laude stellte derselbe einen gemässigten

Widerstand entgegen. "Nach seinem Tode führte seine Wittwe

Elisabeth die Eeformaiiou im Lande Kalenberg ein.
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gewesen war, diesmal aber schon darum nicht in den Vorder-

grund trat, weil er erst am SO. April, wexuge Tage vor dem
Schlüsse des Reichstags in Speier ankam.

Von den in Speier erschienenen SMrfiirsien wflre iMämg F.

«Oft der J^oZtri) seiner ganzen bisherigen SteUung nach am
ersten zu einor Vtoittelung der beiden einander gegenüber-

stehenden Partheien geeignet gewesen. Den Beüuunen des

Friedfertigen, wdchen man dem besonneneu, ernsten und
gemessenen Ffirsten gab^ erwarb er sidi durch die von ihm

stets beobachtete Politik der V^s5hnung. In den Streitigkeiten

der letzten Jahre war er, wie dies auch in den spätem Jahren

geschah, stets als Vermittler aufgetreten. Auch in der religiösen

Frage stand er zwischen den Partheien, wie Hftusser von ihm
sagt, im Stillen wohl überzeugt von der Nothwendigkeit einer

Reform, dodi nicht dazu geschaffen, selbst nach irgend ehier

Seite hin den Anstoss zu geben. Hatte er einerseits, wohl in

Folge des Bauemaufirtandes, 1526 den Befehl des Besuches der

Hesse erneuert, so gebot & andererseits den AnÜng^m der

alten Kirche Mässigung und hatte an der IhniversitlLt in Heldel-

berg MAnner zugelassen, weldie wie Simon Grynäus und

Hermann vom Busche als begeisterte Freunde Luthers und

Melanchthons bekannt waren. Auch auf dem Reichstage zu

Speier zeigte er sich zu einer Vermittelung geneigt und Hess in

den Ausschusssitzungen in diesem Sinne wirken. Doch wiesen

ihm schon seine Beziehungen sowohl zu dem Könige Ferdinand,

wie zu seinem Schwager, Iler/.og Wilhelm von Baiern seinen

Platz schliesslich auf Seite der Rcichstagsmehrheit an, um so

mehr als auch seine auf dem Reichstage anwesenden Brüder,

Iheils durch persönliche Neigung, theils durch ihre Interessen

Veranlasst, es mit dem Könige Ferdinand hielten. Dennoch

mag es seinem Einflüsse mit zuzuschreiben sein, wenn es auf

dem Reichstage nicht zu noch weiter gehenden Beschlüssen

kam, wie einzelne Mitglieder der Reichstagsmehrheit sie

wünschten. Die bedeutendsten der Staatsmänner, welche ihn

nach Speier begleiteten, waren sein schon mehrfach genannter

Hofmeister Ludwig von Fleckcnsteint und Valentin Sciietik, Herr

^) Geb. 1478, regierte seit 1508, gest. 1544.
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von Erbach, beide seit Jahren in den Inirpfälzischen Staats-

geschäften mit Erfolg verwendet und des vollen Vertrauens des

Kurfürsten sich erfreuend.

Aehnlichen Sinnes wie Kurfürst Ludwig war auch sein

Bruder FfuUyraf Georg, Bischof von Speier. ^) Trotz der vor

dem Reichstage von 1526 -) an ihn ergangenen Mahnung des

Pabstes Clemens, sich des Glaubens der Väter anzunehmen,

bewies sich Bischof Georg doch gegen die Anhänger der

Reformation so nachsichtig, dass das Domkapitel am 17.

Januar 1528 klagte, die lutherische Secte nehme am Hofe und

in der persönlichen Umgebung des Bischofs und im ganzen

Bisthum immer mehr überhand, und Hm ersuchte, das abzu-

stellen. Der biscli(>fliche Hofmeister Philipp von Helinstädt

war der Hinneigung zur Reformation besonders v<Tdächtig.

Doch schritt auch Bischof Georg mitunter gegen Anhänger

Luthers ein ^) und Hess sich, wie bemerkt, durch Waldkirch

bestimmen, d('n Pfalzgrafen Ludwig von Zweibrücken zur Ent-

fei'nung der lutherischen Prediger aufzufordern.

Ein anderer auf dem Reichstage anwesender Bruder des

Kurfürsten war Pfahgraf Heinrich, Coadjutar von Wortn.s und

Bischof von Utrecfd/) welcher kurz vor dem Reichstage alle

weltlichen Rechte über sein Bisthum Utrecht gegen eine jähr-

liche Pension von 4000 Gulden an die niederländische Regie-

rung des Kaisers abgetreten hatte und sich auch in andei en

Stücken demselben, wie es scheint, ergeben und willfährig

zeigte/) aber erst spät, am 12. April, zu Speier eintrat

1) Geb. 1486, Bischof seit 1513, g«8t. 27. Sept 1529 am
englischen Schweisse.

*) Romling, welcher in seinem Urkundenbache diese päbst-

liche Zuschrift mit richtigem Datum (16. Mai 1526) abdruckt,

verlegt im Texte seiner Oeschichte der BIsehÖfe dieselbe dnreli ein

Vendienm den Beielistag von 1529. BeanUng, Oescb. der BisohSiie

Ton Speiar. Hjuas 1854 Baad IL 205.

•) Bendiog a. 0. 252 f.

*) GeK 1487, Oofl4|ntor Worms seit 1528, Bisehof sa

Utndit seit 1524, gest. als BMiorm FreisiDg 1552.

*) Rani» in, 9. Sedkeadorf, 937.

Digitized by Google



62

Zwei weitere Brüder von EnrfSrst Ludwig waren anf

deitt Rdchstage zwar nicht persönlich anwesend, aber durch

Botschafter yertreten, und zwar ^aUigrirf PM^, Bisekof mm
Freisingt^) durch seinen Kanzler Dr. Matthäus Luchs, und
VfoAggfraf Jdham, Aämmst/ratwr des Bisthums Regensbürg,')

durch seinen Kanzler Dr. Augustin Ross, welcher auch von

zwei reichsunmittelbaren Abteien in Regensburg zu 'üaec Ver-

tretung bevollmfichtigt war.

Von den in Neuburg residirenden Söhnen des frühe ver-

storbenod Pfalzgrafen Rupert, ebmfaJls eines Bruders des

Kurfürsten, wohnte PfaUgraf OUo Heinridi^) dem Reichstage

persönlich bei. Von der später bewiesenen Hinneigung zur

R^onnation, welche Otto Heinrich 1556 als Kurfürst in der

Pfalz durchführte, war damals bei dem Pfalzgrafen noch wenig

zu b^erken. Sein Oheim und früherer Vormund, Pfalzgraf

-Friedrich, und vielleicht mehr noch die Herzoge Wilhelm und

Ludwig von Baiem, mit deren jüngsten Schwester Susanna er

seit einem halben Jahre vermählt war und in deren Gesellschaft

er nach Speier reiste, üblen jedenfalls auf das Verhalten Otto

Heinrich' s auf dem Reichstage einen massgebenden Einfluss.

Aus seinem Gefolge in Speier wird uns Kune von IlcrMtcrg

genannt, welchen er bereits bei anderen Heiciistagen als seinen

Bevollmächtigten verwendet hatte.

Ausser den Genannten übten noch drei weitere Fürsten

aus dem bairi.sch-|)nUzisclien Hause auf dem Reichstage ihr

Stimmrecht aus, Ffakyraf Ernst,*) Adniinislr.'itor des Bisthums

Passaii, ein Bruder der Herzoge Wilhelm und Ludwig von

Baiern, welcher in Speier durch den Passaner Donilierrn Dr.

Stephan Rösslin repräsentirt wurde, F/aUyraf Ludwig von

') Geb. 1480, Bischof von Preising seit 1498, gesU 1541.

^ Geb. 1488, liisr^hof von R. seit 1507, gest. 1588.

3) (ieb. 1502, nach dem Tode seines Vaters snoSchst unter

der Voiniuudbchaft des Pfalzgrafcn Friedrich 1504 Herr von Neu-

buig und Sulzbach, Kurfürst seit 1556, gest. 12. Februar 1559.

*) Geb. 1500. Bischof von Pasaau seit 1517, später bis 1554

Brzbischül von Salzburg, gest. 1560.
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Zweibrücken, ^) welchen Dr. Wilhelm Se^sler, und FfaUgraf

Johann II. -) von Simmern, welchen Alhrocht Than vertrat.

So waren es nicht weniger als sieben Fürsten aus dem

blühenden bairisch-pfdlzischen Hause, fünf weltliehe und zwei

geistliche, welche dem Speiercr Reiclista^'e persönlich bei-

wohnten, und fünf weitere, zwei weltliche und drei geistliche,

welche ihre Gesandten dahin abordneten. Mit einander en^,'e

verbunden durch nahe Blutverwandtschaft oder Verschwäf^eniirf?

und durch die li-erneinsafnon Interessen ihres Hauses, trennten

sie ihre Wege nicht gerne von einander, und die weltlichen

Fürsten des pfälzischen Hauses wenigstens bewiesen das auch zu

Speier dadurch, dass sie sich in gemeinsamen Sitzungen mit ihren

Staatsmännern über ihre Haltung in den wichtigeren auf dem
Reichstage zur Berathung kommenden Fragen verständigten.^)

Kurfürst Joacfnm von Brandenburg,*) welcher in Speier

ebenfalls erwartet worden war, ersdiien nicht selbst auf dem
Reichstage, liess sich aber durch seine Räthe Melchior Barfuss,

Commenthur des Johanniterordens zu Schwarz, rmd Balthasar

Buck vertreten. Es besteht kein Zweifel, dass Kurfürst Joachim,

dessen Gemahlin Elis.i])( fli 1528 wegen der ihrer evangeli-schen

Gesinnung drohenden Anfechtungen an den Hof des Kurfürsten

von Sachsen geflüchtet war, seine Reichstagsgesandten im
Sinne des Festhalte an der alten Kirche instruirt hatte.

Geb. 1502, geit. 1582. Derselbe war ein eifrigor Freund der

Reformation, welche um jene Zeit durch Schwebet in seinem Gebiete

bereits fast vollständig durchgefdbrt war. Obwohl Pfalzgraf Ludwig
noch 1529 eine neue Kirchenordnung für das Herzogthum herausgeben

iiesSi so stimmte sein Vertreter zu Rjxncr doch mit der Majorität.

^) Geb. 1492, reg. seit 1505, gest. 1557, Vater des späteren

Kurfürsten Friedrich III. des Frommen von der Pfalz. Gegen die

Reformation verhielt sich Pfalzgraf Johann immer ablehnend ; in

späteren Jahren trat er ihr sogar schroflF entgegen und war mit

den protestantisuhen Anschauungen seines Sohnes Friedrich dnrcbana

nicht einverstanden. VergL A. Kluckbohn, Friedridi der IVomme,

Knrftrst von der Pfah. Hlfardliiigeii 1879. 8. 2 if.

*) Ih dem karpfUsischeii Theile des k. baar. geh. Staats-

av^ives sind nodi ProtokoUe soldier ffitsangen aufbewahrt. Sqpi.

*) Geb. 1484, reg. seit 1499, gest 1585.
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fein noch heftigerer Widersacher der Reformation, als

Kurfürst Joachim, war der bekannte Herzog Georg von

Sadiscn. Derselbe hatte den Reichstag ebenfalls zu besuchen

beabsichtigt, aber dann Krankheits halber sein Vorhaben aufge-

geben. Dagegen ordnete er seine Räthe nach Speicr ab, welche

zwar wegen einer zAvischen den sächsischen und bairischen Her-

zogen bestellenden Irrung betreffs des von ihnen bei den Reichs-

tagen einzunehmenden Platzes in den öffentlichen Sitzungen nicht

erschienen und desshalb auch den Abschied nicht unterzeichneten,

aber doch eine von ihrem Herrn ihnen mitgegebene Instruction

durcli den mainzischen Kanzler zur Verlesung bringen liesscn.

Kurz vorher — am 10. Deceniber 1528 — hatte Herzog Georg,

durch einen heftigen Brief Luthers in Sachen des Packschen

Bündnisses veranlasst, eine nicht weniger leidenschaftliche

Erklärung gegen Luther öffentlich ausgehen und dieselbe im

Februar 1529 auch in Speier anschlagen lassen. Man kann

sich denken, dass die von dem erbitterten Herzoge seinen

Rathen mitgegebene Instruction im Sinne des entschiedensten

Vorgehens gegen die Reformation gehalten \var. ^)

Persönlich war in Speier der Neffe Erich's von Braun-

schweig, Herzog Heinrich der Jüngere von llrnntischireig-

Wol/enbüitel^) anwesend, welcher auf diesem Reichstage ver-

Geb. 1471, ng. seit 1500, gest. 1539. Erasmns, welcher

in jener Zeit mit Herzog Georg in Briefwechsel stand, äussert in

einem Brief vom 1. April an Claudius Javandus, dass Manche

glaubten, der wirkliche Grund des Ausbloibcns des Herzogs liege

nicht in seiner Krankheit, einoin nicht unbedenklichen Schienbein-

leiden. Er schütze jenes Leiden nur vor, besuche aber in der

That nur desshalb den Reichstag nicht, um nicht durch sein Ver-

halten in der Glanbensfrage mit seinem Schwiegersöhne, dem Land-

grafen Philipp von Hessen, und mit dem EurflBntea von Sadiaen

in Oollision sn kommen. S. Brasmi epistolarnm libri ZXXL Lond.

1642, lib. 20, ep. 78. Uns seheint diese Annahme, welehe anoh

Ensmns als blosse Vermnthnng beaeiefanet, gans nabegrttadetm sein.

') '8eokendorf 987 and 961. Fttrstenberg*s Berioht ans Speier

vom 11. April 1529 im Frankforter siftdiisohen ArehiT, Bnoholti HI,

879, Amn.

«) Qeb. 1489, reg. seit 1514, gest. 1568.
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mittdnd auftrat, obwohl er damals schon die Ausbreitung der

Reformation in seinen Landen nach Kräften, wenn auch nicht

immer mit Erfolg, zu verhindern suchte und später ein unver-

söhnlicher Gegner derselben wurde. Schon an dem letzten

Reichstage zu Speier hatte er mit Begleitung von 40

Berittenen theilgenommen. Nach Rückkehr von einem-Besuche

bei dem Kaiser in Spanien und aus Italien, wohin erdem kaiser-

liehen Heere 10,000 Hann deutscher HülOstruppen zugeführt hatte,

wohnte Herzog Heinrich unmittelbar vor dem Reichstage am
90. Februar am Hofe Johannis von Sachsen einem Turniere beL')

Dem Verkehre mit diesem mag sein gemässigtesAuftreten aufdem
Reichstage zuzuschreiben sein, auf welchem er auch seinen

Bruder, den Erzbischof Christoph von Brem^ vertrat. In semer

Begleitung befand sich sein Rath Ewaid von Bamibaekt welcher

auch von Graf Johann von Old^urg bevollmächtigt war.

Eine vermittdnde Stellung nahm in Speier Markgraf

jRUI^ 7. von Baden zu Sponheim dn, welcher zugleidi

seinen Bkndo', den Markgrafen Emst vctti Baden-Durlach vertrat.

Auf dem Reichstage von 1596 war er kaiserlicher Oommissär

gewesen und hatte einen der Reformation ergebenen Prediger,

Franz Irenicus, bei sich. Auch später, wo er in Stellvertretung

des Königs Ferdinand das Regimentspräsidium führte, galt er

für einen Begünstiger der Reformation, so dass Kaiser Karl 1527

seinen Bruder aufifoidorlc, die Vollmaclil zu seiner Vertretung

zu widen'ufen. Inzwisclic ii hatte der Markgraf aber seine Haltung

in den religiösen Fragen j^'eändort, seinen Prediger entlassen

imd nach einen) Besuclie Waldkirchs bei ihm im Juni 1528

die Wiedereinführung mancher C< reinonien von den Evange-

lischen in seinem Gebiete gefordert. *) iJoch zeigt sein Verlialten

auf dem Reichstage, dass die sciu"oflen zu SjX'ier besclilossc^nen

Massregeln von iliin nicht gebilligt wurden. Da seine 152:2 verstor-

bene Gemahlin Elisabeth eine Tochter des kinderreichen Kui-fürsten

Mcianchtbon's Brief d. d. Weimar 20. Febr. 1529 im Corp.

Bef. I. 1038.

^) Geb. 1479, gest. 1533.

^) Spalatini Annales boi Mencken 11, 658. Keim, schw. Bef. 51.

*) BucholU Ol, 391. Koiin, 79 f.

6
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Philipp Ton der Pfalz war, so war auch er durch Verschwäge-

rung mit dem weitverzweigten pfUdsehen Kurhause verbunden.

Das Gleiche war der Fall bei dem Hereoge Georg L von

Fommemt ^) welcher zugleich im Namen seines Brudors und

Hitregenten Herzog Barnim an dem Reichstage theihiahm. In

den religiösen Fragen war er der alten Kirche ergeboi. Da
er jedoch erst spät — am 12. April — in Speier eintraf, so konnte

er kdnen bedeutenden Einfluss auf die Verhandlungen üben.

Von den übrigen auf dem Reichstage nicht in Person

anwesenden, aber durch besondere Gesandte vertret^en welt-

lichen Fürsten ist ausser zwei Herzogen von Mecklenburg

Hereog JcUmm von JüUeh, Cleve und Berg *) zu nennen, welcher,

auf Erasmischem Standpunkte stehend, in den Glaubensfragen

gegen die kirchlichen Missbrauche sich erhob, ohne der Refor-

mation sich anzuschliessen, obwohl er dieselbe schon in Folge

dar Verbindung seiner Tochter SibyUe mit dem Kurprinzen

Johann Friedrich von Sadisen nfiher kennen gelernt hatte.

Eine unentschiedene Haltung zeigte er auch in der seinen

Gesandten zum Speierer Reichstage mitgegebenen Anweisung,

in den die Religion betreffenden Fragen sich von der Majorität

nicht zu trennen. Seine Gesandten zum Rdchstage waren der

auch in der Pfalz begüterte, sein höchstes Vertrauen geniessende

Wirii^ VIL von Dhun^ Graf von Oberstein und FaUkenefeinj^

welcher, wie er den evangelischen Ständen am 1. April erklärte,

für s«ne Person dem Worte Gottes anhmg, aber die ihm

gegebene Instruction nicht ignorirei durfte, und Dr. Jok. von

DoekJieimt genannt Fries,

Endlich waren noch die beiden gefürsteten Grafen WU-
hdm und Hermann von HemuAerg in Speier vertreten, Ersterer

durch einen seiner Räthe (Dr. Pet von Crondelshdm), Letzterer

durch seinen Sohn Crre/ Berikold von Henndterg.*) Beider

1) Geb. 1493, vcrmttblt 1513 mit Amalie von der Pfalz

(gest 1525), gest. 1531.

Gest. 1539.

") S. über denselben Lehmann iind Heintz in don Mittheilungen

des historischen Visreins der Pfalz, Heft m, 121 ff. und IV, 19 f.

*) Ein Bruder Bertholds, Graf Georg, war 1526 mit ihm

auf dem äpeierer Eeicbstage und starb daselbst. Er wurde im
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Haltung in der brennenden Frage scheint unentschieden gewesen

zu sein. Graf Berthold wohnte der Messe bei Eriithiung des

Reichstages nicht bei und schloss sich hierin an den Kurfürsten

von Sachsen an, mit welchem er nach Speier gekoajmen war,

trat aber später den Mehriieitsbesclihlssen bei.

Audi '/;Uih'eiche reichsunmittelbare Graten luid Freiherren

nahmen an rlem Reichstage Theil. Von ileiiselben standen auf

Seiten der Majorität ausser Graf JJietrich von Mamler,scheid der

erfalirene Graf Bernhard von ^ohm, zugleich Volhnachttrüger

der wetterauischcn und vieler anderer Grafen, die Grafen Carl,

Wolfganij und Ludwig von Octiingen, Graf Günther von Schwarz-

hnrg, die Gra/en Alhrt cJii, Georg und Wolfgang von Hohenlohe,

der oben genaiuiti' Rath des Königs Ferdinand Graf Hogei'

von Manafeld, Graf Philip}) von Hdnnn-IArliii nin rg und die

Herren Adam von Wolfstein \\m\ Gantjolf von lloJien-Gcroldseck,^)

welchei' zugleicii von seiner Schwester, dei- Aeblissin von Buchau,

Vollmacht trug, (rraf Georg von Schanenberg hatte seinen

Sohn Graf Hans, die Herren Reuss-Plauen den Domdechanten

von Köln, Heinrich lieuss von Planen und andere Grafen Ulld

Herren ihre Hätlie zu ihrer Vertretung bevollmächtigt.

Von den geistlichen Fürsten wäre der Rruder des Kurfürsten

Joachim von Brandenburg, der A'itr/«/ .s/, Erzbischof und Cardinal

Alhrecht von Mainz, wenn er ganz seiner persönlichen Neigung

hätte folgen können, wohl am liebsten vermittelnd aufgetreten,

wie er dies nebst dem ihm damals enge verbundenen Kur-

fürsten Ludwig von der Pfalz in den nächstfolgenden Jaliren

Dome beigesetzt. S. Spalatini Annal. bei Mencken II, 661. Der

haushälterische Graf Hormann von Henneberg gibt seinem Vetter

Berthold und tlessen Verhalten auf dem Reichstage kein sehr ehren-

volles Zeugniss, wenn er seinem Sohne Wolfgang am 12. Juni

1530 schreibt (s. Brückner u. a. 0. 135): „Wir vermerken auch,

dass dein gemuet dahin steht, mit viel Überlanger Zebrung, gast-

ladung des naohta viid anderer TiiBolibdiirft nadi 'mmem vetter grsf

Bertboldeii vnd nach andern sa riohteii, welche da meinen, mit freBsen

und eanfon ein gut geecbreim erlangen vnd damit irerdieot sa werden.**

1) Gest um 1548.

*) Geb. 1490, Enbieehof Ton Magdeburg seit 1518 nnd y<m

Hai» Mit 1514, Oardiaal leit 1518, geet 1545.

6*
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SO häufig that Wenn die Reichstagsaktea Ton solcher 'tet-

mittehiden Thätigkeit Albrechts Nichts zu berichten haben, so

lag das einmal daran, dass seine Stellung als Erzbischof von

Mainz und Magdeburg ihm seinen Platz bei der Reicbstags-

mehrheit anwies, dann aber gewiss auch an der Ton den

Packschen Wirren her bei ihm zurückgebliebenen Verstimmung.

Der überdlte Zug des Landgrafoi war ja auch gegen ilm

gerichtet gewesen. Doch war sein Verhatten in den brennenden,

auf dem Reichstage verhandelten Fkagen ein gemässigtes und

rücksichtsvolles. So konnte auf diesemReichstage eine zwischen

Kurmainz und Eursachsen seit vielen Jahren schwebende

Irrung wegen-des Rechtes der »Umfrage« bei den Reichsver-

sammlungen durch einen förmlichen unter Vermittelung des

EurfQrsten von der Pfalz abgeschlossenen Vertrag besdtigt

werden. Unter den in Speier anwesenden Räthen des Kur-

fürsten wird in den uns bekannten Akten nur sein Kanzler

Dr. Ckupar von WMausm, welcher zugleich die AebUssin

von Essen auf dem Reichstage zu vertreten hatte, und ein

uns sonst nicht weiter bekannt» Rath Dr, PkÜiffp Seäer genannt

Der Kutfürst und Bräbisckof wm THer, Richard von

Greifenklau, >) war seit 1526 vollständig für den Kaiser gewonnen,

von weichem er seitdem dne Penäon von 6000 fl. bezog. Doch

war auch er, obwohl er schon als Bischof mit der Reichstags-

mehrheit stimmte, versöhnlichen Massregeln nicht abgeneigt

Mit Landgraf Philipp von Hessen noch von der Waffenbrüder-

schaft in der Sickingischen Fehde her befreundet, hatte er

durch seine Vermittelung wesentlich dazu mitgewirkt, dass aus

den Unruhen im Jahre 1528 nicht ein verheerender Krieg

entstand.

Welche Stellung der Kurfürst von Köln, Graf Hermann

von Wied,") in späterer Zeit zur Reformation einnahm, ist

bekannt. Seit 153G war es kein Geheimniss mehr^ dass er

derselben geneigt war, mul sein Versuch, die Reformation in

seinem Gebiete durchzuführen, kostete ihm den Kurfürstenhut.

Zur Zeit des Reiclastages von Speier jedoch war von reforma-

») Kurfürst seit 1511, gest. 1531.

Geb. 1477, Erzbischof seit 1515, resignirte 1545, gest. 1552.
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torischen Taidenzen bei ihm noch Nichts zu banerlran. Mag
er auch in kirchenrechtlicher Beziehung schon 1528 eme freiere

Stellung gegen Rom emgenommen haben, wie sem Verfahren

gegen den in Rom vielgeUenden Probst von Xanten, Johann

Ingenwinkel, bewdst,') so erhellt doch schon aus der im

September 1529 unter seinen Augen, wenn auch nicht auf

semen Antri^ zu Köhl ärfolgten Hinrichtung der Lutheraner

Adolf Oarenbach und Pet» Flysteden, dass er damals in

seinen Anschauungen noch ganz auf dem Boden der aH^
Krcfae stand. Von dem in Aussicht gestellten CSoncüe aber

mag er die Beseitigung der in der Kirche vorhandoien Bfiss-

ständeund zugleichVermddung einer TöUigen Eirehentrennung

erwartet haben.

Unter den Begleitern des Kurfürsten von Köln ist hervor-

zuheben Graf IHeirich von ManderaMdt ^ in Staatsgeschäften

wohl bewandert, welcher audi in seinem eigenen Namen auf

der Grafenbank Sitz und Stimme hatte und ausserdem die

Stadt Dortmund bei dem Reichstage vertrat, der gelehrte

Domherr Graf Hermann von Nuenar und der hochbegabte,

damals kaum 30jährige Dr. Johann Gropper, bekannt durch

seine spätere Mitwirkung an dem Religionsgespräche in

Regensburg.

Von den übrigen in Spcier anwesenden noch nicht genann-

ten geistlichen Fürsten N\ ai- der bedeutendste der Er^bischo/

von Sahburg, Cardinal Matthäus Lang, ^) der schon bei Kaiser

Maximilian hochangesehene Staatsmann. Längst nahm der-

^) Er liass doiaalbeii wegen seiner üebergriffe in die en-

biMfaOflichea Bechte verhaften xmd swang ilm zur Abbitte. 8. 0.

KrafEk, Mittheiliuigen aus der iiiedenrheiniseheii Beformations-

gesdiidite, in der Zeitwdirift des Bergisdhen GeechiditsvereinB.

Baad 6, 278.

*) Der bertthmte GeBchiehtachreiber Job.- Sleidanns war in

dem Gebiete des Grafen geboren und seit etwa 1525 Erzieher

Bones Sohnes, mit welchem zusammen auch der hochverdiente

OrganisaU» des evangelischen Schalwesens in Strassburg, Job.

Sturm, erzogen wurde.

®) Geb. 1468 in Augsburg, zuerst Bischof von Gurk, dann

Cardinal und seit 1520 £rzbischof von Salüburg, gest, 1540,
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selbe, wdcheii einst die Mitglieder des Augsburger Domkapitels,

als ihn der Pabst 1600 auf Antrieb des Kaisers zum Tknor

probste ernannt hatte, seiner bärgerlichoi Abkunft wegen

nicht hatt^ anerkennen wollen, sdnen Platz unter den bedeu-

tenderen Reichsfürsten ein. Während Cardinal Lang ursprOng-

llch der humanistischen Richtung zugethan war, wird seine

damalige Stdlung in der religiösen Frage durch die im folgen-

den Jahre zu.Augsburg von ihm gethane Aeusserung gekenn-

zeichnet: »In dieser Sache gibt es nur vier Wege. Entweder

folgen wir euch; das wollen wir nicht; oder flir folgt uns;

das könnet ihr nicht, wie ihr sagt ; oder man muss Termitteln;

das ist unmöglich; oder ein jeder TheO sucht, wie er den

anderen aufhebe.« ')

Die beiden Bfoe^« von Bamberg^ Weigand von Redwitz,^)

und von WUniburg, Conrad von Thüngen, ^) gegen welche der

Zug des Landgrafen von Hessen im lahre zuvor zunächst

gerichtet war, hatten in Folge dessen an denselben erhebliche

Rüstungsentschädigungen zahlen müssen. Begreiflicher Weise

trug das nicht eben dazu bei, die ohnehin wenig wohlwollende

Stimmung Beider gegen die Lutheraner zu verbessern. Bischof

Conrad hatte anfanglich nicht im Sinne, persönlich an dem

Reichstage theilzunehmen, obgleich König Ferdinand und die

Herzoge von Baiern ihn durch besondere Briefe darum ersucht

hatten. Er ordnete dessliail) seine Räthe Dr. MarsiliHS Pren-

ninger und den Domherrn Martin von Ussu//icmi*) zu seiner

Vertretung nach Speier ab. Durch besondere Sclu'eiben

an K(ini? Ferdinand, den Rischdf von Trient und Dr. Faber

entscliuldi^^te er sein Niclilerscheinen bei diesen. Als aber

König Ferdinand ihn von Speier aus in einem zweiten Briefe

dringend um persönliches Erscheinen ersuclite und ihn beson-

ders auf die Wichtigkeit der bevorstehenden Verhandlungen

in den Glaubensangelegeiüieiten hinwies, entschloss sich der

S. die Realeneyklopädie von Herzog in dem Arükol : Erz-

bisthum Salzburg. Ranke III, 179.

«) Bischof seit 1522, gest. 1556.

») Geb. um 1466, Bischof seit 1519, gest. 1540.

*) Gest. 1546. Dr. Prenuinger starb 1534.
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Bischof noch nachträglich, zum Reichstage zu kommen, auf

welchem er, wie die sein^ Gesandten mitgegebene Instruction

beweist, eifrigst im Sinne des alten Glaube wirkte.^)

Der ^sekqfvm St/ras^mrg, Wilhelm Graf zu Hohenstem, *)

war voll guten Willens, von ihm erkannte Missstftnde im sitt-

lichen Leben abzustellen, hatte aber der in Strassburg sehr

frühe eindringenden Reformation nach Kräften entgegengewirkt

Die Erfolglosigkeit dieses Bmähais, welche in der unmittelbar

yor dem Reichstage von der Strassburger Bärgerschaft

beschlossenen förmlichen Abschaffung der Messe zu Tage trat,

trug ohne Zweifel dazu bei, ihn zum Anschlüsse an alle gegen

die weitere Ausbreitung der Neuerungen gerichteten Beschlüsse

zu bestimmen. Das Gleiche War der Fall bei dem Bische
von C^ur, Pauhis Ziegler von Zieglerberg, in dessen Bischofe-

stadt Ghur trotz sdner entgegengesetzten Bemühungen schon

seit 1526 die Reformation eingeführt worden war. Doch kam
Bischof Paulus erst am 20. April in Speier an, als die Prote-

station bereits geschehen war und der Reichstag seinem

Schlüsse entgegeneilte.

Walther von Cronberg, *) Administrator des Hohenmeister-

amts des deutschen Ordens, war nur dem Namen nach ein

hoher Rcichsfürst, da der Hochmeister Albrecht von Branden-

burg das Ordenf?land Preussen zu einem weltlichen Erbfürsten-

thuru gemacht hatte. Da eine Wiedergewinnung Preussens,

mit welchem Walther später 1530 von dem Kaiser förmlich

belehnt wurde, ohne jedoch jemals in seinen Besitz kommen
zu können, nur möglich war, wenn den Neiierimgcn ein Ziel

gesetzt wurde, so veranlasste ihn schon sein eigenes Interesse,

sich derReichstagsmehrlieit anzuschliessen. Aehnlich verhielt es

sich mit dem gelehrten Coaßjutor von Fulda, Johann, ^) dem Sohne

des Grafen Wilhelm von llenneberg, und mit dem Fürstabt

Kraft von Hers/eld, welche beide persönlich an dem Reiclistage

theilnahmen.

^) Beilage 29 und 36.

«) Bischof seit 1507, gest. 1541.

3) Bischof seit 1508, gest. 1541,

*) Gest. 1543.

») Gest. 1541,
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Der treffliche Bischofvon Augsburg^ Christoph von Stadion,*)

gehörte zu den niildestea und gemässigtsten Mitgliedern der

Reichstagsraehrheit, wie er auch im folgenden Jahre zu Augs-

burg mit Eifer und Geist für ein mildes den Frieden förderndes

Vorgelien des Reichstags eintrat

Durch besondere Botschafter waren in Speier noch die

Erzbischöfe von Besangon und Riga und die Bischöfe von

Eichstädt, Osnabrück, Münster, Basel, Lüttich und Ratzeburg

vertreten, welche mit Ausnahme der Gesandten des Bischöfe

von Osnabrück alle von Anfang an. auf Seiten der Reich&tagSr

mehrheit standen.

Die Botschafter des Bischofs von Osnabrütk und Faderhorn,

Erichs, Herzogs von Braunschweig-Grubenhagen, *) waren Graf

Albrecht von Hansfeld und Dr. Ludwig Hbter, Kammergerichts-

procurator in Speier, beide entschiedene Anhänger Luthers

und a^ch in ihrer Eigenschaft als Botschafter auf dem Speierer

Reiiätatage anfänglich hi diesem Smne thätig.

Von reichsunmittelbaren Prälaten waren In Speier nur die

beiden Aebte Rüdiger Fischer*) von Weissenburg und Crerwig

Slaurer von Weingarten^) (m Wfirtemberg) persdnlich in

Speier anwesend, die übrigen durch Botschafter vertreten. Die

schwäbischen Abteien hatten ihre Vertretung grossentheils dem

>) Bischof seit 1517, gesi 1548.

Hflller, Eist v. d. Protest., 707 iL

^ Geb. nm 1477, Bischof von OmabrlU^ seit Febr. und von

Paderborn snt Nov. 1508, gest 1582.

*) Äbt seit 1500. Des Elostcrlcbcns mUfle, hatte derselbe

1524 um Geld von Pabst Clemens VH. eine Bulle erlangt, durch

welche die Abtei Weissenburg in ein weltlicheB Stüt verwandelt

wurde. Nach seinem Tode 1515 wurde die nunmebrigo Probstoi

Weissenburg mit dem Bisthum Speior vereinigt. Remling, Gesch. d.

Bisch, von Speier II, 309. Gasp. Bruschii chronol. monast. GtTm.p. 24.

Abt seit 1520, gest. 1567. Derselbe war aus Constanz

und ein Oheim des bekannten Refortnators Ambros. Bhiurer, Wenn
wir der Zimmer'scben Chronik (Ii, 571 ö.) trauen dürfen, so führte

Abt Gerwig, wie sonst, so auch auf den von ihm besuchten Beichs-

tagen ein wenig erbanlidies Lebm und war bei äsax weltliehm

Bdehsstttndeii liemlich anbeliebt.
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in staatsmänniscben Geschäften wohl erfahrenen Abte Gerwig

und einein Dr. der Rechte Johann König aus Tübingen anver-

traut. Die im k&nigl. wörtemb. Staatsarchive zu Stattgart

aufbewahrte Missivbücher des Klosters Weingarten geben ein

Bild von der ausgedehnten und dnflussreichen Thätigkdt jenes

Hannes, von welchem später der Erzbischof von Lund an

Kaiser Karl schrieb, er habe seit den Tagen Maxunilian's bd
allen Reichstagen und in den Versammlungen des schwäbischen

Bundes in Kriegs^ und Friedenszeiten mitgewirkt und geniesse

ein solches Ansehen, dass er die tibrigen Prälaten zur Leistung

alles ihnen nur Möglichen bestimmen könne. 0 Die gleich-

zeitigen Reichstagsberichte gd)ea Zeugniss für die durch Abt

Gerwig auch zu Speier entwickelte Rührigkeit und sdnen dort

geübten iSniluss, welcher vielleicht dadurdi noch gemehrt

wurde, dass sein Bruder Christoph Plarer seit mdireren Jahren

Beisitzer des Reichsregimentes war. Von den Bevollmächtigten

der übrigen Prälaten ist nur derjenige des Probstes Wolfgang

von Berchtesgaden zu nennen, Dr. Simon Reiheisettj Dechant

des Sanct Guidostifts zu Speier, welcher von Jacob Sturm ^
als einer der einflussreiciisten und thätigsten Mitglieder der

Majorität erwäiuit wird.

7. Die der Minorität angehörenden Theüaehmer an dem

Reichstage.

Unter den in Speier anwesenden, der Sache der Refor-

mation ergebenen Fürsten nahm Kurfürst Johann von Sachsen ')

die erste Stelle ein. Von dem ersten Auftreten Luther's an

hatte er seinpr T.ehre die freudigste Theilnahme gewidmet;

von ganzem Herzen schloss sich der anspruchslose, ernste und

tief religiöse Mann an dieselbe an und folgte in all^ wichtigen

Zeitfragen Luther's bestimmende Einflüsse. In vorgerücktem

Alter erst war er zur Regierung gekommen; der feine durch-

dringende Geist seines Bruders und Vorgängers Friedrichs des

^) Gutachten des Erzbischof von Lund vom Mär» 1536 bei

Laos, Staatspapiere, 205 f, •

^) Jung, Gesch. des Reichstags zu Speier, IV,

3) Geb. 1467, reg. seit 1525, gest. 1532.
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Weisen £^lte ihm ; aber der hohe in seinem ganzen Verhalten

za Tage tretende sittliche Emst, die aufrichtige Ergetienheit,

welche er dem Kaiser in Wort und That bewies, die Besonnai-

heit, welche er in seinem Thun bewährte und mit welcher er

auch seinen ungestümen Verbündeten, den Landgrafen Philipp,

vor übereilten Schritten zurückzuhalten suchte, erwarben ihm die

Ilochachtunpf auch seiner politischen Gej^nor. Schon an dem
vorigen Speierer Roichstag-e hatte der Kurfürst mit sehr

grossem Gefolge in Person theilgenommen und sich dort mit

Entschiedenheit zu der Sache der Reformation bekannt. Seit

1526 hatte er die Neuorganisation der evangelischen Kirche

in seinen Landen fortgesetzt und durch die unmittelbar vor

dem Reichstage von 1529 beendigte Kirchenvisitation vollendet.

Um so weniger konnte er gewillt sein, durch einen Mehrheits-

beschluss (las neu GeschafTene wieder in Frage stellen zu lassen.

Von den Begleitern und Rathen des Kurfürsten zum

Reichstage werden uns genannt Graf Alhrccht von Mans/eldy

Hans von Minhndtz und Christoph von Tauhrnlicim, welch

letzterer vor dem Speierer Reichstage nach Ulm gegangen

war, um dort auf dem schwäbischen Bundestage im Auftrage

des Kurfürston denselben gegen den Verdncht zu rechtfertigen,

dass er die Feinde des Bundes in seinen Landen verberge.

Als Kanzleischreiber und Notar hatte der Kurfürst //COwAard

Stcttner bei sich, welcher bei Aufnahme der Appellations-

uriLunde als Notar fungirte. Auch der bekamite kursächsische

Kanzler Georg Brück (Pontanus) war, wie aus einer Aeussenmg

Melanchthons in einem Briefe hervorgeht, ein hervorragender

Rathgeber des Kurfürsten während des Speierer Reichstages

und in alle Verhandlungen eingeweiht.')

Der kurfürstliche Rath Hans von Planite war schon

längere Zeit vordem Reichstage als Bdsitzer des Reicbsregiments

in Spder. Sdne Eigenschaft als Regimentsraih, als welcher.

1) Sednndoif 987.

^ Ifelanehthon schreibt am 14. Juni 1529 an Jnsbos Jonu,

er werde ihm die ganse Gflsoliichte tlw Beiehstagas mittheileii:

Namqaae faerit *t!KiteuUq tolins conTentos praeterme et Pontanmn
nemo seit. Ooip. Bet I, 1076.
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er der Pflicht gegen seinen Landesherra enthoben war, brachte

ihn in so nahe Berührung mit König Ferdinand, dass der zu

Weimar zurückgebliebene Kurprinz Johann Friedrich dessen

Verkdir mit dem Könige für nicht unbedenklich hielt. Es

seheint, dass diese Bedenken nicht ganz unbegründet waren.

Sonst hätte Planitz, der nocli am 25. Doceinber 1528 aus

Speier an den Kurfürsten missbillif<end über das Einschreiton

des Reichsregiments g'egen rororinulorisclic Bewegungen bericlilet

hatte, sich schwerlich dum besliimmn hissen, bei der später

zu erzählenden Ausweisung Mieg's aus dem Regiinente das

'Wort zu führen. ')

Als theolo^isclien Rathgeber hatte Kurfürst Johann, da

er Luther wegen der über ihn ausgesprochenen Reichsacht

nicht mitzunehmen wagen durfte, PhiUpp 3Jtlanchthon bei sich.

Derselbe war am 20. Februar aus Wittenberg nncli Weimar
gekommen und hatte das an diesem Tage von dem Kurfürsten

veranstaltete Turnier mit angeselien. Von da aus bis Speier,

wo er in einem kleinen Hause eines alten Priesters -) Herberge

nahm, reiste er in der Begleitung des Kurfürsten. Bei den

Verhandlungen des Reichstages tritt seine Person zwar nirgends

m die Oeffenthchkeit, aber die lebhafte uns erlialtene Corre-

spondenz, welche er mit seinen Freunden, besoni^ers mit

Joachim Gamerarius in Nürnberg und mit Justus Jonas thells

Ton Speier aus, theils nach dem Reichstage von Wittenberg

aus führte, liefert den Beweis, wie hoch sein Rath geschätzt

wurde und mit welch ängstlicher Gewissenhaftigkeit er seine

Rathschläge ertheilte. Dafür zeugen aucli die Vorwürfe, welche

er sich nach dem Reichstage noch Monate lang über die mit

seiner Zustimmung beobaclitete Haltung des Kurfürsten gegen

die Anhänger Zwingiis machte. Wäre es auf die persönliche

Neigung Melanchthons angekommen , so iiätte sich derselbe

Ton jeder auch nur beralhenden Theilnahme an den Staats-

geschäflen ferngehalten. »Glücklich, wer mit den ö£fentlichea

1) S. Seckendorf 986 t imd 950. Jwg 8. XXXt
In hospitio domanealae saeerdotis onjoBdam aeniSf neqna^

qnam mali hominu. S. Joaeh. Oamorariiu, ds Philippi Melanoh«

thoois orta etc. Inpa. 1566. p. 115.
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Angelegenheiten Nichts zu thun hatt« So schrdbi er am 17.

Mai mit besonderer Beziehung auf den Speier^ Reichstag an
seinen Freund Gamerarius. Sein Haiqitintofesse wendete sieh

der Mediich bauenden literarischen Thätigkeit zu, welche er

auch während des Reichstages eifrigst fortsetzte. In Speier

schrieb er seine Vorrede zum ROmerbriefe. Von hier aus sorgte

er für den in Hagenau geschehenden Druck sdnes dem Kdnige

Ferdinand gewidmeten Gommentares zum Propheten Daniel

Hier yerfasste er auch die Vorrede zu demselben, in welcher

er Ferdinand mit frdmüthigen und dndringhdien Worten

bittet, doch in der Glaubensfrage beide Theile zu hören und
*

die Einigkeit der Christenheit nicht durch gewaltsame Unter-

drückung des dnen Thdles, sondern durch Reinigung der

Kjrcheiilehre zu fördern. Keinen dauernderen Ruhm könne er

sich erwerben, als wenn er auf diese Weise der Kirche den

Frieden wiedergäbe. Schliesslich bittet Melanchthon, ihm seine

fr«imüthige Sprache zu verzeihen, zu welcher er sich in einer

Zeit, m der man vielfach der Weisheit vergesse und die

Gewalt regieren lasse, getrieben gefühlt habe. Melanchthon

gab dieser Vorrede ein lateinisches Gedicht bd: Germania ad

regem Ferdinandum. In demselben ford^ er den König im

Namen des durch den Bauernkrieg verwüsteten, jetzt von den

Türken bedrohten, bisher unbesiegten Deutsehlands zum Kampfe

gegen die Türken auf, auf welche schon der Prophet Daniel

in dem Bilde des letzten schrecklichen Thieres (Dan. 7, 7 ff.)

in prophetischem Geiste hingewiesen habe. Doch bevor Fei^

dinand zum Kampfe gegen die äusseren Femde schreite, möge

. er in der Hehnath durch Beilegung der rd^iösen Wiiren einen

sicheren Frieden hersteDen. Das sei dne dnes so grossen

Königs wfir^ge That. Ebenso möge Ferdinand seine Sorge

den jetzt vielfach verachteten edeln Künsten und Wissenschaft^

zuwenden und sich damit hohen Ruhm erwerben. ^)

») Corp. Ref. I, p. 1067.

^) Corp. Eef. I, p. 1052 fif. Die zuletzt erwähnte Stelle lautet

wörtlich

:

Sed prins e^jtemoB quam progrediaris in. hostes,

Oerta tibi pax «st oonstitttMida doaoi.
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Als Hofprediger war Johann A^rieola,^) nach seiner

Gdburtsstadt auch oft M. Eisleben genannt, mit dem Kurfürsten

nach Speier gekommen. Schon 1526 hatte derselbe unter

grossem Zulaufe, sowohl während des Speierer Reichstags, als

auf der Reise dahin, in evangelischer Weise gcpredi^. Auch

diesmal geschah das wieder. Melanclithon rühmt'') die

Mäs.sigung', welche Agricola in seinen Predigton bewies,

und fügt hinzu, dass er zu seiner Freude das Gerücht,

derselbe huldige Zwinglischen Anschauungen, unbegründet

gefunden habe.

Mit Kurfürst Johann von Sachsen war auch auf dem
Speierer Reichstage Landgraf Philipp von Hessen auf das

engste verbunden. Schon 1526 hatte er bei Bestellung der

Herberge für sich und den Kurfürsten von Sachsen darauf

Rücksicht genommen, dass ihre Absteigequartiere möglichst

Sedandii^ue gram de religione tannütns.

Hoe legem tantom, qnantos es ipee, decet

Neo minor ingennae studiis florentibns artes,

Ao forae eacras ut tibi oara deae,

Qnae epretae eine honore jacent hoc tempore pasum.

Hac re nnlla tibi gloria major erit.

Geb. 1492 in Eisleben, seit 1525 Prediger an der Nicolai-

kirche daselbst, gest. 1566 als brandoibargiseher HoQ[>redig«r in

Berlin.

^ So z, B, am 16. Juli 1526 in der S. ßartholomftuskirche

zu Frankfurt. S. G. E. Steitz, Tagebuch des Canonicus Wolfg.

Königstein aus den Jahren 1520 bis 1548. Frankfurt a. M. 1876.

S. 110. Dor gut päbstliche Königstein sagt dort von Agricola, er

sei der lutherischen Secto anhängig, doch bei seiner ersten Predigt

in Frankfurt „moderafe herausgefahren". In einer Tags darauf in

der Sanct Leonhardskirche gehaltenen Predigt habe er dagegen von

der Messe gepredigt and alle Ceremonien verachtet. — Die von

Agricola 1626 in Speier gehaltenen Predigten (über den Colosser-

brioQ worden 1527 m Wittenberg gedrnckt und sind nu erhalten.

8. Gelbert» a. a. 0. 144.

") In einem Briefe an Jostns Jonas yom 22. MSn 1S29:

Goip. Bef. I, p. 1041: Neqae diligentiam neqne moderationem

desidero in Idebio.

*) Oeb. 1504» reg. seit 1509» geat. 1566.
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nahe bei einander ISgen. Auch diesem Reichstage Eatten

beide Fürsten, welche erst kurz vor demselben am 20. Februar

auf dem zu Weimar gehaltenen Turniere beisammen gewesen

waren und sich wohl dort schon über wichtigere Fhtgen

geeinigt hatten, ^tweder eine gemeinsame Herberge oder ihre

Wohnungen lagen doch in unmittelbarer Nfihe von einander.

So konnte ein steter, bis in Einzelnste gehender Verkehr und

eine Verständigung über alle auf dem Reichstage veihandelten

Fragen zwischen beiden Fürsten stattfinden, deren Eigenschaften

sich in glücklicher Weise gegenseitig ergänzten. Die Besonnen-

heit und Hilde des Kurfürsten bewahrte den ungestümen

Landgrafen vor allzu raschem und übereiltem Vorgdien, und

die jugendliche Begeisterung des thatkräftigen Landgrafen Hess

die rechte Zeit zu energischem Vorgehen nicht versäumen.

^) In einer Zuschrift an den Rath von Speier d. d. Cassel,

Freitag nach Misericord. Dom. 1526 ersucht er den Rath, derselbe

wolle dorn K\irfÜrsten von Sachsen, welcher ihn um Besorgung

eines Qaartioi-es in Spoier gebeten habe, „eine gute Herbe, die

vnser eingenonimenoa Herberge nae gelegen sey, bestellen." Stadt-

archiv Speier. Fase. 150.

^) S. Neue Zeitung etc. in Beilugo 88. Nach einer in Speier

gehenden Sago soll Kurfürst Johann seine Wohnung in der Herd-

gasse in dem jetzt Deiferschen Hanse gehabt haben. Indess erhellt

ans Spalatins Aimaleii, data das Qnarüw des Karfilrsten 1526 in

dem Hanse des Dootor Jac. Schenck sunachat der Johamuskirdhe,

also in der JohannisgaBBe war. Damit stimmt znsammen, dass die

Bebausoog des Oaplam P. Mntterstadt, in der 1529 die Appella-

tionsnrknnde aufgenommen wurde, ebenfalls in der Johaunisguse

lag. Spalatin erzählt nämlich (bei Mencken II, 659), dass Pfalx-

graf Johannes von Hundsrück (Simraern) 1526 den Kurfürsten

Johann besucht lial)e und dass dann „inter coenandum m tudibm

Deel. Jacobi Schencki^ irgend ein Gespräch geführt worden sei. An
einer anderen Stelle (S. 661) berichtet derselbe von einer

unpassenden Predigt , welche ein gewisser Tuborinus am
Sonntage nach Mariä Himmelfahrt in der Sanct Johanniskirche

neben der Wohnung des Kurfürsten und Landgrafen (in divo

Johanne ad hospitium priucipis nostri et Uessorum) zu halten

gewagt habe.
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Letzterer war es auch, welcher mit staatsmännischer Weisheit

die Absicht der Gegner, unter den Evangehschen Zwietracht

zu säen, durchschaute und die volle Einigkeit derselben während

des ganzen Reichstages zu erhalten wusste. Wie der Landgraf

schon VOT dem Reichstage von 1526 den Kurfürsten veranlasst

hatte, an sein Gefolge einen Befehl zu erlassen, durch welchen

dassdbe strei^fstens ermahnt wurde, sich auf der Reise nach

Spei^ und beim Reichstage daselbst durch ein mässiges und

nüchternes Leben des Evangeliums würdig zu beweisen, so

hielt er mit Jenem ohne Zweifel auch diesmal darauf, dass

seine Leute keinerlei Aergerniss gaben. ^) Von den Anhängern

der Reformation wurde Philipp desshalb in Speier hoch

gefeiert. So ehrte ihn der bekannte gekrtiiitf^ Poet Hermann

vorn Busche mit einem lateinischen und deutschen Gedichte,

das er zu Speier öffentlich anschlagen liess, welchem; im

Deutschen mit den Worten begann: »Nimm zu in Gottes

Gebot und Lehre, Philipps von Hessen, Fürst und Herre.c

Von den Begleitern des Landgrafen zum Reichstage wird

uns Bern Rath SaUhasar von SehraiUenbath genannt, weldier

grosses Vertraue bei Philipp genoss und auch bei dm Reichs-

tage von 1526 mit ihm in Speier gewesen war. Als theologischen

Beirath und als Ho^irediger hatte er Erhard Schnegf^ bei

sich, einen tüchtigen, redegewandten Prediger, von dem später

der Nürnberger Patrizier Hier. Baumgartner sagte, es sei der

ehizige P^rediger, welcher noch einen Schnabel habe, christlich

und beständig zu smgen. Auch Melanchthon erkennt die in

Schnepfs Predigten hervortretende Geldu^amkeit und Beredtheit

an, fügt aber hinzu, dass er für seine Person eine knappere

Redeweise Torzi^he. Während Agricola in sonen zu Speier

gehaltenen Predigten mehr thetisch, positiv aulbauend verfahren

zu haben scheint, fehlte bei Schnepf auch die direkte Polemik

^) Seckendorf 771 f. SpaUt Annal. bei Ifeneken II, 658.

8. Wig. Lanae, hess. Obronik. Kassel 1848, S. 165.

^ Geb. 1495 in HeUbronn, seit 1528 Prof. theol in Mar«

bu^, spät» Oraeralsapenntendeiit in Würtemberg, gest 1558 in

Rostock*
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aus Speier mit Freude berichtet, geradezu gegen die Messe auf. ^)

Der Dritte der zu Speier anwesenden ovangehschen Fürsten

war Markgraf (jcorij von lirmidothurii ~) zu Baireuth und

AnsbactT. Ein aufrichtig frommer Mann und eifriger Freund

der Reformation, hatte er in Gemeinschaft mit dem Rathe von

Nürnberg nach seines Bruders Casimir Tode 151:^8, unbelvüniiiiert

um den Protest des Bischofs von Bamberg, eine Kirclien-

visitation angeordnet, die Feier des Frohnleichnamsfestes

abgescliafft, die des h. Abendmaliles unter beiderlei Gestalt

eingeführt und beiden Gebieten eine Kirchenverfassung nach

evangelischen Grundsätzen gegeben. Das Reichstagsausschreiben

hatte ihn erst am 5. Februar in dem seit 1523 von ihm

erworbenen Jägerndorf in Schlesien getroffen, wo er sich

damals kurze Zeit aufhielt. Ausser Stande, nun noch persön-

lich rechtzeitig zu Speier zu erscheinen, ordnete Markgraf Georg

sofort seinen TTofmeister Hans von Seckendorf-Aherdar^) mit

Volhnacht und eingehender, sein ganzes Verhalten regelnder

Instruction*) zum Reichstage ab, und kehrte dann, spbald es

ihm möglich wurde, in seine fränkischen Lande zurück, in

welchen er am 25. März ankam. So konnte Markgraf Georg

erst am 3. April in Speier einziehen, wo er im Vertrauen auf

Gottes Schutz sich allen Schritten der evangelischen Stände

mit Entschiedenheit ansehloss. Er ^vurde dabei unterstützt

von den ihn begleitenden Rftthen. Zwtur der erwähnte Hans

^) ürk. des Bohwäb. Bandes U, 342. S. Melanchthon*8 Brief

aa Joatus Jonas vom 22. März, in welchem er Schnepf doctum

sane hominem et copiosnra in docendo nennt, jedoch beifügt: Scis

autem, nae pressum orationis genus magis amare. Corp. Ref. I,

p. 1041. Jene Aftusserung Bauingiirtner's über Schnepf findet sich

in seinem Briefe von dem Augsburger Reichstage an Laz. Spengler.

S. Hausdorf, Lebensbeschreibung L. Spengler. Nürnberg 1741. S, 74.

Auch Bucholtz (II, 381, Anm.) erwähnt jene AeuBserung, schreibt

sie jedoch irrthüralich einem „ Würteiuberger" Patrizier zu.

«) Geb. 1484, gest. 1543.

^ Schon seit 1486 in mftrkgr&fiichen Diensten, gest. 1535 in

Aasbaoh.

«) BeUage 8.
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von Seckendorf betrachtete die Reformation mehr aus Staats-

männischem Gesichtspunkte und wie er früher wegen der dama-
ligen politischen Lage von der KirchenTisitation abgerathen hatte,

so mag er audi zu Spder vor wdtergdienden Schritten gewarnt

haben. Um so eifriger evangelisch gesinnt war aber der ver^

diente markgrafliche Kanzler Georg VogUr, Ausser diesen Beiden

waren noch die Secretfire des Uarkgrafen JjkxUu Fraueniraui

undPoncro^ SaUmami mit ihm nach Speier gekommen. Auch

einen Prediger brachte der Markgraf mit,') doch haben wir

den Namen desselben in den Akten nicht finden können.

Nicht weniger entschieden, als Markgraf Greorg, stand

Hereog Ertui wm Braimi^weiff'LSndMrg^ zu CSeHe fOr die

Sache der Reformation ein. Am Hofe seines mütterlichen

Oheims, des Kurfüi sten Friedrich des Weisen, war er mit dem
Kurprinzen Johann Friedrich unter der Leitung Georg Spalatins

erzogen worden, mit Luther in persönliche Berührung gekommen

und ein begeisterter Freund der evangelischen Sache geworden.

Als er dann nach dorn unglücklichen Ausgange der Hildesheimer

Stittslllidc und der Achterklärung gegen seinen Vater frühe,

1521, zur lie^nerang gelangt war, gehörte es zu seinen ersten

Sorgen, das Kirclienwesen in seinem Gebiete in evangelischer

Weise zu ordnen. Mit ihm Hand in Hand ging sein gleich-

gesinnter jüngerer Bruder und Mitregent (seit 1527) Herzog

Fram von Liniehurq,^) mit welchem er bereits dem Speierer

Reichstage von 1520 beigewohnt hatte. Zu dem Reichstage

von 1529 kamen die beiden Brüder erst am 20. April, als die

öffentliche Protestation bereits geschehen war. Doch hatte ihr

Kanzler t/oÄa«n Förster*) dem Reichstage von Anfang ati beigt>

wohnt und an allen Schritten der Evangelischen theilgenonmien.

Der Letzte der in Speier erschienenen evangelischen Fürsten

war Fürst Wol/gany von Anhalt'^) zu Kothen und Zerbst, der

^) Ebingers Brief vom 12. April in den Urkanden des Mhwttb.

Bundes 344. Pfarrer bei Jnng XVm.
2) Geb. 1497, gest. 1546.

Geb. 1508, gest 1549.

Gest. 1547.

Geb. 1492, gest 1566.
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bdEannte Freund und Förderer der Reformation, welcher mit

KmfOrst Johann am 13. Mfirz nach Speier kam und sich in

allen F^ag^en enge an ihn anschloss.

Auch von den anwesenden reichsonmittelbaren Qttifen

standen Etliche auf Seiten der Minorität und wenn sie sich

gleich ander spateren Protestation nicht förmlich betheiligten,

so zeigten sie doch durch NichtUnterschrift des Abschiedes,

welches ihre Stellung war. Zu ihnen gehörte ausser dem im

Gefolge des Enrförsten yon Sachsen erschienenen Grafen

Albrecht von Mansfeld besonders Qrc^ Georg wm Werihem,

welcher schon 1524 mit dem kursächsischen Gesandtoi und den

Städten gegen den zu Nürnberg aufgerichteten der Reformation

wenig gunstigen Reichstagsabschied sich erhoben hatte. ^)

Auch Graf Wühdm mm FüraieHbergf der bekannte unter-

nehm^de Kriegsmann, stand zu Speier, schon in Folge seiner

engen Verbindung mit der Stadt Strassburg, uro derentwillen

ihn Bischof Wilhelm spottweise den Grafen von Strassburg zu

nennen pflegte, bereits ganz auf Seite der Anhänger der

Reformation, wie er denn im October dem Marburger Religions-

gesprftche beiwohnte und 1535 nach Zurückführung des

Herzogs Ulrich nach Wärtemberg in seinen Territorien

die Reformation einführte. Dagegen gehörte sein Bruder Graf

Friedrich II. zu den entschiedenen Gegnern der neuen Lehre. ^
Zur Minorität des Rdchstages sind neben den genannten

wenig zahlreichen Fürsten und Grafen noch sämmtliche Ver-

^) Gilbert, a. a. 0. 65. Graf Georg hatte auch an dem

vorigen Speierer Reichstage theilgenommen. In seiner Gegenwart

hatte damals der kurpfälzische Feldhauptmann Eberhard von Erbach,

sein Schwager, luif dora Krankenbette andächtig das h. Abendmahl

unter beiden Gestalten empfangen. Sp.vlat. annal. bei Mencken 11,

659. Graf Georg war gob. etwa 1487, seit 1509 Mitregent seinoa

Vaters, seit 1521 alleiniger Regent, starb 17. April 1530. Ueber

seine Thcilnahmc am Bauernkriege s. J. Aschbacb, Gesch. der Grafen

on Wertheim. Frkft. 1843. I, 296 ff.

^ S. aber beide Grafen: Biogler, OxafFriedrich U-TonFfinten-

berg eto. in der Zeitschrift tOx die Ghssohidbtevon Freibnig i. Br., Band II,

275£ Dr. S. MUncb, Gesch. des Hauses n. Landes Pürstenberg, IL Bd.

Aach. n. Lpcg. 1830. Graf Wilhelm war geb. 1492 und starb 1549.
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treter der Städte zu rechnen, welche wenigstens anfänglich

unter einander fest zusammenhielten. Schon die formelle

Behandlung der Geschäfte bei den Reichstagen hatte die

Städte in eine gewisse oppositionelle Stellung hineingetrieben

und zu gemeinsamem Auftreten auch für den VnW aufgefordert,

dass sie in der B<'urtlieihing cimT auf dein Reichstage ver-

liauilrltcn Frage materiell nicht ganz übereinslinnnten. Denn

obwoiil man die Reichsstädte regelmässig auf die Reichstage

berief, so war ihnen doch von den übrigen Reiciisständ(>n dort

k«'ine beschliess(>nde und entscheidende Stimme zugestanden.

Vielmehr war es Gebrauch geworden, dass die KurlürsLen,

Fürsten, Prälaten und firafen zuerst olme Zuziehung der

Städte ihre Rerathungen hielten, und erst nachdem sie ihre

Bescldüsse gefasst hatten, dieselben den Botschaftern der

Städte mittheilten, welche dann genöthigt waren, ohne zuvor

mit ihrem Gutachten gehört zu sein, die von den anderen

Ständen gefassten Beschlüsse einfach anzunehmen. Sie hatten

desshalb schon nacli einem Beschlüsse des Speierer Städtetages

von 1523 an den Kaiser eine Gesandtschaft mit der Bitte

gesendet, den Städten wieder volles Stimmrecht einzuräumen,

wie sie es früher gehabt. Auch auf den Reichstagen von

1524 und 1526 hatten sie ihre Bescliwerde wieder vorgebracht,

aber ohne den gewünschten Erfolg. ') Dazu kam, dass auch

die materiellen Interessen die Städte auf volle Einigkeit hin-

wiesen und dass sie längst ihre Stärke darin gefunden hatteiii

die Beschwerden einer einzelnen Stadt als ihre gemeinsame

Sache zu behandeln und einmüthig für Ahhülfe einzustehen.

Diese Einigkeit der Städte zeigte sich auch auf dem Reichstage

von 1529 und stellte selbst solche Städte anfänglich in die

Reihen der Minorität, welche, da sie von den hergebrachten

Geremonien weder abgewichen waren, noch abzuweichen

gedachten, für sich selbst mit der Mehrheit hätten stimmen

können. Dass freilich diese Einigkeit nicht für die ganze Dauer

des Reichstages vorhielt , wird die weitere Darlegung ergeben.

Ueberdies stand in den angesehensten der Reichsstädte,

welche auf die übrigen durch ihre eigene Bedeutung, wie durch

^) Chr. G. Bnders, Bepertorinm juris publioi et feadalis. Jena

1751. & 1094. Urk. des sehw. Bond. II, 245.
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hervorragende Tüchtigkeit ihrer Vertreter einen hestimmenden

Einfluss übten, die Bürgerschaft mit Begeisterung für die

Glauhensemeuorung 'ein. So war in Nürnberg schon seit 1524

die Reformation durchgeführt und durch die 1528 im Nürn-

berger Gebiete gehaltene Kirchenvisitation die Organisation

der Kirche in evangelischem Sinne vollendet worden. Gelehrte

von einer Bedeutung, wie Joachim Camcrurius, ^) der Freund

Melanchthons, welcher denselben während des Reichstages zu

Speier besuchte, und Eoban Hesse wirkten dort seit Jahren.

Staatsmänner, wie der Senator Hieronymus Bamiigartner,

Clemens Volkheimer und namentlich der Rathsclireiber Lazarus

Spengler,-) dessen Bedeutung weit über seine einfache Stellung

hinausging, und Andere halten dort mit ebenso viel Eifer wie

Einsicht die Sache der Reformation vertreten. Nach Speier

waren von Nürnl^erg Bürgermeister Christoph Tetzel, Christoph

Kress und Bernhard Bauniyartner, der Bruder des Hierony-

mus B., abgeordnet worden, welche von dem Syndicus Michael

von Kaden und von Kucharius Ulrich als Secretären begleitet

waren. Chr. Tetzel war schon am 11). 1^'ebruar, als der Erste

unter allen Reichslagsgesandten , in Speier erschienen und

suchte von dort aus auch andere befreundete Städte, wie

Strassburg, zu möglichst früher Beschickung des Reichstages

zu veranlassen.*)

In Strassburg, wo die Bürgerschaft in den ersten Jahien

nach dem Beginne der Reformation in ihrer grossen Mehrheit

für dieselbe eingetreten war, hatte man unmittelbar Tor dem

') Geb. 1500, seit 1526 Eektor des Gymnaaaius in Nürnberg,

gest. 1574 in Leipzig.

^) Geb. 1479, Kathschreiber seit 1506, gest. 1534.

*) A. Jung, Gesch. des Reichstags zu Speier in dem Jahre

1529. Strassb. u. Lpzg. 1830. 8. 1. Nach einer mir ans dem Nfln-

berger StadtarchiTe, weldiea aber Uber ISeichsangelegenbeiteii nur

sehr wenig «itldUt» frenndlicbst Termittelten Notis ist in den dor-

tigen Akten nur die Abordnung von Kreas nnd Bamngartner w
wibnt. Doch besteht kein Zweifel, daas auch Chr. Tetzel niofat

nur wSbrend des Beiehstages in Speier war, sondern sneh nnter

den Abgeordneten eine henrorragende Stelle einnahm. Eress war 1484

geboren nnd wurde 1580 von Kaiser Karl in den Adelstand erhoben.
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Reichstage die Messe förmlich abgeschafft. Das Gerücht, dass

die Stadt Strassbiirg dies beabsichtige, war frühe auch an das

kaiserliclie Regiment zu Speier gelangt, welches, der damals

herrschenden Strömung folgend, in Folge dessen am 21. Dc-

cember 1528 die Regimentsrätho Graf Ulrich von Helfenstein

und Sebastian Schilling nach Strassl)urg sandte, um den Rath

der Stadt bei Vermeidung der Ungnade des Kaisers und des

Königs Ferdinand eindringlich von der Ausführung dieser

Absicht, wenn sie wirklich bestehen sollte, abzumahnen.

Wenigstens solle man vor dem nahen Reichstage nicht zu

einer Abstellung der Messe schreiten, zu der auch der letzte

Speierer Abschied nicht berechtige. Der Rath von Strassburg

erklärte den Gesandten, um der Wichtigkeit der Sache willen

keine sofortige Antwort geben zu können und den grossen

Rath darüber befragen zu müssen, worauf Jene nach Speier

zurückkehrten. Als dann am 20. Februar 1529 der grosse

Rath versammelt wurde, beschloss derselbe, trotz jener Mahn-

ung des Regiments, welche mittlerweile durch dasselbe schrift-

lich in Erinnerung gebracht worden war, mit Stimmenmehrheit,

»die Messe abzustellen, bis aus göttlicher Schrift bewiesen würde,

dass sie ein gottgefällig Werk sei«. Dieser Beschluss wurde

durch Zuschrift von demselben Tage dem Regimente förmlich

milgetheilt.') Welche Verwickelungen dann auf dem Reichstage

aus diesem Vorgehen entstanden, wird später erzählt werden.

Die Vertreter der Stadt Strassburg beim Reichstage waren

Jacob Sturm und der Ammeister Matthias Ffarrer.^) Ersterer,

ein Schüler des berühmten Humanisten Jac. Wimpheling, war

ohne Zweifel einer der bedeutendsten Männer in dieser Ver-

sammlung. Wie er seit seinem Eintritte in den Rath seiner

Vaterstadt (1524) das einflussreichste Glied in diesem war, äo

übte er auch zu Speier in dem Rathe der Städte einen vor^

1) 8. die betr. Aktenstttcke bei Jung, 8. LXlV bis LXXVIL
^) Sturm geb. 1489, gest. 1553. S. über ihn A. Jang, Gesch.

der ßeformation der Kirche in Strassburg. Strsbg. u. Lpzg. 1830.

S. 185 flf. üeber Pfarrer s. ebenda 104. Die Bemerkung des

Erai<inus über Sturm findet sich in Epistolanun D. EraBioi Roter-

dami Ubri XXXI. Lond. 1642. p. 1260.
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waltenden Einfluss aus. Eine gediegene wissenschaftliche Bild-

ung voreinigte sich bei ihm mit einer auch von den Gegnern

anerkannten Charakterfestigkeit. Vor dem Reichstage zu Speier

(hn Fdsruar 1529) rühmt Erasmus, dass nicht allein Strass-

burg, sondern fast ganz Deutschland den Rathschlägen Sturm's

ssAsT viel zu danken habe. Eine bei der Schwülstigkeit der

damaligen diplomatischen Sprache besonders seltene Einfach-

heit und Klarheit der Darstellung in Verbindung mit ein^
guten Vortrage und einer ruhigen und würdigen Haltung

machte ihn zu einem geschätzten Rcdnor und zum natürlichen

Wortführer der Städte in den Reichsversammlungen. Auch
Pfarrer war, wenn gleich an Bedeutung weit hinter Slurni

zurückstehend, in Staatsgeschäften wohl erfahren und in

Strassburg wegen seines milden, bescheidenen und freundlichen

Wesens bei Jedermann heUebt Die gründhchen Berichte und

die Briefe der Strassburger Al^eordneten sind von Jung in

seiner Geschichte des Reichstages zu Speier wörthch abgedruckt

und eine Hauptquelle für diese Darstellung.

Weniger weit als in Nürnberg und Strassburg waren die

religiösen Reformen in Uhn gediehen, wo /erst zwei Jahre

später durch Herausgabe der s. g. Rrformartikel die Organi-

sation des evangelischen Kirchenwesens vollendet wurde. Indess

war die Frohnleiehnams- Prooession bereits 1527 abgeschafft

worden und man ging eben vor dem Reichstage dunit um,

die Messe -vollständig abzusteUen. Dodi war die Ausführung

bisher noch unterblieben. In Spmer war die Stadt Ulm ausser

durch dnen Damd SdUeieher durch den Bürgermeister Bern-

hard Besserer vertreten, welcher in Ulm bisher zu besonnenem

Vorgehen in den Glaubenssachen gemahnt und namentlich die

Abschaflfung der Messe verhindert hatte, aber dennoch die

Stütze der evangelischen Parthei daselbst gewesen war und in

Speier auch vor weiter gehenden Schritten nicht zurückschreckte.

Dieselben hatten auch Vollmacht von dar Stadt Isnif, in welcher

seit 1527 Paul Fagius aus Rheinzabern wirkte.0

S. Uber die Reformation in Ulm J. C. Funkens Reformu<-

tioDB-Historie. Ulm 1780. 8. 695 ff. und G. Th. Keim, die Refor-

mation der Keichsstadt Uhu. »Stuttgart 1851. Eine treffiBnde Charak-
teristik B. Begservrs gibt Keim & 100 £
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Dagegen war die Stadt Constana wegen ihres Vorgehens

tu den religiösen Fragen mehr als andere angefeindet Schon

1527 hatte das ganze Domcapitel desshalb die Stadt verlassen

und war nach Radolfzell übergesiedelt. Mit Zürich und Bern

war die Stadt in Bürgerrecht getreten, was ihr vom Roichs-

regimtntc als eine Art Trciibruch an dem Reiche angerechnet

wurde.') Auch die Messe war dort bereits fürnihcii abgeschafft

und die Bilder und Altäre aus den Kirciien thcilweise gewalt-

sam entfernt worden. Die Stadl Constanz gehörte desshalb

/u denen, welche zu Speier wegen ihrer Haltung am heftigsten

angeklagt A\Tirden, und die Reichstagsakten erzählen uns vid

von den Beschwerden, welche bald das Rcichsregiment, bald der

Constanzer Bischof, bald die Ritterschaft gegen die Stadt erhoben.

In Speier war Constanz durch Conrad Zanck vertreten. Der Reiclis-

tagsgesandte der Constanz benachbarten Stadt Lindau, welche

ebenfalls die Messe abgestellt hatte, liiess Hans Farnhühlcr.

In Memmingen, wo zuerst Dr. Job. Schappeler und nach

dessen Flucht besonders Simpert Schenk wirkte und seit No-

vember 1528 Ambrosius Blaurer dem Rathe zur Seite stand,

war ebenfalls kurz vor dem Reichstage, Ende December 1528,

die Messe förmlich abgeschafft worden, und an Ostern 1529

wurde dort das h. Abendmahl zum ersten Male in beiderlei

Gestalt nach evangelischem Ritus gefeiert. Die Stadt erhtt dess-

halb heftige Anfeindungen, und als der Bürgermeister Johannes

Kdler von da durch die Stadt im Februar 1529 zum schwäbi-

sehen Bundestage als Bundesratli deputirt wurde, hatte man
ihn, wie bereits erzählt, seinen Sitz nicht einnehmen lassen,

weil die Stadt Memmingen »unsers allergnädigsten Herrn Edict

*) In einem ^^'/a gezeichneten Fascikel der liorzogUch bairi-

sclien Abtheiluug des k. geh. Staatsarchivs zu München tindet sich

mit dem Datum 16. Febr. 1528 ein vierstimmig gesetztes Spottlied

auf die Stadt wegen der dort eingeführten Reformation und ihres

AnaddnBBes aa die Sdiwaiz. Die Anfaagsworte dar vier Yerse sind

herrorgehobeB und lauten: Constantz Soll Gestraft werden. Der

erste Yen heisst wOrüidi: „Constants, o we, am Bodensee, dem Boich

mit aid Terhmideii, da hast im Geist am allermeist nn bOsen sein

geftmden, mit Intws gsohxift dein Horts vecgift, gen Znroh vnd Bern

gesdiworen, des hastn aaoh der Elton lob, dam dein Er Terloren."
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*

zuwider das heilig Üochwüidig Sacrament und die Haltung der

heiligen ICesse freventlich abgethan und verbotene habe.^

Nach Speier hatte die Stadt ihrai Börgermeister Johannes

Ehkiger von Guottenan abgeordnet, den Bruder des bei

Karl y. vielgeltenden kaiserlichen Rathes Ulrich Ebinger. Die

mteressanten Beridite, welche Job. Ehinger Aber den Reichstag

an den Rath von Memmmgra erstattete, sind von Klflpfel in

seinen Urkunden des schwäbischen Bundes*) im Auszuge ab-

gedruckt und bilden eine nicht unwichtige Quelle für die Ge-

schichte des Reichstages. Dieselben zeigen uns Ehinger als

einen muthigcn und eifrigen Freund der Reformation, welcher

das Eintreten für dieselbe als Gewissenspflicht betrachtete, der

indess von persönliclu.>r Eitelkeit nicht ganz frei war.

War man auch in Kempten noch nicht so Aveit vorge-

gangen, wie in den Nachbarstädten Meiniiiingen und Lindau,

so ging man doch aucii dort mit dem Gedanken um, die Messe

abzustellen, und der Reichstagsgesandtc der Stadt, dessen

Namen in den von uns eingesehenen Akten nicht gtnaiml ist,

schloss sich, w(>nn auch zög(M rid, zu Speier dem Vorgehen der

übrigen evangelischen Städte an.

Die Stadt Nördlingen hatte sich bisher, obwohl auch

dort die lutherische Predigt nach dem Vorgange Nürnbergs

und Ulms Eingang gefunden und namentlich Theobald Gerlach

aus Billigheim in der Pfalz (Biliicanus) seit 1522 dort gewirkt

hatte, von entschiedeneren Schritten fern gehalten. Auch

nahmen andere mit einem gewissen Antonius Forner aus

Nördlingen schwebende Irrungen, welche die materiellen In-

teressen der Stadt berührten und während des Reichstages

beim Regimente und Kammergerichte verhandelt wurden, die

Abgeordneten der Stadt zu Speier so srlir in Anspruch, dass

die religiösen Fragen für sie mehr in den Hintergrund traten.

Dennoch standen dieselben, hierin von dem Rathe ihrer Vater-

stadt unterstutzt, zu Speier den Städten Nürnberg und Ulm

kräftig zur Seite. Die Berichte dieser Gesandten, des Alt-

') S. oben S. 23 f. und Urk. d. achw. B. II, 838. 8. anch Einm»

ocbwäb. Ref. gesch. 85 ff.

Band II, 337^45.
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bürgermeisters Jacoh Wiedenmnn^ welcher schon 1526 die Stadt

Nördlingen zu SpeJer vertreten halte, und des Stadtsohreibers

Georij Mnicr sind in dem allgemeinen kgl. b. Reichsarchive

zu München aufliewahrt und in den Beilagen theils wörtlich,

iheils im Au.szuge abgedruckt.

In Heiihronn war die evangelische Lehre ebenfalls ein-

geführt, die Messe aber mit Rücksicht auf die dort bestehende

Comthurei drs deutschen Ordens nicht abgeschafft worden.

In Speier war die Stadt durch ihren Bürgermeister Hans
Miesser und durch Johann lialdermann vertreten, von denen

ein Reichstagsbericht im kgl. würtemb. Staatsarchive noch

vorhanden und von uns benutzt worden ist. Mit grossem

Eifer trat die Stadt Reilingen für die Reformation ein. Die-

selbe hatte die Messe in den Kirchen der Stadt schon damals

eingestellt. Nach Speier hatte Reutlingen seinoi Bürgermeister

Jost Weiss gesendet0
Die Stadt Sanet GiUUn, welche zu Speier noch euimal

als deutsche Reichsstadt auftrat, war daselbst durch ihren

Stadtschreiber Christian FnedbcHd, ehien Freund Zwingli's,

vertreten. In dieser Stadt hatte der Rath unmittelbar vor dem
Reichstage, am 23. Februar, die Altäre aus d^ Münster ent-

fernen und die Heiligenbilder verbrennen lassen; am 7. März

fand dann die erste evangelische Predigt in dieser Kirche statt

Der Abt von Sanct Gallen, Franz von Geissberg, welcher am
23. März starb, hatte, durch seine Krankheit verhindert, selbst

nach Speier zu gehen, den Abt Gerwig von Weingarten beauf-

tragt, seine Beschwerde gegen die Stadt dem Reichstage

vorzutragen.*) Die Städte Weissenhurg im Nordgau (in Franken)

und Wind^täm standen schon wegen ihrer engen Verbindung

') Ein Schreiben dossolbcn aiia Spoier vom 20. MHiz ist im

kgl. wttrtemb. Staatsarchive zu Stuttgart vorbanden und in Füaing's

Rtforaiatioii8ge«diioht6 dar Stadt BauÜingen (Beutlingen 1717)

8. 145 f. abgedraekt

^ 8. ein Sebreiben des Abtes Frans vom 16. Mftn in dem
Miseivbqdi des Klosters Weingarten im k. wOrt Staatearchive.

Senit. Annal II, p. 191. Merl« d'Anbign^, Gesch. der Bef. Dentsch.

8tiittg. 1861. Band lY, 870.
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mit Nürnberg fest zur Minorität. Erstere Stadt war durch

Hans Wolf, letztere durch Bürgermeister Sebastian Hagenstein

vertreten.

Wahrend die vorgenannten Städte sich später alle der

Proteslation anschlössen, lässt sich in der Stellung der übrigen

Reichsstädte ein Schwanken erkennen, welches es zur

Betheiligung derselben an diesem äussersten Schritte nichj.

kommen liess. Die Stadt Köln liatte an dem kailiolischen

Glauben entschieden festgehalten und hielt zur Zeit des Reichs-

tages bereits die s})äter im September daselbst hingerichteten

Lutheraner Ciarenbach und Flysteden ihrer evangelischen

Lehre halber gefangen. Trotzdem schlössen sich die Kölner

Gesandten anfänglich ans polil ischt^n (ii-ünden den ül)rigen

Städten an. Den lieichstag hatte Köln ausser durch Arnold

von Sicf/m, welcher im ersten Quartale 1529 Nameas der Städte

im Reichsreginiente gesessen hatte und beim Beginne des

Reichstages desshalb in Speier anwesend war, noch durch

Johann von llcijä und Veter BeUingshausen beschickt.

In Augsburg war die Mehrheit der Bevölkerung der

Reformation zugethan; doch hielten einflussreiche Bürger, wie

die Fugger und Andere, an dem alten Glauben fest. Man

war desshalb daselbst mit den Neuerungen nur langsam vor-

gegangen. Noch am 19. März 1529 erliess der Rath der Stadt

ein strenges Mandat, bei schwerer Strafe Bilder, Gemälde und

andere »Gedächtnisse« nicht zu scinnähen oder zu beschädigen.-)

Man hatte in Augsburg zuerst beabsichtigt, den für das erste

QucU'tal 1529 von Augsburg in das Reichsregiment nach SpciOT

deputirten Wolfgang LangenmatUel auch mit der Verüetung

der Stadt beim Reichstage zu beauftragen. Als derselbe das

aber abletmte, schon weil er als Regimentsrath seines £ides

^) Hageustein nahm auch an dem Eeicbstage zu Augsburg

für 80Ute Vaterstadt Theil. Die von demselben aas Augsburg ge-

schriebenen Briefe hat HSohstetter in dem 87. Jahresberichte des

bist. Yer«ns für Mittelfranken TerSffontlicht. Seine Berichte ttber

den E^ierer Beiehstsg finden aacb, wie mir ans Windsheim freund-

lichst nitgetheilt wnrde, in dem dortigen AröbiTe nicht mehr yor.

*) Ein gedrucktes Exemplar dieses Mandates befindet sich im

StadtaiehiTe su Angsbug.
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gegen Augsburg entbunden sei, und dringend bat, wegen der

wichtigen auf dem Keiclistage zur Verhandlung kommenden

Gegenständf', an denen den Städten nicht am wenigsten gelegen

sei, die Versammlung durch besondere Botschafter zu beschicken,

ordnete der Rath den Rathsherm Matthäus lAiuf/cnmantel und

den Stadtschreiber Johann Hagk zu seiner Vertretung nach

Sj>eier ab und gesellte diesen sjiäter vom 27. März an noch den

eintlussrtMclien Conrad Ifcrirarl bei. Während Erstere in ihren

Anschauungen mit den Nürnberger und Strassburger Abge-

ordneten im Wesentlichen übereinstimmten, suchte Letzterer

einen förmlichen Bruch mit der Majorität, wo inuner möglich,

zu vermeiden. Seinem Einflüsse ist es vornehmlich zuzuschreiben,

dass die Stadt Augsburg, deren Rath im folgenden Jahre unter

den Augen (h s Kaisers seine Unterschrift zu dem Augsburger

Reicbstagsaijsciiiede zu verweigern wagte und, wie die von

ihm ausgehenden Instructionen beweisen, schon 1529 sich den

Schritten Nürnberg'« und Uhn's anzaschliessen wünschte, an der

Speierer Protestation sich nicht betheiligte. Die interessante

Correspondenz der Stadt Augsburg mit ihren Reichstagsgesandten

befmdet sich vollständig in dem dortigen trefflich geordneten

Stadtarchive^^)

In Aac/ien, welches Leonhard van Sddband und Peter

Jud nach Speier gesandt hatte, EssUngenf welches durch seinen

altgläubigen Bflrgermeister Holdermam vertreten war, und

MefM^ welches «ToA. von Nibrütiim und Peter Donner deputirte,

fehlte es zwar nicht an Fk«unden der Reformation, aber man
war doch zu einem entschiedenen Vorgehen wenig geneigt

In höherem Grade war das der Fall bei Roihenburg a. T,

(vertreten durch Bontfcusius WemUger)^ Worms,') dessen einer

Vertreter, der Stadtschreiber Johann GlanM, bei Verhinderung

des Jacob Sturm das Wort für die Städte führte, und bei

S. Auszüge aus dieser Correspondenz in den Beilagen.

^ Eier war 1527 der wiedertänferische Prediger Jacob Kaatz

(ans GioasbockeDlieiBi) v«rliriebe& und dnreh den Rath der von

BtnwBlmrg empfohlene Leonhard Bnmner als evangeliacher Stadt-

prediger hemfim worden. ^ Der andere Gesandte von Worms hiees

Peter Krapf.
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Schwäbisch HdU, wo Joh. Brenz wirkte und schon 1527 die

Messe abgelhan worden war. Die letztgenannte Stadt Hess

zwar dmch ihren Vertreter Äut. Hoffnmstcr den Speiercr

Abschied unterzeichnen, schloss sich aber, von der öffentlichen

Meinung der Bt'V()lkerung gedrängt, sofort nach dem Reiclistage

vollständig an dio protestirondon Städte an und wagte es im

folgenden Jahre bereits, die Unterschrift des Augsburg<'r Ab-

schieds zu verweigern. Nach Spoior halte Hall ursprünglich noch

einen zweiten Gesandten, Namens Buschler, abgeordnet, berief den-

selben aber noch vor Unterzeichnung des Abschieds wieder ab.

In Frankfurt a. M. wirkten schon seit 1522 lutherische

Prediger und die Bevölkerung der Stadt war zum grössten

Theile der Reformation zugethan; aber der Rath hatte sich

noch nicht officiell für dieselbe erklärt. Ihr Reiclistagsge^andter,

J^hilipp von Fürsknhcr<i, der gelehrte Freund Ulrichs von Hutten,

war für seine Pierson für ein energisches Vorgehen. Den ihm

von dem Frankfurter Rathe zugehenden Auftrag, sich von dem

K.'user nicht zu trennen und den Abschied zu unterzeichnen,

führte er zwar aus, aber nicht ohne es dem Rathe anzudeuten,

dass er das nur ungern thue.')

Die Reichstagsgesandten der Städte Ueberlingen, Hagenau

und Colmar, welche letztere auch Vollmacht für die übrigen

Reichsstädte der elsässischen Landvogtei, darunter Landau und

Weissenburg, hatten, waren mit denen von Boltweil und

Bavenshurg die Ersten, welche privatim und öffentJüch erklärten,

mit dem Vorgehen der übrigen Städte nicht einverstanden zu

sein. Bei den Städten im schwäbischen Oberlande Ueberlingen,

Ravensburg und Rottweil erklärt sich das schon aus dem
überwiegenden Einflüsse Faber's auf dieselben. Bei Uebei>

lingen, wo das Gonstanzer Domcapitel seit seiner Entfernung

aus der Bischofsstadt Wohnung genommen hatte und Pfarrer

Schlupf ganz im Sinne Faber's wirkte, kam noch die Ein-

wirkung Eck's dazu, welcher bereits auf dem Ulmer Bundes-

tage, wie bemerkt, Ueberlingen für seine Pl&ne gewonnen hatte.

^ S. die schon von Bänke beiifltsfce BeiehstagscorresponcleiUE

in dem Stadtardiive IVankfiiri. -Beiehatagsakten Band 43. Aassflge
'

aas doraelben geben die Beilagen.
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In Rottwdl, dem Sitze des kaiserlichen Hofgwichts, war zwar

in Folge der Thatigkeit des eyangelisch gesinnten Stadtarztes

Val. Anshelm, dem später der Heiligkreuzpfarrer Gonr.

Stücktin zur Seite stand, wohl die Hälfte der Bürgerschaft für

die Sache der Reformation gewonnen. Aber der Rath der

Stadt wollte von derselben nichts wissen und hatte desshalb

mehrfach Gonflicte mit der BeTölkerung. Hi^ wurkte ausser-

dem die Furcht mit, es mochte bei einer dem Könige Ferdinand

nicht genehmen Abstimmung das kaiserUche Hof^ericht von

dort verlegt werden, wie das wenige Monate später König

Ferdinand und die Regierung zu Innsbruck in der That der

Stadt RottweO ausdrüddich androhte. Die hierauf noch 1539

erfolgende Vertreibung von 402 Lutheranern aus Rottweil war

ohne Zweifel mit die Folge jener Drohungen.') Wenn die

Y^rtreter der Städte Rottwdl und Ueberlingen, Conrad Mock

und Caspar Domsperg«r, bald darauf yon dem Kaiser den

Ritterschlag erhielten, so waren es gewiss besonders ihre Vei^

dienste um den alten Glauben, welche Karl V. belohnen wollte.

Die Stadt Oodar hatte ihren Bürgermeister, den eifrig

lutherisch gesinnten C^nstian oder Carsten Balder nach Speier

abgeordnet, welcher nicht lange vor dem Rdchstage den be-

kannten Theologen NicoL Amsdorf zur vollständigen Durch-

fOhrung der Reformation nach Goslar berufen hatte. Derselbe

stand in Speier längere Zeit auf Seite der Opposition, entschied

sich aber zuletzt doch, den Abschied zu unterzdchnen. Ebenso

entschlossen sieh die Vertreter der Städte Nardkausm, der

') S. über diese Vertreibung Scult. Annal. p. 25i, Die Origi-

nalscbreiben des Königs Ferdinand d. d. Lintz 8. Aug. 1529 und

der Innsbmcker Regierung vom 6. Aug. 1529 liegen in den Akten

der Reichsstadt Rottweil (Cista 12, Lat. 1, Fase. 4) im k. würtomb.

Staatsarchive. In crsterem Schrt/iben beisst es mich einer Ermah-

nung, bei der rechten christlichen Lehre zu verbleiben, wörtlich:

jWo aber Jr . . Euch diesem oberzelten leichtfertigen wesen anhängig

madieii, trügen wir fttrsorg, solichs möcbt euch, zu vnstatteii

raichen, vnd entlidi vnach geben, das das kaiaerlidi Hofgericht

von euch an ander ort gelegt vnd verendert wurde. Ob nim soliehs

g^mainer Statt Bottweil m nata oder naehtheil laiohe, habt Jr bei

Eooh sa hedenken.*
'
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Stadtschreiber Michel Mei/enhurg, und Ucijeyishurg , Ambrus.

Amann und Johann Hummel, erst in der letzleii Sluudr, sich

den 1]( sciilüs^^en der Mehrheit zu fügen. Das Gleiche war

wahrscheinlicli auch noch bei mehreren anderen Städten der

Fall. Da aber bestimmte ausdrückliche Nachrichten darüber

niclit vorliegen, so glauben wir eine Aufzahlunc? der Städte,

von welchen wir dies vermuthen, unterlassen zu können. Wir

führen nur noch an, dass ausser den genannten Städten noch

JHnhelshühl, Mnlilhaiisen, Scliiiuibisch (rm/hid, Weklar, Weil die

Stadt, Offenhur(j, Friedherg in der Wetterau, Schwein/urt,

Wimpfen, Afden, liopßru/rn, Kaufbeuern, welches sich zuerst

durch die Augsburger Gesandten repräsentiren zu lassen be-

absichtigte, aber d;uin doch in der Person des H(ins Jhif einf^n

eigenen Bevollmächtigten nach Speier schickte, und Wdiujcn

durch besondere, aber auf dem Reichstage in keiner Weise in

den Vordergrund tretende Abgf^ordnete vertreten waren. Die

Städte Biberach und Giengen hatten den Gesandten von Ulm

Vollmacht zu ihrer Vertretung ertheilt. Einige weitere Städte,

wie Donautvörth und Buchhorn, hatten ebenfalls besondere Abge-

ordiicle in Speier, welche aber weder an der Protestation

theilnahmeD} noch den Abscliied unterzeichneten, vielleicht weil

sie zu dem ersten Schritte den Muth nicht fanden, den Abschied

durch Unterzeichnung förmlich zu billigen sich aber ebenso-

wenig entschliessoi konnten.

Die Stadt Spaer selbst hatte -ebenfalls ihre Vertreter auf

dem Reichstage, deren Namen uns aber in den Aktoi nicht

aufbewahrt sind.^) Auch hier hatte die Reformation in der

Rürgorschaft und hn Klerus zahlreiche Anhänger gefimden.

Werner von Goldberg, Pfarrer an der Sanct Martinskirche^

hatte schon vor 1523 unter vielem Zulauf in lutherischer

Weise gepredigt und war in Folge dessen sdner Pfarrei ent-

setzt worden. Auch der Kreuzpfarrer im Allerheüigenstifte,

der Domschulmdst^ Heinrich, der Augustinerprior, Michael

Wahrsdieinlidi waren es die beidm Bürgermeister des

Jahres 1529, Adam yoa Bersteiii und Friedrieh Menrer. Enterer

war in Tomehmeii Kreisen wohl angesehen. GL Uber ihn Zimmer'adie

Ohronik IQ, 197 t
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Diller, und der Pfarrer zu Sanct Egidien, Anton Eberliard,

standen frühe auf Seite Luther's. Dir Speierer Domvicar

Jacob Bcringer gab 1527 eine deutsche mit Bildern gezierte

Uebersetzung des neuen Testamentes heraus, welche durch

die T^ebersetzung der Steile Römer 3,28 {alkin durch den

Glauben) und etliche von ihm dem Texte beigefügte Cilosst>n

den Nacliwcis liefert, dass dcisclbi', wenn er auch nicht ge-

radezu gegen den herkömmlichen Glauben poleiuisirte, doch

der evangelischen Lehre zugethan war. Während des Bauern-

krieges hatte am 24. April 1525 auch der Rath der Stadt

Speier (hirch seine angesehensten Glieder, als deren Wortführer

der langjährige Stadt.schreiber Dieter Drawel aultrat, an die

damals sehr zahlreiche Geistlichkeit der Stadt ') das förmliche

Verlangen gestellt, »dass das Wort Gottes in allen Pfarren,

Klöstern und Kirclien gepredigt werden solle, lauter und klar,

ohne alle menschliche Erdichtimg und Zusatz«. Wählend des

Reichstages von 1526 war der Zulauf der Bürgerschaft zu den

in den Herbergen der lutherischen Fürsten gehaltenen Predigten

&n ausserordentlicher. Doch liess sich der Rath von da an zu

keinem weiteren Schritte in Sachen des Glaubens mehr herbei,

wohl besonders desshalb, weil die Stadt Speier schon als Sitz des

Regiments und Kammergerichtes zu besonderer Rücksichtnahrae

genöthigt war. Als auf dem Reichstage von 152G Bischof Wilhelm

von Strassburg Namens des Kaisers an den Rath die Mahnung

richtete, sich keine Glaubensneucmngcn zu Schulden kommen zu

lassen, sprach der Rath zwar den Wunsch aus , dass die vcr-

heissenen Verbesserungen endlich ausgeführt würden
,
versprach

ab^ doch, im Aeusserlichen des Gottesdienstes Nichts zu ändern,

sondern die Beschlüsse emes Reichstages oder des bevorstehenden

allgemdnen Gondls abzuwarten. So stand auch beidm Rdchs-

tage von 1529 die Stadt Speier mit ihren Sympathien auf Seiten

der Muiderheit, ohne sich jedoch zu einer Bethetligung an weiter

gehenden Massnahmen derselben ^tschliessen zu können.*)

^) Die Domgeistlicbkeit allein zählte 112 PerBonen; dam
kamen die Gästfiehen an den 8 Stifts* nnd 9 anderen P&nrkbrehen

nnd die MSncbe in den lahlzaiehen ElOsteni.

*) YergLJ. F. W. Spats, das evangeUsohe Speier etc. Frankentlial

1778, S. 21 SL F.X.Bemlnig, Geaeh. der BisehOfe an 9gam, Mains
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8. Die Eröilnimgf des Beichstag^es. Die kaiserliche

Proposition.

In den ersten Tagen nach Ankunft des Königs Ferdinand

zu Speier konnte der Reichstag, da die Zahl der daselbst

anwesenden Fürsten und Botschafter zu gering war, noch

nicht eröffnet werden. Doch fiinden täglich Berathungen im

Regimente statt, an welchen der König theilzunebmen pflegte.

Ueber den Gegenstand dieser Berathungen, sowie über die

gcfassten Beschlüsse drang nichts Bestimmtes in die Oeffent-

lichkeit. Ausserdem füllten Verhandlungen einzelner Stände

unter sich und mit dem Regimente und Kammergerichtc über

ihre besonderen Angelegenheiten diese Tage aus. Die Streitsache

der Stadt Nördlingen mit Anton Forner, welche in den Heichs-

tagsberichten der dortigen Abgeordneten, wie die Beilagen

zeigen, eine so bedeutende Stelle einnahm und in den ersten

Tagen ihrer Anwesenheit zu Spder ihr Interesse fast aus-

schliesslich beschäftigte, kann uns als Beispiel der mannichfiBchen

Dinge dienen, welche dnzelne Stftnde neben den grossen

Rdchsangelegenheiten ui Anspruch nahmen. So war ^mdels-

städten, wie Köln und Augsburg, viel daran gelegen, dass die

Interessen ihrer in Geschäften in IVankrdch weilenden Mit-

bürger möglichst gewahrt würden, faUs, wie man es für

möglich hicdt, auf dem Reichstage ein Zug gegen Frankreich

besch)oss^ wOrde.*) Uebarhaupt schlössen sich die Abgesandten

der St&dte in dem richtigen VorgefShle, dass es sich bei den

bevorstehenden Yerhantjttungen um Dinge' handeln werde,

welche yor Allan die Reichsstädte angdien, jetzt schon enge

, anemander.

Dass bdm Reichstage selbst die Hülfe gegen die Türken

und die Religionsangelegenhdt neben der Unterhaltung von

Regiment und Eanunergericht die Hauptgegenstände der Be-

1854. Band II, 249 ff. und Urkundenband II, 414. Remling, das

Reformationswerk in der Pfalz. Mannheim 1846, S. 55 ff, und

C. Weiss, Gesch. der Stadt Speier. Speier 1876. S.63 ff. Wir glaubten

das Yeriialtai der Stadt Speier zur Beiormation etwas eingehender

bertthren m mllaseii, weil^sie Bits des Beicbstages war.

S. die betr. Oorrespondeu im Augsburger Aroliiye.
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rathungen bilden würden, war den Ständen schon aus dem
Reichstagsausschreiben bekannt. Und dass die Verhandlungen

über die Glaubonsfrage alle anderen an Wichtigkeit übertreffen

Wörden, wäre aus der ganzen Sachlage leicht ssu erkennen

gewesen. Das Verfahren des Heichsregimoits gegen Strass-

burg und des schwäbischen Bundes gegen Memmingen in

Verbindung mit dem Auftreten des Probstes von Waidkirch

konnte nicht in Zweifel darüber lassen, dass man auch in

Speier gegen die Evangelischen einzuschreiten versuchen werde.

Der lutherische Prediger Conrad Sam in Ulm stand mit seiner

Anschauung gewiss nicht aUein» wenn er in einem Briefe vom
5. März schrieb, alle Hofihungen der »Gottlosen« beruhten auf

dem Speierer Reichstage, auf welchem sie Christus und die

Türken zugleich zu veirschlingen hofften.') Dennoch schrieb

dn so einsichtiger Mann, wie Phil, von Fürstonberg, noch

am 12. März nach Frankfurt, er glaube nicht, dass diesmal

über den Glauben verhandelt werd« , da das erste Anliegen

auf Beschaffung von Geld gegen den Türken gerichtet sein

werde. So sehr wusste man den Inhalt der beim Reichstage

zur Verlesung kommenden Instruction geheim zu halten. Und
so wenig hielt man es för wahrscheinlicli, dass man in ein^

Zeit derartiger Bedrängung durch äussere Feinde die Einig-

keit der Stände durch Aenderung früherer Beschlüsse in der

Glaubenssache in Frage stellen werde.

Trotzdem war die Stimmung der Stfinde bereits eine

gespannte. Sdbst die bedäditigen, von ihren besonderen

Geschäften ganz in Anspruch genommenen Gesandten yon

NOrdlingen, welche ihre Stadt nach ihrer Ankunft zu Speier

wegen ihrer besonnenen Haltung in der Glaubensfrage beglück-

wünschen zu sollen glaubtoi, wissen am 11. März Yon »gott-

losen Praktikenc zu red^ welche man gegen die Städte imd

das Evangelium üben wolle.") Ifit der Ankunft des Kurfürsten

Ton Sachsen am 18. März trat jene Spannung noch mdir

hervor. Zwar war Kurfürst Johann bei seinem Ehiritte von

König Ferduuind nebst allen anderen bereits erschienenen

1) Keim, achw. Ref. 88.

'} Beilage 12 imd 16.

7
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Forsten fderlich dngeholt worden. Doch bald ftnd^ sich

die Haltung der anderen Fürsten gegen ihn, wie es scheint

weil sein Auftreten es bei aller Mftssigung doch bezeugte, dass

er für die Sache der Reformation muthig einstehen werde.

Wie schon auf dem Reichstage von 1526, so Hessen er und

nach semem Beispide <üe anderen erangeUscfaen Füzstoi auch

diesmal nach der Sitte über den Thüren ihrer Herbergen ihre

Wappen anbringen und um dieselben die Inschrift setzen:

V. D. M. I. E. (verbum domini manet in eternum, Gottes Wort

bleibt in Ewigkeit, nach Jes. 40,8). Die gleichen Buchstaben

waren an den Aermeluufschlugen der Livreen seiner sämmt-

lichen Diener angebracht.') Schon 1526 hatte der Kurfürst

seine Prediger Agricola und Spakitin nach Speier mitgenommen,

welche, da der Bischof von Speier auf Betreiben Ferdinands

denselben die Kirchen verschlossen hatte, abwechselnd mit dem

von Landgraf Philipp mitgebrachten Magister Adam von l'ulda

in den Höfen ihrer Absteigquartiere unter ausserordentlichem

Zulaufe täglich in evangelisclier Weise predigten.-) Auch dies-

mal suchte es Kurfürst Johann sofort nach seiner Ankunft zu

erreichen, dass seinem Hof})rediger Agricola für die evangelischen

Gottesdienste eine Kirche eingeräumt .werde. Als sicli aber

Wig. Lauze, hess. Chronik 165. Spalatin (Annal. bei

Menc^on n, 658) weiss von bitteren Scherzreden zu berichten,

welche schon 1526 zwisclien Kathollken und Lutheranern desshalb

gefallen seien. Als Jemand spottend bemerkt habe, jene Buchstabeu

bedeuteten wohl: Verbum Domini manet in erinelis, habe ihm ein

Evangelischer sofort schlagfertig entgegnet: Nein, es bedeutet:

Vivus diabolus manet in episcopis. Scultetus er/tihlt uns in

seinen Annalen (II, 251) dieselbe Geachiobie von dem Beidirtage

von 1529 und n^iut nns als den SpStter Dr. Joh. Faber, ids

seinen Qegner aber den Landgrafen von Hessen, weleber ihm

erwidert habe, die Bedentung jener Worte sei: Verbum diaboli

manet in episoopis. Nie. Holtmann beriehtet noch dne andere in

Speier spottend gegebene Auslegung jener Bu6hstaben^ Vss, Da
Meist ladt Ellende. (Hinaus! Da magst in*s Elmd.) Bouterweek

in der Zeitschrift des Borgischen Geschichtsrereias 4. Bd. 312.

^) Spalat. Annal. beiMenckenll, .658, Biovü Annal. Eoelesiask

p. 687.
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unter den damaligen Umständen kein Pfarrer fand, welcher

dazu bereit g^ewesen wäre, und auch der Rath der Stadt Speier

sich nicht dazu verstand, die Uebcrlassung einer Kirche zu

verfügen,^) liess der Kurfürst auch diesmal die Predigten in

dem Hofe seiner Wohnung halten, wobei nach Ankunft des

Landgrafen Philipp Agricola und Schnepf taglich mit einander

abwechselten. Schon am Tage nach der Ankunft des Kur-

fürsten, am Sonntage Judica, wurde die erste Predigt gehalten,

welche nach Ehinger's Berichte ausser von dem Kurfürsten

und semen Räthen von gegen 1000 Personen besucht war,

König Ferdinand mit den übrigen kaiserlichen Gommissarifen

stellte zwar, wie schon erzählt wurde, das Ansinnen an den

Kurfürsten, die Predigten einzustellen, und als sich der Kurfürst

dazu nicht verstand, verboten Ferdinand und seinem Beispiele

folgend andere Fürsten, selbst der gemässigte Kurfürst von der

Pfalz, ernstlich, diese Predigten zu besuchen.*) Aber ausser

dem Hofgesinde jener Fürsten kehrte sich kaum Jemand um das

Verbot; eine immer wachsende Menschenzahl, welche sich an

Festtagen auf mehrere Tausend belief, wohnte den Predigten

bei. 3) Von der Bedeutung, welche beide Theile diesen Pre-

digten beilegten, zeugen die Verhandlungen, welche bei dem

0 Htlller, Eise. d. PM>te8t. 490 f. 652.

^ Ehinger*« BericM TOm 15. MSn in d« ürk. d. scliw. B. II,

887. Jung HL fidureiben toh Minkwits bd Seokendorf 987.

') Nach Seckendorf 950 schrieb der KarfÜrst am 21. März

seinem Sohne, dass an diesem Tage Vor^ und Nachmittags bei

8000 Menschen den Predigten angewohnt hätten. Bemling (in

seiner Schrift: Das Reformationswerk in der Pfalz S. 72 und in

dem ersten Hefte der Ketscher zu Speier S. 71 f.) hält diese An-

gabe für unglaubwürdig, da die Gottesdienste nicht in dem Dome
oder in einer grossen Kirche, sondern in den Wohnungen stattgefunden

hätten. Derselbe übersieht aber, dass diese Predigten nicht in

geschlossenen Räumen, sondern unter freiem Himmel („in Regen

und Luft", Müller 552) gehalten wurden. Die Thatsache des

ausserordentlich starken Besuchs dieser Predigten ist zu vielfach

urkundlich bezeugt, als dass sie bestritten werden könnto. Spalatin

(Annal. 658) schreibt sohon von den 1526 gehaltenen Predigten:

„Und mag euch in Warbdt sehreiben, daes tegUeb ser viel Folks

7*
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Reichstage zu Augsburg im folgenden Jahre zwischen dem
Kaiser und den evangelischen Fürsten darüber gepflogen wur-

den, ob die Geistlichen der Letzteren dort sollten predigen

dürfon. Als Kaiser Karl es scliliosslicli duichsetzte, dass wäh-

rend des Reichstages nur die Theologen predigen durften,

welche er selbst da/.u bestimmte, betrachtete er das als einen

grossen Gewinn. Am 8. Juli 1530 schrieb er seiner Gemahlin,

es sei das ein sehr -guter Anfang für das, was er wünsche,

da es mit diesen Reden früher so übel (>rgangen sei. Eines,

was auf früheren R(»ichstagen am meisten Schaden gebracht

habe, seien die Reden der Prediger gewesen, welche die luthe-

rischen Fürsten mitgebracht hätten.') Die evangelischen Für-

sten verstanden sich indess zu diesem Zug(>ständnisse nur unter

der Dedin^Muig, dass auch die katholischen Fürsten ihre Theo-

logen nieht predigen lassen durften, wenn sie der Kaiser nicht

dazu bestiniMile. Sie dachten dabei vor Allem an Job, Faber, den

Ilofprediger des Königs Ferdinand. Aucli noch auf dem Speierer

Reichstage von 1544 war es dem Kaiser sehr darum zu thun,

dass die protestantisdi^ Fürsten ihre Hofprediger wenigstens

nicht in Kirchen predigen Hessen. Als der hessische Hof-

prediger Dionysius Melander in der Dominicanerkirche predigte,

liess der Kaiser 7uii;lchst den Landgrafen Philipp ersuchen,

von den Predigten in offener Kirche oder dem Predigerkloster

Abstand zu nehmen, und als der Landgraf das verweigerte,

liess Karl durch den Rath der Stadt die Kirche sperren. Doch

zur Predigt kumpt. Ja an Feyertagen etlich viel tansend Menschen,

darunter etlich Fürsten, Grafen, Ritterschaft und Botschaften sind."

Und in einem von Mullor (552) angeführt-en Berichte aus dem

Jahre 1530, wo die Thatsachen noch Jedermann in der Erinnerung

waren, heisst es nach Ei-zählung der Verweigei'ung der Kirchen: „dass

^ ' Gottes Wort .... vor otwo vnd gewonlich ains, zwey bis drey, auch

viertausend Menschen ... in Regen vnd Luift hat müssen gepredigt

werden , . . . do sie in ihren Kirchen kaum einen germgeren theQ

dargegen gehabt* Die lotste Angabe stünmt ToUstSndig mit der des

Enrfilirsten Johann, der dia Besaeher Ton Vor- und Nadiniittags

zneammenreohnet.

^) 0. Hein«, Briefe an Kaiser Karl Y., geschrieben von seinem

Baiditvater 1$80 bis 1682. Berlin 1848. a 11, Anm.
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konnte &e auch damals nicht verhindern, dass trotzdem nodbi

später während des Reichstages entweder in den Herbei^en

oder im Kreuzgange des Dominicanerldosters in evangelischer

Weise gepredigt wui-do.')

Die schon in den Vorgängen betreffs der Predigten het-

vortretende Spannung ^vu^de noch gemehrt durch die Haltung

des Kurfürsten und seines Gefolges gegenüber d( n Isiiclilichen

Fastengeboten. Dass die Fasttage damals noch allgemein be-

obachtet wurden, erhellt sehen aus der von dem Rathe aus-

gegebenen Taxirung der Wirthe und Gastgeber, m welcher

die »Fleischtage« und die »Fischtage« strenge unterschieden

werden. Auch dem Könige Ferdinand war es sehr darum zu

thun, dass den Eirchengeboten in diesem Stücke nicht öffent-

lich entgegengäianddi werde, wie sein beim Beginne der

Fastooizeit am 12. Februar aus Stuttgart für Würtemberg

erlassenes Verbot des Fleischessens an Fasttagen beweist

Doch schon 1526 hatten sich die evangelischen Fürsten an die

Fastengebote nicht gekehrt, und als Ferdinand von ihnai

begdirte, an Fasttagen wenigstens öffentlich kein Fleisch zu

essen, hatten sie, da sie auch den Schein nicht auf sich laden

wollten, dass de Menschensatzungen als fOr ihr Gewesen ver^

bindlich betrachteten, na(h gemeinsamerBerafhung geantwortet,

sie konnten das mchi*) Als Kurfürst Johann 1529 m Speier

ankam, stand man eben mitten in der Fastenzeit. Dass, wie

das schon auf dem Gonvente zu Goburg im Februar 1528

mit dem Markgrafen Georg verembart word^ war, weder

er, noch seine Begleiter die Fastengebote hielten, konnte um
so weniger unbemerkt bleiben, als die Tafel unmittelbar nach

der im Höfe gdialtenen Predigt stattfand und die Fleischspeisen

im Angesichte der Zuhörer aus den Küchen durch den Hof

in die Speisesäle getragen wurden.*) Wenn nun anefa König

Ferdmand, durdi die Erfahrung von 1526 belehrt, diesmal

Aug. TOD Druffel, Kaiser Karl V. mid die rönusehe Curie

1544—46. Erste Abtb. in d«a Abhandlangen der hist. Obsse der

k. hast. Akademie der Wiaaenschaften Xm, 2. 8. 146^ t
*) Spalat. AnnaL bei Mencken II, 658.

^ Seekendorf 777. Pfiirrer und Sturm bei Jmig, IQ and IV.

MeUmebthon bei MOUer, Bist v. d. ev. 8t Protest. 498.
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keinen Versuch gcniachi haben sollte, dagegen förmlich ein-

zuschreiten, so wurde doch jedenfalls seine und der übrigen

katholischen Fürsten Stinnuung gegen die evangelischen Fürsten

durch die in so demonstrativer Weise geschehende Nichtbeachtung

seines wohlbekannten Wunsches nicht gebessert Auch Hessen

er und die an ihn sich anschliessenden Fürsten diese ihre

Stimmung gleich in den ersten Tagen deutlich genug erkennen.

Dem Kurfürsten Yon Sachsen hatte bis zum 21. März, wie er

an diesem Tage seinem Sohne» schrieb, noch Keiner der an-

wesenden Fürsten den üblichen Besuch gemacht,^) und als

Landgraf Philipp von Hessen in Spoier einzog, zeigte, wie

erwähnt, König Ferdinand seine Gesinnung deutlich genug,

indem er es unterliess, nachdem er auf dem Felde ihn be-

grusst hatte, denselben, wie alle übrigen Fürsten, in die Stadt

zu geleiten. Selbst die Leute des friedliebenden Kurfürsten

von der Pfalz zeigten ein so kühles Benehmen gegen die

Evangelischen, dass Graf Albrecht von Mansfeld klagte: »Pfalz

kennt keinen Sachsen mehr.«^) Auch andere Begleiter der

Fürsten und Abgeordnete der Städte spürtm es, dass eine

schwüle Luft herrschte, wie sie einem schweren Gewitter vor-

auszugehen pflegt. Sturm schrieb: »Wie ich die Personen

ansehe, wird nicht viel zu erlangen sein. In Summa: Christus

ist wieder in den Händen des Kaiphas undPilatus.c^) Ehinger

meinte am 15. März, die PäbsÜichen lägen dem Könige gar

viel in den Ohren, das werde zuletzt die Sache gar verderben.^)

Und Uelanchthon schrieb nach seiner Ankunft in Speier seinem

Freunde Gamerarius, noch auf keinem Reichstage seien so

viele Bischöfe und Prälaten gewesen, und diese gäben sogar

durch ihre Mienen zu erkennen, wie sdir sie die Evangelischen

hassten und was sie im Schilde fahrten.^)

So war die Stimmung der Gemüther eine aufgeregte und

gespannte, als endlich am Hontage nach Judica, dem 15. Mfirz,

>) Seckendorf 950.

^ Seckendorf 988.

^ Jung IV.

*) ürk. d. Mhw. B. n, 887.

Corp. Bef. I, Num. 589. „Et quidem valtn rignifioant,

qQantam nos oderint et quid maehiDentar."
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die Eröffnung dos Reichstages stattfand. Die anwesenden

Fürsten und Botschafter Yersamiiidteii sich Morgens sechs Ulir

in dorn Rathhofe und zogra Ton da nacli dem in nächster

Nälie gelegenen Dome, um der dort fcifTÜch gesungenen Messe

beizuwohnen. Im Chore stellten sich die Fürsten auf, wobei

rechts vom Hochaltare zunächst König Ferdinand stand.

Rechts neben ihm war, wie uns ein Bericht aus jener solche

Dinge sehr wichtig nehmenden Zeit gewissenhaft mittlieilt,

ein Stand freigelassen worden. Daran reihten sich die Plätze

der Kurfürsten von Mainz und Köln, sodann der des Kurfürsten

von der Pfalz. Es folgte dann Herzog Ludwig Yon Baiem

und Pfalzgraf Heinrich.')

Der Kurfürst von Sachsa Fürst Wolfgang von Anhalt

und Graf Berthold von Henneberg wohnten, um an ihrer

religiösen Stellung keinen Zweifel zu lassen, der Messe nicht

})oi und kamen, während dieselbe gesungen wurde, im Rath-

hofe an, in welchen König Ferdinand, gefolgt von den kaiser-

lichen Gommissären und den übrigen Fürsten und Ständen,

nach Beendigung der Messe wieder zurückzog, um dort in den

herkömmlichen feierlichen Formen*) im Beisem aller Stände

den Reichstag zu eröi&ien.

Pfalzgraf Friedrieh üohrte Inetoei im Namai der kaiser-

lichen Conmussarien das Wort und übergab den Ständen nach

kurzen emldtenden Worten die kaiserliche ToUrnacht für die

anwesenden Gommissäre, welche zugleich die Stelle des erst

kurz Yor dem Schlüsse des Reichstages ui Speier emtreffenden

Herzogs Erich von Braunscfaweig Tertraien. Nach Verlesung

dieser Vollmacht wurde die kaiserliche Prqposition oder In-

struction zur Kenntniss der Tefsammelten Stände gebracht.

Sodann ergriff König Ferdmand selbst das Wort und riditete

an die Stande in dfiutseher Sprache die dringendste Bitte, sie

moehten doch die ausserordentHcfae dem Königreiche Ungarn

und dem deutschen Reiche von den Türken drohende Gcdhhr

<) Beilage 88.

Die bei AbhaHmig ehies Beiclwtagee beobeditetm Qebrtadi«

aind eiagelMBd gesobiUlert in Chr. Lehmami's Gfamiiea der tnjtn

Beicai»«tadt Speier. Fikft. 1698. & 959 ft
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bedenkoL Er habe über dm berorstehenden BSnfall dersdben

nur allzu sichere Berichte. Man werde dem Sultan Q^ewiaa mit

geringerem Kraftaufvrande begegnoi kAnnen, wenn man Bmi
jetzt entgegentrete, wo sehi Angtiff noch auf fremde Lande

(Ungarn) gerichtet sei, als wenn man abwarte, bis derselbe fa

die deutschen Lande selbst eingefallen sei Sehunpfficii werde

es sein, wenn der Sultan, welcher mit ein^ Heere von 900,000

Mann sich gegen Ungarn wende, diese grosse TruppenzaU

schneller durch weite, schwierige und Terlasaene Linder bis

an die deutschen Grenzen führe, als die deutschen Fürsten im
Heer bd so vielen Bequemlichkeiten und Edetehterungen die

Donau hinab geführt hätten. Wenn die Türken die Deutschen

überwältigten, dann werde ihre Madit der ganzen Welt er-

schrecklich. Wenn aber Deutschland ihrem Th>tze widerstdie,

werden dieselben zu ihrem Schaden inne werden, dass in der

Tliat der alte Ruhm des deutschen Volkes als emes unüber^

windlichen berechtigt sei.

Die Fürsten und Stände Hessen nun die Gommissarien

um Abschriften der kaiserliehoi VoUmadit und Instmction

bitten, worauf in Gewährung dieses ^suchens die Secretfire

der versdiledenen Stände am Nachmittage desselben Tages

wieder zusammenberufen worden, damit ihnen Vollmacht und

Propojdtion in die Feder dictirt werde. Aufs strengste wurde

denselben dabei zur Pflicht gemacht, die verlesenen Schriften

Niemand als ilir^ Beetm mitzutheOen, wie auch zuvor bei der

öffentlichen Sitzung durchdm Marschall desReiches dieGeheim-

haltung der Vefbandlungen erostlichst eingeschärft worden war. ^)

Aus der Proposition der kais^lichen Gommissäre^ welche

die Stelle der Im den heutigen Parlamoiten üblichen Throit-

rede vertrat, theilen wur hier Folgendes mit: Die kais. Gom-
ndssäre bestätigen darin zunächst im Auftrage des Kaisers den

Empfang des von dem Reichstage zu Regensburg 1527 be-

schlossenen Abschiedes. Auch der Kaiser habe, wie die' dort

versammelten Stände, die baldige Ansetzung emes anderen

Reichstages für gut angesehen und darum durch das Regiment

Beilage 17 und 33. Jung IV. Vergl. auch Bucholt/ TTT, 258 f.

und dio Berichte des M. Langenmantel vom 15. und Fürsteabergs

vom 19. Mär^ im Augsburger und Frankfurter Stadtarchive.

oyio^uu Ly Google
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auf iBToeavit 1528 einen zwettoi Reichstag nach Regensburg

ausschreiben lassen. An diesem habe der Kaiser persönlich

theilnefamen wollen. Als ihm dies dann unmöglich geworden

sei, habe der Kaiser desshalb und aus anderen Gründen, welche

&e meisten Fürsten und Ständen durch seinen General-

orator, den Probst von Waldkirch, habe mittheilen lassen, den

Reichstag wieder abgekündigt und verschoben.

Seitdem sei aber Nachricht gekommen, dass der Sultan,

der im vergangenen Sommer einige Pässe in Ungarn und

Croation eingenommen, das Land verheuert nnd viele tausend

Menschen als Sclaven weggeführt und nun die meisten Pässe

und Festungen bereits in seiner Gewalt habe, in diesem Früh-

ling seine Angriffe wie<lerh()len und auf das deutsclie Reich

ausdehnen werde. Nur die Hülfe der vereinigten christlichen

Mächte (»der gemeinen Christenheit«) könnte demselben wider-

stehen. Diese Nachrichten über die Türken, sowie die Irr-

thümer im christlichen Glauben , welche trotz all(T früheren

kaiserlichen Mandate und Reichstagsal)schi<'de im Reiche immer

weiter gediehen seien und einen cinmiitJwjcn Widerstand der

gemeinen Christenheit f/eficn die Türlen rerhindcrl hälfen, hätten

den Kaiser zur Ansetzung dieses Reichstages bewogen. Der-

selbe bedauere sehr, dciss die Verhältnisse, insbesondere die

Feindseligkeit des Köiiifrs von Frankreichs, mit dem er in Friede

zu leben sich aufrichtig bemühe, ihm immer noch nicht ge-

stalteten, in das Reich zu kommen und den Reichstag, wie er

sich dessen schuldig erkenne, persönlich zu besuchen, und

bitte die Stände, seine nothgedrungene Abwesenlieit vom Reiche

zu entschuldigen und an seiner Statt mit seinen Commissarien

auf dem Reichstage zu berathen und das Nothwendige zu

beschliessen.

Zuvörderst begehre der Kaiser, die von den Türken

drohende Gefahr zu beherzigen. Die von denselben zunäch.st

bedrohten Lande Ungarn und Groatien könnten dem Sultan

l^einen derartigen Widerstand leisten, dass sein Einbruch in

Ungarn und dann in die deutschen Lande verhindert werde.

Die Stände möchten doch sowohl über eine kräftige »eilende«,

als auch eine entsprechende »beharrliche« oder dauernde

Hülfe J)erathen und unverzüglichen Beschluss (lassen. Jetzt,
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wo der Angriff der Türken noch auf fremde Lande geschehe,

sei ein Sieg mit geringeren Opfern möghch, als wenn man
zum eigenen Schaden dem Beispiele Anderer folge, welche vor

wenig Jahren Denen, die zunächst vor ihnen bei den Türken

gelegen gewesen seien, nicht Beistand leisten wollten, jetzt

aber bereits die nächsten geworden und dem Angriffe da:

Türken zunächst ausgesetzt seien.

Was weiter den christlichen Glauben anlange, so bekümmere

es den Kaiser sehr, dass in der deutschen Nation zur Zeit

seiner Regierung so böse und verderbliche Irrthümer ent-

standen seien und immer weiter um sich gegriffen hätten.

Das gereiche nicht nur Gott zur Schmach und Unehre, sondern

es sei daraus auch im Reiche Empörung, Aufruhr, Krieg,

Jammer und Blutvergiessen entzündet und den kaiserlichen

Geboten damit gröblich zuwider gehandelt worden. Der Kaiser

sehe das mit dem äussersten Missfallen und sei, wie er als

oberstes Haupt der Christenheit dazu verpflichtet sei, keineswegs

gewillt, dem ferner zuzusehen.

Wenn der letzte Regensburger Abschied (von 1527) ein

in spätestens euiem bis anderthalb Jahren abzuhaltendes all-

gemeines Goncil od^ wenigstens eine Nationalversammlung

für das zweckmässigste Mittel zur Beilegung der Religions-

streitigkeiten erkläre, so antworte der Kaiser, dass auch er ein

General-Concil für fruchtbar erkenne; doch habe die Berufung

»füglich« nicht von dem Kaiser allein ohne Mitwirlcung des

Pabstes ausgehen können und desshalb verschoben werden

müssen. Nachdem aber nunmehr das Verhältniss von Kaiser

und Pabst sich geändert habe, werde die Abhaltung eines

Concils von dem Pabste nicht länger verweigert werden , wie

der Pabst in der That vor der Abreise Waldkirch's aus Spanien

dem Kaiser geschrieben habe, er wolle ein solches »gerne

fdrdem«.^) Der Kaiser wolle nunmehr die baldige Berufung

Diese Bebaaptong stimmt wenig zu dem, was Bonftt Uber

die Stellung des Pabstes Glemens sa dem projeotirtoi Ooneile be-

kannt ist. Scbmbt doch des Kaisers Beichtvater, Ourdinal von

Osma, am 8. Oct. 1530 an Karl aus Rom, der Pabst verabscboae

das Wort Gonoil, wie wenn man ihm den Teufel nenne. S. Heine,

oyio^uu Ly Google
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eines GoncUs bei der pabsUiclien Hdligkeit kräftigst betreiben.

Bis SU sob^em Coneäe aber verbiete der Kaiser aitfs ernsäiMe

hei strenger l^n^e, bei des Beiekes AelU und Jbera^t irgend

Jemand mU Einsiekung geisßicher und wdÜicher ObrigiheU su

vergewaltigen oder eu unrechkm Glauben oder neuen Seelen tu

verkitenf wie das bisher an etlichen Orten geschehen sein

möge. Wenn dennoch von Jemand irgend etwas wider den

christHehen Glauben vorgenommen werde, so sollten die be-

nachbarten Stände dem Vergewaltigten zu Ifilfe kommen. Die

Bestimmung des letsEten Speierer Abschiedes, dass Xedor steh

in Sachen des Glaubens- bis zum Ck>neile so halten solle , wie

er es gegen Gott und den Kaiser zu verantworten traue, sei

bisher von vielen Stiinden nach ihrem Gefallen ausgelegt

worden, und sei daraus »grosser Unrath und Missverstand

wider unseren allerheiligsien Glauben«, auch Ungehorsam der

Uriterthanen pepen ihre Ohri*/koitcri und vieles aiKioro Nach-

theilige entstanden. Den K;iisor bt'fft'nidc das sehr. Damit

nun dieser Artikel niclit ferner nach Jedermanns Belieben

gedeutet werden könne, /ichc der Kaiser denselben hiemit auf,

cassire und vernichte ihn, ,,jetzo als dann vnd dann als jetz(/\

alles aus hiiserlicher MaehtvoUkommetüicif
,
befehle auch den

Stünden, an Stelle jenes Artikels die oben geforderten Be-

stimmungen bezüglich der Religionssache in den Reichstags-

abschied zu setzen. Das wolle sich der Kaiser zu Kurfürsten^

Fürsten und Ständen ungewei,irert versehen.

Der drifte Gegenstand der Heralhung sollte der IJuterhalt

des Reichsreginientä mid des Kammergerichts sein, der von den

Briefe an Kaiser Karl V., 48. Und zur Zeit «les Speierer Reichs-

tags war es nicht anders. So wagten es die kniäurliuben Gesandten

beim Pabste nieht, demselbmi die in Bezug auf das ConcU in Speier

gepflogenen Verhandlungen vollständig mitsttChdlen. Und als am
24. April 1529 Andreas del Burgo dem Pabete sagte» er m5ge

rieh vor dem Oondle nicht fdrohten, denn der Kaiser wflnsehe

mehr die Bnhe der Welt and namentlich Italiens, als die Neue-

mngen und Unordnungen, welche Gonrilien mit rieh sa bringen

pflegten, verhehlte Clemens seine grosse Freude darüber nicht.

S. einen Bericht des kais. Gesandten Mioer Mai an den Kaiser vom
11. Mai 1529 bei üeine 281.
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Ständen nur bis Michaelis 1527 bewilligt sei. Seitdem habe der

KaiserR^imentundKammeigarieht auf seineKosten onteiiialteii

mässen. Die vorsammelten Stände sollten nun über den weiteroi

Unterhalt beider Behörden beschliessen und zugleich dafOr Sorge

tragen, dass kein Stand über Vermögen beschwert werden Endlich

erscheine es aus verschiedenen Gründen, besonders wegen der'den ^
'

Türkoikrieg betreffenden Verhandlungen, als zweckmässig, Regi-

mentundKammergericht vonSpeiernachRegenstNurgKUTerlegen.

Am Schlüsse der Proposition begehren dann di6 kaiser-

lichen Ciommissäre in des Kaisers und im eigenen Namen,

zunächst über die genannten drei Punkte, an welchen am
meisten gelegen sei und die keinen Verzug leiden könnten, zu

berathen. Dann könnte auch noch über Anderes verhandelt

werden. Eine schleunige Beschlussfassung werde dem. gemeinen

Wesen zu gute kommen und von kaiserlicher Majestät mit

aller Gnade erkannt worden.

Dies der Inhalt der Proposition, für deren Verfasser

Jacob Sturm, wohl nicht mit Unrecht, den Probst von Wald-

kirch ansieht.^) Es lässt sich nicht leugnen, dass dieselbe

geschickt abgcfasst ist. Der erste Theil derselben enthält eine

bcherzcnswerthe Wahrheit, wenn darin die Stände darauf auf-

merksam gemacht werden, dass ihr eigenes Interesse sie darauf

hinweise, dem Sultan jetzt schon mit Energie entgegenzutreten,

wo er noch ein benachbartes Land bedrohe, und durch unver-

zügliche energische Massnahmen jedes weitere Vordringen des-

selben aufzuhalten. In der That kann man es nur mit Be-

schämung sehen, wie das mächtige deutsche Reich in jener

Ungeheuern Gefahr mit Mühe und Noth nach Monaten etliche

tausend Mann zum Feldzu^'^r gegen die Türken zusammen-

brachte, welche nicht einmal gleichzeitig mit den Türken bis

in die Nähe von Wien kamen und schwerlich auch nur diese

von Suleiman belagerte herrliche Stadt zu entsetzen im Stande

gewesen wären, wenn nicht der heldenmüthigc Widersland der

Vertheidiger der Stadt und die vorgerückte Jahreszeit den Sultan

zum Abzüge genöthigt hätten. Aber so berechtigt die Mahnung

des Kaisers zu kraftvollem, einmütliigem und raschem Vor-

1) Jung IV.
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gehen gegen die Türken war, so rnigeFecht war es, der Ele-

fonnaüon Schuld zu geben, dass bi^er eine Yereimgong der

Clhristenheit gegen die Türken nicht stattgefünden habe, ^e
das in der Präposition deutlich genug geschah. Nicht die

Reformation hatte die Ligae zwischen Frankreich, England,

Voiedig und ^em Pabste gegen das Haus Habsburg zu Stande

gebracht Und auch in Deutschland waren die eifrigsten

Gegner des Kaisers und des Königs Ferdinand nicht evangelische

Stände, wie Kurfürst Johann, dessen Ergebenheit gegen den

Kaiser in allen Versuchungen sich bewährte und welcher selbst

nach den harten Beschlüssen des Speierer Reichstages, da er

selbst die Angriffe des Kaisers befürditen musste, der während

des Tagens des Reichstages geschehenden Mahnung Luther's

folgend, hinter den anderen Ständen in Stdlung von Hülfs-

mannsehaft nicht zurückblieb, sondern katholische Stände, wie

die Herzoge von Baimi, welche mit dem durch den Sultan

begünstigten Feinde Fenlinands in Ungarn, Johann Zapolya,

in beständiger Verbindung standen.^) Die Hauptschuld an
solchem kraftlosen Vorgehen des Reiches lag aber an seiner

Verfassung, welche es fast nothwendiger Weise mit dch
brachte, dass jeder dnzdne Fürst und Stand von den all-

. gemeinen Lasten möglichst wenig auf dch zu nehmen nicht

ohne Erfolg sich bemühte.

Weitaus der wichtigste Theil der Proposition war d^
zweite Punkt derselben, wekher die religiöse Frage betraf.

S. die Belege daan in: Qaellea und Erttuterangen mr
bairieohen nnd dentedien Qeseliiohte. Vierter Bend. Httnohen

1857. Eb wird damit nicht in Abrede gestellt, daas die Heraoge

Wilhehn und Ludwig, als im September nnd Oetober 1529 die

von den Türken kommende Oefkhr Deat8<diland nnd Baieiii un-

mittelbar bedrohte, mit groeser Energie an m5gliclist- rascher Bei-

bringung starker Hulfstruppen arbeiteten. Die Beweise für solchen

Eifer finden sich für diese Zeit zahlreich in den Archiven. In hohem

Grade lag es ihnen aber auch damals am Herzen, dafür Sorge zu

tragen, dass die gewährten Hulfleistungen nur wider die Türken und

nicht wider den Woiwoden Johann gebraucht und, sobald irgend

möglich, zurückgezogen würden. S. ein aus dieser Zeit stammendes

Blatt in Band der herzogl. bair. Abtheilung des k. b. geU.

StaatstrehiTB. FoL 492.
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Mit Recht bezeichnet ßuchollz die in ihr gemachten Vorschläge

als den letzten katholischer Seils geniaciiten Versuch, auch in

Abwesenheit des Kaisers noch einen dein Wormser Edicte mög-

lichst entsprechenden Znstand lierbei/.utiiiiren. In ungewcihiiüch

harten Formen wird darin unzweideutig der feste Wille des

Kaisers angekündigt, mindestens alles weitere Vordringen der

Reformation y.u verhindern und seine gegen diesellie gerichteten

bisher unausgeführten Befehle zum Vollzüge zu bringen. Für

die Unnihen der letzten Jahre, bei dent>n besonders an die

Bauernkriege zu denken ist, werden ohne Weiteres die Glaubens-

nenenmgen verantwortlich gemacht. Das strenge Verbot, irgend

J(>mand bei Vermeidung der Reichsacht mit Einziehung der

(jeiMlkhm und weltlichen Obrigkeit zu vergewaltigen oder den

neuen Sect(Mi anhängig zu maclien, scliien sich zwar zunächst

gegen Landfriedensbruch zu wenden, war aber, wie leiclit zu

erkennen war, besonders dazu bestinunt, die biscliöfliche Juris-

diction auch über der Reformation zugefallene Geistliche in

ihrem vollen Umfange wiederherzustellen und jede weitere

Verbreitung der Reformation unmöglich zu machen. Geradezu

eine Verletzung des geltenden Rechtes, ein Eingriff des die

Formen der in Spanien herrschenden absoluten Monarchie

rücksichtslos auf das deutsche Reich übertragenden Kaisers

in die Rechte der Reichstände war es aber, wenn der Kaiser

m dieser sogenannten Proposition die mit Zustimmung äer

kaiserlichen BevoUmüchfigten von aUen Meichsständen einstimmig

zum Reichsgesetze erhobene Bestimmung des vorigai Speierer

Reichstages, welche den einzelnen Ständen bis zum Goncile

das einstweilige Reformationsrechl bewilligte, „aus kaiserlicher

McuMvoükommenhät" ohne Befragung der Reichsstände aufhebt

und cassirt,
^
Man hat zwar ia. Abrede gestellt, dass dioss der

Sinn der Proposition sei, welche viehndir nur eine Vorlage

an die Stfinde sei. Aber der Wortlaut lässt kehien Zweifel

darüber, dass der Kaiser die Aufhebmig jenes Artikels nkM
Ton der Znstinunnng der Stände abhängig gemacht wissen,

sondern ans eigener Gompetenz verfügen will. Nur -die Er-

setzung derselben durch andere Bestimmungen gibt er der

Beschlussfoasung der Reichsstände anheim, weicht aber auch

hierin von dem Herkommen ab, mdem er nicht etwa das
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»Begehren« loder »Ansimien«, sondern den „Bi^däf* an die

Stände richtet, an Stdie jener Bestimmung die vorher in der

Proposition geforderte zu beschliessen. Dass auch die Stande

dies so anfisissten, beweist das später Ton dem Bischöfe von

Wörzburg abgegei)ene Gutachten (Beilage 36), in welchem

derselbe hervorhebt, dass es den Ständen nidit gebühre, nach

der durch kaiserliche Majestät geschehenen Aufhebung jenes

Artikels sich noch in Diq[>uiatioii darüber emzulassea Auch
Mdanchflion schrieb nach der Ero&ung des Reichstags dn-
fiich, jene Bestimmung ed obffesdiesß worden (abrogatum est),

und Kurfürst Johann schridi am 17. März seinem Sohne, es

sei ein kaiserlicher B^ehl vorgelesen worden, so scharf, wie,

weder er noch ein anderer dergldchen je gehört Das Be-

schwerlichste an demselben sei, dass der vorige Speieier Ab-

schied damit ausgehoben werde.')

Seckendorf berichtet, die auf päbsUicher Seite stehenden

Stände hätten schon zuvor von dieser Instruction Eenntniss

gehabt. Wenn dies nun auch bei dm Fürsten, welche zugleich

kaiserliche CSommissäre waren, unstreitig der Fall war, so ist

es doch, in solcher Allgemeinheit gesagt, kaum richtig. Wenige

stens zeigt die Instruction, welche der Bischof von Würzburg

am 19. Februar 1529 seinen Gesandten nach Speier mitgab

(Beilage 29), nichts von dner Kenntniss der Einzelheiten der

kaiserlichen Proposition. Soviel ist aU^ings sicher, dass

Probst Waldkirch auf semen Rdsen durch das Reich die

katholisdien Fürsten m die Intentionen des Kaisers im Allge-

memen emgeweiht hatte und dass diesdben durch den Inhalt

der ihren eigenen Abdchten entgegenkommendoi Proposition

nicht so überrascht waren, wie die EvangeUsdrai, welche trotz

der herrschenden Spannung so wenig auf eine derartige Präpo-

sition gefasst waren, dass Luther am Tage der Rdchstags-

erOffoung an Nie. Amsdorf schrieb, er hofTe Gutes von dem
Reidistage; auch ein Ck)ndl, dessm nahes Zusammentreten ihm

also als das Aeusserste erschien, könne nicht viel schaden,

scheine ihnr aber nicht wahrscheinlich.^ Welchen Eindruck

^} Seckendorf 949. Corp. Ref. I, Num. 589.

^) Luthers Briefe, herausgegeben von de Wette. Berlin 1827.

Band m, 480.
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die Bestimminigen der Instruction desshalb auf die Evange-

lischen machten, ist ans den uns auibdialtenen Briefen ersicht-

lich. Helanchthon nennt in dem mdfferwfthnten Briefe vom
15. März an Gamerarius die verlesenoi Befehle des Kaisers

ganz erschreckliche {ndw q>oßeQd). Er fügt hinzu: »Du wässt,

daas ich Vieles an den Unseren anders ivfinsdie; aber hier

will man nicht unsere Fehler Terbessem, sondern die gute

Sache unterdrücken«.^) Und Fürstenberg schreibt am 19. März

nach Frankfurt, wenn der zweite Artikel vollzogen würde,

müsste solche Empörung, Blutvergiessen und Verderben in

deutschen Landen daraus erfolgen, wie in viel hundert Jahren

niclit trhört worden sei. Bei ihnen Allen stand darum auch

sot'orl der Entschluss fost, einer Beschlussfassung der Stände

im Sinne der Proposition kräftigst entgegenzuwirken.

9. Die ^eBtellnng dea AusBahnsses.

Nachdem die Sccretaricn von der kaiserlichen Vollmacht

und Instruction Abschrift genommen hatten, wurde auf den

folgenden Tag, Dienstag den IG. Mürz, früh wieder eine Sitzung

aller Stände anberaumt Die Stände des Reiches theilten sich

damals, wie wir zum besseren Verständnisse der in dem Folgen- •

den mehrfach erwähnten Formen hier erinnern, in drei besondere

Collegien, das kurfürstliche, in welchem Kurmainz den Vorsitz

führte, das fürstliche, in welchem Salzburg und Oesterreich

abwechselnd präsidirten, und das städtische Collegium, in der

das Directorium von der Stadt geführt wurde, in welcher

gerade der Reichstag gehalten wurde. Zu dem Fürstenrathe

gehörten auch die Prälaten upd Grafen. Die Prälaten waren

in zwei, die Grafen und Herren in vier Bftnke vertheilt, deren .

jede nur eine Gesammtstimme hatte, wShrend die Fürsten so

vid Stimmen hatten, als sie LSnder besassen, denen das

Stimmrecht zustand. Die Städte waren in zwei Bänke getheUt,

die rhemische und die sdbwäbische. Jedes der drei Collegien

^) Corp. Ref. I, Nnm. 589. Scis molta me solittua in nostris

desiderare, sed hoc loco non id agitur, ut nooira vitia eorriga&tnr,

illad agitnr, ut optima caiuw opprimator.
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hielt seine Sitzungen, welche durch den Erbniarschall angczei^

wurden, in einem besonderen Gemache imd borathschlanrte für

sich. Welches der beiden fürstlichon Collegien mit seinen Berath-

ungen zuerst fertig war, zeigte seine Beschlüsse dem anderen an,

und zwar der Kurfürstenralh durch den Mainzer Kanzler im Bei-

sein eines kurplälzischen Gesandten, der Fürstenrath abwechselnd

durch den Salzburger Kanzler und einen (isterreicliischen Ge-

sandten, Wenn die Beschlüsse beider (!f)llegien nicht überein-

stimmten, verhandelten dieselben weiter miteinander, bis sie

sich zu einem einstinnuigen Gutachten verglichen hatten. Dann

erst wurde das reichsstädtische Colh'gium mit seinem Votum

vernommen und im Falle der Uel)ereinslinmiung dfT geniein-

sanie Beschhiss der drei Stände durch den Erzbischof von

Mainz als Erzkanzler des Reichs oder in seiner Stellvertretung

durch den Kanzler dessell)en zur Kcimtniss des Kaisers oder

seiner Gonnnissarien gebracht.^)

Nach dieser herkömndichen Ordnung kamen auch bei

jener Sitzung die drei GoUegien in ihren »verordneten Stuben«

zusammen und berathschlagten, zunächst jedes für sich, ül)er

die in der kaiserlichen Instruction enthaltenen Punkte. Als

sich die beiden fürstlichen Stände über ihre Ansicht geeinigt

, hatten und den zu sich erforderten Städten ihren Beschluss

mittheilten, stellte sich heraus, dass alle drei GoUegien sich

unabhäng^f von einander zu vollkommen übereinstimmenden

Bes( hlüssen geeinigt hatten. Dieselben gingen dahin, dass man
den kaiserlichen Ctommissären erwidern wolle, die Fürsten

und Stände hielten es nicht für thunlidii über den ersten und

dritten Artikel der Proposition wegen der Turkenhülfe und
des Unterhalts von Regiment und Kammergericht zu ver-

handeln, bevor der mittlere, die Glanbensangelegenheiten und
das Gewissen betreffende Punkt erörtert und erledigt sei.

Denn bevor man Hülfe in fremde Lande senden könne, müsse

man wissen, dass man im deutschen Reiche selbst im
Frieden bd einander wohnen könne. Es sei nicht natürlich

oder billig, in frand^ Landen Hülfe zu thun und sich selbst

^) Baders, Bepert<»iam juris publioieto. Jena 1751. 8. 1127 f.

Chr. Lebmanm Ohronioa dw Stadt Speier. Frkft. 1698. 8. 960.

8
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zu verlassen, wie das jeder Verständige erkennen möge. Wenn
aber eine Einigung in jener vornehmsten Frage erfolgt sei, seien die

Stünde bereit, nach Vermögen auch eine Hülfe gegen die Türken

zu gewähren, erkenneton sich auch als Christen dazu verpflichtet.
')

Zu diesem Beschlüsse wirkten die Freunde und Gegner der

Reformation in gleicherweise mit, da sie Alle die Glauhenj^ange-

legenlioit für die wichtigste von allen hielten. So hatte der Bischof

von Würzburg in der seinen Gesanilten mitgegebenen Instruction

dieselben angewiesen, darauf hinzuwirken, dass auf dem Reichs-

tage zu(irsl darüber verhandelt werde, wie man die deutsche

Nation wieder gleich anderen christlichen Königreichen zur Einig-

keit des Glaubens biingen nuige. Erst wenn dies der f'all

sei, stehe zu hoffen, dass Gott der deutschen Nation auch

über die Türken den Sieg verleihen werde, während sie ohne

das nur das Gericht Gottes dcsshalb zu gewärtigen habe.*)

Dagegen gingen über die Form der zu pflogenden Re-

rathungen die Ansichten auseinander. Die geistlichen Fürsten •

mit ihrem Anhange wollten die Verhandlungen möglichst be-

schleunigt wissen, weil sie hofTten, bei solcher Beschleunigung

die mit ihren eigenen Tendenzen übereinstimmenden in der

Proposition dargelegten Absichten des Kaisers am ersten ver-

wu:klicht zu sehen. Sie widersetzten sich desshalb dem Seitens

anderer Stünde gemachten Vorschlage, zur gründlicheren Be-

rathung der kaiserlichen Instruction einen Ausschuss nieder-

zusetzen, wie das bei früheren Reichstagen ebenfalls geschehen

sei.^') Namentlich die Städte wünschten einmüthig die Bo-

rathung durch einen Ausschuss, damit es ihnen möglich werde,

durch ihre Ai^eordnete zu demselben auf die Verhandlungen

selbst Einiluss zu üben, während sie bei sofortiger Behandlung

im Plenum sich ei'st äussern konnten, wenn die beiden anderen

GoUegien ihre Beschlüsse bereits gefaast hatten. Doch setzte

man die fieschlussfossong hierüber vorerst aus, da man noch

das Eintreffen einiger Fürsten abwarten wollte, 4eren Ankunft

für die nächsten Tage angekündigt war.'*) Es waren dies

') Hoilago 17.

') lioilage 29.

^ M. lADgenmantel an Angsbiurg am 15. Mftn.

*) Jnog IV.
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Markgraf Philipp von Baden und der Deutschmeister Walter

on Gronberg, welche noch am Dienstage einzogen, nebst dem
Kurfürsten von Trier, welcher ihnen Tags daratkf folgte. Die

Lutherischen hofften wohl, dass auch der Landgraf von Hessen

noch rechtzeitig eintreffen werde, um entweder persönlich oder

durch einen sdner Räthe zu dem Ausschusse gezogen zu

werden. Doch wurde sdn Donnerstag den 18. März Nach-

mittags erfolgender Einzug nicht abgewartet, sondern an diesem

Tage bereits Morgens sieben Uhr eine zweite Sitzung der

Stände gehalten, in welcher man ub^ die am 16. März

berathenen Fragen weiter Terhandelte und sich deflnitiv über

die den kaiserlichen CSommissären zu gebende Antwort einigte.

In dieser Sitzung entschieden sich die Kurfürsten und

Fürsten für die Bestellung eines Ausschusses zur Berathung

der kaiserlichen Proposition und wiederholtoi zugleich ihren

Beschluss, in demselben über den mittleren Artikel der In-

struction zuerst zu yerhandebi. In dem Ausschusse sollten

zwei Kurfürsten persönlich sitzen und die anderen durch ihre

Räthe vertreten sein; das Golleglum der Fürsten sollte zu*

demselben zwei geistliche und zwei weltliche Fürsten in Person

und die Räthe von je zwei wetteren geistlichen und weltlichen

Fürsten abordnen; ferner sollten ein Prälat und zwd Grafen

oder Herren zu dem Ausschusse gehören. Für die Städte

sollte die rheinische und schwäbische Bank je em Ausschuss-

mitglied ernennen. Der Beschluss der beiden höheren GoUe-

gien wurde sodann durch den Mainzer Kanzler den Städten

mitgetheilt, welche ihr Einverständniss mit jenem BesdUusse

erklärten und für die rhemische Bank Strassburg, fiär die

schwäbische Nürnberg zu jen^ Ausschusse deputirten. Die

Ausschussmitglieder aus dem kurfürstlichen und fürstUchen

Stande wurden den Städten noch nicht mit Namen bezeichnet,

waren aber von den bdden fürstlichen GoUegien bereits be-

stimmt^)

Noch am 18. März wurde die Antwort der Stände dem
Könige Ferdinand und den übrigen kaiserlidien Gommissären

in üblicher Weise mitgetheilt Dieselbe erklärte un Anschlüsse

») Jung V.
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an die kaiserliclie Proposilion zunächst die persönliche An-

wesenheit dos Kaisers im Reiche wej^en der mancherlei jetzt

herrschenden Unordnungen für dringend nothwondig nnd theilte

dann Beschluss der vereinigten Stände mit , aus den an-

gefülirton Gründen zuerst über die Glaubensangelegenheiten

zu verhandeln, sowie die Bera Ihn i igen dni über ziniächsi einem

Ausschusse aniieimzugeben. Zugleich wurden di(' zu diesem

Ausschusse abgeordneten Fürsten und Räthe namhaft gemacht.

Da dieser Hcschluss Uieilweise dem Könige FcM'diiiand nicht

genehm war, so wurden die Stände alsbald zu einer erneuten

Berathung in «>iuer weiteren Sitzung auf Freitag den 19. März,

M()rg(>ns sieben Uhr, boschioden. Hier erklärte K()nig Ferdinand

in Person, mit der Bestellung des Ausschusses seien die kaiser-

lichen Commissäre einverstanden; dagi'gen sei es bisher nicht

Ciebraucli gew(\sen, dass bei den V^Thandlungeu der RtMclistage

von der in der kaiserlichen Proposition besfinnnten Ordnung

abgewichen worden sei. Das gesciiehe aber, wenn man den

zweiten Punkt der Instruction vor dem ersten berathscldage.

Er begehre darum, dass man, da ohnedies der Arfihf roni

Glauben keiner langen Berafhumj bedürfe, vor Allem über den

ersten Punkt der Proposilion verhandle und also zunächst über

die gegen die Türken zu treffenden Massregeln beschliesse.

Wolle man sicli dazu nicht verstehen, so solle doch wenigstens

über beide Artikel gleichzeitig berathen und beschlossen weiden.

Die beiden fürstlichen Gollegien entschieden sich nun in ge-

sonderter Berathung, alle in der Proposition berührten Punkte

im Ausschüsse mit einander zur Hand zu nehmen und auch

über di( selben gleichzeitig Beschluss zu fassen. Die Beschlüsse

des Ausschusses sollten dann den Ständen mitgetheilt und

diesen die definitive Beschlussfassung vorbehalte werden. Da

auch der Städt^ath sich damit einverstanden erklärte, so

konnte noch an demsdben Tage, Nachmittags ein Uhr, der

bestimmte Ausschuss zu seiner ersten Sitzung zusammentreten.*)

>) Bucholts 892 f. Vorgl. Beilage 17 und die Beiohstags-

rdation der Halbronner Abgeordnetm im k. wflrtemb. SUats-

arehive, sowie die Berichte H. Langenmantels vom 22. und FOrsten-

beigs vom 19. MArs.
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Bucholiz zieht aus der angeführten Bemerkung des Königs

Ferdinand, dass der Artikel vom Glauben keines grossen

Rathschlags bedürfe, den Schluss, derselbe habe die ernste

Vornahme der Religionsangelegenheit, für die Rflekfc^ des

Kaisers vorbehalten wissen wollen. Uns scheint in jenen

Worten Ferdinands dier die Andeutung zu liegen, die Stände

würden es nicht wagen, gegen den so bestimmt ausgesprochenen

Befehl des Kaisers andere Beschlüsse zu fassen, als dieser sie

wünsche, und desMlb zu ihrer Berathung nicht viel Zeit be-

dürfen. Das spätere Verhalten Ferdmands, namentlich den

Städten gegenüber, dürfte geeignet sem, diese Vermuthung zu

rechtfertigen, wdche auch Fürstenberg in seinem Bride vom
19. März anzudeuten scheint, wemi er sagt, was das auf sich

halle, dass der Kaiser oder seme Ciommissäre den Artikd vom
Gkiuhen statt, me billig, an den ersten an den zweiten PIat&

gestellt hätten, worde von Mancl^em in Zweifel oder Verdacht

gezogen.

Es bleibt noch übrig, die Männer namhaft zu machen,

welche in den Ausschuss deputirt wurden, in dessen Bände

die nächsten und voraussichtlich auch entscheidenden Verband-

lungen über die kaiserliche Propositicn gelegt waren. In Person

Sassen in demselben die Kurfürsten Richard von Trier und

Johann von Sachsen, Gardmalerzbischof Bfatthäus Lang von

Salzburg und Bischof Christoph von Augsburg, Herzog Ludwig

von Baiem und Markgraf Philipp von Baden, ferner für die

Prälaten Abt Gorwig von Weingarten und für die Grafen und

Herren Graf Bernhard von Solms und Gangolf Herr vonHohen-

geroldsecL Für den Kurfürsten von Mainz war sein Kanzler

Dr. Kaspar von Westhausen, für den von Köln Graf Dietrich

von Manderscheid, für Kurfürst Ludwig von der Pfalz sein

Hofmeister Ludwig von Fleckenstein zum Ausschusse abge-

ordnet. Ein Rath des brandenburgischen Kurfürsten wird uns

nicht als Ausschussmitglied namhaft gemacht, weil, wie es

scheint, die Gesandten desselben zur Zeit der Ausschussbestell-

ung noch nicht m Speier eingetroffen waren. An Stelle des

Bisdiofs Conrad von Würzburg sass dessen Kanzler Dr. Mar-

silius Prenninger, für Bischof Hugo von Constanz Dr. Johann

Faber, für den Herzog Wühehn von Baiem Dr. Leonhard von



118

Eck und für Herzog Heinrich von Braunscfaweig dessen Rath

Ewald Yon Baumbach in dem Aussdmsse. Von den rheinischen

Städten war Jacob Sturm, von den schwäbischen Christoph

Tetzel zu Ausschussmitgliedem gewählt*)

Als dieser Ausschuss zusammentrat, sprachen einzehie

lutherische Reichstagsgesandte von Städten noch die Hoflhung

ans, es werde' durch den Ausschuss ein der Reformation

einigermassen günstiger Reichstagsabschied yorbereitet werden.

So schrieb der Bürgermeister Weiss von Reutlingen am 30.

März an den Rath seiner Vaterstadt,*) sie möchten sich wegen

des zweiten Artikels der Proposition nicht beunruhigen; es sei

zn dessen Berathung em Ausschuss gebildet worden, der ohne

Zweifel mit Gottes Hülfe einen Bericht geben werde, durch

den Friede und Einigkeit erhalten werden können Tiefer

Blickende sahen die Sache schon damals fireilich anders an

und erkannten, dass bd dieser Zusammensetzung des Aus-

schusses wenig für die Evangelischen zu hoffen war.*) Nur

drei der Mitglieder desselben standen entschieden für die Sache

der Reformation em, Kurfürst Johann, Jacob Sturm und

Christoph Tetzel, von denen aber die beiden Letzteren trotz

1) Maller 24. Bucholts 392. Beilage 84. Langenmantels Bericht

vom 22. Mira. Die in den versohiedenen AndiiTen rieh findraden

Angaben ttber die AiunchneBmitglieder stimmen nicht in allen Ein-

aelheiten flberein. Li den Wflnsbnrger Akten wird irrthttmlich statt

des hrannsehwei^ehen Bathes Ton Baiunbach der heansehe Rath

Ton Sohrantenbaeh, statt des Horm toh Geroidaeck Graf Ulridi von

Helffenstein, und statt Christoph Tetzel Kress von Ktimberg genannt.

Auch in <len Nördlinger Akten wird Kress statt Tetzel als Aaeschnss-

mitglied bezeichnet. BuclioU/;, welcher, ohne seine Quelle anzugeben,

doch offenbar aus Reichstagsaktun schöpft, macht ebenfalls in Folge

von Leset'eblorn thinl weise ;ibweichende Angaben. Wir h:ib««n oben

im Texte die Namen eingestellt, welche uns nach Vergleicliung der

verschiedeueu Angaben als die richtigen i-rseheinen. Bei den be-

deutenderen Mitgliedern ist ohnedies ein Irrthiuu ausgeschlossen,

da sie in allen Akten Ubereinätimmend genannt werden.

*) Fnring 145.

So Jacob Sturm, woin er um diese Zeit schreibt: „Besorg,

wie ieh die PersonMi, so hie sind, anseboi es werde nitt viel in erlangra

sein." Jung IV.
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der persönlichen Bedeutung Sturms auf die iibrigen von den

Fürsten deputirten Ausschussmitglieder schon als Abgeordnete

Yon Stftdten nur wenig Einfluss zu Oben vermochten. Kurfürst

Johann aber, so hoch angesehen er auch persönlich selbst bei

seinen Gegnern war,- hatte doch die Eigenschaften der Rede

nicht, welche ihm einen bedeutenderen Einfluss bei den Be-

rathungen möglich gemacht hätten. Leider war Landgraf

Philipp von Hessen erst einige Stunden nach der Bestimmung

der Ausschussmitglieder durch die Fürsten nach Speier ge-

kommen und schon dadurch die Hoffnung der Augsburger

Gesandten') vereitoll wonlcn, er weide in den Ausschuss erwählt

werden und in demselben für die evangelische Sache wirken

können. Den genannten drei Freunden der Ileforniulion standen

im Ausschüsse die eifrigsten Feinde derselben g(>genül>*'r , l)e-

sonders Faber und Eck, Cardinal Lang \md Abt Gerwi^', alle

ebenso entschlossen, die {j:iiiislig(' Gelegenheit zur Zurückdräiig-

ung des r.ullierlluinis auszunützen, wie gewandt und für ihre

Zwock(^ inu'iiiuidlich thätig. Von den übrigen fünf, Iheils

})ris( Iiilich, theils durcli ihre Käthe im Ausschusse vertretenen

geistlichen Fürsten waren zwar der Bischof von Augsburg und

die f]rzbischöfe von Köln und Mainz gemässigt gesinnt ; aber

ihre Stimme gaben sie alle, schon um ihre (Mjjt'ncn Interessen

zu wahren, im Sinne der Reaction gegrii die Nt uerungen der

l(>tzten Jahre ab. Ebenso stimmte auch Herzog Ludwig von

Baiern. So standen den drei luttierischen Stimmen zelin ent-

schieden katholisclie im Ausschus.se entgegen, welche schon für

sich die absolute Majorität im Ausschus.se hatten. Es konnte

darum die, wie es scheint, von den übrigen fünf Mitgliedern
'

des Ausschusses, namentlich aber von Kurfürst Ludwig von

der Pfalz und Markgraf Philipp von Baden, versudite Ver-

miitchmg um so weniger Erfolg haben, als sie dieselbe im

Ausschusse mit geringem Nachdrucke übten und der entschie-

denen WiUensmeinung des Kaisers und d(mi Drängen des Königs

gegenüber wenig Selbstständigkeit in kirciilichen, iiu-cm ])ersön-

lichen Interesse femer liegenden Fragoi an den Tag legten.

') Langemna&telB Briefe yom 15. and 22. Min im Angsbnrgw

Stadtarchive.
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Neben diesem gemeinsamen Aasschusse aller Stände be«

stellten die Städte noch einen besonderen Ausschnss unter

sich zur Vorherathung aller auf dem Rdchstage zur Verhand-

lung kommoiden Fragen, damit doreelbe zunäclist über den

mittleren ArtUcel berathe und den von den Städten zu dem
grossen Ausschusse Verordneten zur Seite stehe. Als IGtglieder

dieses Städteausschusses wurdoi von der rheinischen Bank

Sturm und Pfarrer von Strassburg, Fflrstenberg yon Franlc-

fürt, der Stadtschreiber Ifeyenburg von Nordhausen und ein

Abgeordneter von Köln, von der schwäbischen aber Matthäus

Langemnantel und Hagk Ton Augsburg, T^zel und Michael

von Kaden aus Nürnberg, Besserer von Ulm und Ehhiger von

Memmingen bestimmt.0 Alle diese waren der Reformation

geneigt ausser den Gesandten von Köln, welche aber aus poli-

tischen Gründen und wegen Zerwürfnissen, die Köln mit der

Geistlichkeit halle, sich den Schritten der anderen Städte-

gesandten ebenfalls anschlössen.

Ausser dvm obigen grossen zur Bcrathung der Haupt-

fragen bestiniinicn Aus.-chiis;so wurden von den Fürsten für

weniger wichtige Angelegenheiten einige weitere Au.sscliüssc

gewählt. Zu dem Ausschasse »zu kgl. Maj.« gehörten D. Wolf

von Thum, Chr. von Taubenheini und Rälho der Bischöfe

von Eichstädt und l)asel. Die Vorlagen der Kammergerichts-

und Ilalsgerichtsordnung sollten der Domprobst von Speier

und ein Wiirzburger Rath, der braunschweigische Dr. Ewald

von Lambad und der badische Kanzler berathen. Ein anderer

Ausschuss, welcher aus dem Salzburger Rathe Tremberg und

dem Freisinger Kanzler Dr. Luchs, Kunz von Rechberg für

Pfalz-Neuburg und Dalth. von Schrautenbach Cur Hessen be-

stand, halte wegen der Monopole, d(T Mfmzf^ und (ier Polizei

zu verhandeln. Die eingereichten Su})plic;ilionen und der Be-

richt des kaiserlichen Fiscals Matt sollten durch je einen Rath

^) Beilage 17. Urkunden Oes schwäb. Bundes II, 337 f. Die

Angaben stimmen auch hier nicht alle überein. Die Nördlingw

hierin nicht genau unterrichteten Güsandten nennen statt Xordbausen

Worms. Langenraantel führt dagegen Köhl nicht unter den sunt

Ausschasse deputirten Städten an.
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des Bischöfe rm Eichsiftdt und des Markgrafen Georg von

Brandenburg geprüft werden. Zur Visitation des Regiments

und Kammergerichts wurden endlich der Bisehof von Strass-

bürg und Pfalzgraf Otthanrich, der Augsburgische Kanzler

Dr. Conrad und der herzoglich Jfilich*sche Rath Dr. Decker

(auch Joh. von Doekheim, gewöhnlich Fries genannt) bestimmt

10. Die Verhandlungen des Ausschusses über die

Glaubensfrage*

Von hohem Werthe würde es nun sein, wenn klare,

objektiv geführte Protokolle oder andere eingehende Nach-

richten über die einzelnen Ausschuss-Sitzungen uns zu Gebote

stünden imd es ermöglichten, über die Verhandlungen in dem
grossen Ausschusse, wie sie nun fast taglich gepflogen wurden,

genauen Bericht zu erstatten. Leider vermochten wir aber

vollständige derartige Protokolle oder Nachrichten nicht auf-

zufinden. Das kaiserlich österreichische Reichsarchiv in Wien,

in welches, wenn wir nicht hrren, auch die Akten der Mainzer

Kurfürsten als der Erzkanzler des Reiches fibergegangen sind,

enthält nach dem Zeugnisse des Archivdirektors Joseph Ghmel*)

weder Sitzungsprotokolle noch andere Akten über den frag-

lichen Reichstag. Die anderswo sich findenden Nachrichten

smd naturgemäss lückenhaft und geben kein vollständiges Bild

dieser Verhandlungen. Dennoch können wir auch aus den

vorliegenden Quellen ein ziemlich verlässiges Bild des Ganges

der Verhandlungen im Allgemeuien und der Haltung der

bedeutenderen Mitglieder des Ausschusses entwerfen. Diese

Quellen bestehen ausser aus den mehrerwähnten uns aufbe-

wahrten Berichten verschiedener Reichstagsabgeordneter, von

denen hier besonders die von Jung abgedruckten Briefe der

Strassburger Abgeordneten von Bedeutung sind, aus d^ S. 23

^ Die obigen Nameo dtnr Mitglieder der kleinen Ansschflase

sind genaimt in einem Acta oomii Spirens. 1529 ttberscliriebenea

mit '*^e signirten Aktenbande der Pfak-Neuborger Abtheilnng des

k. biiir. geh. Staatsarchivs in Mtlnchen.

^) Bei Bemling, der Aetaober in Speier. II. Heft. Speieo: 1858.

8. 43, Anm.
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erwähnten Aufzeichnungen über die Sitzungen des kurpfälziscben

GeheiiDoraths während des Reichstags, welche -reichliche Be-

ziehungen auf die jeweiligen Verhandlungen des Ausschusses

enthalten. Hienach hatten die Auflschussverhandlungen über

die Glanboisfrage nachstehenden Verlauf.

Bereits am 19. März Nachmittags ein Uhr wurde die erste

Sitzung des Ausschusses gehalten, in welcher wohl die Gon-

stituirong desselben stattfand und beschlossen wurde, in dem
Ausschusse zunächst über die Glaubensfrage zu berathen. Der

ganze Aussehuss war in diesm Beschlüsse einig, da Alle an-

erkannten, dass vor einer Verständigung über diese wichtigste

Frage eine Berathung über die anderen Punkte zu keinem

Ziele führen konnte. In den folgende Tagen wurden von den

einzelnen fürstlichen Ausschussmitgliedem die Gutachten ihrer

Räthe, von den anderen die Instructionen ihrer Vollmachtgeber

erholt Zugleich aber entwickelte der Aussehuss eine ausser^

ordentliche Thätigkeii Fast täglich wurden Sitzungen ge-

halten, m deasa Dr. Yon Eck mit Faber und Abt Gerwig einen

so dominirenden Einfluss gewannen, dass ein evangelischer

Abgeordneter schreiben konnte, wie Dr. Eck den schwäbischen

Bund regiere, so regiere er auch mit den oben Genannten den

Reichsrath.') Auch Melanchthon deutete darauf hin, wenn er

um dieselbe Zeit schrieb, ein guter Theil der Fürsten sei zwar

dem Frieden nicht abgendgt, doch etliche plebejische Menschen,

ohne Ansehen und Namen, verwirrten bei den Berathungen

durch ihr tumultuarisches Geschrei die Ansichten der Fürsten.*)

Dr. Faber suchte bei den Fürsten in und ausser den Ausschuss-

sitzungen besonders dadurch in seinem Sinne zu wirken, dass

er auf die Folgen hinwies, welche nach seiner Ansicht die

evangelische Lehre gehabt habe und noch haben werde.*) Die

Unordnungen, welche an emigen Orten, namentlich in der

Schweiz, bei Einfahrung der Reformation und Entfernung

der Bilder aus den £urchen vorgekommen waren, verwerthete

1) Brief Ehingen vom 28. Wtai in den Urk. des schwAb.

Bundes II, 839.

*) Ooip. Bei I, 1041. S. oben 8. 56, Anm.

^ Ffiurer an BUts am 21. Män bei Jnng VL
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or in {geschickter Weise für seine Absichten ; die nciierrtinp^s in

mehreren Städten erfolgte Abscliaft'un}; der Messe wurde von

ihm und Eck {^deiclifalls in scMueni Sinne benüt/.t und das Ver-

fahren der Städte dabei niclil olme geliässij^o Ucbertreibun^^en

pesdiildert. So Ijchauptete Eck selbst Sturm preprenübcr, wer

in Memmin{,'en das Sacrameul liaben wolle, müsse von dem

RürgermeisbH- besondere Erlaubniss dazu haben; man müsse

dann die freweihle TTostie ausserhalb der Stadt holen und dem

betrefTenden Geistliclicu hrsonderes si<-hen's (Soleite f(eben.

Aehnliches wurde von anderen Städten ausfrosa^jt, bei welchen

nicht immer, wie dies bei Memmingcn der Fall war, durch

den anwesenden städtischen Ueichsta{rs^esandten etwairre L^n-

wahrtieiten sofort berichtigt werden konnten.*) Dinge, welche

in keines Menschen Gedanken, geschweige Thun fielen, w^irdcn

von Faber als die nothwendigen Gonsequenzen der Reformation

hingestellt.^) In diesen Tap-on war es, wo er — am März —
in einer Predigt die Türken für besser als die Lutheraner

erklärte. Zugleich benützte er die Streitigkeit<Mi zwischen Luther

und den Schweizer Reformatoren über die Lehre vom h. Atioid-

mahl, um die Evangelischen unter einander /n entzweien, und

richtete seine Angriffe vor Allem auf Zwingli und die ihm an-

hangenden oberdeutschen Städte, wie Constanz, Strassburg,

Lindau und Memmingen, in dar Hoffiiung, bei diesen Angrififen

auch von den Lutheranern unterstätzt zu werden. Es war

besonders das Verdienst des zwar iin Ausschüsse nicht selbst

vertretenen, aber durch seinen täglichen engen Verkehr mit

KurfiQrst Johann auf diesen einen bedeutenden Ehifluss übenden

Landgrafen Philipp, dass diese Taktik vereitelt wurde und die

evangelischen Fürsten und Städte, wie wShrend des ganzen

Reichstags, so auch schon im Ausschusse zusammenhielten, da

sie erkannten, dass nach Unterdrückung des einen Theils die

Reihe bald an den anderen kommen vrürde.")

') ürk. des sohw. B. 8S9 f. S. anoh Beilage 20.

^ Pfiirrer am 21. Min bd Jung VL
^ Frfihe hatte der einsiehtavoUe 8tiinn jene Machinationen

dnrobsdiani. Sehen am 24. Wbez schrieb er an den Btraeebni^er

Stadtsohreiber Peter Bttte: „Wie mieb die Sach ansieht, ist es
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INe erste Ausschuss-Sitzung, über deren Veriauf wir etwas

genauere Nachrichten haben, &nd Hontag SS. Iförz statt,

nachdem aber, wie es scheint, bereits in früheren Sitzung^

über die Frage veriiandelt worden war.*) Hier wurden zuerst

die die Glauhensfrage betreffenden Artikel des letzten Speierer

Abschieds und der diesmaligen kaiserlichen Instruction vor-

gelesen und mit einander Torgliehen, worauf die einzdnen

Ausschussmitglieder in der hergäiraehten Ordnung mit ihren

Gutachten« vernommen wurden. Zuerst erklärte der Kurfürst

von Trier, er hat» sich bisher dem Wormser Ediete gemfiss

gehalten, und stimmte dann dafar, dass der von dem Kaiser

in der Proposition gegebaie Beschdd , nach wetehem die be-

kannte Bestimmung des Speierer Abadiieds von 1526 au^gfehoben

sei, erfüllt und also im Reichstagsabschiede zum Reichsgeselze

erhoben werde. Dieselbe Erklärung gab Graf Manderscheid im

Namen des Kurfürsten von Köln ab. Fleekenstein, welcher

hierauf im Namen des pfUzischen Kurffirsten zu stimmen hatte,

gab ein Votum ab, aus dem die Absicht seines Herrn klar

erheUt, zu »lavirenc, wie sich die Akten bezeichnend ausdrücken.

Man solle erwägen, wie man dem den Glauben betreifenden

Artikel der kaiserlichen Instruction eine Bfilderung machen

alles dahin gespielt, domitt man eine Trennung swisohen Sochaeo,

Hessen, Nttmberg vnd nns in cansa sacramenti et misaae mache,

nt oppreasa nna post fiMsUns opprimator et altera." lang IX. Sturm

war es vielleidit anob, weleher Oeoolampad in Basel von der Saolihige

in Kenntniss setzte und ihn dadurch yeranlasstc, am 1. April an

Melanchthon nach Speier zu. schreiben, um eine Annäherung beider

Theile herbeizuführen. Charakteristisch ist, was Oeoolampad in diesem

Ijiiefe über Paber schreibt : „Non ignoraraus hic, quae 6 tlXTMv ....

isiic fabricet Philippica (de Macedono inquam, non de tc, nostro

vere carnlido) fraiulo, ut nobis prininm negotium faciat, quo deinde

et VOS quü<iUL' invaiiat." Scult. annal. II, 2^17.

Aus dem Schreiben des M. Langenmantel vom 22. März

seheint hervorzugehen, dasä die Sitzung an diesem Tage stattfimd.

Die im Twte gegebenen Kachriohten eitftaehmen wir ausser ans

diesem Briefo besonders aas Noljjsen in den 8. 28 erivthnten

„Bedenkflü und BathsehlKgen" etc' Indess ist hier kein Datnm

angsgebou
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könne, damit man bis zu dem CSencfle Friede mit einander

hätte und Jeder glauben möge, was er sicli gegen Gott zu

verantworten getraue. Es wäre gut, Wege zu suchen, dass

die Stände des Reichs in Frieden bei dem Ihren bleiben

könnten. ^)

Hierauf {»ab der Kurfürst von Sachsen seine Stiinmp

dahin ab, man solle bei dem letzten Spoierer Abschiede bh'ibeii.

Cardinal Lang von Salzburtr und die andtTcn Biscliöfe oder

ilire liütlie, sowie der Main/er Kanzler Westhausen stimmten,

wie zu onvartcn war, dafür, dass man nacli dem iiefelilc des

Kaisers sich richten solle. Markgraf Pliilipp von Baden mit

der weltlictien Ffirstenliank endlicli spracii sich dafür aus, dass

Mittelwege gesucht werden sollten. Bei der scldicsslichen Ab-

stimmung überstinnnten die Geistlichen, welclie auf itircm

Sinne behanten, die ül)rigen Ausschussmitglieder,-) wobei sie

jedoch ohne Zweifel von einigen weltlichen Stimmen, nament-

lich von Dr. Eck und wohl auch von tli rzog Ludwig von

Baiern unterstützt wurden. Dagegen stand, wie aus der von

Herzog Heinrich in Gemeinschaft mit dem Maikgrafen Philipp

noch in den letzten Tagen des Reiclista^'s versuchten Ver-

mittekmg hervorgeht, der Braunschweiger Gesandte und wahr-

scheinlich auch (Jraf Bernhard von Solms zu den eine Vcr-

mittelung wünsclieiiden i'ürsten. Leider berichtet indess unsere

Quelle nicht ausdrücklich, welches das V'otum der leUtgenannten

Stände in dieser Ausschuss-Sitzung war. Dennoch glauben

wir das Vcrhältniss der Stimmen in dieser Ausschuss-Sitzung,

wenn in ihr alle Glieder desselben zugegen waren, dem
wirklichen Sachverhalte entsprechend anzugeben, wenn wir

annehmen, dass die acht geistlichen Stimmen mit Eck mid

Herzog Ludwig entschieden für die vollständige Ausfühnmg
des kaiserlichen Befehles waren. Diesen zehn Stimmen standen

die drd von Kurfürst Johann, Sturm und Tetzel gegenülier,

S. in den oft erwfthnten „Bedenken und Rathachl, Vgraeiehn«"

die AnfiBNehnniig über die Sitsuig des pftlaBchen OeheimeratheB

vom 6. p. Jndica (20. MSn).

*) Ans der „Relation Hoffineiaters" (PleokeDrteiiis) in den

em^ähnten „Bedenken vnd Batheehl. Yeneichn.": „ist ndt den

p&ffen vberatimpt, wollen ?ff Jrem beUben*"
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welche die Aufrechtorhaltunj^' des vorigen Speierer Abschieds

begehrten, während die Stimmen dor übrigen fünf (Pfalz,

Baden, Braunschwei^, Solms und Geroldseck) schliesslich dahin

gingen, den kaiserlichen Befehl nicht ganz bei Seite zu setzen,

aber ihn doch nur mit Milderungen in den Abschied auf-

zunehmen.

Bezüglich des Votums der Abgeordneten der Städte er-

fohren \vir aus dem Berichte des M, Langenmantel vom 22.

März,') dass der Städteaiisschuss sofoit nach seiner Gon-

stituirung desshalb in IJerallning tral und zunächst den Augs-

burger Stadtschreiber Hagk, den Nürnberger Syndicus Michael

V(m Kaden und den Stadtschreiber von Nordhaosen Ix^auf-

tr agten, jeder für sich ein Gutachten zu verfassen und dem
Ausschusse als Grundlage zu weiterer Berathung vorzul^en.

Als dann in einer späteren Sitzung des Städteausschusses diese

Gutachten zur Verlesung kamen, ^vurde das von Kaden ange-

fertigte, obwohl man es als ein sorgfaltig abgefasstes anerkannte,

verworfen, weil man es für zu scharf und ein so entschiedenes

Auftreten noch nicht für angezeigt hielt. Das durch den

Stadtschreiber von Nordhausen verfasste Bedenken wurde

ebenfalls nicht angenommen, weil es dem Ausschusse »etwas

dunkel und unverf^tändlich« schien. Dagegen wurde das Ck>n-

cept des Johann Hagk nach einigen vom Ausschusse ange-

brachten Verbesserungen gebilligt und wurde also, nachdem

in einer allgemeinen Versammlung der Städtegesandten diese

sich einverstanden erklärt hatten, zur Grundlage des von Sturm

und Tetzel abgegebenen Votums im grossen Ausschusse, welches

im Wesentlichen ebenso, wie das des Kurfürsten von Sachsen

darauf hinauslief, dass der vorige Speierer Abschied in Kraft

bleiben solle. Wenn man auf dem kaiserlichen Befehle be-

harren wolle, könne daraus nur grosse Unruhe im Reiche

entstehen. Man möge desshalb bis zum Goncile bei (1( n be-

währten Bestimmungen des Speierer Abschieds bleiben. Bei

Abschaffung desselben fälle man sein Urtheil ohne gehöriges

Verhör und Erörterung ; ui diesem Falle habe auch ein Goncil

Angsbnrger Archiv. -S. aneh den Brief der Ndrdlingsr Oe-

sandten vom 20. Hlirz in Beibtg« 17.
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keinen Zweck mehr, da die Sache, über welche auf demselboi

weitläufig verhandelt worden aoUe, dann Ja bereits entsdiieden

sei. So das bereits am 20. Marz beschlossene Gutachten der

Städte.

Doch fehlte es schon hei dieser Beschlussfassun^' der

Städtogesandten niclit an abweichendon Stimmen. Die Ober-

länder Städte, namentlich Uebcrlingen, Raven.sburg mid Kauf-

beuern, zu denen olme Zweifel auch Hottweil gehörte, erklärten

jetzt schon, der Speierer Abscliicd sei bei ihnen übel verstanden

und missbrauclit worden und eine Erläuterung desselben sei

desshalb nach ihrer Meinung allerdings angezeigt. Andere

Städte hielten eine solche Erläuterung für zulässig, wenn die-

selbe nur nicht die geistliclie Jurisdiction der Bischöfe wieder-

htM'stelle. Wieder andere Abgeordnete, unter ihnen Besserer

und Ilagk, fassten für den Fall der Erfolglosigkeit der Be-

mülmng(>n der Evangelisrhen l)ei dem Ausschusse bereits eine

entschiedenere Supplication der Städte an die Reichsstände in's

Auge, welclie auch an den König Ferdinand und die anderen

kaiserlichen Gommissäre gebracht werden sollte.

In der Thai vermochten es, wie bemerkt, die evangelischen

Ausschussmilglieder nicht zu verhindern, dass die Mehrheit des

grossen Ausschusses schon am 2:2. März in dreimaliger Umfrage

beschloss, dem Reichstage vorzuschlagen, dass der Artikel des

vorigen Speierer Abschieds, wolclier es den Reichsständen frei-

gab, sich bis zum Goncile in Sachen des Glaubens so zu

halten, wie es sich Jedet- iregen Gott und den Kaiser zu ver-

antworten getraue, aufgelioßen und an dessen Stelle der in der

kaiserhellen Proposition enthaltene Artikel angenommen w^en
solle, durch welchen die frühere n kaiserlichen Mandate erneuert

und Strafen gegen die Uebertreter ausgesprochen wurden.

Jedoch solle der Artikel »nicht so heftig«, wie in der Vorlage,

gefasst, sondern »gemildert« an die gemeinen Stände gebracht

werden. Dieser letzte Zusatz ^vurde offenbar auf Andrängen

der »Mittelwege suchenden« Ausschussmitglieder beigefügt und

von der Mehrheit a]s ein nicht geringes ZugestSndniss an die

evangelischen Stände aufgefasst Freilich war die dann be-

schlossene Müdorung der Art, dass der Augsbiirger Gesandte

sie eine »Termeinte« n^int, »die uns gebittert gedünkt«.
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Enrförst von Sachsen, Sturm und Tetzel, welchen sich hierin

auch der Markgraf von Baden anschloss, traten diesem Be-

schlüsse ^tschieden entgegen und verlangten dne Abschrift

des Beschlusses, sowie eine Bedenkzeit, um die Sache noch-

mals reiflich überlegen zu können. Die der Mehrhdt ange-

hörenden Ausschnssmitglieder wendeten aber ein, das sei gegen

den Gebrauch, und Hessen es nicht dnmal zu, dass eine Ab-

sdurift des Beschlusses genommen wurde. Vergdiens erwiderten

EurfOrst lohann und die Städtegesandten, diese Sache sei so

hochwichtig, dass man in derselben wohl auch von den her-

kömmlichen Gebräuchen abweichen dürfe. Die Aussehuss-

mehrheit beharrte auf ihrem Beschlüsse und yerhmgte die

strengste Geheimhaltung desselben, so lange derselbe nicht an

die Stände gebracht sei.

Doch wurde auf den folgenden Tag, Dienstag den 23.

März, Nachmittags zwei Uhr eine neue Sitzung des grossen

Rathes anberaumt, um nochmals über die Angelegenheit zu

berathen. In dieser Sitzung, über deren Verlauf im Einzelnen

uns keine weiteren Nachrichteta zu Gebote stehen, wurden die

Mehrheitsbeschlüsse des Ausschusses betreflis deac Glaubensfrage

neu formulirt und in einer etwas veränderten Fassung oder

Milderung, wie die vermittelnden Fürsten glaubte, definitiv

angenommen.') Dieselben hatten im Wesentlichen folgenden

Inhalt:

Langenmantel am 22. März: „Dagegen Herzog Hans vnd

die von Steten geredt, das dise Sachen so hoohwiohtig, das dwhalbeii

die notturfft nier, dan die gepreuch anzusehen sey."

^) TIt'ber den Tag, an welohcin diese Beschlüsse im Au.ssolmsse

endgillticr gefasst wurden, stinmuin die Nachrichten nicht ganz über-

eiu. Langoumanicl schreibt, am 22. März .uisdriicklich : „Aber wie

dem allem, m sollen vnd werden die von des In u h^vssschuss

morgen vmb zwo vren nach niittciu tag widerumb zu.sainenkinnmen

vnd weiter von saciien roden." Und Starm (bei Jung XI) schreibt

am 25. Min: „Bb ist audi sither Zinstag nitt me gehandelt worden

der helgen Zitt halb." Hienacfa hfttte die letste Sitsnng des Ans^

schtiBses vor Ostern Dienstag den 23. Mftn stattgeliindai. Anderer-

seits verlegt Jung (S. 21) imd nach ihm Bank» 106) diese

Sitsnng anf Ifittwoeh den 24. Wbo, zu weloher Annahme ihn woU
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Die zum AusEMdiusse deputirten Stftnde hftttai die Plx>po-

sition des Kaisers bezOglich der ReUgionsangelegeiibeiten grfind-

lidi erwogen. Das Erbieten des Kaisers, fOr das baldige

Zusammentreten eines Gondls Sorge zu tragen, möge von dem
Rdehstage mit unterthfinigem Danke angenommen und die

Bitte beigefögt werden, der Kaiser wolle aJs oberster Vogt und

. Haupt der CShristenheit, da die Sacbe keinen Iftngeren Verzog

leide^ »gnädiglich fördemc, dass ein fr^ cfaristlich General-

concilium spätestens binnen eines Jabres auageschridNii und
darnach längstens in zwei Jahren*) zu Metz, Köln, Münz,
Strassburg oder dner anderen gelegenen Stadt dentaeber

Nation gdudten wode, damit die deutsche Nation in dem
heil, christlichen Glaube Tereinigt und der schwdbende Zwie-

spalt erörtert werden möge. Sollte aus irgend einem Grunde

der Umstand bestimmt, dass die Berichte der Strassburger Gesandten

über jene Beschlüsse vom 24. März datirt sind. Auf eine Aus-

schusssitzung am 24. März deiitet indess auch eine Notiz in den

oft erwähnten kurprälzischen „Bedenken vnd Kathsehliige Verzeich-

nussen" hin, wo es von einer Geheimerathssitzung „vff annunciationi

marie" (25. März) heisst : „Erwogen was gestern gebandelt nemlich

eins national vnd geaeralconsUiums.* Doch könnte luemit anch,

wenn kein lapsos o^aini vorliegt, eine Verhaadlung des pfftlnsohen

Qehdmeratlis gemeint sein. Dem hestiminten oben angelUurten

Zengnisse Stnrms folgend glaubten wir den 28. Mftn als den Ti^;

der Sitsong annehmen m mflasen.

Diesen Termin scheint der Bescbloss des Ansschnsses ni^

sprttnglich bestimmt zu haben. Stnrm schreibt wenigstens in seinem

Briefe vom 24. März (Jung VII), der Aussschoas habe baaohloeeen,

den Kaiser um Ausschreiben eines Concils in einem Jahre zu er-

suchen „vnd nach dem Vsschreibcn in zwei Jahren anzufahon."

Da auch in den bischütl. Würzburger Akten der Bcschluss dos Aus-

schusses ebenso dargestellt wird („vnd in 2 Jahren den nechsten

darnach angefangen")» so liegt hier kaum ein blosser Gedächtnias-

oder Schreibfehler vor. Es ist wohl als ein Zugoständniss der

Mehrfadt aa die Tomdtialnden Stlade m betraothtOB, dan in dem

AnssebnngntMliteii und nadi demselben in dem Absohiede jener

Termin addiemlieh anf 1 bis l'/t Jahre herabgesetat wurde

(„vnd darnach mm iSagsten in einem Jahr oder anderthanMii aage-

ftogen.«* UttUer 26. Wakfa XVI, 885 «d 880).

9
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das ;inf,'enieine Goncil nirlit zu Stande kommen, dessen sich die

deutsche Nation zu kaiseiliclier Majestät und pähsthehcr Heihg-

keit aber keineswegs getrösten wolle, so möge doch der Kaiser in

der gedachten Frist eine allgemeine Versannnlung aller Stände

deutsclier Nation aussclireiben und selbst dabei erscheinen.

Da aber der bekannte Artikel des letzU?n Speierer Ab-

schieds, nach dem sich Jeder halten solle, wie er es gegen

Gott und den Kaiser zu verantworten getraue, bei Vielen

missverstanden und zur Entschuldigmig »allerlei erschrecklicher

neuer Lehren und Sekten« missbraucht worden sei, so solle

man, um solches abzuschneiden und weitcrem Abfall zu wehren,

beschliessen — wir citiren den folgenden wichtigen Passus

wörtlich,— „diiss diejenigen, so heiohyrdacJänn KaiscrUchen EdiW,
— dem Wormser — „his anhcr Uivhcn, nun hinßiro auch bei

demselben Eddd bis .?ti dem känfti<jen Convilio verharren und

ihre Untcrthanen dctsu halten sollen und wollen, und aber bei

den anderen Ständen, bei denen die anderen Ijckrcn entstanden

und zum Theil ohne mcrTdichen Aufruhr, Ihschiverung und

Gefährde nicht abgewandt werden mögen: soll doch hinßiro alle

'Weitere Neuerung bis zu h'inftigctn Concilio, so viel möglieh und

menschlich, verhütet iverden. Und sonderlich soll Fflicher Lehre

und Sekten, so viel die dem hochwürdigen Sacrami nt des wahren

Frohnleichnams und Bluts unseres Herrn Jesu Christi entgegen,

bei den Ständen des heiligen lieiclis deutscher Nation nicht ange-

nommen, noch öffoiilivji hinfüro zu predigen gestaltet oder zuge-

lassen; dessgleirhen sollen die Aemter der lieüigen Messe nicht

abgefhan, auch niemand an den Orten, da die neue Lehre über-

hand genommen, die Messe zu halten oder zu hören verboten,

verhindert oder davon gedrungen werden.

Gegen die längst verbotene Wiedertaufe solle ein ernstes

Strainuuulat erlassen werden. Neu eingeschärft solllen werden

die auf den beiden letzten Reichstagen in Nürnberg bewilligten

Artikel bctrefTs der Frcdif/er, dass diesell)en in ihren Predigten

Alles, was den gememen Mann gegen die übrigkeit aufregen

könnte, vermeiden, nur das lu iüge Evaiigf lium nach Auslegung

der von der h. christlichen Kirche approbirten Schriften und

keine »disputirlichen Sachen« lehren, sondern das Goncil

erwai'ten sollten, und betreffs der Presse oder, wie man sich
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damals ausdruckte, des Drucksy dass keine Schmfthsdirift ant-

gehen nnd Mes durdi den Druck zu VerdjfenÜicfaende zuvor

durch von der Obrigkeit zu Terordnende verstfindige Personen

besichtigt werden, also nach heutiger Ausdruiisweise eine

strenge Censur stattfinden solle.

Ferner solle der Kaiser bei Verlust der Lehen, Regalien

und Freiheiten strengstens gebieten, ~ wir führen der Wich-

tiffkeit dieser Stelle wegen hier wieder den schwerfälli^'en

Wortlaut an, — ,,dass hie zivischen Ansd^nauj und JfaUuntj

gedaditen Concilü Jicincr von geistlichciu oder weltlichem Stand

den andern hwfüro mit Entziehung und Entwehruny der Obrig-

keiten, Güter, Beut, Zins und Herkommen mit der That zu

keinerlei TKr/sr r> rgeivultigcn solle; welcher aber wider dieses

kaisetiieher Majestät Gebot ichts Gewaltiifs oder ThäilicJies vor-

nehmen und handeln würde, derselbe oder dieselben sollen also

mit der That i)i ihro kaiserlieher Majestät Acht und AberucJit,

doch mit rorhergeheudcr Declaration gefallen sein.'-'' Schliesslich

schlägt (las Aussc}nissp:iilacliten vor, den in Worms und Speier

beschlossenon Landfrieden fest zu halten. Sollte derselbe den-

noch fi:ebrochcn werden, so solle der »Nächslgesessene« auf

Erfordern dem Vergewaltigten zu llülfo kommen.

Dies der Inhalt des trotz aller Bemühungen der Minder-

heit von dem Ausschusse beschlossenen »Bedenkens« in der

Glaubenssache. Seinem Wortlaute nach mochte dasselbe

nicht allzu gefälirlich für die evangelische Sache scheinen.

Die kaiserliche Instruction war durch das Bedenken in der

That in etlichen Punkten gemildert. Wälu-end die kaiserliche

Proposition, zwar nicht mit ausdrücklichen Worten, aber doch

deutlich genug für äffe, auch die evangelischen Stände das

Wormser Edict für sofort verbindlich erklärt und ausdrückUch

sagt, dass der Kaiser einer Vernachlässigung desselben »ferner

zuzusehen und zu gestatten keineswegs gemeint sei,« gestattet

der Beschluss des Ausschusses den Ständen, bei denen die

Reformation zur Durchführung gekommen war, ausdrücklich,

die Veränderungen vorerst bis zum Goncile beizubehalten.

Auch dass nicht, wie die kaiserliche Proposition wollte, wer

andere Stande mit der That der »Obrigkeiten etc. entwehrte,

»alsbald de facto, ckiM weitere Declaration und Erklärung

9*
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der Reichsacht verfallen sein sollte, sondmi wenigstens eine

vorausgehende besondere Achterklärung vorbehalten bUeb,

war eine unleugbare Milderung, welche ohne Zweifel von den

vonuittelnden Ständen durchgesetzt worden war. Trotzdem

1)1 i( b der Ausschussbeschluss auch in dieser Fassung für die

Evangelischen völlig unannehmbar. So schloss die Bestimmung,

dass die Stände, welche bislicr das Wonnser Edikt gehaltai

hätten, auch ferner dabei bleiben sollten, jede weitere Aus-

breitung der Reformation in allen Gebieten aus, in denen sie

bisher noch keinen Eingang gefunden hatte, — eine doppelt

gefährliche Anordnung in jenen Tagen, wo derselben von

Monat zu Monat noue Gebiete erschlossen wurden. In nicht

wenigen Tlieilen des Reichs, namentlich in Städten stand man
ja eben im Begriffe, der Reformation aucii äiisserlich zuzufallen,

welche von den Gemuthern längst mit Freuden begrüsst worden

war, und hatte nur mit der vollständigen Durchführung der-

selben bisher aus ii^end weichen Gründen noch gezögert.

War so diese Bestimmung dazu angethan, d^ weiteren Fort-

schritten der Reformation Halt zu gebieten, so sollte die «mdere,

dass dort, wo die anderen Lehren entstanden seien und ohne

grosse Verwirrung nicht wohl abgethan werden könnten, alle

weitere Neuerung verhütet werden solle, die gründliche prin-

cipielle Durchführung der Reformation in den Gebieten ver^

hmdem, in wdehen sie Eingang gefunden hatte. Der weitere

Vorschlag, dass die Messe nirgends abgethan, noch die Abhal-

tung oder der Besuch derselben verboten werden dürfe, sollte

den Katholiken freie Religionsübung m evangeUschen Gebie ten

sichern, ohne jedoch dm Evangelischen das gleiche Rocht in

katholischen Landesth^en va gestatten. Zudem schloss der

Passus vtm der ^mdmaUslehre die Anhänger Zwingli's von

der den Lutherischen noch bis auf Weiteres gewährten Duldung

ausdröcidicfa voUst&ndig aus.

Sehr wichtig war auch die Bestimmung, dass bei Strafe

der Acht Niemand seine CMfßeeiknf Güter und Zinsen sollten

entzogen werden dürfen, da in d^selb^ indirekt eine Aner-

kennung und neue Bestätigung der geistlichen Jurisdiction der

Bischöfe lag. Wenn die OM^^ derlffisdiöfe wied^ bestätigt

wurde, so wurde ihnen damit das Recht wieder zugestanden,
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nicht bloss innerhalb ihrer weltlichen Gebiete, sondern im

ganzen Bereiche ihrer ehemaligen Diöcesen die Prediger ein-

und abzusetzen. Eine Bestinirnung, welche, wenn sie durch-

geführt worden wäre, der Sache der Reformation besonders

verderblich werden niii.'jste. Mit Recht ?;a{^t Ilanke ') von jenem

Giitacliten: »Genug, wemi die Abgowichonon auch nicht ausdrück-

lich angewiesen ^vurden, in den Schooss der verlassenen Kirche

zurückzukehren, so ist doch unleugbar, dass, wenn sie ihn annah-

men, die noch in den Anfangen ihrer Bildung begrillene evange-

lische Welt dadurch in Kurzem wieder zu Grunde gehen mussle.c

IL Bio BegrUiidiiiig der IbBtiBuranges im Ausehiisse.

Ontachten fiber die CFlanbensfirage und Inetnictioneii

Ar einielne AnsBelnuMniiitglieder.

Nachdem wir im Vorsteln^nden den Verlauf der Ausschuss-

heralhiingen über die Glaubensfrage im Allgemeineii geschildert

haben, beabsichtigen wir nun nälier darzulegen, auf welche

Weise die einzelnen Partheien ihre Abstimmung begründeten.

Wenn dies auch nicht bezüglich }edov abgegebenen Stimme

möglich ist, so sind wir doch in den Stand gesetzt, auf Grund

authentischer Aktenstücke die Gesichtspunkte anzugeb^, welche

einzelne Ausschussmitglieder der verschiedenen Richtungen bei

den Beraihungen des Ausschusses geltend zu machen beauf-

tragt waren. Da dieselben Argumente ohne Zweifel auch

später sowohl bei den Verhandlungen der Stände nn Ploium,

als auch bei privaten * Unterredungen und Berathungen der

Reichstagsbesucherimmerwiedervorgebrachtwurden, soglaobm

wir dieselben an dieser Stelle eingehender darstellen zu soHen.

Was dnes der entsdiieden katholischen Ausschussmii-

glieder, der bischöflich Wfb^burger Kanzler Br. Prenninger,

in dem Ausschusse vorzubringen hatte, war ihm durch die

Instruction vorgeschrieben, welche Bischof CSonrad seinm

Räthen bm ihrer Abreise nach Speier mitgegeben hatte.

^) m, 107. a anoh die voft Bänke dort angvftlhrfte Aemse^

rang Ftirstenbergs in seinem Briefe vom 7. April fllMur die Bedea-

tang der Worte: Obfigkeit nnd Herkommen*
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DatJrt auch diese Instruction vom 19. Februar, also aus einer

Zeit, wo dem Bischöfe die kaiserliche Propositicm noch nicht

bekannt war, so blieb sie doch ohne Zweifel for die Thfitig^

keit Prenninger*8 im Ausschusse massgebend. Hienach hatte

dch derselbe bezflglich des ün Reichstagsausschreiben als

zweiter Berathungsgegenstand erwähnten Artikels vom Christ-'

liehen daaben in folgender Weise zu äussern:

Wenn zuerst erwogen werden solle, wie die Entzweiung

im christlichen Glauben zu beseitigen wSre, so sei dazu vor

Allem nöthig, sich mit Gott zu yersöhnen und ihn einmüthig

um seinen Beistand zu bitten, ohne welchen auch ein Sieg

gegen den Türken niemals erlangt werden kdnne. Es liege

aber am Tage, dass in deutscher Nation nicht alldn Zwiespalt

im Glauben bestehe, sondern fast so Tide Glauben' seien, als

Städte und Flecken, wobei Jeder seine eigene Mehiung allein

führ die gerechte erkenne und alle anderen als ungerecht und

wider das Erangdium erkläre. Hieraus sei viel Widerwille,

Ungehorsam und sogar Blutyergiessen entstanden. Es sei zu

fürchten, dass Gott, durch diesen Missglauben schwer erzürnt,

desshalb solche Heimsuchung gesandt habe und noch schwerere

senden werde, wenn man nicht Gott m dem emigen redUen

CflaiUbm um Gnade und Barmherzigkeit ansuchen und bittenc

weide. Wie nur Ein Gott sei, so könne auch nur ein einziger

rechter Glaube sein, hi dem die Christen emig und nicht

zwiespältig sem sollten. Wean. man also im Glauben uneinig

sei, so müsse ehi Theil auf unrechtem Wege sein und in der
' Irre gehen. Es sei zu besorgen, dass, bevor dieser Zwiespalt

beseitigt sei, der Kampf gegen die Türken des göttlichen

Segens entbehren und fhichtlos bleiben werde. Darum müsse

auf dem Reichstage vor Allem darauf gedacht werden, die

deutsche Nation »wiederum ia Einigkeit des Glaubais anderen

christliehen Königreichen gleiche zu bringe Erst dann könne

man hofEm, mit Gottes Hülfe auch den Sieg gegen die Türken

zu erlangen.

So massvoll diese Instruction lautete, so unzweifelhaft ist

der Gedanke darin ausgesprochen, dass die der Reformation

anhängenden Stände »zu dem rechten einigen Glauben« zurück-

zukehren hätten, welcher im Sinne des Bischofs natürlich kein
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anderer war, als der katholische. Die Forderung' der Pro-

posilion, den vorigen Speierer Rcichstagsbeschluss aufzuheben,

konnte von dem Vertreter des Bischofes darum nur als be-

rechtigt hin^t'stellt werden und wurde von ihm jedenfalls in

der in seiner histruction angegebenen Weise damit begründet,

dass der Zorn Gottes auf dem deutschen Reiche ruhen werde,

wenn der Zwiespalt im Glaul)en noch iruiger andauere. Der-

selbe sprach sich ohne Zweifel dafür aus, dass jene Bestimm-

ung des letzten Speieror Abschieds nicht blos, wie die Aus-

schussmehrheit schliesslich beschloss, eine Interpretation erfahre,

sondern f wie dies der Kaiser wollte und »aus kaiserlicher

Macbivollkommenhcitc bereits in der Proposition gethan habe^

mit ausdrücklichen Worten förmlich aufgehoben werde. In

diesem Sinne äusserte sich wenigstens später, nachdem das

Ausschussbedenken bereits den Ständen mitgetheilt war, in

den allgemeinen Reichstags-Sitzungen nach Einholung des

Gutachtens seiner Räthe der mittlerw^e in Speier erschienene

Bischof von Würzburg selbst, indem er erklärte, dass eine

Erläuterung des vorigen Speierer Absehiedes nach seinem Er^

achten nicht thunlich sei ; denn es gebühre den Ständen nicht,

nachdem joier Artikel dureh den Kaiser anfj^oben sei, sieh

noch darüber in ]>ispatation einzulassen. Ton dem Aus-

schüsse beschlossene (Sutacfaten sei in diesem Stücke »über

Sdner Gnaden Verstand«. Doch «die, wenn die Stände zn

solcher BeschlussfiuBsmig bereditigt sein soUten und die kaiser^

liehen Commissarien cUeselbe zuUessen, der Bischof es sich

auch gefallen lassen.

Auch für seine Abstimmnng beefiglich des in dem Aus-

schreiben in Ausacht genommenen Cioncils hatte Dr. Prennmger

in der von Würzburg mitgenommenen Instruction bestimmte

Verhaltnngsmassregdn. Himach sollte er die Abhaltung eines

solchen für nothwendig erklären und dafür stimmen, dass

Di^enigen, denen es gebühre und zustehe, um Ansetzung eines

General-Gonciliums durch die Stände gebeten werden sollten;

em solches allgememes Gonofl werde zu vielen Sachen nützlich

und dienstlich sein. Dagegen war er angewiesoi, wenn von
irgend einer Seite eine Nationalversammlung in Anregung

gebracht würde, sich entschieden dagegen zu erklären. Denn
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Maidit der deutschen Nation, sondim wenn etwas Bestindiges

besehkMBen werden sollte, so inüsste es dnrch alle Nationen

und ein allgemeines Goncil geschehen. Andernfalls werde es

von Un][räften sein und keinen Bestand haben. Doch erldärte

sich Bischof Conrad selbst später auch mit dem von dem
AuEHchusse hhisichtlich einer Nationalyersammlung gefassten

ßesdilusse einverstanden und ^lach sich sogar dahin aus,

daas es »wohl bedacht« sei.') Immerhin sehen wir, dass der

Beschluss des Ausschusses in diesem Punkte im Sehoosse der

Ausschussmehrheit selbst auf Widersprach gesfcossen und gegen

den WuiMNsh der fflttchi€46ner katholischffli ffdstUchai Stände

gefasst worden wa^.

Während die Wärzburger Akten in dte von dnem Gllede

der streng katholischen Mehrhdt bei den Aussdhussverhand-

lungen gdtend gemachtoi Gesichtspunkte ehien Bück eröfEhen,

ist ans den mebrerwähnten Aufeeichnungen über die Sitzungen

des pfiUzischen Gdieunerathes während des Reichstages die

Haltung des kurpfiUzischen Hofineisters Fleckenstein ersichtlich«

wdcher nach dem Wunsche Seines friedfertigen Herrn im

Auasdnttse zwisehoi doi beiden ehiander gegenüber stdienden

Partheien eme Vennittdung zu bewirken emstlich bemüht war.

Sogleich nach der Bekanntgabe . der kaiserlichen Proposition

hatte sich Fleckenstein dahin zu erklären, dass der Kurfürst

geneigt sei, m dm Punkte des Glaubois mit den anderen

Ständen Über Alles zu verhandeln, was dem Kaiser zu Nutz

und der gemdnen Ouistenheit und allra Sachen m Frieäm
und Smi^xU di^ien mOchte. Und ohne Zweifel war es dem
Kurfürsten sehr emstlich um Erhaltung des Friedens und der

Ehiigkelt zu thun. Die Geltung des vorigen Speiora Abschieds

hätte er gewiss aufrecht zu erhalten gesucht, wenn es irgend

') Die obige Darstellung gründet sich auf die in dem kgl.

KreiBBrclii?6 Wflrsbai^ enthaltenen mretbiaciiMiidien Beichatags-

akften (Baad XID), namentlich die Instmetion fkir die biadififlichai

Beichstagsgesaadten vom 19. Februar und das Gntaehten der

Wtobnrger Bftthe zu dam Bedenken des Anasehnases. S. Beilage

29 nnd 8$.
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möglich gewesen wfire, ohne WiUen des Kaisos und der

Meinung der Midinahl der ülff^en Stände m olBen entgegen-

zuhandeln. Andererseits fehlte ihm freUieh die Bäiergie, dnen

schroffen Mehrheitsbeschluss der Stande durch entschiedenes

Auftreten zu verhindern. Diese den Evangelischen wohlwollende,

aber wenig energische Hallung des Kurfürsten tritt in allen

Berathungen hervor, welche er während des Reichstages mit

seinen RiUlion in der Glaubcnsfragc hielt. Bezeichnend für

dieselbe ist die Anweisung, welche FleckenT-toiii am 20. Miliz

gegeben wurde, vor Allem >zu hören, was die iDidcrcn (Jeiiiiiths

S( in wollten«, damit man dann weder darüber beraihen köiiue.

Dennoch nahm Fleckenstein an den Ausschiisslx'ralhungon,

wie .spater Kurfürst Ludwig an den Verhandlungen der Stände,

hervorragenden Antheil. Bezüglich des Concils begelirte er, dass

es in deutschen Landen j^ehallen werde, weil auch die Irrungen

in demselben seien; doch meinteer selbst, dasselbe werde wohl

auch nicht viel fruchten, weil man auf dem Concile doch

schwerlich zusanunen stimmen würde. Sollte ein General-

C'.oneil nicht so bald zu Stande kommen , so wäre das Beste,

auf einem National-Goncilium vorläufige Ordnungen bis zum
Zustandekommen einer allgemeinen Kirchenversamndung fest-

zustellen und jetzt schon für etliche Stücke die iKlthigslen

Bestinnuungen zu treffen. Die in der kaiserlichen Proposition

geforderte und, wie auch die pfälzischen Käthe es ansahen,

erfolgte Aufhebung des vorigen Speierer Abschieds wünscht

er in der Weise gemildert zu sehen, dtiss bezüglich der Ilaupt-

stücke, des h. Abendmahls, der Taufe und der Messe, bis zum

Concile eine einstweilige Ordmmg gemacht werde. Der Kur-

fürst sei zwar allezeit geneigt, sich kaiserlicher Majestät ge-

horsam zu halten, habe bisher die kaiserlichen Mandatt; erfüllt

und gedenke dem Bescheide des Kaisers auch in Zukunft

nachzukommen. Aber zu Erhaltung von Friede und Einigkeit

sehe er für gut an, sich zu vergleichen. Wie jetzt die Sachen

stünden, solle man crwägMl, an Stelle der cassirlen Bestimmung

eine andere treten zu lassen, durch welche einfach geboten

werde^ dass kein Stand den andern »in Ungutem« des Glaubens

wegen angreife. Taufe und h. Abendmahl sollten bleiben, aber

ob man die Messe hören wolle oder nicht, solle freigestellt
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und ins zum CScmcile oder zur Ankunft des Kaisera im Reiche

Niemand zu ihr oder von ihr gezwungoi werden, wie sich das

Jeder zu yenaAwcttim getraue. Jkit schliessliche Beschluss des

Ausschusses, dessen bereits gedacht wurde, scheint von dem
kurpfiUzischen Kanzler thdlweise foimulirt zu sehL Doch hatte

sich derselbe nach den Beschlüssen des Icurpfölzischen Geheime»

rathes fOr eine Aenderung emzdner Pimkte im Sinne der

eTangdischen Stfinde auszusprechen und setzte enie solche

auch theüwelse durch. IHe oben (S* 130) im Wortlaute an-

geführte Besthnmung des Ausschussbedenkens, nach welcher

Di^enigen, welche bei dem Wormser Edicte bisher geblidl>en

seien, Ins zum CSoncQe bei demselben Terliarren sollten, schehit

im Ausschusse zuerst so gefasst gewesen zu sein, dass es hiess,

welche bei dem äUen Okmben und Herkommen geblieben seien,

sollten auch femer dabei verharren. Gegen diese Fassung

sprach sich der knrpflilzische Rath aus, wdl untw dem »alten

Herkonunent auch die liissbr&uche mit verstanden werden

könnte wie Bann und vieles andere^ was man nicht aufrecht zu

erhalten gewillt sei. Er verlangte darum eine Formulirung des

Satzes, welche jenes Missverständniss ausschliesse. Währmd
hierin der Wunsch des KurfOrsten durchgesetzt wurde, blieb

derselbe in seinen schon erwähnten Anträgen wegen der Hesse

in der Afinderheit, obwohl er auch nach vorläufiger Formulir^

ung des Ausschussbedenkens noch mehrfach den Zusatz ver-

langen liess, dass auch Niemand aur Messe gezwungoi werden

solle und dass das Wort Messe so zu deuten wäre, dass sowohl

die Messe d« Katholiken, als die der Lutheraner darunter zu

verstehen seL>) Mit den Bestimmungen gegen die Wieder-

täufer liess ach Kurförst Ludwig einverstanden erklären; nur

woUte er, dass man nur Diejenigen am Leben strafen solle,

In diesem Sinne scheint mir eine allerdings sehr unleser-

liche und ganz andeutungsweise gehaltene Notiz in den ,,Bed. u.

Kathücbl. Verz." verstanden werden zu müssen. S. dort ?.u Ziffer 4

in emem Aktenstücke mit der Ueberschrift : „In dob Keycbs sachen

vff die Handlang des deiner vssohoss.'* — Das Wort des „deiner

vssefauis" a^bmnt dannf hinsaweisen, dass der grosse AussohnsB eine

Udnere Ch>nuii]S8ioii aas seiner Mitte inr Fornmlirang idner An-

trlge bestimmte und dass Fleokenstein in dieser Oommisnoa gebltete.
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welche von der Wiedertaufe nicht abstehen wollten. Auch

bezüglich der Bestimmung des I?edenkens, dass bis zum Concile

kein Stund den anderen mit Entziehung der Obrigkeiten ver-

gewaltigen solle, bewies Kurfürst Liulwig seine massvolle

Gesinnun«,'. An dem Worte Obrigkeit ii;ilini aucli er Anstoss,

da dasselbe viel weiter erstreckt werde, als es gemeint sei.

Man müsse dasselbe so deuten, dass nicht die geistlichen

Processe und Straten unter dem Worte Obrigkeiten begriffen

würden und daraus wie bisiier Zank und Iirungen entstünden.

Später Hess er beantragen, dass die Worte Obrigkeit und ITer-

konnnen ganz w('p:gelassen und statt dess(>n die Worte Rente

und üerälle, welche auch in dem vorigen Speierer Abschied

durch einen besonderen Artikel geschützt worden seien, einge-

stellt würd(>ri. ')

Es entspricht dieser vermittelnden Haltung des Vertreters

des Kurfürsten Ludwig, dass auch die Vorschläge der evange-

üschen Fürsten und Stände von ihm im Ausschusse entgegen-

kommend aufgenommen und, wie die Akten beweisen, durch

die pfälzischen Räthe gewissenhaft geprüft wunlrn. Auch

über die?se VorscJdäge sind wir auf Grund der kurptlUzischen

Akten zu berichten im Stande. Dass die evangelischen Aus-

schussmitglieder zunächst im Allgemeinen darauf bestanden,

der vorige Speierer Abschied solle in Kraft bleiben, ist schon

erzählt worden. Sie kamen auch sowohl in den Ausschuss-

sitzungen, als auch später im Plenum immer wieder darauf

zurück und stellten, wie sie in der späteren Protestation mehr-

fach hervorheben, nachdrücklicli die Berechtigung sowohl des

Kaisers für sich, als auch der Mehrheit der Stände in Abrede,

den ^nsümmigen Beschluss des vorigen Reichstages ohne Zu-

stimmung aller Retheiligten wieder aufzuheben. Dennoch Hess

sich Kurfürst Johann von Sachsen frühe zu dem Zugeständnisse

Bei allen diesen aus den oft erwähnten wichtigen kur-

pfUlaachen Akteo des k. b. gdi. Stasfamhivs entnommenen An-

gaben mflsaen wir dm Vorbeluilt der riehtigen Entsifferuag und

des richtigen VerstBudaiflses der flüehtigeii Andeutongen in jenen

Anfteidmiingan machen. Bei einer Beihe dersdben ist kein Datum
angaben. Doch glanben wir dieselben im Wesentlichen richtig

erstanden nnd in die rechte Zeit gestellt zn haben. •
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herbei, er sei erbötig, tun sein Entgegenkommen gegen die

übrigen Stände zu beweisen, einer Ifilderang des Iceusolichen

Befehles und einer &läuierung des vorigen Speierer Abschiedes

zuzustimmen, weim dieselbe irg^wie leidlich wäre. Vielleicht

stammt schon aus der Zeit der ersten Ausschuss-V^hand-

lungen ein Vorsefahig des EmfSrsten von Sachsen, welcher

ohne Datum m den kurpCUzisdien Rdchstagsakten sich

findet ^ Derselbe geht bis an die äusserste Grenze des fOr

die evangdisdien StSnde Möglichen, wenn er beantragt,

die Kurfürsten, Fürsten und Stünde sollte erklftien, sie hätten

sieh zu der Eriänterung des vorigen Abschieden verglichen,

»dass di^enigen, so Ins anhero. bei den hergebrachten Kirchen-

ordnungen und Br&ucfaen blid>ai, auch hinfüro bei denselben

bis zu dem künftigen Goncüe vertiarren und ihre Unterthanen

dazu halten mögen. Aber die andeim, Ghurfürsten, Fürsten

und Stände, mögen nach Inhalt des gemdd^en letzten Speierer

Abschiedes in Sach^ die Religion betreffend, ehi Jeder für

sich und mit den Jhren, in ihren Obrigkeit^ sich nichts minder

auch halten, also leben und regieren, wie sie das gegen Gott

und römische kaiserliche Majestät vertrauen zu verantworten,

und soll hinfürdar weitere Nraerung oder Secten im Glauben

aufisurichten bis zu dem künftigen Gondle^ so vid möglich und

menschlich , verhütet werde9i.€ Bestimmungen, wdche von

den katholischen Ständen, wenn dieselben irgendwie massvoll

dachten und den Evangelischen ihre Glaubensfreiheit auch nur

bis zum Gondle zu l)dassen gewillt waren, gewiss ohne Be-

denken angenommen werden konnten. Für die evangelische

Sache dagegen hätten diese Bestimmungoi, wenn sie in den

Abschied aufgenommen worden wären, Idcht vwhängnissvoll

werden können, da durch de jede Ausbrdtung der Reformation

auf andore Gebiete, wenn auch mit massvollen Wcni», so

doch deutlich genug, untersagt und ebenso bei den bereits der

Reformation anhängenden Ständen jede wdtere Ausgestaltung

dersdben verboten wurde. Doch fand dch für diese Vorschläge

keine Majorität un Ausschusse. Der kurpfälzisdie Gesandte

0 K. b. geh. StABtsanhiv, in dem viel dtirten Bande

ein loses Blatt aiifc der üebeisohrifk: Sachsen fttidag.
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zwar ging auf dieselben nach den Beschlüssen des pfälzischen

Geheimerathes ein, indem er nur begehrte, dass in dorn erstai

Satzo zu den Worten »hergebrachten Kirchenordnungen« noch

die Worte »und Religion« gesetzt und bei den Worten »halten

mögenc noch der allerdings nicht unwesentliche Zusatz »und

sollen« gemacht werde und dass in dem zweiten Satze das

Verbot weiterer Neuerung unzwddeutig hervortrete. ^ Aber

wenn auch noch einige weitere gemfissigte AnaBchuBsmitglieder,

wie ohne Zweifel der Markgraf Philipp Ton Baden, sich damit

emverstanden erklfirten, so wollte doch die Auasefansnnebihdt

davon nichts wissen und die günstige Gelegenheit, der Refor-

mation ehi Halt entgegenzurufen, besser als durch einen solchen

imm^hin nicht unzweideutigen Bescfahua ausnützen.

Aber auch die b^en der Reformation anhfingenden Aus-

schussmitglieder, die Städtegesandten Tetzel und Sturm mögen
die Verwerfung des sädisisdien Vorschlages durch die Majori-

tät, wenn sie sich demselben auch nicht selbst entgegenstdlten,

doch nicht gar ungern gesehen haben. Dass man auf ihre

Wünsche noch woiiger Rücksieht nahm, als auf die des Kur-

fürsten Ton Sachsen, konnten dieselben damals schon leicht

erkennen. Wenn derartige Anträge zur Verhandlung kamen,

so mochten sie nicht ohne Grund besorgen^ die von ihnen

durchschaute Absicht der Gegner, die evangelischen Fürsten

von den Städten, namentlich von den oberländisdien der Lehre

Zwingiis geneigten, zu trennen, weide erreicht werden.^ Und
gewiss war es ihnen nicht ganz unwillkommen, als die schroffen

Beschlüsse dear Ansschussmehrheit den KurfOisiten Johann

nöthigten, zu der von Sturm und Tetzd stets aufgestellten

Forderung zurückzukommen, dass onfadi der letzte Speierer

>) 8. m den ,Bed. und Bathschl. Veranchn." du Blatt mit

der tFebefSohrift: ,Tff den seohsuadiea gestellten ponkten glanbens

halb.*'

*) & das TOB Joog (& Vn S.) TerOtatHehte Schreiben dtr

Bfarassbnrger Oesaadten an die Dreizehn vom 24. Mira. «Wir

wollen mittler Zeit bey Sachsen vnd Heaaen nichts vnderlassen,

wir erhalten mocbton, dass sie sich von vns nitt trennen Hessen,

dabin den dee G^entbeils Anschlag allein get vyd gerioht ist."
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Abschied in Kraft bleiben solle. Die beiden Städtegesandten

handelten dabei vollständig im Einklänge mit den Anweisungen,

welche sie von den Magistraten ihrer Städte erhielten. Sowohl

aus Strassburg, wie aus Nürnberg erging um diese Zeit der

gemessene Auftrag an die Gesandten beider Städte, sich von

dem vorigen Speierer Abschied auf keine Weise dringen zu

lassen. Von besonderem Werthe ist, was hierüber aus Nürn-

berg an die dortigen Gesandten nach Speier geschrieben wurde,

weil wir daraus erkennen, mit welcher Klarheit man dort die

Sachlage beurtheiite und wie fest man daselbst schon damals

entschlossen war, wenn es /.um Aeussersten käme, im Ver-

trauen auf Gott zu einer feierlichen Protestation zu schreiten.

Wie die anderen Städtegesandten, so hatten auch die

Nürnberger Abgeordneten die kaiserliche Proposition sofort

nacli Bekanntgabe derselben dem Rathe der Stadt Nürnberg

abschriftlich mitgetheilt und sich Verhaltungsmassregeln erbeten.

Sobald diese Mittheiiung nach Nürnberg gelangte, liess der

Rath — etwa am 20. März — die Nürnberger Prediger und

Rechtsgelehrten vor sich rufen und auffordern, sofort eingehende

Gutachte?) darüber zu erstatten, was zu ihun sei, wenn die

Bischöfe auf dem Reichstage darauf dringen würden, das alte

Wesen und die alten Geremonien wieder aufzurichten, ol) dcss-

halb eine Vernüttelung versucht werden könne, und was zu

geschehen habe, wenn eine Vermittclung unthunlich wäre oder

erfolglos bliebe. Auf Gmnd dieser Gutachten beschloss daiui

der Ratli, wie Laz. Spengler am 25. März dem um diese Zeit

mit dem Markgrafen Georg nach Franken zurückgekehrten und

eben von da nach Speier aufbrechenden markgräflichen Kanzler

Vogler mittheilte, »mit Gottes Hülfe bei dem Worte seines

heiligen Evangeliums beständig zu verharren und darob Alles,

was ihnen Gott desshalb schicken wollte, zu gewarten«, sandte

diesen BeschliLSS nebst Abschriften der Gutachten eilends seinen

Botschaftern in Speier zu und beauftragte dieselben, sich für

ihre Person strenge darnach zu halten und bei den anderen

Standen im Sinne der Gutacht^ nach Kräften zu wirken.

^) Sturm nnd PfniTer an den Ratii der Dreiiehn in Sirassbiirg

am 30. Mftra bei Jung XY.
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Aus einem zweiten von dem Ratho der Stadt Nürnberg am
27. März an Mai'kgraf Georg ^arichteten Schreiben erhellt,

dass der Rath, nachdem inzwischen Nachrichten über den

ungünstigen Verlauf der Ausschussverhandlungen nach Nürn-

berg gelangt waren, mit anderen Ständen nöthigenfalls eine

»stattliche Appellation und Protestation« einzulegen sich bereits

entscliieden hatte.*)

Wir können nicht umhin, aus den ebenso charak-

teristischen, wie für die Klarheit, Entschiedenheit und das feste

Gottvertrauen ihrer Verfasser das ehrendste Zeugniss geben-

den Gutachten der Nürnberger Prediger und Rechtsgelehrten

an dieser Stelle das Wichtigste mitzutheüen. Das Gutachten

der Mechtsgclehrten gibt auf die Fragen des Käthes die

bestimmte Antwort, man dürfe sich durch nichts, auch

durch keine Gewalt von dem Worte Gottes drängen lassen.

Es sei auch verlorene Mähe, zwischen dem Ehrangelium

und dem Pabste Mittelwege zu suchen, da diese »zwei wider^

wärtige Herren« seien, denen man unmöglich zugleich dienen

könne. Auch würden die Bischöfe von Mittdwegen nichts

wissen wollen und, wenn sie auch vielleicht einige unwesent-

liche Zugeständnisse machten, ohne Zweifel auf einer Reihe

Yon Punkten fest bestehen, welche man mit gutem Gewissen

niemals zugeboi könne, wie z. 6. auf der Beibehaltung der

Seelenmesse, dem Verbote des Laienkelches, dem Priester^

cölibate, dem Banne und anderem mehr. Beständen die Geist-

lichen auf Wiederaufrichtung des alten Wesens, so sei daran

zu erinnern, dass sie zu solchem Beschlüsse nicht berechtigt

seien. Auch sei es unbillig, eine streitige Frage, bevor sie

erörtert sei, zu entscheiden. Dass aber diese Fragen streitige

seien, erkennten die Gegner selbst an, indem sie die Berufung

eines Conciles für nöthig erklärten. Würden aber alle diese

und ähnUche Hinweisungen fruchtlos bleiben und die Mehrheit

rücksichtslos einen »beschwerlichen« Beschluss fassen, so sollten

die vwremifftm mmg^isekm Fürsten und Stände dem ihre Zu-

sUmmtng verioeigem und von dem Mehrheitsbeschlüsse proiesÜren

und appdüren an den besser »u ütformirenden Kaiser, an ein

^) S. Beilage 4 imd 5.
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Wnfthß'st ConcU, vor welches die Sache allein gelwre^ und an

jeden heg^Mmen Eichter. Das sei nothwendig, weil die Sache

so gar gros? \un\ wichtig sei und nicht allein Leib und Gut,

sondern auch die Seele belange. Solche Protestation niüsste

in die hoste Form gebracht und alle Gründe zu derselben ein-

g(>]u'ii(l in ilir dargelegt werden« Da aber Protestaiionen Ton

Roicli^ibeschlüssoi doch nur selten vorkamen, so möp:o man
dies* lh( nur vornehmen, wenn Sachsen, Hessen, Brandenburg

und etliche ansehnliche Städte an derselben theilnähmen. Im

anderen Falle müsse man sich hop^nngen, den Abschied nicht

mit zu bewilligen und zu Siegeln. Auch .früher, besonders auf

dem Reichstage zu Worms, sc i o? e benso heftig und zornig

gemacht und gestellt gewesen, als sie es jetzt machen können,

und sei dennoch nichts daraus geworden; vielleicht gebe Gott,

wenn wir ihm nur Tcrtrauen, Gnade, dass abermals nichts

daraus werde, oder schicke dem Widorthoil einen anderen

FürgrifT, bei dem er diesor Arbeit unter den Händen verpasset

Betrachteten so die Nürnberger Reditsgelchrten die Sache

m^ ans praktischen Gesichtspunkten, so gründeten die dor-

tigen Tlieciogm ihr Qutachtenv wie billig, vor Allem auf die h.

Schrift, kamen aber zu dem gleiche Resultate, wie jene, dass

man »durch keine Furcht, Drohung oder Gefährlichkeit sich

von dem göttlichen Worte dürfe abwenden lassen.« Die Liebe

wie die Furcht Gottes müsse in gleicher Weise dazu antreiben.

:»Fürchten wir des Kaisers Acht, so sollen wir doch mehr

fürchten Gottes Bann.c Darum »wollen wir es auf sein heiliges

Wort frölilich wagen, ob gleich Alles über uns regnen sollte,

was die Feinde seines göttlichen Wortes nur gedenken könnten.«
0

»Nun aber Gott hab Lob — bedürfen wir der Sorge nicht«,

da Gott so oft verheissen hat, die seinem Worte anhängen, zu

beschirmen. Daran kann nur zweifeln, wer gar nichts glaubt.

Zahlreiche Beispiele für solchen Schutz Gottes werden dann

aus der h. Schrift angeführt und hinzugefügt : »Und wer nicht

sehen will, wie wunderbar der allmächtige Gott bisher sein

Wort . . . erhalten hat und noch erhält unter so viel Aufruhr,

Praktiken, Bündnissen und Schwärmereien, der si^et freilich

und kennet Gottes Wunderwerk nicht. Darum .... sich ein

jeder Christ leiehtlich zu erinnern hat, dass man von Gottes
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Wort nicht weichen soll, es stehe gleich für Gefahr darauf

was es wolle. Denn wie wollten wir mit Gott bestehen,

wenn wir aus Furcht der Menschen von seinem Worte
fallen und er zur Strafe den gransam on Feind christlichen

Namens, den Türken, über uns schickt? , Wollten wir, aber

um Glaubens willen fechten und leiden, so wäre es umsonst,

dieweil wir ihn vorhin verleugnet und Menschenwort dafür

angenommen hätten. Es ist kein Unterschied vor Gott, man
lasse sich den Türken oder den Pabst von Gottes Wort
dringen.«

Wollte man aber doch aus Furcht den G^nern nach-

geben, so werde man es nicht ausführen könnon. Das Wort
Gottes befehle zwar Gehorsam gegen die Obrigkeit, zähle aber

Jedermann solchen Gehorsams ledig, sobald die Obrigkeit wider

Gottes Gebot gebiete; denn man müsse Gott mehr gehorche,

als den Menschen. Wenn also der Rath auch den Befehl er-

lasse, von Gottes Wort abzufallen, so könnten und würden die

Unterlhanen mit gutem Gewissen solches Gebot verachten.

Das Gebot könnte dann nicht durchgeführt werden; für den

Abfall derer aber, welche etwa dennoch sich abwendig machen

Hessen, trage dann der Rath die Verantwortung. Damit würden

sie nicht nur den Zorn Gottes und die gerechte Verachtung

Derer auf sich laden, welche dem Worte Gottes treu blieben,

sondern sich auch ebenso den Zorn der Widersacher zuziehen,

weil diese nach dem Erfolge urtheilen und die Nichtbeachtung

des Gebotes durch die Untcrtlumen doch dem Rathe zur L;xst

legen würden. Dann aber könnten sie auf die Hülfe Gottes,

den sie verleuf,'not liaben, nicht mehr vertrauen. So würden

sie das Wort der Schrill an sich erfahren: »Wer den Reif

fürchtet, auf den fällt ein Schnee.« Darum sollten sie beständig

bei dem wahren Worte Gottes bleiben und dem allmächtigen

Gott von Herzen vertrauen, er werde die Sache wohl hinaus-

füliren und die Anschläge seiner Feinde zerstören und zu

nichte machen.

Sehr wichtig und für jene Zeiten, in welchen das cujus

regio, ejus religio oft von beiden Seiten rücksichtslos durch-

geführt wurde, besonders beiiierkenswerth sind die nun weiter

folgenden trefflichen Ausführungen des Gutachtens der Prediger,

10
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in wichen der Grundsatz der Qewisaen^reiheU, nicht blos für

die Landesherren, sondern audir för die Unterthanen, mit voller

Klarheit ausgesprochen und biblisch begründet wird.

Wenn es nach dem Vorausi^eh^den feststehe, dass man
das Wort Gottes vor Jedermann belcennen müsse, so gSbe es

doch dii«n Weg der Vermittelunfif, »nämlich dass mau in diesen

schweren Sachen nichts mit Gewalt noch Schwert auszoführen

vornehme, sondern mit Gottes gewiason Worte die Gewissen

unterriditec. Unter Beniftmg auf die Darlegung^ des Apostels

Paulus im ROmerbriefe (Cap. 14) wird dann auseinandergesetzt,

dass es Sünde sei, gegen s^ Crewissen zu handeln, sdhst wenn

dasselbe ein irrendes wäre. Was nicht aus dem Glauben gehe,

sei Sünde. „Wer nun die Christen mü Gewalt mingt, m thmtf

was sie für unreckt halten, und sie nicht mvor mit Gottes Wort

unterrichtet, dass es redit sei, wenn es auch an sich selbst nicM

unrecht uuire, so ztoingt man sie doch zu sündigen, welches tm-

chrisiUch und crschrccJdich zu hören ist.'^ „Also muss man in

diesen Sachen, daran inel mehr (jelcgcti ist, Niemand zwingenj

sondern mit Gottes Wort lehren und daneben ^idassen, dass

Niemand wider sein Getvisscn thw, er thäte sonst Sünde und

würde verdammtr ^Vas müssto daraus werden, wenn die

geistlichen Uoichsslände don christlichen Glauben nicht mit

Gottes Woi't, wie sie sollten und ihr einzig Amt wäre, sondern

mit Gewalt und Schwert lehren und handhaben woliton? »Dann

wäre zu besorgen, es möchte Einer kommen, der sie auch also

glauben lehret, wie ihnen jetzt nicht v.w Muthe ist.« Die Unter-

thanen zu Sünden zu zwingen, habe die 01)rigkeit kein Recht.

Die Leute wider ihr Gewissen in Sachen des Glaubens zwingen,

heisse den Landfrieden brechen und zu Aufruhr un<l Ungehor-

sam Ursache geben, beweise auch, dass jener Sache nicht gut

sei; sonst hätten sie keine Gewalt nöthig und könnten der

Macht des belehrenden Wortes vertrauen.

Lasse sich die Mehi'heit darauf ein, bis zum Concile eine

einstweilige Ordnung in den Glau])onsiragen vorzunehmen, so

könne man das unter der Bedingung zugeben, dass keine unter

uns aufgerichtete Ordnung geschwächt oder geändert werde.

Desshalb werde es unzweckinässig sein, in diesem Stücke selbst

Vorschlüge zu machen, und man solle sich einfach erbieten,
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die Vorschläge der anderen »als der hochverstilndigen« zu

hören. Man müsse da nur die Bedingung stellen, »dass sie

uns nicht zwingen, etwas al)zuthun, was Christus oder seine

Apostel mit Worten oder Werken zu thun oder zu halten

geboten haben, dessglcielien dass sie uns nur nicht zwingen,

etwas zu thun oder aufzurichten, was Christus und seine

Apostel mit Worten und Werken verboten haben. Und dieses

Erbieten ist unseres Erachtens das liöchste, so uns auf Erden

ziemlich ist, zu bewilligen, also dass, wer sich weiter dringen

lässt, schon kein Christ mehr ist.« Andererseits worden wir

in Folge dieses Zugeständnisses an unseren ürdiiungen kein

Haar abzubrechen brauchen, wenn die Gegner nicht etwa uns

zu (>tlichen »kindischen Sachen« zwingen wollten, zu denen

bisher auch bei ihnen Niemand je gezwungen wurde.

Würden die Gegner diesen Vorschlag annehmen, so würden

sie »wahrlich zu schafl'en gewinnen«, um eine ihnen genehme

dem von ihnen wenig gekannten Worte Gottes nicht wider-

sprechende Ordnung festzustellen. Würden sie ihn aber ver-

werfen, so machten sie damit der ganzen Welt ofTenbar, dass

»sie niclit Christen sein wollten, auch andere Leute nicht

Christen wollten bleiben lassen.c Würden sie aber jenen

Vorschlag weder verwerfen, noch annehmen, sondern nur

sagen, dass es jM nicht angehe, denselb^ zu erwägen,

so solle man wieder beantragen, es bei dem vorigen Speierer

Abschiede bleiben zu lassen. Dabei werde es ohnehin bleibe.

Denn weil es Sünde ist, wider sein Gewisse zu handeln, so

werde ohne dies Jeder, »so stark er sich untersteht, Gottes

Gefallen zu thun und Sünde zu meiden«, so stark auch auf

dem verharren, was er Gott und den Kaiser zu verant-

worten hofft. Ein kräftigeres und beständigeres Werk werde

man nicht herstellen kOnnai, als wenn Jeder thun soll, wozu

ihn sein Gewissen dringt. Zudem sei es kein gutes Exerapd,

zu cassiren, was einmal reefat befwilligt Ist; das Gleiche könnte

in Zukunft in anderen Dhigen, die den Gegnern lästig sind,

dienfails geschehoiL

Helfe aber dies Alles nicht, lieasen sich die Gegner auch

durch kehierlei Gründe von ihrem Vorhaben abwendm, so

möge man sich »Gottes Zusagen und Hilfe trOsten und darauf

10*
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firöhlieh bei seinem Wort bleiben«, dsa Gegnern aber nnmer

ran Neuem die Folgen Yorhalten, welche ein solcher Beschluss

haben müsse, und kaiserliche Majestät sdbst um Einsäen

anrafoi, wie das ja seit Jahren beabsichtigt sei.

Dies die trdflQichen Gutaditen der Nfimbcrger Rechts-

gelehrten und Prediger. Kamen dieselben auch in Spder erst

nach den ersten Verhandhmgen des Ausschusses fiber die

Glaubensfragc an , so erhielten die Nürnberger Abgeordneten

sie doch noch frühzeitig genug, um bei den späteren

Ausschusssitzungen, in denen über die anderen Punkte der

kaiserlichen Proposition verhandelt wurde, von denselben Ge-

brauch zu machen. Und dass dies durch die Nürnberger

Abgeordneten damals reichlich geschah, dass auch bei spfiloren

Gelegenheiten während des Reiclistages die Ausführungen jener

Gutachten von ihnen und anderen Evangelischen öffentlich und

privatim venvertliet wurden, erhellt aus den weiteren Verliand-

lungen des Reiclistages.

IS. Die Yerliandliuigen des AnssdnunM über die anderen

Propositionspunkte. Weitere Begebenheiten bia mm
a April.

Die Sitzung des Ausschusses vom 23. März war die letzte,

welche er vor den üstorfeiertagen hielt. Erst am Ostermontage

(29. März) trat derselbe wi(^(l(M- zusammen , um mm in der

Osterwoche über den ersten rankt der kaiserlichen Proposition,

die Türkenhüll'e, zu berathen. Zunächst handelte es sich um
die sogenaniite cüenär Hülfe oder darum, wie der augenblick-

üclien (lurcli den beabsichtigten Einfall der Türken dem Reiche

drohenden (iefahr begegnet werden könne.

Es war nicht das erste Mal, dass auf einer Reichsver-

sammlung über diesen hochwichtigen Gegenstand verhandelt

wurde. Seit 1522 hatte kein Ueiclista<r stattgefunden, auf

welchem nicht der Widerstand ge^-^cn den seine Gewalt immer

näher an die Grenzen des deutschen Reiches heranrückenden

Sultan einen der vornehmsten Berathungsgegeiistände gebildet

hätte. Und die Reichstagsabsciiiede seit jener Zeit heben aus-

nahmslos den Ernst der Türkengefahr und die Dringlichkeit
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einer kiiit'tij^en Abwelir gegen den »Erbfeind dos christlichen

Namens und Glaubens« hervor. Aber die Thaten hallen den

Worlen nur wonig entsprochen. Zwar waren mehrfache Be-

schlüsse über eine zu leistende »eilende« Tihkoiihülfe gefasst

worden; doch von einer Eile im Vollzüge dieser Beschlüsse

war bisher noch nichts bemerkbar geworden. An die Ver-

handlungen früherer Ueichslage knüpfte man nunmehr l)ei den

Beralhungori des Ausschusses ani 29. März und in den folgen-

den Tagen an.

Auf dem Reichstage zu Worms 1521 hatte Kaiser Karl V.,

. damit er nach Rom ziehen, dort sich krönen lassen und zugleich

dem Reiche seit lange entzogene Lande für dasselbe zurück-

erobern könne, von den Ständen die Stellung eines Heeres

begehrt. JNicht ohne Schwierigkeilen waren ihm dann dort

zu diesem Zwecke 4(.KX) Reiter und iiU,000 Mann zu Fuss

bewilligt worden, doch nicht, wie Karl V. gewünscht hatte,

auf ein Jahr, sondern nur auf sechs Monate, und unter der

ausdrücklichen Bedingung, dass die llülfsmannschaft unter

deutschen Hauptleuten und Obersten sU^hen solle. Da nach

den Bestimnmngen des Wormser Roiclistagsabschiedes der

monatliche Sold für einen Reisigen nicht über zehn, für einen

Fussknecht nicht über vier Gulden rheinisch beiragen sollte,

so würdt> sich die von dem Reiclislap-c bewilligte Hülfe, in

Geld angeschlagen, im Ganzen auf 7iü,0(X3 Gulden berechnet

haben, eine für jene Zeit immerhin beträchtliche Summe.

Als aber der Sultan noch 15:^1 Belgrad und andere un-

garische Festungen erobert halle und so die Türkengefahr

immer dringender wurde, luilt(^ der Kaiser 1522 auf dem

Reichstage zu Nürnberg seinen Verzicht auf die für den Rom-
zug zugestandene Hülfe erklären lassen, damit dieselbe gegen

die Türken verwendet werde. Doch die Stände Hessen sich

damals nur dazu herbei, emen Theil jener Hülfe zu diesem

Behufc sogleidi zu bewilligen und dem von den Türken be-

di'ohten Könige Ludwig von Ungarn den Geldanschlag von

»anderthalb Vierteln« der zwanzigtausend Fussknechte auf

drei Monate (demnach 90,000 fl.) zuzugestehen. Auf dem
iolgenden Reichstage zu Nürnberg 1524 winde dann beschlossen,

weitere zwei Viertheile jener Fussknechte auf sechs Monate
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gegen die Türken zu stellen. Da dieser Beschluss aber nicht

zum Vollzuge kam, so wurde auf dem Speierer Reichstage von

1526 neuerdings bestimmt, den Geldanschlap^ für diese zwei

Viertheile (demnach einen Betrag von 240,000 11.) durch die

Stände erlegen ZU lassen. Der grössere Theil dieser Summe
war dann, wenn auch zahlreiche Stande noch mit ihren

Zahlungen im Rückstände gebUeb^ waren, einbezahlt worden,

aber noch nicht zur Verwendung gekommen. Es war natürlich,

dass man im Ausschusse zunächst diese Summe zur nun-

mehrigen Verwendung vorschlug. Zu weiteren grösseren Be-

willigimgen zeigte man sich aber im Ausschusse, wie es scheint,

anfänglich nicht allzu geneigt. Zwar waren von der zu Worms
für den Romzug bewilligten Hülfe immer noch die viertausend

Reisigen und von dem Fussvolk »ein halb Viertheil« (2500 Mann)

für sechs Monate und »anderthalb Viertheile« (7500 Mann) für

drei Monate übrig. Aber noch am 80. März hatte man sich

nicht darüber schlüssig gemacht, ob man die Bewilligung Tlieses

ganzen Restes, welcher sich in Geld angeschlagen auf 390,000

Gulden bclief, den Ständen vorschlagen solle.*) Auch dem
Könige Ferdinand entgegenkommende Ausschussmitglieder

zeigten sich doch darin ziemlich zurücklialtend. So war der

Vertreter des pfalzischen Kurfürsten angewiesen, sich über die

Türkenhülfe dahin zu äussern, es stehe nicht in dem Vermögen

der deutschen Nation, für sich aliein etwas Frucht bares aus-

zurichten. Wenn aber die Türken in das deutsche Land ein-

brechen würden, mü.sse man sehen, wie man ilinen begegnen

könne. Auch die den Würzburger Gesandten mifp^egebene

Instruction, welche dieselben anwies, im Falle eines drohenden

AngrifTes der Türken auf das Reich für ki'äftige Abwehr ein-

zutreten, machte doch den ausdrücklichen Vorbehalt, dass die

Hülfe nur in dem Falle zu leisten wäre, »wenn der Türke uns

zu überziehen auf den Beinen wäre und daher zöge.« Auf

evangelischer Seite aber war man zu noch grösserer Zurück-

*) Stann an Bütz am 80. Httrs: «Der üs^chats hat jetzt

die Türkenhilf vor Händen genommen, vnd stet man in I^crot-

scblagnng, ob man den Best des ganseB Bomzogs sa aolchem Tttrkea-

hilf gebrachea wilL''
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hattung geneigt, da man hier nicht nur, wie dies auch auf

Imtholiecher Seite der Fall war, die Besorgnis» hegte, die zum
Tfirkenkriege bewilligten Suheidien würden statt gegen den

Suhan gegen den Woiwoden Johann Zapolya yerwendet werden,

sondern sogar argwöhnte, es sd bei der von ihnen geiorderten

Hülfe darauf abgesehen, die evangelischen Stftnde ihrer Hülfe-

mittel m entblössen, um dieselben dann um so leichter zur

Unterwerfung zu bringen. Dennoch einigte man sich schliess-

lich zu dem Antrage, ausser den nach den Besclilüssen des

vorigen Speierer Reichstages bereits eingezahlten Geldern den

ganzen Rest des Romzuges für die eilende Türkenliülfe m
bewilligen.

Darüber, ob die Hülfe von den Ständen in Geld oder in

Mannschaft zu leisten wäre, bestanden im Ausschusse eben-

falls Meinungsverschiedenheiten. Während Dr. Prenninjrer

durch seine aus Würzburg niitgebrachlo Instruction bcauftjagt

war, dahin zu wirken, dass man die Hülfe an V'olk stelle oder

es wenigstens den Ständen anheim^n^bo, ob sie Mannschaften

oder Gold schicken wollten, onlscliitHl sich die Ausschussniehr-

heit für den Vorschlag, dass die Stände für ihren Antli(>il an

der zu leistenden Hülfe den Gcldanschlag einzuzahlen hätten,

welcher der Dringliclikeif wegen spätestens bis zum 25. Juli

an eine der Städte Augsburg, Nürnberg oder Frankfurt un-

weigerlich erlegt werden sollte. Obwohl 1524 auf dem NürFi-

berger Reichstage bestimmt worden war, dass zur Vermeidimg

der Ueberbürdung einzelner bisher zu hoch veranschlagter

Stände denselben keine neue Aufiatre mehr gemacht werden

solle, bis auf Grund der gegenwärtigen Leistungsfähigkeit der

einzelnen Fürston und Stände eine neue Veranschlagung aller

Reichsstiuitlo stattgefunden habe, sollte der Dringlichkeit dieser

Abwehr wegen diesmal noch der bisherige Massstal^ für die

Vertheilung der Leistungen auf die einzelnen Stände angewendet

werden. Gegen saumige Reichsstande sollte durch den kaiser-

^) S. Sturm sa Btttz vom 80. März bei Jung XIV: „Der

Kuilig von Ungarn schickt sich mit Hauptlenten zu Ross vnd Fuss,

als ob er den Türken Widerstand thun wollt. QoU geb dass es

za Nata vnd fiohe tütscher Nation gerate."
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liehen Fiscal strenge eingeschritten werikn. Die von einzelnen

Ständen eingereichten Supplicationen und Beschwerden über

zu hohe Veranschlagung aber sollten einstweilen durch etliche

von den sechs Kreisen bestinuuten Fürsten geprüft werden.

Die Verwendung der einbezahlten Summen sollte, damit sie

nur gegen die Türken und nicht, ehe der Sultan wirklich gegen

Ungarn aufgebrochen sei, gebraucht werde, durch die schon

auf dem Regimentstage zu Esslingen 152G bestinmiten Fürsten

geschehen. Diese, nämlich König Ferdinand, die Kurfürsten

von Sachsen und Brandenburg, Pfalzgraf Friedrich, Ifer/.og

Ludwig von Baiern und der Bi.schof von Augsburg, nebst den

auf dem vorigen Speierer Reichstage da/u verordneten Regi-

mentsräthen Philipp von Gundheim, Ulrich Schellenberg,

Sebastian Schilling und Christoph Plarer .sollten gewisse Kund-

schaft über das etwaige Vordringen des türkischen Heeres

einziehen, im Falle des Bedürfnisses mit diesem Oelde Truppen

werben und mit denselben unter tüchtigen Hauptleuten in geeig-

neter Weise die Türken, wo es am nöthigstcn sein werde,

angreifen. ')

Währ(>nd man so betreffs der »eilenden« Hülfe im Aus-

schusse nocii zu verhältnissniÜHsig au.sgiebigeren Bewilligungen

bereit war, zeigte man sich bezüglich der „beharrlic/ieii^^ Hülfe,

über welche der Ausschuss nach dem 30. März berielli,

um so zurückhaltender, da die Stände? wenig geneigt waren,

sich auf irgend längere Dauer belasten zu lassen. Was, wie

bemerkt, der km'pfälzische- Abgeordnete geltend zu machen
beauf tragt war, das hatte auch der Würzburger Gesandle

hervorzuheben, dass es in keiner einzelnen Nation Vermögen

stehe, wider den Türken etwfis Fruchtbares auszurichten. Es

könne desshalb über die »stattliche und beharrliche« Hülfe

wider den Türken auf diesem Reichstage scliwerlich etwas

') Vergl. hiezn ausser den entsprechenden Stellen des Rcichs-

tagsabschiedes, mit welchen das Bedenken" dos Ausschusses tibor-

einstinimt, die „Bedenken und Rathschlilgo Verüoichnusse" im k. b.

geh. Staatsarchive und die Instraction für die Würzburger Küthe im

Würzburger AfoldTe, lowie dia Briefe tob P&nwr und Sturm vom

80. Min btt Jung Xm .Qnd JSY,
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»Aiistragliches oder Verfängliches« beschlossen werden. Ifan

niüsso darum vor Allem die Herstellung eines Frieilons oder

mindestens Wan»iistillslundes zwischen den verschiedenen

christlichen Polciilaten zu bewirken suchen und nochmals

Kaiser und Pabst bitten, ])ei allen christlichen llüupt(^rn lUuaut

hinzuarbeiten, dass an einer gelegenen ^hdstalt (gesandte aus

allen christlichen Ländern zusammenkämen, um über eine

wirksanie Bekämitl'ung des Sultans mit vereinten Krätlen der

ganzen Clhristcnheit zu berathen und zu bL.schlie.ssen. Ganz

in diesem Sinne fiel dann auch der Antrag des Ausschusses

aus, welcher einfach (hihin ging, unter Berutung auf den Ab-

schied des Rügimentstags zu Esslingen vom Jahre den

Kaiser nochmals zu ei-suchen, eine gemeinsame Abwehr gegen

den Türken durcli alle christlichen Mächte anzuregen, einen

etwaigen weiteren Dc^^chluss bezüglich der beharrlichen HüUe

aber der aUgemeiuen Yersamailimg der Stände überliess.

In den weiteren AusschusssitzTmgen wurde über den

dritten Punkt der Proposition, den Unterhalt des Regiments

und Kammei^arichtes berathen. Da uns über diese Verhand-

lungen keine genaueren Berichte ;iu Gebote stehen, der Gegen-

stand derselben auch für uns von geringerem Interesse ist, so

beschränken wir uns darauf, aus dem Antrage, welchen der

Ausschuss schliesslich in dieser Beziehung stellte, das Wesent-

liche mitzutheilcn.') Hiemach sollten die Stfinde sidi bereit

erklären, das Regiment und Kammergericfat in bisheriger Weise

durch Beiträge der Stfinde noch zwd weitere Jahre, bis zum
1. Mai 1581, zur Hfilfte zu unterhalten, während die andere

Hälfte der Unterhaltungskosten, wie ÜHsher, von dem Kaiser

getragen werden sollte. Zur Visitation des Reichsregiments

und Kammergerichts sollte eine Gommission, bestehend aus dem

') Gans ohne Widerspruch und wohl auch diese Besohtfisse

im Anssehasse nidit gefosst worden. Wenigstens schreibt Ellinger

am 28, Harz, Yiele hielten das Bmobsr^fiment^ dessen Unterhaltnng

80 kostbar sei, für Ifberihlssig and den PriTÜegien der ObrigkeiteD,

insbesondere der welttiolien, für aaobtheilig; dasselbe diene nur den
Geistliehen. Das Eararaergericht dagegen, welches allerdings einer

Beformation bedflrfo, sei unentbebrlieb. Urk. d« sohw, Bandes II, 840«
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Bischöfe Georg von Speier, dem Pfalzgrafen Johann ¥on Simmem
und je einem Rathe des Königs Ferdinand, der KurHarsten

on Ifainz mid der Pfiüz, des BischoCi von Strassburg und des

Harkgrafen Philipp von Baden, am ersten Jnni in Speier zn-

sammentreten mit der Vollmacht, alle wahrg^ommenen
Mängel und Gebrechen nach Gntdflnken ahsusteUen und die

Ersetzung etwa untauglicher Rcgimentsräthe oder Kammer-
gerichtsbeisitzer durch andere bei den betreflfenden Ständen zu

bewirken. Auf den Vorschlag in der kaiserlichen Proposition,

das Regiment und Kammergorich t von Speier nach Regensburg

zu Varizen, beantragte der Ausschuss nicht einzAigchen, da es

unter den dermaligen Verhältnissen besser sei, den Sitz derselben

nicht zu verändern.

Dies die Beschlüsse des Ausschusses, wie sie, nacbdem

derselbe am 3. April soinc Roratliungen zu Ende gebracht hatte,

Zill- Keniitniss der Stände gebracht wurden. Während man
aber im Ausschusse diese Verhandlungen pflog, welche zwar

von den Mitgliedern desselben strenge geheim gehalten werden

sollten, aber doch einzelnen anderen Reichstagsgesandten

gerüchtweise bekannt wurden, fehlte es allen in Sjieier Anwesen-

den auch in diei^en Tagen, in denen keine allgemeine Sitzungen

stattfanden, nicht an theilweise aufregenden Erlebnissen.

Indess der Ausschuss über die von Seite des Reiches zu

leistende Türkenhült'e vcrliiindclte, war auch König Ferdinand

selbst nicht müssig geblieben und hatte in Speier seine Kriegs-

rüstungen fortgesetzt. Er Hess dort Fussknechte und 4000

Reisigt^ zu dem Kampfe in Ungarn anwerben mid bestellte die

Hauptleute derselben, unter denen auch Hans von Sickingen

sich befand, welcher 400 Reiter befehligen sollte. An den

Rath der Stadt Strassburg richtete der König am 24. März in

zuvorkommenden Formen die Bitte, da für den Türken-

krieg gegen 5000 Centner Pulver voraussichilich nöthig sein

würden und in Folge der letzten Kriege seine Zeughäuser in

Ungarn von Pulver merklich entblösl seien, ihm mitzutheilcn, ob

man nöthigenfalls bereit sei, iimi 200 Gentner Pulver gegen

entsprechende Bezahlung zukommen zu lassen. Die gleiche

Bitte stellte er fast mit denselben Worten in einer Zuschritt

vom folgenden Tage an den Rath von Augsburg. Die in
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diesen Tagen aus Ungarn emgelanfenen scUimmen Nachrichten

mussten Ferdinand auffordern, Alles au&ubieten, um nicht

bloss . die Stände zu möglichst kräftiger Hfilfe zu bewegen,

sondern auch selbst denselben mit gutem Beispiele voranzu-

gefaoL Die am 3. April in Speier eintreffende Nachricht, dass

die türkische Flotte an den Kästen Siciliens kreuze, musste

Jenen Eifer noch erhöhen. ')

Aufregender aber, als diese Rüstungen, musste ein anderer

sich in diesen Tagen zutragender Vorfall auf diejenigen wirken,

welchen derselbe bekannt wurde. &mm Chrffnäus,^ der bekannte

Gelehrte, war nämlich in jenen Tagen von Heidelberg aus, wo
er damals noch als Lehrer der classischen Sprachen wirkte,

zum Besuche des ihm von Wittenberg her befreundeten Melancfa-

thon nach Spcier gekommen. Derselbe hatte daselbst im Dome
einer Predigt Faber's beigewohnt, in welcher dieser von der

Brodverwandluti",' und von der der geweihten Hostie gebühren-

den Anbetung handelte. Beim Ans^'-an-^c uns dem Dome folgte

Grynäus, der an Faber's xVustiihriiiiLren lebhaften Aiisto.s.s nahm,

demselben und bat ihn mii chrabietigeni Grusse, ihm eine

Unterredung zu gewähren, und es ihm 7A1 glauben, dass er nur

im Interesse der Sache diese UnterrinUmg wünsche. Als ihm

Faber seinen Wunsch mit höflichen Worten erfüllte, bemerkte

Grynäus, er müsse tief Ijeklagen, dass ehi Mann von so tüchtiger

Bildung und grossem Ansehen, wie Faber, Irrthümer vertheidigo,

wc^lelie das Wesen Gottes herabwürdigten und durch offen-

kundige Zeugnisse des kirchlichen Alterthums widerlegt werden

könnten. »Irenaus schreibt«, so fuhr Grynäus fort, »Polycarp

habe sich die Ohren verstopft, wemi er fanatische Menschen

1) S. HehuiGhthoii^s Brief vom 4. April im Goxp. Bef. 1, 1047.

Anssttge der aus Ungarn ankommenden Briefe bei Bocholts m,
272 iL Das Schreibm Ferdinands an Strassbnrg bei Jung XI, das

an Augsburg im Angsbnrger Stadtarchive. Dass die gleidie Bitte

auch an Frankfart gerichtot nnd von dieser Stadt bewilligt worden

war, erhellt aus dem Briefe Fürstenbergs vom 17. April. Ausserdem

vergl. die Briefe Pfarrers vom 25. und 30. Miirz bei Jung XI und XTIT.

2) Geb. 1493 in Vehringen, vor 1524 in Wittenberg, von 1524

bis 1529 Professor der griechischen und lateinischen Sprache in Heidel-

berg, 1529 zum KrsAtzQ ittr Erasmus nach Basel beiafen, gest 1541.
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grobe Irrlehren au&teUen hflrte. Was, meinest Du, hätte

Polyciup gedacht, wenn er heute Deine Rede darüber gehört

hätte, was eine Maus vensäire, wenn sie geweihtes Brod benagt?

Wec muss nicht die Finsterniss der Kirche beklagen ?« Da
unterbrach ihn Faber und fragte ihn nach seinem Namen,
wdchm Grynäus ruhig nannte. Nun war Fabor, wie Melanch-

thon erzahlt, so laut er bei Ungelehrlen das Wort zu führen

pflegte, doch im Gespräche mit Gelehrten verzagt und nicht

sehr gewandt. Er fürchtete desshalb eine Fortsetzung der

Unterredung mit seinem ebenso gelehrten als beredten (Gegner

und brach unter dem Vorwande, er müsse zu König Ferdinand,

die Unterredung mit der Erklärung ab, es liege ihm viel an der

Freundschaft des Grynäus. Faber bat denselben noch, anderen

Tages zu o'mev bestimmten Stunde zu ihm in seine Wohnung
zu kommen, in der sie weiter von der Sache reden wollten,

Grynäus versprach das auch, ohne etwas Schlimmes zu ahnen.

Von Faber ging er zu Melanchthon, welcher sich mit

Kaspar Gruciger und anderen Freunden eben zu Tisch gesetzt

hatte. Kaum hatte sich Grynäus bei den Freunden niederge-

lassen und ihnen den Vorfall theilweise mitgetheilt, als Melanch-

thon aus dem Zirnmcr gerufen wurde. Ein dem Melanchtlion

unbekannter Greis von ganz besonderer Wurde in Miene,

S{)rache und Kleidung*) erwartete ihn dort, fragte nach

Grynäus und künditrU} an, dass sogleich Stadtdiener kommen
würden, um auf Befehl des Königs Ferdinand, bei welchem

Faber den GrjTiäus angeklagt habe, denselben gefangen zu

nehmen. Grynäus möge daher unverzüglich die Stadt verlassen.

Sogleich nahmen iMeliinchthon und Cruciger den Grynäus in

die Mitte, verliessen in Begleitung einiger Diener das Haus und

füliiU n ihn dem Rlieine zu, an dessen Ufer sie so lange ver-

harrten, bis Grynäus, welchem Melanchthon erst auf dem Wege
erzahlte, was der Greis ihm mitgetheilt hatte, auf einem kleinen

Kahne bei der dem Kurfürsten Ludwig gehörenden Ueber-

fahrt übergesetzt und in Sicherheit war. Als spater Melanch-

„Hic me, nesck) qvia seaex, singalarem gnmiatein yulto,

oratione et vestita prae se fercns, nec qnis faerit uaquam resoiscaro

potui, aUoqaitiir etc." Corp. ßef. XJJl, 906.
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thon in aeiiie Hamberge zurückkehrte, hörte er, dass in der

Thai die Stadtknechte dorthin gekommen waren, tun den

Grynäus zu vertiafteii, .als sie erst vier oder fünf Häuser von

ihrer Wohnung entfi^t waren. Doch gingen ihnen die Häscher

nicht nach, sei es dass sie den Befehl liatten, ihn nur in dem

Hause gefangen zu nehmen, sei es dass sie Melandithon und

Grynäns nicht erkannten. >)

Dies die Geschichte rcta dem Speierer Engel, irie man
dieselbe zu bezeichnen pflegte, weil Mdanchthon, welcher ach

bei Vielen erfolglos nadi der Person des Unbekannten erknn-

^) S. Melanchthon's commentarias in Danielem prophetam w
Gap. X, 13 ff, in dorn Corpus Beformatornm XIII, 905 S, ferner

Joacb. Cainerarii de Philippi Melanchthonis ortu etc. Lips. 1567 p.

114 ff, den nach mündlicher Erzählung Melanchthon's niederge-

schriebenen Bericht des Manlius in Jo- Manlii collcctaneis, p. 12,

und in Heumann Poocil. toni. III, p. 464 und nach diesen Quellen

Seckendorf 953 f, Scultet. annal. 251 ff. Wir haben uns bei unserer

Erzillilnng an den Bericht des Melanchthon im Commentar zu Daniel

and bm Manlius angewUoBseD, tob welchen die des Oamerarins,

der die ihm von Melanchthon bd seiner Anwesenheit in Speicr

beriehtete Oeechiehte naeh vielen Jahren ans dem GedSchtniase

wieder «nKhlt, in einidnen nnwesentliohea Pnnkton abweicht* Da
Camerams am 80. MSn nadi Speier kam, so mnss die Begebenheit

vor diesem Tage geschehen sein« Ans don Inhalte der Predigt

Fabers kann vielleicht geschlossen werden, dnss der Vorfall am
grflnen Donnerstage (25. Mttrz) stattfand. Schon bald nach der

Abreise des Camerarins suchte man die Sache in Abrede zn stellen.

Bereits am 23. April schrieb desshalb Melanchthon dem Camerarius,

was er und Andere ihm über die Gefahr, aus welcher Grynilus

errettet wurde, erzählt habe, sei wahr (verissima), derselbe sei mit

Gottes Hülfe aus dem Rachen der nach dem Blute Unschuldiger

dürstenden Feinde gerissen worden. „Omnino est ille divino auxilio

erqptns qnaai e &ndbns eomm, qni sitinnt saogninero ianooentinm."

Und ebenso betont er in seinem Oommentare in Daniel naehdrftcklieh

die ZnverllUsigkeit seiner BnSUnng. Ans dem Beriebte des Man-

ilas geht andi die sonst nieht wntsr bekannte Thstsaehe hervor,

dass der spitere Befivmator von Leipaig, Kaspar Omeiger (geb.

1504, sat 1528 in Wittenborg als ünivenitfttdehrer, gest 1548)

wfthrend des Beiehstages mit MeUndithon in S^er wnlte.
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digt hatte, um demselben für seinen Dienst danken zu können,

kdnen Zweifel daran hegte, dass Gott in jenem würdigen Greise

einen Engel zur Errettung des Grynäus gesendet habe. Baur

hat es wahrscheinhcli ^'OTiiaclit, da?s jener ehrwürdige Unbe-

kannte der alte Stadtschreiber Michael Geilfuss war, welcher

mehr als 40 Jahre bei der Stadt als Stadtschreiber und Nolar

in Diensten gestanden und seit einigen Jahren in den Huhestand

versetzt worden war. Da ein Haftbefehl des Königs Ferdinand,

um im Gebiete der Stadt vollzogen zu werden, noUiwendig den

Rürgermeistcrn mitgeÜieilt werden musste, so scheint einer dear

iieiden Bürgermeistor, wahrscheinlich der der Reformation

geneigte Friedlich Meurer, diese Warnung veranlasst zu haben,

welche dadurch möglich wurde, dass Geilfuss auf näheren

Seitenwegen nach der Herberge Melanchthon's gelangen konnte

und so vor der Ankunft der Stadtdiener daselbst eintraf.')

^) S. Brh. Ohr. Banr, Lehm Obristoph Lehmanns. Frankfort

1756. S. 206 ff, wo aoch die Relation des Manlina abgedruckt ist

Banr nimmt an, dass Melanditboii in der Herdgasse gewohnt habe,

ond bemerkt, die Warnung habe um so lichter unbemerkt erfblgm

können, da Geilfuss hinter dem Hause des Bflrgermensters Heorer

und nicht über 75 Schritte von demselben gewohnt habo und die

Wohnung Melanchthon's nur 125 Schritte von dorn Hanse des

Geilfuss entfernt gewesen seh J. M. König in seinei- Reformations-

geschicbto der Stadt Speier (Speier 1834, S. 2G fl) ergänzt dies

durch dio Angabe, die Herberge Melanchthons sei der sj)ätere

adelige Hof eines Herrn Biuvingshausen von Walraerode (gost. 1658)

neben <lctn Deiferschen Hause gewesen, und nimmt an, Meurer habe

in der PfaÜuQgasse, Geilfuss aber iu der Judengasse gewohnt und

Letzterer sei durch das seit 1820 in Privateigonthum Ubergegangene

früher die Judengasse mit der Wehergasse Tsrbindende kleine Engels-

gBssehen und das TaulmigSsscben unbemerkt snr Herberge Mela^eh-

th<nis geeilt. Da weder Banr noeh EOnig die Qndlen nennen, ans

welchen ae ihre Angaben tther die Lage dieser Wohnungen sdiOpfen,

80 können wir die Bichiigkeit deisdben nicht beurthttlen. Banr

nimmt auch, gleichfalls ohne Qncllenbenennung, an, dass Karfürst

Johann in der Herdgasse gewohnt habe. Wir haben bereits oben

(S. 78, Anm.) hervorgehoben, dass nach den uns bekannten Quellen

dies wenigstens für das Jahr 152G kaum angenoninien werden kann.

Mit der Angabe Königs, Melancbthon habe in dem erwähnten

oyio^uu Ly Google
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Der eben erzählte Vorfall Hess die Evangelischen fürchten,

dass man auf gegnerischer Seite unter Umständen audi vor

Gcwaltmassrcgeln nicht zurückschrecken werde, und trug yiel-

leicht mit dazu bei, sie zu festem Zusammenhalten zu veran-

lassen. Die Differenzen in der Lehre vom h. Abendmahle,

welche zwischen Luther und Zwingli bostanden, hatten ja viel-

fach auch eine innere Entfremdung der im letzten Grunde auf

Einem Boden stehenden Anhänger beider Refcjrmatoren bewirkt.

Der literarische Streit, welcher seit 1527 zwischen ihnen gefuhrt

wurde, war von Luther nicht ohne leidenscliaft liehe Hettigkeitf

von Zwingli mit kalter und stolzer, aber ebendadurch kaum
weniger kränkehder Ruhe geführt worden. Unter dm in

Speier anwesenden evangelischai Reichsständen standen nun
zwar die Fürsten ausnahmslos auf Seite Luthers; aber unter

den Städten, namentlich dm oberländischen, waren die

schweizerischen Anschauungen vielfach vertreten. Nicht nur

Sanct Gallen und die nüt Zürich und Bern in Bürgerrecht

getretenen Städte Strassburg, Gonstanz und Lindau huldigten

der Lehrweise Zwingli's, sondern auch in Memmingen, Ulm,

Isny und anderen Städten und selbst in Augsburg neigte man
sich zu derselben. Blaurer in Constanz, Schenk in Memmingen,

Sam in Ulm predigten nach Zwmgli's Weise, und Gapito und

spütemi adeligon Hofe Horbei^ genommen, lüsst sich auch die

besiiiiinite Nachricht des Camerarias (s. oben 8. 75) schwer ver*

einigen, nach welcher seine Wohnung in dem „Häuschen" eines

alten Priesters war, Uebrigons hiiugt der Name „Engelsgasse"

seil wov) ich mit der er/iihlten Geschichte des GrynJius zuMaminen.

Künig (a. a. 0. S. 33 f) vermnthnt, dass dieser Name von der

Rettung eines Tüchterchens des Dr. Joh. Werner von Theinai* her-

i'Uhre, welches am 13. Febniar 1559, wie eine Sieininschrift beim

Eingange ans der grossen in die Ueine Engelsgasse naehweist, dort

von ttner einstttnendeii Mauer bedeokt und fint ooTeilelEt unter

derselbe wieder henrorgeiogeB wurde. — Sollte aber auch die

Yermntbuiig Banrs, daes gerade Geilfosa d«r Better des Giynaos

war, juieht sntreÜBn, so hat dodi obne Zweifel Henmanii das Rich-

tige getroffen, wenn er a. a. 0. 468 bei Banr 210 annimmt, dass

dieser Retter ein „Nioodemos qnidam", ein bttmlicher Froimd der

evangelisdien Saehoi geweaen sei.
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Bacer zn Strassburg, so sehr sie eine Vermittelung wünschten,

mflssen doch nicht minder zu den Schweizern gerechnet werden.

Wie aussichtsvoU schien da nach dem erbitterten literarischen

Kampfe beider Thefle die bereits (S. 123) geschilderte Taktik

Fal>ers und Eck's, die Evangelischen zu entzweien und die

Lutheraner von den Anhängern Zwingli's zu trennen ! Doch es

sollte zu solcher Trennung nicht kommen. Ebenso eifrig wie

die Gegner in diesen Tagen auf den Zwiespalt der Evangt lisclien

rechneten, waren Andere bemüht, die Eintracht unter ihnen

zu erhalten. Namentlich setzte Landgraf Philipp schon in

dieser Zeit seine ganze Energie daran, eine völlige Vereinigung

der Lutheraner und der Schweizer vorzubereiten. Gleich bei

seiner ersten Unterredung mit dem Ulmer BürgernuMster Bessenu-,

welchem er überhaupt mit grossem Vertrauen entgegenkam,

hatte er auf die Absicht der Gegner, Zwietracht zu säen, hin-

gewiesen, und die Noliiwendigkeit der Einigkeit betont ')

Mit auf seine Veranlassung mag es auch geschehen sein,

dass in diesen Tagen der neben Zwingli hervorragendste Ver-

treter der schweizerischen Reformation, Oecolampadius in Basel,

von der Saciilage in Kennlniss gesetzt und dadurch licwogen

wurde, mit Melanchthon in äusserst entgegenkommender \Veiso

wieder in brieflichen Verkehr zu treten. Nichts, so schrieb

derselbe am 31. März,-) könne ihm erwünschter sein, als sich

mit Melanchthon unterreden zu können, besonders um mit

ihm darüber zu verhandeln, ob nicht die neuerdings einge-

tretene Spaltung wieder beseitigt worden könnte. Leider seien

seine früheren an Melanchthon gerichteten Bri* fe unbeant-

wortet gel)1i(^l)(Mi. Ei- könne nicht annehmen, dass Melanchthon

der Freundschaft mit ihm entsagt habe; das könne er auch

nicht, ohne Christo zu entsagen, der ihr gemeinsames Haupt

sei. Die Nachricht von den Machinationen Fabers sei auch

nach Basel gdangt Aber vergebens werfe derselbe seine

^) Koim, sohwäb. fief. 96. Derselbe, lief, der Beiehsatadt

Ulm 159.

Der Brief des Oecolampadins und die Antwort Mclanobthon's

d. d. Spirae MDXXIX in Scnlt. Annal. II, 230 ff. Dor Brief Mnlanch-

thons wurde von ihm bereits 1529 2u Hagenau in den Di-aok gegeben«
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Netze aus. Für eine grosse Gnade Gottes erachte es Oecolampa-
dius, dass Melanchllion auf dem Reiclistage sei und den Freunden
rathen könne, was zum Frietien und zur Ehre Christi pereiche.

Man wolle dort die Sacranientirer verdammen. Al)or We^^e denen,

die das wollen , die Reinheit der Lehre am Herzen ? Man ver-

drehe ihre Lehre, als wäre ihnen ( ihristus nur ein Phantasiebild

und nicht Wahrheit. »Weil wir die beiden Naturen in der

ein(^n Person Christi scharf unterschci(h'n, so lieisst es, wir

lcug:nen desshalb die eine derselben. Stellen wir in Abrede,

dass Christi (Gottheit ihrer Natur nach gelitten habe, so

müssen wii" auch leugnen, dass Christus, der wahrhaftige

Gott, gelitten habe; behaupten wir, die leibliche Gestalt

Christi sei nicht allenthalben, so schiebt man uns die Lehre

unter, dass Christus nicht sei, wo zwei oder drei versanunelt

sind in seinem Namen, er sei auch nicht in den Herzen der

Seinem. Solche Ausleger und Verleumder unseres Glaubens

lassen sich, wie ich höre, in Speier vernehmen«. Melanchthon

möge doch derartigen Entstellungen ihrer Lehre entgegen-

treten. Schliesslich sei der Unterschied ihrer Lehre kein

so grosser. »Daran wollte ich dich wiederum erinnern,

damit du gewissen Leuten zeigen kannst, dass, wenn sie

nur die AngrifTe unterliessen, ein Weg zur Wiederherstellung

der Eintracht in den Kirchen sich wohl finden würde. Doch

mit Bannspruchen und Blitzeschleudern wird nichts gebessert

Inzwischen wird Gott dennoch die Seinen nicht verlasm.«

Melanchthon beantwortete den Brief mit der Betheuerung

seiner Hochachtung und unveränderten Freundschaft, fügte

aber hinzu: »Ach dass doch die Verhältnisse derart wären,

dass wir diese Freundschaft pflegen könnten!« Aber da

sei jener unselige Abendmahlsstreit eingetreten. Bisher sei

er bei demselben mehr Zuschauer, als Theilnehmer gewesen

und habe sich aus vielen Gründen in den so gehässigen

Streit nicht gemischt. Dennoch habe nichts sein Gemüth

so in Anspruch genommen, als diese Sache, über wdche er

viel nachgedacht habe, aber nach gewissenhafter Prüfung die

Lehre der Schweizer nicht zu billigoi vermOge. Im weiteren

Vi rlaufe des Briefes trat dann Melanchthon entschieden für

die Auffassung Luthers ein, suchte die Ausführungen Oeco-

11
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lampads zu widerlegen und erklärte dte Veranstaltung eines

Religionsgesprächs für erwünscht. Sdiliesslidi bat Mdanch-

thon den Occolampadius, dessen Bescheidenheit ihm bdmint

sei, zu bedenken, dass es in geistlichen Dingen gefährlich sei,

nur das anzunehmen, was der Verstand ergründen und b^
greifen könne.

Wir sollen, es fehlte viel dazu, dass auch nur zwisdion

Melanchthon und Occolanipadius ilie Diflferenzen sachlicli aus-

f^^e^'liflicn ^'ewesen wärrTi. Donnocli laj: in jenem Briefwechsel

eine unleugbare Annäherung der beiden evangelischen Partlieien.

Wie sehr dies auch bei Melanclilhon der Fall war, der docli

unmittelbar nach dem Reichstage sich wegen seiner entgegen-

kommenden Haltung g(^gcn die Schweizer so sehr im Gewissen

beunruhigt fühlte, das zeigt ein Brief, den er um diese Zeit

an den Reformator des Herzogthums Zweibrücken , seinen

JugendtV(>niid Joli. Schwebe!, schrieb.-) In demselben dankt er

Schwebet für zwei Briefe, die er in Speier von ihm empfangen

habe, gedenkt der Ereignisse auf dem Reichstage, bedauert

mit Schwebel die Zwietracht in der Kirche und fügt hinzu:

»Lasst uns zu Christo beten, dass er den Frieden wieder her-

stelle. Das Nächste ist, dass man gleich dir in den Kirchen

nur lehrt, was zur Erbauung dient, imd die Controversen lässt,

welche das Volk nicht versteht oder die doch wenig Frucht

bringen. Was bedarf es über das Mahl des Herrn jener

Zänkereien (istis rixis), wenn alle zugestehen, dass Cliristus nach

seiner göttlichen Natur zugegai sei? Was hat es für einen

Werth, die menschliche Natur von der göttlichen zu trennen?

Wer kommt auf solche überscharfe Unterscheidungen ?c

Melanchthon schliesst an diese beherzigenswerthen Worte die .

Mahnung zu vorsichtiger Lehre. Fast ist es, als hörten wir

aus denselben schon den Seufzer über die rabics theologica

heraus, zu welchem ihm in seinen späteren Lebensjahren so

viel Veranlassung gegeben wurde. Noeh aber brachte es die

praktische Klugheit der evangelischen in Speier anwesenden

nQaare satins ossot bac de re aliquot bonos viros in ooUo-

quinm nna venire." Scnlt. 242. Corp. Bef. I, 1050.

Ck>rp. Ref: I, 1047.

Digitized by Google



163

Staatsmänner dahin, dass jener Ldinrnterachied nicht schon

jetzt zn einer danemden Treonnng der Lntfaeranear und Zwing-

Haner föhrte. Zwar eine Einheit der Lehre konnte zwischen

ihnen nicht erreicht werden, aber in ihren Handlungen bewähr^

ten sie noch die volle Eintracht, deren sie für die K&mpfe der

nächsten Wochen so dring^id bedurften.

13. Die Plenarsitzung vom 3. April. EinschUchternngs-

versnche gegen die Städte und Supplication derselben.

Verhandlungen der Stände und des Ausschusses

bis zum 9. April.
•

Nachdem dfer Ausschuss seine Berathungen Tollendet hatte,

wurde auf Samstag den 3. April, Nachmittags drei Uhr, wieder

eine Sitzung aller Stände anberaumt und in derselben das

Gutachten oder, wie es in den AlcteH hdsst, Bedenken des

Ausschusses, dessen Inhalt wir hi den vorausgehenden Ab-

schnitten dargelegt haben, verlesen und zur Kenntniss der

Stande gebracht Als die Stände dann von diesem Gutachten

Abschriften zu nehmen wünscht^ wurden durch den Mainzer

Kanzler die Secretäre der mzdnen Stände auf Sonntag den

4. AprO, Abends zwischen 5 und 6 Uhr, wieder auf das Rath-

haus beschieden, wo ihnen dann das Gutachten in die Feder

dictirt wurde.

Während der Sitzung vom 3. Aprii erschien plötzlich em
Herold des Königs Franz von Frankreich, welcher bereits seit

mehreren Tagen unerkannt in Speier weilte, und begehrte

^) Wenn MUllor (S. 25) angibt, das Bedenken sei am Sonn-

tage vorlesen worden, so kommt or /u dieser Angabe ohne Zweifel

durch die auch in anderen Originalakten über dem Bedenken sich

findende auf den Tag der Absebriftnabme sich beziehende Notiz:

Gdflaeu am Sonntage QaasimodogonitL 0ie EH^ffianng dei Gxitp

aditenB an die Beidisatiliide aber erfolgte ohne Zweifel ani Tage

mvor. Hiebt nur die Stnuahniier Gesandten (bei Jung XVII und

XIX) sagen das, sodem aneh ana den NScdlinger (Beilage 17) und

Wflfibiiiger (Beil. 84), aowie dem Heilbronner und Angsbnrger

Beichstngsakten (im k. würtemb. Stsatsardhive nnd in dem Angs-

bnrger Stadtarchive) gebt dies hervor.

11*
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Einlass zu der Ständevorsammlung, welcher er ein Schreiben

des Königs an die Kurfürsten und Fürsten de? Fieiches zu

überreichen habe. Wilhrcnd er in den vorausgehenden Tagen

durch fremde Oberkleider sicli luikenntHch gemacht hatte, trug

er nun sein i)räclitiges Heroldsgewand von bhiueni Sammt mit

goldenen Lilien, Lange beriethen sich die Fürsten, ob sie den

Herold einlassen wollten. Endlich gingen die Kurfürsten von

Mainz und von der IM'alz, Erzbischof Lang von Salzburg und

Markgraf Philipp von Baden hinaus in ein kleines Neben-

zimmer, in welchem sie den während der ganzen Berathung

in seinem TIeroldskleide vor der Thüre wartenden Gesandten

empiingun. Derselbe übergab ihnen, obwohl er Befehl hatle,

das Schreiben des Königs den versammelten Ständen zu

uberreichen, doch den Brief mit der Bitte, ihn den

Ständen zur Kenntniss zu bringen , und verabschiedete sich

hierauf mit dem lijrsuchen um Geleit bis zur {ranzösischen

Grenze. ')

In dem von dem Herolde abgegebenen Briefe des Königs

Franz vcrtheidigt akAk derselbe gegen die Anklagen seiner

Feinde, besonders gegen den Vorwurf, dass er die Türken

zum Kriege reize und keinen Frieden wolle. Er habe noch

immer nach Frieden getrachtet, aber der Elirgeiz und die

Herrschsucht des Kaisers, welcher beständig nach Italien blicke

und das edle Deutschland vernachlässige, habe denselben ver-

hindert. Man solle überzeugt sein, dass er den Titel des aller-

christlichsten Königs, welchen er gleich seinen Vorfahren führe,

zu verdienen bestrebt sei. Wenn der Kaiser Frieden mache,

sei auch er bereit, ein starkes Heer gegen die Türken zu senden.

Nachdem das Ausschussgutachten ohne Beachtung des

Widfflrapruchs der evangelischen Minderheit in dies» Sitzung

den versammelten Standen vorgelegt worden war, bemühte

sich König Ferdinand vor Allem , auch die noch wider-

strebenden Stande zur Annahme desselben zu bringen. Be-

Pfarrer an Bütz vom 3, April bei Jung XVII f. S. auch

Bucholt/. III, 2(51. Jung XX If veröfFentliclit audi den, wie er mit

Rocht sagt, mit grossem rcdneriHchen Prunke abgefassten Brief des

Künigs, der von dem 25. März datirt ist.
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sonders sndite er die Vertreter der Reichsstädte, wdcfae, ob»

wohl unter ihnen nicht wenige am alten Glauben festhielten,

doch bisher, wie bekannt war, die Haltung TetzePs und Sturm's

im Ausschusse einmütiilg gebilligt liatton, einzuschüchtern und

zum Aufgeben ihrer oppositionellen Handliin;? zu bewegen.

Ja, was man den evangelischen Fürsten gegenüber, welchen

das Ausschussbedenkon die Beibehaltung der Neuerungen im

Glauben bis zmn Concile ausdrücklich zugestand, nicht auszu-

sprechen wagte, das glaubte Ferdinand von den Städten mit

Schärfe fordern zu können, dass nämlich auch bereits ge-

machte Neuerungen wieder zurückgenommen werden sollten.

Er mochte dabei von der Anschauung ausgehen, dass die

Städte, als der Holieit des Kaisers unmittelbar unterworfen,

die ßet( hie desselben auch in tilaubenssachen unbedingt be-

folgen müssten.

Zu diesem Zwecke glaubte er, um der bis dahin bewahr-

ten Einigkeit der Städte ein Ende zu machen, zunächst auf

diejenigen Städte einwirken zu müssen, in welchen die Re-

fonnation noch wenig Eingang gefunden hatte oder doch

wenigstens von den Magistraten nicht begünstigt worden war.

König Ferdinand berief desshalb noch auf Samstag Nachmit-

tag vier Uhr unmittelbar nach der Sitzung der Stände die

Abgeordneten von acht Städten der rheinischen Bank, nämlich

von Köln, Aachen, Metz, flagenau, Colmar, Sclilettstadt, Offen-

burg und Speier, in seine Residenz,') in welcher er sie im

Beisein der übrigen kaiserlichen Commissäre, des Probstes von

Waldkirch, des Pfalzgrafen Friedrich, des Herzogs Wilhelm

und des Bischofs von Trient um die bestimmte Stunde gnädig

empfing. Pfalzgraf Friedrich führte in seinem Namen das

Wort. Es sei dem Kaiser, dem Könige Ferdinand und den

kaiserlichen Comraissären bekannt, dass die jetzt vorgeforderten

Städte sich bisher gegen die Mandate des Kaisers über den

„In seyner maieBtet hoff.** Auch Lflbeck war gdaden

worden, erschien aber nicht, da diese Stadt sich ttberfaanpi anf

diesem Reichstage nicht hatte vertreten lassen. Letztores mochte

damals noch dem Könige imbekannt sein. S. die Relation des

Heilbronner Bttchstagageaandten im k. wttrtemb. Staatsarohive.
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christlichen Glauben ganz gehorsam gehalten und namentlich

das Worniser Edict befolgt hätten. In anderen Städten sei

das aber nicht geschehen. Desshalb ersuchten sie diese Städte

dringend^ sich auch femer, wie bi-^her, zu halten und keine

Aenderung oder Neuerung im christlichen Glauben vorzunehmen.

Der Kaiser und sie, die kaiserlichen Commissäre, würden den

Städten solche Haltung zu Gottes Lobe in Gnaden erkennen.

Pfalzgraf Friedrich schloss mit der Bitte, bei den anderen, der

neuen Sectc anhängenden Städten doch allen Flelss anzuwen-

den, damit sie Ton derselben abstünden und dem christlichoi

Glauben anhängig und den kaiserlichen Mandaten gehorsam

würden. Geschehe das nicht, so sei zu besorgen, dass grosse

Gefahr und Aufruhr daraus entstehen werde.

Nach diesem Vorhalte hielten die Abgeordneten der Städte

eine kurze Berathung mit einander, worauf in ihrem Namen
einer der Metzer Gesandten antwortete, ihre Obern hätten sich

seit dem Wormscr Abschiede ebenso, wie früher ihre Vorjahren,

den Befehlen des Kaisers gemäss gehalten, und seien auch

Willens, denselben ferner bis zu dem Generalconcile zu gehorchen.

Zuletzt legte er noch eine Fürsprache fiir die lutherischen

Städte bei, von welchen also diese Städte ihre Sache noch

nicht zu trennen gedachten.

Eint! zweite Abllieiking von Städtegesandten Hess König

Ferdinand auf Sonntag den 4. April Morgens 7 Uhr vorrufen.

Es waren dies die Abgeordneten derjenigen Städte der schwä-

bischen Bank, welche bisher an dem alten Glauben festgehalten

hatten, Esslingen, Kottweil, Ueberlingcn, Ravensburg, Kaun)euern,

Schwäbisch Gmünd und Weil. Denselben wurde durch Pfalz-

graf Friedrich das Gloiclie vorgestellt, wie Tags verlier den

acht rheinischen Städten, worauf sie durch Bürgermeister

Holderniann von Esslingen versprachen, die den Glauben be-

treffenden Mandate und Edicte des Kaisers, wie bisher, so auch

in Zukunft zu b(^folgon. Bei diesen theilweise von Dr. Fubcv

erfolgreich bearbeiteten Städten wird uns von einer Fürsprache,

welciie dieselben für die lutherischen Städte eingelegt hatten,

nichts berichtet*)

S. zu dem Vorausgehenden den ausführlichen Bericht Wiede-

xnann's in Beilage 19. Mit demselben stimmt überein der theil-
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Auf Sonntag Nachmittag ein Uhr enillich wurden durch

Vermittelung der Gesandten von Strassdburg und Nflmberg

die »ungdiorsamen« StOdte der rhdnischen und schwäbischen

Bank vor König Ferdinand und die anderen kaisoüchen Gom-
missäre gefordert. Es waten dies SA Städte, Strasstnirg, Frank-

ftirt, Goslar, Nordliausai, Wimpfen, Nürnberg, Augsburg, Ulm,

NOrdlingeii, Rothenburg a. T., Reutlingen, Memmingen, Heil-

bronn, Gonstanz, Lindau, Kempten, Schwäbisch Hall, Wwms,
Dinkelsbühl, Schweinfüit, Windshehn, Aalen, Bopfingen und

Buchhorn.*) Eis war dn wenig gnädiger Empfang, welcher dar

Gesandten dies^ Städte »in seiner Majestät Gemach« wartete.

Wieder führte Pfalzgraf IViedrich das Wort. In scharfen

Worten hielt er ihnen vor, sie hätten ohne Zweifel im Gedacht-

niss, was in der beim Anfange des Reichstages verlesenen

kaiserlichen Instruction den Ständen vorgetragen worden sei

und insbesondere, was diese Proposition bezüglich des christ-

lichen Glaubens von denselben begehre, hätten auch vernomiiieii,

was der Ausschuss in Folge dessen den Ständen vorgeschlagen

habe. Auch die früher ergangenen den Glaubi'U betrelTenden

Edicte und Mandate des Kaisers seien ihnen in der Erinnerung.

Trotz diesen Geboten, trotz gnädigster Erinnerungen durch den

Kaiser hätten aber diese Stildle eigenen Willens und Vorneli-

mens viele Neuerungen im Glauben eingeführt und »sich neuer

Lehre miterfangenc, woraus dann Aufruhr und Empörung ent-

weise ergänzende Bericht der Heilbronner Gesandten yom 12. April,

sowie die Belatioii derBelbeii Uber den Beichstag im k« wttrtemb.

Staaisarohiye. Letzterer Quelle ist der nicht unweeentiiche Ziuats

in der Antwort der rheinischen 8ttdte aitnoinmen, sie wollten sioh

„bis 7ff ein generalcondliam** gehorsam beweisen. Die Heil-

bronner Gesandten geben als die Stande des Bmp&ngs der schwft-

bisdien Sttdte sechs Uhr Morgens an. In den Nürnberger Berichten

ist unter denselben auch nodh Donauwörth (»werde) genannt*

1) S. Sturmis Brief vom 4. April bei Jung XIX t Sturm lässt

in dem Verzeichniss das StädtchoL Aalen ans, welehes aberWiede-

mann (Beilage 19), Fttrstenberg und die Heilbronner Gesandten

übereinstimmend nennen. Die Stadt Schweinfurt wird von Stmrm,

Fttrstenberg und den Abgeordneten von Heilbronn angefahrt» da-

gegen von Wiedemann nicht benannt.
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standen seL Das gereiche viel mdir zu Unfrieden und

Unruhe^ als Gott zu Ehre und Lob. Der Kaiser habe das

on ihnen nicht erwartet und trage daröber nicht geringes

Befremden* Aber wie dem auch sei, wollten der König und

die lauserlichen CSommissäre in des Kaisers und im eigenen

Namen sie gn&dig verwarnen und begehrten von ihnen,

davon abzustefa^, kerne Neuerung mehr zu machen oder

zu gestatten, sondern dem christlichen Glauben anhängig

und den kaiserlichen Geboten gleich ihren VoreUem gehorsam

zu sem. Insbesondere versehe sich der König zu ihnen, dass

sie bei den jetzigen Verhandlungen sich also verhalten

wtSrden, dass ein einhelliger Beschluss gemäss dem kaiser-

lichen Ausschreiben zu Stande käme. Thäten die Städte
«

das nicht, so wären die Gomroissäre genöthigt, die ungehoiv

samen Städtedem Kaiser anzuzeigen, was ihnen nur zu grösserer

Ungnade gereichen könnte, da von ihm fernerer Ungehorsam

nicht werde geduldet werden. Würden sie sich dagegen hinfort

gehorsam zeigen, so würden die Gommissäre, die früheren

Vorgänge nicht angesehen, ihre Angelegenheiten bei dem
Kaiser gerne fördern.

Hierauf traten die Botschafter der Städte zu einer kurzen

Berathmig ab, nach welcher sie wieder »hinauf« vor König

Ferdinand gelassen wurden. Dort ergriff im Namen der Städte

Jacob Sturm das Wort und erklärte unter geziemender An-

wendung der herkömmlichen weitläufigen Titulaturen mit vielen

»gebührlichen und zierlichen Worten«, wie die Heilbronner

Abgeordneten sich ausd nicken, sie hätten das Anbringen in

aller Unterthanigkeit vernommen und gäben darauf zur Antwort:

Wenn man sie beschuldige, eigenwillig Ordnungen angenommen
zu haben, welche mehr zu Unfrieden, als zu Gottes Ehre

gereichten, so müssten sie erwidern, dass sie nicht minder, wie

ihre Voreltern, geneigt seien, in allen zeitlichen Dingen kaiser-

licher Majestät mit Darbietung von Leib und Gut allen sclml-

digen Gehorsam zu beweisen. Dass sie aber Unfrieden

erzeugende Aenderungen vorgenommen liätten, möge doch der

König und die kaiserlichen Gommissäre nicht glauben; indem
Aufruhr hätten sie sich vielmehr, wie oflenbar sei, der Art

gehalten, dass es dem ganzen Reiche erspriesslich gewesen sei.
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Was sie aber in Glaubenssachen gethan, damit meinten sie

nicht anders gehandelt zu haben, als es ihnen ihr Gewissen

durch die Lehre des h. Evangeliums zu verstehen gegeben

habe. Sie wären auch nicht geneigt, damit Aufinihr oder

Empftning za machen, sondern viehndir solche zu ver^

hindern. Davon abzustehen alba wfissten sie ohne Ver-

letzung ihres Gewissens nicht, wollten vielmehr in Glaubens-

sachen dem heiligen Evangelium folgen. Dagegen seioi

sie gerne erbötig, Alles zu fördern, was zu Friede und

Einigl^eit dienen könne und namentlich wollten sie sich auf

einem chnstlicfaen Goncile, um dessen baldige Berufung sie

bäten, gerne weisoi lassen. Auch jetzt auf dem Reichstage

wollten sie sich in den Berathimgen über das Ausschuss-

l>edenken so halten, dass von ihnen alles dem Frieden

Dienende gefördert werden solle. Das bäten sie kaiserlicher

Majestät anzuzeigen, ihre Antwort aber, wie dieselbe gemeint

sei, gnädig aufzunehmon.

Auf diese freimüthige Antwort liessen die kaiserlichen

Gommissäre die Botschafter aus defm Audienzsaale abtroten,

um sich mit einander in Kürze zu bereden. Als diese wieder

(•in<,'elassen \vurden, erklärte ihnen Pfalzgraf Friedrich, die

kaiserlichen Gommissäre hätten ihren Vorhalt diesen Städten

zu Gnaden und in allem Guten gemacht, damit sie sich bei

den ßcrathungen auf diesem Reichstage danach zu richten

wüssten. Dass sie sich, wie ihre Voreltern, gehorsam halten

wollten, werde der Kaiser in Gnaden annehmen; der Könige

versehe sich aber zu den Städten, dass sie auch jetzt auf dem
Reichstage sich durch rasche Förderung der in der Instruction

enthaltenen Artikel bei den Verhandlungen so halten würden,

dass der König ihren Gehorsam gegen den Kaiser daraus zu

erkennen vermöge. Hierauf ergrifif noch König Ferdinand

selbst das Wort, um »unverständlich genug und hitzige, wie

Echinger schreibt, die Botschafter au&ufordcrn, im eigenen

Interesse ihrer Städte sich so zu halten, dass der König ihre

Sache bei dem Kaiser fördern und der Reichstag bald zu

Ende gehen könne. Sturm erklärte sodann nochmals Namens
der Städte, dieselben wollten sieh in allen Stücken unterthänig

hatten, damit seine Majestät an ihnen WohlgeÜsllen habe;
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aber in Glaubengaachen könnten sie sich nicht anders halten,

als ihr Gewissen sie weise. Hierauf entfernten sieh <fie Bot-

schafter der Stftdte. ^)

VcMrlänflg aber blid}en die Bemfihungen, die Städte von

einander zu trennen, ohne Erfolg. Nodi bewahrten dieselben

trotz der gedachten ISnsehÜGhtamngsYersuehe ihre Ehiigkeit

Noch hatte, wie Ffirstenberg am 7. April nach Frankfurt

sehrieh, »dar mehrere TheÜ der Stftdte des Artikels den Glau-

t>en betreffend grosse Beschwerung und war denselben aus

vielen Ursachen anzunehmen nicht gemeint.« Auch den nicht

evangelischen Städten erschien doch der den Glauben be-

treffende Artikel, namentlich wegen des erwähnten auf die

geistliche Obrigkeit zu deutenden Passus, unannehmbar. »Was

Gutes daraus entstehen sollte, hat ein jeder Verständige zu

ermessen.« So schrieb damals der besonnene Fürstenberg,

und selbst der so vorsichtige Herwart von Augsburg erklärte »

noch in einem Briefe vom 5. April die Bestimmungen des

Bedenkens über Sacrament, Messe, Prediger und Presse für

unleidlich. »Denn so wir des Glaubens itzo eins wären, be-

dürften wir keines Conciliutns.«-) Die entschiedener evange-

lischen Abgeordneten über mmiterten sich ^Gegenseitig auf, wo-

bei auch die evangelischen Fürsten, namentlich Landgraf

Philipp, häufigen vertrauten Verkehr mit den bedeutenderen

Städtegesandten pflogen. »Wer mich bekennet vor den Men-

schen, den will ich bekennen gegen meinen himmlischen Vater.«

An diese Worte Christi erinnerte £hinger häufig die Städte-

^ Die obigo Darsiellnng gründet sich ausser auf die konen

Berfehte iMiiniit tom 4, April bei Jung XIZ und Ebingers toid

6. April in den Urk. d. sehw. Bundes II, 840 auf den ansfllhr^

lieberen der NOrdUoger Gesandten in Beilage Id, endlieh anf die

sehr eingehenden Hellbronner Akten im k. wflriemb. StaatsavtifaiTe^

sowie einen Berieht der Ai^bni^er Abgeordneten Tom 4. April

im dortigen Stadtarchive. Aach ein Brief Fttrstenbergs vom 7.

April im Frankfurter städtischen Archive gibt eine ziemlich genaue

Erzählung dieser Bogebenheit. Sleidan (üb. 6, nnm. 34) und nach

ihm Bucholtz III, 395 gibt irrthUtnlicb den 5. April als Tag der

Vorfordenmg der evangelischen Städte an*

Angsborger städtiscbeB Archiv.

Digitized by Google



171

gesandten.') Auch fehlte es denselben keineswegs an der Zu-

versieht, dass ihre gute Sache durch Gottes Gnade den Sieg

erhalten werde. »Ich habe Bedauern mit unsern Wider-

sachern«, so schrieb Pfarrer am 8, April nacli Strassburg.

»Denn wenn sie sich nicht bekehren werden und das Volk

ledig lassen, das der Walu'heit begehrt, werden sie wie Pharao

im rothen Meer ertrinken. Der Gott, der die Kinder Israel

erhalten hat, der wird auch uns durch Jesum Christum, unsern

Heiland, so wir fest an ihn glauben und bei seinem Worte

bleiben, erhalten.« Er fügte bei, dass auch etliche Fürsten

und Andere dieses »guten und frölilichen Gemüthes« seien. ^)

Auf die bei der damaligen politischen Sachlage vorhandenen

Aussichten auf eine Besserung der Lage der Evangelischen

wies Landgraf Philipp in vertraulichen Gesprächen mit Besserer

hin. Schon damals dachte Philipp emstlich an die Zurück-

führung des vertriebenen Herzogs Ukich von Würtembeng in

seine Herrschaft. »Er ist gut auf dem Evangelio«, sagte er zu

Besserer, »und führte dann auch noch der Teufel den Mark-

grafen aus der Mark (Kurfürst Joachim) hin oder dass mein

Schwäher (Herzog Georg von Sachsen) stürbe, die haben Beide

Söhne, die sind erangelisch, so wollten wir den Pfaflfen unter

die Augen kommen, dass sie froh würden, dass sie uns bleiben

liessen. Es ist ja .Narrenwerk ihr Ding und unser eines ist

so gut, als ihrer zehn.«")

Urk. des schw. Bandes 843. Vergl. auch 8. 341.

2) Jung XXV.
^) S. Keim in dor Ref. dor Reichsst. Ulm 159 nach Hrii-fen

Bessorors iin Tilimü- Archive. Die Bemühungen des LanJgnit'en zu

Gunsten des Herzogs Ulrich waren in Spoier noch friedlicher Natur.

Er veranlasste den Kurtürston Ludwig von der Pfalz, den König

Ferdinand in sehiem Namen darum zu bitten, dem Herzoge Ulrich

unter bestimmten Bedingungen seine Lande zurückzugeben. Der

KOnig HMitg das aber rundweg ab. Im k. bair. geii. Staatsarcliive

(Kurpfälsische AkUn, '^'/i) ist noob ein hitraof .beattgliohei Sohreir

ben des Landgrafen d. d. Darmstadt 27. April ToxliaDden. In einer

AnIfWort vom 28. April aus Heidelberg erklärt siob Korfllrsl Ludwig

trots d«8 ungOnstigen Erfolges seiner Bemtthangen xn Speier doch

bereit, »die Swhe fnmer sa fijrdern.« In einem dritten Sehreibeii
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Auch an einer fÖnnKcfaen Uebereinkimft der evangeUsdien

Ffirsten mit den Städten wurde in diesen Tagen nicht ohne

Erfolg gearbeitet. Schon vor der öffentlichen Verlesungdes Aua-

sehussbedenkens war von einigen Rftthen evangdiadier Fflrsten,

die von demselben Eenntniss «rhalten hatten, am 1. April ein

ausfObrliches Gutachten Ober das den AussehussantrSgai gegen-

über von den evangelischen Fürsten einzuhaltende Verfahren

abgefasst und dem KnrfOrsten Ton Sachsen, den Rftthen des

Herzogs von Mich und der Herzoge von Lündiurg, des Mark-

grafen Georg und Landgraloi Phflipp, sowie den Gesandten

derStAdteStrassburg, Uhn, Augsburg und Nürnberg mitgetheilt

worden, welche letzteren auf die anderen Städte im Sinne des

Gutachtens einzuwirken gdlieten wurden. Dasselbe verlangte

mit Entschiedenheit und unter ausführiidier Begründung, dass

sich die evangeUscbai Stände auf kdne Weise vondem vorigen

Speierer Abschiede sollten drängen lassen. Kursachsen, Lüne-

burg, Brandenburg und Hessen, sowie Strassburg und Nürn-

berg erklärten sich auch sofort damit einverstanden. Dagegen

erklärte der Graf von Oberstein, wie schon (S. 66) erwähnt,

er hänge zwar für seine Person dem Worte Gottes an, habe

aber von dem Herzoge von Jülich ßefdil, bei der Mehrheit zu

bleibe. Die Gesandten von Ulm und Augsburg aber standen

vorerst noch im Zweifel, Letztere, weil sie, wie Herwart am
5. April schreibt, sich zwar »von jenen Fürsten, sowie von

Nürnberg und Strassburg ungern sondern und doch der Schärfe

nicht gerne gebrauchen« wdlten. Dennoch bliä>en jene An-

strengungen nicht ohne Erfolg, und wenn auch em formeller

Vertrag der evangelischen Stände jetzt nicfat zu Stande kam,

so trugen diese Verhandlungen doch ohne Zweifel nicht wenig

dazu bei, die Botschafter der evangelischen Städte zu entschie-

denem Auftreten aufzumuntern.^ .

vom 27. Juni 1529 aus Friedewald setzt der Landgraf den Kar-

fUrsten in Kenntnias, daas der KarfSrai von Saidumi, Herzog

Heinridi von Braanschweig aad er jetsi eine Fftrbitte für Herzog

ülrieh an den Kaiser selbst rlobtm wollten, and bittet Ludwig,

diese nVerschrift" ebeafidls m unteneicbnen.

') 8. des Sebreibea der Aagsbnrger Abgeordneken vom S. April

im dortigen Stadtarohive. Vei^l. Keim, Bohwftb. Be£. 97 f. Kmm
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So konnte es geschehen, dass die Besorgnis?, welehe

Ehinger am G. April ausspracli,') »wenn es zum Treffen komme,

würden viele der Städte vom Haufen weichenc, sich jetzt noch

nicht erfüllte. Noch an demselben Tage traten die Städte-

gesa ruiten zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen, in welcher

sie (las Auaschussbodenken nochmals verlesen Hessen und darm

dem früher Ton ihnen bestellten Ausschusse übergaben. In

dies^ wurde eine Seitens der Städte an die gemeinen Stände

einzureichende Supplication beschlossen, welche in einer Tags

darauf, Mittwoch den 7. April, stattfindenden weiteren Ver-

sammlung aller Städtegesandten von diesen einmütliig gebilligt

wurde. Nur vier oder fünf Städte, — die Augsburger Ge-

sandten nennen Esslingen, Ucberlingen, Rottweil und Hagenau
— erklärten, der erste auf den Glauben bezügliche Theü der

Supplication könne, da ihnen das Bedenken des Reichsaus-

schusses nicht beschwerlich sei, ihrethalben »in Ruhe «tehenc,

Hessen sie sich aber in ihren anderen Theilen gefallen. Am
folgenden Tage, Donnerstag den 8. April, wurde dann die

Supplication den beiden fürstlichen Ständen zur Erwär,'ung

fibergd>en, welche auf dieselbe zunächst nur antworteten, der

grosse Ausschuss werde nochmals über die Frage berathen.

Wenn dessen Verhandlungen beendigt seien, so werde man
auch auf das Anbringen der Städte antworten.')

gibt als Tag der Mittheilung dieses Gutaclitens den 4, April an.

Mir Mcliiünt das hiev erwKhnte Gutachten identisch zu sein mit dorn

in den Urandenbnrger Reichötagsakton dos k. Kreisarchivs Hamborg

sab Num. 11 vorhandenen Bedenken unter der Ueberscbrift : „Der

Seohaisehen ntd hesslBeliai rethe efsfcer ralsdilag vff dw kaiseriiehen

Commissarieii furiialiai.*

>) ürk. des tchw. B. 841.

Diese Darstelliing Bt&tst siofa aufehim Bericht der Augsbnrger

Oeaandten Tom 8. April im dortigea StadtarduTe and das tob Jung

(8. XXVI) abgedrackte Sdireiben StoniiB und Pforrers Tom 9. April.

Vorgl. anch den Brief Wiedomanns vom 9. April in Beilage 19 ; derselbe

gibt aber, abweichend von den anderen Berichten, als Tag der Ueber»

gabo der Supplication an die Stände irrthümlich den Mittwoch an, an

welchem die Ueborreichung nur beschlossen wurde. Dass die Städte

ihr Anbringen in Form einer Supplication übergaben, erklärt sich
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Die Ton den Städten dngefeichte, ziemlich aufifOhrliche

Supplication Ist von Jung im Wortiauie abgedruckt In der-

selben erid&ren die Städte, obwohl sie bereit seien, den Ge-
' boten des Kaisers als ihres alleignädigsten Herrn und obersten

Hauptes in allen möglichen und billigen Dingen zu willfahren,

80 befänden sie doch, dass die in dem Ausschussgutachten

beantragte Aufliebung des vorigen Speierer Abschieds nicht

zu Frieden, sondern zu Zertrennung dienen inüsste. Der vorige

Spoiorer Abschied sei zur Verhütung von Empörungen, wie sie

vor demselben slattgefunilon hätten, beschlossen worden, weil

eine definitive Bestimmung über den Glauben damals nicht

beschlossen werden konnte, und habe seinen Zweck erfüllt,

indem seitdem in der That keine Empörung mehr stattgefun-

den habe. Wenn der Kaiser nun im Ausschreiben zu dem

gegenwärtigen Reichstage zu berathen gebiete, wie die Irrung

des (Jlaubens bis zu einem Concile zur Ruhe gestellt und

Friede erhalten werde, so wollten auch die Städte dem unter-

tliänigst nachkommen, wüssten aber zu diesem Zwecke nichts

Besseres vorzuschlagen, als bei den bewährten Bestinminngen

des Speierer Abschiedes zu bleiben. Wollte mau statt dessen

jetzt in diesen »geschwinden Zeiten« endliche (definitive) Be-

stimmungen über den Glauben treffen, so müssten daraus un-

zählige Beschwerden erfolgen. Viele Botschafter der Städte

könnten es gegen ihre Obern nicht verantworten, wenn sie in

irgend eine Bestimmung übov den Glauben ausserhalb eines

General- oder Nationalconcils einwilligten, auch abgesehen da-

von, dass solche bei ihren Unterthanen ohne Zerrüttung gar

nicht dni chgeführt werden kchmten. Dt'sshalb bäten die Städte,

bei dem letzten cinmüthig beschloss(nien und von den kaiser-

lichen Commissären gutgcheissenen Al)sehieile um so mehr zu

bleiben, als derselbe nicht bis zu einem künftigen Reichstage,

sondern bis zu einem Concile bewilligt wurde. Gewiss würde

aus den oben (S. 112 f; vergl. anch das S. 88 Bemerkte) geaehil*

derten hcrkSinmlichcn Formen der Beraihangen, nach welcher es

(Un Stedten nur auf diese Weise mOglich war, auf die ßerailmngen

der Fürsten noch vor Fassung does Bescblnsses dorcb dieselben

einzuwirken.
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der Kaiser und seine CSommissäref wenn sie davon genugsam
nnterrichtet ivftren, mehr Gefallen tragen, den vorigen Abschied

bestellen zu lassen, als andere besehwerliche Bestimmungen

an seine Stelle zu setzen. Die Kurfürsten und Fürsten möchten

das doch gn&dig bdierzigen und bei den oft gedachten Fest-

setzungen des Spdereir Absdiieds über den Glauben bleiben.

Die Artikd hi dem Bedenken über Wiedertaufe, Predigt und

Druck wollten sich die Städte gefallen lassen. In den Bo-

stimmungen über Entziehung der Obrigkeiten, Güter, Renten,

Zins und Herkommen aber seien die Worte Obrigkeiten und

Herkommen missverständlich (»disputirlich«) und es bleibe

darum auch hier am besten bei der Vorschrift des letzten

Speierer Abschieds, dass Niemand den andern seiner Städte,

Flecken, Zins, Renten oder Gülten u. s. w. entsetzen solle.

Betreffs der eilenden Hülfe sei man , sofern der vorige

Artikel so erledigt, wäre, dass man daraus vernehmen könne,

wie einer neben dem andern in Frieden bleiben möge, gerne

ei b(jtig, das Seine zu thun. Nur bäte man, zu den 10 Fürsten

und Regimentsräthen auch zwei Städte zu verordnen, da die

Reichsstädte in Hülfsgeldern nie die wenigsten seien. Ebenso

bäten die Städte, zwei von ihren Abgeordneten den sechs von

den Kreisen zu bestimmenden Kurfürsfen und Fürsten beizu-

ge^(^n , welehe zur Prüfung der Anschläge für die einzelnen

Sländo verordnet w^erden sollten. Geigen den Antrag betreffs

der beharrlichen Hülfe sei von den Städten niclits zu erinnern.

Mit den Anträgen über die Unterhaltung des Regiments und

Kammergerichts seien die Städte ebenfalls einverstanden und

würden, wenn sie der oben gedachten Beschwerden entledigt

seien, an sieh keinen Mangel erscheinen lassen. Die Visitation

d(^s Kamnii rgerichts hielten auch die Städte für nothwendig,

bäten aber unterthänig, die Visitatoren aus allen Ständen zu

entnehmen.

Soweit die Eingabe der Städte, wie sie am 8. April den

beid^ fürstlichen Collegien überreicht wurde. Mittlerweile

hatten diese ebenfalls in zwei Sitzungen, welche gleich denen

der Städte Dienstag den 6. und Mittwoch den 7. April und

>) Jang XXVUI ff.
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ohne Zw^d der hierkdmmlichen Ordnimg nadi Ton den beiden

GoUegien in gesonderten Berathungszimmom gehalten "woräm

waren, über das Outachten des Ausschusses berathen. Hier

ab^, wo die Geistlichen die Mehrheit hatten, kam man zu

einem anderen Beschlüsse, als hei den Verhandlungen der Städte.

In beiden Gollegien erldärte sich die Mehrheit mit den Anträgen

des Ausschusses einverstanden. Als aber in dem Eurfürsten-

coUegium Johann von Sachsen, in dem fürstlichen Markgraf

Greorg, welcher am 3. April angekommen war, Landgraf Phi-

lipp, Fürst Wolfgang von Anhalt und für die noch abwesenden

Herzoge von Lüneburg deren Kanzler Dr. Förster nebst einigen

anderen in den Akten nicht benannten sich dagegen beschwer-

ten ') und crklärlen, sie würden sicli von dem vorigen Speierer

Abschiede nicht dringen lassen, bescldossen beide Stände, die

Sache dem Ausschüsse zu nochmaliger Erwägung und Milderung

einiger Ausdrücke, doch mit der ausdrücklichen Ik'slininumg

zurückzug(^ben, dass der »Substanz« des Ausscliussguiaclitens

damit nichts benommen würde. ^) An diesem Besclilusso, das

(Gutachten dem Ausschusse zurückzugeben, hatten ohne Zweifel

die bis dahin vermittelnden Stände, namentlich der Kurfürst

Am Tage vor der ersten dieser Sitzungen ist wohl das

Gutachten verfasst worden, welches sich unter der Ueberschrift

:

„Was dio Sechsischen und hessischen retho vflf dos ausschns begriflf

weiter bedacht haben" in dem brandenburgi.schon Thoile des k.

Kreisarchivs Bamberg findet. In demselben wird beantragt, jeder

evangoliachen Stände solle „morgen unter den Stenden" seine

Besohwacden vortragen und begobreo, dass es bd dem vrangen

Späterer Abschiede gelassen werde. Nöthigenfalls könne man aoeh

eine ErlBntemng desselben zugeben, „so es anders ain erklerang

vnd nit am gentelich vffbebang/* Man solle dabei zugleich sieh

bereit erklllren, wenn die Beschwerden hinwchtlich des Olanbens

beseitigt würden» auch in der TUrkenhOlfe nnd der Erhaltung des

Regiments nnd Kammergeriohts das Seine zu thnn. Durch letztere

Andentung hofften die Bftthe die Mehrheit dazu bewegen an kOnnen,

„dass sie die voigemelten beschwerungen werden mfissen aw gemnt

fassen".

^) S. den Bericht der Strassbnrger Al^geordneten vom 9. April

bei Jung XXVI.
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von der Pfälz und Harkgraf PhiUi^ von Baden' wesentlichen

Antheil. Ersterer hatte noch in elnef Sitzung seines Gehelme-

raths Tom 1. April Fleckenstein beauftragt, im Ausschüsse

darauf hinzuweisen, dass einzelne Punkte in dem Gutachten

ihm beschwerlich seien, und seine Zustimmung zu demselben

schliesslich nur in der Weise ausgesprochen, »dass, was ge-

meine StSnde für nützlich und gut ansehen, an ihm auch

kein Hangel sein soUtec. In cmer weiteren Berathung mit

seinen Käthen vom 6. April beschloss er, den Ständen die

Aenderung zweier schon im Ausschusse Ton seinem Vertreter

beanstandeten Punkte in dem Gutachten vorzuschlagen und

demgemäSB bezüglich der Hesse zu begehren, dass »auch

Niemand gezwung^ werde, Hess zu hören, um Friedlebens

willen^, und in dem Passus wegen der Entwehrung von

Obrigkeiten und Herkommen »den Punkt so zu deutschen, dass

er nicht auf die alten Hissbräuche gezogen werden könnet.

Dem Verlangen des Kurfürsten, diese Punkte im Ausschüsse

nochmals zu erwägen, konnte die katholische Hehrheit der

Stände um so leichter nachgeben, als sie unschwer zu er-

kennen vermochten, dass der Widerstand des allgemein be-

liebten Kurfürsten Ludwig kein sehr nachhaltiger sein werde. ^)

So trat denn der Ausschuss Donnerstag den 8. April und

Freitag den 9. April Horgens wieder zusammen, um über

etwaige Aenderungen an don Gutachten zu berathen. Doch

Hess sich derselbe, wie bei seiner Zusammensetzung voraus-

zusehen war, nicht dazu ho'bei, irgend wesentliche Aende-

rungen zuzugestehen. Die Hauptpunkte des Gutachtens wurden

wörtlich beibehalten, die Wünsche des Kurfürsten Ludwig

abor insoweit berücksichtigt, dass m dem die Hesse

betreffenden Artikel die Worte »noch dazuc beigefügt

wurden, so dass derselbe nunmehr lautete: »auch Niemand an

') S. in don off erwähnten »Bed. vnd Rnthschl. Verzoichn.«

des k. b. geh, Staatsarchivs diu Notizen Ubor die kurpfiilzischen

Qeheimerathsaitzangen vom 4. p. pasche (1. April) und 2. p. quasi-

modogenil» (G. April). In der Sitsmig vom 6. April wurde dem

Wnusebe auf Aenderung des Beschlueees tlber die HeBse bereits

der Zuaatt beigdUgfc: «Wo ee. die anderen, wie ob, staeu lassen,

hat niyaB gn. bm halben kdn nort.*

12
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den Orteiif da die neue Lehre überhand genommen, die Hesse

zu hören Terboten, veriiindert nach dam oder davon gediungen

werde.« Da sich diese Bestimmung aber nur auf evangelisdie

und nicht auf katholische Gebiete besog, eine evangelische

Obrigkeit aber ohnehin nicht daran denken konnte, ihre Unter-

thanen zum Besndie der Messem zwingen, so war dies Zugestftnd-

niss ohne jede praktische Bedeutung. Die dem Kurffirsten an-

stössigen Worte Obrigkeiten und flerkommen^ aber wurden weg-

gelassen und statt desseneinArtikel aufgoiommen, dassMierwm
geisßit^m und fMURehem Blande dm andern Qkmima halber

wrgewaUigen, dringen oder i&ennehen, noch anth eemer Benten,

Zm8,Zdmdmoäer Qiüerenkß^iirenfd^

des anderen Unterihanien dea GUmbens haXb in heaanderen Sehnie

wider ihre Obrigheü nehmen eeiße, äUes bei Stntfe des m Worms
antfgeriäaam Lam^^riedens, Weitläufig wurde dann beigefSgt,

wie im Falle des Ungehorsams gegen Ueb^treter verfahren

werden und ein Stand dem andern zu Hülfe kommen sollte.

Mit diesem Beschlüsse erklärte sich dann die Mdirheit

des Ausschusses einverstanden. Die vermittelnden Glieder des-

sdben mochten wohl glauben, damit, dass die geistliche Juris-

diction nicht ausdrucklich wiederhergestellt und das Verbot

der Vergewaltigung des Gkiubens wegen ein gegenseitiges war,

schon viel erreicht zu haben. Vergeblich erklärten-Kurfürst

Johann, Sturm und Tetze) im Ausschusse, darein nicht willigen

zu können, und begdirten immer wieder, dass man bei dem
vorigen Abschiede bleiben solle; one etwaige Interpretation

desselben, welche schien Inhalt nicht beeinträchtige, wollten

sie sich gerne gefallen lassen. Alle ihre Bemühungen blidien

vorgeblich; die Mehriieit blieb bei ihren Beschlüssen und liess

dieselben an die gemeine Stände gelangen.

14. Die Sitzüngen der Stände vom 10. nnd 12. April.

Beschwerde der evangelischen Fürsten and Stände.

Auf Samstag den 10. April wurde eme neue Sitzung

aller Stände anberaumt, um den Bericht des Aussdiusses über

die von ihm vorgeschlagenen Aenderungen entg^genzundimen.

In derselben erschienen auch der kaiserliche General-Orator,
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Probst TOD Wfddkirdit und Pfalzgraf BViedrieh. Letstercr er^

griff im Anftmge der Sitzung das Wort und erldarte den Tcr-

sammeUen Stfinden im Namen der kaiserlichen Gommissäre,

namenUieh des Ednigs Ferdinand, etwa Folgendes:

Täglieh kämen dem Eönige Nachrichten m, dass der

Wfitherieh, der Tärke, sich auf das stärkste gerüstet habe und

in Ungarn einwifaHen im Begriffe stehe. Obwohl nun die

kaiserliehen Gommissäre nicht bezweifelten, dass die EurfOrsten,

Fürsten und Stände aUan Fleiss anwendeten, um ihre Berath-

ungen baldmöglichst zu beenden, so wollten sie doch das ans-

drückhcKe Begehren an die Stände richten, ihre Beschlüsse

über die in dem Reifdistagsausschrelben enthaltenen Punkte

zu beschleunigen, da die Sachen einen längeren Verzug nicht

leiden könnten. — Weiter habe der König mit ICssfall^ y&p-

nommen, dass die ehrbaren Frei- und Reichsstädte eine Sup-

plication an die gemeinen Stände gerichtet hätten. Das sei

bisher auf Reichstagen nicht Bekommen gewesen und wider-

streite der Ordnung. Die Städte hätten in den grossen Ausschuss

zwei Vertreter entsendet, durch welche sie ihre Anliegen bei dem
Ausschusse hätten vortragen können. Damit hätten sie sieh billig

genügen lassensollen. Der König bitte desshalb dieanderenStände

und Yersehe es sich zu äm Kurfürsten und Fürsten, dass sie die

Yon den Städten durch Emreichung ihrer Suiq[»lication versnebte

Neuerung nidiit gestatten würden. Nachdem PfobsgrafFriedrich

dies vorgebracht hatte, verliess er mit Waldkirch den Saal.

Doch die Städte waren ni^ gewillt, solchen EingrüT in

ihre Rechte ohne Einsprache zu lassen. Noch in derseU>en

Sitzung erklärte Sturm als Wortführer derselben, sie hätten

ihre Supplication mit den darm emTerleibten Beschwerden aus

triftigen (»fiurwendigen«) Ursachen an die beiden fürstlichen

Gollegien eingd[>racht Dass sie es aber gethan, bevor die

forstlk^n Stände ihre Beschlüsse gefasst hätten, sei geschehen,

damit ihre Eingabe vor solchem Beschlüsse erwogen werde

und es nicht erst, nachdem ein solcher bereits gefasst wäre,

zu Weitläufigkeiten komme. Die Eingabe der Städte sei also

nicht geschehen, um die Berathungen des Reichstags zu ver-

zögern, sondern vidmehr um dieselben zu beschleunigen. Die

Kurfürsten und Fürsten erinnerten sich ohne Zweifel, dass die

12*
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Städte schon bei (Hiheren Reichstagen ihre Beschwerden

supplicationsweise vorgetragen hättoi und mit denseU>en gnä-

dig gehört worden seien. Das Einreichen der Supplication sei

also keine Neuerung. Die Städte liätten allzeit dem Kaiser

und dem Reiche auf Vorfonlerung 7A1 Reichstagen unterthänig-

sten Gehorsam ^'eloistet. Nachdem sie nun auch auf diesen

tleiclishiK heschrif'ben worden seien, um p^leich allen anderen

Reichsständen zu ))tTathen und beschliessen, bäten sie, ihre

Sujiplication nicht missfällir' aut'zunchnu'n, sondern die darin

erh()b<Mien Bescliwcrtlen '^rnädig zu erwägen. — Eine schrift-

liche Eingabe gleichen hilialts überreichten die Städte später

»supplicationsweise« dem Könige Ferdinand.')

Nacli Entfernung der l)eiden kaiserlichen Commissäro

\vurden dann die von der Ausschussinehrheit beschlossenen

Aenderungen an dem Bedenken in der Glaul)ensliage zur

Kenntniss der versammelten Stände gebracht und ihnen aniicini-

gegeben, von diesen Aenderungen Abschrift zu nehmen und

di('S(>ll)(>n in \voit< ro Erwägung zu ziehen. In einer folgenden

Sitzung solllo dann über die Aussclmssanträge endgültiger

Beschluss gefasst werden. Doch erhob sich sofort nach Ver-

lesung dieser Anträge ein Rath des Kurfürsten Johann von

Sachsen, um im Auftrage und Beisein seines Herrn unter

Berufung auf seine schon im Ausschüsse abgegebenen Erlclär-

nngen gegen die etwaige Ajinahme desselben zu protestiren,

da der Kurfürst nicht gewillt sei, von dem vorigen Speierer

Ab-cliiode abzustehen. Wollte aber Jemand den Kurfürsten

desslialb beschuldigen, so gedenke er, obwohl er mit Leuten

dazu nicht gefasst sei, das zu verantworten.')

Im weiteren Verlaufe dieser Sitzung brachte der Mainzer

Kanzler Dr. von Westhausen auf Bitte der herzoglich säch-

sischen Räthe die Instruction zur Verlesung, welche Herzog

Georg diesen hatte zugehen lassen. Dieselben erschiene wegen

^) 8. den Bericht der beiden Heilbrcnmer Abgeordneten Tom
12. April und die Belation derselben über den Beichstag im k.

wttrtemb. Staatsarehire.

*) Sehreiben FQrstenbergB Tom 11. April im Frankfurter

StadtarehiTe. Vei^l. anch den wwfthntai Beridit der Heilbronner

Al^^rdneteD on 12. April.
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des schon (S. 64) erwähnten Streites mit Baiem Aber die dem
Herzoge zustehende Session nicht seliist in der Sttznng und

wollten nun auf diese Weise noeh auf die Beschlösse des

Reichstages möglichst einwirken. In dieser Instruction wies

Herzog Georg zunächst darauf hin, dass er beabsichtigt habe^

den Reichstag persönlich zu besuch^ und desshalb zu Speier

bereits Herberge habe bestellen lassen, aber nun wegen Ldbes-

Schwachheit nicht habe kommen können. Bezflglich der drei

im Ausschreiben enthaltenen Artikel erklärte er zunädist, er sei

nicht gewillt, irgend welche Hfllfe gegen die Türken bewilligen

zu lassen, wenn ihm nicht die Session vor den beiden Herzogen

von Baiem zugestanden wfirde. Den Glauben betreffend, sdie

er die baldigste Berufung dnes General-CkmcOs für ganz noth-

wendig an; dagegen gedenke er einem NationaI-G(mcil nicht

zuzustimmen, da von einem solchen bei dem jetzt bestehenden

Zwiespalte in deutscher Nation nichts Fruchtbares erwartet

werden könne. Der Herzog sehe ffir gut an, dass man alle

Gereroonien wieder aufkommen lasse, die Klöster, Stifte und

Bischöfe alle wieder restitufare; es sei genug, wenn man die

aus den Klöstern gelaufenen Mönche und Nonnen ungestraft

lasse. Bezüglich der Unterhaltung von Regiment und Kammer^

gericht mehite er, dieselben müssten bis zur Rückkehr des Kaisers

nach Deutschland erhalten werden; wenn dies den Ständen

aber zu beschwerlich wäre, so solle man vorschlagen, dass

zwei Drittel der Kosten von dem Kaiser und nur ein Drittel

von den Ständen getragen werden solle. Das wäre billig, weil

dem Kaiser an der Erhaltung des Regiments besondm viel

gelegen sein mflsste. Es sei nicht gut, wenn die Reicfasver-

waltung in Abwesenheit des Kaisers wieder an das Reichs-

vicariat käme. In Verhandlungen über weitere im Reichstags-

ausschreiben nicht berührte Gegenstände waren die Gesandten

des Herzogs sich nicht emzulassen beauftragt')

Soweit die Instruction des Herzogs Georg, aus welcher

zu ersehen ist, dass es nicht an Ständen Iföhlte, welchen die

Anträge des Ausschusses in den Glaubensangdegenhaiten noch

8. das Sehreiben FOtskenbtirgs toid 11. April im Frank*

ftirter AreUve.
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2U milde schienen und die sich nicht damit begnügten, den

Evangelischen die Duldung der Messe aufzuerlegen, ihnen im

Uebrigen aber unter gewissen Bedingungen vorläußg noch die

Beibehaltung der Neuerungen zu gestatten, die viehnehr aus>

drflckiich die WiederauMcfatung aller Geremonien geboten

wissen wottten. Unter den geistlichen Ständen waren in der

That nach Fürstenberg's Hefarang manche gleicher Ansicht

Andererseits beweist
.
jene Instmetion auch, wie wenig man

berechtigt ist, den Evangelischen einen ernsten Vorwurf daraus

zu machen, dass sie die Bewilligung der Tfirkenbfllfe von

ehier anderen Regelung der Religionsangelegenheitra abhängig

machten. Oder wie könnte man das, wenn ein entschieden

katholischer Ffirst, wie Hmog Georg, in kehie Hülfe zu willigen

arklärt, so lange nicht ehie so unbedeutende Etikettenfrage,

wie die über die Session vor oder nach den Herzogen von

Baiem, m ^inem Sinne entschieden ist?

Nachdem in jener Sitzung noch Graf Georg von Wertheim

eme ihrem Inhalte nach uns nicht wdter bekannte Sui^lication

wegen gewisser Streitigkeiten mit dem Bischöfe von Würzburg

den Standen überreicht hatte, wurde die Sitzung geschlossen.*^)

Uan kann sich denken, dass die erzählte schroffe Zurück-

weisung der Supplication der Städte durch die kaiserlichen

Gommissäre die Botschafter derselben lebhaft erregte. So

schrieb in diesen Tagen Ehinger voll Entrüstung, von den

Städten wolle man viel Gelds haben, aber ihnen kein gutes

Wort dazu geben. Fast scheine es, dass man aus der deutschen

Nation Welschland machen und die Reichsstädte mit der Zeit

zu völliger Leibeigenschaft bnngen wolle. Die Städte hätten

minderes Ansehen, als die Küchenbuben.*) Bald genug sollte

sich auch herausstellen, dass jene ungnadige Behandlung der

Städte, obwohl viele derselbe standhaft blieben, doch bei

anderen ihren einschüchternden Eindruck nicht verfehlte. Riezu

^) S. Fürstenborgs Bericht vom 11. April. üoberhau]it ;4inndet

sich die oben gegebene Erzilhlung dieser in den bisherigen Duratelluugcn

des Speiorer Iteichstags meist übersehenen Sitzung auf jenen IJriüf

und auf die erwähnton Berichte der Heilbronner Abgeordneten.

Briefe Ehingers vom 12. und 15. April in den Urk. d.

Bcfaw. B. II, 344 f.
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kam dio persönliche Einwirkung, welche von vielen Gliedern

der Reichstagsmehrheit auf die Städte versucht wurde. Häufig

wurden die einflussreicheren der St&dtegesandten von Fürstoi

zu Gast geladen. Zwar bei dem grossen Bankett, welches

König Ferdinand am 11. April trotz seines Geldmangels allen

Fürsten gab/) waren, wie es scheint, kehie Botschafter von

Städten anwesend. Aber bei anderen Gelegenheiten yerkehrten,

wie aus den Briefen der Strassbnrger Abgeordneten mid Ehin-

ger's erhellt, die Fürsten der Mehrheit ziemlich voiraut mit

Städtegesandtoi. Namentlidi scheint der gewandte Probst von

Waldkffch, wie er Job. Ehjnger, Stnrm und PCarrer bei ver^

schiedenen Veranlassungen zu Tische lud, so auch andere

Stfidtdiotschafter zu Gaste gehabt zu haben, wobei er gewiss

nicht verdünnte, dieselben unter gewinnenden Form^ auf dm
Weg hinzuweisen, durch welchen sie sich die Gnade des

Kaisers erwerbe könnten. Nicht geringere Mühe gab sich

Dr. Johann Faber, welcher namentlicfa mit den Abgeordneten

der Städte Ueberfingen, Rottweil und Ravensburg viel umgmg.

Und dass solche Einwirkungen bei vielen ihr Ziel erreichten

und die bis dahin ftusserUch bewahrte Einigkeit der Städte

endlich zerstörten, scheint uns weniger verwunderlich, als dass

es gelungen war, dieselbe so lange aufrecht zu erhalten. In

der That Hessen sich bereits dan^als etliche Städtegesandten

deutlich genug merken, dass sie sich bei den Beschlüssen des

Ausschusses recht wohl beruhigen könnten.")

1) Ehinger am 12. April in den Urk. d. schw. B. II, M.
*) VeigL hiflsa die Briefe Ehingers in den Urk. d. achw. 6. II,

339, 842 ond 844, der Strassbnrger Abgeordneten bei Jung XXY nnd

FOrstenbergs vom 15. nnd 17. April im Fraakfiuter Stadtarchive.

^) Fürstenbürg in seinem Briefe vom Samstag nach Miseric

Dom. (17. April) findet in diesem Verhalten einzelner Städte den

Hauptgrund, dass man ihre Beschwerden so wonig berücksichtigte.

Er schreibt, die Städte seien auf diesem Reichstage so ungeschickt

aufgetreten, wie seit langer Zeit nicht. „Dan ich hab vff vorge-

haltenen Keychsdagen gesehen, wan nur zwo oder droy stet eyn

beschwerde hatten, dass alle stott mit donselbigen eyn getrewlich

mitleiden trugen, vnd eyn der ander dorselbigcn beschwerungen, so

vU on ire oacbteyl soyu mocht, ab^ule^neo gejrettig wer. Aber
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In der n&chsten, Montag den 12. April, Morgens sieben

Uhr stattfindenden, Sitzung aller Stfinde sollte diese unter den

Stfidten bestehende Spaltung offenbar worden. In derselben

genehmigten zunächst die beiden fürstlichen GoUegien nach

der (S. 112 f.) geschilderten Ordnung gegen den Widerspruch

der evangelischen Fürsten das Aussehussgutachtcn über die

Glaubensfrage mit den in der vorausgehenden Woche vom
Ausschusse beschlossenen und am 10. April den Ständen vor-

getragenen Veränderungen. Sodann wurden die Gesandten der

Städte vorgerufen und ihnen durch den Mainzer Kanzler dieser

Mehrheitsbeschluss der fürstlichen Stände eröffnet. Kaum halle

Dr. WesUiausen ausgeredet, so trat alsbald der Hofmeister des

Kurfürsten von Sachsen hervor und erklärte den Städlcgesandtcn,

der Kurfürst von Sachsen, Markgraf Georg von Brandenburg,

der Landgraf von Hessen und der Fürst von Anhalt, die Ga-

sandten des Herzogs von Lüneburg und des JJischofs von

Paderborn und Osnabrück, endlich Graf Georg von Werllieim

im eigenen und einiger anderen Grafen Namen hätten »aus

bewegenden Ursachen« jenem Beschlüsse nicht augesliaunt

und könnten in denselben nicht einwilligen.')

Die Städtegesandten begehrten auf tliese Erüllniiiig zur

nochmaligen Verständigung nül einander einen kurzen »Ledaclit«,

welcher ihnen bewilligt wurde. Als sie sodann in den Sitzungs-

saal zurückkehrten , konnte Jacob Sturm auf Grund des in-

zwischen gefassten Beschlusses noch im Namen aller Ueichs-

städte die Bitte wiederholen , nochnmls »ein gnädiges Ein-

sehen zu haben« und es aus den in der Supphcation dargelegten

Gründen bei dem vorigen Speierer Abschiede bleiben zu lassen.

Er fügte hinzu, dass, wenn die Süindc auf ihrem Beschlüsse

h^arrten, viele Städte Gewissens halber und weil sie zur

Empörung und Zerrüttung ihrer Polizei und bürgerlichen

Wesens nicht Ursache geben wollten, sich beschwert fühlten

yts wyn vnser etlicb, als man sagen will, vmbgehmfen vnd sioli

solchs artiekels wol bemgig sn sqm vememen lassen. Wo solchs

nitbescbeheo, weveioh sweyffels od, er wore ferner gemÜtert worden."

1) Die Strassborger Gesandten am 18. ApzU bei Jung ZXXIV
nnd XXXVl. FOmtenbergs Brief vom 15. April Berioht der Aogs*

bnrger Qeeandten vom 13. April.
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und keines Weges in denselben willigen könnten noch möchten*

Man möge ihnen das nicht verdenken; in allen Dingen, welche

nicht den Glauben und ihre Seele und Seligkdt beträfen, seien

sie willig, kaiserlicher Majestät allen schuldigen Gehorsam zu

leisten und mit den anderen Ständen Alles am fördern, was zu

zeitlichem Frieden, Ruhe und Einigkeit im Reidie dienlich

wäre. Gerne seien sie bereit, wenn die Ffirsten die Namen
dieser Städte wissen wollten, sie anf.d^ Kanzlei oder wo man
es sonst wünsche, anzuzdgen.')

Bis zu diesem Augenblicke hatte noch die Einigkeit der

Städte äusserlich zusammengehalt^ Ihre alte bewährte Regel,

fOr die Beschwerden einzelner Städte iremeinsam einzustdi^,

war noch nicht durchbrochen worden. Jetzt aber wendete

sich, während Sturm noch redete, der Gesandte von Rottweil,

CSonrad Mock, an eini^^e katholische Stände und erklärte den-

selben, was er und andere Städtcfresandten schon vorher in

ihren Gesprächen mehrfach ausgesprochen hatten, öfTentlich,

es seien auch viele Städte vorhanden, deren Meinung (\s nicht

soi, jene i^itte zu stellen.-) »Solches ist geschehen«, sclu-eibt

Mal liis Piarrer, »und auf den Tag ist die Snnderung unter den

Städten vorgegangen. Das haben die Geistlichen hisher gesucht.«

Und selbst der hedächtige Wiedenuinn^) sagt: »Liebe Herren,

(\s geht ganz seltsam zu ; denn man untersteht sich, die Städte

von einander zu dringen, wie denn geschehen ist.« Auch der

he.soruiene Frankfurter Abgeordnete Fürstenberg, welcher wohl

nicht ohne Gnuid meint, es wären etliche Städte zu ihrem

Verhaltrn in dieser Sache durch die freilich trügende llofCnung

auf Eiieiclitei ung in ihrem Anschlage znr Türkenhülfe bewogen

worden, gibt seiner Entrüstung über das Verhalten dieser Städte

nlTeiieii Ausdruck*) mid fügt später hinzu: »Ich habe die

Gesandten der Städte nie in grösserer Anzahl bei einander

') Sturm und Pfarrer am 13. April bei Jung XXXIV. Vuigl.

die üainit übereinstimmondon und theilweise ergllnsenden Berichte

des Frankfurter und der Augsburger Gesandten.

Pfarrer am 18. April boi Jung XXXVl f.

3) Beilage 20.

^) In seinem Üvrichie vom 15. April. VergL seinen Brief

vom 17. April.
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gesehen und doch daneben die Stfidte geringer und unrechi-

licher bei anderen Ständen nie geefpfirL Welches Alles aus

der Spaltung und Zertrennung der Städte entstand^ ist, die

Tormals, als buuI äe für einig gehalten, nicht dn geringes

Ansdien gehabt«

. So von dem unter den Städten tiesteh^den Zwiespalte in

Kenntniss gesetzt, konnte die Mehrheit der Fürsten und Stände,

wddie den Ausscfaussantrag angenommen hatte, bei ihr^

nunmehr folgenden kurzen fierathung nicht im Zweifel über

die den Städten zu ertheilende Antwort sein. Sie Hessen von

denselben durch den Mainzer Kanzler begehren, diejenigen der

Städte, welche sich gegen den Beschluss beschwerten, und

diejenigen, welche ihn annrihmen, sollten sich besonders an-

zeigen. Als die Städtegesandten einwandten, etliche unter

ihnen seien ki ank, andere aus anderen Gründen nicht anwesend,

und sich erboten, am folgenden Tage dem Verlangen der

andern Stände nachzukommen, wurde ihnen diese Frist nicht

zugestanden, sondern gefordert, dass die anwesenden Botschafter

der Städte sofort, die abwesenden bis zwei Uhr Nacii mittags

ihre Erklärung abgäben. Nach kurzer nochmaliger Unterredung

der Städtegesandten erkira le eine Anzahl derselben, den Ab-

schied bewilligen zu wollen. Andere verzögerten ihre Antwort.

Achtzehn Städte aber, die wir in dem folgenden Abschnitte einzeln

aufiülireii werden, hatten den Muth, die feierliche Erklärung

abzugeben, dass sie den Abschied nicht cmnehmen könnten.')

Hierauf trat der kursäclisische Rath Hans von Minkwitz

hervor und bat Namens der gegen den Beschluss Beschwerde

erhebenden Fürsten die übrigen Fürsten und Stände, sie möch-

ten, damit sie erkeuneten , dass die Ablehnung des Abschiedes

durch die evangelischen Stände nicht »aus geringer Ursache,

sondern aus hoher Nothdurfl und tapferen Beschwerungen«

erfolge, ihren schrittlich abgestatteten Bericht anhören,

welcher ihre Gründe zur Ablehnung des Abschiedes eingehend

darl^e. Er verlas sodann die später in die Appellationsurkunde

einverleibte Beschwerde, von welcher Fürstenberg am 15. April

Pforrer bei Jung XXXVII. S. auch die Schreiben Fürsten-

berge vom 15. and der Hettbroaner Gesandten von 12. April«
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noch unter dem ersten Eindrucke ihrer Yeriesung sdireibt,

es sei darin »die Sache mit höchstem Ernst weidfich und zum

besten ausgestrichen.« Dieselbe ist unterzeichnet von Kur-

fürst Johann, Markgraf Georg, Landgraf Philipp, Fürst Wolf-

gang von Anhalt und dem Lüneburger Kanzler Dr. Förster

und halte etwa folgenden hiliult:

Durch den Abschiedsentwurf des Ausschusses, wie er nun

zweimal verlesen worden sei, werde der letzte angeblich miss-

brauchte Speierer Ab>^f'hied nicht sowohl declarirt, als vielmehr

gänzlich aufgehoben und abgethan. Alles das, was sie aus

schuldigem Gehorsam gegen den verstorbenen und jetzt leben-

den Kaiser zu halten verbunden gewesen seien und zu ihrer

kaiserlichen Majestät und des Reiches Ehre, Wohlfahrt und Besten

hätten thun sollen, hätten die genannten Fürsten und Stände juit

ganz treuer, williger und bereiter Unterthänigkeit allwcg der-

massen gethan, dass sie »sonder Ruhm, auch ohne Jemandes

Verkleinerung niemand in dem sonders zuvor zu geben wüssten«,

wie sie denn auch ferner durch Gottes Gnade in allen schul-

digen und möglichen Dingen dem Kaiser, »Leibs und Guts un-

gespart«, sich gehorsam und den Fürsten unil Ständen freund-

lich und willig halten wollten. Dies aber seien Dinge, welche

Gottes Ehre und ihrer Seelen Heil und Seligkeit angingen,

worin sie ihres Gewissens halber Gott vor Allem anzusehen

verpflichtet seien. Sie zweifelten desshalb nicht, man werde

sie entschuldigt wissen, wenn sie in diesem Stucke mit den

8. das Schruiben Fürstenbergs vom 15. April im Frank-

tiuttr Archive. Vergl. die Berichte von Sturm und Pfarrer vom

13. April büi Jung XXXV und XXXVIL Dass Minkwitz boi dieser

CiülegenbeiL das Wort führte, berichtet Fürstenberg ausdrücklich.

Müller (8. 3G) erzählt, Landgraf Pliilipp habe das gothan und da-

bei bemerkt, dass er auch von dem Gesandten des Bischofs von

Paderborn und dem Grafen von Wertheim zu der Erklärung er-

niBeht^i ad, sie willigtoi Bieibi in das Aiusdmflagatiicbien ein.

Mir scheint sich dieser Widersprach so sn lOsen, dass Minkwits in

der Plenanrorsammlnog aller Stlfaide, der Landgraf aher in 4er

nnmittelliar Tonn^gehenden Sitrang der fürstliohen Oollegien das

Wort fitfarte und dabei jene Erkltnuig Namens des Bisohofii von

Flsderbom und Grafen Ton Wertheim abgab.

Digitized by Google



I

188

üebrigen nicht einig wären und der Mehrlieit nicht zu folgen

gedächten. Dass in Glaubonssachen ein Zwiespalt bestehe, sei

nicht zu leugnen. Wodurch derselbe verursacht worden sei,

das wolle man dem Gerichte Gottes anhoimstollon und hier

nur an das erinnern, was auf dem Nürnlx i ^'cr Reichstage dem
päbstlichen Legaten gesagt worden sei. Einhellig sei ein freies

allgemeines GoncU als bestes Mittel zur Beilegung der Zwietracht

angesehen worden. Daraus gehe schon hervor, dass es nicht

am Platze sei, vor dem Cioncil die Lehre eines Theils zu ver-

urtheilen, da sich sonst Kaiser und Stfinde nicht so oft auf

ein CtoncU berufen hätten. Der Eingang des Abschiedsent-

wurfs sei so abgefasst, als hätten die evangelischen Fürsten

bei seiner Abfassung mitgewirkt Sie könnten es aber in

ihrem Gewissen nicht verantworten, dass unter ihrer Ifitent-

schliessnng Jemand hohen oder niedem Standes von der von

ihnen für gOttlich und christlich geaditeten Lehre abgesondert

'

und an das Wormsor Edict gebunden würde. Man müsste

aus solcher Mitwirkung den Schlnss ziehen, entweder sie hielten

die bis jetzt für gdttUch gehaltene Lehre nunmehr selbst für

uncbristKch oder sie sähen doch zum mindesten die fraglichen

Punkte nicht für nöthige Artikel im Glauben an, was doch,

sne würden denn in emem künftigen Goncile aus der Schrift

anders belehrt, dieser Zeit ihre Meinung kehieswegs wäre.

Auch in den Punkt bezüglich der Messe könnten sie nicht

willigen, da sie sonst damit erklärten, sie hielten die Lehren

ihrer Prediger für unrecht, in welchen diese die Messe aus der

h. Schrift widerlegt hätten. Es befremde sie, dass man ihnen

in Bezug auf Duldung der Messe bei ihren Unterthanen Vor-

schriften machen wolle, während man sich doch bei den

Gegnern eme ähnliche Einmischung kaum gefallen lassen wollte,

obwohl diese leichter die auf Christi Einsetzung beruhende

christliche Nachtmahlsmesse zugeben könnten, als sie die der

Entsetzung Christi zuwiderlaufende, nur auf Menschensatzung

gegründete. Da hierüber auch auf dem ConcUe zu verhandefai

wäre, so hätten sich die evangelischen Fürsten desto weniger

versehen, dass eine derartige Btetimmung erlassen weide.

Obwohl es am Tage liege, dass He der ^tikel betrefft der

Lehre vom Sacramente des Leibes und des Blutes Christi nicht
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betreffe, so hielten sie es doch nidit fOr zntrftglich, den darauf

sich bezidienden Artikel in den Abschied aufzunehmen, da das

kaiserliche Ausschreiben davon nichts melde, die, wekhe er

angehe, nicht Terhört worden seien, und dem künftigen Omcile

damit vorgegriffen werde. Zur Erhaltung von FHede und

Einigkeit werde der EntMmrf nicht dienen, da er auf das

Wormser Edict zurückkomme. Bisher schon trotz der Glausei

des letzten Speierer Abschieds hätten sich einzelne Stände (die

Bischöfe) unter Berufung auf dies Edict unterstanden, ihren

Geistlichen iiire Einkünfte zu hemmen; das werde nach An-

nahme des Entwurfs um so melir gescliehen und walirlidi

nicht zur Erhaltung der Einiglceit dienen. — Der Entwurf ent-

halte überhaupt keine Erkliirung, sondern eine Aufiieimng des

letzten Speierer Absclüeds, in welche sie, naclidem dersell>e

durch die kaiserlichen Commissüre in Krall kaiserlicher Voll-

macht und durch die Stände? einniüliiig mit der Erklärnng,

denselben fest und unverbrüchlich zu halten, bewilligt worden

sei, nicht zu willigen verbunden seien.

Den letzten Speierer Abschied hätten sie weder selbst

misshraucht, noch wüssten sie, wie er von Anderen zum
Deckel neuer Lehren missbrauciit worden sei. Wenn es aber

dennoch gescheh(m Wilre, so könne eine Erklärung dessellien

genügen und es sei nicht Noth, ihn aufzuheben. Sie hätten

die Zuversicht, dass, weim kai.sei-1i( lie Majestät über die Heligions-

angelegenheiten recht berichtet worden wäre, er die Instruction

zum Reichstage gar nicht erlassen liätte, welche zudem früher

als das Ausschreiben ergangen wäre, in dem von einer Aende-

rung des Speierer Abschieds keine Rede sei. Sie bäten dess-

halb den Reichstag, Alles und namentlich diese Beschwerden

der evangelischen Fürsten nochmals gründlich zu erwägen, es

bei dem letzten Speierer Abschiede bewenden zu lassen und

nicht durch Stimmenmehrheit einen einmüthig bewilligten und

versiegelten Beschluss aufzuheben, wie sie denn auch einem

derartigen Beschlüsse nicht stattzugeben gedäcliten noch schuldig

seien. Die Artikel betreflfs der Wiedertäufer, der Prediger und

des Drucks hofften sie mit der Mehrheit vergleichen zu können«

Die ßeschwerdesehrift schliesst mit der dringenden und in

allen Formen der damaligen umständlichen Höflichkät abge-
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fassten Bitte, den erangeÜsefaen Fürsten unverzügliche, frennd-

Hdie und erspriessliche Antwort zukommen zu lassen.

Nach Vorlesung dieser Beschwerde wurde die Sitzung vom
12. April geschlossen,

' 16. Terhftlieii d«r einsehieii StSdte im dem BeseUiuse der

Stfbide vom 12. ApriL AnseoIilieBsanff Daniel Miegs you

dem Beieheregimeiite.

Wir kommon nunmehr auf die Antworton 7;nrnck, welche

in und nach der Sitzung vom 1^ April durch die einzelnen

nunm^ in dieser Frage gespaltenen Städte auf das Begehren

gegeben wurde, sich übor Annrihine ndor Nichtannahme der

von der Mohrlioit der beiden fürstlichen GoUegien am 12. April

gefassten Beschlüsse in der Glaubensfrage zu erklären.

Zu den Beschwerde führenden Städten gehörten die später

prötcstirenden Städte Strassburg, Nürnberg, Ulm, Gonstanz,

Memmingen, Lindau, Reutlmgen, Heilbronn, Kempten, Isny

und Windsheiin, auch wohl Weissenburg und Sanct Gallen,

ausserdem noeh Frankfurt, dessen Gesandter Fürstenberg aber

den anderen Städten sogleich bemerkte, dass er zu solcher

Beschwerde von dem Rathe seiner Stadt keinen eigentlichen

Befehl habe, femer Goslar und Schwäbisch Elall, sowie wahr^

scheinlich Biberach und Gingen, zu deren Vertretung ja die

Ulnfer Gesandten beauftragt waren. Unter den sofort ihre

Zustimmung zu dem Abschiede erklärenden Städten befanden

sich ohne Zweifel Hagenau, C!oImar, Mühlhausen, Ueberlingen,

Ravensburg, 'Rottweil, Kaüfbeuem, Esslingen, Donauwörth

und Weil, Ton denen Ehinger schon vor ihrer förmlichen

Entscheidung') schrieb, dass sie »gar einer anderen Meinung

seien und leicht annehmen würden, was man beschliesse.«

Welche anderen Städte noch sogleich in der Sitzung dem
Abschiede beistimmten, geht aus den uns zu 6dlx)te stehen-

den Quellen nicht bestimmt hervor. Bis zum Abende des

folgenden Tages (des 13. April) hatten nach Sturro's Bericht^

>) Am 12. April. Ürk. des «shw. B. II, 844w
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21 Städte den Beschluss bewilligt, ausser den oben genannten

10 Städten noch Köln, Aachen, Metz, Ofifenburg, Wetzlar,

Wimpfen, Wangen, Schweinfurt, Spcier, Rothenburg a. T.

und Dinkelsbühl. Ohne Zweifel gilt von manchen unter

diesen das Urtheil Fürstenbergs, dass von den Städten »ein

Theil den Artikel fürwahr mehr aus Furcht, als gutem Willen

angenonunen« liabe. Mehrere derselben gaben ihre Antwort

indess nicht mvhr in der Sitzung selbst ab oder versuchten

zunächst ausweichende AntworttMi. So Rothenburg und Dinkels-

biihl, welche in der Sitzung sagten, sie wollten ihre Antwort

so lange als möglich verzögern, aber auch schon durchblicken

liessen, dass sie, wenn man sie zu einer Erklärung nötliigte,

sich schliesslich für Annahme des Abschieds entscheiden würden.

Die Gesandten von Aachen erklärten ihre Zustimmung erst, als

König Ferdinand nach der Sitzung Nachmittags Dr. Beatus

Weidmann zu ihnen sandte, um eine Erklärung von ihnen zu

fordern. Die Gesandten von Köln hatten, obwohl man da-

selbst an dem katholischen Glauben festgehalten hatte, dennoch

auf diese AutTorderung des Königs noch Montag Nachmittags

ihren Widerspruch gegen den Artikel erklärt, widerriefen aber

diese Erklärung bald und sprachen ihre Zustimmung zu dem

Abschiede aus. ^)

Andere Städtegesandten wussten ihre entscheidende Er-

klärung noch mehrere Tage über den erwähnten zur Abgabe

derselben bestimmten Termin zu 7erzögern. Zu diesen gehörte

Jacob Wiedemann von Nördlingeni welcher zu dieser Zeit, da

Stadtschreiber Mair Ende März wieder nach Nördlingen ai)-

') In seinem Scbreiben vom 12. April.

^) Fürstenbf^rg am 15. April: „Vnd sein dicss die siette, die

sich dos zweytcn artikols den glaiiben betreffend beschw<^rt haben,

Collen, Strassburg, Francfurt, Nurmberg, Vlm, Reutlingen, Gosslar,

Hall, Heylprnn, Memmingen, Lindaw» Weinssheim (Windsheini),

KflDipden, Yssni. Ab«r Oollen ist nafthmalw sa den, so is sololMn

artidcel bewilligt haben, gefaUen/' S. auch das Sobniben der

Afigsbnrger Oesaadten vom 18. April: „Also tag nachmittag hat

k. Ut. Dr. Batten la tue etUohen statten gesehiokt, nämlich sa

kdleo, die haben, den abeobid widersproehen, m dm von aoh, die

nemea den absehid an etc."
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gereist war, seine Vaterstadt allein z.u vertreten halte. Der-

selbe war in Folj^e der in jenen Tagen zu Speier herrschenden

Fieberlufl*) erkrankt und desshalb in der Sitzung vom 12. April

nicht anwesend. Da er damals von dem Ratho der Stadt

Nördlingen noch keine Instruction für sein Verhalten empfangen

hatte, so war es ihm nur willkommen, dass er noch nicht so

bald genötliiL'^l wurde, sich zu erklären. Als ihm bis zum 15.

April eine solche Erklärung nicht abgefordert worden war,

hielt er es doch für angezeigt, sein Schweigen sowohl bei dem
Mainzer Kanzler, als auch bei den anderen Städten damit ent-

schuldigen zu lassen, dass er krank sei, auch noch keine Voll«

macht habe. Letztere Entschuldigung wurde freilich von dem
Mainzer Kanzler nicht angencanmeo. Vielmehr liess ihm der-

selbe durch Dr. Setter bedeute, das RefehstagsausschFeiben

begehre ausdrQcklich, dass jede Stadt sich durch mit genüg-

samer Vollmacht »ohne Hiniersichbringen« ausgestatiele Bot-

schaften versehen solle; welche Stadt keine deflnitlve Antwort

gebe, werde zu den »ungehcwsamen« geschrieben werden. Doch

vermochte er seme Erklärung immerhin, da Dr. SeU^ ihm

wohlwollte^ so lange zu verzögern, bis ihm von Nördlingen

aus der Auftrag wurde, sich den Beschwerde erhebenden und

protestirenden Ständen anzuschliessen.^

Auch die Regeosburger Gesandten gaben nicht sofort eine

Erklärung ab. Van König Ferdinand am Nachmittag des 12.

April dazu angefordert, gaben sie zunächst die ausweichende

Antwort, die Stadt Regensburg habe sich bisher in Sachen des

Glaubens so gehalten, dass es ihr ohne Zweifel nicht allein

bei dem Kaiser und König Ferdinand zu Gefallen gereichen,

sondern auch von Niemand billig verwiesen werden könne;

die Gesandten hofften desshalb, dass sie dch auch jetzt un-

verweislich so halten werde, wie es dem Reiche zu gut , zu

Auch der Angslairger Stadt schroibcr Hagk war ziemlich

heftig erkrankt. Daran anknüpfend schrieben am 15. April die

Augsburger Abgeordneten: „Sind fast vil lejtt knmk hie, hatb ein

fantlen besen lufft'*

S. die AvsiOge ans der hierfiber gefäbrteo CorreeqsoiideBS

in den Beilagen.
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Friede und Einigkeit dienen möge.^ Zu einer bestimmtaroi

Antwort aufgefordert, liessen i^e sich dazu nicht herbei und

hatten bis zum 17. April sidi noch nicht deflnitiT erklärt

Doch liessen sie sich später zu den den Abschied annehmenden

Städten schreiben. Auch die Städte Worms und Nordhausen

zögerten mit ihren Antworten, so lange es ihnen möglich war.

Erstcre hatte am 15., letztere am 17. April ihre Erklärung

noch niciit abgogebon. Doch entschieden auch sie sicli beide

endlich zur Annahme des Absclüeds.

Charakteristisch ist das schon oben (S. 91) erwähnte

Verlialten der Augsburger Abgeordneten. Als am 22. März

M. Langenniantel aus Speier um Verhaltungsmassregeln oder

Sendung eines weiteren Botschafters nach Augsburg schrieb,

ordnete der Rath noch den Ilatlisherrn Conrad Ilerwart nach

Speier ab, welcher am 27. März daselb.^t ankam und, wie die

beiden anderen Abgeordneten, seine Unzufriedenlicit mit den

Melirlieits])cs('hh'iss(^n zuerst mehrfacli aussprach.*) Nach Mit-

theihing des Ausschussbedenkens beauftragte sie der Rath der

Stadt durch Resclduss vom 10. April, vor allem auf Aufrcvlit-

erliaitung des vorigen Speierer Abschieds zu dringen, welclier

gerecht sei, die Unbilligkeit des Wormser Edirfs alisclmeide

und auch nicht zulasse, unter dem Sclieine des (jilaul)ens geist-

liche Renten, Ciilten und Zinsen einzuziehen. »Ob aber ein

Schädliches gehandelt werden wollte, sollten sie sich von den

Städten Nürnberg und Ulm nicht I rönnen, sondern ilmen in

füglichen Ding(>n zum glimpflichsten anhangen.« Am 12. April

war diese Instruction indess noch niclit nacli Speier gelangt.

Desshalb erklärten die Augsburger Gesandten den übrigen

>) In Faaeikel der kurpfölzischen Abiheilang des k. b.

geb. Staatsarchivs befindet sich ein diese ErldKrang der BAgaur

bnrger Gesandten enthaltendes Blatt. Die Ao^burger AbgeordaetNi

berichtan darttber am 15. April: gBeganspug geben ain gespalten

munnng mr antwort, schlagen nit ab^ bewilligen ach nif Am
17. April berichten dieselben, es h&tten nun alle StBdte ansser

Begensbarg, Nordhansen mid Angsbiung bestimmte Antwort mit

Ja oder Nein erthoilt.

^ S. die oben S. 170 angefahrte Bemerkung in einem Briefe

Tom 5. April.

13
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Stftdien, äe seien jetzt zu einer d^itiven Antwort noch nicht

geüasst, — eine Erklärung^ an welcher, Wie sie am 13. April

schrieben, Nürnberg und Ulm wenig Gefallen hatten. Am
12. April Nachmittags Ton König Ferdinand gldch anderen

zögernden Städten durch Dr. Beatus Weidmann zur Erklärung

aufgefordert, antwortden de, dass sie noch ohne Instruction

seien; doch hätten sie nach Augsburg geschrieben und seien

nun der Antwort gewärtig; sie bezweifelten indess nicht, dass

sich Augsburg unverweislich halten werde. Ihre eigene und

namentlich Hcrwarrs Meinung über den Ausschussantiag hatte

sich aber bereits geändert. »Der Abschied an ihm selbst,« so

schrieben sie am 13. April nach Augsburg, »ist nicht wider

uns unsorm Verstand nach ; wir können nicht anders gedenken,

denn dass er bei uns Jedermann leidlich sei.« Dennoch wollten

sie ohne besondere Ratiisvollmacht keine Erklärung abgeben.

Als ihnen am 17. April die Wcisim^^ des Halbes, sich von

Nürnberg und Ulm nicht zu sondern, mit einer vom 15. April

datirten Zuschrift des Raths durch Eilboten endlich zukam,')

hatten sie Angesichts der Ungnade, in welche die den Abschied

verwei^'erndeii Städte ^'ekommon waren, wenig Gefallen daran

und zogen es, obwohl sie mittlerweile immer wiedt r zu einer

Antwort gedrängt wurdi-n, doch vor, ihre Erklärung noch

weiter iiinauszuschieben , an den Rath von Augsburg aber

noclmials zu bciicliteii, um von demselben eine ihnen besser

zusa^t'üde Anweisung zu erhalten, hi diesem von llerwart

abgt'fasslen, aber von den drei Gesandten unterzeichneten Be-

Aus den Akten geht nicht bestimmt hervor, ob diese

Weisnng mit der vom 10. April ideDÜech ist oder ob am 15. April,

on welchem Tage das nieht melir vorhaadeiie SdireibeB des Batbea

datirt ist, jener BeschliiBS nach Anbanft des Berichtes der Gesand-

ten vom 18. April erneuert wurde. Das erhellt aber ans dem

Briefe der Gesandten vom 17. April bestimmt, dass ihr Sohretben

vom 13. April bmts am 15. April, vor Afasendiing des die Instruc-

tion überbringenden Couriers in Augsburg angelangt war, dasa sich

also der Rath durch die Nachrichten aua Speier von der Anfrecbt^

baltung jener Instruction vom 10. April nieht abbringen Hess.

Bomfirkenswerth ist die Schnelligkeit der Boten, welche in je zwei

Tagen die Beise von Speier nach Augsburg und umgekehrt machten.
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richte sehrieben sie am 17. April: »Was Uhn thut, weiss ieh

nicht In Strassburg und Nfirnberg sind andere Verhfiltnisse,

als bei uns. Dieser Handel beschwert mich auf das aller-

höchste; denn daraus mag uns Sterben und Verderben ent-

stehen. Wir haben uns bisher im Mittel gehalten. Das rathe

ich noch am höchsten, ist uns auch, als ich zu Gott dem
Herrn hoffe, nicht {Um! erschossene (gerathen). Sie baten

dann, nochmals Besehluss zu fassen und den Grund anzugeben,

warum der Rath denn Nfimberg und Ulm anzuhängen so

begierig sei. In einem zweiten diesem Schreiben beigelegten

Briefe Herwarl's vom 18. April wiederholt dieser, ihm dünke der

Besehluss mit Ausnahme des Punktes über das Sacrameni mit

nichten wider Augsburg zu sein, und fügt hinzu: »So ihr den

Abschiefl nicht annelimen wollt, so häito micli docli ^'edeuclit,

so viel imnior möglich wäre, keine iiupdrückliche Antwort zu

geben.« Er wolle sich daim dahin ausreden, die Gesandten

könnten keinen Bescheid von ihrem Rathe erhallen. Zw.ir

werde man beslinnntc Antwort mit Ja oder Nein von ihnen

hegehren und sie, wenn eine solche nicht erfolge, zn den un-

gehorsamen .schreiben. Trotzdem wolle er aber liel)er keine

Antwort gel)( n, als den Abschied ab.schlagen. Er schlie.sst mit

den bezeichnenden Worten: »Gott gebe, was gut! Ich wollte

gerne eine solche Ki ankheit, wie Meister Hans Hagk
')

jetzt

hat, haben, dass ich damit von hie zu reiten auch erlaubt

würde.«

In der That suchten nun die Augsbnrger (Icsandh'n ihre

Antwort möglichst hinauszuziehen, und hatten, wie <>s scheint,

als die einzigen aller noch anwesenden ") StädtegesanUten, am

Dieser schdiit seiner Eraaklieit wegen am 18. April von

Speier abgereist ta sein. Der Brief der Oeeaadten vom 19. April

ist Ton ihm nidit mehr mltnnteneiobnet.

>) Einxelne Gesandte vmi Städten waren damals bereits abge-

reist. In dem Briefe der Botecbafter Augslnnrgi vom 15. April

schreiben dieselben : „Ich merk, die andern fast all mit Ja antwort

geben babon vnd teylt sich fast in halben tayl anf 14 vnd 18

vngefähr, die andern sind weck." Vielleicht erfolgte bei einzelnen,

wie Donanwörth und Bachborn, die Abreise so rueh, um der Ab-

gabe einer bestimmten Antwort amsKUweicben.

13*
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19. April noch keine Erklärunp: abgopfcben. Nochmals schrieben

sie an diesem Tage, naclulem die luuloren Städte ])ereils pro-

testirt hatten, nach Augsburg, von wo sie damals stündlich

Antwort erwarteten, um des immer ernstlicher werdenden

Drängens um eine Antwort überiioben zu sein: »Uns liegt die

Noth hart auf dem Halse, ist an der Sache hoch und viel

gelegen. Wir wollten gerne Tlecht thun und doch, so viel an

uns ist, Schaden und .\;iclitheil verhüten. Gott gebe, dass es

überall wol gerathe!« Eriiielten sie keinen anderen Bescheid,

so müsstcn sie eben, wenn sie niclit mehr länger verziehen

k()nnten, »im Namen des Allmächtigen« nach ihrer früheren

Instruclion Antwort geben, wie es die von Nürnberg und Ulm

gethan, — Doch sollten die Gesandten ihrer Schmerzen über-

hoben werden. Noch vor dem Schlüsse des Reichstags kam

ein ihren Wünschen entsprechenderer Bescheid des Rathes,

welchem es zu danken ist, dass die Stadt Augsburg, statt

unter den gegen den Speierer Abschied protestir^den Städten,

unter denen sich findet, welche denselben, wenn auch erst in

letzter Stunde, bewilligten. Als nach dem Reichslage der

Rath von Nürnberg in einer Zuschrift vom 12. Mai dem Augs-

burger Käthe schrieb, dass Nürnberg die Artikel des Abschiedes

über den Glauben nicht annehmen könne, antwortete der Rath
* von Augsburg am 19. Hai: »Wu* hätten auch wohl mögen

leiden und mt& nicht anders versehoi, als dass man bei dem

Torigen Abschied bleil)en werde. Nachdem aber durch den

Tie] mehrem Theil anders beschlossen und die Sache auf em
Gondl gestellt ist, so haben wir und unsere Gesandten nichts

weiter zu thun wissen.«

Während^ der Rath von Augsburg zuerst an Ablehnung

des Abschiedes 'dachte und erst durch seine Gesandte ver-

anlasst wurde, zur Annahme desselben seine Zustimmung zu

geben, stand es umgekdirt mit der Stadt Frankßirt, deren

*) Diese DarstoUang gründet sich auf dio im Stadtarchivo

Augsburg noch fast vollatändig vorhandene lleichstagscorrespondcnz.

Von der Instruction d. d. 10. April ist das Concept bei den dortigen

Akten hinterlegt Der Bathserlass vom 15. April, sowie derjenige,

auf Grund dessen die Angsburger Gesuidten den Abschied mletst

annahmen, ist in dem. dortigen AnsluTe nieht mehr Torluuiden.
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Vertreter Ffirstenberg, wie bemerkt, da ihm eine längere Be-

denkzeit, als bis zum Nachmittage des 12. April, nicht gewährt

wurde, noch in der Sitzung vom 12. April die Stadt Frankflirt

zu den Beschwerde führenden Städten schreiben liess. Er that

dies, wie er am 15. April an den Rath von Frankflirt schrieb,

obwohl er sich dessen bewusst war, dass solches nicht viel

Gnade erzeuge, weil manche Puqkte in dem Abschied seira,

welche der Stadt zu grosser Beschwerde gereichten und wider

das Gewissen wären. Es sei auch schon öfters vorgdLommen,

.

dass Städte m einen Abschied nicht eingewilligt hätten, sei

auch »besser, nicht zusagen und doch halten, denn viel ver-

pflichten und dem nicht nachkomment. Er hielt besonders

die Bestimmung, dass keiner des andern Unterthanen in Schutz

und Schirm nehmen solle, für unannehmbar, weil daraus dem
Ikiclistuhen nach gefolj^'crt werden könnte, dass, wenn ein

Hischof (Geistliche vorfordere, welche er als seine Unterthanen

betrachte, niaii sie ihm uusiieiera niiisse. Niclit weniger be-

denklich schien ihm die Besiinunung, dass bis zum Goncile

keine Neuerung vorgenommen werden solle. Das Concil könnte

sich lange verziehen; wenn dann das Volk etwa die Aiis-

Iheilimg des Sacramcnts unier beiden Gesialten begehre, dürfte

man das dieses Ahschi(Hls wegen nicht thim. »Und docli wüsste

ich, der ich sonst keine Neuerung genie selie , (hes mit gnfer

Gonscien/ niclit zu Widerreden; denn so man solches nicht thut,

so unlei lässt man es auch unter einerl<M Gestalt zu empfangen

vmd vorwildert das Volk.«') Dieser Anschauung Fürstenberg's

entspiicht auch eine im i^'rankfnrter Archive im Goncept vor-

handeni','^) von seiner Hand herrührende Eingabe an die Fürsten

und Stände, nach welcher die Gesandten der Stadt von der-

selben beauftragt seien, sich zu allem Gehorsam in zeitlichen

Dingen zu erbieten, auch zu erklären, dass sie sich, so viel

möglich und menschlich, im christlichen Glauben unverweislich

halten wollten. »Aber«, so heisst es dann weiter, »diesoi

Abschied können sie (die Obern der Stadt) ihrer Gewissen

halber, deren sie durch kaiserlicher Majestät Güte und Gnade

*) FUrstenbcrg an Frankfurt am 15. ApriL

^ Reifibstagsakteii, Baad 43, Fol 76.
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frei zu bleiben verhoffen, nicht annehmen, noch bewilligen,

aufs demüihigste bittend, euer kurfürstliche und fürstliche

Gnade und Gunst wollen Solches in keinen Ungnaden aiif-

ndunen.« Doch scheint diese Erklärung, weicht? einoi mitüer-

wdle ergangenen Auftrag des Frankfurter Rathes voraussetzt,

nur in der Erwartung eines solchen einstweilen aufgesetzt, aber

nicht abgegeben worden zu sein* Der wirkliche Bescheid des

Frankfurter Rathes fiel aber anders aus, als Ffirstenberg ihn

erwartete. Unter Berufung auf eine vor emiger Zeit statte-

gehabte Unterredung des Pfah^afen Friedrich mit dem Bürger^

mdster Sebastian Scfamid >) wies der Rath unter dem 15. April

Färstenberg an, sich von kaiserlicher Majestät, »unserem aller*

gnadigsten und naturlichen Herme nicht zu sondern. Der

Beisatz des Erlasses, dem zu folgen, was gememe Frei- und

Reichsstädte beschlössen, war durch die Spaltung der Städte

gegenstandslos geworden. Der Rath fügte noch bei, er sei

nicht gemeint, sich mit anderen in irgend welches Bündniss

zu begeben. Als FQrstenberg am 17. April diesen Auftrag des

Rathes erhielt, konnte er nicht umhin, in einer Zuschrift von

diesem Tage dem Ratbe zu erklären, dass er an jenem Auf-

trage wenig Gefisülen habe. »Ich kann nicht denken,€ schreibt

er, »wozu den Städten auf einen Reichstag zu kommen noth

thut, so nur sollte allweg dess, was von kaiserlicher Majestät

begehrt wird, unverhört eines jeden Nothdurfl und Beschwerde,

verwilligt werden.« Man habe den Artikel des Glaubens y.u-

erst so gestellt, dass er nicht Ihunlicli, leidlich und bei den

Unterthaiien erheblich (durchführbai*) gewesen wäre. Dann

sei er zwar etwas gLUiiklert worden, aber nicht so gar, dass

man noch Ursachen genug daraus schöpfen könne. Jedoch sei

seine Meinung nicht, dass er Namens der Stadt Franklurl gegen

die Beschlüsse protestirt>n wolle. Das kCiiinte freilieli als Wider-

setzung gegen den Kaiser gedeutet werden. Beschwuren und

Wahrscheinlich fand diese Unterredung im letzten Quartal

1528 statt, in welchem Sebastian Schmie! für die Stadt Frankfurt

im Reichsregimente m Speior sass und mit Graf Helfenstein und

Sebastian Schilling am 21. Dcc. nach Siraasbiirg gesandt worden

war. S. oben 8. 85 und MtUler 132.
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nicht bewilligen sei zweierlei Von dnem Bfindnisse, das ge-

plcint worden sei, wisse er nichts. — Doch führte Ffirstenberg

den Auftrag des Rathes ans und erklärte demgemäss nach-

ti üblich die Zustimmung Frankftirts zu dem Ai)schiede.O

Das Gleiche tliaten die Ab^eordneton der Städte Goslar

und Schwäbisch - Hall , bei denen wir die näheren Umstände

nicht kennen , unter welchen dies geschah. In letzterer Stadt

erregte nacht rii gl ich die Nachricht von der Annahme des un-

günstigen Abschieds durch die Oberen der Stadt das durchweg

evangelische Volk so, dass der eine Gesandte der Stadt, Küsclilcr,

sogleich von Speier zurückberufen wuu-d(> und vier allgläubige

Ralhsherren aus dem Käthe austreten musslen. Am 20. Mai

aber entschuldigte der Haller Rath sein Verhalten zu Speier

bei den damals in Nürnberg ver-sainuu'lten evangelischen

Ständen und meinte, wenn der Abschied zu Spei(!r zu un-

günstig ausgelegt werde, so sei die Thürc zur F'rolestation

noch niclit zugeschlossen.^) Von Biberach, welches durch die

Uhner Gesandten mit vertreten war, kam, wie es scheint, eine

Instruction während des Reichstages nicht an. So mochte es

geschehen, dass diese Stadt, in welcher man unmittelbar nach

dem Speierer Reichstage in stürmischer Volksabstimmung

förmlich den nachträgUchen Anschluss an die IVotestation

erklärte,^) nebst Giengen zwar vielleicht zu den Beschwerde

führenden Städten getiörte, aber weder unter den protestirenden,

noch unter den den Abschied annehmenden Städten sich be-

Die oljun erwäbntun Briofo linden sich alle in dem aogo-

führttn Bande des Frankfurter Stadtarchives.

^) Keim, schwäb. iieformationsgeschichte 101 f. Neudecker,

Urkunden aus der Reformationszeit 652. An die im Texte geschil-

dertea Yorgilnge auf dem Speierw Beichstage hat ohne Zweifol

Lnther gedacht, w&ul er bald darauf ein Btlndniss mit den evan-

'gelisehen Stitdien widerrieth, auf deren Standhaftigkeit man sich

nicht erlassen kOnne, and beifügt: „Dess haben wir Ezempel

genug an Mtthlhanaeni Nordhausen, Brfnrty Angsborgi Sdif^bisdi

Halle etc., welche Yochin das Erangeliam fressen woUtea vor Iiiebe^

mm aber pUStdich und leichtlich amgefiOleD.*' Malier 280 IL Walch

XVI, 624 ff.

Keim, Bohw. Bat 102.
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findet. Zu einer Bescliwerdt; in deren Namen mochten sich

die Ulmer Gesandten ohne besondere Volimuclil uocli belügt

halten, nicht aber zu einei- Proteslation.

Während so die Rcichsstiidte in ihrem Verhalten zu der

Giaubensfrage nach verscliii'denen Hichtun^'en auseinander

gingen, zeigten sie bei einer ihnen zu derselben Zeit begegi Kun-

den neuen Beschwerde, dass ihre traditionelle Einigkeit doch

noch nicht gänzlich /(nstört war.

Mit dem ersten April war nämlich nach der Regiments-

ordnung von 1521 ') die Reihe des Sitzes im Reichsregimente an

die Städte Ötrassburg und Lübeck gekommen. Als dieser Termin

herannahte, hatte das Regiment noch im Februar an den Rath

von Strassburg in üblicherweise die schriftliche Aufforderung

gerichtet, zur bestimmten Zeit ein Mitglied des Rathes nach Speier

abzuordnen, um den Sitz im Reichsreguncntc einzunehmen. Der

Rath kam dieser AuiTorderung nach und bestimmte dazu den

Rathsherrn Daniel Mieg, der schon mehrmals hohe Aemter in der

Stadtverwaltung begleitet hatte. Derselbe war zwar ein Freund

der Reformation, hatte sich aber jederzeit als einen klugen und

gemässigten Mann gezeigt und war, ^vie der Rath in einer späteren

Vorstellung an dasReichsregiment sich ausdrückte, von männiglich

als Ehrenmann gehalten. Als derselbe am 8. April noch nicht

in Speier eingetroffen war, schrieb Pfarrer nach Strassburg,^

es sei wünschenswerth, dass derselbe baldmöglichst nach Speier

komme, da auch der von Lübeck zu sendende Regimentsrath

noch nicht angekommen und demnach die St&dte gegenwärtig

im Regimente gar nicht vertaten seien. Nunmehr Iwach Mieg

von Strassburg auf, kam Samstag den 10. April Nachts in

Speier an und stellte uch am folgenden Montage früh sieben

Uhr unter Ueberreichung seiner Vollmacht dem Regimente vor.

Doch die massgebenden Personen im Reichsregimente und

namentlich König Ferdinand selbst sahen damit eme will-

kommene Gelegenheit herangekommen, bei welcher sie durch

brüske Behandlung des von der mit an der Spitze der »Unge-

horsamenc stehenden Stadt Strasdnirg entsendeten Regiments-

^) 8. Obau 8. 26 Anm.

^ Jung XXV.
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rathes den den Wünschen des Königs widerstJrebenden Städten

zeigen konnten, was dieselben bei fortdauerndem Ungehorsam

zu erwarte h&tten. Ueber eine Stunde liess man Mieg warten,

bis man ihm «idlioh sagen liess, er solle in seine Herberge

zurückkehre; man werde wieder nach ihm schicken. Am
folgenden Tage, dem 13. April, Nachmittags Hess man ihn dann

endlich* Tor das Regiment fordern, wo ihm in Gegenwart des

Königs Ferdinand Hans von Planitz, welchen man als von

dem evangelischen KurfQrslen von Sachsen deputirten Regiments-

rath wohl absichtlich dazu bestimmt hatte, vorhalten musste, die

Stadt Strassburg habe gegen die ausdrückliche Weisung des

Regiments') die Messe abgeschafft und damit dem Könige, Statt-

halter und Regimente zuwider gehandelt Es könne desshalb der

Abgeordnete der Stadt nicht zum Sitze im Regimente zugelassen

werden, wenn nicht zuvor die Aemter der heiligen Messe und

das hochwürdige Sacrament wieder aufgerichtet würden.

In seiner mit f,'rossor Geistesgegenwart sofort gegebenen

Antwort wies Mieg daiaiif liin, dii-ss die Stadt Strassburg von

dem Regimente selbst y.ur Sendung eines Abgeordneten förmlich

autgeloidiTl worden sei, luielideiii jene Aeiideriingen bereits

still (gefunden hätten.-) Er sei darnacli von der Stadl /.um

Regimen Isialhc bestimmt und der Ordnung gemäss des Eides

gegen Strassburg in aller Form entbunden worden. Er stelio

desshalb niclit als liürger von Strassburg auf seiner Sl(;lle

und habe nicht den I jeruf, seine Vaterstadt gegen jene Anklage

zu vertheidigen. Doch sei er gewiss, dass der Rath auf Vor-

halt dersellxMi durch den K()nig und das Regiment sich zur

Genüge zu entüchuldigeu wissen werde.

') S. oben S. 84 1
Jung XL gibt die Stelle in dem Briefe Micgs so wieder,

als habe er gesehriebea, das Bogiment habe die Stadt Strassburg

aur Sendimg eines Abgeordneten angefordert, „alles lang noch vor

eixelter Handlung." Offenbar hat derselbe diese Stelle fiüscfa ge-

lesen nnd verstanden, da obige Worte lanten mfissen: Midies lang

tunk Toreraeller Handlang". Nor so geben jene Worte einen Sinn.

Anch aas der Sapplication der Reichsstädte vom 19. April gebt

hervor, dass jene Zuschrift des Regiments an Strassbarg nicht vor,

sondern nadh der Abschaffung der Messe daselbst erfolgt war.
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Hiernach musste Mi^ abtreten, worauf ihm nach kurzer

Beruthung des Regim^tes die Regunentsräthe Planitz und
Schilling erklärten, das Schreiben an Strassburg, in dem
die Stadt zur Sendmig eines Regimentsratbes anfgefordert

wurde, sei ohne Wissen des Regiments nach altem Gebrauche

auf der Kanzlei ausgefertigt worden; es habe bei dem ge-

gebenen Beschdde sein Bewenden. Nachdem ABeg noch ge-

antwortet hatte, er werde, weil er nicht als Vertreter der Stadt

Strassburg allein, sondern für alle Reichsstädte zum Regimente

deputirt sei, seine Ausschliessung den übrigen Städten anzeigen,

wurde er ohne weitere Antwort entlassen.

Noch am Abende desselben Tages machte Mieg etlichen

Städtegesandten Nittheilung von dem Vorgefallenen, und als

diese der Ansicht waren, dass es vor die Versammlung aller

Städtegesandten gebracht werden soHe, wurde die Sache am
14 April auch diesen vurgolegi.') Und noch einmal standen

die Städte einmüüiig zusammen. Am Morgen demselben Tages

waren dieselben noch durch eine neue Seitens der übri{»en

Stünde gegen sie geübte Rücksichlslosi^'keil^') beleidigt worden

und Sailen, weil der Vertreter Stiassbur^^s im Namen aller

Iteichsstädte und niclit der Stadt .Sliassburg aliein im Itegi-

menle zu sitzen hatte, in dem Verlahren des llegimenls ^'egen

Mieg eine VerleUung des Rechtes aller Slädle. So entschlossen

sie sich denn, am 15. April eine von allen auf dem iieichstage

verlreleiieii Statlten unterzeichne! e Sui)[)lication '"') zunächst an

luHiig Ferdinand als Stallhaller des Kaisers und an das

Keichsregiment zu richten, in welcher sie darauf hinwiesen,

dass, wenn Strassburg auch etwas i^cschwerliches getliau liaben

1) 8. de& aiuftthrliehen Bericht toh IGeg d. d. 14. April 1529

btt Jung XXXIX £

*) Es waren ihnen nttmlidi am Morgen des 14. April die

Beschlfisse der baden fttrstUchen Oollegien Uber die TUrkenhülfe

nicht nach dem herkSmmlichen Gebranche in der allgemeinen Ver*

eammlnng aller Stände, sondenk tot der Thüre des Sitsrangssaales

(„nitt Tor der Vereamlnng Gemeiner Stend^ wye der Brach ist,

ecmdern huss vor der Stuben**) mitgetheilt worden. 8. Pfiirrw am

14. April bei Jung XLI.

^ Dieselbe findet sich im Wortlaute bei Jnng XliTTT.
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sollte, man doch den Städten nicht desshalb den ihnen nach der

Wonnser Regimentsordnong gebührenden Sitz im Regimente

entziehe solle, und bitten, den von der Stadt Strassburg

Abgeordneten, gegen dessen Person ja nichts einzuwenden sei,

zum Regimente zuzulassen.

Die Antwort des Regiments, welches sich in diesem

Stücke mit der Hehrheit der Fürsten und Stände eins wusste,

fiel, als sie nach zweitägiger ZögiTung am 17. April endlich

gegeben wurde, nicht nach dem Wunsche der Städte aus und

t'ordorte diese cinfacli auC, auf den Rath von Strassburg ein-

zuwirken, damit derselbe die Messe wieder aufrichte und von

seinem V'orhabcn a})slehe; dann werde Strassbur}/ zur Session

wieder zugelassen werden. Anderenfalls sollten die Städte eine

andere Stadt zur Abordnung eines Gesandten in das Regiment

vorsciilagen; dann würden sie aus dem Bescheide des Regi-

mentes ersehen können, dass die Absicht nicht bestelu;, di(^

gemeinen Städte vom Regimente auszuschliessmi.^) An dem-

selben Tage hatte das Regiment der Plenarversanniiluii^^ der

Stiuuie eine Ixcihe von Artikeln vorgelc^^t, die ihm l)ei der

Reichsverwaltuiig begegnet waren, und um Verhaltungsmass-

'

regeln desshalb nachgesucht. Unter diesen befand sich auch

eine vollständige aktcnmüssige Darlegung der Veiliandlungen

des Regimentes mit der Stadt Strassburg ül)er die Abschatlung

der Messe,') welche die Stände und namentlich die Städte zu

überzeugen bestimmt war, dass das Regiment t)ei seinem Ver-

lahren gegen Strassburg im Rechte sd.

Die Abgeordnelen von Strassburg waren sich des Ernstes

der Lage in vollem Masse bewusst. »Die Juden,« so schrieb

am 17, April ^) Mieg an den Altammeisler Kniebis zu Strass-

burg, »haboi mehr Gnade, als die Städte, so sich des Evan-

geliums annehmen. Dürfet euch nichts Anderes versehen, denn

Verfolgung, und die auf das allergrösste. Darum wachet und

schlafet nicht, so wird Gott helfen.c Und mit Bezug auf die

^) Sdmn am 18. April bei Jung XLVm.
^ Diese Aktanstacke Jung LXIV bis LXIX. Dort findet

sieh anch 8. L21S fF. die von der Stadt Stragsbaig spftter auf dem
Beichstage eingereidite Yeraiitwortang.

^ jQng XL7I.
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frühere Bitte des Königs Ferdinand um Pulver von der Stadt

schrieb er: 9Darum haltet an; es ist Zeit, lieber Herr, dass

es gai wäre, genug Geld, Pulver und was wir selbst bedörfen,

zu behalten. Denn wir werden es selbst bedürfen. Daran

gedenket Ich wollte, dass ihr nur zwei Tage hier w&ret, es

würde euch wundem, üan will es dahin bringen, dass, was

man beschliesset, das sollen die Städte thun. Gott wolle es

verhüten. Darum erschrecket nicht, der starke Gott wird seine

Hülfe geben. Zu dem hoffe ich allehi.«

Die StjuHo beruhigten sich aber mit der Erklärung des

Regiments nicht. Nocli eiiiiual gingen sie gemeinsuiii vor, und

als atn 10. April die Protestation der ('vangeii.selu'n Stande

bereits («i lolgt und die Spaltung der Städte in der religiösen

Frage längst ofl'enkundig geworden war, gaben sie noch in der-

selben Plenarsit'/Aing eine Sup[)lication an die gemeinen Stände

des Reiciics (Mn, in welcher alle auf (ieiii 1-leichstage anwes(?n-

den Stä(lt(>gesandten sich als durch die Ausschliessung Miegs

vom RciclisregiuRMile lieschwert erklärten. Entschiedener, als

in iliier fri^iheren Eingabe an das Regiment, sprachen sie es

jetzt aus, dass die Städte dadurch »an ihren Gerechtigkeiten

nicht wenig verletzt und desto unwilliger sein werden, sich zu

fernerer Unterlialtung des kaiserlichen Regiments, dahin sie

nicht die wenigste Steuer geben, bereden zu lassen.« Hätte

der Rath von Strassburg wirklich etwas dem gemeinen Gebrauche

der ICirche Zuwiderlaufende vorgenommen, so sei es nicht Sache

des Regiments, sondern eines freien christlichen Gonciles, da-

rüber zu entscheiden. Ghurfürsten, Fürsten nnd Stände möch-

ten desshalb nicht gestatten, dass das Recht der Städte verletzt

werde, und gnädig daraufhinwirken, dass dem ordnun.rsmässig

berufenen Vertreter der Stadt Strassburg der ihm gebührende

Sitz im Regimente eingeräumt werde. ^)

Doch auch dieser neue Schritt der Städte blieb ebenso

erfolglos, wie dne vorher von dem Rathe der Stadt Strassburg

an das kaiserliche Regiment gerichtete Zuschrift, in welchem

er sich ebenso beschdden, wie entschieden eme befriedigende

^) Diese Supplication ist abgedruckt bei Jung LVI ff.
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Erklärung über den Ausschluss Hiegs erbat.') Als in der

letzten Sitzung der Stände am 24. April der Stadtschreiber

von Worms Namens der Städte neben anderen Beschwerden

auch die wegen der Session Strassburgs im Regimente noch-

mals mündlich vorbrachte, erklärte König Ferdinand selbst,

»unbefragt und von anderen Ständen ungeheissenc, weil die

von Strassburg königlicher Majestät in die Obrigkeit gegriffen

hätten und sich ungehorsam erzeigten, so gebühre es. ihm

nicht, sie im Regimente sitzen zu lassen; die Städte möchten

eine azidere christliche Stadt zur Session hn Regimente ver^

ordnen. Vergebens suchten dann die ihre Rechte mannhaft

wahrenden Städte, welche sich bdl dem von dem Könige ohne

Befragung der Stände gegebenen Beseheide nicht zu boruhigen

gewült waren, nochmals bei den Ständen um eine günstigere

Antwort nach. ') Mieg wurde zum Regimente nicht zugelassen

und die Stadt Strassburg blieb, wie es scheint, für die ganze,

freilich nicht mehr lange Zeit, in der das Reichsregiment noch

t>estand, von dem ihm gesetzlich gebührenden Sitze in dem-

selben ausgeschlossen.^

^) Am 15. oder IG. April bei Jung LIX. Auch an die öe-

sandten der Städte richtcfn der Rath von Strassbnrg eino Hitto nm
energische Unterstützung' seiner Beschwerde hei den Stilnden, welche

aber, vom 20. April ihitirt, in Speicr erst, ankam, als die .Stiidte

auf Betreiben der Htrassbiirgor Gesandton das Gewünschte bereits

ausgeführt, hatten. Jung L.

") ö. hiezu den Bericht der Stra.s«burger Gesandten vom 24.

April bei Jung 1«XTT. In der S. 196 erwähnten Correspondenx der

SiKdIe Nflmberg und Aogsbnrg vom 12. und 19. Hai wird auch

der Aaiplegenheit Micg's gedacht und dabei Ton Nttmberg di^

AnsBohUesBang des Heiqmingar Btb^^eniieiBterB Keller ans dem
BohwabiBofaen Bnndeerathe in Erinnerang gebracht. Der Rath Toii<

Augsburg erklärt dabei, er «ehe die Beechwerde des Begimentsge-

sandtea von Strassbnrg uid Bnndesgeeandten toh Hemmiogeii so

an, ,,a1s wäre sie uns begegnet", und werde sich die Saehe auf

dem bevorstehenden Bundestage bestens befohlen sein lassen.

^) Müller (a. a. 0. S. 140 ff) hat die geschilderten Vorgänge

völlig missverstanden und geglaubt, 08 handle sich dabei nm den

Sitz der 8tra.<>.sburger Abgeordneten im JUiehstnge, welcher denselben

nie bestritten wurde. Obschon bereits Sleidan (VI, 36), welcher
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Doch wir haben damit, well wir glaubten, an dies^

Stelle das Verhalten der Städte bis geg^ den Schluss des

Reichstages zusammenhängend charalLterisiren zn sollen, d^
Gange der Ereignisse,bereits vorgegriffen und kehren nunmehr
zu den weiteren Verhandlungen zurück, wie sie in den jetzt >

rasch aufemander folgenden Sitzungen derStändegeführtwuiden.

16. IKe Siteiuigen der Stftnde Tom 18., 14., 10. und 17. ApriL

Vorberdtnngeii su dnem Bthidniste der erangellMkeii

Fürsten und Städte.

Durch die am 12. April vön den eTangelischen Fürsten

und Ständen feierlich erhobene Beschwerde gegen die Majoritäts-

beschlüsse in der religiösen Frage liess sich die Mehrheit des

Reichstages in ihrem Vorgehen um so weniger stören , als

nicht bloss König Ferdinand wünschte, dass die Geschäfte der

Versammlung bald beendigt würden, da seine Anwesenheit in

seinen Erblanden immer nöthiger wurde, sondern auch die

mdsten Stände diesen Wunsch theilten. In grosser Eile wurden

nun die weiteren Geschäfte des Reichstages abgemacht Zu-

nächst liess die Mehrheit der Fürsten und Stände Dienstag den

13. April der Beschwerde fahrenden Minderheit durch denAus-

schuss eröfben, sie würden den M^heitsbeschhiss nd)8t der

Beschw^e der Evangelischen dem kaiserlichen Statthalter und

den Gommissarien übergeben imd es diesen anheimstellen, was

sie auf die Beschwerde zu Uiun gedächten.

hier offenbar ans dem Strassbnrger Archive schöpfte, and nach ihm

vide Andere die Sache xichtig darstellt«!, so ist jene irrtfaamliche

Auffassung MoUera doch noch in manche neuere Darstellungen

übergegangen.

') Die Strassborger Gesandten am 13. April bei Jang XXXV.
S. auch die Relation in der AppoIIationsnrkundo bei Müller 70 und

Jung LXXXVll f. Auch der Kurfürst von der Pfalz hatte dagegen

vor den Ständen keinen Einwand mehr erhoben und nur unter

Erneuerung seiner ErkiRrnng, dass bei dem ihm früher bf^sehwfer-

lichen Punkte von <ler Oiirigkeit die Missbräueho nicht Itpgriffen

sein sollten, kurz gesagt, er wolle sich „um der Kürze willen"
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An (loinsolben Tage Nachmittags orschion in einer feier-

lichen Sitzung- aller Stände, wclclier auch König Ferdinand

und die anderen kaiserhchen Gonimissarien beiwohnten, der

päbstHche Legat Graf Johann Thomas Picus von Mirandula,

welcher zwei Tage zuvor in Speier angekommen war. Nach-

dem die von demselben abgegebene VoUniarlit verlesen worden

war, ergriff er selbst in lateinischer Sprache das Wort an die

versammelhni Stände. Seine Rede war kurz und zurückhallend

und vermied es, an die vom Pabste Abgefallenen kränkende

Worte zu richten. Zunächst redete er von der Türkengefahr

und ermahnte die Fürsten und Stände m starker Rüstung

gegen diese Feinde Christi, da die Hoffnung der Christenheit

auf Abwehr dieser Gefahr vornehmlich auf der deutschen

Nation beruhe. Der Pabst selbst erbiete sieh, nicht allein mit

seinem Vermögen, welches jetzt der bestandenen Kriege wegen

nur gering sei, sondern auch mit Darstreckung seiner Seele in

dem Kampfe gegen die Türken Hülfe zu thun. Den Glauben

betreffend, erfülle es den Pabst mit grösstem Schmerze, dass

er gehört habe, wie in Deutschland alte Irrlehren, mit neuen

verbunden, wieder aufgekommen wären und immer mehr um
sich griffen und wie dadurch in deutscher Nation merkliche

Unruhe mit grossem Blutvergiessen entstanden sei. Weil aber

. dies nicht wohl ohne ein allgemeines Gondl wieder in den

vorigen Stand gebracht werden könne, so wolle der Pabst ui

eigener Person allen Fleiss daran wenden, damit zwischen

dem Kaiser, dem Könige von Frankreich und anderen christ-

lichen Potentaten wieder Friede gemacht werde, wie er denn

Willens gewes^ sei, zur Herstellung des Friedens zwischen

ihm selbst und dem Kaiser in diesem Sommer nach Spanien

zu reisen, wenn ihn nicht schwere Krankheit daran verhindert

hätte. ') Wenn dann zwischen den verschiedenen christlichen

zufrieden geben und bei dor Mehrbeit bleiben. Das scheint mir

wenigstons aus den Notizen in ilon ,,Bcd. u. Kathschl. Verz." über

zwei Sitzungen des knrpfiil/.isclieu Geheiinerathes vom 2. p. iiiis.

dni (13. April) hervorzugehen.

') In der That waren die Gedanken des Pabstes in jenen

Tagen beständig auf den Fiieden.ssclilu8,s mit dem Kaiser gerichtet.

So schrieb am 15. April Hieronymus Niger au Sadolet aus Rom:
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Mächten wieder Friede bestehe, erbiete sich der Pabst, welcher

bis jetzt der Verhältnisse wegen ein Gkneralconcil i&dieat nicht

habe ausschreiben können, auf nächsten Sommer em solches

zu berufen, damit die deutsche Nation wieder mit anderen

Königreichen mi Glauben verglidien werde. Bis dahin möch-
ten doch diejenigen, welche bisher in der Kirche geblieben

wären, in derselben verharren; so aber etliche von ihr ge-

wichen wären, so möchten sie zu derselben zurückkehren.

Dies die Rede des päbsUichen Legaten, auf weldie die

kaiserlidien Gommissäre und die Fürsten durch Etliche aus

Ihrer Mitte in einem besonderen Zimmer ohne Beisein der

übrigen Stände sofort antworteten. Der Inhalt dit sei Ant-

wort, welche ohne Zweifel im Sinne dos Mchrlioitsboschlusses

der Stände das Anerbieten dos Pabstes, ein Cnncil zn l)oruren

und auf Wiederherstellung dos Friedens zwischen den clirist-

lichen Mächton hinzuarl)oiten, dankend accepUite, ist indessen

in keiner uns bokannicn Ouollo aufbewahrl.

Mittwoch den 14. April, Morgens siol)on Uhr, fand wieder

eine Sil/ung der Stünde statt, in welciier über die eilemlo

Ilidfo gegen die Türken, sowie über die Unterhaltung des

Regiments und Kamnierg(Ticlits beratlion und bc^cliiossen

wurde. Das Bodenken des Ausscliusses über diese Punkte

wurde von beiden lurslliclien Collegien mit Stinnnenmeinheit

angenommen. Der Kurfürst von Sachsen und Landgiaf

„Der Pabst ist endlich von seiner Krankheit hergestellt und führt

täglich jenen deinen göttÜchen Rathschlag im Mande, von der

Reise zum Kaiser und dem üffcntUchen Frieden. Hätte er dieeeti

Bathschlag befolgt, als noeh Alles gut stand, so würden wir nicht

diese Noth leiden/* Bucholts m, 138.

^) 8. den Bericht der Btrassburger Gesandten Tom 18. April

bei Jung XXXV, ferner die Schreiben Wiedemanns Tom 15. April

im k. BeicSisaroluTe und Fflntenbergs TOn demselben Tsge im

Frankfartcr Stadtarchive, endlich den Brief Melanchthons sa Osme-

ranns vom 21. (richtiger 20. April) im Gotp. Bef. I, 1059. Aus

diesen vier Relationen ist die im Texte gegohene Darstellung der

Rede Mirandula's snsammengestellt. Wie es übrigens mit der

Geneigtheit von Clemens VTT znr Boruftmg eines OoncUs bald darauf

stand, ist bereits S. 106, Anm. hervorgehoben.
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Philipp ndMt den anderen evangetiachen Fürsten Tersagten

diesem Beschlüsse, da ihre Beschweide in der religiösen Frage

nicht herfidraichtigt worden war, fSbr so lange ihre Zustimmung,

als nicht der Artürel vom Glauben geändert und auf leidlidie

Bahn gebradit worden sei. Doch die Mehrheit achtete dieses

Widerspruchs nicht und machte den Städten in der bereits

oben (S. SX)S) erwähnten, dem Herkommen znwiderUufenden

und riScksichtslosen Form ausserhalb des Sitzungssaales Ton

den gefassten Beschlüssen Mittheilung. Noch an demselben

Tage machten sie, ohne die Antwort der Städte abzuwarten,

dem Kflnige Ferdinand Anzeige von ihren Beschlüssen. ')

Am 15. April fand kdne Sitzung der Stände statt Um
so lebhafter waren an diesem Tage und in dieser ganzen Zeit

die Verhandlungen in den yerschiedenen Ausschüssen , welche

ihre Aufgaben möglichst rasch zu beendigen suchten. Dagegen

kamen Freitag den 16. April die gemeinen Stände wieder zu

einer Sitzung zusammen, in welcher zunächst König Ferdinand

auf den ilim mitgetheilten Bcschhiss der Stände wegen der

eilenden Hülte erwiderte, man möge das hiefür bewilligte Geld

statt den oben (S. 152) genannten Fürsten und Regirnentsräthen

ihm selbst zur Verfügung stellen, da er es sofort gegen die Türken

zu gebrauchen gedenke. Wenn der Sultan wirklich in Ungarn

einbreche, so wolle er ihm entgegenziehen und eine Schlacht

liefern. Kämen die Türken dagegen nicht, so gedenke der

König gegen die von dem Sultan eingenommenen ungarischen

Pässe, namentlich griechisch Weissenburg und Peterwardein

zu ziehen und dieselben wieder zu erobern. Auch zeigte er
^^^^^^^^^^^^^^^^

t

^) Fttrstenberg an Fraakfurt am 14. (geBebloaseii «nd abge-

sendet am 16.) April: „Eeiad mitwochs ist man aber bej eyn ge-

west* Do aelbst haben die corfarsteii färsten prdaten rad graflbn

das Tbrige deas Rommgs mt ylende hilff »i geb«n sagesagt, dw-

glejchen die Tnderhaltang des Begimants vad Kamei^ericbts , vnd

solöhB der koniglioheii 11aitsfcet aDgesqrgt» ehe daa maa der von

Stetten antwurt gehört, auch inen yff ejniche trer beschwort vnd

bcger, dor vber VI oder acht pnncte soyn, eyngen besoheydt geben

hab." Vergl. auch die Berichte der Strassburger Abgeordneten

vom 13 , 14. und 16. April bei Jung XXXV, XLI nnd XLllI, nnd

ühungers Brief vom 15. April in den Urk. d« schw. B. II, 344 C

14
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noch an, dass er beabsichtige, zu dem Kriege in Ungarn hundert

Geschütze (»Büchsen auf Indern«) zu verwenden, und ersuchte

die Stande, die Hälfte der grossen hiefür arwachsenden Kosten

zu übernehmen. Doch die Stände waren wenig gewillt, diese

Bitte zu erfüllen. Auch die katholischen Fürsten hegten die

Besorgniss, es werde die yoi^ ihnen bewilligte Hülfe statt gegen

die Tärken nur zur Befestigung der lialisbiirgiachen Macht in

Ungarn gegen Johann Zapolya verwendet werd^ und hielten

darum an den von ihnen in ihrem ersten Bescblusae enthaltenen

Cautelen für die Verwendung des von ihnen ssugestandenen

Geldes fest. Noch weniger gedachte man aber sieh weiter, als

durch die erfolgte Bewilligung bereits geschehen war, belasten

zu lassen. So schlugen denn die Stände das Ersuchen des

Königs höflich ab, wobei sie als Grund ihrer Weigerung die

Besorgnissangaben, dass der König in einer ofTenenFeldsclil acht

gegen die Türken unterliegen und ein Angriff gegen die durch

den Sultan erheblich befestigten Festungen an der ungarisch-

türkischen Grenze misslingen könne. In diesem Falle aber werde

der Sultan durch den Angriff des Königs zum Einfalle in

Deutschland «rst recht veranlasst werden. ')

Aneh bezOgUeh der »beharrlichen« Hülfe wurde in dieser

Sttamg Beschluss gefesst. Unter Berufüng auf den Abschied des

EsslhigerRegimentstagsundAnerkennungderNothwendigkeit,die

Türken mit Gewalt hinter sich «i treiben und ihnen ihre Erobe-

rungen wieder abzunehmen, erinnerten die St&nde doch daran,

dass es nicht in dem Vermögen der deutschen Nation aUein stehe^

dnen solchen tng gegen die Türken zu unternehmen. Nur

wenn im heüigoi Reiche selbst gewissa* Friede bestdie und

zwischen den übrigen christlichen Potentaten Friede oder

wenigstens Waffenstillstand gesphloasen sei, könne eme beharr-

liche Hülfe gegen den Sultan Aussicht auf Erfolg haben.

Nachdem aber diese Voraussetzungen zur Zeit noch nicht

gegdten saen, habe man diesmal nichts über die beharrliche

Hülfe besehliessen können und müsse sich darauf beschranken,

*) 8. dsn Bericht der Aagshuiger Abgeordneten vom 17. Apri),

Stomi's Brief Tom 18. April bei Jung XUS und Fttrstenbergs

Bericht Tom 17. A|iril.
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dies dem Kaiser zu mcklon und ihn durch besondere Zuschrift

nochmals unterthänigst zu bit ten, um Herstellung des Friedens

unter den christlichen Mächten bemüht zu sein. ')

Weiter Hessen in dieser Sitzung die Grafim» Freiherren

und Ritter eine Klage gegen die Stadt Constanz zuerst münd-
lich vorbringen und dann auch in einer schriftlichen Supplica-

tion einreichen, welche durch eine gleichzeitig erfolgte Eingabe

ähnlichen Inhalts Seitens des Bischofs von Constanz unterstützt

wurde. In dieser Klage wurde die Stadt Constanz zunächst

beschuldigt, sie habe gegen Bischof, Domcapitel und Klerus

Gewalt geübt, ihre Häuser geplündert, die Bilder und Altäre

in den Kirchen zerbrochen und zerstört und der Geistlichkeit

ihre Zinsen und Gilten im Züricher Gebiete eingehalten. In

hohem Grade charakteristisch ist der zweite Theil der Soppli-

catlon des Adels. Darin wird gd^lagt, dass der Pabst sich in

seinen Rescripten nnterfiuige, in geistliche Stellen, wdche dem
Adel vorbehalten seien, untaugliche >Gurtisanen€ zu setzen,

welche keinen Vorzug besässen, als dass sie In Rom gedient

hätten und yielldcht aus unlauteren Grfbfidoi hohe Protection

besässoi. Nachdem nun der deutsche Orden in Prcussen ab-

gegangen und auch Rhodus yon Aea Tärken eingenommen

sei, wo bisher Tide jüngere Söhne des Adels untergekommen

seien, bäte man, das Vomdimen der Gurtlsanen nicht zu

gestatten und die Ton Königen, Fürsten und Herren f9r den

Adel gestifteten Klöster auch diesem in Zucht und guter Lehre

zu erhalten, damit Herren mit grosser Kinderzahl Ihre Kinder

darein thun könnten, dne Reformation dieser Klöster, aber

nicht zuzulassen, da durch eine solche der Adel in dieselben zu

kommen abgeschreckt würde. »In Summa, es Ist eine seltsame

Supplication.€ So urtheilt Fürstenberg über dieselbe, während

der ehrliche PCärrer, welcher die Anklagen gegen Constanz als

unbegründet betrachtet, Ton der Supplication des Bischöfe

urtheflt, es sei »zu erbarmen, dass ein geistlicher Bischof sich

so mit Unwahrheit hören lasse und die guten firommen Leute

.also hl den Kessel haue.€

") 8. aaner der betreflanfleB Stdle des Abaobieds dm Beri^
der Strassbmrger Ctosondteii Tom 16. Apdl bei Jung XLIIL

14»
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Der Gesandte der Stadt Con>t;inz konnte »anderer Geschäfte

lialber« in dieser Sitzung nicht mehr zum Worte gelanp^en,

um dieselbe gegen die Ankhigon zu vertheidigen, sei es, dass

er selbst andere Geschäfte hatte, sei es, wie es wahrsdioinlicher

ist, dass ihm unter Hinweis auf die übrigen noch auf der

Tagesordnung der Sitzung stehenden Geschäfte die Entgegnung

für diesmal versagt und erst für eine folgende Sitzung gestaltet

wurde. Denn, schreibt Pfarrer, »es geht hier also zu. Was
mit den Geistlichen hie daran ist, da ist man lustig, dasscibigc

alles vor den Ständen zu lesen ; was aber wider sie ist, kann

man wohl verhalten.«

Hierauf erstattete der zur Berathung über die Monopole

niedergesetzte Ausschuss, zu welchem noch Conrad Ilerwart

von Augsburg zugezogen w^orden war, den Ständen Bericht -

über seine Berathungen. Seit Jahren war übor diesen Gegen-

stand fast auf allen Reichstagen verhandelt worden. In Deutsch-

land liestund allgemeine Unzufriedenheit über die grossen

Handelshäuser in Augsburg, Nürnberg und anderen Orten,

welrho sich zu Handelsgesellschaften vereinigt und den Handel

mit einer Reihe von Gegenstanden, namenttich mit Golonial-

waaron und Gewürzen, fast ausschliesslich an sich gezogen und

dadurch thalsächlich zum Monopole gemacht hatten. Die be-

deutende. Preisstägerung, welche Überseeische Produkte um

*) Pfarrer an Bütz an; 17. April bei Jung XLV. Vergl. die

Briefe Fürstenbergs, der eine Inlialtsangabo dor Klage gegen Con-

atanx gibt, vom 17. April und der Augsbarger Gesandten von dem-

selben Tage. Eine fihnliclie Klage, wie gegen Conatanz, war, wie

Sturm schon am 30, Milrz vcM-nahm, Seitens dor Grafen gogen

Straasbnrg beabsichtigt. In Folge der T3i>niülmngen dos auf die

liit.to dos Rtraasburger liathos in Spnier er.sclüenenen Grafen Wilbehn

von Fürstenberg wurde diese Klage aber nicht eingereicht. — Nach

dem Briefe Pfarrers haben wir den Vortrag dieser Klagen in die

Sitzung vom 16. April verlegt. — In dem Schreiben der Augs-

bnrger Gesandten vom 17. April beissi ei swmr: „Sonst haben Amt

die Grafen vnd vom Adel eyn grosse klag wider die von kostnltas

gefnhrt." Dennoch ist wobl nach dem bestimmten Zeagnisse Pfarrers

der 16. April der riohtige Tag, wenn nicht etwa der Vortrag der

Klagen des Bischöfe am 16., des Adels aber am 17. April geschah.
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1520 In Deutschland erfohren hatten, legte man, nicht ganz

mit Unrecht, jenen den Markt beherrschenden und aUe Ck>n-

currenz unterdrfickenden Handelsgesellschaften zur Last. Auf
dem Reichstage zu ^fimberg war dessbalb schon 1523 be-

schlossen worden, jede Handelsgesellschaft zu verbieten, welche,

über 50,000 Gulden Kapital besitze. Doch es war leichter,

solchen Beschluss zu fassen, als ihn auszufahren. Obwohl der

letzte Speierer Abschied von 1526 den kaiserlichen Fiscal beaat-

tragt hatte, gegen die Monopolien und frossen Handelsgesdl-

schaften emstlich zu procediren, so bestanden dieselben doch

in alter Weise fort und erfreuten sich thdlweise sehr hoher

Protection. Namentlich das Haus Fugger in Augsburg wurde

Ton dem Kaiser selbst in Schutz genommen, da derselbe ebenso

wie sein Brudw Ferdinand die finanzielle Hülfe desselben häufig

m Anspruch zu nehmen gezwungen war. So wurde denn

audi jetzt den Ständen em Erlass des Kaisers an den kaiser-

lichen Fiscal zur Kenntniss gebracht, in welchem demselben

bei Verlust seines Amtes geboten wurde, nicht gegen die

Monopole einzuschreiten und insonderheit die Fugger unbe-

lästigt zu lassen, welche nicht Monopolisten seien, sondern nur

m Gold, Silber und Erz Handel trieben. Zu einem Beschlüsse

über diese Angelegenheit kam es in dieser Sitzung noch nicht.

Doch hatten die Stände an jenem Erlasse wenig Gefallen, und

selbst Herwart, der Mitbürger der Fuggcr, kann sich nicht
^

enthalten, darüber zu schreiben, dass, wie er glaube. Jedermann

grosses Xfissfallen darüber trage, wie man sich erzeige. Die

Sache wurde an den Ausschuss zurückgegeben, welcher weiter

darüber verhandelte. Auf dessen Vorschlag wurde dann trotz

jenes kaiserlichen Erlasses in einer späteren Sitzung der Stande

der Beschluss des Reichstags von 1526 wörtlich wiederholt und

in den Abschied aufgenommen, dass, nachdem die Monopolim

und grossen Handelsgesellschaften eine eigennützige und unleid-

liche Handlung und bei hoher Strafe verboten seien, der kaiser-

liche Fiscal gegen dieselhen eriistUch einschreiten solle. ')

^) S. die Briefe der Augsbnrger Gesandten und FUrstenbergs

vom 17, und WiedcMiianns vom 20. April. Fürstenborg gibt uns

den Inhalt des kai^^erliehen Schreibens au den Fiscal an. ImUebrigen

vergl. Kanke U, 30 ff.



2U

Schliesslieh bradite in dieser Sitzung noch das Reichs-

regiment eine Rohe von Angelegenheiten, welche ihm seit dem
letzten Nöinberger Reichstage begegnet waren, vor die g&*

meanm Stände mit dem Ersuchen, Bescheid zu gehen, wie das

Regiment in diesen Angelegeidieiten Terfiihren solle. Da auf

dem Rdchstage äher keinen dieser Artikel ein fSrmlidiier Be-

sdiluss g^asst wurde, so beschranken wir uns auf kurze Mit-

theflungen aus den wichtigeren Punkten jener Aktenstücke,

Yon welchen in fast allen ArchiTen Absdiriften vorhanden

sind, da dieselben am 17. April den Secretarien aller Stände

in die Feder dictirt wurden. Eme hervorragte Stelle in

denselben nahmen die bereits berührten Verhandlungen des

Regimentes mit der Stadt Strassburg wegen Abschaflüng der

Messe ein. Eine weitere Klage betraf die Stadt Gonstanz,

¥rdk^e mit der Eidgenossenschaft von Zürich und Bern in

Bfirgetroäit getreten war. Es wurde angefragt, was zu thun

sei, damit andere Städte von ähnlichen Schritten abgehalten

vrfirden. Unter Bezugnahme auf die Pack*schen Wirren des

vorigen Jahres wurden Verhaltungsmassregdn erbeten, um für

die Folge solche Empörung und Rfistung abzuwenden. Weiter

wurde angefragt, was gegen Solche zu geschehen habe, die

den Geistlichen ihre Freiheiten und Gerechtigkeiten fai oder nach

dem Bauernkriege iheilweise genommen hätten, oder welche

Klöster aufgehoben und sich mit den Mönchen zu »ihrem und

nicht des Klosters Nutz« verglichen hätten, was ferner mit den

Stiften und Klöstern geschehen solle, aus welchen die geist-

lichen Personen, Männer oder Weiber, alle ausgetreten seien.

Das Reghnent gab diesen Anfiragen zugldch Gutachten

bei, weldie, wie bei der damaligen Gesinnung der Mdirheit

desselben nicht anders zu erwartai war, ganz im Sinne der

Geistlichen dahin gingen, dass eine Restitution der Geistlichen

in ihre Freiheiten und Gerechtigkeiten und Strafe gcg« n die

dieselben Beeinträchtigenden erfolgen solle, dass zur Verwaltung

der Gefalle aufgehobener Klöster von dem Kaiser, den etwaigen

Landesfürsten und den geistlichen Ordinarien Conimissarien

bestellt werden sollten, in verlassene Klöster a])er andere

»taugliche Personen« eingesetzt und denselben die Klostergüter

wieder zugestellt würden. — Doch kam es, wie bemerkt, zu
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koiiiem Beschlösse der Stände über alle diese Anfragen, ja es

scheint, da der König und die Stände sehr auf baldigen Schluss

des Reichstags drängten, nicht einmal zu ßerathungen darüber

mehr gekommen zu sein.')

In der am folgenden Tage, Samstag den 17. April, statt-

findenden Sitzung aller Stände kam zuerst der Entwurf einer

Adresse zur Verlesung, welche man an den Kaiser zu richten

gedachte, um dciisclbeii unier dankender Annahme seines in

der Proposition gemachten Anerbietens und Hinweis auf das

Anbringen des päbstlicheii Legaten zu ersuchen, baldigst mit

dem Pabste ein General-Goncil zu berufen, damit der Zwiespalt

im christlichen Glauben beseitigt werden könne. Ferner wurde

in demselben die dringende Bitte an den Kaiser gerichtet,

baldmöglichst in eigener Person nach Deutschland zu kommen und

auf Herstellung des Friedens zwischen den christlichen Potentaten

kräftigst hinzuwirken.^) Die beiden fürstlichen Collegien erklärten

sich noch in dieser Sitzung mit dem Entwürfe einverstanden,^)

welcher sodann in's Reine geschriebcm und von den den Ab-

schied annehmenden Ständen am 20. April unterzeichnet wurde.

Weiter wurde der von dem Ausschüsse verfasste Entwurf

eines dem Abschiede einzuverleibenden Mandates gegen die

Wieiierläul'er den Stänilen zur Kenntniss gebracht und von den

beiden fürstlichen Collegien gleichfalls unverändert genehmigt,

während die Städte ilire Berathung darüber vorerst noch

*) Unseren Au!^7.itg aus dea Aktenstücken geben wir naeh

dem Würzburger Archi?e* Vergl. aoMerdem den Bericht derAvgS-

bur^er Abgeordneten vom 17. April und die Briefe Pfarrers vom

17. und Sturms vom 18. April bei Jung XLV, XLVIl und XLVni.

Auch das Kammergericht brachte eine Anzahl von juristischen

Fragen, z. B. betreffs der Verschleppung der Processo durch Par-

theien, der Form der gerichtlichen Urthoile, der Appellationsfrist etc.

an tlie Stümlc zur Entscheidung, erhielt aber gleichfalls der drängen-

den Zuit wegen keinen Beschoid von den Stünden.

') Eine Gopie von »der Stund schriflft an kay. Mt/ findet sieh

nnter anderem in den betr. Wttrsburger Beidistagsakten Fol. LDI
hm LVin nnd in den markgräfl. BrandenbnifiiBdlMa BeidutagnlEten

Fol. 84 ff. Die Adresse stimmt «a vielen Stellen mit dem Beifllit*

tagmbsohiede fiist wdvtlidi ftbereln.

FOnteDberg am 17. kpni
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auf5setzten.*) »Das Mandat ist schwer genug«, meinen die

Augsburger Abgeordnelen. -Und in der That ist der Inhalt

desselben derart, dass wir uns heute schwor darein finden

könnon, wie evangelische Stände erklären konnten, sie Iiofflen

sich über diesen Theil dos Abschiedes mit der Mehrheit ver-

ständigen zu können. Nur die Verbindung äusserst Ix^donklicher

sittlicher und socialer Verimingen mit dem Irrthumo in der

Glaubenslehre, wie sie schon damals nicht selten bei Wieder^

täufom vorkam and später bei den Anabaptisten zu Münster

in äusserster Verzerrung sich zeigte, mag uns jene Thatsache

erklären. Der Inhalt jenes Mandates war etwa folgender:

Wiewohl schon das gemeine Recht bei Todesstrafe verbiete,

bereits Cretaufte noch einmal zu taufen, und deae Kaiser zu

AnftEDg des Jahres 1628 neuerdings vor der Seete der Wieder-

taufe gewarnt und strenges Einschreiten gegen die Uebertreter

jenes Verixites anbefohlen habe, nehme jooe Seete dodi immer

mehr überhand. Darum werde von Neuem angeordnet, »dass

alle und jede Wiedertäufer und Wiedergetaufte, Manns- und

Weibspersonen, verständigs Alters, vom natfirlichen Leben zum
Tode mit Feuer, Schwert oder dergleichen, nach Gelegenheit

der Personen , ohne vorhergehende der geistlichen Richter- In-

quisition, gerichtet und gebracht werden.c Gegen die Prediger

und Führer der Seete, sowie diejenigen, welche bei derselben

b^arrten oder wieder zu ihr abfielen, solle keine Gnade geübt,

die angedrohte Strafe vielmehr unnachsiclitlich vollzogen wer-

den. Solche, die ihren Irrthum bekennten, widerriefen und

um Gnade bäten, mögen begnadigt werden. Wer seine Kinder

nicht taufen lasse, solle als Wiedoiaufer geachtet werden.

Kern Begnadigter solle auswandern dürfen, damit die Obrigkeit

darauf achten könne, dass er nicht wieder abfalle. Kein Stand

solle des andern Unterthanen, welche desshalb entwichen seien,

bei sich authehmen, und von Allen bei den Pflichten und Eiden

gegen Kaiser und Reich und um des Kaisers schwere Ungnade

und Strafe zu meidoi, dieses Mandat in allen Puncten streng-

stens vollzogen werden.

') S. das Sdbreibeo der Aagribwger AbgewdBet« vom '17.

April und den Bericht Füntenberg« von dooMwlban Tkge.
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So war denn mit dieser Sitzung der Haupttheil der Ge-

schäfte des Reichstage^ erledigt und es blieb, da man das

Votum der Städte, soweit es mit dem der Mehrheit der anderen

Stände nicht ühereinstimmte, unbeachtet liess, nur noch flbrig,

die Rrschlüsso dos Ueichsta;,'«, wie sie den kaiserlichen Gom-

missaricn vorg^ctr.igen und von denselben gebüHj^t waren, in

die lioi[,'cbraf'litoM Formen eines Reichstapsabscbiodes znbrinjren.

Zwar harrte auch noch Beschwerde der üvan<jelischen

Fürsten ihrer Erledigung'. Noch immer gaben sich dieselben,

wie sie im Appellationsinslrunient erklären, der F.rwartuu}? hin,

dass König Ferdinand und die anderen ( lümmissäre des Kaisers,

in deren Händen ihre Beschwerde lag, mit ihnen eine »bequeme -

Vereinigung« zu bewirken suchen würden. Aber sie warteten

vergebens. Umsonst liessen sie, als die Stände, imbekümmert

um ihren Widerspruch, zu den Verhandlungen über die anderen

Propositionspunkte übergingen und die Commissäre nichts von

sicli hören liessen, mehrmals (»zum allerweiiigsh>n zwier«) bei

dem K()nige ihre Beschwerde in Ei-innerung bringen.*) Sie

erhielten keine Antwort. Um so mehr mussten sie darauf

bedacht sein, für den immer wahrscheinlicher werdenden Fall,

dass ihre Beschwerde auch bei den kaiserlidien (Kommissären

unberücksichtigt bliebe und der Mehrheitsbeschluss zum Reichs-

gesetze erhoben würde, die noihwendigen Vorkehrung(>n zu

treffen. Auch der äusserste Fall, dass -es uni des Abschiedes

willen zu Feind.seligkeiten käme und die evangeliscli<>n Stände

mit Gewalt zur Durchführung desselben genfHliigt werden

sollten, musste von denselben vorgesehen werden. Es sah ja

bedrohlich genug aus. Naiuenllicli die ()l)erliinder, der Schweizer

Lehre anhängenden Städte mussten sich dieser (refahr ausgesetzt

glauben. Schon war das Gerücht nach Speier gekommen und

wurde von Dr. Faber geflissentlich nicht ohne TIebortreil)iuigL'n

verbreitet, in der Schweiz sei es bereits zum Bürgeikrlege

gekommen und es stünden dort schon beiderseits grosse Heere

unier den Wuü'en.^) Wemi nun um dieselbe Zeit ein Trabant

^) Erzählung im Appelltttionsinstnunent bei Jang LXXXVUI
und Mttllor 71.

^ Melanclithon an Gamerarius am 21. April im Corp. Bef. 1, 1059.
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aus S])anion (loiii Könige PYrdinand die Nacliiicht brachte,

dass cIl'I- Kaiser im HojjriffV^ stolio, aus Spanien nacli Italien

aufzubrechen, und wenn man Soige trug, den evangelischen

Ständen diese Kunde zAir Kenntniss zu bringen, so lag es nur

zu nahe , daran zu denken , dass bei der nahen Ankunft des

Kaisers, von dessen starken Rüstungen in Speier viel geredet

wurde,') auch die »ungehorsamen« Stände zum Gehoi-sam mit

Gewalt gezwungen werden sollten. »Gott gebe«, so schrieb in

dieser Zeit (am 17. April) Herwart nach Augsburg, »dass man
besser von einander scheide, denn man es sich in allen Theilen

versieht!« Doch sprach er noch die IJolTnung aus, dass »ein

Schwert das andere in der Scheide behaltene werde.

Es war vornehmlich Landgraf Philipp, welcher unter

diesen Verhältnissen in seinen Bemühungen nicht ermüdete,

nicht nur die Einigkeit der Evangelischen zu erhalten, s(mdem

auch ein förndichcs Schutzbündniss zwischen denselben zu

Stande zu bringen. Bereits ein in der Woche nach Quasimodo-

geniti erstattetes Gutachtender sächsischen und hessischen Rätlie

nimmt dn Bündniss mit den Städten in Aussicht, mit welchen

desshalb »mündlich und aufgutVertrauen im Geheimen zu reden«

sei. Demgemäss hatte der Landgraf schon vor der Beschwerde

am 12. April in einem Gespräche mit Sturm es für nothweudig

erklärt, ein Bfindniss zwischen den erangeltsehen Fürsten und

Städten noch in Spder yorzubereiten, damit, wenn Jemand

wegen Ablehnung des Abschiedes vergewaltigt wanden sollte,

er wissen möge, welcher Hülfe er sieh bei den anderen zu

vertrösten habe.^ Und zu derselbm Zeit oder noch früher

hatte er die Vertreter der Städte Nürnberg und Uhn in das

Vertrauen gezogen und mit semer Idee bei ihnen vollen Anklang

gefünden. War doch derselbe Gedanke in jenoi gefahrvollen

S. Sturm's Brief vom 17. April bei Jung XLIX und die

Briefe Wiedomanns vom 20. und Fürstenbergs vom 17. April.

Sturm rodet dort von viol tausend Spaniolcn, welche mit dem Kaiser

kämen, und Wiedemann hebt hervor, dass er reichlich mit Geld

verschon sei, »bis in dreissig mal hundert thawsond Ducaten.«

*) S. diV8 Schreiben der Strassburger Gesandten vom 12. April

bei Jung XXXm. Das erwähnte Gutachten ßndet sich in dem
brandenb. Theile des KreisardfaiTS Bamberg (Band 13, Nnm. 12).
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Tagen unabhängig von dem Landgrafen auch bei in jene

ersten Vorbesprechungen nicht eingeweihten evangelisehen

StSdtegesandten, wie Ehmger, aufgestiegen, welcher in dnem
Briefe Yom 12. April ebenfalls die Nothwendigkat eines Bundes

evangelischer StSdte betonte. Die Ulmer Gesandten riethen

dazu, den zu schliessenden Bund auch auf die Schweizer aus-

zudehnen, wie das der Landgraf und der Zwingli b^eundete

Gesandte von Sanct Gallen, Christian FHedbold, wünschte.^)

Zur näheren Besprechung über diesen Bund hielt man jetzt schon

die Änsetzung eines Tages für angezeigt , welchen nach dem
Reichstage die evangelischen Fürsten und Städte beschicken

sollten, um sich »in des Evangeliums Sachenc und über die

Absendung einer Gesandtschaft an den Kaiser zu einigen.

Schon durch Erlass vom 10. Ainil instmiitc der Rath von

Nämberg, nachdem er bereits zwei Ta^'c zuvor seine Gesandten

angewiesen hatte, mit den christlielien Fürsten bei dem vorigen

Speierer Abschieile zu bleiben und der I'rotestalion aiizuliatigcn,

auf Grund eine« neuerlicben cinstiininigen Kathsl)e>clilusses die

Nürnberger Abtj^ooi-dnelen , bei dem Worte Gottes boslandig

zu bleiben, zu den fhristliclien Ständen zu sb^htMi und iluu^n

mit Proit'slation, ApjX'lkitiou und Procuraüon, wie man i'S für

gut bodünke, anzuhangen, sich auch luil der Ausschri'ibung

eines Tag(\s zur Hcratlnmg einer Eini^Miiig der evangehsclien

Fürsten und Städte einvorstanden zu eri^lärcn.-) Da auch der

Uhncr und Strassburger Rath um diese Zeit nach Speier

schreiben Hessen, man habe gegen die Verabitilung eines

Bündnisses nichts zu erinnern,'*) so stand Seitens d(!r zunächst

in Betracht konunenden massgebenden Stäille dem vorläuligen

Abscldusse einer Verständigung nichts im Wege.

^) Keim, schwäb. lleformationBgesch. 112. Dersolbe, Kof. d«

Reichsst. Ulm \y^ f. IJik. d. schw. B. II, 344.

^) Beide RatbscrIasse fmden sich nach einor gütigen Mit-

tbcilung des k. b. allgomeiaon RtMchsarchivs in den sogenannten

Nürnberger Briefbilchern des k. Kreisarchivs Nürnberg.

^) Das Ulmer Schreiben ist vom 12., das Stnissburger vom

15. April datirt. S. Kehn, schw. Ref. 113 und Jung XLII. Letzterer

gibt die betreffende Zuschrift Straaaborgs im Wortlante,
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Währaid aber die evangelischeii Städte in so znvoi^

kommender Weise auf die Intentionen des staatsmännischen

Landgrafen eingingen, fehlte nicht viel dazu, dass der ange-

sehenste der evangelischen Fürsten, Kurfürst Xohann von Sachsen,

sich in dieser Frage von ihm getrennt hätte. Zwar darüber

bestand bei ihm und seinen Rathgcbem auch in diesen Tagen

keinen Augenblick ein Zweifel, rlass das Bedenken des Aus-

schusses in der von der Mehrheit l)eschlossenen Form Gewissens

halber nicht ungonommon werden dürfe. Neben anderen Ar-

tikeln war es vor Allem die Bestiinnuing, dass, wer bisher das

Wormser Edict gelialti ti habe, auch ferner seine Unterthanen

danach halten sollte, in welche auch dem gemässigtsten Evan-

gelischen einzuwilligen uiuuciglich war. Unter keiner Bedingung

konnten sie dazu tniluirken, dass andere daz.u verpflichtet

werden sollten, auch für den FiiW der Erkenntniss der evan-

gelischen Wahrheit doch dieselbe zu verbieten. >I)enn was

wäre das anders« , heisst es in einem in diesen Tagen er-

statteten bedenken des Markgrafen G(;orf,',') »als öffentlich zu

bekennen, dass solches Tlieils Meinung, bei dem Edicl zu

bleiben, gerecht, .... dass auch nicht allein die Obrigkeiten,

.sondern aucii ihre armen Unterthanen, darunter ohne Zweifel

noch viele gutherzige und auserwählte Christen sind, stracks

verbunden würden, ob sie gleich Gott zu Erkenntniss .seines

heiligen allein s(>lig machenden Wortes erleuclitet, dasselbigc

nicht anzunehmen, was doch olTenbar wider Gott, seine CJnade

und Kanuherzigkeit sein würde?« Dass gegen diese und ;lhn-

liche Bestinnnungcn nur ein Prolest möglich wäre, stand bei

allen Evangelischen fest. Aber aus den Flriefen Melanchthons,

welcher, wie er si>äler schrieb, mit Dr. Brück allein in diese

Vorgänge eingeweilit war, erhellt, dass man von Seitender Mehr-

heit gerade in diesen Tagen, vielleiclit durch Planitz, im tiefsten

Geheimnisse neue Versuche uiachte, den Kurfürsten durch weitere

Milderungen der getroffenen Resliunnungen zur Amiahiiie des

Abschiedes zu gewinnen, wobei man aber die Verwerfung der

schweizerischen Abendinahlsieiire, und Preisgebung der zwing-

^) Krcisaichiv Bamberg. Vergl. <lon Brief Melanchthoos an

Camerarius vom 17. Mai im Corp. Eef. 1, 1067.
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Usch gesinnten Städte zur unerlässlichen Bedingung machte.

Und diese Bemühungen waren nicht ganz aussichtslos. War
man doch in Sachsen mit der Verwerfüng der Lehre d^
Schweizer materiell einverstanden und wollte nur Ton einer

Befugniss des Bei^staffeß nichts wissen, über solche dem Gon-

cile zu überlassende Fragen, noch dazu ohne die Bethciligten

gehört zu haben, eine Entscheidung zu treffen. So scheint

denn der Kurfürst nochmals in Schwanken gekommen zu sein.

Bezeichnend ist, was Melanchthon in diesen Tagen schrieb: ')

»Ünscr Fürst legt den Reichstagsbeschluss nicht so streng

(vehementer) aus. Die in dem Deorete anfgestellfen Artikel

beschweren uns nicht Ja, sie schützen uns sogar mehr, als

der Beschluss des letzten Reichstags. Hätten wir die Strass-

burger verworfen, sd wäre ohne Zwdfel ein Beschluss nach

unserem Wunsche gcfasst worden.€

Doch kam es auch nicht zu mehr, als einem vorüber-

gehenden Schwanken und HinaussGhid>en der Entschddung,

welche schliesslich nicht anders ausfalle konnte^ als zu Gunsten

eines einmüthigen Vorgehens mit allen evangelischen Standen.

Unermüdlich wies der Landgraf zur Beseitigung der gegen ein

Zusammengehofi mit ' Strassburg bestehenden dogmatischen

Bedenken darauf hin, dass die Unterschiede in der Lehre wohl

ausgeglichen werd^ könnten, und v^olgte mit Feuereifer die

seit längerer Zeit in ihm aufgetauchte Idee eines Religions-

gesprächs zwischen den Führern der deutschen und Schweizer

Reformation, um eine volle Einigung zwischen Luther und den

Schweizern herbeizuführen. Schon im Januar hatte er es in

Worms au^esprocheti, es müsse zu einem Gespräche zwischen

Luther und Oecolampad kommen, und ob es ihn 6000 Gulden

koste.') Jetzt in Speier that er die vorbereitenden Schritte

^) Corp. Ref. I, 1058 f. Dieses an einen üngonannton (nach

dorn Briefe Melanchtbons vom 23. April an Camerarins im Corp.

Ref. I, 1061 nicht, wie Keim (schw. Ref. 08) annimmt, ein Strass-

burger, sondern ein Freund des Camerarius, vielloiclit Laz. S[»i:nglor in

Nürnberg,) gerichtete Schreiben ist ohne Datum, fällt aber ohne

Zweifel in die Tage zwischen dem 12. und 19. April. S. auch

Seckendorf 950.

^ Koim, schw. Bef. 115.
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zur Aiisfülininfj; dieses Gedankens. Mit Melanchtlion verhandelte

er mündlich darüber und erhielt von ihm die Antwort, er habe

keine Scheu, mit Oecolanipadius oder Anderen sich in ein

Colloquium einzulassen, nur müssten noch mehr Leute dazu

gefordert werden, als sie.') Grössere Bereitwilligkeit noch fand

er bei Zwiügli, dem er schrieb, dass er zu seiner Betrübniss

mehrmals auf dtnn Reiclistage von deu Widersaclu^rn habe

hören müssen: »Ihr wollt am lauteren Worte Gottes festhalten

und seid doch unter einander sell)si nicht eins.« -) Und wenn

auch die betreflenden Theologen selbst schwerlich eine volle

Einigung der beiden Theile in der Ahendmahlslehre erwarteten,

so gab sich doch Kurfürst Johann dci HolTnung hin, dass

»solche Artikel mit Hülfe des Allmächligtn wohl zu guter

Vergleichung und Einigkeit führen möchten«, um so mehr, als

wohl in diesen Tagen auf Anregung Sturms aus Strassburg

eine Darstellung der dort gepredigten Abendmahlslehre nach

Speier gesendet wurde, welche die bestehenden Differenzen als

wenig bedeutend erscheinen Hess.*) In dieser Hoffnung erklärte

denn auch der Kurfürst von Sachsen, nachdem er sich vorher

schon mit den anderen evangeüschon Fürsten und Städten

verbunden hatte, von dem Speiser Absciiiede sich auf keine

Weise dringen zu lassen, zum Eingehen eines Bündnisses mit

den Städten sich bereit, wie es einige Tage später, am 22. April,

ohne Vorwissen Meianchthons förmlich verabredet wurde.^)

Melancbthon am 22. Juni an Landgraf Philipp im CSorp.

Ref. 1, 1077.

ZwingU Epp. II, 287 bei Morle tVAubignc III, 79.

^) S. die Antwort des Kurfürsttin von Sachsen an die Gesandten

von Strassburg und Ulm bei dem im Dccoinbev 1529 zu Schmal-

kalden gohaltcnon Convente bei Müller 333. Vorgl. auch den Brief

Sturms vom 18. April b«i Jung XIiDC.

^) 8. za der obigen Dsrstellang Keim, Bchwftb. Bei 97 f.

Vergl. dasn die Briele MelanohUions an Oameraiins vom 21. April

und 17. Hai, an Spengler nnd H. Baumgartner on demselben

Tage^ an Jnstns Jonas vom 11. nnd 14. Jani im Gorp. Bei ^ 1059.

1067. 1069. 1070 1 1074 nnd 1076. Nach dem Beiehstage gerislh

Melancbthon, weil er das Bttndniss mit den Strassburgem nicht

sofort widerrathen hatte, in die tassenri^n Qewiseensbedritognisae

,
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So traf denn die entscheidende Sitzung vom 19. April

die evangelischen Fürsten und Städte enge mit einander ver-

bunden und entschlossen, alle weiter nothwendig werdenden

Schritte in voller Einmfithigkeit zu unternehmen.

17. Die Sitsnng vom 19. April. Protestation der evangelischen

Ffirsten und St&nde.

Auf den Morgen des 19. April, dos Montags nacli Jubilate,

war wieder eine feierliche SitzAing aller Stände in den Rathhof*)

anberaumt, in welchem der Reichstag seine Vei-sainmlungon

hielt. In derselben erschien auch Kfiriig Ferdinand, gcfoh/i von

dem kaiserlichen Orator, Probst Waldkirch, und den übrigen

in denen er schrieb, er wolle lieber sterben, als solchcB Elend er^

tragen; alle Schmerzen der Hölle hätten ihn bedrängt. Am aus-

führlichsten erzählt Molanchthon in dem Briefe vom 17. Mai an

Camerarius die Entwickolnng der im Tfxto geschilderten Vorgilngo.

Ueber den Ort, an welchem der lieiclistag gehalten wurde,

ist vor zwauzig Jahren ein liingirer literari.sclior Streit geführt

worden. Bis zum Jahre 1857 war man all<.;eiiioin zu 8^»cier der

Ansicht, die dortigen lloichstago und namentlich der dos Jahres

1529 seien in dem ßetscher gehalten worden, welchen der Rath der

Stadt hn Jahre 1495 aus Privatbesitz erworben hatte. Derselbe

bestand ans swei Httosem mit den daaa gebOrend«n Höfen ond

Gertssm, sn wdehen gleiebaeitig noch ein daneben liegender Garten

mit Sehennr erworben wnrde^ und lag an nnd in der Umgebung
der Stelle, anf der heute die Drei&ltigkeitskindie steht» und in

nftchster Nähe des Bathhofes, von welchem er theflweise nur dnreh

das wenige Meter breite kleine Himmelagässchcn getrennt war.

Seinen Namen führte er vtHI dem reichen und im 13. und 14. Jahr-

hundert zu Spcier sehr angesehenen Geschlecbte der Rctschclin oder

Reischel, in dessen Besitz das Gebäude längere Zeit gewesen war.

Von dem einen der beiden damals zum Retschor gehörenden iiiiuser

steht heute noch die Ruine. Die Meinung, dass die in Speier ge-

haltenen Reichstage im Retscher getagt hätten, stüf/.to sich vor-

nehmlich auf eine nach der Zerstörung der Stadt Speier im Jahre

1689 durch den Bath der Stadt sbgefassto ,umständliche Beschrei-

bong und Aestimation desjenigen Schadens, welcher von der Oron

Frankrach des Heil. Reichs Preyen Stadt Speyer .... sngefUgt
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Gommissären dos Kaisers. Wieder führte Pfalzgraf Friedrich

das Wort, um den versainmeUeii Ständen Namens der kaiser-

lichen Gommissäre die förnüiclie Erklärung' abzugeben , dass

sie auf Grund der ihnen von dem Kaiser erlheillen Volhnacht

worden." Hier wird unter der üebersdhxlft: «Geistiielie Cbbäae bo

in Ambe gel^ worden" anob der m 61000 Golden gescbatste

Retseber mit den Worten anfgeüGlbrt : .Der Betscbin: ein nbr^ltea

treffliebes Gebftn woselbst in vorigen Zeiten dio RQmisdie Kaiser

aaf den Beicbs-TSgoi Rath gebalten." (8. E. Weiss, der Kriegs^

schaden, welchen die freie Beiebsstadt Speicr im 17. und 18. Jabr-

hundert durch die Franzosen erlitten hat, in den Mittheil. d. hist.

Ver, der Pfalz II, 48.) Dem entsprechend and einer von Frie-

drich Schultz (in seinen Reden und Gebeten zur dritten Jubelfeier

der Ref. Spevtn- 18 J 7. S, 8, Anni.) gegebenen Andeutung folgend

sprach dann J. M. Kimig in seiner 1834 erschienenen Reform ations-

geschichte der Stadt Speier (S. 2G) es geradezu au8, dasa die Evan-

gelischen bei dem Reichstage von 1529 „in denen, neben der

evangelischen ürcieinigkoitskirche noch stehenden Brandmauern

eines Flügels des ehemaligen kaiserlichen Palastes, Ketschin genannt,

den Kamm ProtestantMi erhielten." Da diese Behauptung unwid^
sprodien blieb, so befestigte sich jene Hdnnng von der Abhaltung

des Reiohstages im Beteeher immer mdur, und als sieh dam im
Jahre 1856 ein Verein bildete, welcher sich die schSne Aufgabe

setste, mit Beihttlfo der Protestanten aller LSnder in Speior, der

Geburtsstadl des Protestantismus, eine mcmnmentale Kirche als ein

Denkmal der Protestation zu erbauen, gab sich derselbe dm Namen
»Retscherverein«. Dies gab dann Anlass zu dem erwtlhnton litera-

rischen Streite, welcher nicht immer ohne Heftigkeit und Erbitte-

rung geführt wurde. Doch gelang es damals noch nicht, den posi-

tiven urkundlichen Beweis zu liefern, dass der Reichstag des Jahres

1529 nicht im Retscher, sondern in dem Rathhofe gehalten wurde.

Dagegen konnte Remling mehrere Aktenstücke beibringen, aus denen

hervtjrgiug, dass die Reichstage der Jahre 1526, 1544 und 1570 in

dem Rathhause stattfanden. (Remling, Ketscher III, 63 ff und 97

bis 101.) Da indess alle von Remling angeführten Urkunden nicht

den Namen Batbhof, sondern den Namen Rathbans gebrauchen

und man der Hmnnng war, dass audi der Betschar sn „Bathhaiu-

sweeken" Terwendet wurde, so war damit selbst far jene Reichstage

noch k«n zwingender Beweis gegon die Abhaltung derselben im

Retseher gelieCert.
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die Melirlioilsbcschlüsso der Stände in Sachen des Gkiiibens,

der Türkenhülfe und des Unterhalts von Rogirnoiit und Kanuner-

gericht im Narnen des Kaisers liiemit acccptirten und dieselben

nunmehr in die Form eines Reichslagsabschiedes bringen

Dagegen laaaea die den VerCaBaeni jener StreitBcbriften noeh

nnbekannton Aktenstttoke, wolcke wir bei AbfiMsnng dieser Daratel-

Inng benatien konnten, keinen Zweifel, dasB 1) in jener Zmt die

Bezeicbnnngra „Bathhof", „Ratbhüns" und „Hans" promiscne ge-

braucht wurden, nnd dass 2) nicht nnr die Reichstage im Allge-

meinen, sondern auch gpeeiell der des Jahres 1529 und namentUch

die entscheidende Sitznng vom 19. April im Katbhofe gehalten

wtirdcn. Die Beweise hiefUr sind folgnndp: Die in den Wümburgcr

lieichst.af,'sakten vorhandene Relation üb(!r den Reichsta«^' von 1529

bemerkt ausdrücklich, dass am 15. Miliz die kaiserlichen Com-

missäre nebst den anwesenden Kurfürsten und Fürsten . . .

„in dem Kathkoue sich gesammelt, volgents mit einander Jn den

Dhumbstifft gangen, beim Aiiipt der Heyligen Mess, so erlich

gesangen worden, gewesen vnd nach aussgang desselben wider

Jn den Ratkkoue . . . gezogen, den aasgeschrieben Beicbsdag

amsnfiMigen.*' Dagegen berichten die Nardlinger Gesandten am
20. Mll» 1529 nach Hanse (Beilage 14): „Nach sotlichem

voUpraehten Ampt der mes Beyn der konig Yon Hangern

.... von ' der kirohen des ThnmstilRe den neofasten m das

Rtahnm gttigen. De« Orte . . . Herr Friedrieh Pfol^grane bej

Bhefai . . . dem Reichstag den anfang gemacht" Die »^neoe Zeit-

tnng Ton fipegrr" endlioh (Beilage 38) erafthlt den gleichen Vorgang

mit den Worten: „Vnd nach dem ampt s^en ay (die Fürsten) byn-

gangen anff das kau* vnd die andern Fttrsten haben sein" (wohl des

bei der Messe nicht erschienenen Kurfürsten Yon Sachsen) „auff dem

haus gewart." Geht hieraus nnwidersprechlich hervor, dass die

Worte Haus, Rathhaus und Rathhof dasselbe Gebäude bezeichnen

nnd dass in diesem der Reichstag von 1529 eröffnet wurde, so fehlt

es auch nicht an urkundlichen Belegen dufür, dass in diesem Ge-

bäude (dem Rathhofe) die folgenden lieicbsiagssit/.ungen ebenfalls

gehalten wurden. Das Hesse sich schon schliessen aus den anderen-

falls unverstJlndlichen Worten Wiedemanns in seinem Berichte vom

9. April (Beilage 19): „Tob hab auch den Fornor noch keinmal im

Bathof gesehen, allein auf dem platz vorm thnm vnd anff dem

markt." Ausdrücklich berichtet es aber Matiiis F&rrer, wenn er

am 3. April (bei Jung XVII f) schreibt: „Vff Sonntag (4. April)

15
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lassen würden. Kr schloss daran die Ritte, sogleicli die

Fürsten zu l)estimnien, welche den Abschied besiej^eln st)iilen,

und vor förniliclier Ausfertigung des iVbschiodes Speier nicht

zu verlassen.

Nach dieser Anrede des Pfalzgrafen Friedrich liessen die

kaiserlichen Commissäre noch einen schriftlichen »Rescheid»

folgenden Inhalts vor den Ständen zur Verlesung bringen

:

zwischen V und VI Uren sollen die Stend wider v/f das Hütt kommen.**

Ueber dio Sitzung vom 19. April schreiben die Strassbnrger Ge-

sandten am 21. April (Jnng LIII f): „Jst myttler Zytt die Kö. Mig.

vnd nndere Commissarien vssgetretten vnd ah dem Huts gangen.**

„Und in dorn Appc'llationi5instrumcnt wird über dieselbe Sitzung

erzShlt (bei Jung XC) : „Und als wir uns desselbigen gar nit ver-

seben, .... seind doch Jro Kitnigl. Durchl. und vielgenielte Oratorn

und Coinmissurien, vnser unerwartet, auffgostAndon , und au$ des

Fteychs Siende Versammlung, vom Haust unversehen herabgezogen,"

Ebenda (Jung CV und CIX, verglichen mit CVIU) wird dann auch

noch in aubdrUcklichem Unterschiede von „Köuigl. Dnrchlaucbtigkeit

J/ojf% in welchem EOnig Feidinand Dienstag den 20. April Morgoia

seciis ülir die evangeliBehen FOntan Tergeblich erwartete, bemerkt,

dasB dar KOnig dieselben enacben liess» Donnerstag den 22. April

xwiachen acht nnd nenn Uhr Vormittags „anf dem Hanss*' m sein,

welches nadi dem Allem kdn anderes seui kann, als der Bathhof^

in welchem der Beiciistag erSfiiet worden war, smne regelmissigea

Sitsnngeo abhielt and aneh am 19. April tagte.

Bei der bedeutenden Stolle, welche dieses Gebäude in der

Geschichte des Reichstages Annimmt, werden dorn Loser einige

Notizen Uber dasselbe nicht unerwünscht sein. Dasselbe stand in

nächster Nähe dos Retschers und des Domes an der Stelle, wo beute

das städtische V olksschulhans und das Theatergebäude sich befindet.

In einer Urkunde aus dem Jahre l.*i03 konunt ibisselbe zum ersten

M-.ile vor als „domus Kbolini ante monasteriuni'". 1340 erwarb es

der Rath der Stadt von den Erben dieses Ebelin und bestimnito

dann im Jahre 1350, dass das weitläufige Gebäude mit allen seinen

R&umon „allezeit Winter vnd Somor eimo Rüniischon künigo und

eime Rathe von Spiro warten solle" und nicht, wie es wohl bis

dahin geschah, nt Hodneiten, Versammlungen oder TKnm i^
wendet werden dflrfe. 1b der Folge diente der Bathlutf mehrfisch

den naeh Speier kommenden Kaisern als Abst^gqnartier, so 1378

dem KOttige Wensel und 1414 dem Kaiser Sigismvnd. S. Zeuss,
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Die kaiserlichen Gommissüro hätten die Schrift mit den

Beschossen des Reichstags hinsichtlich der Religion, der

Türk( filiülfe und des Kammergerichts und Regiments von den

Ständen empfangen und davon Keiintniss gt>nomm(>n. Wiewohl

nun gegen Einzelnes in diesen Beschlüssen im Namen des

Kaisers, dessen Instruction in denselben nicht ganz erfüllt

sei, gegründete Einrede erhoben werden könne, so bedächten

(Vie freie Reichsstadt Spoier vor ihrer Zerstöning. Speier 1843.

S. 15 und Reraling, der Retscher zu Speicr T, 44 flF und 88 f.

Nachdem dos Gebäude schon früher mehrmals erhebliche Erweite-

ningen nnd Verbesserungen erfahren hatte, wurden unmittolbar

vor dem Keichstago von 1520 wieder solche an demselben vorge-

nommen, wie aus folgender Stelle der PolizeiVerordnung für diesen

licichstag (Archiv der Stadt Speier, Fascikel 169) hervorgeht:

„Erstlich den Angefangen bw im Rathoue zAiuerordnen, Das der

ordentlich der notturft't nach vollenfurt werde, Sin bescheiden von

des Rats wegen Adam von berstein, Jorg Gebel, peter brun, hein-

rich merbel, Wiprccht kercher, friderich murer vnd Menster bans

hofman Steinmetz." Später wnrde d«r Balliliof tbeilwieite dem
Beiohskammergericht einger&uml Tm Jahre 1699 wurde aneh

diesee Oebftnde ToUstSndig zerstSrt. Deaselbeii mtä in der „xm^

atttadl. Beacbreibiuig nnd Aestimation des Sdiadens ete.** mit fblgm-

den Worten gedacht: ,J)er Bafh-Hof; worin B. Hodi-LQbl. Kayaerl.

Oammer-Gerieht Bafh und Gericht gebalteni Anch d«D Stadt-

Iffagiatrat» deme eothaner Hof eigenthnmlidi togeetanden, an Bath

gingen, beatdiend in 5 groaeeB Hanpi^-GebSoen nnd verschiedenen

kostbaren Gewölben etc. wird sampt dem Stadt-Ban-Hof, so daran

gestossen, Üstirairt vor 80000 fl." (S. K. Weiss a. a. 0. 60.)

Wir itlgen, da auch über diesen Punkt Meinungsverschieden-

heiten herrschten, dem noch bei, dass über die Wohnung des Königs

Ferdinand wiihrend des Reichstages von 1529 keine bestimmten

urkundlichen Nachrichten vorhamlfn sind. Wohl wird in den Akten

mehrfach „irer Majestät (oder Durchlauchtigkeit) Hofl*" erwähnt und

derselbe von dem „Haus", in dem der Reichstag tagte, imterschieden.

Aber wo dieser Hof war, wird nicht bemerkt. Es ist jedoch nicht

unwahrscheinlich, dass Ferdinand seine Wohnung in dorn in nächster

Nähe dos Domes gelegenen Hause des Domherrn Johann von

LOwenstein hatte, in welchem er auch abstieg, als er vom 2. bis 4.

Deoember 1530 mit seinem Bmder Kaiser Karl V in Speier walte.

Letsterer wohnte damals in dem daneben liegenden Hanse des

15*

Digitized by Google



sie doch,^) daas die Stände ihre BeeclilQase Gott dem Allmäch-

tigen za Lob und Ehre, kaiserlieher Majestät zu unterthänigstem

Gehorsam und vor Allem zur Erhaltung unseres christlichen

Glaubens, auch des Friedens und der Emigkeit im Reiche

duristlich, vernünftig und weise gefasst hätten. Sie Messen

sich darum ihres Theils diese Besddfisipe gefallen und nahmen

sie kraft der ihnen vom Kaiser ertheilten Volhnacht hiemU

kn Namen kaiserlidter MtyesUU und für sieh sdbst an, so dass

man sie nur noch in die Form eines Abschieds zu bringen

habe. Den Kurfürsten, Fürsten und Ständen sagten sie in

des Kaisers und im eigenen Namen ihren besonderen Dank

und würden es kaiserlicher Majestät rühmen, welche ohne

Zweifel Solches gegen alle Stände mit Gnad^ erkennen werde.

Von der Beschwerdeschrift, wMi» von d^ Kurfürsten von

Sachsen und den anderen evangelischen Fürsten gegen den

betreff des Glaubens gefassten Beschluss übergeben worden

sei, hätten sie ebenfalls Kenntniss prenommcn und liessen sie,

wie sie sagen, »in ilirom Wcrtlio bleiben«. Nachdem jene

Schrift dem grossen Ausschusse, dann den versannnelten

Stfinih^n vorn:otra,ü-en und von dei" allgeineinen Versanimlnng

sodann, altem löhücheni Ilerkonnuen gemäss, nach iln-em Ge-

wissen mit Stinnneninelü-iieit beschlossen worden sei, auch die

kaiserlichen Connnissäre Namens des Kjiisers imd ITir sich seihst

jenen Hescliluss angenommen hätten, wollten sich nun die kaiscT-

lichon Commissärc 7A1 dem Km l iirsten und den anderen cvan^a'-

lischen l^'üi-sten »gänzlich versehen«, dass sie den von der

Domherrn Johaim Kraaioh von Kirdiheim. Zur ErinSgliohnng des

ungestBrten Verkdirs beider Herrsoher war die Wand zwischen

beiden Hünsern dnrehbrochen und eine vnmiltelbaM Twinndong
derselben hergestellt worden. S. Stadtarchiv Fascikel 152. Die

betr. Urkunde ist in Ilemlings Retscher S, 94 veröffentlicht.

') Die botreffcndon Worte lauten: „Und wiewohl in solche

der godacliten Chur- und Fürsten, und der andern Stendc gestelte

Schrift, der dreyer Artickel des bemeltcn kays. Staihaltor, Orator

und Coinmissari beschohen FUrtrag nach zu Erfüllun;^^ und Genug-

thijung der gedachten Kayserl. Mayst. unsors allergnciliifsten Herrn

Willen und Meinung gegründet, und genugsam Einrede zu haben

weren: so bodcncken doch etc. etc."
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Majorität ganz nach altem löblichem Gebrauche beschlossenen

und von den kaiserlichen Conniiissärcn kraft der vom Kaiser

ihnen erllioillen Vollmacht genehmigtun Abschied nun auch

nicht weigoin würden.')

So waren denn die evangelischen Fürsten mit ihren in

loyalster Weise eingereichten Beschwerden völlig abgewiesen.

Ihre Bitte um eine weitere Erwägung war rund al)g(\schlagen

in einer Form, »die wie ein<' Zurechtweisung aussah«.-) Der

B<»scliwerde des (Jraten von Werilieim aijer, sowie der Städte,

anl* welche mau gar keine Hürksiclit mehr nehmen zu müssen

glaubte, wurde aucli nicht mit einem Worte gedacht. '"') Noch

immer hatten die evangelischen Stände die Hoffnung auf einen

besseren Erfolg ihrer Bemühungen nicht ganz aufgegeben, und

wenn sie sidi auch mit einander im Wesentlichen verständigt

halten, was von ihnen im Falle der definitiven Annahme des

von der Majorität beschlossenen Abschieds zu thun sei, so traf sie

doch dieser Bescheid der kaiserlichen Conmii'^säre, welcher von

denselben offenbar als eine definitive (»endliche«) Antwort

auf ihre Beschwerde betrachtet wurde, nicht so vorbereitet,

dass sie den Bescheid unverzüglich hätten beantworten können.

Die evangelischen Fristen traten desshalb aus dem Sitzungs-

saale in ehi Nebenzimmer, um eine Inirze Berathung mit

dnander zu h&lten und dann den kaiserlichen Ciommissfiren

und Standen das Nothwendige zu erwidern.

Aber, wie die Evangelischen im Appdlationsmstrument

erUftren, »unser unerwartet, da wir uns gar nicht vermulhet,

*) Dmok Bescheid ist wörtlich in das Appellationsinstrument

aufgenommen und findet sich bei Jung LXXXVIII £f, Müller 72 ff

und Walch 388 ff. Ausserdom vergl. über die Sitzung dio Berichte

der Strassburger Gesandten bei Jung LH ff und der Augsburger

Abgeordneten vom 19. April im dortigen Stadtarchive.

Kanko III, 110. „Fast in Gestalt einer angomassteu Wei-

sung", bagen die evangelischen Fürsten in der am 22. April den

Coniinissüren und Stünden Übermittelton und dem Appellations-

instrument einverleibten „Antwort". Jimg CVIll.

^ Dies heben die Augsburger Oesandten in ihrem Berichte

vom 19. April ansdiildEHdi hervor: „B«r Sfaett md Etlicher graffen,

die sdliolu widersprechen, ist gesohwigen,**
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dass königliche Durchlaucht mit gedachten Oratorn und Comr
missaricn nicht die kleine Weile würden verzogen und abge-

harret haben, dass wir ein kurz Ges|)räch mit einander hätten,

sind sie aufgestanden und aus der HeichsständeTersammlung

vom Haus unversehens herabgezogen«. Vergebens sandten die

evangelischen Fürsten etliche ihrer Käthe dem Könige nach

mit der Bitte , nebst den Ständen doch ihre Antwort auf den

Vortrag hören zu wollen. Der König antwortete rast kurz,

er tiabe Befehl von kaiserlicher Majestät , den habe er aus-

gerichtet und es müsse dabei sein Verbleiben haben; die Ar-

tikel seien beschlossen. ^
Nachdem so alle Bemühungen der evangelischen Fürsten

und Stände fehlgeschlagen waren, häeb ihnen nichts mehr
übrig, als den Schritt zu thun, welcher von einzdnen unter

ihnen schon sehr frühe in Aussicht genommen worden war,

dessen Ausführung sie aber für den Fall des Sdieitems

aller Vermittelungsversuche in den letzten Tagen einmüthig

erwogen und beschlossen hatten. Schon vor dem 27. März

hatte der Nürnberger Rath, wie bereits (S. 143) erzShlt wurde,

auf den Rath semer Rechisgelehrten beschlossen, nöthigenfalls

mit anderen christlichen Ständen gegen die Beschlüsse des

Reichstags zu protestiren, und seine Abgeordneten in Speier

dann am 8. und 10. April In demselben Sinne zu handeln

förmlich angewiesen. Am 28. März hatte Ebinger nach

Memmingen gemeldet,') dass Strassburg, Constanz und Lindau

auf keinen Fall in den Beschluss zu willigen, sondern eher bis

auf ein allgemeines Concil zu protestiren gedächten. Und am
8. April hatte auch der Landgraf Philipp in einem Gespräche

mit Besserer^) auf die Nothwendigkeit einer Protest'ition hin-

gewiesen, deren Einlegung durch die evangelischen Fürsten

und einige Städte die Strassburger Gesandten Tags darauf*)

^) S. die Erzählung im Appellationsinstrument bei Jang XC
und in dem Berudite der Strassburger Abgeordneten vom 21. Aptil

bei Jung LDI f.

*) ürk. d. sehwftb. Bandes II, 389.

Keim, eehw. Bef. 98.

Am 9. April, bei Jang XXV.
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für zweifellos erklärten. In den folgenden Tagen waren dann

von verschiedenen Seiten die yoUmacliten zur Einrdcbung der

Proiestation eingelaufen, und es hatte darum nur einer kurzen

Berathung der evangelisehen Fürsten eineiaelts und der Stftdte-

gesandten andererseits bedurft, um dieselben nunmehr, da alle

anderen Rechtsmittel erschöpft waren, zur Ausführung des

lange erwog«ien Gedankens sehreiten m lassen.

So kchrton denn dio evaiip^olisclu'n Stände in den Sitzungs-

saal zurfiriv, in wolcheni zunäclist Kurfürst Joliann von Sach-

sen, Markjrraf Georg von Brandenburgs, Landgraf Philipp von

Hessen, Fürst Wolfgang von Anhalt und Dr. Förster im Namen
der erst Tags darauf in S))eiei- einf reH'enden Herzoge Ernst

und Franz von Lüneburg ') vor der Versammlung in aller

Form gegen die Beschlüsse des Reichstags protestirten. Sie

hatten inzwischen von ihren Rälhen in aller Eile eine Pro-

testation aufsetzen lassen und ü})erp^;d)en dieselbe, nachdem sie

verlesen worden war, zu den Akten des f^eiches. Zugleieh be-

merkten die evangelischen Fürsten, sie würden nuniuehr ohne

Verzug von Speier abreisen und an weiteren Sitzungen des

Reichstages sich nicht mehr belheiligen. ^)

Die i3otscbatlcr dos Bischofs von l'adorborn und der Graf

von Wertheim sind unter den l^rotcsiirenden nicht genannt, obwohl

sie an <ler Bcachwerdo thcilgcnommcn hatten. Krstere unterzeich-

neten, wohl in Folge einer ihnen mittlerweile von Bischof Erich

zugekommenen Anweisung, später sogar den Abschied. Graf Georg

von Wertiieiin aehsint aber an der Protestation, obwohl er hn

Appellfttiontänsftnuiieiit nicht erwUint wird, noch theilgenommen

sn haben. WenigBtens schreiben die Strassbnrger Gesandten am
21. Apri] (bei Jung LII): „Doraff der OhnrftUrst von Sachsen,

Markgrave Jei^ von Brandenhnrg, Landgrane von Hesaen, Fllrst

Ton Anhalt» Lynenbnrgiaohe Botschaft wd mtitr«, so rieh vormals

beschwert, abgetreten vnd .... ein sdirifUich Ptotestation gethan."

Vergl. ausser der EnShlimg im Appellaüonsinstmment hei

Jnng XO die Berichte Sturms und Pfurrers vom 21. April bei Jung

LII bis LIV. Y<m weiteren Bericht«! Uber diese wichtige Sitzung

haben wir leider ausser einer kurzen Notiz Melancbthons in seinem

Briefe vom 20. (21.?) April an Gamerarius im Corp. ßef. I, 1059

nnr eine gedrttngte En&hlong der Angabnrger Abgeordneten in
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Diese Proteslatioasschrift ,
welche, du die evanfjelischen

Pursten bei der Eile der Abfassung derselben weder Abschrift

noch Gonccpt zurückbehaHen konnten, nicht nach ihrem Wort-

laute, sondern nur nach ihrem ungefähren Inhalte in das

Appellationsinstrument aufgenmnmen wurdet var, wie alle

hier in Betracht kommenden Aktenstücke, in peinlicher Be>

obachtung aller der umständlichen damals gebräuchlichen Höf-

lidikeitsforinen abgefasst. »Die Stände werden als die lieben

Herren Vettern, Oheime, Freunde bezeichnet; sorgfiiltig sondernd

titulirt man sie Eure Liebden und Ihr Andern; indem man
keinen Augen})lick seine fürstliche Würde aus den Augen setzt,

bittet man den Gegner doch, das VerCahreo, zu dem man sich

genöthigt sieht, nicht falsch zu Tcrstehen: das wird man um
die Einen freundlidi verdien^i und gegen die Andern mit

günstigem Willen erkenneii.c *)

Der Inhalt der Fkütestationsschrift aber ist folgender:

Unter Berufung auf die am 12. April eingereicbte Beschwerde

ihrom Briefi» vom 19. April aufzufirnlon vermocht. Von den Nörd-

linger Gesiindt.cm habi'n wir zwar zwei Briefe vom 20. April. Aber

Keiner derselben <j;oJenkt der denkwürdigen Sitzung auch nur mit

einem Worte, weder Mair, wohl weil er erst am Abende des 19.

April in Speier wieder ankam, noch Wiedemann, der vorausznsetzen

scheint, daas es flir den NOrdlioger Bath ehi giQeseres Interesse

habe, zu bOren, daas ihr Widenacte Ant. Ferner tw Wiedemann

bSflioh sein Barett abnimmt mid ilim einen guten Morgen bietet,

and dasB derselbe mit der ttbelberOditigten mit dnem aohönem

Mantel wobl heram^patsten Staael Ostermair in Speior ^Mutieren

zu gehen sieh nicht schftmt, als was in der Beicfastagssitzung vom
19. April vorgegangen ist. Freilich war, da die betreifende Instrao-

tion erst am 19. April in Niudlingen beschlossen wurde, diese

Stadt an jenem Tage noch nicht bei den protestircnden Städten.

Auch mögen die (resandten dieser und anderer Städte es sieb vor-

behalten luihcn, über diese Vorgsinge boi ihrer nahen Heirokanft

dem Rathc mündlich zu berichten.

') Ranke III, 112 f. Derselbe fügt an dieser Stelle die feine

Bemerkung bei: „Uio Aktenstücke dieses Jahrhunderts sind gewiss

weit entfernt, schön oder klassisch genannt werden zu kunnen ; aber

sie nnd den ümstibiden angemessen und haben Charakter: wie die

Mensehen selbst, so Alles, ,was sie tlnn.*'
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erklären die evangelisehen Fflrsten zunächst, sie hätten gehofft,

ihre wohlbegrCndeten Besdiwerden wfirden von den Ständen

berücksfchtigt werden. Namentlich hätten sie sich der Er-

wartung hingegeben, dass ihr Anerbieten, den angeblich miss»

brauchten vorigen Speierer Abschied unter Aufrechterhattung

seiner Substanz zu erläutern, in Erwägung gezogen und der

Ton dem Etafürsten Ton Sachsen d^ Ausschusse zugestelKe

VermittelungsTorschlag ^ bedacht und angenommen werde.

»Dieweil wir aber befonden«, so fährt die Protestation

fort, klass Euer Lieb und Ihr auf Ihrem Vorhaben Ter^

meinen zu Terfaarren, uns aber aus den TorgetragcoMn

tapferen Ursachen und Beschwerden . . . , beides des Gewksens

halb, und weil. Euer Lieb und Euer Vomdimen ... zu Ee^

haltung des Friedens und der Einigkeit in mittler Weile des

Gonciliums nicht dienstlidi , keines Wegs fägen noch zu thun

sein will, dass wir darein gdieten oder willigen sollten, zudem

dass wir ... nicht verpflichtet sind, sonderlich ohne unsere

Mitbewüligung , aus gemeldetem nächsten, allhie zu Speier

gemachten und versiegeltem Abschied zu schreiten . . . : So

bedenken mr^ dass . . . ufisere Iwhe . . Nothdurß erfordert^

wider angezeigtes Euer lAeben und Euer . . nichtiges und macht-

loseSf und für uns, die Unseren und mänmglich unvcrhindliches

(unbindig) Vornehmm, öff'enflich zu protcstircn, uHe wir auch

hicmit gegenwärtig fhu)i, und dass ictr aus vorgewandten Ursachen

darein nicht tvisscn, können noch mögen gehclen, sondern gemel-

detes Euer Lieb und Euer Vorhaben für nichtig und unbindig

halten, gegen Euer Lieb und Euch hiemit protestirt haben.^^

Gleichwohl wollten die evungelisclien Fürsten sich in Sachen

der Religion bis zum Concile, dem letzten Speierer Abschiede

gemäss, so hMlten, leben und regieren, wie sie es gegen Gott

und den Kaiser zu verantworten getrauten. Bezüglich der

geistliciien Renten und CJüter und des Landfriedens gedächten

sie sich ebenfalls nach dem letzten Speierer Abschiede unver-

*) Es ist hier offenbar der oben 8. 140 f. erwähnte Vorschlag

gemeint, welcher also in den Tagen zwischoi dem 12. und 19. April

entweder wieder aufgegriffen oder auch, was wohl noch grössere

Wahrscheinlichkeit für sich hat> erst in difisea Tagen anfgestallt

worden war.
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weislich zu haiton. Was die Punkte wegen der Wiedertaufe

und dos Druckes angehe, in denen sie mit der Mehrheit einig

seien, so würden sie sich darin auch gebührlicli zu halten

wissen.

Schlicss]icli stellten die evangelischen Fürsten die Bitte,

ihre Protestation, wenn der Abschied, wie sie sich immer noch

nicht versähen, in dei- erwähnten Gestalt ausgefertigt würde,

demselben einzuverleiben, kündigten an, dass sie ihren Protest

nebst den früher erhobenen Beschwerden an kaiserliche Majestät

gelangen und auch sonst öffentlich ausgehen lassen würden,

damit Jedermann wissen könne, dass und warum sie dem
Ab.schio(le nicht zugestimmt, sondern gegen denselben prote-

stirt hätten, und behielten sich vor, ihre Protestation weiter

auszuführen.

Dies der Protest der evangelischen Fürsten. Unmittelbar

darauf erhob sich Sturm, um im Namen dar sich beschwert

fühlenden Städte, welche übrigens nicht namentlich aufgezählt

wurden, gleichfalls gegen den Mehrheil sheschluss fönnlich zu

protestiren und ihren Anschluss an die ProtestaUou der Fürsten

zu erklären.

Ein Moment von weltgeschichtlicher Bedeutung! Schlicht

und einfach refcrircnd erzählen die wenigen Berichte, welche

über die Sitzung vom 19. April uns aufbehalten sind, den für

alle Zeiten denkwürdi^'en Vorgang, ohne irgend welche Re-

flexionen daran zu knüpfen oder von dem Muthe Rühmens
zu machen, der christliche Mäimer Ihun Hess, was ihr Gewissen

ihnen gebot. Aber dass die Protestirenden darum doch der

Tragweite ihres Schrittes sich in vollem Masse bewusst waren,

dass sie auch vor den Gefahren ihre Augen nicht vei-schlossen,

denen sie, die vom Pabsle längst Gebannten, durch ihren

offenen Widerspruch gegen den Mehrli<>itsl)eschluss des Reichs-

tages sidl aussetzton, dafür enthalten die Berichte evangelischer

Augenzeugen aus jenen Tagen die Belege. Bereits am 13. April

hatte Pfarrer geschrieben'): »Die, so Gottes Parthie und bei

seinem heiligen Worte bleiben wollen, sind das kleine Häuflein,

ist aber nneisclnockcn. Und ist das die cr.sfe Probe: denn

wo man sich des Herrn und besonders vor Fürsten und Herren

») Jung XXXVn.
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verleugnet, dess wird äch der Herr auch verleugnen vor seinem

himmlischen Vater. Nun die andere Probe wird werden: das

Wort Gottes am widerrufen oder sibesp brennen.« Der ängstliche

Mdanchthon aber nennt am 20. April ') die Protestation, frei-

lich zunächst weil auch die zwinglisch gesinnten Städte der^

selben sieh anschlössen, eine erschreckliche Sache. Was den

Protestirenden aber den Muth zu ihrer Thal gab, das sprechen

die mitgetheilten Gutachten der Nürnberger Prediger aus, darauf

wies auch Ehinger hin, wenn er am 23. April nach Memmingen

schrieb
,
-) Gott sei stiii kcr als ehe Welt ; den wollten sie zum

obersten Hauptmanne wählen.

Doch kehren wir zu jener Silzmifjr vom 10. April zurück,

in welcher nach Eimcichung der Proieshitiori noch verschiedene

nicht unwichtige Gegenstände zur Vcrliandlung kamen. Zimächst

trat der (Jesandte der Stadt Gonstanz auf, um in »gar scharfer«

Rede seine Stadt gegen die vor einigen Tagen von der Ritter-

schaft und dem Bischöfe von Gonstanz erhobenen Anschuldig-

ungen zu vortheidigen. ^) Sod;mn brachten die Stadt«» ihre

(S. 204) erwähnte Supplicalion wegen des Ansscliliisses von

Mieg aus dem Reichsregimente ein, worauf nocli Sturm Namens

der Stadt Strassburg bat, doch ein Einsehen zu haben und den

Gesandten Strassburgs zum Rcgimente zuzulassen. Gescliehe

das nicht, so könnte Strassburg zum Unterhalte des Regiments

und Kammerf,'erichts nicht beitragen. *)

Endlich brachte der betreffende Ausschuss noch sein

Gutachten über eine seit längerer Zeit schwebende Rechtsfrage

vor die Stände. Es handelte sich dabei um eine reichsgesetz-

liche Bestimmung darüber, »wie Brüder- od&: Schwesterkinder

ihres Vaters Bruder oder Schwester verlassene Erbschaft unier

sich iheilen sollen«. In dem Abschiede des Reichstags zu

Worms war 1521 bestimmt worden, dass, da dies bisher unter

den Rechtsgelehrten eine streitige Frage gewesen sei, Statt-

Brief an Oam. vom 20. (21.) April im Corp. Buf. I, 1059:

„HabflB rem horribiltm."

*) ürk. d. aehw. B. II, 846. Ver^. oben. S. 144 ff.

• ^ S. deo Bericht dar Angsbnrgor Oesandten Tom 19. April

S. hieni die Beriohte der Stnmiraigw Gesandtea vom 21.

Aprü bei Jung lH bis UV.
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halter und Regiment darüber berathen und dann im Namen
des Reiches durch eine im ganzen Reiche zu verkündende

Constitution festsetzen sollten^ ob solche Thcilung nach Stämmen
oder Häuptern zu geschehen habe. Die Stande erklärten sich

nun in dieser Sitzung damit einverstanden, dass eine kaiser-

liche Constitution dem Reichsabschiode cinvorleibt und in dem
ganzen Reiclie verküiidel werde, welche unter Absehairuiif,'

aller dem widersprechenden Satzungen oder Gebräuche die

streitige Frage endgültig entscheiden sollte. Und zwar wurde

festgesetzt, dass, wenn keine Geschwister eines oliiie Testament

Verstorbenen mehr am liCben seien, die crb})ercchtigkn Kiuder

von Brüdern oder Schwestern des Verlebten (hassen Hinter-

lassenschaft nicht nach Stäimnen, sondern nach Köpfen unter

sich zu theiien hätten. Diese Bestimmung, welche dem lleichs-

tage von 1539 auch einen nicht ganz unwichtigen Platz In

der Rechlsgesehichle einräumt, wui-de aucli unter Beifügung

einiger transttorischen Bestinunungcn in den Abschied aufge-

nommen und demselben eine jene Feslsef/ung zum Reichs-

gesetze erhebende, vom i23. April aus Speier ^datirte, kaiserliche

Constitution als Beilage angei'ügt.

18. Die erweiterte Frotestationsschrift ¥om 20. April.

In der am 19. April vor den Standen verlesenen Protestation

hatten es sich die evangelischen Fürsten ausdrücklich vorbe-

halten, ihren Protest weiter auszuführen. Da jene Protesta-

tion überdies erhoben worden war, als sich König Ferdmand

und die anderen kaiserlichen CSommissäre bereits aus dem
Sitzungssaale entfernt hatten, und desshalb diesen als den

Stellvertretern des Kaisers besonders eingereicht w^en musste,

so gaben die evangelischen Fürsten zu diesemZwecke noch am
19. April Auftrag zur Ausarbeitung einer zweiten ausführlichen

Protestation, welche unter derXJd^ersdirift: »Die Beschwerung

und Protestation anderweit zusammengezogen, und Königlicher

VeigL anttier den beireffteiden Stellen des Wormsor lud

Spätrer AbecbiedB den Bericht der Aagsbinrger Gesandten vom

19. April.
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Durchlauchiij^keit, dorn kaisorlichon Orator und Coimnissarien

7.uge.^le!lt« ebenfalls in das Apjteilationsinstruinont auf-^enoinmen

ist. Bei den markgiäflinh Hrandenhnrgisriien Reiclistagsakton

befindet sich das vielfach dnrclistric'lienc und corrigirte, auch

wohl in einzelnen Ausdrücken von dem der Appellationsurkundo

einverleibten Aktenstücke unwesentlich abweichende Concept

dieser erweiterten Protestation, als deren HauptVerfasser dem-

nach ohn(> Zweifel der Kanzler des Markgrafen, Georg Vogler,

zu bctracliten ist.

Noch an demselben Tage, jedenfalls bevor die ausgedehnte

Prolestationsschrift vollends aus<?earbeitet war, sendeten die

evangelischen Fürsten einige Räthe zu König Ferdinand mit

der Bitte, auf Dienstag den 20. April eine Stunde zu bestim-

men, m der sie dem Könige und den kaiserlichen Gommissären

»etliche ihrer Besehwerden und Nothdurfl« anzeigen lassen

könnten. Ferdinand liess nun die evangelischen Fürsten auf

Dienstag frOh sechs Uhr zu sich beschdden. In der That war

um diese Zeit der König nebst den kaiserlichen Ciommiss&ren

der evangetiseh^ Färsten gewärtig. Da aber die ausföhrlidie

Protestation zu dieser Stunde noch keinenfalls ganz in's Reine

geschrieben und von den evangelischen Ffirstenuntozeidmet war,

so konnten diese wed^ selbst erscheinen, noch ihren Bfithen die

Vogler war wohl aneh der YeKbaaer des S. 220 erwfthnten

klaren und scharfon Gntachtena unter der Ueberadirift „Ueins

gnedigen Herrn MaxggrafGeorgen bedonckcn, wie wan by dem aus-

^
schns vmb miltening oder erclening irs begriflFs solt gehandelt werden",

welches ohno Zweifel in die Zeit zwisebon dem 10. und 17. April

filllt. Die Tüchtigkeit und Energie Voglers, wie er sie auch in

Speior bewies, veranlasste La?,. Spengler spiiter in einem Briefe an

denselben vom 13. September 1529 zu den Worten: ,,Wio ich das

Wi sen in der Seebslschen Cantzley vnd hofFhaltnng befind, wurdet

not sein, das wir bedo selbs yo zu Zeiten die suchen in die faust

nemen, wollen wir anders nit allein vnser herrschaften, sondern

aller Christlichen stondo nottdmfft Itewcgen. Darin ich auch war-

lioh euer person mer daa kains menschen vertröst hab." Spengler

erbietet sieh dann, „in soldhoi wichtigen saehen ener handiroeg

(Handpferd) zu sein, vnd kein arbmi, aovit wk ventee^ sn flMien.*'

Bunb. Kreieardnv.
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Protestationsschrift zur Einhändigrung an den König mitgeben.

Ersteres war wohl auch von vornherein nicht in ihrer Absicht

gelegen, da sie nach dem Vorgefollenen eine persönliche Be-

• gegnung mit König Ferdinand vermeiden wollten. Dagegen

sandten sie um die bestimmte Stunde in »königlicher Durch-

laucht Hof« einige Abgeordnete, welche die evangelischen

Fürsten durch Freiherm Greorg Tracbsess von Waldburg bei

dem Könige entsdiuldigm und denselben bitten liessen, eine

andere Stunde zur. Entgegamahme ihrer Beschwerden zu be-

stimmen. König Ferdinand Hess durch Tkuchsess den Abgeord-

neten antworten, er und die Gommissarien seien »der Ent-

schuldigung zufrieden«, doch sei es ihnen angendim, wenn die

evangelischen Fürsten um zwei Uhr Nachmittags in dgner

Person bei ihnen erscheinen wollten.

Aber dazu hatten die evangelisdien Fflrsten keine Lust

Nachdem König und Gommissarien, statt zur Vergleichung des

Zwiespaltes das Ihre zu thun, am 19. April ohne voraus-

gegangene Verhandlungen ihre vor acht Tagen eingereichten

Beschwerden insowenigzuvorkommenderForm vorall^Ständen

zurückgewiesen, sich dann trotz ihrer Bitte aus d^ Sitzung ent-

fernt und ihnen das Crehör versagt hatten, hielten es die ihre

Würde strenge wahrenden evangelischen Fürsten ihrerseits, wie

sie im Appellationsinstrument sagen, für »nütz und bequem«,

ihre Protestation dem Könige imd Gommissären nicht persön-

lich, sondern schriftlich zu überantworten. Sie begnügten sich

dcsshalb damit, die inzwischen fertig gestellte und durch

Kurfürst Johann, Markgraf Georg, Herzog Ernst von Lüncbui

Welcher mit seinem Hi udor Franz eben in Speier angekommen

war, Landj^raf Pliilipp und Fürst Wolfgang von Anluill unloi'-

zeichnete ') Protestalion durch einige ihrer Rälhe dem Könige

und den Gommissüien des Kaisers zustellen zu lassen.

') Diese Unterschriften sind zwar in das Appellationsinstrument

nicht nochmals besonders aufgenommen, finden sich aber in einer

noch 1529 erschienenen Separatansgabe^ nach welcher J. G. 6. Johann-

iflii in sdner Benksehiift „Die Blitwieicelmig des prot. C^tas bis

za sdner vOUigen Darlegung auf dem Beiöhetage zu 8peier 1529"

(Kopenhagen 1830) S. 161 bia 188 daa AktonatOck wieder abdrookt
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Diese ersehienen um die bestimmte Stmide bei König

FeFcUnand und überreichtoi demselben die Protestation. Der-

selbe nahm die Urkunde zu Händen, wollte sie aber, wie er den

evangelischen Fürsten später sagen Uess, weil er dachte, dass

»durch Schrift nichts Fruchtbares möchte gehandelt werden«, den

Gesandten sofort wieder zarfickg^n. Die Räthe weigerten sich

jedoch, die Pirotestation ohne Auftrag ihrer Fürsten wieder anzu-

nehm^, worauf König Ferdinand die Urkunde durch seine Ge-

sandten wieder den evangelischen Fürsten in ihre Herberge'

schickte. Ein Vorgehen, dessen sich die evangelischen Fürsten,

wie sie dem Könige später erklären Hessen, >weniger denn gar

nichtc versehen hätten. Sie meinen, wenn kaiserliche Majestät

»als ein gütigster, liochlöbliclier Kaiser« auf dem Reichstage

selbst zugegen gewesen wäre, so würden sie dessen »gnädig-

liclien vertragen gewesen sein«. ')

Bevor wir in unserer Er/älilting fortfahren
,

gehen wir

diese zweite Protestation, und zwar, da dieselbe ohne Zweifel

das wichtigste Docuinent in der Geschichte dieses Reichstages

ist, möglichst im Wortlaute. Ist auch die weitschweifige Form,
welche diese Profestalion mit allen Aktenstücken jener Zeit

gemein hat, nicht gerade geeignet, ihre Lesbarkeit zu erhöhen,

so gehört doch diese Form nicht unwesentlich zur Gharakte-
risirung derselben, und wir glaubten, dass die Leser es vor-

ziehen werden, statt eines Auszuges aus der ausser in grösseren

Sammelwerken doch nur in ziemlich seltenen älteren Schriften

abgetlruckten Prolestationsschrift diese selbst an dieser Stelle

zu finden. Wir haben uns dabei nur erlaubt, Wortliäuftmgen

und kurze Sätze, bei welchen dies ohne Beeinträchtigung des

Sinnes geschehen konnte, zur Erleichterung des Verständnisses

und der Lesbarkeit wegzulassen. Namentlich sind solche

Weglassungen bei den Titulaturen erfolgt. Doch glaubten

wir, im Eingange der Urkunde auch diese vollständig geben
zu sollen. Zusätze haben wir nirgends gemacht, auch uns

Die ganze im Texte gegebene DanteUung lilitst sieh auf
dio im Appellationsinstrumente enthaltenen Aktenstfieh»^ insbesondere
auf die Stollen bei Walch XVI, 385 f, Ziffor 5, 405, Z. 1, und
408—410, Z. i. (JungXCU f, CV £ und CVUIf.)

Digitized by Google



240

nicht erlaubt, irgend ein Wort der Protestation durch ein

anderes zu ersetzen. Der Wortlaut der Protestation aber ist

folgender :

')

Durchlauchtigster König, Hochwürdigste , Hochwürdige,
Hochgeborne, Ehrwürdige, Wohlgeborne, Edle, Liebe, Gnädige

Herren, Oheime, Vettern, Schwäger, Freunde und besondere

Li^en

!

Nachdem wir uns auf römischer kaiserhcher Majestät,

unsers allergnädigsten Herrn, Erfordern und Euer königlichen

Durchlaucht freundlich Beschreiben, ihrer kaiserlichen Majestät

zu unterthänigstem Gehorsam und Euer königlichen Durchlaucht

zu freundlichem und dienstlichem Gefallen, auch gemehiar

Christenheit und dem heiligen Reiche zu gut, hiehear zu diesem

Reichstage verfugt und nun die verles^e Instruction, sammt
dem Gewaltsbriefe in kaiserlicher Majestät Namen, angehöret,

uns auch daneben in kaiserlicher BIsgestät Ausschreiben dieses

Reichstages mit Fleiss ersdien und befanden, dass die Sachen

durch unbequeme Praktik dahm gerichtet gewesen seien, dass

der Artikel in dem Abschiede des Torhin gehaltenen Rdchs-

tages, unseren hdligen christlichen Glauben belangend, auf-

gehoben und dageg^ andere ganz beschwerliche Artikel gestellt

werden sollen;

Dieweil sich aber Euer' k. D. und andwe Eurer k. D.

Zugeordnete, als kaiserlicher Migestät Gewalthabende, Statt-

halter und äommissari^ mit den Standen des Reichs auf

Yorgehaltenem Reichstage hier zu Speier ^nmüthig verglichen

haben, dass mittler Zeit eines Genmlconciliums oder National-

versammlung ein Jeglicher mit seinen Unterthanen in Sach^
des Wormser Edicts fOr sich also leben, regieren und halten

möge, wie ein Jeder Solches gegen Gott und kaiserliche Ma-

jestät hofft und vertrauet zu verantworten und nun Eure k. D.

sammt Hitcommissarien von kaiserlicher Majestät wegai im

Beschlüsse obberührten Abschieds versprochen haben. Alles

und Jedes, so in gemeldetem Abschiede geschrieben steht und

kaiserliche Majestät berühren mag, fest, unverbrüchlich und

*) Wir geben dioselbo nach Johannson S. IGl if, haben aber

andere Abdrücke namentlich bei Jung XCiU ff verglichen und

manches von Johannsen Missverstandene darnach verbeflseit.
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aufrichtig zu- halten und m Tollziehen , dem stracks und un-

geweigeit nachzukommen und zu geleben, dawider nichts zu

thun oder ausgehen zu lassen, noch Jemand anders von ihret-

wegen zu thun zu gestatten, sondern alles Gefährde;

Dessglekhen auch Eure Liebden, wir und andere Stände

des Reiches in dem Abschiede öffentlich bekannt, dass alle

und jede Punkte mit unser Aller gutem Wissen, Willen und

Rath beschlossen seien, dass auch wir alle dieselben sainmt

und sonderlich gewilligt und in Rechtem, Gutem, Wahrem und

Treuem geredet und versprochen haben, alle Punkte und Ar-

tikel in dem Abschiede wahr, stät, fest, aufrichtig und unver-

brüchlich zu halten, zu vollziehen und dem nach allem Ver-

mögen nachzukommen und zu geleben, sonder Gefährde, wie

denn mehrgemeldeter Abschied Solches mit klaren, ausdrück-

lichen Worten in sich hält: ')

So haben wir in Betrachtung solches vor aufgerichteten,

VOfbrieften und versiegelten Abschieds, auch aus hernach-

folgendcn gegründeten Ursachen, die Eurer k, D., Licbden und

Euch, den Andern am zwölften Tage dieses Monats Aprilis

zum Theil in Schriften") auch angezeigt sind, iu Aufhehnwj

des vorgesetzten, finmilthig hemHigten und m halte)} verpflichteten

Artikels, noch auch in die derhathen Ingriffcne vermeinte (und

doch an ihr selbst keine) Milderung nidU wiüigen können mck
mögen.

Zum Ersten aus der gegründeten Ursache, dass wir un-

zweifcnlich dafür halten, kaiserliche Majestät, als ein löblicher,

gerechter und christlicher Kaiser, unser allergnädigster Herr,

dessgleichen auch der Melu*ertheil aus Euern, der andern Liebden

seien nichts weniger, denn wur, des Gemüths und Willens, was

die einmal bewilligt, verpflichtet, verbrieft und versiegelt haben,

also laut des Buchstabens stät, fest und unverbrüchlich zu

halten, zu Tollzi^en und darin gar nichts zu grübeln, noch

dawider, zu sein, noch zu thun; darin wir nicht allein unser^

sondern euvördcrst kaiserlicher Majestät imd unser Aüer Ehre,

Loh, Glimpf und Fug beden^ee» und suchen.

^ 8. den Speierer Abeehied toh 1526 Waloh XVI, 268,

280 f., Ziflbr 4, 81 und 82.

>) 8. die Boaohwerde Tom 12. April oben 8. 187 IL
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Zum Andern wQssten wir auch Solches mit gutem Ge-

wissen gegen Gott, den Allmächligen, als den einigen Hortm,

Regi^rer und Erhalter unseres heiligen christlichen seligmachen-

den Glaubens, *) noch auch gegen kais^Iiche H^jestfit als einen

christlichen Kaiser in keinem Wege zu T^antworten.

Denn'wiewohl wir wissen, dass unsere Voreltern, Gebräder

und wir, in Allem dem, damit wir uns, aus schuldigem Gehor-

sam gegen die Tostorbeae und jetzt regierende rOm. kaiserl.

Majestäten, zu halten schuldig gewesen, oder zu ihrer kais^.

M^j. und des Reiches Ehre, Wohlfahrt und Bestem je haben

fördern mögen, Solches mit ganz getreuer, williger und bereiter

Unterthänigkeit allewegen dermassen gethan, dass wir, sonder

Ruhm, auch ohne männiglichs Verkleinerung, Niemand in dem
Ichts bevor zu geben wissen, wie wir denn auch hinfüro bis

in unser Ende und Grube, mit Hülfe göttlicher Gnade, in allen

schuldigen und mögliclien Dingen gegen röm kais. Maj. als unseren

allcrgnüdigsten Herrn, ungespart Leibes und Gutes, gehorsam-

lich und willighch, aucli go^aMi Ew. k. 1). und Liebden, als

unsere lieben und gnädigen Herren Oheime, Vettern, Schwäger,

Freunde und andere des heil. röm. Reiches Stände, freundlich,

gnädiglich, gleichhellig zu halten gewillt und geneigt sind:

\) Diose Bemerkung ist ohne Zweifel keine müssige, aontlern

absichtlich «h'r spiiter in den Abschied aufgenommenen Stelle des

Aussch Iissentwurfs entgegengestellt, in welcher (S. obi-n S. 129) der

Kaiser oberster Vogt und Haupt der Christenheit gi nannt wird. lu

dem S. 220 erwiihnten „Bedenken des Markgrafen Georg" war

dieser Passus bereits als unannehmbar mit den schönen Worten

gerügt worden: „Vnd nachdem onzweiuel aus vagenerUohem vber-

sehen des Schreibers in des aussdiiis begrif kaiserliehe Mi. «in lianbt

der Cristenheit genent wmrdet» So doch ir kais. Ut vnd alle Christen

wiflsen, das alldn Toam h«T imd heiland duristiis seiner kirdieii,

das 'ist der ehristwiheit, haubt ist, vnd alle christglanbigui glider

desselben hanbts sein, wie dis beUig gotUeh schrift soUiehs darebaiia

beieagt, daramb dan die kais. Mi als ein dinsäadier kaiser ontsweiuel

nit begert, den tittel ZQ haben vnd Christo sein ere zu entziehen,

wie dann sollichs vff dem vorigeii Speirischen Reichstag, als kais.

Mt in dem begrif des abschiods vngouerlich ein hanbt der Christen-

heit genant, ans obbemelten christlichen vrsachen göendert wurde,

So wurdet billich Jetst sollichs auch Tnterlassen."

Digitized by Google



243

So sind doch dieses sdlehe Sachen, die Gottes Ehre und

unser Jedes Seeien Heil und Sdigkeit ansehen und bäreffen, darin

mr aus Gottes B^ekA unseres Gewissens halber dens^Eben

unseren Herrn und Gott als höchsten König und Herrn äUer

Herren, in der Ta^fe und sonst durch sein heä. gdttUehes Wort,

vor AUem aneusehen verj^ekkt und schuldig sind, der un-

ewe^enUehen Zuversiditf Ew, h. D., LiMen und Ihr, die Änderen

werden uns darin freundlieh entschuldigt kBUen, dass wir mU
Ew, D., lAebden und Euch, den Anderen in dem nuiht einig

sind, nocA in SoUAem dem Mehrerengehorchen woUen, in Bedacht,

dass wir SoUhes, vermöge des vorigen Speierischen Betehsab-

sthiedes, der durdi eine einmäthige Vereinigung (und nicht aUein

den Mehrer^eU) cdso hesddossen worden, darum catch ein solcher

einmüättger Besdduss von EhrbarheU, BilUgkeit und Bahts

wegen anders niiht, denn wiederum dur<h eine einhellige Be-

unütgung, geändert werden soü, kann oder mag, gusanmt

dem, dass awh ohnedies in den Sachen Gottes Ehre und

unser Seelen Heü und SeUgkeU bdangend, ein J^Uther für

sich s^st vor Gott sfdien und Bechenschaft gehen muss, also

dass sieh des Ortes Keiner auf Anderer minderes oder mehres

Machen oder BeschUessen entschuldigen kann, und aus

anderen redliehen, (/cgründeten, guten Ursctchen eu thun nicht

schuldig sind»

Und damit E!wr. D., liebden, auch Ihr, die Anderen, und

sonst manniglich, an die diese Handlung gelangen möchte,

unsere Beschwarden nochmals und eigentlidi zu vernehmen

haben, so ist öffentlich am Tage und nicht zu verleugnen, dass

der tiehre halben in unserer christlichen Religion von vieler

Stücke und Artikd wegen eine Zeitlang bisher Zwiespalt ge-

wesen. Woher aber solcher Zwiespalt geflossen, das weiss

Gott zuvörderst, dessen Gerichte wir auch alle Sachen anheim

stellen, und ist zum Theil auf dem Reichstage zu Nürnberg

durch den päbstlichen Legaten laut seiner Werbung und In-

struction, damals gethan und übergeben, auch sonst durch

viele Kurfürsten, Fürsten und andere Stände des Reiches, die

doch zum Theil auch Eures Theiles sind, selbst bekannt; wie

denn auf bcmeldetoni R(>ichstage zu Nürnberg von den welt-

lichen Reichöstünden unser Aller Beschwerden in achtzig

16*
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Artikel verzeichnet') und gedachtem iKiljstlichon Legaten

überantwortet, die auch türder öffentlich im Driick ausgegangen,

wie denn dieselben Bescliwerden und Missbräuche noch nicht

abgethan, und deren noch viel mehr vor Augen sind.

Und ist auf allen Reichstagen allezeit dafür angesehen

worden, dass den Sachen nicht bequemer Mass wollte zu linden

sein, deim dass ein freies, gemeines, christliches (loncilium oder

zum wenigsten National-Versammlung aufs eheste gemacht

würde, und dies zeigen wir jetzt darum an, dass Ewr. D.,

Liebden und Ihr, die Anderen, auch niänniglich, daraus .ab-

nehmen und sich selbst erinnern mögen, wann sich's geziemet

oder gebühret, einem Theile Abstand oder Verurtheilung der

Lehre, die er für ciu'istlicli hält, vor einem freien, christ-

lichen General-Goncilium aufzulegen, dass durch kaiser). Maj.

^) Es sind die s. g. hundert (eigentlich 80) Beschwerden ge-

memt, welche auf dem Reichstage zu Nürnberg 1522 von den

ReieliB^lbideii ftnfgestellt worden waren. S. dieselben in lataiiiiseber

Sprache in Lfinig's teutschem Keiebaarchiv, part. gen. oontin. 408

bia 432, deutsch bei Walch XV, 2602 ff. Die im Texte erwähnte

Instoiction Adrians VI für seinen L^ten zn demselben Rdchstage

CSiier^ti bekennty dass am apostolischen Stahle viele Absehenlich-

kmtßn nnd Missbrttnohe in geistlichen Dingen Torgekommen seien

;

es sei dessbalb nicht zn verwondern, wenn die Krankheit' Yom
Haupte in die Glieder, vom Papste über die PrSlaten sich ver-

breitet habe. Die Instruction findet sich deutsch bei Walch XV,

2534 ü, im lateinischen Originaltexte in Lünigs Beichsarchiv,

spicileg. eccles. 389 bis 392. Wir führen aus letzterem die Haupt-

stello an, auf welche die Protestation anspielt: „Seimus in hac

sancta sede, aliquot jam anuis, multa abominanda fuisse, abnsus in

spiritualibus, exce.ssus in raandatis, et omnia denique in perversum

mutata. Nee rairum, si aegritudo a capite in meinbra, a sununis

pontiticibus in alios inferiores praelatos desceuderit. Oiiim s nos. id

est praelati et ecclesiastici, declinavimu.s, unus quisque in vias .suas.

Quamobrem necesse est, ut omncs dcmus gloriam deo et humiliemus

animaa nostras ei Qaa in re, quod ad nos atlinet, poUiceberis,

not omnem operam «dhibitnros, nt inimam coria haec, nnde forte

omne hoo malnm processit, reformetor: nt, t&aat inde oorruptio in

omnes inferioreB Mnanavit, ita etiam ab eadero sanitas et leformatao

omninm emaoet.**
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mrdnete Statthalter, Ctommissarien, Oratores, auch KnrfOrsten,

Fürsten und andere Stände des Reiches nicht so oft und statt-

lieh von gemeldetem CSoncOium geredet und g^andelt worden

wäre und noch würde, die zwiespaltigen, als zwdfenlichen,

Lehren und Sachen, deren sie selbst nicht gewiss sind, zu ver-

hören und zu handehL

Dass uns aber jetzt Solches nicht allein schweigend, scm-

dem auch otfenbarlich wollte angelegt werden, ist aus nach-

folgender Anzeigung genug zu verstdien.

Denn also haben Etliche im Ausschuss in ihrem erst ge-

stellten und am zdmten Tage dieses Monats Aprilis wieder

übersehenen, auch in etlichen anderen Stücken geänderten

Begriff gesetzt, dass sich Kurfürsten, Fürsten tmd andere Stände^

(unter welchen wir, gleich Ewr. Uebden und Euch, den An-

deren, begriffen und gemeint wären,) jetzt hier mit einander

entschlossen hätten, dass Diejenigen, so bei dem Torbestimmten

kaiserlichen Edict bis anher blieben, nun hinfüro auch bei dem-

selben Ediet Ms zu künftigem Gondlhim Terharren und ihre

Unterthanen dazu halten sollten und wollten, etc. Das uns je,

als Denjenigen, die solch Ediet in allen Stucken mit gutem

Gewissen nicht halten, noch vollziehen mögen, zum Höchsten

beschwerlich, und vor Gott mit Nichten zu verantworten wäre,

Jemanden, hohes oder niederes Standes, durch unser Mitent-

schliesscn von der I^clire, die wir aus ^gründlichem Berichte

Gottes ewij,'en Wortes unzweifenlicli für göttlich und christlich

achten, abzusondern, und wider unser selbst Gewissen, als

oben steht, unter das angezogene Edict zu dringen.

Aber uir untcrdehcn uns gar nicht amufcciäcn, toic es

Eier. ])., auch ein Jeder unter Euren Liehden und Euch, den

Anderen, ausserhalb (jemeldetcr unserer Mitvenjlcichung oder

Entschlicssung nach dem Edict oder sonst für sich selbst und

mit den Ihren halfen will; alliin dnss ivir (Jott täglich und

herzlich bUicn, dass seine gl'Mlielic (1 uüilc uns Alle zu seiner und

unser selbst rechter, ivahrcr Erkoinlniss crlencJiten und seinen

heiligen Geist gehen wolle, uns in alle Wahrheit zu leiten, da-

durch wir ni EinhellifjJieit eines rechten, wahren, liebreichen, sclig-

machcnden christliehen Glaubens hommen, durch CJiristum, foiseren

einigen Gnaäenstuid, MüHeff Fürsprecher wnd MeUaiid, Amen,

Digitized by CoQgle



246

Denn nachdem der Zwiespalt öffentlich tot Augen, und
durch den Gegentheil zum Theil selbst bekannt, dass er aus

ihrem Verursachen entsprungen ist, auch von gemddetem

Widertheil selbst gestanden worden, dass die Lehre bei uns

in vielen Stücken, die doch das kaiserliche Edict auch an-

rühret, gerecht sd, hat männiglich leichtlich zu ermessen,

wann wir Ewr. D., Ewr. Liebden und Buer, der Anderen, jetzt

begriffene Meinimg mit Euch beschliessen sollten, dass daraus

erfolgen und uns auferlegt würde, dass wir wider unser eigen

Gewissen die Lehre, so wir bisher unzweifenlich für christlich

gehalten und noch dafür achten, nun selbst als unrecht ver-

urtheilen, dieweil wir mit beschliessen, dass wider dieselbe das

kaiserliche Edict Statt haben sollte.

Welches dann noch kl;lrlicher aus dos angehängten

Punktes Widersinn vermerkt wird, der idso lautet: »und aber

bei den anderen Ständen, bei denen die andere Lehre ent-

standen und /.Ulli Theil ohne merklich Auhuhren, Beschwerde

und Gefälude nicht abgewendet werden nuig, soll doch hinfüro

alle weitere Neuerung bis 7A1 küntligeni Concilio, so viel mög-
lich und menschlich, verhütet werden«, etc. Wie dann

niäuniglich daraus arguiren UK'ichle, wir liätten durch solchen

Abscliied bekannt, dass unsere christliche Lehre, Meinung und
Haltung so unreclit wären, wenn sie olme merklich Aufruhr,

i^escliwerde und (nnilude abgeslellet werden mochten, dass es

billig geschehen sollte, • (ider wir m^"isslen zum Wenigsten

stillschweigend bekennen, dass wir nicht recht gegründete oder

also nöthige Artikel im Glauben hätten. Das wir aber, (wir

werden denn zu (Mneni künftigen Concilio oder sonst mit

heiliger, reiner, göttlicher, biblischer Sclu ift anders gewiesen,)

dieser Zeil gar nicht zu gesteticn, noch zu thun wissen. Was
wäre aucli das anders, denn nicht allein stillschweigend, son-

dern ötrenllich unseren Herrn und Heiland Christus und sein

heiliges Wort, das wir ohne allen Zweifel pur, lauter, rein und

recht haben, verleugnen, und dem Herrn Christo Ursach geben,

uns vor seinem himmlischen Vater auch zu verleugnen, und

nicht zu bekennen, dass er uns von den Sünden, Tod, Teufeln

und der Hölle erlöset hätte, wie er denn allen Denen, die ihn

und sein heilig Wort nicht frei und öffentlich vor den Menschen
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bekennen, im Evangelio erschrecklich dräuet. So stehet die

rechte ßokonntniss nicht allein in blossen WorieOf sondern in

der That, wie zur Nothdurft weiter daigethan werden mag.

Zu was verdammlicher Aergemiss und Abfall Solches

nicht allein bei unseren christlichen, sondern auch bei des

Gegentheils gutherzigen ünterthanen gedeihen würde, wenn

sie hörten, dass wir uns mit Euch entschlossen hätten, dass

Ihr bei d^ Edict verharren und Eure Unteftbanen auchcdaza

halten soUtet, also, obgleich Gott der Allmäditige Jemand zur

&kenntniss seines heiligen, allein seligmachenden Wortes er-

leuchtet, dass der oder dieselhen dassdbige nicht anrntoen

sollten oder dürften: das lumn em jeglicher christlicher Bieder-

mann nicht schwer bedenken und erkennen; ala sich auch

etliche Obrigkeiten eures Theiles gegen ihre Ünterthanen damit

zubeschönige unterstehen möchten, dass wir uns eines Solchen

mit Euch hätten entschtosseii, darum so müssten sie es also

halten und thun.

Wo wir uns auch mit Euch dess entschlössen, dass Die-

jenigen, so bisher bei dem Edict geblieben smd, hinfüro bis

auf ein künftiges Goncilinm auch dabei yerharren sollten etc.,

bekennten wir nicht allem, dass Euren TheilesM^ung gerecht,

sondern dass auch das Edict noch in Esse wäre, das • doch

durch den vorigen Spdmschen Reichsabschied suspendiret und

aufgehoben ist, also, dass sich dn jeglicher Reichsstand in

solchen Sachen, das Edict berührend, für sich selbst mit d^
Seinen also halten, leben und regieren mag, wie er das zuvör^

derst g^en Gott und kaiserliche Maj. hofft zu verantworten;

Darum wir uns mit solchem unverschuldeten Joch des Edicts

nicht mehr beschweren lassen können.

Wir sind auch ungezweifelt, es sei kaiswlicher ]f|g. Wille

nicht, wie wir denn unser Lehren, Leben, Regieren, Thun und

Lassen in Solchem gegen Gott, den Allmächtigen, und ihre

kais. Ifsg., als einen christlichen Kaiser, auf wahren, gründ-

lichen fieridtt cter Sachen wohl zu verantworten hoffen und

vertrauen.

So hat es, des Artikels halben, dte Mem berühroid, der-

gleichen und viel mehr Beschwerung; denn wir sind unge-

zweifelt, Ihr haben vernommen, welcher Gestalt unsere Prediger
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die päbstiscfae Hesse mit heütger, göttlicher, unüberwindliclier,

beständiger Schrift aufs Höchste angefochten und widerlegt,

auch dagegen das edle^ köstliche Nachtmahl unseres lieben

Herrn mid Heilandes Jesu Ghristi, so die enmgelisehe Ifesse ge-

nannt wird, nadi CSunsti, unseres einigen Meislers, Einaetsung

und Exempel, auch seiner heiligen Apostd GdMnuieh, aufge-

richtet haben. Sollten wir nun in ehien -solcheu Besdduss,

wie der im Auasehuss der Messe halben gestellt ist, g^elen

oder willigen, mödiie abermals kein Awferes T«ratanden wer-

den, denn dass wir unserer PredBger Lehren in dem Stfick

sow«^ als hl dem anderen vorigen als unrecht verurtheilen

hflilenj was doch, durch Verleihung der Gnade Gottes, unser

Gemüth gar nicht ist, auch mit keinem guten Gewissen ge-

schehen kann. Ew. D., Liebden, und Ihr, die Anderen, ja

männiglich, mögen auch wohl bedenken, wenn -wir in unseren

Gebieten zweierlei einander widerwärtige Messen halten lassen

würden, obgleich die päbstliche Messe nicht wder Gott und

sein heiliges Wort wäre, (welches doch nimnienuohr mag er-

halten werden,) dass dennoch aus Solchem, bei dem gemeinen

Mann, sonderlich bei denjenigen, die einen rechten Eifer zu

Gotlt^ Ehre und Namen haben, Widerwärtigkeit, Aufruhr,

Empörung und alles Unglück folgen, und gar sni keinem

Frieden, noch Einigkeit dienen würde.

Dass aber die berührten päbstlichen Messen gemeinet

seien, und der BogrifT von denselben verstanden werden müsse,

haben wir aus dem leichtlich abzunehmen, dass der gemeldete

Begriff allein auf die Oerter gerichtet, da die andere Lehre

entstanden, und gar nicht auf Em'e Obrigkeiten und Gebiete.

Und darum uns nicht unbillig befremdet, dass Ihr vor-

nehmet, uns und Anderen, so dieser Lehre, (das ist, dem

lauteren, reinen Worte Gottes,) anhangen, in dem ein Mass,

unserer Unterthanen halben, zu setzen und in unseren Städten,

Flecken und Gebieten Ordnung und ilegiment zu machen;

welches Ihr im Gegenfalle ungern, auch, dafür wir's achten,

gar nicht \vürdet leiden wollen, so Ihr doch billig die Gleich-

heit bedenken, und viel weniger wider das sein solltet, dass

wir uns mit den Unseren in unseren Gebieten des Nftcht-

mahls Ghristi, als der evangelischen und alleia in göttlicher

Digitized by Google



249

Schrift gegrflndeten Messe nach unseres Heilandes Jesu Christi

Einsetzimg einhellig gebrandieiii denn daas Ihr ungern hättet

oder gedulden würdet, Euch ui Ihren Stftdten und Flecken

die pfthstisdien Messen oder etwas Anderes dergldchen, das

göttlicher Einsetzung, auch aller seiner heiligen Apostel Ge-

hrauch zuwider und aB^ auf Mensehengedldxt und Erfindung

gegründet ist, wdiren zu lassen.

Derfaalhen, und diewal die Ldire auf unserem Theüe in

unseren Landen mit göttlicher, unüberwundener Schrift ge-

gründet, wider die päbstisch^ Messen obgemddeter Massen

geführt, und solcher Artikel nicht der geringste ist, so in einem

christlichen Goncittum zu handebi vomiOthen sein will: so

hatten wir uns, (zu dem, dass audt das Ausscfardben zu diesem

Reidifitage, welches am Datom Jünger ist, denn der vor-

gemeldete Qewaltsbrief und die Instruction, nodi dieselbe ver-

]eaeae bntmction Nichts Ton dieson oder anderen dergleichen

Artikeln melden) gar nidit Tersehen , dass über unsere hievor

ielmals gethane Anzeigen und christliche Erinnerung ob dem
dermassen sollte gehaftet werden.

Wiewohl auch Öffentlich am Tage liegt , was wir in un-

seren Landen des heil. Sakramoits halben des Leibes und

Blutes unsoes Herrn und Heilandes Jesu Christi predigen

lassen: so wissen wir doch gleichwohl, aus vielföltigem Be-

denken und guten christlichen Ursachen, nicht für bequem

oder fürlräglich anzusehen, dass der Lehre halben (so dawider)

eine solche Verordnunpr, wie der Begriff vermag, jetzt auf die-

sem Reichstage gemacht werden sollte, dieweil kais. M. Aus-

schreiben Nichts davon meldet, auch Diejenigen, so dieselben

Sachen berühren, nicht erfordert, noch verhört worden sind;

und ist ^vahrlich wohl zu betrachten, wenn solche wichtige

Artikel ausserhalb des künftigen Conciliurii vorgenommen, zu

was Glimpf und Unrichtigkeit Solches kaiserlicher M., Ew.

k. D., Liebden, ims und anderen Ständen des Reiches gekehrt

und verstanden werden möchte.

Item, als tveiter in des Ausscfmsscs Beyrif (jcseM ist, dass

die Prediger das heilige Evangelium nach Auslegung der Schrif-

ten, von der heil, christl. Kirche approhirt und angenotimwn,

predigen und lehren sollen, das ginge wohl hin, wenn wir eu aüen
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TKeUen einig «annt, was die reekle heH, ekrisü. XjMe eeL

JJieweU aber derhaSben mehi der Jäeiiute Streit, und keim ge-

wiseere Predigt oder Lehre ist, dem . oSein hei Gottes Wort su

hleibeH, als auch nach dem B^ehl Gottes nidUs anders gepredigt

werden seil, wnd da einen Text keiliger gottlicker 8ekr^ mU dem
anderen su eHäären md ausenlegen, wie anek diesMge keHtige

g&t&idte S^rift in aUen Stäeihen, den Ckristenmenaeken an wissen

vonnSlken, an ihr selbst klar tmd lauter genug erfnnden wird,

aße Finstemiss mu erleuikien: so gedenken wir, mtf der Gnade
nnd Hälfe Gottes, endUek bei dem en Uaben, dass aUein Ghttes

Wort md das keUige Eeangdinm äUes md neues Testamentes,

in den bibUscken BUekem verfasset, lauter und rein gcirredujd

werde, mi Nickis, das damdsr ist; denn daran, als an der

einigen Wahrheit md dem reckten Bioktscheid aller christlichen

Jü^re und. L^)ens, kann Niemand irren noekfehleii, und u>er

darauf hauet und bleibet, der bestehet ividcr alle Pfortm der HöÜe,

so doch dagegen aller mcnschiidier Zusatjs uiid Tand /aUen muss

und vor Gott nicht bestehen ka)in.

Dass aber auch vorgomoldt'ter iJcgiifl zu Erhaltung Frle-

dons uiiil Einigkeit im Koich, jiiitllorZeit das Cbnciliurns, nicht

fördoiiich , sondern geslracks dawider, ist aus dem kliirlich

abzuncluiien, das.^ im trsteii Punkt gesetzt worden, dass Die-

jenigen, so bis aiihero bei dem kaiserl. Edict blieben, nun hin-

liiro aucii dabei verharren sollen und wollen , und darin kein

Unterschied gemacht worden, ob und wie weit sich solche

Verpflictitung auf die Pön des angezoLr(>nen Edicts erstrecken

soll , wie es denn , nach Laut der gemeinen Worte , anders

nicht kann verstanden werden.

Als denn etlichen unseren Geistlichen von anderen übrig-

keiten bereits im Schein gemeldeten Edicts begegnet, dieweil

sie sich ihres Gewissens halben, auf Gottes Wort gegründet,

dem Edict nicht gemäss halten, dass untersland(^n worden,

(1( nsclben unseren zugehörigen Unterthanen, über den vorigen

Speierischen RcMchsabschied, ihre Zehnten, Rent, Zins, Gült,

Schuld, Erbschaft und Anderes, in anderer Obrigkeit Gebieten

gelegen, ohne und wider Recht mit Gewalt zu nehmen und

vorzuhalten; und ist wolil zu achten, was weiter dergleichen

unter demselben angemassien Scheine vorgenonunen werden
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und zu Gegenhandlung Ursach geben möchte; das denn je zu

Erhaltung Friedens und Einigkeit wenig oder gar Niehls ge-

deihen; zu geschweigcn, wenn sich Jemand Eures Thoiles

unterstehen würde, im Scheine des Edicts und vermeinter

Acht und Aberacht, als der Pön desselben, gegen uns oder

Andere unseres Theiles mit gewaltiger That zu handeln und

Tenneintlich zu nöthigen, das zu thun, das wider Gott, sein

heiliges Wort, unsre Seelen und gut Gewissen ist. Es kann

aberem Jeglicher wohl bedenken, was einer christlichen Obrigkeit

in Solchen zu Erhfdtung Gottes Worts, auch ihrer selbst und

ihrer Unterthanen Seelen, Leibs, Lebens und Guts zu Befriedung,

Schutz und Schirm zu thun gebühren will, darum es je

biUig in Solchem bei dem Artikel im vorigen Speierischen

Reichsabschiede verfasst bleibet, der das Edict um Friedens

und Einigkeit willen, auch aus anderen guten, christliche

Ursachen suspendirt und aufhebt.

Und aus dem Allem wird nun lauter genug vermerkt und

öffentlich erwiesen, dass der vorige Speierische Reichsabschied

zu Friede und Einigkeit mehr, denn der BegrilT des vorge-

meldeten Artikels dienstlich, wie denn solcher Abschied durch

KurfBrsten, Fürsten und alle anderen Stände des Reiches da-

für angesehen worden; so über solchem vorigen lauteren Ab-

schiede, darinnen das kaiserliche Edict suspendirt, nicht unter-

lassen ist, ui vermeintem Schdn desselben den Unseren das

Ihre mit Gewalt zu nehmen und aufzuhalten : was wollte dann

jetzt von unseren Widerwäiligen , so zum TheU ohnedies

Widerwillen, Zank, Hader und keinen Frieden suchen, ge-

schehen, wenn ihnen die Thür des Edicts halben, wie

gestellte Begriff will, wieder geöffnet und von dem vorigen

Speierischen Abschiede gegangen würde!

Es können auch Ew. k. D., Liebden und Dir, die Anderen,

nicht erhalten, wenn die vorgemeldeten Artikel gesetzt werden,

dass dadurch der vorige Reichsabschied nicht aufgehoben,

sondern allein erklärt sei ; dann es öffentlich eme ganze Auf-

hebung voriges Artikels und allen christlichen Reichsständen

nicht mehr zugelassen wäre, dass sie sicli in allen Stücken

nach Gottes Wort und ihrem rechten pruten Gewissen halten

dürften, wie sie Solches gegen Gott und k. M. wohl zu ver-
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antworten hofften und vertrauten, und mag mit keinem Grunde

angezciget werden, da8$ es solche Worte seien, äie einem Jeden

seilten gulassen, müUerweile eines ConeUiums JUes nadt. eigenem

Gufdänken und GrfaUen m tkun, wie E^Hdtet (die ehne Zwe^d
niei/U viel von Ootks gereehiem und strengem Oeriehlf dahin

solche Verantwortung mvorderst gehört, haUen oder wissen^

davon reden.

Wir mögen auch gegen einen Jeglichen, der uns aufim-

legen vermeinet, als sollte oftgemeldeter Reichsabschied durch

uns missbraucht sein, an allen Enden, dahin wir ordentlich

gehören, Reclit und alle Billigkeit wohl leiden, dazu wir uns

liiemit völliglich erbieten. Uns ist aucli nicht entgegen, wenn

man je besorget, dass mehrberülirter Artikel zu einem Deckel

neuer unchristliclier Lehre gezogen werden wollte, dass er,

ininassen wir, auf Ewr. Liobden und der Anderen Zulassen,

uiivorgreiflich eine christliche Erklärung gestellet und im

Ausschuss gegeben haben, erkläret und nicht, wie Euer Gon-

cept vermag, an seiner rechten Substanz so ganz aufgehoben

werde, sondern nach dem Buchstaben bei Würden und

Kräften bleibe.

TTnd diewril wir denn zu röm. k. Maj. als einem christ-

lichen Kaiser imd unserem allergnädigsten Herrn der ganzen,

unzweiferdichen und tröstlichen Zuversicht sind , wo Ihre

k. M. der Din^r mit rechtein Grunde wären berichtet worden,

Ihre k. M. würden sich zu dem, wie die verlesene Instruction

vermag, mit nichten haben bewegen lassen, wie denn aus

Ihrer k. M. Ausschreiben und Gewalt, als wir nicht anders

wissen, lauter genug erfunden wird, dass in alle Wege davon

gehandelt werden soll, auf dass Friede und Einigkeit im Reiche

möge erhalten werden; darauf wir neben Euch alle unsere

vorgenommene Handlung gerichtet und in allem unserem

Thun Nichts, denn vor allen Dingen Gottes Ehre, auch unser

Aller Seelen Seligkeit, christlichen Frieden und Einigkeit ge-

sucht haben und noch nichts Anderes begehren; das können

und wollen wu* mit Gott, dem aUmächtigen und emigen Er-

forscher und Erkenner aller Herzen, bezeugen: d^ialben, und
wo es die Blehiung' gehabt, dass es, von wegen vielgemeldeten

Artikels, bei der verlesenen Instruction füglicher Weise bleiben
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solle, hätte es des Falls des Ausschusses, auch solcher* Berath»

schlagung und Handlung gar nicht bedurft; damit Dir doch

auch Eures Theiles von der vorgelegten Instruction, dazu auch

sonst von k. M. Ausschreiben, gegangen sdd.

Dem Allen nach wollen wir uns zu Ewr. k, D., Liebden,

und Euch, den Anderen, als unseren lieben und gnädige

Herren Oheimen, Vettern, Schwägern, Freunden und besonderen

Lieben, versehen, als wir auch abermals freundlich bitten und

gütlich begehren, Ihr werdet und wollet Gelegenheit der Sach^
nochmal zu Gemüth führen, und unsre Beschwerung, auch

derselben Grund und Ursachen, mit Fleiss betrachten, und

Euch wider den vor einmütig,'! ich beschlossenen, verpflichteten,

verbrieften und besiegelten Abschied mit nichten bewegen lassen,

noch handeln, wie denn Niemand desselben, aus angeregten

und anderen gegründeten Ursaclien, die wir diesmal um des

Besten willen zu melden unterlassen, Fug, Macht und I »echf hat.

Und wo dieses dritte Anzeigen unsrcr merklichen Be-

schwerden, bei Ew. k. l). , Liebden und Euch, den Aiuhnen,

kein Statt finden noch haben wollte: so prutestirm und be-

zeugen wir hicmit öß'nüHch vor (rott, unserem einigen Erschafer,

Erhalter, Erlöser t(u<l SeUijindcher, (der, leic vorgcmeldet, allein

unser Aller Herzen erforschet und rrkrnnet, auch de.mnach reeht

richicn inrd,) auch vor allen flanschen und Crcaturrn, dass wir

für uns, die Unseren, und Aller männiglichcs halben, in alle

Handlung und rermeinten Abschial , so in gemeldeten oder an-

deren Sachen, wider (lolt, sein heiliges Wort, unser Aller Srelrn

Heil nnd gut (ieu-isse)i, auch irider den vorigen angezogenen

Speierischen Juiehsabschied
,
vorgenommen , bc-^t Jilosseti und ge-

macht worden, nicht gehelen, noch willigen, sondern aus vor ge-

setzten und anderen, redlichen, gegründeten Ursachen, (sie) für
niehtig und unbündig h(dten ; dass wir auch dawider unsere

Isoihdurß öffentlich ausgehen lassoi und der römischen Jcniser-

liehen Majestät, unserem edlergnadigsten Herrn, in diesem Handel

weiter gmndlie/icn und wahrhußigen Berieht thnn; wie wir uns

desselben gestern , nach gegebenem vermeintem Abschiede,

alsbald durch unsere in der Eile gethane Protestatioii, die

wir auch hiemit wiederholen, öfTentlich vernehmen lassen

und daneben erboten haben, dass wir uns nichts desto
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weniger mittierweile gemeMeten gemeinen und freien christ-

lichen Ckini^mns oder National -Versammlung, Termittelst

göttlicher Hülfe, vermöge und Inhalts des Tielberührten vorigen

Speiefischen Reichsabschiedes, in unseren Obrigkeiten, att<^

bei und mit unseren Unterthan^ und Verwandten, also halten,

leben und regieren, wie wir das gegen den allmachtigen Gott

und röm. kaiserl. Maj. unseren allergnädigsten Herrn, als mn&i

christlichen Kaiser, hoffen und getrauen zu verantworten. Was
auch der Geistlichen Rente, Zins, Gült und den Frieden be-

langt, dass wir uns darin auch unverweislich halten und er-

zeigen; und dergleichen vroWm wir uns auch die nachfolgenden

Punkte, als die Wiedertaufe und den Druck berührend, wie wir

allewegen auf diesem Reichstage verstanden, mit Ew. k. D.,

Liebden, imd Euch, den Anderen, einig sein, auch Inhalts

derselben Punkte in alle Wege gebührlich zu halten wissen.

Wir behalten uns auch bevor, vielberührte unsere Be-

schwerungen lind Protestation femer zu eztendiren, und was

sonst in dem Allem unsre weitere Nothdurft erfordert, und

wollen uns auf das Alles unzweifenlich versehen und getrösten,

die röm. kaiserl. Haj. wode sich gegen uns, als ein christ-

licher, Gott über alle Dinge liebender Kaiser, und unser allein

gnädigster Harr, in Ansäen unseres diristlichen, dirbaren,

redlichen und unwandelbaren Gemüths und schuldigen Gehor-

sams, gniidiglich halten und erzeigen; worin wir dann Ew.

königl. Durchlaucht, Liebden und Euch, den Anderen, als

unseren lieben und gnädigen Herren Oheimen, Vettern, Schwä-

gern, Freunden und besonderen Lieben, sonst freundlichen und

gutwilligen Dienst, günstigen und gnädigen Willen thun und

beweisen mögen. Das sind wir aus Freundschaft, auch gut-

willigem Gehorsam, Gnaden, und clu"istlicher Liebe und Pllicht

zu thun gutwillig und gen(Mgt.

Actum Spder den zwanzigsten Tag April is, nach Clu'isti,

unseres lieben Flerrn und Soligmachers Geburt, fünfzehnhundert

und im neun und zwanzigsten Jahre.

Johann, Herzog zu Sachsen, Kurfürst, manu propria.

Georg, Markgraf zu Brandenburg, manu propria. J'^rusf, Her-

zog zu Lünelnirg, manu propria. Philipp, Landgraf zu Hessen,,

manu propria. Wolfy Fürst zu Anhalt, manu propria.
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19. Vergeblicher Vermittlung-sYersuch. Unterschrift und

Besiegelnng des Abschiedes. Weitere Verhandlangen der

Mehrheit mit den eyangelischen Fdrsten bis snm

84. ApriL

War es bei den evang^olischen Ständen nicht oline ernste

innere Kämpfe abgegangen, bis sie sich zu dem ungewülu iiichen,

die Sj^altimg iu\ Reiche augenscheinlich marlionden, Akte der

Protestation entschlossen, so war es offenbar doch auch vielen

Mitgliedern der Mehrheit bei dem Voigefallenen nicht ganz

wohl zu Muthe. Wenigstens spricht Melanchthon bereits am
20. April*) diese Vermuthnng aus und erklart aus dieser

Stimmung der Mehrheit dnen Vermittclungsversuch , welcher

jetzt gemacht wurde, um noch in letzter Stunde einen ein-

stimmigen Abscliied zu bewirken.

Es erschienen nämlich Herzog Heinrich von Braunscliweig

und Markgraf Philipp von Baden, welcher schon bei den Ver-

handlungen des Ausschusses für manche Forderung der Evan-

gelischen eingetreten war, bei den evangelischen Fürsten, um
nochmals eine Verständigung mit denselben zu suchen. Die

beiden Fürsten selbst erklärten, dabei nur für ihre Person zu

handeln; die evangelischen Stande aber bezwdfelten nicht, dass

sie im Auftrage der übrigen Fürsten gekommen waren, und

nahmen ihre Vorschläge entgegenkommend auf. Noch am Diens-

tage, dem 20. April, verhandelten Herzog Hemrichund Markgraf

Philipp vier Stunden lang, von em bis fünfUhr Nachmittags, mit

den evangelischen Fürsten und gelangten in derThat noch an

diesem Tage zu einer vorläufigen Verständigung über einige

Artikel, welche dann die evangdischoi Fürsten den bedeuten-

deren der protestüenden Städte mittheilten, damit audi diese

sich über deren Annahme auszusprechen im Stande wären.

^) In dorn oft citirlen Briefe vom 20. (21.) April an Camer.

im Corp. Ref. I, 1059, wo er scljreibt: „öo/.sT uoi rovg dirayun iördc,

ovv. dv£v cpüfjov ehatf y.ui 'töj)q fiSTaneXst rov (po(jTixov

7[^)dyi/{:Tog."^ Auch Ehinger meint in seinem Schreiben vom 25.

Apiil (ürk. d. schw. B. II, 345), den „Pabstlern" und ihrem geist;-

lieben and weltlichen Anbang werde bei diesem Abschiede wohl

eben so angst nod wehe sein, wie denen, die proteatirt haben.
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Tags darauf, Mittwocli den 21. April, Morgens acht ühr
setzten die Fürsten beider Theile ihre Besprechungen fort,

deren Resultat war, dass die evangelischen Fürsten sich bereit

erklärten, den Abschied anzunehmen^ wenn die Mehrheit der

Stände die den Glauben betreffenden Artikel im Abschiede in

der mit Markgraf Philipp und .Herzog Heinrich verefaiborten

Weise ab&ndam würden.')

Diese Vermittelungsvorsdilfige, welche sich in der Form
möglichst an das von den Ständen angenommene Ausscfauss-

bedenken anschliessen,*) mildem zunächst eine fieihe von Aus-

drücken, welche in dem yon der Mehihdt beschlossenen Ab-

schiede vorkamen und in ihrer schroffen Form die Evangelischen

beleidigai mussten. So ist in denselben nicht, wie in dem
Abschiede^ von »erschrecklichen« neuen Lehren, zu denen der

letzte Speierer Abschied missbraucht worden sei, und nicht von

»weiterem« Unfrieden die Rede, welcher verhütet werden solle.

Beide den Evangelischen unannehmbaren Worte werden .viel-

mehr weggelassen, ebenso der Passus, in welchem die evan-

gelischen Gebiete als solche bezeichnet werden, in denen die

neuen Lehren zum Theil ohne Aufruhr und Empörung nicht

abgewendet werden könnten. Statt der Aufhebung des letzten

Speierer Abschieds wird, wie die evangelischen Stande dies

beantragt hatten, euie Declaration desselben vorgeschlagen,

die Hhiwelsung auf das Wormser Edict aber, das die Evan-

gelischen als nicht mehr gültig betrachteten, vollständig ver-

miedea I>esshalb werden die katholischen Stände nicht, wie

in dem Abschiede, als diejenigen bezeichnet, wdche bei dem
Wormser Edlid bisher geblieben seien, sondern als die, »so

die hergebrachten Bräudie, Geremonlen und andere Uebungen

der gemeinen Kirche bisher gdiaUen und dabei geblieben.«

Demgemäss wird bestimmt, der oftgenannte Artikel des vorigen

Speierer Abschiedes solle »bestehen mit der Einfügung und

S. die Berichte der Sirassburger Gesandten vom 21. April

bei Jung LTI bis LIV.

*) Dieselben finden sich im Wortlaute beiJungXLVf, Müller

42 f und Walch XVf, 422 ff. Müller und Walch geben indess,

wie bereits Ranke (III, 112) bemerkt, mehrftcb fiilsdie LeBarfeen.

Yergl. den lahatt deg Atusehiusbedeiikfliis oben S. 130 f imd 177 f.
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Declaration«, dass die Stände, welche die hergebrachten Ge-

bräuche bisher gehalten hätten, >auch nun hinfüro bei denselben

bis zum künftigen Concile verharren und bleiben mögen, ohne

männif,'lic]i> Verhinderung, Vergewaltigung und Eintrag, dess-

gleichen hinwieder die anderen Kurfürsten, Fürsten und

Süinde, bei denen die andere Lehre entstanden, sollen auch

dabei ohne des andom Thoils und niruniiglichs Verhinderung,

Vergewaltigung und Eintrag bis zu berüiirtem CSoncilio gelassen

werden. Doch soll hinfüro alle weitere Neuerung oder Secten

im christlichen Glauben bis zum künftigen Concilio so viel

möglich und menschlich verhütet und von Obrigkeiten jedes

Orts nicht gestattet werden.« Bezüglich der Messe wurde

festgesetzt, dass die Haltung und Hörung der herkömmlichen

Messe, sowie »die Messen, so von Kurfürsten, Fürsten und

Andern, bei denen die andere Lehre in Uebung, auf ein ander

Mass Torg^ommen« bis zu dem CSoncQe (»doch unbekrafligt

dadurch einiges Missbrauchs«) beiderSeüs um desFriedens willen

geduldet werden solle, so dass kein Stand ausserhalb semer

weltlichen Obrigkeiten den andern zu oder von seiner Haltung

der Messe irgendwie vergewaltigen, dazu oder davon dringen

dürfe. Der Passus wegen der Lehre von dem Sacramente des

h. Abendmahls wurde in den Vermittelungsvorschlägen unver-

ändert bdbehalten, wie er im Abschiede sich findet. Der Ab-

schnitt wegen Entziehung der Renten, Zmsen u. s. w.>) wurde

durch Beisatz der Worte ,fn des anderen weUUdter Obrigkeie* im

weiten Absätze so formulurt, dass die Beziehung aufdie geistliche

Jurisdiction der Bischöfe vollständig ausgeschlossen blieb.

Die Zugeständidsse der beiden vermittdnden Fürsten be-

standen demnach darin, dass das wenigstens vorläufige Recht,

bei der Reformation zu bleiben, ausdrücklich und ohne kränkende

Zusätze anerkannt und die Gewalt der Bischöfe auf deren

weltliche Unterthanen beschränTct wurde. Die Evangelischen

räumten dagegen ein, dass alle ircitfren Neuerungen, wie schon

Kurfürst Johann seiner Zeit vorgeschlagen hatte, so viel möglich

und menschlich, verhütet und die schweizerische Lehre vom

h. Abendniahle nicht zugelassen werden solle. Beide Theile

1) a oben S. 178.

17
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abor wflligten dass die Verschiedenheiten dar Messe oder^

wie wir sagen, der Feier des h. Abendmahls gegensdtig ge-

duldet werden sollten.

Es ist gewiss ein Beweis für den ernsten Willen der

evangelischen Fürsten, eine Verständigiing mit den übrigen

Ständen zu suchen, dass sie sich für den Fall der Annahme

dieser Artikel zur Unterschrift des Abschiedes bereit erklärten.

Und auch die in die Verhandlungen emgeweihten evangelischen

Städte, selbst das der Abendmahlslehre der Schweizer huldigende

Strassburg, nahmen die Vergleichsartikd an. Die Strassburger

Gesandten meinen in ihrem Berichte vom Sl. April an den

Rath ihrer Stadt, der Artikel wegen des Sacramentes sei nach

ihrem Bedünken in seinem Wortlaute (»nach Inhalt des Buch-

stabens«) und im Grunde der f.ehre der Strassburger Prä-

dicanten nicht zuwider, vielmehr zu Verhütung von Disputation

und unnöthigen Reden melir dienstlicli, als nachtlieilig. In

der That ertheilte ihnen der Rath schon am 22. April die

VoUmaclit , die Vergleiclisartikcl anzunehmen. ')

Doch nicht das gleiche Entgegenkommen, wie bei den

evangelischen Fürsten und Städten, fanden die wohlmeinenden

Bemühungen der vermittelnden Fürsten bei der Mehrheit der

Stände und bei dem Könige Ferdinand, welche die Ver-

miltelull|^^-V()rschläge vielmehr unbedingt zurückwiesen. Die

Dinge waren sclion zu weit gekommen, als dass man jetzt,

nachdem die Amiahme des Abschiedes durch die kaiserlichen

Conuuissarien bereits förmlich ausgesprochen war, sich noch

zu einei' irgendwie wesentlichen Aenderung des Abschieds-

entwurfs hätte herbeilassen wollen. Wenn man hier auch den

Vermittelungsversuch vielleicht zugegeben hatte, so hatte man
dabei nicht an so bedeutende Zugeständnisse gedacht, wie sie

Markgraf Philipp und Herzog Heinrich bewilligten. Hatten

^) Jung LVnL S. den Berleht der Gesandten bei JnngLm.
AUerdings lag in dem Wutümo» der Bestimmnng Uber das heil.

Abendninhl noch kein unbedingtes Verbot der zwinglisehen Lehre,

da Zwitigli oder die Schweisar nicht mit Namen genannt waren,

diu Schweizer Theologen aber gewiss nicht annahmen, dass ihre

Lehro „dem hochwUrdigun Sacraraent des wahren Frohnleiohnains

und Bluts unserefl Herrn Jesu Christi entg^^** sei.
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doch nach dem Wortlaute der VergleichsartilEel nun sogar die

strenge katholischen Fürsten die evangelische Ab^dinahlsfei^

in iluren Gdbieten dulden sollen! Dazu aber waren wedes^

die geistlichen Fürsten, noch auch streng katholische weltliche

Regenten, wie die Herzoge von Baiem oder Herzog Georg von

Sachsen, irgendwie geneigt. Hatte doch Letzterer erst am
17. April eine neue Instruction an seine Räthe gesandt, nach

welcher iiun dieBestimmungen des Abschiedsentwurfs noch nicht

genügend erschienen. Er verlangte noch die Aufnahme von

Bestimmungen über die verlassenen Klöster und verhciratheten

Priester, sowie darüber in den Abschied, dass Niemand sich

unterstehen solle , die heilige Schrift in einer der herköuini-

lichen Lehre widersprechenden Weise zu deMen. ')

Ebenso wenig war Köiii^^ Ferdinand gewillt, di(^ Beschlüsse

des Reichstags rückgängig machen zu lassen oder auch nur

Z11 einer Modification derselben die Hand zu bieten. Zu sehr

hafte er die Sache der Geistlichen, mit denen er gerade in

diesen Tagen noch engere Verbindung suchte,-) zu seiner eigenen

gemacht. Und eben waren seine Gesandten im RegrifTe, zu

Waldshut das Bündniss mit den Schweizer fünf Orten ab/.u-

schliessen, welches von beiden Theilen das unbedingte Fest-

halten am alten Glauben forderte. Dennoch mochte dem
Könige ein so offenbarer Zwiespalt unter den Standen des

Reiches, besonders bei der immer drohender werdenden Türken-

gefahr, bedenklich scheinen, und er glaubte etwas thun zu

müss^ um denselben entweder noch zu verhüten, oder doch

wenigstens darzuthun, dass er den evangelischen Fürsten, die

er am 19. April nicht hatte anhören wollen, zur Vorbringung

ihrer Wunsche noch in letzter Stunde Gelegenheit gegeben habe.

^ Bänke m, 118, nadi dem Dresdener Archive.

*) Am 20. April sandte KOoig Ferdinand den Dr. Faber an

die Aebte von Weingarten, Weissenau, Salmansweiler nnd jedenfalls

nodi an andere Prätaten mit der Vollmacht, mit ihnen in seinem

Namen „in aaehen betreifend erhaltung alter gueter Cristenlicher

Ordnung vnd geistlichs wosens" zu verhandeln. Die betreflfenden

Heglaubigungsscbreiben befinden sich im Originale in den Missiv-

bUcbern des Klosters Weingarten im k. wttrtemb. Ötaatsarchive.

17*
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Er sandte desshafli noch am Ahende des 21. AprQ seine

Räthe zu dem Kurfürsten von Sachsen und Hess ihm sagen,

er gedenke Donnerstag den 22. April zwischen acht und neun

Uhr Morgens mit dem kaiserlichen Orator und den anderen

Commissarien des Kaisers und den Ständen auf dem Hause

zu sein. Er verband damit das Ersuchen, der Kurfüist möge

mit den anderen evanfi:elischen Fürsten daselbst auch erscheinen.

Dort sei er dann, da er bedenke, dass »durch Schrift nichts

Fmclitbares gehandelt werden« möge, bereit, mit ilmen wegen

der Protestation und des Reichstagsschlusses zu verhandeln, damit

man nicht in solcher Uneinigkeit von dem Reichstage scheide.

Kurfürst Jolitmn, welcher jetzt ohne vorhergehende Be-

rathung mit den übrigen evangelischen Fürsten keinen Schritt

melu- zu thun gedachte, erwiderte den Gesandten des Königs,

er wolle sich zuvor mit diesen bereden und dem Könige dann

weitere Antwort senden. Noch am 21. April sandten dann er

und die anderen evangcli.-chen Fürsten ihre Räthe zu dem

Könige und Hessen ihm nach kurzem Rückblicke auf die Reichs-

tagsverhandlungen antworten, sie könnten sich, nachdem alle

ihre bisherigen Vorstellungen ohne Erfolg geblieben seien, auch

jetzt wenig »fürträglicher Handlung« mehr versehen. Sie hätten

den beiden vermittelnden Fürsten, Herzog Heinrich und Mark-

graf Philipp, mitgetheilt, wie viel sie mit gutem Gewissen nach-

geben könnten, und wollten nun deren Antwort abwarten.

Wolle man übrigens mit ihnen über die Religionsangelegen-

heiten verhandeln, so wollten es die evangelischen Fürsten, gemäss

ihrer Protestation, bei dem letzten Speierer Abschiede beruhen

lassen. Wolle der König aber mit ihnen über Anderes ver-

handeln, so möge er es den Rathen mittheüen. König Ferdinand

erklärte nun den Rathen, er habe mit den evangeliscfaen Fürsten

über den Reichstag betreffende Dinge zu reden, an den^
»merUidi und viel gelegen« sei.

Inzwischen hatten aber der Herzog von Braunschweig

und Markgraf von Bad^ den evangelischen Fürsten die Mit-

theilung zukommen lassen, dass weder König Ferdinand und
die kaiserlichen Commissarien, noch die Mehrbeit der Stände

auf ihre V^mittelungsyarsehllge eingegangei und demnach

ihreBemöhungen vollständigfehlgeschlagen seien. Um sourauger
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gedachten sich die evangdisciieii Fürsten nun noch in unfrucht-

bare persönliche Verhandlungen mit der Hehrheit einzniaaaen, da,

wie sie im Appellationsinstrumente erklären, jener Bescheid zur

Genfige ersdien liess, was sie zur Verhütung eines zwiespaltigen

Abschiedes bei dem Könige, demOrator und den Gommissären

des Kaisers, wie bei den Ständen hätten erlangen leönnen«

So ersehien denn am 22. April um die bestunmte Stndde

keiner der evangelischen Fürsten persönlich im Rathhofe. Nur

Kurfürst Johann sandte etlidie Räthe dahin, um sein Nicht-

erschonen zu entschuldigen und . zugleich um bestimmta^e

lütthdlung der Gegenstände zu ersuchen^ über weldie man
mit ihnen Tevhandehi wolle.*)

In der That hätte ein persönliches Erschdnen der pro*

iestirenden Furstoi in dieser Sitzung der Stände keinen Zweck

mehr gehabt Wohl waren seit sieben Uhr Morgens der König,

die CSonunisBarien des Kaisers und die Stände wieder in feiei^

Uefaer Sitzung yereinigi, aber zu keinem anderen Zwecke, als

um den Rdchstagsabechied, welche in den letzten Tagen auf

Grund der i^üheren von den Gommissären genehmigten Ma-

joritätsbeschlüsse niedergeschrieben worden war, verlesen zu

hören , zu genehmigen und ohne jede Rücksicht auf die dai

gegen erhobenen Beschwerden und Proteste ganz in der firüher

beschlossenen Weise noch am 22. April durch die dazu er-

korenen Stände besiegehi zu lassen. Es waren dies für die

Kurfürsten Erzbischof Aibrecht von Mainz und Kurfürst Ludwig

von der Pfalz, für die geistlichen Fürsten Cardinal Lang von

^ 8. sn der ganxen DantflUuig das AppftllationMiwhramwit»

insbesondore die Stdlen bei MoUer 104 f und 110 bis 118, bei

Wsldi XVI, 405 ff und 110 ff und bei Jung CVI und CIX f.
•

Dort heiast es zwar, König Ferdinand habe seine Bäthe gftn ncchstcr

Mitwoeh tu Abendt'^ zu dem Korfiarsten von Sachsen geschukt, die

Anzeige des Bescheides der vermittelnden Fürsten an die evange-

lischen Fürsten aber sei an diesem Tage „nach miiien Tag'' geschehen.

Aber da <liü evangelischen Füi-ston dem Konige antworten Hessen,

sie „vroUton nun von inen" (dem Herzoge Heinrich und Markgnifen

Philipp) „AtOtport gewartten", SO können sie damals noch nicht im Besitze

dieser Antwort gewesen sein, und es sind offenbar die beiden Ausdrucke

„zu Abendt" und „nach mitten Tag" nicht zu pressen.
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Salzburg und der Bischof von Bamberg, für die weltlichen

Fürsten Pfalzgraf Ludwig bei Rhein und Herzog Heinrich der

Jüngere von Braunschweig, für die Prälaten Abt Gerwig von

Weingarten, für die Grafen und Herren Graf Bernhard von

Solms und Gangolf von Hohengeroldseck, endlich im Namen
der Städte Bürgermeister und Rath der Stadt Speier. Doch

erfolgte die förmliche Zustimmung der Städte zu dem Ab-

schiede, auch Seitens deijenigen, welche an der Protestation

keinen Theil nahmen, an diesem Tage noch nicht, weil, wie

die Strassburger Gesandten bemerken, viele unter ihnen zu hoch

veranschlagt zu sein behaupteten
,
^) auch von den fürstlichen

€k)llegien noch keineAntwort aufdie Supplieotion derStädtewegen

der Session Strassburgs im Regiraente erfolgt war. So verzögerten

denn diese Städte ihre förmliche Zustimmung zudemAbschiede
noch und gaben dieselbe, nachdem sie noch am 33. April in

dner Sitzung aller Städtedarüber berathen hatten,*) wieesschemt,

erst bei dem fei^lichen Schlüsse des Reichstags am S4. April,

während der Abschied, da die beiden sich damals für allein mass-

Jung LXI. Auch Fürstenborg weist, schon in einem Briefe

vom 17. April, nicht ohne sittliche Entrüstung auf diese Städte hin

:

„Aber eben dieselbige stette" (welche sich bei dem Beschlüsse ühw
den Glauben sciir bald bi-ruhigten) „heben Jtz an vnd beschweren

sich dess anschlags dess bewilligten Ronnzugs, 'auch vnderhaltung

Kogiments vnd Camuiergerichts, vnd lassen auch etliche vernemen,

dass (wo Jn uit Leyohterung bcschehe) nie proiestiren wollen,

lolobs Jrar osvennttgeD halb ait za geben. Hat man $iek daim

d$» «MoMfflNj w MflKr>< mari^, w» htMekwtrem, m« «wl m$hr, d» €$ nU
aüeyn seytffeA«, iwmIw «mA tmer getoi*»e»t mIm heiß, ja got iMat Ulmigt.

Aber die seyn gehorsam vnd die, die newerlioher Zeyt keyserlicher

vnd kuniglicher M%|estet mit Darstreckung merklichs gelts, pulfers

vnd anders raee, dan die andern alle, wilfart haben/' (S. oben S. 155,

Anm.) ,,seyn yt/. die gehorsame" (sie, offenbar ein Schreibfehler für

iragehorsame). „Noch sein die stetto so gut, helflen für sie bitten,

dass in irer anlag beringerung beschehe, die doch gewisslich vff

die andere stette geschlagen wirdt. Dan man will doch das gelt

vor vollen haben, es gebs Heyntz oder Cuntz."

S. den Brief der Strassburger Giesandten vom 22. April

bei Jung LXI: „Es werden aber Gemeine Steit vff Morgm m VII

üren wider sntaaieii khonnoMii und si^ «ioer Antwort entsohliasseii.*
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gebend erachtendeii fOisUiehen Stände am 22. April denselben

unterzeichneten und besiegelten, auch von diesem Tage datirt ist.

Während aber die der Hehrheit sich unterwerfenden Städte

ihre Antwort zurückhietten, war für die gegen den Bescfaluss

sich verwahrenden Städte jetzt der Zei^unkt gdrammen, noch-

mals in öflfentlicher Ständerersammlung für ihre Protestation

euizutreten. Das thaten sie denn noch m dieser Sitzung, in-

dem sie ihren Protest vom 19. April erneuerten und zugleich,

was an jenem Tage noch nicht gesdiehen war, jetzt ihre

Namen benannten. Es waren vierzehn Städte, welche dazu

den Muth besassen, Strassburg, Nürnberg, Uhu, Ck>nstanz,

Lindau, Memmingen, Kempten, NQrdlingen,^) Heilbronn, Reut-

lingen, Isny, Sanct Gallen, Weissenburg und Windsheim.')

^ Hier hatte der Batb am 19. April bodbloBBra, nim Namen
des AllmSchtIgen NOmbeig imd Ulm doch nicht alldn ihrer

Penonen halb, sondern savörderst Gott und der nnabtreiblichon

Wahrheit zu gut, anzuhangen und nachzufolgen." Schon damals

war man indessen zn Nördlingon nickt ohne Aengstlicbkeit. Der

Kathsbeschluss war nicht einstimmig, sondeni nnr „mit einem

guten Mehrern** erfolgt und beigefür^t worden, man solle nicht an

der Beschwerde theilnohmen, wenn nicht die RoichsstUdte insgemein

oder doch der mehrere Theil dersolben n'w erheben würden. Doch

ertheilto dio Stadt Nördliiigen noch am 4. Augnst 1529 der von

den protestirendon Fürsten und Ständen an den Kaiser abgeordne-

ten Gesandtschaft Volimacht, auch in ihrem Namen die Appellation

dem Kaiser zu Uberreichen. Dagegen sank nach der schroffen Be-

handlung cUeser Gesandtschaft durch den Kaiser dem Bathe der

Math so sehr, dass er durch eine Zaschrift an das kaiserliche

B^iment vom 21. Februar 1S80 aasdrackUoh die nachtrftgUcfae

Annahme des Bpeierer Abschiedes erklKrta nnd demnach von der

Protestation sorflckfcrat. — Alle hier erwähnten Akteosttlcfce finden

sich bei den NOrdlioger Beichstagaakten des k. b. BeiehsarehiTS. —
Auch in Hdlbronn nnd Ulm fahlte nicht Yiel dam, dass man ein

Aehnliches gethan hätte. In Ulm beauftragte man wenigstens im

Frühjahre 1530 eine vertraute Mittelsperson, dem Kaiser in Inns-

bruck mitzutheilen, der Ulmer Hath habe bisher dorn Bpeierer Al>-

sofaiede nicht entgegengehandelt. S. Keim, schw. Ref. 145—147.

^ S. das Schreiben der Strassburger Gesandten vom 22. April

bei Jung LXI. Bei den Brandenburger Akten des k. Kreisarchivs
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Nachdon so die Annahme des Rdchstagsabeehieds durch

die Stände und die kaiserlichen Gommissäre definitiv zur toU-

endeten Thatsaclie geworden war, meinten dieselben doch noch

einen letzten Versudi machen zu sollen, um die protestirenden

Ffirsten zur Annahme des Abschieds zu bewegen, ircto& sie

sich selbst aber gewiss nicht mehr der Höfiaung hingaben,

dass ihr Versuch emm ISrfolg haben werde. Zwar mit dßa

im Rathhofe erschienenen Rathen der evangdisehen Ffirsten

liess sich König Ferdinand, weil er, wie er den evangelisdien

Ffirsten sagen liess, dachte, »es wflrde dodi unfruditbar sein,

mit den Gesandten zu handeln«, in kdncarlei Besprechung ein,

schickte aber nebst den andere CSommissären des Kaisers und

der Mehrheit der Ffirsten und Stände nodi am 22. April einige

der angesdiensten Räthe der Mehrheit zu den evangelischen

Ffirsten. Es waren dies desr Vertraute des Königs Georg Truch-

sess Ton Waldburg, Statthalter in Wfirtemberg, für König

Ferdinand, der Domdechant von Köln, Heinrich Reuss, für

den Kurfürsten von Mainz, der Graf von Nuenar für den

Kurfürsten von Köln , Valentin Schenk von Erbach für den

Kurfürsten von der Pfalz, Dr. Leonhard von Eck für die

Herzoge von Baiern und Kunz von Rocliljcig, wohl für Pfalz-

graf Ottheinrich. ') Dieselben erkirirten nach einer in ihrem

Sinne gehaltenen Darstellung der Vorgänge der letzten Tage,

der König, die Commissarien und die Stände versähen sich,

nachdem die Mehrheit den Absdiied beschlossen hübe, dass

nun die evangelischen F'ürsten, »damit kein Zwiespalt erschölle«,

auch annelimcn werden, was die Mehrheit beschlossen h^be,

da es Herkommen sei, ^ßass der mindere TJteü dem mehreren

Bamberg befindet sich ein offenbar auf dem Beiobstage edfast ge-

scbriebener Zettel, welcher obige Siftdte nennt und bemerkt, dass

dieselben in dem Abschied nicht zu benennen seien. Es wird bei-

gefügt: „Diese haben 22, aprilLs ire gethan protostation vor

dem mentzischen Cantzler neben den Stenden erhftlten** (aufreobt^

erhalten), „vnd aoff 28. apxü dem Gantzlar also veneioheadi sa-

gesteUt.''

^) Müller 41. Wenn derselbe, der seine jedenfalls in dem

Weimarer Archive liegende Quelle nicht angibt, „Cuntz von Rethbergk"'

schreibt, so ist das ohne Zweifel ein Lese- oder Druckfehler.
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dUeireye gcjolijt si'i". — Bisher sei es niclil Gebrauch gewesen,

eine etwa eingereichte Proteslation dem RcichstagsabschlLxie

einzuverleiben; es werde einen bcdonkliclien Präcedcnzfall

geben, wenn man diesmal, falls die evangelischen Fürsten auf

ihrer Frotestation beharrten, dieselbe in den Abschied aulnähme.

Man könne desshalb ihre Bitte um Einverleibung ihrer Pro-

testation in den Absrhied nicht erfüllen. Dagegen habe man
die Namen der ev;uiK<'lischen Fürsten in den Abschied zu

setzen unterlass«ni. Wenn diese aber, wie sie angekündigt

hätten , ilire Frotestation weiter ausführen und sie veröflent-

lichen würden , so werde das dem Kaiser »zu merklicher Be-

schwerung gereichen und ihrer Majestät Hoheit belangen«,

den kaiserlichen C^onimissären aber und den Ständen Nachtheil

bringcm. Man möge desshalb die Veröffentlichung der Fro-

testation unterlassen, damit nicht der König und die Stände

dadurch zu öfifentlichen Erwiderungen veranlasst werden möchten

und Unfreundschaft vermieden werde. Schliesslich Hessen

der König, die Commissarien und Fürsten den evangchschen

Fürsten versichern, daas, v^enn diese des Glaubens halber

Frieden halten wollten, auch sie sich so zu halten gedächten;

es sei ihre Absicht, mit den evangelichen Fürsten bis zum
GoncUe in Friede und Einigkeit zu stehoi, und ihre Zuversicht,

dass es sich nach demselben »zu Besserung und Gutem schicken

und aller Orten Friede gemacht« werde.

Die evaDgelischen Fürsten entgegneten den Gesandten

nach einem Ruckhlicke auf die Vorfalle der letzten Tage:

Wenn man von ihnen trotz ihrer wiederholten Erklärungen,

Beschwerden und Proteste immer noch erwarte, dass sie dem
Mehrheitsbeschlüsse sich unterwerfen würden, so täusche man
sich. Sie seien, wie sie oft dargelegt hätten, nicht schuldig,

dem Statt zu geben, »ob soUte ä» Mävreretj mimrm in sdcken

Saehm, darauf dem minderen Theüe ewiger Zorn Gottes und

Verderhen ihrer selbst und vider von GoU auserwählten Seden

stehen wöBte, wider das Mindere au besdtliessen und dasselbe

JW Güttes Ungehorsam auf Menschen Gehorsam mu verbmäen

mi m versbrithen habaif*. Selbst 'm Menschenhandlungen, bei

denen die Seche nicht ?iele insgemem, sondern jeden besonders

angehe, könne man nicht »das Mehrere wider das Mindere
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TOrdrflcken«. Boss iss skA aber hier um Bwige homäUt wdAe
Jeden sonderlich angdun, dem werde Niemand widerspreche

wie OMcA die SdiHfl sage, dass Jeder seine Bürde tragen werde.

Selbst wenn die evangelischen Fürsten Abschied mit

bewilligt hätten, müsstm sie doch um des Gewissens willen

wied^ davon ahstdien imd an Gottes Wort sich halten. Zu-

dem seien das Alles Dinge, um welche es sidi bei dem künf-

tigen Gondle handeln werde; nun wolle ausserhalb des Gon-

dies dne Partd über die andere richten und sich auf die

Mdufaeit berafiBnd die Ifinderheit zur Unterwerfüng bestimmen.

Das künne doch bei gründlichem Nachdenken die Meinung der

Stände nicht sein. Wenn nun in Folge des Abschiedes, den

man wohl nicht angenommen hätte, wenn nicht bei diesem

Reichstage der Trost so ganz auf das Mehrere gestanden hätte,

ein Zwiespalt unter den Ständen entstehe, so möge sich Jeder

in seinem Gewissen selbst sagen, wer die Schuld an solchem

Zwiespalle trage. Damit, dass man ihre Namen nicht im Ab-

schiede des Reichstags aufführe, sich al)er weigere, den Protest

in denselben einzuverleiben, könnten die evangelischen Fürsten

sich nicht zufrieden geben, weil dann von Missgünstigen, welche

die nähere Sachlage nicht kennten, leicht gesagt werden könnte,

sie hätten ohne gründliche und beständige Ursache die Ein-

willigung in den Abschied verweigert.

Die evangelischen Fürsten wollten Niemand zur Unfreund-

schaft Ursache geben, noch gegen des Kaisers Hoheit handeln,

sondern nur die Ehre Gottes und ihre Seligkeit suchen^ und

thun, was ihr Gewissen ihnen gebiete. Wäre die »beschwer-

liche Ursache« ihnen nicht gegeben, so hätten sie ihren Protest

gerne unterlassen. König und Stände, welche selbst wüssten,

welches einer Protestation Art und Eigenschaft wäre, würden

es ihnen, wie sie hoffen, nicht verdenken und es werde ihnen

vor dem Kaiser und Jedermann unverweislich sein , wenn sie

die Protestation oilentlich l)ekannt geben. Auf das Erbieten

der Stände zu Frieden erwidern sie, sie .seien so hoch als

irgend Jemand zu Frieden und Einigkeit geneigt und hätten in

Allem, was sie auf dem Reichstage gethan, nichts als Gottes

Ehre und aller Menschen Heil, Frieden und Einigkeit gesucht.

Sie erklaren desshalb ausdrücklich, dass sie sich friedlich und
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also halten werden, wie sie es vor Gott und kaiserlicher Ma-

jestät, itir^ aliergnädigsten Herrn, schuldig und pflichtig seien

und dass sie dem Kaiser allen schuldigen unterthänigen Gehor-

sam, dem Könige und allen Ständen freundliche Dienste und

Gutes zu erzeigen gewillt seien. Schliesslich baten sie noch

um schriftliche Antwort auf diese ihre Erklärung,

Eine solche schriftliche Schlussantwort des Königs, der

kaiserlichen Commissarien, der Kurfürsten und Stände wurde

dann wirklich noch den evangelischen Fürsten überreicht, in

welcher Jene erklärten, dass sie entschlossen seien, sich nach

dem Wormser Landfrieden und jetzigen Reichsabschied zu

halten und Nieitiand zu yergewaltigeQ, dass sie namentlich

gegen die mit Namen aui|{;efQhrten evangelischen Fürsten bis

zum Cioncile des Glaubens wegen mit der That nkhts vor-

nehmen wollten; sie versähen sieh aber zu diesen, dass dieselben

sich auch gegen sie friedlich, ftmmdlichundnachbarlich erzeigen

und sich weiterer Ausbreitung ihrer übergebenen Plrotestation,

welches sonst »zu Weiterung und Unfrieden gereichen möchte«,

enthalten werden. Die evangelischen Fürsten möchten sich damit

begnügen, dass ihre Protestation bei denAkten behalten würde

und sie dieselbe audi dem Kaiser zusenden könnten.

Wir sdiliessen daran noch die letzte sdirifUidie Ent-

gegnung, welche die evangelischen Fürsten dem Könige und

den versammelten Ständen überreichen Hessen. Sie wieder^

holen darin, dass sie nicht darauf verzichten könnten, ihre

Protestation zu veröffentlichen. Sie versähen sich zu König

und Ständen, dass dieselben gegen sie, »auch männiglich, auf

ihren Theil und dem Evangelio verwandt«, des Glaubens wegen

sich friedlich, freundlidi und nachbarlich halten werden. Sie

knüpfen daran die nochmalige Erklärung , dass sie selbst sich

gegen den Kaiser »zu allem Pflichtigen Gdioisam unterthäniglich«,

gegen den König und die Stände auf Grund des Landfriedens und

insbesondere des Speierer Abschieds vom Jahre 1526 aber fried-

lich, nachbarlich und freundlich erzeigen, auch »in ungutem und

mit der That« wider dieselben nichts vornehmen werden. ^)

^) Alles oben Bericbiete ist aus dem Appellationsiastrument

geschöpft, in welches aneh die enfthlten Beden, Erwi4erangen o. s. w.
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90i W«itere Begebenhsitoii in dieien Tagea. BeUiuHi dei

Reiehsteges. AppeUation der erangelisdien St&ide.

Wälirend b»;i den gescliiklertcn Vcrliandliinj^en der Mehr-

heit der Stande mit den evangelisdicn Fürsten die gegrenseitige

fjiirrenutung beider Tlieile iniuier offenkundiger hervortrat,

i'elilte es doch nicht ganz an erfrtnliclien Belegen dafür, dass

zwischen gemässigten Mitgliedern der Mehrheit und den pro-

teslireiiden Fürsten auch in diesen Tugrii noch ein freund-

licher Verkehr bestand. Zwar mit König Ferdinand vermieden

die evangelisclien Fürsten jetzt jede Zusammenkunft. Wenn
sie mit demselben zu verhandeln hatten, so bedienten sie sich,

soweit das nicht durch ihre Hathe geschehen konnte, der Vim-

mitteUmg anderer ihnen freundliclier gesirmten und bei dem
Könige besser aufgenommenen Fürsten. Namentlich dei- fried-

hebende Kurfürst Ludwig von der Pfalz bot dazu stets in zu-

vorkommender Weise die Hand. So hatte er die ihm von

Landgraf Philipp übermittelte und von fünf Fürsten untere

stützte Eingabe des damals in I[asscl sich aufhaltenden Her-

zogs Ulrich von Würtemberg um Wiedereinseb.ung in seine

Erbiande dem Könige zur Berücksichtigung empfohlen, freilieh

ohne etwas anderes als die .schroffe Antwort von Ferdinand

erreichen zu können, er sei des Herzogthums Würtemb^
rechter Fürst und Erbherr. *)

aufgenommen sind. B. Jung CY bis OXIV, MflUer 108 bis 120

tmd Waloh ZVI, 404 bis 418. Von der leUften Aiitwort der

evaageliadieii Fflrsfcen sagt die AppeUationsarknnde, sie sei „beat

um ein Hora" ttbergeben worden, gibt aber das Datmn nieht an.

Indessen kann mit dem Mbeote'* nicht der Tag der Äppellatiooi der

25. Aprü, gemeint sein, da an diesem Tage um 1 Uhr König

Ferdinand wohl schon nach Heidelberg aufgebrochen wnr, auch an

diesem Tage die Stände sich nicht mehr versammelten. Die üeber-

gabe ist wohl in der letzten Reichstagssit/.nng, den 24. April, er-

folgt. Die Angabe „heute um ein Uhr" erklärt sieb daraus, dass

die dem Aitpellationsinstrumente einverleibten Blätter, welche spiitor

beim Drucke der Urkunde in deren Text aufgenommen wurden, wohl

noch am 24. April geschrieben worden waren.

') S. oben S. 171. Jene Antwort Ferdinands findet sich in

Bommels Gesch. Philipps des Grossmütbigen Ö. 118.
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Glücklicher war Kurfürst Ludwig mit einar anderen Ver-

miltolung, welche er in diesen Tagen zwischen den Kurfürsten

Johann von Sachsen und Albrccht von Mainz pflog. Bereits

am 10. April, dein Taf?e der ersten Protestat ion, war zwischen

diesen beiden Fürsten ein Vertrag zu Stande gekommen, worin

sie gegenseitig gelobten, »es mit einander treulich zu meinen«,

und verabredeten, auf welche Weise Irrungen, die etwa zwischen

ihnen vorfielen, ausgegliclien werden sollten. An dem Tage

der Appellation, dem 25. April, aber kam es durch Vermitlelung

des Kurliirsten Ludwig zum Abschlüsse einer Vereinbarung

über eine seit langer Z(Mt schwebende Irrung, welche, so wenig

bedeutend sie uns heute erscheint, doch damals für eine hoch-

wichtige angesehen wurde. Es handelte sich dabei darum,

welcher von beiden Kurfürsten bei den Reichstagen das Hecht

der »Umfrage« haben und demnach bei Abstimmungen an die

übrigen Kurfürsten und Fürsten die Frage zu richten befugt

sein solle. Die Entscheidung wurde dahin getroffen, da.ss, wenn
in einer allgemeinen Reichstagssitzung in Gegenwart des Kai-

sers oder römischen Königs dieser eine Frage zu stellen habe,

dies durch den Kurfürsten von Sachsen geschehen solle. In

den besonderen Sitzungen des kurfürstlichen Collegiums

sollte der Kurfürst von Mainz die Umfrage haben. Bei

Ausschusssitzungen dagegen sollte die Umfrage in näher

bestimmter Weise zwischen beiden Kurfürsten Tag für Tag
abwechseln.

Kurfiaist Ludwig war es auch, der in diesen Tagen , am
22. April, zwischen Kursaehsen und Hessen einerseits, Kur-

mainz und den Bischöfen von Bamberg und Würzburg anderer-

seits eine fOrmliche Yerembanmg darüber yermitteHe, auf

welche Weise und in welcher Form die noch nicht vollzogene

^ 8. Job. Sei). Müllor.s Annales des Hansos Sachs(.*n. Weimar

1700. S. 82 f. In den kurpfUlzischen Akton des k. b. geh. Staats-

ardiivs Hflndiaii findet ridi «in Sdirribea des Karfttraten Johann

vom 9. Mai 1529 ans Weimar, in dem er die Besegelung dieses

Vertrages in Erinnening bringt. Knrfltrst Ludwig antwortete am
26. Ifai ans Heidelberg, die Benegelnng wevde nnnmehr ohne Ver-

mg gesehehen.
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Ratification und Bcsicgelung des am 30. December 1528 zu

Worms abgeschlossenen Vertrages zwischen denselben zu ge-

schehen habe.

Auch eine andere, friedliche Vorsanunlimg war damals

in Speier vereinigt. Es war dies die Synode der Speierer

Diöcc^e, welclie auf Veranlassung des würdigen und milden

Bischofs und Pfalzgrafoii Georg daselbst zusammentrat. Die

Frucht dieser Versammlung war ein Erlass des Bischofs vom
20. April , durch welchen unter Berufung auf frühere bis-

weilen fruchtlos gebliebene Ermahnungen und Strafandrohung

gegen die Uebertretcr die Geistlichen der Stadt und Diöcese

Speier auf das dringendste aufgefordert werden , in dieser ge-

fährlichen, verhängnissvollen Zeit durch nüchternes, ehrbares

und würdiges Verhalten dem Priesterstande Ehre zu machen.

Und wenn überhaupt noch die Möglichkeit bestanden hätte,

den Beschlüssaa des Reichstags entsprechend das Eindringen

der Reformation in die bisher noch katholischen Gebiete ohne

Gewaltmittel zu verhindern, so wäre es in der That ohne Frage

eines der würdigsten und wirksamsten Mittel hiezu gewesen,

wenn die an der alten Kirche festhaltende Geistlichkeit in ihrem

Wandel jeden Anstoss vermieden hätte.

Doch waren freilich trotz den zuletzt gewechselten Frie-

densbetheuerungen die Fürsten und Stande beider Partheien

noch nicht unbedmgt gewiss, dass es aus Anlass d» Reichs-

tagsbeschUbsse nicht noch zu Gewaltanwendung kommen w^e.
Namentlich glaubten die evangetischen Fürsten und Stande

sich gegen einen etwaigen .Angriff durch die katholischen •

Stände vorsehen zu müssen. Darum sddossen Kursachsen

und Hessen nunmehr am 22. April mit den Städten Strassburg,

Nürnberg und Ulm das vorher schon vorbereitete >sonderiidi

geheime Verständnisse ab, in welchem man verabredete, zur

gemeinsamen Vertheidigung zu schreiten, wenn man um des

gMtüehen Wortes willen angegriffen werde, sei es dass der

*) Die Vereinbarung findet sich d. d. Speier, Donnerstag nach

Jubilate 1529 in den bischöflich Baniberger Akten des k. Kreiaarchivs

Bamberg, Saminelband II, Fol. 232. S. oben S. 4 Anm.

^ CoUectio processuum synodaliam dioecesis Spirenaia. Anno

1786. p. 230 ff.
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Angriff Ton dem schwäbischen Bunde, von dem Kammer-
gerichte oder selbst von dem Reichsregimente ausgehe. Die

näheren Bestimmungen über die gegenseitige Hülfeleistung

sollten auf einem im n&disten Juni zu Rotach in Franken

zusammentretenden Gonvente getroffen werd^.')

Nachdem am 28. April d^ Abschied des Reichstags förm-

lich zum Reichsgesetz erhoben worden war, schritt nun das

Reichsregiment ohne weiteren Yemig zur Ausführung der

Beschlüsse desselben. Noch am 22. April richtete es hn Namen
des Kaisers an die einzelnen Fürsten und Stände, auch an

diejenigen, welche gegen den Abschied protestirt hatten, die

Aufforderung, die von dem Reichstage bewilligten Sub^ai
zur Türkenhülfe und zur Unterhaltung des Regiments und

Kammergerichtes rechtzdtig an eine der Städte Augsburg,

Nürnberg oder Frankfürt zu entrichten. ^ Am folgenden Tage,

dem 23. April, erliess das Regimentdie Ton demReichstage geneh-

migte kaiserliche Constitution über die Thdlung einer Erbschaft

unter Neffen und Nichten eines ohne Testament Verstorbenen,

sowie das kaiserliche Mandat gegen die Wiedertäufer, welche

dem Reichslagsabscliiedo als Beilagen einverleibt wurden.^)

>) Bänke m, 117, Seckendorf 961 ff, Müller 229 ff. a oben

8. 222. Der Tag Y<ni Botaeb wnrde später ausser von den Ge^

sandten der oben angeführten Fürsten und Städte auch you denen

des Markgrafen Georg besohiekt, welcher also wohl anch an dem
orlänfigen Verständnisse sn Speier theilgenommen hatte. Ihdesa

haben wir in den Brandenburger Akten kone Notia darttber

gefhnden.

^) Eine durartige ans Speier vom 22. April 1529 datirte und

von Pfalzgraf Friedrich als kaiserlichem Statthalter nnteneicbnete

gedrnokte Aufforderang findet sich in den Brandenburger Akten des

Kreisarchivs Bamberg (Sammelband 13, Num. 24). Markgraf Georg

hatte an Türkenhülfe 1560 tl. für die Fussknechte und 2700 fl.

für die Reiter, für den Unterhalt von Begimont und Kammergericht

aber jährlich 180 fl. Gold zu zahlen. Sein Zuschuss für die Hülfe

zn Ross wurde ihui später wegen zu hoher Veranschlagung auf 1942 fl.

3 Ort und 10 Jl, ermässigt, die er auch noch vor dem FiiUigkeitsterrain

(25. Juli 152'J) um 23. Juli an die Stadt Nürnberg einzahlte.

8) S. oben S. 215 f und S. 235 f.
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An demselben Tage erstatteten auch die kaiserlichen Commis-

sarien schriftlichen Bericht über den Verlauf des Reichstags an

den Kaiser.

So waren denn die Geschäfte des Reiclistages vollständig

beendigt. Waren auch die Bösel ilösse desselben nicht in jedem

Stücke nach dem Wunsche von König Ferdinand ausgefallen,

mochte auch namentlich der mit so grosser Entschiedenheit

erhobene Widerspruch der evangelischen Fürsten und Stände

schon dainals von Einsichtigen als ein Ereigniss von unbe-

rechenbarer Tragweite betrachtet werden, so war docli kein

Grund gegeben, den Schluss des Reiciistages noch weiter zu

verschieben. Samstag den 24. April trat darum der Reichstag

noch einmal zu einer Plenarsitzung zusammen, an welcher

auch König Ferdinand mit den anderen Commissären des

Kaisers theilnahm. In derselben erhoben zunächst etliche

Fürsten, welchen der ihnen nach ihrer Ansicht zukommende

Platz bei den Reichstagssitzungen niclit eingeräumt worden

war, desshalb, wie das fast bei jedem Reichstage der Fall

war, ihre Beschwerde. ^) Andere Fürsten und Stände reichten

^ Di«s erhellt aus taam in den henoglich bairiadm Akten

des k. b. geh. Staatsarchivs ("%) sieh findenden Znaofaiift Karls V.

an die kaiserlichen Commissllre, d. d. Baroellona 12. Jnli 1529, in

welcher er anf jenen Bericht Besng nimmt.

^ Vergl. den Bericht der Straasbarger Oesaadfeen vom 24,

April bei Jung LXII. Die Natur derartiger Beschwerden erhellt

anschaulich aus der in Beilage 3 abgedruckten Instruction des

Markgrafen Georg von Brandenburg, welcher gleich Henog Georg

von Sachsen mit den Herzogen von Baiem eine Trrung wegen der

„Session" hatte. S. oben S. G4 und 181. Auch auf dem Speierer

Reichstage scheinen, da der Spcieror Abschied am Schlüsse die fast

in keinem Reichstagsabschiedc jener Zeit fohlende Clausel enthält,

dass die bei dem Reichstage eingehaltene Ordnung der Session und

Umfrage Niemand an seinen hergebrachten Rechten nacbtheilig und

vorgreiflich sein solle, solche Misshelligkeiten wegen der Session und

Umfrage mohrfach vorgekommen zu sein. Doch erzählen die nns

aufbewahrten Beridrte keine Etnselhdten davfiber, weil die betr.

Gesandten ohne Zwei&l von and«en Beichstagen her an derartige

Bmngen gewOhnt waren vnd sie für nichts üngewShnliohes oder

Enahlenswerthes hidten.
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V wegen anderer wenig bedeutender Angelegenheiten Supplica-

lionon ein. Hierauf erhob Sladtsclireiber Glanz von Worms
in lüngeror Rede Namens der Städte Beschwerde wegen eiliclicr

im Ahschicnlc enthaltenen Bestimmungen, von welchen die

Städte kein Vorwissen gehabt hätten, hegehrte auch nochmals,

dass der (resandte Strassburgs /um Regitneiile zugelassen werde
^

worauf König F^'rdinand scihsl in der bereits erzäiilten Weise

denselben, zunächst ohne Auftra ( der Shlnde, eine abschlägliche

Antwort gab, welche nach rrliubenei' Heschwerde der Städte,

wie es scheint, nachträglich von der Mehrheit der Stünde ge-

billigt wurde. *)

Letzteres p-eschali vielleicht in einer zweiten an demselben

Tage, Nachmittags ein Uhr abgchaltciu n allgemeinen Sitzung,

in welcher die erw^ähnte, in das Appdlationsinstrument aufge-

nommene Schlussantwort der evangelisclien Fürsten den ver-

sammelten Sländen zugestellt wurde und nach nochmaliger

Verlesung des nmunehi- völlig fertig gestellten niid besiegelten

Abschiedes der Reichstag feierlich geschlossen wurde. ')

Wir geben nun noch eine kurze Uebersicht über den Inhalt

dieses Abschiedes, wobei wir, um Wiederholungen zu vermeiden,

auf die an früheren Stellen gegebenen Darlegungen zurüclLweisen.

8. den Bf>ri(^lit. der StraRsburger Gesandten vom 24. April

bei JuDg LXII. Vergl. oben S. 205.

^) Wir liiiben Uber die R^ ichstagssitzung vom 24. April nur

den mohrfach citirten Bericlit dur Htriisslmiger Gesandten, welcher

über die Stunde nicht angibt nnd über den Sehlnss des Keicli^it ags

nicbtä beriehtet, dagegen noch eine folgende Sitzung voran sselzt,

da ('S darin heisst: ,,WaH für Antwort" (auf die nochmalige Bö-

schwerde der Städte) „fallen wirt, mögen wir nitt wissen." Wir

glauben desshalb noch eine sweite Sitzung am 24. April annehmen

«n mflaseii, weldie wir wegen dar £L 868 erwähnten Bemerkung la der

AppcUationsnrkonde auf ein Ubr gesetot haben. Dass in dieser

SÜBQog der Absehied noofamals yerlese« worden sei, aebliesaen wir

ans einer Notis in den Wlirsbnrger Akten: „Nhun volgt bemaoh

der Absehiet am Samfaatag nach Jnbilate den vier Tud sweintsigstm

April MDXXIX sn Speier Terleeen.'* Doch könnte moh dies „Ter-

lesen** anob daraaf beziehen» dass an diesem Tage der Abschied den

Ochreibem der einseinen Stftnde in die Feder dietiri wurde.
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Naclidem in dfn Eing-an^sworten Köllig' Ferdinand und

die Icaiserlichen ( «nnnnissüre, unter denen jetzt auch der einige

Tage zuvor in Speier anp:ekoniniene Ik'rzof,' Ericli von Braun-

schweijj^ genannl wird, in herkömndicher Weise erklärt haben,

dass sie kraft der ihnen vom Kaiser ertneiilen Volhuachl mit

den zahlreich in Spcicr erschienenen Kurfürsten, Fürsten und

Standen den Abschied vereinigt hätten, werden zunächst die

die Glaubensfrage betietrenden Bestimmungen gegeben. An
den Kaiser wird das Ersuchen gerichtet, das baldige Zusammen-

treten eines GeneralconcUs oder wenigstens Nationalconcils

gnädig zu fördei-n. Hierauf folgen die oft erwähnten Fest-

setzungen über den Glauben, das Sacrament des h. Abend-

mahls, die Wiedertaufe, die Prediger und den Druck,') die

Entwehrang von Renten, Zinsen u. s. w., sowie über die Be-

strafung von Solchen, die etwa den Landfrieden brechen wür-

den. Falls in einem 0(»biete die ünterthanen wieder (wie

in dem Bauernkriege) sich empören würden, sollten die be-

nachbarten Obrigkeiten dem betreffenden Fürsten oder Stande

zu Hülfe kommen und den Aufstand dämpfen helfen. Es

folgen sodann die vei (Mn harten Bestimmungen über die eilende

und beharrliche Türkenhülfc, über die Unterlialtung von Regi-

ment und Kammergericht, sowie über die Visitation beider,

welctie in Speier bleiben sollen, ferner über die Theilung von

Yerlassenschafton unter NctTcn und Nichten.

Daran schliesst sich ein Artikel über die peinliche Halsr

gerichtsordnung. Schon 1521 hatte Kaiser Karl V. zu Worms

') Wie diese scbon in Nürnberg getroflfene Bcstinimnng von

katholisclien Stünden gehandliabt. wurde, bewoist, ein Erlast des

Königs Ferdinand vom 24. Juli 1528, welclun- für Krain am 19.

November 1529 erneuert wurde. Nach demselben sollten in Oester-

reich Druckereien nur in Landeshauptstädten enichtet und kein

Buch ohne Bewilligung des Statthalters oder Landeshauptuianna

gedmdkt werden. Solche, welche „sektiadie Bttcher" dmeken oder

feilhaben wflrdoi, 8ollt«n, sobald aio in den tetevreiehiBelien Erb-

landen betreten würden, Haaptrerftthrer und Vergiftw aller

Idtnder'' ohne alle Qnade Btracks am Leben mit dem Wasser ge-

sfcraft (d. i. MtrAnkt), ihre Tefbotanen Waeren aber Terbrannt werden.

8. Ang. Dimits, Geschichte Krains. Zweiter Theil. Laibaeh 1875. 8. 197.
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mit ZuBtimniiing des Reichstags angeordnet, dass eine neue

peinliche (Seriditsoidniuig durch einen geldiiien Ausschuss

angefertigt werde. Nachdem nun insewischen der Entwurf einer

solchen ausgearlieitet worden war, hatte das Reichsregiment

denselben dem in Speier yersamroeltcn Rdchstuge vorgelegt,

welcher auch, wie erzählt, einen Ausschuss zur Berathung

des Entwurfs niedersetzte. Da aber die Vorlage sehr umfang-

reich war, so konnte schon aus diesem Grunde eine Berathung

und Beschlussfassung über den Inhalt derselben auf dem
Reichstage nicht mehr stattfinden. Man begnügte sich desslialb

damit, in dem Abscliiede zu bestiinnien, dass jeder Stand von

dem Entwürfe Abschrift netmion und dann die scclis Kreise

demnächst je zwei gelehrte Rätlic iiacli Speier scinden sollten,

um den Entwurf im Eihverständiiisse nnl dem Hegimente

weiter zu erwägen, ')

Der zunächst folgende Artikel belriHl dit} Münzordnung.

Bereits 15^4 wai-, um der ausserordenllichcn V(!rwirrung im

Münzwesen zu steuern, zu Esslingen eine Minizordnung erlassen

worden, auf (jrund dncn das Hegiinent eine neue Vorlage

ausgearbeitet und dem Iveiclistage zu weiterer Beialhung und

Bes( hlussfassung übergeben
^
halte. Auch liinsiciiMich dieses

Punktes wurde alxT nur t)estinunt, dass jciiler zum Scldagen von

Münzen berechtigte Stand zum nächsten St. Jacobstage nuinzver-

ständige Personen mit (ler Vollmaclit nach Speier abordnen solle,

sich mit dem Regimeiile und den anderen Gesaiidlen über die

*) Die Vorlagt»!! dos UegiiiuuLs über »iio Ilal.sgoriohi.sonlnuug,

sowie Uber Mtlnzo imd Monopolieu finden sich vollständig in den

PfftlspNeuburgor Akten des k. b. goh. StaatsarchiTS, Band

Naeh einem in dem Frankforter StadtarcbiTO aidi befindenden Briefe

des Speierer Stadtechreibevs Dieter Drawel an Fttrstenberg Tom
27. Hfd 1529 nm&sBfeen diese Vorlagen 120 BUtter. Drawel

wollte den Mainzer Kanzler veranlassen, diese Vorlage dmdcen zu

lassen. Dieser eAUlrte das aber fttr ttberflttssig. Die endgaitige

Festfieizm^ der vmi nun an geltenden Halsgeriohtsordnang erfolgte»

da keiner dor sechs Kreise snr bestimmten Zeit seine Abge-

ordneten nach Speier sandte ond auch zu Augsburg 1530 nur

dor Speiercr Bescliluas enMoert warde^ erst auf dem Bciofastage za

ßegensbarg 1532.
^

18*
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Vorlage 7A1 vereinigen, »damit aufs wenigste et liehe Jahre lang

eine gloirlimässige, bestfindige, richtige und wahrhatlige Münze

im heiligen Reiche angerichtet und erhalten werden möge.«

Es folgt die erwähnte Festsetzung über die Monopolien»

sodann di(; Erneuerung eines Aitikels des letzten Speierer

Abschiedes, nacli welchem die Beschlüsse desselben über die milde

Behandlung von an dem Bauernkricvge betlieiligten Unterthanen

die Gültigkeit der von dem schwät)is( lu ii Bunde aus Anlass des

Bauernkrieges aufgerichteten Verträge nicht aufheben sollte.

Cliarakteristisch für die in dem mächtigen deutschen

Reiche bei allen Geldangelegenheiten herrsciiende Armseligkeit

ist die nun folgende Bestimmung, durch welche ein von ver-

schiedenen Beisitzern des Kannnergerichts — vmter ihnen Dr.

Beatus Weidmann, Dr. Joh. von Dockheim, g(^nannt Fries, Dr.

Seb. Schilling und der kaiserliclie Fiskal Mar — eingereichtes

Gesuch um Auszahlung ihres rückständigen Gehaltes beschie<len

wird. Der Abschied erkennt die Berechtigung dieser Forde-

rungen ausdrücklich an, verweist die Bittsteller aber, weil

»dieser Zeit nichts vorlianden, damit sie zufrieden werden

mögen«, auf alte rückständige Beiträge zum Kammergerichte,

welche von dem Fiskale eingetrieben werden und beim Ein-

gange den Bittstellern ausbezahlt werden sollten.

An die bereits erwähnte herkömmliche Verwahrung der

wegen ihrer Session in Irrungai stehenden Fürsten und Stände

schliessen sich dann als'Beihigen die oft genannten vom S3. April

daürten kaiserlichen Verordnungen über die Theilung Yon Ver^

lassenschaflen und gegen die Wiedertäufer.

Der Abschied schliesst in gebräuchlicher Weise mit dem
Versprechen des Königs Ferdinand und der kaiserlichen Ck>mmis-

sarimi f&t sich selbst und im Namen des Kaisers, den Abschied

stät, fest, unverbrüchlich und aufrichtig zu halten, und d^
gleichen Venprecfaen Seitens der den Abschied annehmoiden,

namentUch aufgefOhrten Kurfürsten,FfirstenundStände. Besiegdt

ist er von dem Könige Ferdinand für die IcMserlichen Gommissäre

und von den bereits genannten Kurfürsten, Fürstenund Ständen. >)

Ausser in zahlreichen Sammliingen von Roichstagsabschicden,

s. B. in Lflnig's fieiohsarobir pari. giu. eontin. 480 bis 494, findet
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Nachdem so der toq der Mehrheit beschlossene Reicbs-

tagsabschied in alle Formen des geltenden Rechtes gebracht

und der Protestation der evangelischen Fürsten und Stände in

demselben mit keinem Worte ge<hicht war, mussten die Letzteren

auch die von ihnen erhobene Protestation in die Form Rechtens

bringen. Es geschah dies durch das Appellationsinstrument,

welches am i25, April aufgenommen wurde. An diesem Tage,

dem Sonnlage Gantate, versanmielten sich zu diesem Zwecke

die hiezu mit Vollmacht ausgerüsteten Käthe des Kurfürsten

Johann von Sachsen, des Markgrafen Georg von Brandenburg,

des Herzogs Ernst von Braunschweig und Lüneburg ,

') des

Landgrafen Philipp von Hessen und des Fürsten Wolfgang von

Anhalt »in des würdigen Herrn Peter Mutterstadt, ("«iplans in

der Sanct Jolianiiiskirche daselbst zu Speier, Behausung, in

jetztgemeldeter Sanct Johannisgasse gelegen , unten in einem

kleinen Stüblein«. Dieselben forderten dort in Gegenwart der

Zeugen Alexius Frauentraut, Secretärs des Markgrafen Georg von

Brandenburg, Eucharius Ulrich, Kriegsschreibers des Rat lies von

Nürnberg, Veil Kiniiiiicn-r und anderer glaubwürdiger Männer

die dahin berufenen ölTeiillirlu'n kaiserlichen Notarirn Leonhard

Stettner, zugleich Kanzleischreiber des Kurfürsten von Sachsen,

und Pancratius Salzmann, zugleich Kammersecretär des Mark-

sich oin Abdruck des Abschiedes bei Walch XVI, 328 bis 360.

Zar Erleichterung der Uebersicht über die Bestimmungen des Ab-

schiedes betreffs der einzelnen Punkte weisen wir noch :uif die

Stellen bin, an denen in unserer bisherigen Darstellung die ge-

troffenen Bestimmangen su finden rind. IKe Fettaetzungen über

den Glauben s. oben S. 129 bis 181, Tergliohen mit S. 177 ^ Aber

die Wiedartaofo 8. 216, Uber die nlonde Tllikeiilittlfe 8. 150 bis

152, ttber die beharrliolio 8. 158 und 210 f, ttber den Unterhalt

Begiment und Earamergwieht 8. 158 f, Aber die Theiliing der
' Erbeohaften ete. 8. 285 t, Aber die Honopolien 8. 212 ^ und die

Yerwahrnngen wegen der Seanoo 8. 272.

1) Im ISngange des AppeUationsinsliramentB wird nur Ton den

Bltthen de» Hemgs ErasI geredet Degegm wild in der eigent-

lichen Appcllationewdirift anch sein Bmder und Ißtregent Henog
Franz von Lünebnrg «ttdrAeUieh genannt, wflleher darum an den

profceeiirenden Fttrstea gesfthH weiden mnes.
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grafen Georg, auf, ihnen nach allen Regeln des- öffentlichen

Rechtes darüber Urkonde zu ertheilen, dass die genannten

Fürsten von den Verhandlungen des Reichstages und dem

erfolgten »vermeinten« Abschiede an römische kaiserüche Ma-

jestät und ein freies christliches Goncilnun appelliren. Zu den

Räthen der Fürsten gesellten sich dann noch die Botschafter

der Stfidte Strassburg, Nürnberg, Ulm, Ctonstanz, Lindau,

Memmingon, Kempten, Nöidlingcn, Heilbronn, -Reutlingen,

Isny, Sanct Gallen, Weissenburg (in Franken) und WindsiuNm

und erklärten ihren förmlichen Beitritt zu der Protestation und

Appellation. Die Notarien entsprachen, weil sie es, wie sie in dem

bcliefTenden Instrumente vorsichtig bemerken, »nicht zu weigern

wnssten«, der Aufforderung und nahmen darüber eine aus-

führliche, im Originale dreizehn Pergamentblätter umfassende

Urkunde auf, in welche sie eine von den Räthen der evange-

lisctien Fürsten ihnen /ngestellte ausgedelinfe, »auf etliche

papierene P.läiter veifassle«, Appeilationsschrift wörtlich auf-

nahmen. I)iesell>e enthält ausser einem die einzelnen Ui kuiiilen

verbindendtMi eingehenden l>ei'ichle über die Vorgänge auf dem

Reichstage alle wichtigeren in der Sache in Betracht konunen-

den Aktenstücke im Wfirtlaute, so namentlich die i^eschwerde

der evangelischen Fürsten vom 12. April, den in der Sitzung

vom 19. April verlesenen Bescheid des Königs und der kaiser-

lichen Commissarien, die an demselben Tage erhobene kürzere

Prote.station, die ausführlichere Protestation vom 20. April, weiter

das Anbringen der Rfdlie des Königs und der Stande an die

evangelischen Fürsten vom 22. April und die Antwort der evange-

lischen Fürsten auf dieses Anbringen, endlich die von dem Könige

und den Ständen den cvang(>lischen Fürsten zugesandte schrift-

liche letzte Erklärung nebst der hierauf am 24. April den Ständen

überreichten Schlusserklärung der evangelischen Fürsten. ')

') 8. den Inhalt der Besdiwerde vom 12. April oben 8. 187 ff,

den Bescheid der kaiaerliehen Gommissarien 8. 226 fS, der Protestap

tidn von diesem Tage 8* 282 ff, deijenigen vom 20* Apiil 8* 240

bis 254, die wdter erwähnten Vorträge und Antworten 8. 264
bis 267. IKese einen Theil der von den Notaren anfgenommeaen

Urkunde bildende Appellation findet sicli bei Mfiller 54 bis 122, bei

Walch XVI, 866 bis 420 und bei Jung LXXIZ bis CXV.
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Im Eingange dieser den beiden Notaren zugestellten

Appellationsschrifl wird Folpfondes bemerkt:

Nachdem in allen ^osclirioboncn Hechton das Mittel der

Appellation und Beiul'un^' bestehe, seien die evangelischen

Kurfürsten und Fürsten Johann von Sachsen, Georpr von

Brandenburg, Ernst und Franz von Braunschweig und Lüne-

burg, Philipp von Hessen und Wolfgang von Anhalt genöthigt,

wegen viel(M' hohen und tapferen Beschwerden, welclie ilinen

auf dem jetzigen Reichstage begegnet seien, für sich selbst,

ihre Unterthancn und Alle, welche jetzt oder künftig dem

heiligen Worte ({ottes verwandt, von und wider König Fer-

dinand, die anderen kaiserlichen Commissarien und die auf dem

Reichstage versammelten Kurfürsten, Fürsten und Stande zu

appeiliren

Zunächst protestirten sie vor Gott und männiglicli, der

diese Appellation zu lesen bckonnn(\ »dass unser Gemüth und

Meinung andei*s nicht steht, denn allein die Ehre Gottes, des

Alhnächtigen, seines heiligen Wortes, und unser, aucli niännig-

lidis Seelen Seligkeit zu suchen, auch nichts anderes dadurch

zu handelUt denn was uns das Gewissen ausweiset und h^\v^%

und dasjenige, so wir vor Gott dem Allmächtigen^ zu Ihun

schuldig sind«.

Denn wenn die Rechte, weil die Natur zwischen allen

H^isohen eiae natürliche Verwandtschaft bewirke, schon zu-

liessen , dass sich Einer des Anderen , der zu zeitlichem Tode

Terurtheilt sei, auch olme Vollmacht annehme und an seiner

Statt appellire und sein Bestes wirke: »wie vielmehr will uns,

als Gliedern Eines geistlichen Leibea, des Sohnes Gottes, unsers

Heilandes Jesu Christi, und geistlichen Eindm .... Eines

unseres geistlichen and himmlischen Vaters, wohl zustehen,

dergleichen in solchem hochwichtigem Handel zu Verhütung

unseres und unseres Nächsten ewigen Urtheils dasselbige auch

zu thun und dieselben unsere Nächsten sich dieses unseres

rechtlichen Sdiutzes mit zu freien und zu gebrauchen?«

Nach diesem Eingange folgt in ausführlicher Erzählung

aller hidier geihörenden Vorgänge auf dem Reichstage der

aktenmäasige Beweis, dass durch die evange&chen Furstoi

nichts Tersäumt worden war, um den König Ferdinand, die
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kaiserlichen Gommissarien und die Mehrheit der Stftnde dnreh

die öffentlich vorgetragenen Besehwioilen, ProtestaticMien u. s. w.

on der endgültigen Annahme der för die Evangelischen um
des Gewissens willen unannehmbaren Beschlfisse abcuhalten,

dass die Evangelischen vielmehr der Mehrheit, soweit es ihnen

ohne Verletzung ihrer Gewiasenspflicht immer rofigUch war,

entgegengekommen waren.

Hieran scbliesst sich dann die eigentliche Appellation mit

den Worten: »Dem Allem nach protestiren, recusiren, pro-

vociren, appelliren, suppliciren und beru&n wir, die obgemel-

deten Kurfiorsten und Fürsten, für uns selbst, unsere Unter-

thanen und Verwandten, auch jetzige und künftige Anhänger

und Adhärenten, in und mit dieser gegenwfirtigen Schrift in

der besten Form und Mass, wie wir sollen und mögen, von

allen obangezeigten Beschwerden, so uns von Anfang dieses

Reichstags bis zu Ende und mit dem vermeinten Alischied be-

gegnet sein, auch aller Handlung und allen anderen Beschwer-

ungen, wie die daraus entspringen oder hierunter gezogen oder

folgen werden mögen, sie seien hierin benannt oder nicht, ihre

Untauglichkeit und Nullität in alle Wege vorbehalten, zu und

vor (an) die römische kaiserliche und christliche Majestät,

unseren allergnädigsten Herrn, und dazu an und vor das

schierstkünftige freie christliche gemdne Goncilhim und Ver-

sammlung der heiligen Christenheit, vor unsere Nationalzusam-

menkunft und dazu einen jeden dieser Sache bequemen un-

partheüschen und christlichen Richter, und unterwerfen uns,

unser Fürstenthum, Herrschaften, Land und Leute, Leib und

Gut, auch alle jebJge und künftige dieser unserer Appellation

Anhänger, in der kaiserlichen Majestät und eines christlichen

Goncilii Schutz und Schirm.« Mit dem Begehren, über solche

Appellation ein Instrument auszufertigen, und dem Vorb^alte,

dieselbe zu mehren, bessern, mindern oder zu ändern, scbliesst

diese den ausgedehntesten und wichtigstai Theil des von den

beiden Notarien ausgefertigten Instrumentes bildende Appella-

tionsschrift.

Damit aber dieses Appellationnnstrament auch wirklich

m die Hände des Kaisers gelange, besdüossen die evangelischen

Fürsten und Stände schon zu Speier, eme eigene Gesandtschaft
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abzuordnen, welche dasselbe, nachdem es von allen protestiren-

den Ständen latificirt worden sei, dem Kaiser überreichen

sollte. Die näheren ßeslinnnungen über diese Gesandtschaft

aber sollten auf einem Convente getroffen werden, welcher

baldmöglichst von Kurfürst Johann nach Nürnberg berufen

werden sollte. ')

21. Abreise der Fürsten und Keichstsgsgesandten.

Seiüiusbeiiierkiuigeu.

Nachdem so der Reichstag nach emer Dauer von sechs

Wochen formlich geschlossen war und auch die evangelischen

Stände mit Aufnahme des Appellationsinstruments ihrer Ver-

wahrung gerichtliche Form gegeben hatten , eilten nun die

Fürsten, wieder in iliic Lande zurüek/.ukoinnH n, in welche sie

tlieilweise die dringendsten Geschäfte zurückriefen. Nicht König

Ferdinand allein, w(^1cIkt allerdings wegen des drohenden Ein-

falls der Türken ganz besondere Ursache zur raschen Heimkehr

hatte, sondern auch andere Fürsten und Stände waren bereits

ungeduldig geworden und glaubten keinen Tag länger, als un-

bedingl nothwendig war, in Speier verweilen zu sollen. Schon

hatte, noch vor dem feierlichen Schlüsse des Heichslags, der

Kurfürst von Trier am 22. April seine Heimreise angetreten,

und die evangelischen Fürsten , welche den übrigen Ständen

bereits am 19, April ihre unverzügliche Abreise angekündigt

hatten, waren nur durch den Vermittelungsversuch des Herzogs

von Braunschweig und Markgrafen von Baden und durch die

mit ihrer Protestation und Appellaiion zusammenhangenden

*) S. Seckendorf 954 tf. Müller 143 ff. Bei Beiden und An-

d<u(!n tindet sich luich Weiteres über die interessante noch nicht in

allon Punkten aufgehellte Geschichte dieser Gesandtschaft. Wir

bemerken hier nur, dass die Gesandtschaft durch Bürgermeister

Joh. Ehinger von Mcnimingen, durch den Brandenbargtschen Secretär

Alexias Frauentraut und den Nürnberger Syndicus Michael von

Kaden ansgeRlhrt wurde, welidie wih, wie bob omerer lusherigen

Darlegung erhellt, auf den Beidtaiage w Speier eelbet ipweBen«!

gewesen waren.
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Geschäfte noch m Speier zurückgehalten worden. Nachdem

diese nunmehr beendet waren, brach Kurfürst Johann in Be-

gleitung dor Herzoge von Lüneburg: und des Landgrafen Philipp

ohne Verzug von Speier auf, um über Worms, Oppenheim und

Franivfurt, wo er vom 27. auf den 28. April übernachtele , in

seine Lande zunickzukeliren. Dort angelangt, erUes.s er am
13. Mai aus Weimar ein Schreiben, in welclieni er die von ilini

und den anderen evangelischt ii Fürsten und Standen erliobene

Protestation und Appellation veröffentlichte. Das Gleiche war

am 5. Mai durch Landgraf Philipp von Hessen gescliehen,

welcher bereits am 27. April in Darmstadt angekommen war.*)

Am 25. April war auch König Ferdinand in Begleitung

mehrerer Kurfürsten und Füi st( ri von Speier nach Heidelberg

aufgebrochen, wohin ihn Kurfürst Ludwig eingeladen hatte,

um Tags darauf hi seine Erblande zurückzukehren.

Wenige Tage später hatten auch die letzten Besucher des

Reichstags Spder verlassen. *) Die Wappen und Embleme der

Fürsten und Stände wurden von den Häusern wieder entfernt,

die höksemen Nothbauten niedergelegt und m den bisher so

belebten Strassen der Stadt herrsdite wieder die sonstige

grössere Stille. Zwar fehlte es auch in den nächstfolgenden

Wochen und Monaten nicht an Begebenheiten, 'welche diese

') Das Aussohreibea des Knrfllrsieii TOn Saohsoti ist von

Walch XVT, 424 ff verüflFontlicht. Von dem Ausschreiben des Ltind-

gFftfen Philipp findet sich ein Originaldruck in dem Stadiarchive

SU Augsburg. Aui Schlüsse deaaelbai nach dem Datum sieht der

Wahlspruch der Evangelischen: „Das wort Gottes bleibt Yn ewig-

kayt." Zu den oben gegebenen Notizen über die Abreise von Für-

sten vergl. Jung LXl, Seckendorf 951 und ein Schreiben in dem

Frankt'urtor Archivo, in welchem Kurfürst Johann am 26. April

aus Oppenheim den Rath von Frankfurt um Geleite für sich und

sein Gefolge bittet, da ur Tags darauf in Frankfurt zu „bonacbieu**

gedenke»

*) Za ihnen gehörte der Biachof von Wttrzburg, welcher den

König nach Heidelberg begleitet hatte, von dort aber naeh 8^er
nurftokkebrfce und dann von hier ans am 29. April seine Heimreise

antmt 8. Notiaen in dem Wflndmigor Ardnve^ weldien aooh das

Aber die Abreise Ferdinands Bamerkte entnommen ist
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Stille mehr oder weniger unterbrachen. Bas Bfiohienschiessen;

welches die Stadt Speier am 14. Mai ausschrieb, versammelte

schon im Juni wieder eine grosse Mensclionrncn^'o aus 28 ver-

schiedonen Stadt on von nahe und fern in den Mauorn der

Stadt, und che das Jalu- 15129 /u Ende y^iw^y trat wieder — im

Novemher — ein starlc l)eschickter Reprimcntstag zu ßerath-

ungen wef^en der Türk<^ngefahr und anderer drin^^ender An-

gelegenheiten in Speier zusammen und tühite zalilrciche vor-

nehuie Herren dahin. Aber die <lenk\vürdigen Min/- und

Apriltage dieses Jahres wurden dadurch nicht aus dtMii (Je-

dächtnisse verwisclit. Wohl konnten in den folgenden Jahr-

zehnten die Bürger Speiers noch mehrere Reichstage in ihren

Mauern sehen, uud die Reichsversannnlungen von 1544 und

von 1570 üljf'i trafen, da auf ihnen die Kaiser selbst anwesend

waren, ja auf dem letzteren Kaiser Maximilian II. mit

(Jemahlin und Familie scclis Monate lang in Speier seine Hof-

haltung hatte, an äusserem Schaugepränge jedenfalls jene des

Jahres 1529. Aber keine dieser Reichsversammlungen lisst

sich an geschichtlicher Bedeutung mit dem Reichstage ver-

gleichen, dessen urkundliche Geschichte in Vorstehendem ku

geben versucht wurde.

Auf diese geschichtliche Bedeutung desselben aber sei

schliesslich noch mit einigen Worten hingewiesen. Dieselbe

lag ohne Frage darin, dass die. evangelischen Forsten und

Stände in Speier mm ersten Male ak fSimUche geschlossene

Parthei öffentlich hervortraten luid ihre Grundsätze dner ebenso

in sich abgeschlossenen Mehrheit gegenäber mit voller Klarheit

und frehnfithiger Entsdilossenhdt vertheidigten. Was 1521 m
Worms ein einzelner Mönch gethan hatte, das geschah 1529

zu Speior durch hochangesehene Fürsten und Stande des

Reiches, welche nicht als einzelne Biänner, sondern als Re-

gentm weiter Ijandstriehe, als Vertreter bedeutender städtischer

Gemeinwesen handelten.

Durdi eine Froiestaiitm mussten jene Stände Ihr Zeugniss

ablegen. Sie hatten die Gelegenheit zu dersdben nicht gesucht

Nur schweren Herzens hatten siej wie unsere Darlegung ge- •

zeigt hat, nach Erschöpfung aller anderen Mittel diesen äussere

sten Schritt gethan. Aber ihrer Berechtigung zu demsdben
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waren sie unbedingt gewiss. Schon in formeiler Boriehung.

Das auf dem Reichstage vrni 1596 den Reicbsst&nden änmflthig

zugestandene und von den Inlserlicheu Gommisairen Namens

des Kaisers ausdrücUich genehmigte Refbrmationsredit bildele

den ReehtfllKiden, Ton welchem sie durch kehien blossen

H^irfaeitsbesdilins sich verdrängen zu lassen gewillt waren.

Aber h^iher, als dieses ihnen zur Seite stdiende formelle Recht,

stand in ihren Augen das unentreissbaref mit jedem Menschen

geborene, göttliche Recht. Berief man sich gegen sie auf das

Herkommen, dass die Minderheit der Mehrheit zu folgen habe,

so antworten sie, in allen schuldigen und möglich«! Dingen

werden sie, wie bisher, so auch ferner bis an ihr Ende ver-

mittelst der Gnade Gottes sich gegen ihren Herrn, den Kaiser,

ungespart Leibes und Blutes, gehorsam halten und in solchem

Gehorsam gegen Niemund zurückstehen. Aber wie sie dem
Kaiser geben, was des Kaisers ist, so geben sie auch Gott, was '

Gottes ist In Sachen, Gottes Ehre und der Seelen Heil und

Seligkeit belangend, halten sie sich Gewissens halber Gott vor

Allem anzusehen verpflichtet. Da in diesen Stücken Jeder für

sich selbst vor Gott stehen und ihm Rechenscliaft geben muss,

so kann sich darin nach der von ihnen ausgesprochenen Ueber-

zeugung Keiner auf Anderer Minders oder Mehrers Beschliessen

berufen, und kein Majoritätsbeschluss kann die Gewissen auf

Menschen Gehorsam zu Gottes Ungehorsam verpflichten.

So war es die GV;ri.y6e/w>freiheit, für welche sie durch ihre

Protestat ion eintraten. Und wenn es sich auch dabei zunächst

um das Verhalten der Obrigkeiten handelte, so war doch in

der Gewissensfreiheit dieser im Principe auch die der Unter-

thanen, die der einzelnen Individuen enthalten. Wer darauf

hinweist, dass in solchen Dingen Je<ier für sich selbst vor Gott

stehen müsse, kann sich ja nicht berechtigt halten, einem An-

deren seine Gewissensfreiheit zu beeinträchtigen. Ausdrücklich

erklären sie desshalb, nicht allein für ihre Person, sondern auch

für ihre Unterthanen und Jedermann, der jetzt oder künftig

dem Worte Gottes anhängig sei oder sein werde, ihre Prote-

- testation und Appellation zu erheben, und nehmen jene Frei-

heit, nach ihrem Gewissen zu handeln, für Alle »hohen und

niedem Staadesc mit Entschiedenheit in Anspruch. £& war
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darum iinr eine nothwendige Gonsequenz ihrer Anschauung,

da88 sie sich gegen die Termittdnden Ffirsten zur Duldung der

Ifesse in ihren Grebieien liereit erldärien, freilich nur unter der

aus politischen Gründen sich erklärenden Gegenbedingung, dass

auch in katholischen Gebieten die evangelische Messe geduldet

werde.

Dieselbe Gewissensfreiheit aber, welche sie für sich in

Anspruch nehmen, gestehen sie in ächter Toleranz den An-

dern zu. Zwar zeigen sie sich in diesem Stücke nocli insofern

als Söhne ihrer Zeit, als sie, wie dies die von ihnen in Aus-

sicht gestellte Zustimmung zu dem Maiidati' ^'egen die von

ihnen als staatsgefahrlich l)elrachtelen Witxlertäufer beweist,

der Betliatigung dieser Gewissensfreiheit mit Rücksicht auf das

Staatswolil engere Schranken setzen, als man es heute für

nöthig hält. Den Anhängern des alten Glaubens gegenüber

aber bemerken sie ausdrücklich , dass sie sich nicht unter-

stünden , anzufechten , wie es Jeder von ihnen für sich selbst

und die Seinen zu halten gedenke. Dass aber solche

Toleranz bei ilmen nicht aus dem Indiiferentismus erwachsen

war, welchem die Gcu^eiistäiKle des Glaubens gleichj^ültig

sind, Jjeweisen sie durch den Zusatz, dass sie Gotl täglich

und herzlich bäten, auch ihre Widersacher zu erlenciilen und

sie mit ihnen zu dem Einen wahrhaftigen, liebreichen, selig-

machenden (ilauben zu führen. Der Grund aber, auf wel-

chen sie sich mit ilireiii Proteste stellen, ist das Wort

Gottes , das in allen nöthigen Stücken an sich selbst klar und

allein untrüglich sei.

So ist die Speierer Protestation, welche dadurch noch

an Werth gewinnt, dass in ihr die Anhänger Luther's mit

fkxi&L der Schweizer Reformatoren einträchtig Hand in Hand
gehen, nicht blos ein äusserer rechtlicher Akt, sondern in der

That eine erstmalige grossartige Darlep^ung der Principien des
* Protestantismus. Und dass dieselbe nicht gleich eiper akade-

mischen Abhandlung hinter dem Studirtische, sondern aus dem

drftpgfflden Bedürfnisse des wirklichen Lebois heraus, im Kampfe

mit den entgegenstehenden Gnmdsätzen entstanden ist, welche

in die Gesetzgehimg des Reiches einzuführen Tenncht wurden,

kann jene Protestation nur mn so wnihvoUer machen.
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Aeuflserlich betrachtet, ist dieselbe freilich fruchtlos g»-

büebra. Kaiser Karl V., an welchen die Appellation zunächst

gerichtet war, fisuid sich so wenig bewogen, derselben Statt zu

geben, dass er, noch bevor er dieselbe erhielt, anf den Bericht

der kaiserlichen Gommisaäre Aber den Verlanf des Reichstags

die protestirenden Ffirsten und Stände durdi ein Ausschreiben

aus Barcellona vom 18. Juli in ungnädigster Weise und mit

emster Strafandrohung zur Annahme des Abschiedes aufforderte.

Und der schroffe Empfang, welchen er dann im September

1529 zu Piacenza den Gesandten der Protestirenden l)ereitete,

bewies, dass bis dahin seinen Sinn nicht geändert liatte.

Aber König F(T(bnand war docti um diese Zeit l)ereits sehr

bedenklicti geworden und hielt es, wie er am 25. August 1529

aus Lintz dem Herzoge Wilhehn von Baiern andeutete, nieiit

mehr für ratlisatn
,

jene schroffe Zusclu ift den protestirenden

Fürsten zur Keuntniss zu bringen.*) Und der kluge Bischof

') Das von Bischof Bernhard von Trient mitimtmseicluiete

Sobreiben Ferdinands findet sich in dem hersoglioh hairiacheii Theile

des k. b. geb. Staatsarefaivs Demselben sind die ans Barcellona

vom 12. Juli 1529 datirten Schreiben beigelegt, (Inrcb welche

Karl V. den Bericht seiner Reichstagsconiniissarien und die Zilschrift

der Filrsten und Stände iin ihn (8. oben 8. 272 und 215) in gnä-

digster Weise beantwortete, ausserdem die oben erwähnte von

Müller 208 f und Walch XVI, 427 tf abgedruckte ungnädige Zu-

scliriR ;in die protestirenden Fürsten und Stände. Der König

ersucht in jenem Schreiben den Herzog Wilhelm als seinen Mitcom-

missarien vor Ausfertigung der l)etr. kaiserlichen Zuschriften an die

Stände um seinen ilath und bemerkt: „Vnsers achtens solt nit

schaden, das die schreibtüi an die gehorsamen stendc verfertigt aua-

geschickt wurden. Ob aber an die andern, die in den bemelten

abscbied nit bewilligt haben, die schreiben zn vl>ersendcn aoin bei

disen Laufe, wollen wir Enr Lieb ferer wa bedenken faeim-

gestellt haben." Die gleiche Anfrago richtete Veardinand anch an

Pfalxgraf Friedrich. In der That war jene Zosdirift des Kaiaera

den proteatirenden Ständen, wie ans einem Ontaehten Voglers am
dieeer Zeit henrorgeht, bis anm Norember 1629 noch nicht oflieiell

nigeachiclct worden. <S. Mfliler 820 und Waich XVI, 60S). Da-

gegen hatten die Gesandten anf ihrer Beise an dem Kaiser nnter«

wega Too jenem Beseheide Kenntnias cfhalten and ans I^ron eine
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Bernhard von Trient war zu Anfang des Jahres 1530 ^) zu dar

Einsicht gelangt, dass die Protestation die Mehrheitsbeschlösse

des Speierer Reichstags in der Tliat aller Wirkung beraubt

habe. Die gleiche Ueberzeogwig von der Fruchtlosigkeit der

gegnerischen Bemühungen hatte sich Luther^ sofort aufge-

drängt, ab ihm Mdanchthon nach seiner Heimkehr die Vor-

gänge auf dem Reichstage berichtete.

Und die egSim Geschichte hat in der That den Beweis

dafOr geliefert, dass jener auf die Mehrheit trotzende Reichs-

tagdiesefalusB nicht ausgeführt werden konnte und demnach

die Protestation allerdings ihre Früchte trug. Em yiartel

Jahrtiundert spater smd die in derselben ausgesprochenen

Grundsätze durch Kaiser Karl V. selbst im Augsburger

Religions&iedeii sanctionirt worden, dann in das öffmtliche

Recht fiist aller christlichen Staaten übergegangen und längst

zur allgemeinen Anerkennung gekommen. An den Segnungen

dieses Rechtes erfreuen sich heute nidit allein die Glaubens-

genossen jener protestirendcn Stände. Wer immer unter dner

Mdffheit Andosgläubiger friedlich seuies Glaubens leb^ kann,

hat alle Ursache, jener Ifannesthat auf dem Speierer Reichs-

tage, wdcher die protestantische Krche ihren Namen verdankt,

ein ehrendes Gedächtniss zu widmen.

Schern bald nach dem Speierer Reichstage kam die Bezeich-

nung der Anhäng» der Reformation als der »Protestirendent

auf. Bereits in mehreren Aktenstücken des Jahres 1529 ist von

den »protestirendcn Stindenc die Rede, und Kaisar Karl Y.

selbst soll nach dem Zeugnisse Gregorio Letis 1590 zu Augs-

burg dieser Bezeichnung sich bedient haben. ^) Zunächst wurde

Absclirift nach Nfimberg gesendet. S. den Brief Michaels TOn Kaden

aas Piacenza vom 13. Oct. 1529 bei Müller 211 und WaUih XVI, 590.

S. sein oben S. 54 Anm. citirtes Schreiben vorn?. Jan. 1530.

^) Derselbe schreibt am 6. Mai aus Wittenberg an Wenc.

Link, der Reichstag habe fast keine Frucht gehabt, als dasa die

„Christusfrosser und Scelcntyrannen" ihren Zorn nicht hätten aus-

lassen können. „Finita sunt iterum Coiuitia, sed nnllo paone fructu,

nisi quod Christomastiges et Psychotyranni suum furorem non potue-

rimt implcre." Luthers Briefe von de Wette, III, 448.

^) Vita döir imperad. Carlo V. — Antw. 17üü, I, 504.
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dieselbe, wie es in der Natur der Sache liegt, mit ganz bestimmter

Beziehung auf die Spaeror Protestation gebraucht und nur

denen beigelegt, welche an dem Proteste theilgenonunen hatten

oder sich ihm nachtraglich förmlich anschlössen. Im Laufe

der Jahre verlor sicfa dann diese Beziehung immer mdir, und
Ton dem Jahre 1640 an werden die Anhänger der Reformatiim

im Unterschiede von den dem alten Glanben Ergebenen, zuerst

seltener, dann immer h&uflger, ganz im heutigen Sinne des*

Wortes Protestirende genannt Es geschah das nidit erst, wie

man wohl angenommen hat, aus Anlass eines Witzwortes des

päbstlichen Legaten bei dem Religionsgespräche zu Regensburg

1541 oder auf dem Reichslage zu Speier 1544, auch nicht bloss

von Seiten der Gegner, welche die Evangelischen durch den

Namen Protestanten hätten schmähen und etwa gleich Palla-

vicino als »Empörer gegen Pabst und Kaiser« damit hätten

bezeichnen wollen. Ob eine solche Auslegung des Namens

Protestanten überhaupt eine geschichtlicli ^'crochtfertigte wäre,

mag unsere bisherige urkundliche Eivfililung beweisen. Wie

die Gegner, so wendeten vif^lmelir auch die Freunde der

Reformation selbst schon damals diesen Namen auf sich an

und sahen frühe in demselben einen nicht zufälligen, sondern

hochcharakleristischen Ehrennamen. Und man war dazu

vollauf berechtigt durch die geschichtliche und principielle

B(Mleufiing der Speierer Proteslation. Denn in ihr hat der Prole-

stantisnuis zum ersten Male seine Principien öffentlich ausge-

sprochen, und das Urtheil Merle d'Aubigne's, des grossen

Geschichtschreibers der Heformation, ist in der Thai ein be-

gründetes, dass mit dem Reichstage zu Speier die eigentliche

Gestaltung des Protestantismus beginne und dass darum die

Nachwelt in der dort erhobenen Protestation mit Recht eine

der grössten weltgeschichtlichen Begebenheiten begrässe.
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Aus der markgräfl. Brandenburgischen

Abtheilung des kgl. bair. Kreisarchivs

Bamberg. ')

L AuMolureibfin des BeidigtogB.')

Speier, 80. Nor. 1588.

Karl, von gots gnaden Erweiter Bomiseb Ra} scr, so allen

Zeiten Merer des Beielie etc.

Hochgeborener lieber/Oheim vnd Fnrst. Ana was vrsjvchen wir

bewegt worden sein , etnen gematnen Boiehstag in vnser ynd des

Beiobstatt Hegensparg vf den SonntagJnnocaaitnecbstuereobinen ans-

anscbreyben vnd in das Boich sauerkonden, das ist in vnscrm aas-

schreyben nach leogs angeseigt. Waramben auch derselb Tnserange-

setster Reichstag daroh vns, ehe dann derselb seinen an&ng erraicht bat,

widernmb abgekflndt vnd anffgebebt ist, das sein sonder Zweynel der

merertheil ynser vnd des Rnchs Ghnrfiirsten, Forsten vnd Stende vnd

dein lieb durch vnser potischafflt vnd Orator (den wir derbalb aus

vnsem hispanischen KUnigreichon in das beylig Koiclie geschickt

haben) nnnmer gnnngsamblich boricht. Vnd wiewol wir gehofft

vnd VHS genlzlich Tmwhcn hatten, vnser fUrnemen, darumb wir

snm theil gediicht vnsor pottschaft in das liömisch Reichß geschickt,

sollt in knrizeror Zeit, diinn es eben noch hrsohcen mag, zu

erschiesslichm- würckung hiuffon, das wir nachmalen aygncr pcrson

das Römisch Reich (darnach bisher vnser h")chste begirdo gestanden

vnd noch ist,) besuchen mochten, So woUtm vns doch daran ver-

bindorn die thattliche Handlung, welche »ler Künig von Frankreich

1 ) Die nun folgenden Aktenstücka atnd alla dem Sftrauielbande XIII entnomoMnit

In WflUhem die auf deo Itoicbatog von ISW «loh bMtobeodeu I>ocnmente «einigt aind.

S) S.4K&tl£

1^



in vil weg gegen vns gantz vnpilliclien vnd vnrechtlichen (wie

meniglich wissend sein mag) snecht, das sollichs noch zur Zeit,

sonderlich zu diesem Reiclista^, on "TOWiderpringlichcn scliadon

vnseror Künigrcichc vnd Landn nit bescheen kann. Das vns nit

wonig, sonder zum höchsten hcküincrt. Vnd dieweyl wir dann liie

zwischen abcrniale mit beschwertem gemuete woitcr erinnert sein,

das vnsers christlichen Namens vnd glaubens Erl)vcihndt der Türck

auf den troffonlichen Syg, den er die viMgangenon Jare wider das

Christenlich Künigreich Hungern erlangt, mit hüchster seiner macht

sein durstig grymmig gemuet, nit wenig auff vnserer ^Uderwertigm

GhristlicfaB Standes anraytsen vnd Praoti(»ren, auf gemaine Christen-

heit vnd fllniemlidi teutscbe Nation rieht vnd schiekt, dieselben

weiter in geaerlieheyt , Sterbens vnd yerderbens zofttren, ynd

damit die christenheyt zu schmelemt vnd sein gewald vnd Beich

znerwejtem, wie 'er dann das layder den vergangenm* Sommer

dnrch mer dann eynra Weg angefangen. In dem das er weytter

etliche pass in gemelter Cron Hungern, ynd Cbristenliöhen Eünig^

reich vnd Ftlrstentbnrab Croation vnd Crain vbcrfallen, vorprennt,

erwucst imd daraus ob dreissig tausend Menschen, niandlichs vnd

weyblichs geschlechts weggefttrt, vnd das mit dem Raub nit nach- ^

kommen mögen, eiiiarmblichen vmbpracht. Das sich auch vbor vil

genniflit Knicljs - Abschiedt die Trthumb vnd Zwilracht , welche

bi.slusr vnil(!r <hjn glldern vnd Stenden des hoyUgen Rciclis, ifuncin-

lich vnsiMS heyligen glaubons, vnd Cbristeiilichcn Kdiginn aneli

anderer sachon geschwebt haben, zu wenigk, ja schiei- gar keiner

pesserang, sondm- mer myssnerstandt, daraus aiitTrur, widerwertig-

keii, thettlich und gewaltig Handlungen wider vnsern vnd des

heyligen Reichs aaffgerichten Ijandtfriedcn, vns zu vngehorsam

geuolgt sein, welche nit wenig den vHdfflrstandt gegen den Tflrkon

verhindert, geschickt nnd er/ ygt haben sollen, So haben wir als

Römischer Kayser, der des heyligen Reichs wolfart ye gern vnd

gnedigklichen fürdem, vnd dasselbig Beich vor allen beschwerden

vnd nachtbaÜ lieber entladen wolt» bedacht, vnser eyg^ gomeyner

cbristenheyt vnd zoforderist Tentscher Nation sachon nit voran-

setzen, vnd bey vns ans obgemclten vnd anderer mer treffenlicben

vrsachoi eynen andern gemainen Reichstag vnd vcrsamblnng

furgenommcn, vnd den aulT den andern tag des Monats Ftbmarij

SohirstkUnfftig in vnser vnd des lleichstatt Speyr zu halten beschloasötl,

den wir durch vnser trcfiFenlich volmcchtig pottschafft vnd Comissary

filrstlichs Staudts zubesuchen vorhaben. W(!lchen tag wir also

deiner lieb hiemit verkünden, von Römischer Kayseriicher macht
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beaelbend, vnd bey ctoi pflichten, damit dn tüs vnd dem hejiigen

Belebe verwandt bist, aneb bey verliessung aller deiner Begalien,

Leben, freyheiten and gaben, so da von vns vnd dem Beidi bast,

ernstlich gepi^tend vnd wollen, das du auff bestymptoi andren tag

des Monats Febroarij aygner person, oder doch ans ehaffter ver-

hinderong, die da bey deinen vns gethanen pflichten, vnder deinem

briof und sigcl an aydstat bethenern mf^t und sollst, durch dein

treffcnlich pottschaift mit volkommm gewaldt one hindersichpringon

gewigslich erscheinst, sampt vnsern geschickten vnd verordneten

pottschaffton vnd Comissarien vnd andern vnsern vnd des Reichs

Churfürsten, Fürsten vnd Stenden, (welche wir gleycherwcys erfordert

vnd beschrieben haben) iurzuneuien, zu boratschlagen, zu beschliessen

vnd zu Tiolziehen, wie zu abwendung des sorgkiicheu hisl.s vnd eiu-

trin,i,n'ii des Dürkens auff die christenheyt mit emstlicli Hettung,

gegenwehr vnd beharliehen hilf der notturft nach, auch voriiials

derhalb gciible Handlung, vnd vberschickten Nuttel ütatllichs für-

nomen bescheen vnd auch die jrruug und zweyung im heyligen

glauben und Ghristenlichen Religion, bis anff ein kflnfftig CSoncilinm,

das anff solchem Reichstag in a]lweg zuhalten vnd fOrsnnemen

beschloBsm werden soll, in rwhe vnd firyden gestellt, wie auch in

andern sacben, so nit aUeyn durch bemelt nnser pottschaft vnd

Oomissaij, sonder anch vnser Kayserlich Re^ening mit Rath vnd

Vorwissen derselben vnser pottschaft vnd Oomissarij der notturft

nach fürpraeht werden, vnd zu auffirichtnng vnd erhaltang eynig-

keit, friedens, rechtens, gtttter policey vnd wol&rt des Reichs, des-

gleichen zu erlangung femer gewisser vnderhaltung vnsci-s Kaysor-

lichen Regiments vnd Camergeddits im hcyligon Reich dienstlich

Seyen, gehandelt vnd beschlossen worden soll, vnd ye nit aussenpleibest,

noch auff yemants andern weigerst. Damit nit, wie vormals offt

beschehen, ander so zeitlich ankommen, mit verdruss, schwerem oosten

und nachteilliger verzorung der Zeit, warten inüssen. Daran tbuustu

ziisanibt dem du solches in bewegung Deiner verwantnüs dem

Reich sehuMig bist, vnser ernstliche meynung. Dann wo du in zehen

tilgen den nochstcn, nach dein benanteu angesalzten tag nit erscheinest,

so wirdot nichts desto minder durch gedacht vnser pottschafft vnd

Comissarj mit den anwesenden Stenden gehandelt vnd beschlossen,

in allermassen, als ob Du vnd ander, so aus geringen vrsachen

auspleiben mOchten, entgegen gewest weroi. Weldbs ^es wir stet,

vest vnd cr^Etig, in massen ids ob all Stend, die an vnd abwesenden, '

dareyn bewUHgt hotten, achten vnd vollziehen wollen. Darnach wiss .

dich emstlich .zuriebten. Wir geben anch hiemit in craSt /dies
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briefs Dir, Deinen gesdhickten, snd allm den, so dn vnd dieielbigeD

mitbringen werden, loe, bej, vnd wider yon solchem Reichstag,

bis an euer gewamm vneer vnd des Reicbs Frey gestracks sichorhHyt

vnd gelait. Geben in vnser vnd des Reichs Stfttt Speyr um Letzsien

tag des Monats Nonenibris, Nach Cristi gepnrt fünfizehenhundert

vnd im Acht vnd /waintzigstun, vnserer Reicho, des Höniiacben im

zehendun, vnd dor andern alier im driyzehondon Jare,

Friedrich PfaltzgratF Ad mandatum dni Juipt ratori»

kay. Statthallter. in Gonsilio Jmpurialj.

An Meinen gn. H. Miirggraf Jorgen.

Zetula.

Vnd wiewol wir die seit der ersoheynong Ynd besnchang des

Eekshstags aoff den andern tag des Monats Februarq schirstkomendt

angesatsty haben wir doeh ans bewegliehen viaaehen dieselbig

Zeyt bis anff den Byn vnd sw^ntsigsten tag negst darnach Tolgandt

desselben Monats Pebraarij (alsdann wie obgemelt zuerscheinen)

erstreckt, Das wir deiner lieb damadi wissen soriuhten nit ver-

halten wolten.

A. O. Num. 1, Terglioh«n mit «ineiii gedrackten tslxemplur bei den Mördlingar

Akten dM k. b. BelebMureUvit

2. Voliinacht des Markgrafen Georg für Hans von

Seckendorf. >)

Jigerndorf, 6. Febr. 1529*

Wir theilon aus dieser Volltuacht folgende Stelle mit:

.... „vnd aber soleh kay. Mt. erfordern , nachdem wir

diser Zeit nit im Reich unsrer forstenthümei- vnd laude zw franken,

sondern im land Schlesien sind, vns so kurtzlich ^) zukommen, also

da.s vns nit inetriich gowest ist , den angekunt.en Reich.stag zn

bestiinbter Z(Mi in aigner Person zubesuchen, wiewol wir vns vi;i-

mittclst gütlich hilf zum allerfuiderliohsten alhic erheben vnd ai;_^ner

porson güin Speior fugen wollen, damit wir aber deunocli gegen

kay. Mt., vnsern aüergnedigsten herrn, als ein gehorsamer fiirst,

wie sich geburt uml billig ist, erzeigen vnd die artiekid in ange-

leigiem ausschreiben vermeldet raitlor Zeit vnsrer zukuntt dennoch

1) S. oben S. 80.

S) In iinnr doMlnMalMnen Stalle 4e» Oonoepte ImM «s atatt immt ,«ml am
IMtef Bwh PotlScrtioaMB Mtete hi» « HtmOml «nkmunimf.
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viuertkalben yniierhindert geratsohlagt, gebandelt vnd beschlossen

werden megen, So haben wir dennoch naatm Ambtuaain xw Bwn-
dorf, Bathe vnd lieben gutreaen bansen von eeokendorf vnsere TOUige

gewnU und maofat gegeben vnd thnn .dies hiemit vnd in cnft diee

briefisy Boff obaaneigtem Beiehetege sw Spder sn erscheinen, vnd an

vnaer vnd gedacht Tneres jungen Tettem vnd pflegeeons etat , bis

wir selbe eigner Person ankörnen mOgen, neb«i kay. Mi. Ter(wdenten

ComisBagen, Bfcatthallter im heyligen Bmeh, anch andern CSmrfureten,

Fürsten, Prelaten, Grafen vnd^ andem Stenden Ton allen artiokeln

vnd eaehen in kay. Mt. Muschreiben vermelt on einich hindersich-

bnngeus alles das bätSen rathschlagen, handeln vnd besohliesseni

«ras wir in aigner person, als ob wir selbe entgegen gewest weren,

beten ratschlagen handeln vnd beschliesseo mögen." etc.

A. k O. NwB. 1.

3. Instruction für Hans von Seckendorf zum Reichstage

in Speier.*)

Febr. 1689.

^Hr. haus von Seckendorf, ambtmann sw Baiersdorf, soll sich

den n^t gein Speier in meine gnedigen hem herberg, die Christof

Neeselhanf seinw t gn. bestellt vnd eingangen hat, fnegen, vnd

sich erkondigen, ob kay. Mt. Gomissarien, anch andre Chnrfbisten,

forsten und Stende des Reichs alda ankommen sind vnd zar band-

Inng gegriffen haben oder nit» vnd sich bei dem Meintsischen Cantxler

anzeigen.''

Haben die Vorhandinngen bereits begonnen, so soll er „der

Session halber" sich zuvor mit den Kuri'ürsten von SachsMi und

Brundunbnrg oder ihren Botschaften benehmen vnd, wenn es zn

den Verhandlungen koniint
,

ja Niemand, als der weltlichen Kur-

fürsten und ein OS Herrn von IJaiern und eines Herzogs von

Sachsen Botschafter über sich sitz(3n lassen, um seines Herrn Uochton

nichts zu vergeben. Wenn die bair. Fürston oder ihre Küthe dem

widorsprcchon sollten, so sollen die sächsischen und branden burgischen

Kiltho kais. Maj. oder des Königs Ferdinand „Erkenntniss zu leiden"

sich erbieten. Würden die bair. Fürsten Sachsen zwischen sich sitzen

lassen und es ihm verweigern, „8o soll sich hans von Seckendorf

abermals befleissen, neben denselben zusitzen, mit anzeigung meins

1) 8. oben 8. 89 and 272.



gnedigfin Hrn. Stands Tnd alten herkommens, wie obsteei, vnd sieh

on gewaltig angreiffeii nü vertriagen lasBen.*' Würden die Bairiaehon

dann die Sftohsiflohen und BrandenlmrgiaQlien „mit gewalt angreiffen**,

80 sollen sie dagegeik sogleich protestiren, vnd sieh auf eine Vorbank

den KarfÜreten von Sachsen und Brandenbarg gegenüber setzen und

nicht aus dem Bath dringen lassen. Würden sich die sächüiscbün

Küthe bierin von ihm trennen, t^o soll er die Sache mit den Kur-

fürsten von Brandenburg nnd Mains, wdohe sie wie den Markgrafen

angehe, borathen.

Wenn es dann zur Umfrage kommt, soll Seckendorf darauf

bestehen, dass nach Hefragung der Räthe des einen baier. Fürsten

sogleich die des sächs. und brandenb. gufrugi. werden , ehe dii?

Küthe des zweiten biiiri^elieu Für.siun betragt werden. Wenn die

sächs. und brandeiib. Küthe dennoch bei der IJuitrage übergangen

werden sollten, so soUtm die sächs., niainz., brandenb. und lie^isischen

Käthe das an die ganze Veraanimlung gelangen lassen. Zu diesem

Zweck wuide Seckendorf Abschrift einer auf dem Speierer Keichstag

von 1526 von Sachsen, Brandenburg nnd Mainz „der Session wegen"

wider Baiem eingereichten Supplikation flbergeben.

* Wenn es dann die Zeit erfordert, soll Seckendorf es ent-

schuldigen, dass Markgr. Georg, da er in Schieden erst am Frmtag

nach Purif. Mar. d^s Ausschreiben erhielt, nicht sofort erscheinen

konnte, nnd anaeigen, dass er in eigner Person kommen wolle und

bereits auf dem Wege sei, und «rforderliohen Falls smne Vollmacht

der allgemeinen Versammlung Torlegen.

„Ob sich dann begeben, das man, ehe mdn gnediger Her

M. Jerg in aigner Person gein Speier kernen, von der turcken hilf

handeln wurde, in selben stück soll bans von Seckendorf ein

vlcissigs einsehen haben, damit mein gn. Hr mit der audag nit

beschwerdt, sonder seiner f. g. vnu ermöglichen, sonil sich fuegen

vnd leiden wyll, angezeigot werde."

,,Was dann gottoa Wort belangt, soll sich hans von Secken-

dorf mit sachssen, he>;st'n vnd andern dergleichen Christlichen

Stenden oder iren PotseliatfLen beroden, vnd handeln, neben den-

selben vnd andern liebhabern gottes Worts, als die einige ewige

Seligkeit vnd höchste guets, was christlich ist, bis vf uieins gn. Uru.

M. Jergo Zukunft."

A. a. O. Num. 3.
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4» Lauras Spengler an Georg Tegler.

Mflrnbeig, S& Min 1589.

Got Terlnhe vns seinen heSigen Gast Amen.

Besonder ertranter herr vnd Brndor. JA bin erfreut» das

mein g. b. Marggraf Georg vnd jr neben seinen t g. widerumb zu

land komen sein, mit glflolc vnd gesnndem Leib. Bitt Got» er

wolle ench allenthalbesi mit seinem gaist stercken.

Ynd will eneb nit verhalten, Als m<nne bm die feriigung

irer pottschaift zu ytsigcni Reichstag dise tag furgenomcn, haben

sio (Ion Artickel des aasschrcibens vnsern glauben vnd die strittigen

lere belangend, bey inen selbe, mich iren prodigern vnil Uecht-

gelerten gar bedechtlich beratsclilagt, vnd sich nach gutem gtjliabtein

bedacht, auch den vcrzuieheuten Katschlcgen, dauon ich euch hioniit

Copio zusende, en'ltlich tntschlussen, das sy veniiittclst gottlich

hilrt" bey dein Wort .sriiies heiligen Euiingelions bi'stendiglclich

verharren vnd pleiben, vnd darub alles dis, das inen got hieuon

zuschicken mag, gewarteu wollen, wie sie dann das iren pottschaötern

eyllend zugeschriben haben, mit beuelch, sich für sich selbs donsolben

verzaicbenten Batschlegen gomes zu halten vnd andere steude, souil

sie mOgen vnd ftiglioh thun können, zu soldiem gleioberweise au

bewegen. Das zeig ich euch guter miunnng vnd därumb an, solcbs

meinon g. h. Marggraf Georgen, als ainem Ghrbtenlicben vnd im

Wort gotes wolg«grflndten vnd bestmdigen fursten wissen an

entdecken, vnd got den allmechtigen, der hierin allain das gedeyen

geben muss, vnd der ans allem ^fEt der widerwertigen gfittlicber

warheit ainen haylsamen tyriaek machen kan, neben vnd mit vns

helffen zu bitten, vns alle die Christen vnwankend zu erhalten.

Neben dem gib ich euch zu erkennen, das nechstaerschinens

Bandstags der Bambergisch Cantzler, auch meins g. H. von Wuriz-

bnrg vnd Eystet pottschaffton, der beschehen Visit«ation vnd anders

halben, der gaistlichait, wie man das nenne, anhengig, wi<ler

meinen g. H. Marggraf Georgen bey L,n;ii)ain(Ui Bundsstenden abi r-

nialen stattlich angehalteu hat. Dem ist durch die stende des

1) 8. ob<!u S. 142. Als nollagcn Bintl ilicsom St lirfibcii Al>.s(-!iriftcii clor Gutncliten

der Nämbcrger Rcchtagclchrtcu und Prediger bcieclegt, vuu wolclien wir oben

8. 14S Ms 14S Awig0 gt^ehma habm. 9Htm flMtandoif idNtet dleae OatMMwgolnim«
zu Laben, da er S. "JS5 schreibt, der lUth von Körntterg liabo seinen Genumltcu mit

Zuziehung der Prediger trellUclie Instruction mitgegelion, durch welche die übrigen

nklil molg gcattrU worAon Mton. itmg gtlit & UX f AaBfige am dem lAtettn die

einzig mögllf'lio VormlttolnnK andeutenden Theilo des Gutachtens der Theolrnjen (cf oben

8. 146 II), hält aber irrttaümlich Sturm für den Verfaaaer dcwelbcu. Jung 13. Sein

Ircthum wird dodaroh «iwralalMiMl mafgäSigt, dam Sturm Oaa Ontaobteo für badeotend

gurag bidt^ sIqmIim BtsUni downllmi <>tjfffi|fafl|^^ kbiujiolmibm.
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Bunds in offner Vcrhandlunp^, sonderlich durch doctor Egken gesagt

:

Was sio für Icit sind, das sie solch beschwerun«^' Uyden, oh sio

sich nit ains tiirsd n vnd aincr Statt f Hiandcaiburg vnd Nuruiberg

darin nicinenil) erwcren kümiLn, .>lc hulh ii sich doch stattlich weren.

Vnd ist inen souil AVinkens Viesclichen, wann sie ainer gewallt

deshalb geprauchen, das vns da;4egeu nit allein nit goholffen,

sondern vil mer den vergewaltigern geholffea werd. Aus dorn

mOeht ir dannocht aach ain nachgedenk acfaSpien, was dis« leat,

die doch Egk allfun alle regirt, fort and layt, im Sinn haben.

^aigen aneh sdiniertilich an, das mein ficomer brnder vnd

allerliebster freund anff erden Georg Spengler ytzo Sontaga mit tod

abgangen ist. Vnd sneht mich warlich mein bomec got, dßt es

<mzweifenlicb gants gut vnd getrewlioh gegen mir meint, in die

Wege stattlich daheymen. Dem sey lob ere vnd jureis in ewigVeit.

amen. Damit pleib ich ewr

Datum DoniDwtag 25. Martü 1529. Lazarus Spengler,

Bathschreiber.

Dm Georgen Vogler Cantzler etc., meinem in sonders

yertrautcn borrn vnd Bruder.
Original a. a. u. Nitm. 18.

6. Der Rath von Vfirnberg an Markgraf Qeorg. >)

NSrnlMrg, 27. Mftns 1529.

Duichleuchtiger hochgeboruer Fürst vnd Herr. Vnser vndter-

thenig willig dienst seyen euin Fürstlichen gnaden mit vleys zuuor

anberayt. Gnediger Herr. Ewr Fürstlich guaden zway schreyben,

vns yetzo vbersendet, das aia gelegenheit dieses Reichsiags vnd das

ander, gemeiner Bmids Stende Werbung vnd Handlung, bescbehner

Visitation halben, bey ewm F. g. gepflogen, belangend, haben wir

in vndtwthraigkeit vemomen, seynd snoorderst ewr F. g. fnrderlichs

au&eins zw diesem Reichstag hoch erfrewet, der Zuuersioht, ob

gleich mittler Zeit in den fttrgenommi Handlungen vnd artickeln,

xuQor vnaers glaubau halben so stattlieh geeylt wetden, das ewr

F. G. den entlichen beschlus aigner person nit erhmgen sollt, das

doch Swr F. g. noch zelttlich gnug komen werden, wider der

Reichs Stende besdiwerlichen beschlus, ob sy sich dcss vndtcrsteen

vnd ye gwn vnrat, schaden vnd verdorben der Seelen vnd des

gnts suchen wollton, neben andern Christlichen Stenden ain statliche

Appellation vnd Protesiation , wie auch alsdann hoch von nötten

1) 8. obn & 14a»
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than wflrd, dagegMi ftinimemeii, vnd in ainicben Beidis basoUiu

des wort gottes vnd der Taerken hilff halben , nit %a bewUligeii

n. wiewol wir gafeter hofihvng bmb, *got der Allmecbtig werde die

Register noch vill anders siehen, dann sich seino widurwertigen zu

geschehen vermuten, liir gewiss haltten, vnd darauff stattlich gerafft

haben, dieweil er je ain gewaltiger Herr ist liimels vnd der erden,

der aoeh alle menscblichü hurtzen, zuuor der Obern vnd Itegenten

in seinen banden h;it , vnd die zw seinem gefallen vnd nit irem

Willrn ziehen vnd richten kun , vff dun wöll wir allain vertrawen

vnd sehen. Souil nhov die liescljL-en ewr F. g. Visitation vnd der

Pundtischen deihiilhen gepflogne Werbung, belaugt, Wüllen wir die-

selben Sachen
,

yetzo nach den Ostern bey vns mit vleys berat-

schlagen, vnd was wir in solchuni fiir gut bcdencken, diewoil ewr

F. g. bey vns als den gering verständigen yo darumb ansuchen,

desgleichen was wir Yns Tnser Visitation halb, die wsrlieli ans

merkliehem vnserm obligen btshero nit gants geSrtert hat werden

mOgen, entsohliessra, ewm F. g. nodimale vndterthenigw merynong

nit Terhaltten. Wonschen anoh ewm F. g. sn vorhabender fiayss,

nachdem die tu Fardening gottes wortt, vnd der vndterthanen

bAylberkeit beschicht, von got dem AUmechtigen gnad, sterck vnd

aui CSiristsnlioh manlich vnd bestendig herts wider alle veinde

gßtlieher warlimt, dann wir seynd ewm F.g. sa aller vndtertfaenigkeit

vnd gefallen gants geneigt. Datnm Sambstag 27. Marty 1529.

Burgerrooister vnd Rjite zw Nurniberg.

Dem durchlouohtigen hochgobornen Forsten vnd Herrn Herrn

Georgen Marggranen zw Brandenburg in Schlesien , Prcwssen, zw

Rosenbar .Terrenidnt tV zw Stettin Böinem, der Cassuben vnd wenden

Heri/.ogen, ßurggrauen z,\v Nurniberg, vnd Fürsten zw Eugen, vnd

Vormund etc. vnserm gnedigen Herrn.

A. m. U. Muiu. 9.

6. Gutachten eines ungenannten Gelehrten beifiglieh der

kaieerliolien Inetmetion. )

Bode llln 1689.

Yrsaohen, waramb dem kayserlichen Edict zw Wormbs auss-

gangen nit ni5g stracks geuolgt oder dasselb itso vollzogen werdm.
«Nachdem ich h5r, das die kay. Oomnussion • . . in sich

halte, dna der jungst absohid sw Speier des 29ten Jars vffgohoben

1) DMaelbe ist, wie m Mheint, von eiuem Nürnberger Angesehenen Gclobrtcn
wSMrt und «feenMIi dm edttttbn SpMgten aa Voglsr beleel^ worAaii.
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Min 85Ue, 80 aefate ich, das derodb abaehid nonmero nichsit finr-

tragen werde, denmaeh andere abscbid, die itio nit widerrnft

seien, nn die bände zu nemen, welche lanttere maas geben, wie ee

mit dem Rdict vnd anderm sollt gehalten werden."

Der Nürnberger Abuehied von 1524 bestimme, es solle dem
Wormser Edict, „nit anders dann so yil mngUch ist'', gelebet werden.

Damit werde zugestanden, dass es onmSgUch sei, demselben „stracks"

nachzukommen.

In demselben Abschiede werile auch auf das Concil hinge-

wiesen, wekhi.'jj über die streitigen Fragen entscheiden, solle, \faii

kiiiiue nun, wenn man nicht der Vernunft und dem Gebote Christi

zuwider das Gute mit dem Husen ausn uteu wolle, die Chri.sten um

so weniger ohne Unterschied wieder zu dem alten Wesen zwingen,

als zugestanden werde, dass das pttbstüoiie FOmebmen nicht alles

recht sei nnd auf dmn Goneile fiber viele Dinge vidleieht etliche

Jahre werde dispntirt werden mfissen« „Diewol aber ein christlidie

Beel, dnrdidasplntOuristiflramt, mer ist, dann alle dieser wdt glitter,

so soll sy nit sw einem Dinge getmngen wwden, danon man nodi

disputlren soll, obs Recht oder ynrecht sey, vnd darob man sweyfelL'*

Anf das Herkommen dflrfe man ach andi nicht benifen, da

die geistlichen Rechte lehrten
,

„da.s8 lange Zeit und verjerung nit

stat hab in den fdlcii, die Seelen Heil bertlren, demnach nit daran

gelegen wie lang, sondern wie christlieh sey ein brauch gehalten",

nach dem Satze des kanonischen Rechtes: Praescriptio non habet

locum in bis casibus, in ([uibns vcrtitur periculum animac.

Nach dem Evangelium und dem piibt«tlichen Rechte habe auch

der Kaiser nicht Macht, ihn i^IHtliclun (Jeboten, den Evangelien

oder der Apusiel Tjehre zuwider irgenil ei was anzuordnen. Das

wird dann mit zalilreichen Sätzen aus dem kunonisclien Kecht dar-

gethan, z. Ii.: Nun licet imperatori . . aHcjuid contra divina man-

data praesumere, nec quidijuam quod evangelicis vel propheticis aut

apostolicis regulis obviet, agere. — Si roalum est, quod praecipit

Imperator, responde: oportet deo magis obedire quam hominibus.

-~ Si alind jubeat imperator, si aliud deus, quid judicatis? Msjor

potestas deus; da veniam, o imperator. In carcerem ille, gehenna

(hic) minatnr. Hie tibi assamenda ot fides tamqnam scutns, in

qua posris omnia ignea tda inimieomm extuignere.

„Vnd soner man nit mOcht ichtsit wider die kais. Gommisuon

erhaltsn au gut dem fivangelio. So wolt ich rathen, dass sich die

Christlichen Stende, alss Sachsen, Hessen, Mechelburg, Nurmberg etc.

einer Gristenlichen Protestation yergleichtcn, Inhaltend dass die
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Jhflne, 80 kayr. Mt. boQolhlen vnd comnuttirt hotte, wmer es dem
hdligen Erangelio vnd den whrifften dar apostel nit zugegen, tüb

Tntertheniget m halten vnd geharaam an laiaten vrbnttig wem,
wollten anch getrewlieh dartsn helffen, daae die Sohwermereyen, die

aidi in etlichen £ell«i vnd Saeramentea begeben, vib fleiangst

dempfen (de). Abw die Menaehen satning, die gottee wort sngegen,

oder gar vnnütz vnd dnrob 4) gottlieh lere verpotten weren, in den^

selben fILnden sy sieh got mer, dan ainichem mensehliohen gebot

gehorsam zu sein
,

schuldig. Von dem allem wollten sy vor den

Reich Stunden öffentlich protestirt haben , welche protostation alsB-

pald im Latein vnd teutsch im truck sollt zu Speier publicirt wer-

den, damit, sich nyemands gegen den Evangelischen vngchorsaiiis

het zn gewartfin. Mit nomlicher BedingnUss, da.ss sy «l.iiuit sich

mit Pclmhligem gehorsam von kayr. Mt. vnd den Stenden , auch

von der Christlichen kirchon nit wollten gcsundert haben, lu solche

Protestation mucht man vei-leyl»on vill historien, wie vor alt(3r in

anhobnng der kirchen der Oeromonien vnd monschensatzungen halb

sich vill Irrung Ijegcbeu vmb Fasten vnd Feyeron, aber von wegen

derselben ist kein Spaltung des glaubens halben worden. Uos findet

man Christliche historien in päbstlichon Bechton von Augustiuo,

Ambroiio vnd andern." Kach AnfUhrang ebiger genau citirtw

Beispiele ans der Xirehengeeehiehte des Eosebius nnd der historia

tripartita ans den Znten des Kaisers Valens ete. fiUirt dann der geldirte

Ver&sser fort : „Solehe vnd dergleichen gesehicht honten einer protesta-

tion ein groesmgnmd vnd ansehensmachen vnd itso vffdisem Beidistag

füglich vnd wol aossgeei, damit ij samtlich von vil Stenden geschehe.

Dann m besotgen, mein hm mnsten es doch entlieh ßkt selbs

volgends allain tfana. Vil pesser were es, sy theten solche prote-

statton mit andern Stenden, damit sy destor meer ansehens bette."

Beigefügt ist von anderer Hand: „Lest ime gefallen die

protestacion, wie er geratben, appellaoion weis>; zu stellen vnd an

thon, wie der andern gelcrton ratschlag weygt."

A. a. O. Nnm. ii.

7. Gataekten der Bäehsisohen nnd hesBisohen Aäthe über

das Ansschussbedenken.
fipoier, Ende Mar/, (1. AprilV) 15i>^l.')

Wir tlioilon aus diesem ausführlichen (iutacliti n, div os dureh-

weg Austuhrungon ont/hält, welche in den im Texte wiiulei gegebenen

Bpschw»>rden, Protestationen etc. der evangelischen Fürston später

mebriiich ver wert int wurden, hier nur Folgendes mit:

1) VergL pbea S. 172, Anm.
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Der Sechssisoben vn<l hessischeu reihe erster raischlag vff der

kaiBerlichen Commissarion furhalten,

„Der Reihe vnierthenig Bedencken isti das den ehvrfii vnd

forsten zn Saehssen ynd Hessen, nooh andern Stenden, so das gOtlieh

wort angenahmen, in kainom weg zu tfann aeiii wil, das sie sidi

ans neehstem ^^isrisehaii abschied in ain soldie maynnag, wie der

gestalte Begriff yennag, selten foren lassen, vnd haben desselbeo

nachnolgende bewegende Trsaehen."

Es fblgt nnn der Nachweis, dass das AnssehnssbedeMkiai für

die eraagelisdien Fürsten ans vielen OrQaden, wie wir sie nament-

lich in der Besehwerde vom 12. April nnd in der erweiterten

Protestation weiter ausgeführt finden, unannehmbar sei. — Auf den

Passus in dem Ausschussgutacht^n wegen Entziehung und Rntwfihnmg

der Obrigkeiten (S. oVx a S. 131) bezieht sich nacbsiehonJe St(41e:

Die evangelischen Fürsten dächten wahrlich nicht daran, Je-

mand in seine weltliche Obrigkeit zu greifen. Aber es stehe zu

besorgen, ,,dass das Wort Obcrkoyt. durch die gfistliche auf ire

geistliche .Tmisiliotion etc. und das Wort herkamen auf allerley

brouchft zu uenit.'hiiH-n, mocht wollen gedciittet, werden, Weichs dan

disem theil am hechsten beschwerlich sein wollt" .... „Dan als-

pald die geistliche ausserhalV> irer weltlichen oborkeiten vnd gebieten

den geistlichon zwangk wolt.on zu gebrauchen haben , wurden sie

sich vndorstehen , die pfarrer vnd prediger, welche nach dem got-

lichen wort predigten, weiber nebm«i, Sacrament raicbten vnd an-

dere efaristHdie Oeremonien hielten ete., dorhalben »i beacliweffai

Tnd dan disen teil als die weltlieh oberkMt ersachen wollen, inen

bdiolffen an sein, damit gemelte pfarrer nnd prediger, aach ire

pfimmolek inen in iren brenohen gehorsam leisteten. Und so inm
dan Ton wegen der gotlichen lefare^ die dawider ist, nit mOeht

willfanm werden, wollen die saohen nach meynnng obberOrter

stellni^ Tor ain antiiebang, mtwemng vnd Tsrgewaltignng geaebtei

nd angeaogm, auch der aeht vnd aberaeht, des gleidien der bttlffe

halber wollen Tnterstanden werden, zn gebaren, wie solchs gemelter

begreif an angezaigtem ort vnd volgenden artickeln weiter clerlich

gibt vnd mitbringt. Wie aber daaselb zu friad vnd ain^;keit in

mittler Zeit des Concilii dienen weit, ist Icichtlich zu ermessen." . . . •

Nachdem das Gutachten ausgeführt hat, dass und warum das

Auaaohussbedenken nicht angenommen werden könne, heiast es weiter

:

„Solcher vnd dergleicher bcstendiger vrsacben halb wirdet

vnderteniglich bedacht, das in den gestalten begreuff in keinem

Wege zu verwilligen sein, sondern ob demselben (dem vorigen Speierer)
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abgchied vcstiglich za halt«n Tnd zn suchen sein wolle, damit des mis-

branchs halbn, so von dem andern tail mit furenthaltung der Zins nnd

Bente etzlicber oberkaiieiit geistlichen halbn, vnterstanden, /u frid,

ainigkait vnd glaichait ain gcburlich einsehen vnd erclerung beschee."

T^io evancf. Pürsten brauchten sich auch von dem letzten Ab-

schied nicht dringon zu lassen. „T)an was mit viler liewilligung

aininal aufgericht ist worden, mag jha nil änderst abgethan werden,

dan so sie des mit ainhclliger kegonbewilligung ainig seind." . . .

„Es mag auch das morer nit lioltfen noch gölten, ilo ains Jden

vcrwilligung sonderlich sein mus, zudem das ditz Sachen scind, die

ains Jden gewissen vnd seligkait belangen ihnen, daramb anch ain

Jd«r fftr gich selbst fiir got vnd Semem geriebt wirdet aatwnrt

geben mflssen, vnd wirdet niemands damit entsoboldigt sein, als sey

es <Mi seine aonderliehe bewillignng dnrdi das mehrwe beschlossen,

darum hab er gotles wort vnd Ordnung nit geloben mngen, vnd

mSoht . anch nit Tngnt sein, das deb allen solche maynnng (do sie

auf das mebrer hafiten wolten) angesaigt wurde.** ....

tßo wirdet auch ynderteniglich bedacht, wo die angotzogen

bescbwerungen , wan die sachen ftlr die gemainen stende kämen,

aneh nit hafften wolten, das alsdan disor tail zusammen treten vnd

ire nothurfft vor allen Stenden öffentlich reden, oder ans einer

schrifft, die aus discm sambt andern mer vrsachen /.nsamen gebogen

möcht worden, dieselb lesen vnd danach schrifftlich vborantworton

lassen, mit öffentlicher iMMlini^nni^, das iro churl'. vnd f. g. vnd die

andern ans dem nechsten abschied aus furgewandten vrsachen nit

gedechten zu schreiten , wolten sicli auch versehen
,

Churf., f. vnd

stende wurden sich dessolbigen, wie sie damals ainbellig gewilligt,

halten vnd darüber kain enderung für sich selbst fumehmnn. Wo
es auch beschee, wolten sie itzt als dan vnd dan als itzt darwider

fnMn Tttd beaeagt vnd inen fturbehalten haben, ire nothnrlit, wo
damber ein enderang fturgennhmen wurde, damit menigklidi Wissens

haben mOohte, das sie darein nit gehelet noch gewiUiget hotten,

Oliinitlidi ausgehen m lassen. Danimb sie dan der ander tail, die-

weil es ire hSchste nothnrfll were, nit verdenken, aneh dasselbig

nit vnfireimdlioh vennerken wolten."

„Doch alles nach gefkllen vnd bedenken hoohgemelter vnser

gnedigsten vnd g. hm."

EL Ohurf. vnd f. g. vnderthenige Diener

Sechsische vnd hessische Sethe.
A. s. O. Kam. 11.
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8. Zweites Gutachten der sächsischen und hessisclieii

B&the über das AnsacJuissbedenkeii.

Anfingt (&f)A|iffa 1599.*)

Dasselbe beginnt mit den Worten:

„Der Bethe yntertbenig bedenkben yIT gefollen E. ehnrftlrBt-

licfaen gnaden.**

„Wiewol dr^ artiekel, in der Instrootion begriffen, dnfch den

ausschuss beratschlagt vnd gestelt, so will doch disem thail in

kainom Weg zn thim aein, das er sich vff den nndem ynd dritten

mit gewiser antwnrt verneinen lassen, es hab dann snnor der erst,

den Zwayspalt etc. vnd also den frid vnd ninirrkcit im reich be*

trufiend, seinen gewisen vnd vnbcschwerlichon bescheid."

„Dcrhalbon so sollen morgen vnter dm Stenden die beschwer-

ungen, so man des begreuCs halben hat , durcli aincn Jeden dises

tlieils furgowandt vnd gefleissigt werden, damit es by negstem

Speiriachen ab55chiod gelassen werde."

„Dann wo der andertlieil nochmals vff mis^^brauoliung de.'jselben

dringon will , so wurdt die erklerung von demselben darkouien

müssen, die Ime dieser theil, so es änderst ain erklernng vnd nit

ain gentxlicb vffhebnng (wie dieser begrdf ist) , nit wnrdt lassen

entgegen sein.*'

Es folgen dann die 8. 176 Anm* erwttbnten BatbecblSge, die

TQrkenhtUfe nnd den Unterhalt des Begimente ete. nicht in bewilligen,

so lange nicht die Besehwerde wagen des Olanbena erledigt seL

Bemerkenswerth ist no<A der Antrag, daas an den aedia Fttraten

nnd vier B^pmentarSthen ^. oben 8. 162) auch „Ifaiggf Georg

von Brandenborg, als ain Forst, so in tnrkisehen kriegshendeln nit

weniger geübt, vnd von der Stett wegen die von Normberg, die-

weil die Stet gleichen last mit tragen mttssen, sollen zmierordnet

werden* Ihm die Eethe bedenekhen diss, dieweil die eyllend hilff

vif Himgcrn, weiter dann zn Esslingen beschehen, erstreckt wurdet,

Sollt es bey den zehen allein steen, mecht liederlich ain geschray

des Tnreken halben gemacht, vnd alsdan durch das merer die

Sachen dahin gericht werden w(dlcn , dem konij^ vnter dem schein

des Tiirckben die hiltf zu thun, do es villcicbt il»iiu Wevda allein

belangte, damit dan der konig ain hiltl' vorn Reich wider den Weyda

vberkheme, dahin es doch von den Stenden nit i,'omaint were worden."

Wegen des Regiments und Kainnierg( richts schlagen die Räthe

vor, Beides auf zwei Jahre zu bewilligen, und zwar aus folgendem

1) 8. oben 8. 176, Anm. and 318.

fl
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oharakterietiacheii Grande: „SoUt es auch avff ain kfirtiere seit

dann xway Jare bewilligt werden, modht es vrsaeh geben sw aanem

andern Reichstag Tor anssgang der zwaier Jare, wie dann negai

saeh gespart ist worden, damit daa ain Aurst Tnd stand vümals

mer vertseret, dann dieselbig mterbaltnng tragen wnrde."

Betreff Visitation des Begiments and Kammergeriohts bean-

tragen die Ililtbo, dass dabei ftusbedangen werde, solche Visitation

aolle eich nicht auch auf den Glanben der Beisitzer beider Colle-

gien erstiecken und kein von einem Fürsten oder Stande zu dem
Begimentc oder Kammergerichte Al)<;L'ordnetor solle von demselben

„des glaubons halber abgesundert werden".

Schliesslich wird noch brnnorkt (Verf^l. oben S. 218): „Was
des verstentniis halben mit den Steten bedacht , muntlich vnd auff

gut vertrauen in geheim zu reden. Item , so auf ein fürsorg ein

schrifft an Stalhalter, Commissarien vnd 8tende des ersten artickola

halben gestx'lit .sollt werden, zu erfaren, weliicbe von Stetten sich

vnterscbreiben wollen."

A. B O. Num. 12.

9. Bedenken des Markgrafen Georg. ')

Mitte April

Wir theilen aas demselben hier die Einleitong nnd den

SehlnsB mit:

„Naehd^n eUfidie tag bisher hin vnd wider dispntirt worden,

wie vorig Speierisob roehsabschiod ettlicbor messen erklärt

werden sollt oder Di{3cht, vnd aber dorch ettlich dos ausschus in

iremerstgest eilten vnd amSambstag vorgangen" (10. April) „ettlichen

mass geonderter begriff . . /nvr.rderst gesetzt ist, dass sich chnr^

fUrsten, fUrston vnd andere stende jezt hie entschlossen, dass die

.7heni<^'en , so bej dem kaiserlichen Edict (zu Worms aassgangon)

bis anhero blieben, nun hinfüro auch etc."

„können mein gnc-digst vnd gncdig herrn in obgemelten

bogrif keineswegs bewilligen,"

Der Schluss des Gutachtens, aus welchem oben S. 22Ü und

242 Anin. einige Stellen citirt wurden, lautet:

„Vnd wann dann den goraelten Churl'ürsten, fUrsfeen vnd an-

dern christlichen Stenden Ire mengel vnd beschwerden in allen ob-

angetzeigten artiokeln gcendert worden, alsdann wollen ir dinr&

1) S. obeo 8. 220, 237 und 242. Anm.
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Tnd f. gnaden imd die andern Stonde von der bilff wider den

toFckben, aneb von vnterlialtnng des kaiserlicben Oammergeriebts

nd andern des beiligen rdcbs obligen ancb baadein vnd besebliessen

belffen, was kaiserlicher Mt vnd dem heiligen reich zn eaem, nute

nd gniem raieben soll vnd möge.*'

A. •> O. Niun. U,
*

Aus den Heilbronner Akten des königl.

würtembergischen Staatsarchivs zij.

Stuttgart.

10. Hans Biesser nnd Johann Baldemann an Heilbronn.

Spcier, 12. April 1520.

Wir tlioili'ii Ulis diescin Ticricht.e, welcher dift Vorgiingo auf

dem lloichsiagc bis zum 12. April kniv, sdiildtrt, Folgendes mit:

„Vnd vfif denselben abent Samstiags" («i. April) „von ko. Mt
m hungern vnd Behem sdnd eUiob Stet nemtiäi Jr acht vom Rei-

nischen Banck, als Coln Aob Meta hagnaw^ Schietetat CSolmar offen-

bürg vnd Speyr erfordert. Am Sontag qoasimodogenitj zn Siben

boren vormittag seind Sibm Stet von dem Schwebisdien Banck,

nemlioh Essling vberling Botweil Banenqiurg Gmund Weyll vnd

kanffbewren, vnd ist Jnen von ko. Mt wegen (doch yedem Hanffon

besonder) fargeha)ten wordeq, wie sie die Stet sich bisher kayser-

liebem Edict m Worn» ans^gangen gehorsamlich gehaltro, wolt ko.

Mt als Stathalter sich versehen, sie wQrden fQrter das aach thon

mit woittcrm fUrhalten vnd ir antwurt begort. Also haben ge-

molte Stet yodor hanff obgemelt ir antwurt geben in snndcr, das

sie sich des kayserüchen Edicts gehalten vnd fürter sich dcss ge-

horsifimlich halten wollten. Darnach vff Sontag i[\\im modo geniti

nach iiiitta.2f seind vier vnd zweintzicr Stet ancb i'nr ko. Mt beschio-

den worden, nemlich Strassburg franckfurt Gosslar Nortliusen vff

dem Keiniselicn Banck vnd von dem »Schweb Ischen Banck wimpffen

Nurmborg augspurg Vlm Nfudlingen Bottonburg vii' der tauber

Reutlingen Mcmingen Dinkulspüliel Schweinfurt Winsshem Heyl-
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pran Oosfcents lindaw kempten Hall Worms alen Bopfingen vnd

Bacborn. Vnd ist deDselben fttrgehalten worden nach yü wordten,

wie das kay. Mt ein Edici sa Worms ansagen hat lassen. Wider

dasselbig hetten sie eigens willens vnd ftimemens newemng fmrge-

nomen, das za emporang im Reich geraicbt, darvon selten sie

absten vnrl dem kayserlichen Bdict geloben vn«l nacbkomeD» weiten

ko. Mt vnd Oommissarj sich zu den Stetten versehen vnd das sie

disen furgenomen Iteichstag vnd die aiissgeschriben artikcl zu bo-

schliessen hültten furdt-rn vnd sich also gchorsainlicii halten. Hunst

wurdon sie kay. Mt anxeigen, wer in niaiifre! wore, mit vil andern

wonlten ote. DarvfT geinelt, Stet nach gehaliem bedacht mit ziem-

licher erpietung antwordt mit den oder dergleichen wordicn: Der

Erbern froy vnd Reich Stctt will vnd gerauet stendo nit anders,

dan kayserlicher Mt in allen zeitlichen Dingen alle gehorsame zn thon,

wie ire vorfaren alweg gethan hetten, vnd daran Jr leib hab Tud gut

nit sparen. Aber des glanbens halb den wissten sie mit gutem gewissen

nit znnerlassen, sonder dem nach dem heiligen ewangelinra nadi zn

olgen, Betten darvff Jre ko. Mt wolt soleb gnediger meynnng von

inen yememen vnd entschuldigt haben mit den vnd andern gepur-

liehen Tnd sierlioben wordten md also von ko. Mt abgeschieden.''

Am folgraden Samstag kamen wieder alle StSnde msammen,

wobei der Bischof von Hildeaheim nnd P&ltgraf Friedrich als Com-

missarien «TBchienen. „Vnd redt Hertzog Friderich, wie das ko.

Mt /II Hnngern vnd Bohem teglich newe post komen, wie das der

TUrck in grosser Rüstung were vnd vff Hungern zu ziehen willens,

wer Jr ko. Mt vnd Jr als Commissarien beger von den aitickeln

des ausschroibens turdnrlich zu radtschlagen, dan die sachen lengern

Verzug nit leiibn jiiocliten etc. Zum andern so thet an ko. Mt

gelangen, wie die Erbern frey vnd Kcjiehstet ein Suplicatlnn für

die Ötende des lieiclis ang<'prach1, darob S(än ko. Mt ein mi.sstallen

het. Dan es wer nit also im Reich lierkomeu, wer ein newerung,

vnd wer ko. Mt begorn, das die siend solch newerung im heiligen

Reich nit gestatten sollten etc. vnd scbiedon also ab.'*

„Weitter gUnstig llren, als wie diso scbrifi't gomadit vnd die

Stende des Reichs wider msamen komen" — am 12. April —
„vnd der Erbern fr^ vnd Beichstet anch bemfEt word^i, da hat

man erOfiiiet, wie das der mertdl Chnrfttrsten forsten vnd andere

Stend in die artiekel wie der aussohns vergriffen bewilligt haben."

„Dagegm haben etlidi fnrsten an die Stende supUcirt vnd

protestirt in den artikel den glauben betreffend nit su bewilligen

mit hohem wpietton gegen kay. vnd ko* Mt.*'

20*
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„Aber £ri*y ind Beiohstet baben «ins bedacbts begert, Ist in

sngolassen, akbald aniwort zu geben. Daroff haben die Siei begert

nochmals ir ingelegfc saplication repetirt von aller Stet wegen, aber

es hat nit anders sein wollen, dan sie versten geben soltcn, ob sie

in das so Ixiseblosson l)ewilHgen wolton. Also haben sich die Stet

vndei-redt. vnd erfunden vndor inen, das ctlich bewilligt vnd etlich

nit, das also fUrtragen lassen. Also haben die Stcnd wollen haben,

das man vnderschiedlich zu erkennen geben sollte, welche bewilligen

witlt.en vnd welche des boschwerd hotten. Daniti' liabeii sicli die

Stet vntlerreilt vnd XVIII stet erfunden, die sich des bcschw(!rdt

angezaigt haben, wie E. w. in dem klein ingelogten Zettel ') ver-

merken werden, ynder denm wir "rm auch angwaigt vnd amderlich

des sacramenta halb, wie B. w. das in den artikeln ^nd handlnngen,

80 durch den anssscbus gemacht, die wir E. w. mit aller bandlung

des Reichstags itaschicken, die E. w. saabersehen vnd bedeneken

was gut sej md vns das sohrifftlich vnd filrderlich m schicken,

vns werden darnach habfn sn richten.'* . . .

„Was aber vff obgemelts waitter gehandelt mag werden, ist

vns noch vcrporgen. Wir hangen angspnrg, Normbei^, vlm vnd

andern St < ton wie verseichnet an, mit densclbnn werden wirweitter

vnd mit inen Uad thon, was vns gat sein bodUnkt."

.... Geben vfi* montog nach dem Sontag misericordias dni.

anno 29.

K. w. vndertbonig

Hanns Uiusser Bürgermeister vnd Johann iialdermann Blirger zu

Ileylprnn.

jRefomwUonnktcn der Boichsstadt Ilcllbronn, Fa«cikel 3, b. Nnni. 1.

11. Belation der Heilbronner Abgeordneten über den

Verlauf des fieiehsiags.

Mitte April.

Der Eingang der Relation fehlt. Dieselbe beginnt mitten im

Satze mit dem Bonchte Uber die Bestellang des Ansschnasee (s. oben

S. 116), fiDgt daran das von demselben beschlossene und am 3. April

den Stunden zur Konntniss gebrachte Gutachten, welches im Wort-

laute mitgetheilt wird, und gibt sodann einen Bericht über die

oben S. 1C5 ff erzählte Vorforderung der Städte vor König Ferdi-

nand. In demselben wird znnilchst or/iihlt, dass am Samstag vor

Quasimodogüniti die StiUite der rheinischen Bank Köln, Aachen,

1) mcMT ZMA Itegi ntobt mdnr bei dm Akten.
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Meie, Hagenau, Sdilettskadt, Colmar, Offianlnirg und Speier in aeiner

Hajesittt Hof gefordert worden seien. Die Belation filbri dann fort:

„Lybek ist mt ertehio, dodi ron ktmigUeber Maiestet anoh

sn denen gefordert. Hat in kon. Mt ftirgehalten, wie sych die

erbern obangeiejgtMl stedt woU vnd erlych nach kayserlicheni ab-

8cbyd ergangen tn Wannas gehalten, vnd versehen sich Ir koniglidi

Muestet furder zu inen , sie vnd iro h(Tn vnd frUndt auch ihon

werden, Vf solches die obange-^eygton «tett ein bedacht genommen

vnd antwiirt geben, sio haben sich syder dem absclivd sie vnd yie

honi vnd fniiidt nit anders gehalten, dau wie der abscbyd ver-

mög, vnd Ire elttoru vnd forlaren haben sieb aueb dernuisseu ge-

halten. Ire hern vnd t'ruudt sindt nit anders wyllens, dann daj;s sie

wellen furdthin auch sich derniassen halten bis vti ein generalconcilium."

Am Sonntag Quasiniodogeniti Morgens G Uhr Hess dann der

König folgende Städte von der schwäbisschen IJank: Esslingen,

Ueberlingen, Rottweil, Ravensburg, GmUndt, Weyll und Kaul'bouern

vorrufen und hielt ihnen dasselbe vor, wie den Tags zuvor be-

rufmen Stödten. Dieselben gaben aneh die gleiche Antwort.

Sonntag Nachmittags dn TJbr wurden dann Strassburg, Frankfort,

Goslar, Nordbansen, Wimpfen, NQmbOTg, Augsburg, Ulm, NOrd-

lingen, Botbenborg a. T., Reutlingen, Memmingen, Hdlbronn, Gon-

stanz, Lindan, Kempten, Hall, Worms, Dinkelsbttbl, Scbweinfurt,

Windsheim, Aalen, Bopfingen und Bttcbbom in „seiner IfaiestKt

Gemach" berufen „vnd ist inon furgehalten worden von königlicher

Maiestet, wie dass sich die stot haben gehalten eygenwillig vber

das mandat vnd edikt, das von kai. maiestet vfl' erst gehaltem

Beychstag auBsgangen ist, haben sich newer 1er vndorfangcn, daraus

dan enstanden ist vffrur vnd emborung, dass dann ko. Mt /,u inen

sich solehs nit versehen bctt, aber wie dem allem welle sieh ko.

Mt versehen zu den stedtten , dass sie ayeh werden halten nach

aussweyssung des edykts vnd mandat z das zu Wurmss aussgangen

ist vnd im kein mangel la.sscn. Dann wu solches nit geschehen

wurdt, künden die stet wol gedenken, dass kai. maiestet verursacht

wyrdt, dagegen vnd darwyder zu handeln. Vf solches die erbem

fnj vnd rychstett, wie oben angezeygt, haben ein bedacht genomen

vnd sieh mit einander vnderredt vnd sindt wyder hinnff gangen vnd

wyder für königlich maiestet eingelassen vnd hat her stnrm ans

beveleb der erbem stedt angefangen zu redoi. Dnrebleychtiger,

groflsmeofatiger, hocfawyrdigsten fnrsten, gnedigsten, gnedige hern,

als von ewer königlicher maiestat von erbem Stetten angezeygt

haben, . • . dass sich die erbern inj vnd lychstett vnd alle yr vor-
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eltorn gehalten haben mit allem demjenigen, dess sie kayBerlicher

maaertet vnd dem heylgen reycb zntbon aefauUlig sind gewesen, vnd

noeh alle wber frey vnd reychstett dess selben wyllens vnd

solchem eq aller zayt keynen mangel lassen vnd sieh dermassen

halten gegen kayserlicher maiestet als gefareah vnderthanen, sindt

anch die erbern stedt alw^en kayr maiestet gehorsam gewesen vnd

noch bey heutigem tag, haben eyeh andi dmrmaasen die erbau

stedt gehalten in der vfinr, dass es dem gaatzen reyeh ersohyaslidi

gewesen were wie offonbarlich. Dass aber den glauben betreffand

die erbem stedt abeten soldten, mocht wol allen Stenden zu nach-

teyl reyohen, uuch kann vns vnscr conscienz nlt dahin weysson,

weysst vns auch nit dahin, eh wollen sych die erbern stedt der-

massen in kai. Bevell geben haben vnd zn aller stnnd erfunden

werden als gehorssam vnderthanen. Darvf wir abgetretten sindt

vnd sich kunglich Maiestat mit dem orator, Herzog Frydervth vnd

Herzog wylhelm vnd dem Hischof von Triont vnderredt mit eyner

kurtz vnd li^ss man die erbei^n tVey vnd reychstct wyder hinein

vnd liess ko. Mt den erbern frey vnd reychstettcn sagen , dass niu

sieh dermassen hylten, wie sie woldtcn fjegon got, vnd kai. Mt ver-

antwurtten vnd L'edeuliten sych nach dem edyckt zu halten zu Wurms
au88gangen vnd verseil sich yr ko. Mt, es werden die erbern frey

vnd reychstet halten jtzuudt vf gehaltenem reyehstag , damit yr

niaiestat modit erkennen, dass sie theien als gehorsam kai. Mt. vnd

redt dameben ko. Mt selb, man sollte Tns selb fordern, wolt sein

Ht gegen kai. Mt aneh fordern. Darvf Her stnrm von strassbnrg

antwart von w^en der erbern stett, an allen artyckeln woldten

sych die erbem stett rechtgeschi^eo vnderteniglich halten, damit

sein maiestat ein wolge&llen darob haben wnrdt; aber den getan-

ben betreffend wys sie die erbem stet yr gewyssen, dass sie dar^

von nit wurden sten. Damit scbyden sie wyder «von dannen.*'

Naeh einem Verzmchnisse d«* auf dem Reichstage anwesenden

Fürsten und Herren, sowie der Mitglieder des grossen Aussohnsses wird

die von den Städten oingoruichto Supplication (s. oben S. 173 ff) im

Wortlaute mitgetheilt und sodann Folgendes (s. oben 8. 178 ff) erzählt

:

„Yf samstag p. quasimodogeniti sindt erschinen far kurfürsten

fUrsten vnd allen anderen Stenden dess reychs der byschof von

hyllissam vnd Ilert/og fryderych pfalzgraf als von römischer kay.

Mt vcronlnete commissarien vnd hat angefangen herzog fryderych

zn reden von wegen ko. Mt. Erstlich, wie ko. Mt alle tag poston zu

kuraen, wie dass der wutteryoh der Turck ko. Mi ein brueh zwang-

Bal in seyner Mt kunigroyebe vngern thun, wie wol sein ko. Mt
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ait maugel bei Inirfinnten, ftraten so anders dann daas sie flejrsB

fDrwenden, sey ko. Ht nodi bcgur, furdarlydi in den sacken, dar-

van key. Mt den reyohstag aasssehrdben bab lassen, sn sdn.

Am andern so lang ko. Ut an wie dass die erbem frey vnd

r^cfasfcet haben für dio stendt des reychss snpplyeyrt, daran ko. Ht
dn mysTallen empfangen bab, dann es Ywmals bey gehaltene

reyohfltagoi der braneh nit scy gewesen, sey auch wider die Ord-

nung, dann die weyl die erbem frey vnd reycbstet haben 2 jnn

ansschuss siizea, daran sie sych bylycb betten settigen lassen, vnd

jne wol solches jre furtragen lassen anzcygen, vnd byt ko. Mt
knrfUrsteu l'Ursien vnd alle stondt, solches nit anzunenien, dess

wolle sych ko. Mi /u kurffh-stoii fUrston versehen. Damit aindt die

2 obgeselirvljeuc coauuissarien abgeschidon.

Solches wie hernach stet ist iu suppliciitions weyss ko. Mt

vborentwort woidon, dei<^levchen wie hernach volgt für kurfürstcn

vnd fuisten vnd andere reycliss stendt durch hörn »türm von

strassburg muntlich fürgetragen.

Durchleychtiger grusbiuechiiger kunig, hochwyr«lige, durch-

leychtige, hochgeborne fürsten, gnedigstc vnd gnodigü hcru. E. ko.

Mt vnd fürstliche Gnaden jUngst anbringen bey kurfürstcn fürsten

Tnd andern des heyl. reyofas Stenden, vnseni gnedigsten, gnedigen

vnd günstigen hem bescheben, als sollten wyr vf die vbergebene

nottel, ehe dan sych dersdben vnser gnedigste Tnd gnedige kern

enrfOrsten fUrston vnd andere stendt entschlossen, vnser der erbem

frey vnd reycbstet radtsohlag bedencken mit vbergebener suplication

txi Verhinderung der andern sachoi vnd neoherongsweyäe forbracht

haben, dess B. ko. Mt vnd f&rstl. gnaden nit kleyn beschwerde

betten, mit gnedigstem vnd gnedigem begem, sych solohs nit ver-

hindern zn lassen vnd keyn nenhcrung za gestatten.

Damff geben E. ko. Mt vnd f. gn. wyr vndertenigst vnd vnder-

teniglich zu erkennen , dass solchs der erl>ern frey vnd reycbstet

suplication änderst nit dan alle3ai aus furwcndigcn vraachcn eingeleyb-

ten beschwerdten haben beschehon, darum aber zuvor, eh dau vnser

gnedigste vnd gnedige hern die kurfürsten vnd fürsten vnd andere stende

sich entschlossen, einbracht, damit vnser solch nuttürltige suplicacion

vor derselbigen gnedigsten, gnedigen vnd günstigen beschluss er-

wogen vnd nit allererst weytters boratschlagen solt verwrbachen.

Desshalb e. ko. Mt vnd f. gn., gnedigst vnd gnedig zu ver-

nemen haben, dass solches incr zu furderuiig vnd keyncr verliiuder-

ung anderer sachen geschelien. Ivo. Mt vud f. gn. haben sich auch

gnedigst vud guodig zu erynuern, das zu vor andern mor reychs-
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tagen der erbern frey vnd reychstedte beschwerden suplicationweysa

mermals dargetan vnd gnediglich gohort worden , welchs also zu

erkennen geb. dyss vnser suplicyren nit ueaherangsweyäs besunder

, • . unser nottui ft halben geschehen ist.

Ditweyl dan die erbem frey vnd roychstet der rem. kai. Mt
aller vnser gnedigstom hern vnd Irer Mt in reycb hochloblich vor-

forderong ydesmal alle vndertenigsten gehorsam vngespart yres

kybB vnd gut geleysfc Tttd noeb sn thon vrbyttich sindt, nach dem

lÜB wie ander des heyligen reychs Btendt vf dytem kcyserlyehem

reychüBtag radteehlagen vnd m sohlyaaan beschiyben vnd erfinrdert

sein, in aUer vndertenik^ geneygt alles iras za ftyd vnd wolfart

des rejcbfl äjemi, m fordern vnd m handein IieUEan.

So ist derlialb ir vndertenigst byit, e. ko. Mt vnd f. gn. wollen

des selben suplycjrens nit myssfiillens tragen, sondern ans enelten

vcsachen nit anderer meynungbesdheben seyn, gned^[8tvnd gnediglicbMi

vfneruen vnd entschnldigt haben, vnd vf solchs der anzogen beschwert

halb die ei bern ii ey vnd reycbstet nochmals gnedigst vnd gnediglichon

zu bedeockon. Das gegen eober ko. Mt vnd f. gn. vnser gnedigst

vnd gnedige hern, wollen wyr in aller vntortonigkeit verdynen.

£. ko, Mt vnd f. g. vndcrtenige

Der erbern frey vnd reycbstet Botschafter

vf dyssem reychstag zu speir versamolt."

Hiemit suhlies.st die ivulation, wi lche leider über die Vorgänge

nadl dem 10. April nichts mehr berichtet.

A. O. Hum. 9.

ra.

Aus den Akten der Reichsstadt Nord-
lingen im kgl. bair. Reichsarchive zu

München.

12. AltbUrgermeister Jacob Widemann und Stadtschreibw

Georg Mair an Bürgermeister und Rath 2U

Nördlingen.

Spcicr, 2Ö. Febr. 1529.

Ersamen Fursichtip:en weisen. Vnser vndertonig willig dienst

allzeit vngesparts vleys berait voran. Ik'sondcr gunstig gebietend lieb

Heren« Vuserm jüngsten schreiben nach auf iSontag Beminiscere ver-
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gaogen in Vlm an E. fLK w. auagiiageii,') seyen wir Donutag vor heui

dato SU Bebbaiueii mm moi^fenmal ankomen Tnd des orte vngettflin

des winds halben auf dem wasser stiUigai muessen bis an den abent.

Nach gelignng des winds haben wir vbergoschifft vnd von den Gnaden

Gottes glücklichen alher gen Speir sugelendet. Aldo noch gar niemand

on den Erbcrn Stetten gefunden, wann den Bargermaister von Nurm-

berg Cristoöon tetzel, vnd N. (sie) Langenmantel von Augspnrg.

Gleichwol haben sonst vil tur.stt ri h('rron auch iStet htnbcr^ vertahen

lassen, vnd ist man des kunigs Ferdinands nunmer ieglicb gowertig.

So verziehen wir allain auö' liemaint;r Versandung des Bunds fur-

schrifl'ten. Alspald vns dicselb beliendigi werdet, wollen wir vnserm

beuelch nach des l'orners halben bey dem k. Regiment mit allem

vleys bandeln, vnd ich der Statschreiber mich nachmals zum furder-

liduten widar erheben vnd aubaimb ziehen. Es hat auch doctor

Jaoob IcreU des Fonien proonrator auf fteiiag vergangen etwas gar

hitsig vnd sdiarpff vmb eanlcgnng der geriehtsaeta am kayserlichen

Landgericht zn Onolzspach ergangen, angernffk vnd dootor Hainrich

darüber bedacht begert, . aolliche an doctor Johann rechlmger

gelangen zolaasen. Das ist auch schon geschehen, vnd ob doctor

Beehlinger miUer Z«t vmb solliohe acta schreiben wnrde, jme die

xaaoschicken , oder alher sanerordnen, so waiss Melddor mein

Substitut dieselben wol zusuchen vnd zufinden. Ob auch ferner

hie Ewisdien ferner sohreibon vnd ansadien Wierde, «rie vnd warumb

das were, so wissen sich E. f. P]. w. g^gen demselben allzeit mit

Rat doctor Rechlingora der notturfft nach in antwurt wol zuhalten.

Dann on denselben als den der die Punkten, darauft* alle Sachen

beruen , zuuorderst aus eiiiiibnng wol weiss, vil gegen jme forner

zuschreiben ei wen misslieh sein inijeht , in ansehung seins irrigem

kopfs vnd böslistigkeit. Newe Zeitlang, was sich zu Stnissburg

vnd Basel in kurtzen tagen verlauflen vnd l»egoben haben soll,

mögen wir nit grüudtlichen wissen. Daruiuben wir dester minder

daaon schreiben. Allein gedenken wir, wie das E. f. E. w. für

vns wissen vnd versteen, das gut vnd fmchtpar smn mug, das sich

E. f. B. w. wie bisher aUwegen in Sachen des Evangeliums sittigk-

lichen halten, leichtlich nit newemng furzunemen gestatten. Dan
wir verhoffen, das wir also in sollichen aaohen vor andern erberlich

vnd wolbedeohtlüdi gebandelt znhaben, angesehen werden wGllen.

Bs geet sonst vber etlioh Erber Stet gar vil widerwertigs bemfs,

mSehten auch die saehen derselben ort vngeschiokt genug gestelt

- 1) In eiuem Schreiben vuiu 21. Februar au» Uiui battou die Mördliugor Gcüuuateo

4«n BiittM nileillMUt» dm rie biib nadk t^ete »idMbraelMD B«di(ditaD.
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aein. Haa versiebt Bich , bo der kanig ankompt , eins schneUen

nuugs TOD allen Stenden. Seyen von vilen Oantsder, Seeretarü,

kuohenmaister ynd einkanfier allhief besteUen alle nottnrfit So hat

ns der Prothonotaij hamerstetten seinem snsohreiben nach einge-

nomen vnd beweist sich von Oemainer Stet w^fan gegen vns in

alleweg anft frenntlichste. Das E. £ E. w. wir in yil bey vor-

gegebner potschiifft nit pergen wöUen. Dan wir vndertenig willig

vnd schuldig dienst mit <^'antaem vloys sabeweisen vngespart seyen.

Geben den letzten tag Hornangs Anno 29.

El. L K w. vndertcnige willige

Jacob Widcmann Alter Burgermeister vnd

Georg Mair Statschreiber.

So vnscrcr herren vnd freund, der von l)iukels]»üliel pot disen

brief" Sflb.si personlich antwnrt, So wollent juic diis Pottcnlon von

DinckelsspUcliel gon Nordlingen Ijegabon vnd ein zimliehs tringelt

damit geben lassen. Dann er dorauH' ein weil gewarttot hat. Wo
nit vnd es ein ander bestelt, dem aoW das gewonlich potteulou

behalt werden.

Ganstigen lieben Herren. Die ersten nacht, als wir zu Speir

ankörnen, haben wier in dem Wirtzhaus zu der Kronen ein Hau»'

knecht gefunden, ist von Munmingen bey Gwingon purtig, vnd die

Zeit vnserer anfror zu Nordlii^n hat der bey Mangel bossen

gedient» gesehen vnd gemerekt, wie sich Mang geklaidet vnd wie

fomer zum dritten mal dieselben nach zu jme geschickt hat vnd

anders mer, das wir ans jm erlemtt vnd noch mer erkundigen, md
wöllen denselben knecht nach Bat der gelerten zu kunffkigen Rechten

vnd gedeohtnns gerichtlich an gepnrenden ortten verhören lassen.

Ob es schon ymh ein klainen coeten ist, verhofiSm wir E. f. E. w.

nntz daraus znsaohen, wollen auch nichts weder muhe noch arbait

sparen.

Den fursichtigrn , Ersamen vnd weisen herren Burgermeister vnd

Bat der Stat Nördlingen, 'Vnsem gepietenden günstigen besondem

lieben Herren.

A. a. O. FwHsikel »4, Num. 13.

18. Widemann und Mair an HQrdlingen.

Spoicr, 3. MJlr/. 1520.

.... Wie vnd was wir E. f. E. w. aufF Sontag vergangen

bey der von Dinkelsspüchel Statpoten zngeschriben, das haben die

vngezwüifelt vcrnouicn. J^un ^ewarttet mau auf morgen des kuuigs
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Zaknnft gewissUehen. Vnd wie man rioh allüe noch veraichty

möchten die fnrsten vnd Stend des Reiche gar eohnell ankörnen,

Tnd znm forderlidieten handeln vnd den ahecfaid machen. Dann die

notturfft das an vilen ortten ernordern will. Es sollen anch gar

wenig forsten vnd Stend ansbeleiben worden vnd dw mcrcr teil

schon vnder wegen auf den bainen sein. So seyen auch mitler

Zeit die Stut Gos»lar vnd weissenborg am Norckgew selb viert

ankomon, vod bebt an teglicbun zuznreitten. Wann vus dann die

fiirschrifft von gemainer versamlung kompt , wölleii wir auch

vnueraogcnlichen ewerm Ijein Uh nachkoinen vnd handeln. Newer

Zeitung hab('n wir niclits sonders. Wann wir jrs hiebey seilen,

werden wir weittcrs ertiiicn, .soll auch hicnach geschribon wurden.

Gebea den dritten tag Murtzeu» Anno 29.

A. ». O. ITua. S.

14. WidemanB vaä Mdr «n HQrdlingen.

Später, a Ittn 15S9.

.... Ewr sdiraben den sechs vnd xweintai^tai tag Homnng
nechstaerschinon an vns ansgangen, haben wir mitsampt den wn-

,

geschloesnen Copeyen Jnnhaltende, was allenthalben bey Gemainer

versamlung vnd von K t E. w. kr. Maye. beschehen begem vmb
hilff vnd fomers halben gehandelt worden ist, emp&i^(«i, gelesen

vnd vemomen. Befinden das E. f. E. w. in allewog die sadien

fondditigklichen weisslichen vnd wol bedacht vnd gehandelt haben.

Wie sich dann Forner in seinen scbrifften flbet, thut er nach seiner

art, das man an jme wol gewiss vnd nnnmer schier gewonct hat.

Wir wöUen vns aber mit E. L E,. w. zu Got vorsehen vnd ver-

hoffen» es werde vnd solle jne wenig ftlrtragen, müssen vns also

gegen jme weren vnd der Zeit erwartien. Was vns dann cwroiu

beuelh nach in dem allenthalben /.uthon vnd /.u hiindeln gopiiret,

daran wölUm wir vnserthulben kain vleys an vns crniindorn lassen.

Su hat mir dem Htatselireiber in disen tagen meiner herren vnd

sonder vertrauten freund einer in gehaim zuuersteen geben , das

kr. Mt. vnsers allergnodigiston horrens Stathalter vnd Regiments

Ket im heiligen Heiche ob ewrom JUggst gethaneu schreiben vnd

bericht an sy gelangt ein sunderü guedigs vnd guts gefallen gehapt.

Der Zunenädit» wann er Fomer forrer komen vnd anhalUn, das

der seine erachtens gar mit knrtsem beschaid abgewiesen werden

solle. Der Zanersicht, so vrir nun GemMner versamloog fnrsebrifften

vnd die verschlossen Copeyen damit vberantworten , werden die
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nooh wdtter bewegt worden, Gemain« Stet md E. f. B. w. in

gnaden sa Mmeken. Will es dann K t E. w. nach

des Bargermeisters haimkonft vnd Tbwantworttnag des Fomers

sehrdben Gopeyen , an etlieh sonder personen vnd Bonds Bete

besebeh«!, wie der in seinem sdiraben vomeldet, die vüleieht

ehras seherpfer sein möchten, wann er ferner dch Tormahi hören

vnd mercken lassen hat, vns ferner mit ewerm bericht vnd benelh

tax not vnd gat ansehen, sozusehioken wissen, das dieselben nach

Jren gelegenheitaaeh sathon oder znlassen. Wann wir dann ewerm

benelh ,bey dem kay. Hegiment gelept, vnd bey Marggraff Georgen

die Sachen auch mitlcr Zeit, ob der änderst ankometc, ausgericht

haben, wöUendann E. w. wie vorgewcsent das ich dor Statschreiber

under anhaim reitten soUu, das bin ich vnncrzogenlich vnd wie sich

gcpnrt zutbon berait. Doch gewart ich in dem bey nechstem polten

owrer antwurt. Newer Zeitung ist nichts somlm-s vor äugen,

wann das noch heut vnd morgen ctlich vil Fürsten gewisslich

ankörnen werden , vnd handelt ko. Mt. yetzt t<'glichen persönlichen

im lve;riitu'iits liiii. Was, ist vns zur zeit verporgen . , . .

Guben dun achten tag Mertzuns Anno 29.

A. O. Mum. Iii

15. BfirgermeiBter und Rath von Nördlingen an Widemann
nnd Mair*

NfinUingen, 10. Min 1589.

.... Wir haben away Bwre JOngste schreyben, das erst bey

dem Donckelspaehelisch«! poten, vnd das ander bey Martin stranssen,

allhie vns gethan, empfangen, vnd darin Ewr ankonnfft gen Speyr,

newe Zeitungen vnd annders vemomw. Nun haben wir auch

mitler Zeit die Fqradirifit von Gemuner veraammlnng an das

Kejserlich Begiment, neben andern Gopeyen Fomers halben etc.

bey vnserm Statpoten zugeschickt, vngetzweinelt, seyen euch die

sdion snkomen. Darauff so wöllent ewrm beuelch mit flcys nach-

komen vnd euch in vnser vnd Gemainer Stat obligenden Sachen

halten vnd beweisen, das vns vnd Gemainer Stat bu ainiobem

nachteil oder schimpiT im wenigisten nit verwison werden mag. Als

Jr dann hierin zuthun wol wissen, vnd wir keinen zwciffel tragen.

So haben sich der Bundt vnd Stettag zu vlm in disen tagen

geendet, vnd ist ain andrer Ikmdstag gen Augspurg auff den ersten

tag Juni ueehst angesetzt, wie ir dann, von vnserm Alten IJurger-

meister vessuer sein üelation vnd was in gemainer versamlung
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beadiloaaeii worden, gethan, vnd bey kurtiestem oroffnet» wie ir

dann tob TiiBenii Bathsfireiisden, Georgen sdiwiimenbadi vnd Hansen

Bnmehi in im Dnrebrejrten gen Frankfort yenienien werden. Was
dann die Erbem Stet potschafiten anff dem Stottag gebandelt vnd

besebloesen baben, das ist in ainem absebied b^grifilBn, Der soU vnd

wierdet d«i Erbem Stetten nacbgesebickt werden« So yns dann

derselb znkompt, vnd was darin E. E. w. noth euwissen ist» das

wollon wir denselben zum fiirderlichsten snsenden, damit ir aa<di

dester gewisser ia bandlangen schicken magen. So hat vns auch

der Bürgermeister vcssner in seiner Belation angetzaigt, welcher

massen er mit Doctor hegenstein, dem von Naermberg bettelten,

geracUschlagt, von wegen eins wolcrfarnen Redners, vnd bey dem-

selben vnder andern bofnndon hab, das ain Doctor am kayserlichon

Camergericbt /u 8poyr uiitnunicn Doctor Ludvvitf Herrter ') von

Roytlingcn, i^rocuriro, dor in zu soUicheiii vnserin vorhaben gantz

tuglicli vnd gnt ansehe, üarumb so wollent demselbigen Doctor

Ludwigen nachfrag thnn, wio vnd welcher mas er sich halt, vnd

was scino sytten, thun vnd lassen soyen, vnd vuh alsdann dassdb

neben anderm bey vergeliner pottschafl't oder in Ewror ankuntft

zuwissen thnn. Wir baben auch in obbemortem Ewerm ersten

scbreiben am articot Tennerkt, welcher massen ir mit einem bana^

kneobt» in der herbei^ zn der krönen, der vergangner Jar in der

anffirnr aJbie Mang bösen bansknecht gewost sein soll» Bed gehalten,

vnd mit dem nach der gelerten Batb mit Becht ferrer au bandeln

orgebapthaben. Das alles wir fnr genellig vnd wolgebandelt bedenken,

nd allso ewerm Fomemen nach feiner anbandeln, ganta wol leiden

mngen, damit wir za vberfloss dester mer gnmds gehaben möchten.

Geben den sehenden tag Mertatens Anno 29.

Bni^ermeister vnd Bethe sn NSrdlingen.

Auf bcsondorom beigelegten Zettel.

Lieber alter Burgermeister vnd statschreibor.

Hionebon schreiben wir vnseren Hoben herrcn, den gesandten

Borgerniaistern von Naermberg, die jetzo zw speyr sein mochten,

1) Dr. L. Hirter oder Htetn, «In ProtesUnt, wurde ap&tw in Speler «rmordct

Dam sein Mörder nicht entdeckt oder doch nicht bestraft warde, rochnete Landgraf

Philipp TOD HeaacQ der Stadt Spclcr ao hoch an, dasa er in einem Briefe an Bncer Tom

IL Kot. IMS Mgt, w iMbe IwliM Liut, mit wenig KriegsToUc «un neichatag nach Spcier

zn gohf'n. „Was »ich auch dpr «tat Spoler halb zn verlawton oci, das wlaaen wir nit: das

aber haben wir verstanden, das dor gut Man Doctor Ludwig llorter daDclbst Jemerlicb

eratoohen worde, darnach nit ein Han gekreet hat, denrogm Vffsehcnn von Noten, dann

daaelbat dan chamerKcriclit vriRor hiVhRte Widersacher und da« pfafTenvoUt OlB iMT vnd
IMtatn ist." Bommel, Qcfich. I'hil. d. OroaBmüthigeu. Urkundenband.
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vnd ersnchen die, wie sich gepnrt, das sie euch mit iren getrewen

Retlipn vnd anderen , ob ir die von vnsertwegen darum icht

' ansuchton, bebilli'en sein wollen. Dnriinib so euch was widerwerttigs

vnd sorgfeltigs furfielo, so mugendt Jr allwegen niit Jrni Rath vnd

gnt bednnken baudien, vngetzweifült die Werdens nit weigern. Dat.

vt in literis.

A. a. O. Nam.

16. Widemann und Mair an HSnUiiiffeii.

Speter, 11. HIrs 1529.

.... Wir haben anlF heut durch Wol^gaagon laangeninaiitel

B^unents Bat Gemainer veraamlung fiinchrifiPt in die kayserlichen

Regierung Vberantwartten lasBen, aber eilender geschefft halben hat

die nit mugen vorlf>s<>n werden. Danimb vhs auch kain beschaid

gefalleh mugen. Aber morgen vnd zu andern tagen wöUen wir

fairen beeehaid zuerlangen. Newe zeitung auf Torgestem vnd

gestern seyen Saltzburg Angspurg drey fursten von Baiorn Maintz

vnrl Coln alhie ankomon. Noch howt vnd morgen soll Trier vnd

Hertzog Hanns von Hachsseii umli komen. Es seyen Augspurg

Strassburg vnd ander nier Stet alhie. Item wie wir E. f. E. vv.

verschinen ta^ weisenhnrg halben <fesehribon haben, das ist Weissen-

burg am Hein gewesen. Memmingen ist auch hie. Sonst wissen

wir nichts sonders, dann da.s man gottlos Practick widor die Stet

vnd Ewangelisch vben soll in vil

A. 0. Hmn. IS.

17* Widemann nnd Mair an NSrdlingen.

Speter, 20. M«n 1539.

.... Vnserm jüngsten schreiben nach fugen £. F. E. w.

femer znwisaen, das alle GharinrBtra on tfaiggraf Joachim, des-

gleichen aneh der merer teil Forsten des tentsehen Beichs vnd

sonst gar vil Granen henen Prelaten vnd vast allw Beidistet

potschafiten alhie zu Speir ankörnen segren.

Vnd ist der Reichstag montag nach Jndica negstuerschinen

EU finier tagszcit in gegenwärtiger Versammlung aller Churfuraten

(ausgenommen Hortzog Hannsen von Sachsson) Fursten Grauen

Herren Prelaten vnd Stetpotschafften im namen des allmeclitigcn

mit einem löblicdien gesungen Ainpt der Heiligen mes von dt;r

Immerwerenden vnd vuteilparen Driuaitigkeit angefangen worden.
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Nach sollichem volpvachten Ampt der nies soyen der kunig

von Hungern vnd Behem etc. uls Stathalter vnd Verweser kr. Mt.

vnsers allergnedigsten herrens im helligen Reiche teutBcber Nation,

»iisampt allen Ohorfimten wie obgemelt, Fnrateii Graooi herrea

Ptelaten vnd Stetten Ton der kirdien des ThnmstifltB den neohsten

in das Bathaws gangen. Des orts in genuuner Tersamlnng aller

Boich Stende ans beneUt \co, Ut. der dnrchlanditig TQd Hochgepom

Forst vnd Herr Friderich P&ltsgrane bey Bhein Hertiwg inBMem
vnd Stathalter in aigner penon nnmdtliclien vnd forstlichs gemnets

dem Bdchstag den anfieing gemacht vnd daranff kr. HL sdurüRip

liehen gewalt vnd darm die hiebeyaerscblossen Ckipef der kajser-

liehen Instmction verlesen lassen, vnd nachmale für sich selbst vnd

anstat der andern seiner mit Gomissarien kr. Mt. gnedigs hogem
vnd ansinnon mit kurtzcn werten ernenert damit beschlossen. Vnd
daneben ko. Mt. zu Hungern vnd behem auch selbst personlich

vnd mundtlich in toutscher Sprach etwas gar hochflechlich vnd

senlich alle Steml dos heiligen Jleichs crmanet und gepetcn hat,

die merklich vorstccnd not vor augcn dos Turckens iyranney vnd

einfals in das knnigreicli Hungern vnd tcutscho land, wie soin Mt.

des nwr wann gewissen vnd warliafVttm bericht vnd warnung het,

zu herizou zu furcn vnd alle dcsHolbigon villaltigen sig vnd dabey

zuernu'S.sen, das geringer hilff in frciubrlo land /uthon were, wann

so es die Stcnd samuntlich oder sonderlichen an jrcn Fursieuthuiacn

Landen leiitten vnd aigentliuinon beruren wurde, in gar kurtzen

ordentlichen vnd gegründeten reden. Dartlbor dann die Ohorfursten

Forsten vnd Stend in gemain des kay. gewalts vnd Instruction

abschrifft bitten vnd begeren liessen, sich der nottnrfft nach darin

snnersehen vnd mit gepnrender antwurt daranff zn entschliessen

wissen. Das bewilligt vnd desselbigen tags aller Stend Secretarien

vnd Statschreibem an die Federn gelesen vnd denen in jre Pflicht

eingepnnden, auch jr jedes namen an^esaidmety das sy soUiohs weitter

mt komen oder gelangen lassen wolten, wann an jre herschafften, von

der vrogea ein yegklieher allda wäre. Wie das audi danor des Beiehs

marschalck also den Beichstendoi verkündet hat vndcr äugen.

Morgens afftermontags giengen Churfursten allain Fürsten

Granen herren vnd prelaten, aoch die Erbern Fn v vnd Rtn* listet

yede parthey oder Stand dem gcprauch nach besonder in jre verordnete

Stuben snsamen, vnd beratschlagten die Artikul in kr. Mt. ver-

lesen vnd angeben Instruction. Vnd als die Churfiu'sten fiirsten

( Jranen horren vn*l prelaten die Erbern trey vnd Roichstet potschatiten

nach den aller beschehen beschlussen vnd liatscblagungen zu jnen
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«roordeni ?]id den jr Torfaate anzaigan linsen, erfiuid sieh dsnuis,

das derselben will gemaet vnd maynung im grand aller massea

wie der Brbeni inj vnd Beichstet geataaden viid beschloesen was,

.

alles in eins yegUichen Stands absondemng wie vorgemdi. Das

etwas nit wenig nmerwnndwn. Vnd was das jr aller beschlns vnd

antwnrt den kn. Ooimnlssarien erOffiiet, das 19^ die drarftiislien

Fnxston vnd Stende des heiligen Reichs der sweyer Articul in der

Instruction begriffen, nemlichen der Türkischen eilenden vnd Ter-,

harlichen hilff, anch der i<]rhaltung des kn« Begiments vnd Gamer-

gerichts noch aar seit nichts ftirziinemen oder au handeln wissen,

es were dann der mittelst articul darin, vnsem heiligen glauben

vnd das gewissen belangend, vor allen din^'en orörttert aiisgefurt vnd

gelediget, damitt so man hiltl" vnd rettung in andere vnd frembdo

land tlion solt, das man zunor wissen vnd verstand haben möchte,

wie wir im heiligen Keicho toutscher nation in gutem friden mit

vnd boy einander woncn vnd sitzen künden. Dann an frembde ort

hilff zu thon, vnd sich selbst zuuerlasson, were nit naturlieh oder

pillich, sonder hoch beschwerlich, wie ein yeder veistcndiger da.s

abzuncmen vnd zuermessen hat. Vnd so das vorgienge vnd

gesdieehe, alsdann erkenten neh die Stend des heiligen Reichs ein hilff

zuthon achnldig, waren des auch als CSristenleuk irs Termugeus genaigt.

Damff nch die kn. Commissarien bedacht vnd anf gestern

den Stenden wider Inrgehalten haben, kr. Mi. Orator vnd die

verordneten Commissarien bewegen vnd bedechien, das hienor an

all^ vergangnen gehalten Reichstegen die ordnnng gehalten wordon

were, das man die Arüenl des anssohreiben allwegen nmerdrast

for angen genomen, vnd einen naflii dem andern darin erorttert

vnd daranff beschlossen bei. Dos freuntlichen vnd gnedigen begerens,

das sollicher alter geprauch auf disem Reichstag vnd hinfuron auch

also gehalten vnd gehandelt werden solt. Des die Stend des Reichs

an bedacht namcn vnd sich abermals ein yegklicher abgesondert

einer antwurtt dai-auff entschlossen, vnd einander vast glcichmessiger

maynung wie obbcrurt ist, begognetend. Also das die drcy Articul

in der Instnietion bcgritl'en durch der Churfnrston Fürsten ürauen

hcrron l'ielaten vnd Stet verordnete ausschus tiuhanden genomen

vnd samentlich mit einander zu der uotturtit wol bedacht vnd

beratschlagt, aber dai'in on widerhindersichpringen an alle Stend

in gemain vnd Sonderheit mit nichten beschlossen werden solte.

Darauff es dismals beruet. Vnd scyen von den Eibern Frey- vnd

ßeichstet wegen zum Reichsausschus verordnet herr Jacob stürm von

Strasburg vnd Cristoff tetzel von Nnrmberg.
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Daneben haben auch die Erborn Stet ein Geraainen ansschns

vnder jnen selbst zu allen furfallenden aachen verordnet, nemliclion

von der Beinischen banck Coln Wurms vnd Franckfurt vnd von der

SehirabiMfaeii banck Augspurg Nnrmberg Vlm vnd von der wegen

Wolff (sie) langenroantel, Gristoff tetzel vnd B*.' besserer, auch Mem-
' raingeii Hannafln echinger, die haben ranorderBt anf den mittelateii

Artieal in der Inrtraction ein maynung begriffen, mit was mas vnd

ans wellichen merkliehen vrsaehen diser Artienl im heiligen Rdeh nit

erlitten werden mnge, mit angaignng was grosser Tnm im heiligen

Baeh darans in allweg entst^en machte, ndt angehenektem bit»

sollich fomemen abrastellen vnd diso saehen b^ dem Speiiischen

abscliid bis anf das konfftig Ooncilinm beleiben mlassen. Dann
solte dem artieal volg besehechen, were diese handlnng vnd Immg
des glanbens nnnerhSrtter vnd vnerortteter Ding abgelaint vnd

nidergctrackt, auch von onnuten dis falls femer ein GoDcilium

ssahalten mit yilen vnd langen furschlagon. So vns die mit der

Zeit behendiget werden, die E. f. E. w. auch vnuerhaUen beleiben.

Der hoifnung das sollicher articul, der allain durch die pfaffon

gftpraciicirct sein soll, mit hilff furdenmg vnd Rut etlicher Fürsten, die

auch nit Evangelisch sein sollen, gar abgethan oder zum wenigsten

dem ein treglicho niiltcrung gemacht werden mus. Wie vnd was

dann darautf volgct , wollen wir auch liinach sclir.'ihen , der

Zuuersicht E. f. E. w. werden vnd wissen sich als die hoeluicrstendigen

mitler zeit in Sachen wol zuhalten. Dann souil vnd wir merken,

es kome wohin es wolle, mugen sich die jrs thons vnd lassons

bisher vor andern entschuldigen, vnd dermasson anzaigen, das wir

vns keiner Vngnaden noch geuerden besorgen dnrffen oder wÖUen.

Wir wissen E. f. K w. sonst in sondeiheit niehts neues m schreiben,

dann das vast alle Chnr- vnd Fürsten alhie ankörnen seyen, on

Marggraff Joachim von Brandenbarg vnd Hertaog Qeorg von Sschsen,

der man noch gewärtig ist. Aber nicht minder eilt man in saohai

vast vnd versieht sich meoigklich, das der Reichstag nit langkwierig

sein soll oder wird, also das wir vns ob Qot will bald haimisakomen

verhoffen wöllen.

Item so hOren vnd merken wir nichts von ferner, ist vns

anoh noch kain antwurt vom Regiment anf die vbergeben fiirschrifft

vnd Oopey gefallen. So halten wir auch mit gutem verrat nit

hart darumb an. Sonder wir haben den Secretarium des Regiments

gepeten vnd den willen befunden, das er die sach in guter godechtnus

vnd bey banden behalten wolle, damit so fomer kome, das er

dann gefast sein will. Er bericht vns auch glauplich, das keyserlich

21
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^
Begiineiit habe dem forner auf ewr jungst beachechen schreibeii in

edurifftan geantwurt, das die Begienmg Ewr erber erpieten far

gnugsam angeoomcn vnd erkennt bab, wisse Bwr lieb auch danon

nit zntringen. Das ist das jr jme vornnig «Iis; heiligen Reichs

Ordnung glait geben ynd zuschicken wollen. Das ist dann bcschechen,

aber er bat das nit angcnomen .... Geben den zweinizigsten

tag Mertzens zu Speir Anno 29.

Auf einem besonderen bdUegenden Zettd.

.Item wir haben auch Doctor Ludwig hertier yon Reutlingen

nachgefragt vnd durch vertrawt gnt freund vermerkt vnd verstan-

den, das der gemaincr Stat aas vi-^achon, die wir E. f. £. w. in

vnser Hairakunft noch anzaigen wölien, nit anzuncmen oder zuge-

pranchon sein werde. So sechen wir ausserhalben doctor Fröschen

vnd anderer par Jungen doctor wenig , die sich an soUicho ort

vorstellen vnd verpflichten lassen mochten. Es haben die von

Esslingen yetzt ain Doctor ein Jungen gesellen «1er Stat kiml , der

axich ligendo erbstuck vnd gn«!ter bey jnen hat, angenoiuen, geben

dem des Jars hundert vnd /.waintzig gülden vnd vergunnen dem

daneben zu aduocircn. So haben sy auch vor sonst zwen Sindicos.

Welten aber E. f. E. w. mit einem handien lassen, der in

Fomerahandlung geprancht werden solt, so mdchte dassdb etlichen

bescheehen sehreiben an Doctor Jobann Beehlinger zuwider son.

Dann doctor Bechlingor ewerm sehreibeii Tnd beueleh nach zu

soUicher handlang maiater Baltassar laymann zu Augspurg hienor

bestelt bat Also wann er aduoeiren solte, das der denselben

allwegen bey banden haben vnd den zu der- notturfft berichten

möchte. Doch niohtz minder was vns E. B. w. beuelchen ferner mit

einem zuhandeln, das wSllen wir gern mit vermngklicbom vleys thon.

Jtem so E. f. E. w. vns den WuiKlwolder Statpoten schicken

werden, so wSllent dem noch fdnfitig gülden geben vns snpringen,

damit ob es sich lenngcr wann wir vns verseben verziechen wierdo,

das wir gefast sein niugi^n zu der nottnrfR; vnd auf erbern rechnung.

Es Seyen auch vast alle Stet gros vnd klain alhie ankörnen

vnd in treffonlicher anzal zugegen, vnd haudlen nochmals gar

erbcrlich vnd cintrcehtig.

Es steet auch (lot hab lob vnib vnns bed gesundheit vnd alier

Ding halben ganntz wol vnd recht.

Auf einem swdten beeondeni Blatt.

Gunstiger lieber Herr Bürgermeister woUent den von Werd

jren Brief hieneben bey aignen potten antwurten vnd den potten
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sein pottenlon daselbst empfahwi iMsan. Dossgleichen Hannsen

Warbeeken der Ton Dinkelspflohel brief auch zustellen lassen.

Jtem 80 wist das wir glauplich erknndigt, das Hanng boB sein

fanpaeh klaid dar inn er Brsameii hat wollen belffen ermorden

an Haidelberg verpuffen laasmi, het es aach gem seinem bansknecbt

nikanffen geben vnd dn galdm daran verlieren wOUen, aber der

kneeht hat es damals nit annemen wOllen.

Jtem Gnnstiger herr wo Jr Tnsere herren die Jnstmetion nit

wol lesen künden, so lassens den Melchior ad mondum sehreiben.

Dann ichs der StAtsuhriber raitsampt der TOn Angspnrg yndNurm-

berg SindioeO'in vil von aller Stet wegen abgeschriben vnd mitler

Zeit andorn orbern Stetten leiehen müssen, das ichs nit wider

abschreiben künden. £h> habtm wirs fronst in Beten Gopey.

A. a. O. Muiu. 8.

18. Widemann nnd Hair an NSrdlingen.

Spcler, 24. MRrz 1529.

. . . Wir fugen cwr lieb xu wissen, das wir vojii kayserlichen

Kogiment disen gnedigen beschaid erlangt haben, das sy auf ewr

jungst schreiben an sy gethon , dem Forner ein iii<!yming zuge-

schribcn vnd zuucrsicht ha1>en , er solle vnd werde nit raer bey

inen anhalten. Ol) das aber gescheche, wolle sich die Regierung

gepurlic'hen halten. Vnd ein Ersamer Rat vnd Geraaine Stat

Nordlingen soll alles guts vnd gnedigs willens zu ir der Regierung

veraechen, vnd wir sollen inen in schriflften de» glaita halben irie

wir arandtlieh gethan, bericht geben, damit so Forner fener an-

hielte, das sy sieh dester atatlioher damaeh xnriohten wissen. Das

soll nooh hawt oder morgen anfe langst beschochen. Dann wir

yetst in Bmofaa Rat mnessen vememen was sich der ansschns des

miüen artieals in der Jnstmetion wie euch hienor beim Birmenter

xogescbiekt entsehloBsen haben. Dann wie es vas noch ansieht, so

mficht es swdflich gnng desshalben steen werden « in ansehung das

die pfaffhait gar emstlioh handelt ynd anhelt Nachmals will ich

mich der Statschreiber erheben vnd anbaims thon zum furderlichstan

ich kan. Wissen sonst E. f. B. w. diser Zeit nit sonders newe

Zeitung' ziisehreiben. . . . Geben den Ticmndzwaintzigsten tag

Mertzans Anno 29.

A. m,0. Nam. 1.
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19. Widemaan ui Hfirdlincreiu')

Speier, 9. April 1529»

.... Am sambstag neehrtaendimeti nach mittag sein alle

stend des Reichs sosamcn benifTt, vnrl desB ansschuss beratslagung

bevlisen ynd auff yedes Stands bedencken gestölt worden Der-

selbicren des ansschiiss verlesen beratschlagnng , haben die Stend

abscbrifi'ten genonien, vnd die Stett Solielis widermnb von nenem

lassen verlesen, vnd nachmals dasselbig am atitermentag dem ver-

ordnetten irem grossen aussclmss m beratslagen vnd artickel irs

glitten bedünckens darauff zu steelen beiiolhcn. Das sy dann gcthim

vnd soliehs snpplication weis gestellt vnd dasselbig die Erbern Stet

Bottschaffter verhört haben, vnd w511end sollichs den Curfursten

•finstea vnd Stenden Tberantwmten. Was daraoff gehaadelt Tod

beelosaan wirt, will ich E. f. EL w. mitaampt des Bdoha anasehuss

obgemelter beratslagung auch T<ni der Stett Tbergeben anplicatioii

copj Eoaehidkeiii oder mit mir aelbs bringen.

Ferner so hab ich e. f. e. w. schreiben durch Endrisen -

Herren sdimid emphaagen vnd vor xaknnfft desselbigen sdireibenB

vnd aUbald marggraf Georg gen Speyr ankörnen ist, dem Doctor

Fröschen den Batdag von doctor Jobann BöhUnger Vberantwart»

aoch ine von wegen e. f. w. gebetteUi denselben ratslag ronerlessen,

auch bey ime verfiisseri vnd fUrter so ich sein begem ward, mir

soUicbs heUFen znnoUen vnd boy den Fürsten vedrer zn sein , das

er dann angenomen vnd zu thun sich gutwillig erbotten hat. So

bin ich auch auff vetzif; e. f. w. zugeschickt schreiben zu meiner

herrn, der vdu Nurmberg gesandten potschafi'ten gangen, in diser

sach des Fornors halb irs Rat^^ gepflogen , die sich günstigs gutz

willens erpotton ancli anzaigt vnd geratten haben, laut docter

Röhlinga anbringen /uthun, doch darinn aussen zu lassen, das sein

fürstlich gnad sich des forners entslahen sollt. Dann sy die von

Narroberg achten gentzlichen darfUr, das sich marggraf Georg

des Forners nieht vü anaemen, vnd die von IjTQrdlingen vmb swit*

willen begeben ward. Es were auch inen lieber, der F<Hrner wera

vnd blibe sa Onolzbach, alda man seins Weeena vnd geschrais wissena

hat. Dann wAt er da vertrib«i, vnd an andere ort komen, vnd

daselbBt dnreh ine newening seine gesohrais ange&ngen werden.

Nachmals bin ich aoff e. f. w. schreiben vnd dero vom Nürnberg

Bathsli^ m Herrn Hannsm v4m Segkendorf dem 51tom gangen,

bqr im von e. £ w. wegen mich angesaigt, ich habe bej meim

1) Dlesar Briaf tat, «to die nMttUblgaideii. tob WManuniiM Bknd. wibMod
di» arAbenn IIMr gaaeliiMMB Int.
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g. tosten yvA herren «obb beadeli E. £ e. w. werlviing Tud an-

bringen rathon, mit dienstlich pitt» Solliobs sn sein fonitlich gnad

gelangen nlassen» vnd mir seiner fnrstlielien getogenheit nach tag

Tnd stund zn benennen, darinn mein Zugeordnette vnd mich

gnedigklich snnerhoren. Sollichs halt Herr Hanns von Segkendorff

an sdn f. g. gebracht vnd nachmals mir m antwnrt geben, sein

gnediger fürst vnd herr habe yetso an zwsyen vrn bey anderen

fUrstcn 711 handeln vnd wisse nicht, ob sy auff morgens vdder

zusamen werden kernen oder nit. Job sollo aber an mein Herberg

gt'en, vnd so es seiner turstlichen gnaden gelegenbait sein wirt,

wölk' er nach mir schicken. .Tcb soll im aucli wo ich zu herberg

lig duöselb auff ain Zedel verzeichnen, das ich gotbun hab. Gemelter

Herr Hanns hat sich go^en mir von e. f. g. wegen vil günstlichs

willens erbotten, vnd nachmals auff niitwuch nechstuorschinen nach

mittem tag in der dritten stund nach mir in mein Herberg geschickt,

an meim gnedigen Herren su kernen. Derselben Zeit bin iflb in

dem StOtt Rath gewesst. Sobald mir aber solliobs in der fünfiten

stnnd angesagt ward, son Doctw Frosch vnd ich in des margrafm

Herbei^ gangen, vnd vna uisagen lassmi. Ist vns dareh Herr

Hannsen von Segkendorif die antwnrt au entbotten worden, der

fnrst hab geet geUden vnd Wierde yetao das nachtmal einnemen,

vnd 80 sein fürstlich gnad am morgm Domstag nicht in Bath oder

sn den forsten bedflrl^ wölle Br, der von Be^randorff widemmb
nach mir schicken.

Günstig gebietend Lieb Herrn, anff gestern Dornstag /vi X
vm vormittag seind aoff Herrn Hannsen von Segendorffs ertordem

Doctor Frosch vnd ich für marggraf Jorg lassen vnd durch sein

f. g. in aigner person gnedigklich verhört, vnd nachmals darauff

durch offtgonannten Herr Hannsen die guedig antwurt geben worden,

sein gnediger fürst vnd Herr iietten die Werbung vnd zuuerderst

die diensterbietung ains Kats vnd Statt Nördlingen zu gnedigem

dank angenomen. Aber auff das andor so vil den Fomer belangte,

geh sein fürstlich gnad dis antwurt, es möchte sein, Forner bette

neh ain Zeit lang in seiner f. g. Statt Onolzbach als ein gast

•gehalten, vnd bei den Wirtten gezerdt, aber ganz wer ono, das er

von sein f. g. ainichen rat oder vertroetnng gehabt hett. So triegen

sein t g. auch seines ansmffens oder verdagens von ainem Bath

m Nürdlingen dhain wissen, SoUichs were anch an sein 1 g. nie

gelangt, vnd ob es besoheen were, oder noch besoheen wttrde^ wolt

sein 1 g. ainem Bath das gnedigldioh wissen thon, vnd auch hienor

gethnn haben. So wer sein f. g. vnnerborgen, das derselbeii vor»
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faren gemaiiMr Stftt NOrdlingen gnedigo Herren gewesen werend.

Das wolt er nit weniger auch aem, vnd so sy es begerten, den

Ferner wider gemaine Stat nit enthalten. Wwe aneh ainem Bath

gemaint, mit Fomer vor sein £ g. in saohen hai^l«i ra lassen» so

wOlt sein f. g. sieh granaino* Statt ni gnedigem gefolloi der mtthe

TuderfithflOi m nersnehen, ob die sach gfttlieh hingelegt werden

mOohte, dan t g. were der Statt Nördlingen mit allen gniden genaigi

SoUieh gnedig antwart ist an vnderten^em Danck angc*nomen

worden, mit anzaigen, das der gesannt dieselbun seinen Herrn ain

Erbern Rath hochlöblich beronien wölt, die würd^ sonder allen

Zweifel sollichen gnedigen BeBcliaid mit vndertenigem vleis alles

jres Termügens verdienen. Aber der guilichen Uandulung halbe

heti der gesandt dhainen Heoelh, wölt aber neben andern soliicbt

au ainen Erbern Rath gelangen lassen.

Weittor thu ich e. f. e. w. zuucrnonien, das mit dem raarg-

grafen der Anthonj fornor iim-h ffen ^\nt\v mit dero pt'erden komen,

ist aber nit Hofgesind, reytt auÜ sein aiircn pfunnig vnd Liferung.

Ich hab mich auch erkondigt, »bis er nicht sündcrliehe gnad beym

Fürsten, noch gunst bey den vom Adel, allein sein wesen bey den

fieittern vnd ettlichuni Lüdcrlicheui gesiud hab. Ich hab auch den

forner noch keinmal im Bathof gesehen, allein auff dorn platz vorm
thnm vnd anff dem marckt, Tnd wer im bekannt ist» den laufit

er an, vnd hat seiner gewonheit nach vil red vnd fediteos mit den

Henden gegen denselben personen. loh bin su gott gutter Hoffnnng,

er ward nicht erlangen noch ansbringen, dann ich hab allenthalben

gnte Tertroetnng. leh bin aneh bej mein Herrn von angspuig

dem HSnrwart, vnd Br. Besoerem von Vlm gewesen» des, so

anff nechstgehaltenem Beidistag alhie des fbrners vnd mang bösen

halben gebandelt vnd gnedigw Besdiaid geben worden ittt, wideramb

erinnert, vnd darauff von e. f, w, wegen ersucht vnd gcbctten, ob

not tue vnd ich sie auruffen ward, mir jren Bath vnd hilflicfae

farderong mit zu teilen. Das sj zutbun sich gonstlichs vnd firennt-

licbs willens erbotten haben. Es ist auch der von vlm widerumb

/um ausschus vber die Ruplication, die im Reichsrath eingelegt vnd

verlesen werde, verordnet, vnd so forner snpliciren wurd, mir

Solichs durch den von vlm nicht verlialten, sonder bey rath vnd

hilff mitgetailt, auch bey den andern Herrn den verordnetten ditz

ausschus, nechstuergangener Handlang vnd beschaids vnderricht

gegeben werden. Deshiilben ich nicht gros sorg auff den forner

trag, etwas /u erlangen oder auszubringen, allein raus man im sein

geschray vnd wesen lassen, wie dann sein sidt vnd gewonboit ist.
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Ich will abt-r nicht dester mindor bey den von Stetten vnd sonst

auch wo seiiitbalb dio notturfft erliaischt, soin des forners Handlung,

vnd hergegeu o. L w. gnugsan» erbietten endeckon vnd zuuersteen

geben, wie ich dann sollichs an vil oriten «clion getim habe.

E. h\ E. W. Schick ich hieniit der lieratslagung von des

vtaiflhs ansachus ain copj, dergleichen auch ain copj der Öuplication,

80 auff vergangen mitwuoh von dan Stetten des reudis Stenden

beranwort ist worden. Aber noob kain beschaid darüber geben.

So bald daa besebieht» will ich e. e. w. audi nicht verbalteo.

Sonst wais idi diese Zäi mcki m. schreiben. . . . Datum am 9 tag

apprillis nach mittag anno 29.

B. F. B. W.
gehorsamer Bürger

Jacob Widemaim.

Anf b«eond0rem Blatte:

Gunstig gebiettend Lieb herm. E. f. w. tu ich avldi znoer-

nemen, das die konigklicb Mt. zn hnngem vnd Beham alle

geeannte der Erbem Stcttpottschafftcn für sich erfordern, aber

daraus drflj teU machen lassen. Nemlich am Sambstag necbstaer-

schinen zu vier vrn nachmittag die hernachgeschriben stett, nemlich

Cöln, Ach, motz, Hagnaw, kollmar, Schlegstat, oflFenburg vnd Speir.

Nachmals am sonntag zu Siben vrn vor uiittaLf Ksling, Koiweil,

Vberlingen, Rauenspurg, werd, kaufibewem, limund vnd Weyl.

Denen hat seine ko. Mt. durch Hertzog Friedrichen pialt/.graien

in bywesen des orators, auch des Bischofs von Trient' vnd Hert/.og

Wilhelms furhallen lassen vngeuerlich ain solliche meynung, kay.

Mt., auch ko. Mt. vnd sy als Comissari zeugen gut wissen

vnd erfarnis, das sy die Stett sich bis hieher im Oristenlichen

glaben, auch kay. Mt. ausgegangen Edicten vnd mandaten ganta

wol vnd vnderthenigklich gehorsam gehalten betten, aber etweoil

stett nicht. Nim were aber von kay. Mt* anoh jr selbe w^en
jr gnedigs aneynnen, Begeren vnd Bitt, sie die Stett wCllten sich

also hinfitro ?rie bishero im CSristenlichen glaben ^abgeftUlen öder

ainich endentng oder newemng haltoi vnd erzeigen. Daran sy

dann gott dem allmeoht%ai ain lob» auch kay. Mt. vnd jnen den

Gomisaarien gnedigs gefallen bewisen, kay. Mt., auch sy die Comissari

wollten sollichs in gnaden gegen in erkennen, vnd auch sy die Stett

gebetten haben, das sy bey den andern Stetten, die dann der nowen

sect anhangen, vleis ftirwenten, das sie derselbigen abstünden vnd

dem Ghristenliohen glaben anhengig, vnd kay. Mt. mandaten ge-
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honsm weren. Dann so das nicht beschehen, würde m besorgen

eeia, es möchte in grose «genwlicbhait vnd aufrar daraus entsteen.

Auff sollich ermanen haben sich die Statt am Sambstag

bLsehickt, durch ain Docfcor von Mötz, vnd die Stet am sontag

frue beschickt, durch don Bürgerraaister von Eslingen Holdermami

gegen den Comissarien aller gehorsam auff das vndertenigst erpotten,

dem nach zu geleben, wie sy bisher vnd jro vorfordern auch getun

haben. Es haben auch die beschickten Stett am Sambstag für die

Luterischen Stctt. vndurtonigklich gübetten, sy in gncdigem beuelh

zu haben, wie ich dann in meiner ankunät ferner anzeigen will.

Ferrer so ist den von Strassburg vnd Nürnberg ain Zedel

zQgeschickti vnd dabey befolben worden, mitsampt den bernach-

gesclmlMi Stetten im selbm Zedel Tenmdmet am sontag aoff j tt

naeh mittag vor kay. Mt. vnd den Comissarien m ersolieinen vnd

Bern das die Stett, nemlieh Strasburg, Frankfbrt, Gosler, Northansen,

WimpABen, Ntlmberg, angapnrg, Yhn, Nördling, Bottenparg anff der

thawber» Beatling, Meming, Hailpnin, Costenta, Lbdaw, Kempten,

Hall, Wflrmbs, Dinckelq;»ttchel , Winzbaim, Awlen, Bopfing vnd

Bncbhom. Diesen Stetten, so alhie gewesen vnd erschinen sein,

ist vngeverlich ain sollich maynung durch vorgemelten Hertzog

Friedrich in BeiBein kuy. Mt. vnd der Comissarien .fargehalten

worden, sj die Stett iriegen vnd betten gut wissen, was yetzo in

diesem gegenwirtigon Reichstag an gemain stcnd des Reichs Inhalt

der Instruction angeV>racht, auch mit was Inhalt hiuuor von

kay. Ml. edictum vnd mandate vnseru heiligou glaben betreifend

ausgangen weren. Domselben betten sich sy die Stett vngehorsam

gehalten vnd vnder jnen selbst vil newerung im glaben angefangen

vnd gemacht, daraus dann vil auffruren vnd üin|ir>ning entsteen

möchte. Wolten deshalben von kay. Mt. vnd jr .selbs wegen ain

gnedige wamung gethun vnd dabei begert und gebetten haben,

demselben absusteen, nioht newerung mer zn machen noch zu

gestatten, sonder dem Oristenlichen glaben anhengig, anch kay.

Mt. in jren mandaten, wie jre voreltem geborsam sdn. Dann wo
das luoht beseheen, wurde kay. Mt. za vngnaden gegen in vemr-

sadit, vnd wie sie sich im glaben anch zu dem gehorsam halten,

also werden die ComiBsaij gegen kay. Mt. Ihrderer sein vnd mit

mer andern wortten.

Anff sollich anbringen namen der stett potschaffken Bin dein

Bedencken vnd gaben nachmals durch Hr. Jacob Sturm von Stras-

burg vngonerlich sollich maynung zu antwurt, doch anfengklich

mit dem tittel vnd der reuereuz, wie sidi geburt. IMe gesaonten

Digitized by Google



829

dar Erben Stett hekten die anbringung vadarlftnigst renonm jnA

vermAmieii «ndent nioht gehandelt rababen, dann was In jr gewiagen

im bailigan glaben darck dio Ler ynd predig des balligen eYange-

linm sunerrteen geben bett. By weren anoh niebt genaigt» damit

anffrar oder empernng stunaobm, sonder vil lieber die abzoetellen,

vttd kay. Mi niditmindar dann wie jre vorelteni geboraam nt aein.

Aber jr vndertenigat bitt vnd anmte weve, daa aom fnrderliehaten

ain conailiam gehalton ynd diae aach der miabraoiob im glauben

geOrtfcert vnd ain ainhollige verstentnns gegeben warde.

Daraoff Hess der kanig die Stott austreiten vnd nachmal» gar

bald widemmb hinein, vnd jnen durch bienorgenannten Hertzog

Friedrichen ain sollich maynnng anzaigen, ke. Mt. auch die

Comissarion betten diso gegeben antwurt gehört, vnd darin jr

erbietton vemomen, das sy sich wie jro vorcltern halten wölten.

Das nome ke. Mt. in gnaden an vnd wolt darauö' gebetten haben,

das sy die von Stötten helti'en turdern, damit diser Reichstag nicht

verhindert, sonder die artickl in der Instruction zum furderlichesteu

geürtturt werden. Das weite sicli sein ke, Mt. gegen kay. Mt,

beröniun vnd für sich selbst in gnaden erkennen.

Es hat auch ke. Mt. mtintlich die Stett ermant vnd

gebetten, vleis farxawenden, vnd die eache nicht verhindern, damit

aein Ml deeter fnrderlieb TOn dieaem Beiehstag abgefertigt weide.

Damit sein die Bfcett potadiaflen abgeaofaidep.

A. a. Ob Mm. IT.

20, Widemaiin an Hördlingan»

Bp«ler, 15. April 1529.

.... Ale bald Antbcn^j Fomer albie komen vnd darmaaaen alao

vml^offm iafe, bab ieb an die kay. zegierang doroh Dootor froacbn

ain snplication Inhalt hiebey liegend oo[g stellen vnd die selbig

anplication durch Hr. Sebastian Sdlüling in die Regierung ant-

wnrten lassen.

Naohmala vber ettlich tag bin ich zu gemaltem Hrn Sebastian

Schilling gangen, dem des Forners ymblaffen angezaigt vnnd dabey
befragt, wie die Sachen stoen vnd ob die snplication verlesen wor-

den sey. DarauiF er mir goantwurt, man hab sy zw der Handlung
gelegt, vnd auch dabey bis in das dritt mal gesagt, ich solle von
ains Erbarn liats wegen on allen zweiuel sein , Forner werd
nicht erlangen , vnd werde vber iron voraussgangen Beueloh on
urinnert der Regierung nicht aussgeen lassen.
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Nun ist mir aber durch Hm Bern Besserer Brmeist m Im
ein snpplication , die Ferner in den ansssdrass geaatwort häi, be-

bendigt, derselben coppden ich biemit smsdiicke, vnd hab nichi

desto minder bis anff e. f. e. w. fernem Besehaid Doctor frosehn ein

soplication stellen vnd die mit vorwiieen wnd berathslagang dero

on Nürnberg einlegen ro lassen willens bin. Das dann yefao ge-

scheen ist. Derssellngen snpplioaoion ieh auch ein coppj hiemit

znschick. Es sehe auch die von nllmborg für gut an, das mein

Herr Bürgermeister Anthony von weerd, oder der Stat8<direiber, die

dann der sachon am meisten wissen trügen, alhie were.

So ist auch meiner person halb an e. f. e. w. mein sonder

pitt, herrab zu norordnen vnd mit mir abzuwechseln. Dann die

Lufift will mir nicht allzeit nach pastrin (V) geziemen, damit auch

meinthalb aira Erbr. iiat vnd gemainer Stat nicht vorsaumbt oder

verschit werd. Dann man wirt yotzo zu der Bewilligung auch

bcscbwordten articklen greifen. Was dann e. e. w. beswert zu sein

vermaint, mug sy diss halb supplication herab schicken, oder dem

gesanten Ijeuclh thon. Ich hab auch dio von Nürnberg gepetten

meine herrn in der beschwerung günstlichen helflen zu bedencken.

Das vnd alles gatten sy sich erbotten, vnd bisähero mit den

Weriten gegen mir gczaigt habffli.

Bs sabe micb anob für not vnd nuizpar an , das die awei

oopeien der Saplioacion, so Terschinens rmcbstags von des fomers vnd

mang bosens wegen aaeb eingelegt, und e. e. 1 w. dnrob den alten

Herrn BOtting vnd midi zngeschickt worden sein, wideramb bwab-

kamen, ob fomer des in vergessen oder Leignw stellen wolt, das

8j bej der Hand weren. Dann die selbig des foraers vnd yets*

siiplica«n<m sind ainannd vngleich.

Herr Bembart Bomgartter ist naobmals bey mir inn meiner

Herberg gewesen vnd mir ain andere maynung angezaigt vnd

nemlioh das es sy nicht far gut ansich, das mein herr Burger-

maister weerder, inn des forners Handlung hieher geschickt, sonder

anbaini gelassen , damit ain ands durch den fomer verbietet , doch

das nichstdestminder sonst ain ander meiner Herren ainer, oder der

Statschroiber zum furderlichsten hieher verordnet werd, mit beueih

auflF die hiemit geschickten artickel vnd hernach geschriben anzaig-

ung endtlich Bewilligung oder abslagung zuthun

Gunstig gcbiettend Lieb Herren , es geet gantz selzam zu,

gott verleihe sein gottlich gnud, dan man vnndersteet sich dio Stctt

von ainander zu tringen^ wie dann bescheen ist, vnd o. f. e. w. ab

allen uingeligteu schritten zedeln wol zu uernemen haben. Darumb
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von nötten sein wirt, e. f. w. wöll die wol ynd berattenlich bd-

dencken, wOUiehem tail vf dm nfidl tan vnd sohenngig sab

w9ll. Denn alle Stet, so nooh alUiiA sein beschickt vnd ir eatlioli

maynang darinn abgenomen wofden, welche den piraete des i^bens

angenomen, die nnd beeonder, vnd die dunit beachweidt» aaeh be*

eonder Tenaicbnet worden. loh kan es aber anndeni nieht tct-

steen nodb etdeatsohen, dann wOlche Stat dem Btt> kayr, oder dem

Cbarforsten tod Sachssen, Landgrafen tob Hessen vnd den andern

forsten Inhalt hiebey ligends Zedele anhängig imd gehorsam satn

wöll. Qott Terlflih vns allen sein gnad. Ich bin aber noch nieht

beschickt worden, hab mich des auff mein Krankhait vnd auch an

e. f. w. gelangen zu lassen durch doctor Jobsten bey dem mentzisohen

Cantzler entschuldigt, dergleichen durch die von NUrnbei^ bey den

Erbern frey vnd Reichstetten auch bescheen ist. Zu disem mal

wais ich nicht mer zu schreiben , dann das durch die stonnd die

vnder Haltung Ile<?imentz vnd Caraergerichts noch zway Jar auff

halben tail bewilligt int , aber durch die stett noch nit. darin be-

willigt, bis ettlich beschwerd des glabens laut der suplicacion ab-

gotun vnd von Stetten auch an das Cainergericht geordnet wurden,

aber der oyllenden vnd verharrlichen Durgkenhilf halb stet man

in Handlung. Was gehandelt, wirt ü. f. w. durch mich vnuurhalten

bleiben.

Günstig Lieb Herrn. Doctor Philips hat mir vom mentsuiichen

Osntaler wider aatwnrt gebracht. Der hat gesagt, der Reichstag

sej anssgoscbriben, das ain yode stat durch ir botsdiafflt mit genüg-

samem gewalt OD hindersiob bringen ersoheiaen sQll, md wSlche

etat nicht werde entlieh antwart geben, die wflrde for Tngehonam
emgeeohriben, vnd wiewol er Doctor die von NOrdlingen gegen

Gantsler der mees halben hoch entsehnldigt, hab im doch cantsler

sn antwmrt geben, als «y von angspmrg ab dem Bondatag gefiim

sein, haben sy ain pfaJBsn wOUen bestellen, mess sa lesen in der

kirche. Der hab in an antwnrt geben, er bedarff es nit thon, er

müsse vor erlaptnns vom prediger oder pfarer haben, wÖUen sy aber,

so wöll er inen mess in der iStubon lesen, haben sy im zu antwuH
geben, wöll in der kirche nicht lesen, so bedarff er in der staben

auch nit lesen, vnd seyon also on ain mess Ton Nördling gefaren,

darauff hab ich ein Rath hoch entschuldigt.

Ye länger man Rath holt, ye Irrigers fürfijlt. Deshalben boss

zu schi-eiben ist, vnd stet die sach autf dem, so die Stett ainliellig

volg tiitten, wa.s der merer tail der Curt'ursten, fursten vnd ander

siend beslossen, bette der reicbstag bald ain end.
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Eb haben mir auch etUich von Stötten so zu mir ganngea

iein gesagt, er werde rieh in 3 oder 4 tagen enden. Doch waisst

Biemand wm mittler Zeit fllrfitH. Danunb so mag e. f. w. yemand

mer alher TerordneB, oder mir ton oder laaaens genügsamen benelh

maefaieken, gegen wOIham tafl ich mich anhängig maefa«i, oder was

ich, 80 ieh tfiMehiokt werd» ra antwnrt geben soll, vnd das aolohs

nun fvrderliehtten beechee. Dann ieh wiU dea potken aUue erwartkeo,

Tud mittler Zrit meias yermugeBa allen vleie ftirwenden.

Vnd io e. £ e. w. yo« TOnUtten aneehen wirdet, anff swetfelich

TWharrung des Reichs tags jemand herabzuschicken , so ist mein

begern» dienstlich pittend, mir noch ain kneeht »oaohiolBen mich

hinauff zn beleitten.

Doctor Philips ist seid widemmb bey mir gewesen vnd mir

angezaigt, er wöU den canzlor wol anffhalton, bis mir von e. w.

antwurt zukouipt, doch das solichs zum fürderliebsten beschee.

Der Bapst hat sein Bottscbafft vor gemainer aller stennd ver-

samlung gehapt, der hat nach uolgtnnde vier artickol beworben.

1, Das sein Hailigkait des erbiettcns sey, wider den feiud

Cristj den Dirgken. mit Leib vnd gut Hilf zuthun.

2. Zwischen k;iy. Mt. vml dem kunig von Frankreich wüll si

m

HaÜigkait 8ülbs in uigaer persou reytteii, vnd helÜen uiu vor-

ainigung machen.

8. Bas der Crotenlieh glab, wie von alter her, Ins anff ain

eonoiliiim gehalten werd.

4. Wo dann kay. Ht. aneh Cmrforsfcen forsten vnd stend dea

Beidis Mn oonsiliiimfl begeren, wl^Ue sein Haili|^eit ain general

Ooneil halten lassen.

B. f. £. W. gehorsamer Um^er
Jacob Widemann.

bh geh den Botten vor die meyl j Hatsen. Daranff hab ieh

im 1 fl. bezalt. Das vbrig will ich im sa seiner ankanfifc basalen.

Ich ban kain eylenden Botten bekomen mttgen.

A. O. Ntun. IC .

21. Widemann an Nördlingeu.

Speicr, 16. AprU 1629.

... E. f. w. hab ich auff gestern ain aigen potten mit ett-

lichen schrifften zugeschickt der Hoffnung, es sey e. f. w. nuniner

zukomen. Desshallien ich diser Zeit e. f. w. ferrers nicht grün^t-

lichs kainer Handlung kann zoschroiben. Dann allein wie hernach
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Tolgi vncl gott tiaib lob, das des fbnien fsd mem eingelegte Snpp-

• Ikation dnroli meine Herren des anssohnss darüber veroidnet, in

die kay. B^emng Tbeigeben «ordeiu Ynd denelben darin n
handeln benolhen smn.

Es ist gestert vnd heat kam Raichs Rath gehalten, sonnder

aUein die vom Reichs ausschuss sind stättigs in Hanndlungen bey-

ainannder, dergleichen aadi die Commissarien beyainannder, vnd ist

die sag vnder vns Stetten, sy tractirea oder begreiffen ain abschid

vnd werd darnach in gemeiner Verhandlang verlesen, vnd darbey

angezaigt werden, dcss haben sich der merer tail Curfursten, Für-

sten vnd stend entslossen, vnd lassen Inen das also wol gef iUca ctr;.

Damit wird sich enden. Aber die Stett worden in nichteii be-

willigen, bis sy in iren beschwerden des glawben vnd andern not-

turtftigklich verhört, vnd derselben zum lail entledigt werden.

SoUichs hab ich e. f. w. in eyl nicht wollen verhalten. . . .

22. Der Aath .von fiördlingeii an Widemann und Mair.

NSidliagen, 19. ApiU 1629.

In dieser Zuschrift an sone Gesandten billigt der Bath xa-

nftchsfc deren bisheriges Verhalten in der Streitsache der Stadt mit

Fonier. Der Bafh hat» da rie ans Bifthrnng- wisien, dass Ferner,

„auch mit allem -vngrund, seltsam vnd bös list snoht", die in

Speier eingereichten Supplicationen etc. in dieser Sache an Dr.

Johann Rechlinger nach Augsbni^ geschickt and dessen Gatadbten

erbeten. Wenn die Sache so lange verschoben werden kann, so

sollen die Gesandten weitere Schritte in der Sache nicht thun, bis

sie dies Gutachten empfangen haben. Werden sie aber gedrängt,

so wird ihnen nochmals Vollmacht ertheilt, mit Beinvtli des Dr.

Frosch in Speier in dieser Sache ganz nach ihrem Ermessen zu

vorfahren.

Die auf den Glauben sich beziehende Stelle (vergl. oben

S. 263, Anm.) lautet, wie folgt:

Femer, Lieben Alter Bargermaistsr vnd Statschreiber, von wegen

der gestelten articaln, den hsoligen ohristlichen glauben betreffend, das

nit allein leib, eher vnd gnt, sonder snm meisten die aoA vnd das

gewisssn beroert, vnd wol sa bedenken ist» das alles wir, mitsampt

den bsygdegtcn Zetteln, der veraaiehneten Btend des Bsiches^ die

das sngesagt, abgeschlagen oder bedacht genommen, von ainem snm
andern, was vns vnd gemainer Stat von vnser borgersdiBifft vnd

Digitized by Google



334

andern daranss eniollgwi mOehie» Tnd snaor das sollicba die GStlieh

warhait ynd der grtind ist, mit gutem flejas bewegrai md berat-

schlagt, vnd also darauf mit ainem gaten merem vns eatsdiloamn

haben, das wir im namen des Allmechtigen Nürmberg ynd Vlm
vnd den andern auf irer Seiten, in don sngesehickten Zettnl yw
saichnet, doch nit allain irer personell oder wesens halben, sonder

znnordorsi Cjot vnd der vnabtreibliohen warhait, /.u gut , anhangen

vn<l nachuolgen , auch vnscr leib vnd güotor nit sparen , vnd also

besehen Wüllen, wann vnd wo die sach Ir endschafft gewinnen.

Gott verleihe sein göttliche gnad darzu, ilamit es zu dem besten

gewendt werde. Darumb so mügent sollich articul von vnaortwegen

auch abschlagen, vnd darauf bei den gesanndten bedcr Stet, Nuerm-

berg vnd Vlm, so ir vermerkend, das sy diser vnser abschlagung wissen

entpfanngen hotten, euch gleich als für sich selbs bey inen erkündigen

mä erfiuren, was willens vnd gemuets sy sein mSohtsn, so es sieh an-

tmeg, dass sy, wir, oder yemand ander, derbalben mit gwaUt Tbenogen

oder sonst belestigt würden, das Qai Terbttete^ wie sy sich dagegen

halten wöllen, vnd ob tj sich dessbalben hienor mitainander Tnderredt

vnd beschlossen beten, damit Ir vnns dees anberiehten wissen.

Ynd dieweil aneh Ir Bnrgermaaster in Bwerm schreiben an-

regen, das man bald sn den besdiwerden articaln greiffen werde^

wes wir dann beschwert zu sein vermainten, ench desshalben ain

Suplication snaosdiioken , oder dem gesanndten beneich zu geben,

haben wir vns weittcr entschlossen, das Ir euch allain, oder mit

etlichen sondern Steten, dem mindern tail, der beschwerung zu

beclagen nit einlassen sollen. So aber die Erbem Frey vnd Reichs

Stet In gemain, oder zum merern tail derselben, Suplicicren wür-

den , mit denen sollent vnd mugent ir wol anhangen , vnd vnser

beschwerd anzaigen. Wie Ir dann in disen vnd^ allen andern

Sachen Euch wol zu halten wissen. ...

Geben den Neunzebenden tag Apprilis Auuo 29. /

Burgermeister vnd Rath zu Nördlingen.

A. a. O. Kam. 9.

28. Widemanii an HSrdlingen.

Speier, 20. Aprfl

... E. f. e. w. schreiben hab ich mitsampt eingeslossner

snplicadon vnd Zeddn empfanngen dnrch den wimboldt, e. f. ge-

schwom potten, am sambstag sn mittertagseit necbstrerschinen.^)

1 ) AlHo am 17. April. Diese Zuschrift des lUtlWB TO« Nfcdlingeo •cheint nicht
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Dieselbigan alle gdeaeo, vnd iren Inhalt anomai, vnd wiewol idi

Meaor in die kay. Begiemng ain soplicadon Inn meim namen einr

geben, haibe ieb doch niehtsdeatniinder e. t w. nigesohickte snpli-

oacion aneh eingeben lassen. Davanff ich dann gnädiger vnd gutter

antwnrt warttend bin, darnach ich mit allem vleis solicitiren wÜL
Des Forners halben, hab ich e. f. w. mehrnmals bey Enndrissen

Herrnschmid vnderricht vnd anzaigang gethon, dann alldn dess

nicht. Als fomor vnd ich am aller ersten ainander begegnet sein,

vnd ainander ersehen haben , sein wir bald f^egen vnd abeinander

errüttct worden, doch kainer mit dem andern geredt, dann allein

das fornor sein Barret gogen mir abzoch, vnd schanckt mir ain

bickling oder kniebiegen, vnd sprach, Befehl ain gutten morgen, vn<l

gieng damit also fUr, vnd mit Im der Eyselin wiltmaister zu Crewlss-

haim. Sonnst sich ich in vil in der Statt wider vnd turlauffen,

wie dann sein sidt vnd gewonhait isL

Eis sein yetao am sonntag Doetor Lerchenfelder vnd der Bar

fahel mit ainander epneiren geritten. Ist inen der ferner begegnet,

nd mit im ganngen die Stasel, des honrieh ostermairs wwb, Hipseh

vnd wol beransB gebntst in ain seh6nnen mantd. Do hat ferner

wider sidi selbe vnd doöh mit lantter atim gesagt, do gee ich mit

meinen Landsslewten, vnd sdieme mich des nicht, Thnet Ir, was

Lr wOlt. Ist also damit fürgangen. Ich sehe In aber mit niemand

sondern oder dapfPem personen gomainscbaffit halten, dann mit dem
kOsinger, dem ist er gar wol beuolhen

Mit Doctor froschen hab ich laut e. f. w. eingelegte beuelh

zedels , als fnr mich selbs gehandelt , aber noch bissher nicht be-

slüsson, was mir aber von ime in antwiirt begegnet, will ich e. f. W.

in schrifTton, oder durch mich selbs berichten.

Des lieichs ausachuss handlet von wegen der monupolia, auch

der mintz vnd halssgericht halb. Aber die Fugker lassen Trem

nutz, der monipolicn halb, stark solicitiren, mit vborgebung oder

zeigung kay. Mt. frcyhaitten.

Der Statschreibor ist auff gestern Montags zu abend zu mir

gen Speir ankörnen. Yfit baid wöUend den Wnmboldt ab tag

oder iwen hey vns aUiie bebalteui ob etwas nSttigs fttrfiel, das wir

es bei im e. £ w. ansdiickein mSefaten. . . .

Dat afftermontags nach Jnbilate den 20 tag apprilis ao 29.

Doctor Philipe saaler hat mir ^nblioh angesagt, wie ko.

ML an Hungern vnd Beham nach seim gnädigsten Herren von

Menta geschickt» vnd im angeaaigt hab, das Bo. kay. Mt. starck

mit grossen Hawffen Yolck, andi pÜBtdt» vnd bis in dreissig mal
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hundert thawseniit Ducaten vber mer ankomfin, vnd in Ytalien

zeziehen willens sey. Es haben auch die Hispanier dos kaysers

Sun zu iren kunig gekrönet, auch im als aim kunig gelopt vnd

geschworen, darob dann kay. Mt. obgemelt ^ross frewd hat.

Dootor Philips hat mir anoh Wttttor angezeigt, daa im dar

Hennsoh Oaatsler gesagt hab, die Ton NOrdlingen haben aiii Dofel

mit aim Cmeifix von aim altar genomen tdcL ain ander Bafel aaff

die Jfldisch art oder gewonhait danrafF gesetit.

A. O. Vom. 10.

24. Mair an Nördlingen.

Speier, 20. April 1529.

.... Ich fog E. £. E. w. sawissen, das ich auf nechten vrob

-vier haits zn Speier ankörnen bin. Vnd Got hab lob mein herren

Burgermaister ziemlich gesund befunden, wiewol er hieuor vast

schwach gewesen. Desshalben ine die artzt nit aussgeen lassen

wollen. So versieh ich mich, das wir nit lang mer allhie ver-

harren möchten. Doch will ich anf hewt im Storken vnd sonst

weiter erfamng thon aller notturöt vnd soUichs nachmals E. f. E. w,

beim Wumbold zum furderlichsten zuschreiben. Auch guten vleys

furwenden, damit ich den Burgermaister wideman aufrichtig mit

mir wider haimpring ....

Geben den zwainzigsten tag ApriUs Anno 29.

25« WidemBiu und .Mair an Nördüngen.

Spelw, S6. Apifi VS89.

.... Sich haben die Sachen dies gegenwärtigen Bmohataga

ahmhid demassen in disen tagen t^Uchen angetragen, das wir for

vnd fnr -vethoSlk, E. £. R w. bey disem iren potten eeltiame newe

Beitnng lanuohioken» vnd daiavff denselben also im pesfcen b^ ybb

behalten. Dann wir bissher nit wissen mngen, wie lang es aoh

TOndeehen oder die handlangen ir endtschafiFt enraichen mugen.

Aber wie dem hat man auf gestern den Reichstag geendet vnd den

abschid besigelt. Doch sein E. f. E. w. auf iren vns gegeben benelch

nit darinn, sondern bey den vngehorsamen in höchsten vngnaden

kay. Mi Chor- vnd forsten, wie das E. f. E. w. so vns der all-

Digitized by Google



337

mecbtig mit firewden mm Airdiurlbbstea luamliilffl, in miaer Bei»-

tion weitter Ternemcn wecden. Oot wOU das €8 wol gerat, wann
die sach darff vil glucks . . .

Geben den fonCundzwaintzigsten tag Aprilis auf Sontag Gan-

tate. Anno 29.

A. a. O. Nam. 16.

IV.

Aus dem kgl. bair. geheimen Staats-

archive zu München.')

26. KaiMr Karl Y. an Kurfürst Ludwig von der F&1&
Bnrgoi, 3. Febr. 1529.

.... Wir haben den Brwirdigen vnd Edlen, ynsern Heben

Andechtigen Baltbaearn tob waltkircb, Ooadiatorn des Stiffta Cost-

nitx vnd PoslniHrten an Hildesshaim, Tnaern Vitzeantaler, Oratorn

nd Gommissarien etlioher Ehafften obligen vnd notaaehen halben,

daran vnser pcrson, dem hailigen Reiche 7nd der gantsen Cbristen-

hait gantz hocblichen gelegen ist, hic<lnn von vnserm Icay. Hofe

anss Hispasien zu deiner liebcl vnd andern vnsern vnd des Reichs

loldichen Stenden abgefertigt, vnd Ime bcnolhen, dir dieselben

Eliatl'ten vnd notsactn>ii , samt etlichen vnsern maynungen daneben,

von vnser wegen muntlich oder schriftlich anzuzeigen , wie deine

liebd von Ime vernemen werdet, vnd begeren demnach an dich mit

bosiinder(;m gnedigem ficis vnd ernst, du wellest demselben vnserm

oiatorn vnd commissarien in solchem seintnii anbringen, nach lant

vusers Gewaltbriitis, den wir Ime deshalb zugestelt haben, gleich

vn8 sclbs gentzlicben glauben, dich auch darauff so gutwillig er-

aaigen, als des zu dir vnser entliche Znvaraieht «tdiet Daran be-

weiset vns deine liebd so hoch als die dieser zeit thnn mag,

besondera dinst vnd gefallen. Ynd den wir anch gegen dir vnd

den deinen mit besonderen gnaden vnd za allem gaten sa tac

l) Aus dem reichen Inbalte dietusA Ardilv«, fttia welchem unter »uderem die

Obao 8. 14 1 19, SS. 39 ff. 43 ff. 57 f. 63, 121 bis liS. 136 ff. 177, 102 f. 2S6 f. gegebenen

Dftntoilnilgeti groeacnthcila geschöpft sind, thcilen wir hier, um die Zahl der Beilagen

niebt aUraaehr zu vermehren, nur zwei Sdireiben des Kaisers an Eurfünit Ludwig mit.

T«TtL eben 8. 15 f.

Digitized by Google



3d8

khennen nymmcrmehr vergcsson wottoi. Geben In vnser SUi
Burgos in cubtilien am dritten tag Fobmarg Anno d. im 29ten, Tneen

Heichs des Kölnischen im Noundten.

Eigenhändig beigefügt ist : Thut auf diss mal bey mir das

best, das wol Ich boy Euch aach tban. p mu.

Carol.

Ad mandatum Caesaroc & Catholice M''» proprium.

Alexander Schwfiss.

Original tn dm korpfälzUcbcu AJit«u, Correapondcnz des üurfünten Ludwig.

Kauer Karl V. an Knrfiirat Ludwig.

ToledOp 14. Pelur. 1969.

Karl von gots gnaden Erweiter Römischer Kaiser zu allentzoiten

Merer des Reichs etc.

Ho(ligi'l)omer lieber Ohem vnd Chiirfürst. Vns hadt der Er-

wirdig vnser Fürst Rath vnd lieber Andechtiger Balthasar Bischof

zn Malten, Postulierter zu Hildessbayni vnd Coadiutor zu Costnitz,

vnser YitiKaJitKler vnd Oratorgenenü im hailigen Reiche
, beriebt,

deiner liebd gaten willeuB vnd vnderüienigen erbietens, so er auf

seine Werbung bei dir fonden hab^^das wir mit sonderm wol«

gefallen vernommen haben» dir des aoeh gnedigen danck wissen

vnd sagen, Mit vleis an deine liebd beerend, die well ye in alle

wege darob sein vnd fordern vnd helffen, damit solehe ddn«r lieb

erbieten, anch genants vnsers Vitseantslers vnd Orators werbnng

statlich naber gee, wie wir dan des die gantze zuuersicbt nit an-

ders zn dir haben, vnd das wir anch gegen deiner lieb mit gnaden

zu erkennen vnd freundlichen zu besohulden nit vergessen wollen.

Geben in vnser Stadt Tholeten am 14ten Febraarij Anno etc. im

29ten, Vnser Beicbe des Römischen im Neandten vnd der andern

im 14ten.

Carol.

VValilvirch Ad mandatum Cacsaree & Catholice M*" proprium,

mp. Alexander Schweiäs.

OrigiiiRl an denMellMD Ort«.
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V.

Aus dem kgl. bair. Kreisarchive zu
Würzburg.

88. K5ug Ferdinand an Biaehof Ooniad yon Wfinbuff*')

Inittbnick, 18. Jan. 16S9.

In diesem Schreiben theilt KOnig Ferdinand dem Bisehofe

mit» dass er d^ Reichstag in eigener Person besacben wolle, und

bittet den Bisehol; ebenfalls persönlich und rechtzeitig in Speier zu

erscheinen. Wirgeben ansdem Schreiben folgmdeStellenim Wortlante

:

. . . vnd wiewol wir fllr gewiss halten , Ewr fireundtschaflft

wwde im bedencken der obligenden not, gedaditer kay. Mt ta

Tnderthenigem gehorsam, vnd zu fürderang der hochwichtigen

grossen Sachen, die auf solchem ßcycbatage lüigenomen vnd ge-

bandelt werden sollen, solchen Roychstage ajgner person besuchen,

Ynd nit aussenpleiben, ... So haben wir doch ewer freondschafft

neben dem nit Tcrhalten wollen, das wir vns nit ono kleyno bo-

schwcrdt der Stende vnd vndtorthanen vnser Konigreicb, Fursten-

thnmb vnd lande vnd fürnemlich der, den der Tyrannisch turck an

der band ist, von denselben vnsern koni;j;ieiclien vnd landen ge-

than, vnd scyen ytzo . . . des entlichen Fürnemens , den ernenten

Reychstag . . . aygner person zu besuchen , . . . Vnd dieweil dann

die leufft dieser Zeit, wie euer freundtschaflft wissen, selt/am
,

ge-

uerlicb
,
geschwindt vnd also gestalt sein, das die Zeyt nit levden

will, das sich die heupter vnd Obern lange Zeit von iren Landen

. . . enthalten, Tud doch euer freuntschafft personlich gogenwertig-

kat gemainer Christenlieit vnd des heyligen Beychs Sachen treff-

lich fordern mögen, so ist ynaer freuntlich ansinnen vnd begeren,

ewer freuntschafft wolle . . . auf gemdtem Beychstage aigner person

zdüidi erscheinen, mit iran anrieben keynen yersug geprauohen

oder waygernng auff ander Fürsten vnd Stende nemen, damit for-

derlich vnd schleunig gehandelt ynd solchem reychstage ein gut

ende gemaidit werden mUgo, vnd vberiger vnkosten TnnfltB vnd

vergebenlidt nit veizert werde, vnd ein jeder stand sich dester eher

wiederumb anhqrm thun möge

Unterzeichnet sind: Ferdiniind, B. Epscos Trid. cancellarios

und Ferenberg.

Biaoböfl. Würzburger ReichxUgtMkteu Üaud 13 nacli einer gleichseiUtfen Copie.

1) TcrgL obM a 4S f mid TO.
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Die oben 8. 70 erwlüiiite Eioladung der Hensoge Yon Baien

ist aus München 4. Februar 1529 datirt und «nthftlt folgende be-

nerkenswerthe Stelle: ^Ewer lieb tragen wissen, das die keyser-

lidi Mt . . . etlicher wichtiger Sachen halb, . . . damndter hej tob

das fiourtrefniehst Stack vnser heiliger Christenlidier glanb vnd

Bel^{ion geachtet wirdet, vnd nichts anders begeren, dann das mit

Terleyfanng gotlicher gnaden die eingeriss^ Irthumben vnd zway-

ungen abgewendet, vnd der war Chrisfcenlichen g1:uib vnd ainig«

khcit der Christcnlichon kirehen erhalten wurde." Im weiteren

Verlaufe dos SchreibeoB theilen sie mit, dass »ie selbst den Reichs-

taf:^ besuchen wollen, und ersuchen den Bischof, auch persönlich

zu Lischeinen. Eine Nachschrift litmorkt: „Wo auch e. 1. vnser

mitgeferdt vnd weggcsell seyn wi)lleu, wir dieselben gantz gern

haben vnd allen tVeuntlicbon willen vnd geselschaift leisten."
t

In seiner Antwort auf letzteres Schreiben, d. d. Würzburg

12. Februar (Freitags nach Cinerum) 1529, erklärt der Bischof,

nicht in Speier erscheinen zu können , tla er jetzt seine Lande

nicht verlassen küniK', weil „vil vnser aussgetretten vnterthenc vnd

andere landstrevchenil« büse Buben , sich vtzundt hin vnd wider

liaymlich in vnserni Stiö't vndterscblaiflün, vnd den gemainen Manu

durch die Ketzerische vnd vnchristlicho widertauf, vnd losterlich

vernajnung dos heyligon Hochwirdigen Sacraments des leychnams

nd plnts Oristi, vnsers harren vnd sdigmaehers, mit aller prac-

tickai sn newer anfirnr vnd emporung . . . emstlich vndterfiuigen.*

A« a. O. aadh gleichMltlgwr Ooviab

89. Instrnotioii des Bisoliofii von Wllnbarg ftlr seine nMh
Speier abgeordneten Bäthe. ')

Würzburg, 11). Febr. 1529.

Da aus dem die Glaubonafrage botrellenden Theile dieser

Instruction oben S. 133 bis 13ß ein Auszug gegeben wurde, so

be.^oluiiiikLn wir uns hier auf einen Auszug aus dem ersten Theile

derselben, welcher sich auf die Türkenhülfo bezieht.

In dieser Beziehung scheint dem Bischöfe der ihm zugesandte

Vorschlag iles Regiments „mit bosonderm guten vleis vnd gantz

getrewer guter raaynung gemacht" zu sein. Insonderheit sei es

wol bedacht, doss man vor Allem dahin wirken mttsse, die jetst

1) Ver«!. oben 8. 71, Iii, 133 ff. und 161.
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xwiacheii den Hftnptero der Obristenlieat sebwebendeii Lrrangen bei-

znlegen, und einen «Ugemeinen Frieden oder wenigstens „anstandt"

der (^ristenheit sn Stande tn bringen. Denn in kviner Nation

Vermögen stehe es, mit ihrer alleinigen Kraft etwas Fruchtbares

gegen die Türken ansznrichten. Dessbalb könne „der statlichen

vnd beliiin liehen liilff halben wider den tUrckon" auf diesfüii Rei<!b8-

iage schwerlich etwas „ausstro^Mich.s udcr verleugUchs" gehandelt

werdi'ii, und es sei das Nüthigste, noehmals an Kaiser nnd Pabst

die Bitte zu richten, hi-y den christlichen Hiluptern uuil Potentaten

anzuhalten, dass von allen christlichen Königreichen und Landen

an eine gelegene Malstatt /nsamnien geschickt und dort daiüber

berathen und beschlossen werde, wie vil jedes einzelne Reich und

Land nach bestem Vermögen da/.u beilragen könne, „damit eyn

gemuner gewaltiger Zug fürgenouien, auch mit dem omst wider

den tttrcken gehandelt werde, das hinfttr das heylig Reich vnd

geroaine Christenliait seans Tber&lls vnd Beschädigung vbrig vnd

entladen sein mOge."

Doch solle man gewm Kundschaft an erfiihren suchen, ob

der Tflrke jetst schon im Ansugo g^en das deufesche Reich wftre,

nnd alsdann nicht auf fremden Zusng warten, sondern selbst so

yil immer möglich, retten und zwar in nachfolgender Weise:

Da der Anschlag der ein/.elnen Reichsständu vor vielen Jahren

bestimmt wurde und sich seitdem die Verbilltnisse Vieler geändert

haben, so solle endlich auf diesem Reichstag den mancherlei 13e-

schwerden durch Vergleich abgeholten w^erden.

Jeder Stand solle sich dann bereit machen, seine Gebühr un-

verzüglich, sobald es durch die hiezu Veror<lneten kthnllich ange-

zeigt wird, an den rechten Urt zu senden. W(!r .solche Hilfe an

„Volck zu Ross vnd fuss" nicht zu stellen itn »Stande sei, dem solle

es auch gestattet sein, die Hülle an Geld zu leisten.

Denn es sei nicht thunlich, die Stände allenthalben mit einer

Hfllfe an Geld m befegen, da durch die stattgehabten Empörungen

die üntorthanen an vielen. Orten hoch beechidigt worden und au

Bawnwhail ganz entblQst seien. Sonderlich sei das im Bisthum

Wttraburg der Fall, wo der Aufruhr besonders heftig gewesen sei

und die Untertbanen durch eme weitere Auflage nur mit Weib und

' Kind ve^agt und su neuem Aufruhr getrleiben werden konnten.

Man solle sich wmter vergleichen, wie solche Stftnde sn stra&n

seien, wdohe ihre Auflage su geben verweigerten.

Wenn die Auflage in Geld gesohllie, so möchte bei dem ge-

meinen Manne leicht Argwohn entstehen; dem werde vorgebeugt,
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„80 man solohen Anichlag de# hilf vf volck stelt" Dem Emwande^

in dietem FkUe werde man su spSt enoheinen, aoUe dadarch vor-

gebeugt wefden, daae man Zeit und Ort» wo die Hülfe nnansbleib-

lioh m erscheinen habe, genau bestimme.

Die angrenaendoi Stinde sollten sicli rar Gegenwehr bereit

maehen, die Plaae befestigen und die TtLrken in ihrem Zuge auf-

halten, bis die anderen Stände ihnen zu Hülfe kommen.

Die R[ithe sollen Überhaupt dahin wirken, dass man die tlUlfe

an Volk »chicke oder es wenigstens in des Standes Willen stoUei Volk

oder Geld zu sehicken, „vnd doch keyner andern gestalt, dann wan

dw ttirck vnss znuberzieheu vfl" den peinen were und daher zuge."

Bezüglich der übrigen Punkte enthält die In&trucüon nichts

von grösserer Betieutun<,'.

Den Cüesandten wurden Schreiben dos Bischofs an die kai^ier-

lichen Counnissarien, d. d. Würzburg 16. Februar, und ausserdem

an König Ferdinand, Probst Waldkircb, den Bisohof von Trient

und Dr. Fabor luitgegelien, iu denen Bischof Conrad sein Nichter-

scheinen mit den in seiner Zuschrift au die Herzoge von Baiern

angeführten Grttnden eatschnldigt. Copien dieser Entschuldigungs-

schreiben enthalt das Wttrsburger Archiv.

A. O. naeb gMobaeMtim AbMhiUleik

30. Die Würabnrger Bäthe an Bischof GonnUL

Speiflc, & Hin 1689.

.... Gestern dboaerstag Tmb drey boren naeh Mittag ist

Königlich Maiestat sn Hungern vnd Beheim vnser gnedigster herr,

sampt vnserm gnedigen herren dem Bisohoue in Trient vnd hem
Jei'gen Truchsessen Stathaltem in Wirtemberg, auch anderm ge-

wonlichen hoffgeeindt, vngeuorlioh mit dreyhundert pferdon alhie

BU &peyr eingeritten. Derw^en wir tus beut Freitag zu frne in

seyner kö. Mt. herberg verfugt, vns scyner Mt. ansagen lasseni vnd

als seyn Mt. vns alspalden audientz geben, haben wir seyner Mt.

e. f. g. gantz willigen vnd gefliessen dhienst, vnd wo es seyner

Mt. glücklich vnd wo! zusfnndo, das e. f, g. dos besonder frende

betten. Vnd diinnach weyter angozeygt, wie wir beuelhe betten,

irer Mt. den Hricff an ir Mt. lautendt, vns von e. f. g. zugeatelt,

zu vberantworten, vnd diosolbig seyn Mt. von e. f. g. wegen zu

pitten, das ir Mt. e. f. g. auss darin erzelten vrsachen, auch dem

schreyben, so e. f. g. an seyn Mt. als Ötathalter vnd andern Coiuis-

sarj gethsn, e. f. g. dieser Zeyt aussenpleybeus wä. diesem Keiuhs-
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tage entschuldigt haben wolten, e. f. g. vmb ir Mt. alles mcglicben

vlois verdhienen etc. vnd haben al^palden die brieff vberaniwort.

Darauf seyn Mt. vns austreten, vnd nach einer kleynon weyl widor

fordern, vnd durch gemelten VDöern f^nedigon lievren von Trient

antwort gobon lassen, der maynung vnd wort. Die Königlich flnrch-

Icnchtigkeit licti e. f. g. freuntlieh zu cnipiul l.(!n zu freuntlichetii

gefalk-n anj^'enoiiu'n, vnd wo es e, f. g. glücklich vnd wul nach ge-

fallen zustünde, hört seyn königlich Durchleuchtickhoit auch gem.

Aber belangend e. f. g. ontschuldiguug des nit erscheynens auf

diesem Beycbstage bedeobten Ir kö. D., diwoyll die Sachen, darumb

dieser Beycbstage aaBSgescbrieben, hoch, gross, vnd wichtig, auch

die goystliob«» nit wenig, sonder tot andeni betreife, darwegen

weil von notten, das statlich darin gehandelt, vnd das die Ghixr-

vnd Forsten faey solchen handlangen statlich weren, wolten sidi

sein ko. D. Tersehen, e. f. g. noch bass bedencken vnd nanhmala

mm flirderlichsten hieher yerfttgen, ynd die notiorfit handien hel^n
Sölten. Vnd gleych nach solcher vnsers gnedigen herren von Trients

Bede fing kO. Mt ajgner porson anzureden, ynd sagt also. Vnsor

herr Tnd freunde von Wirtapnrg hat sich hiuvor Rö. key. Mt al-

wegen m gehorsam Tnd woU erzaygt vnd gehalten. Dieweyll wir

aber nit vememen mögen, das er mit leyps krankheit beladen vnd

dcrhalben zu konien verhindert, darzu auch pcin aussenpleiben, die-

weyll er etwas ncher, dann etlich andere Chur- vnd Fürsten ge-

sessen, vrsaeh geben inocht, das andere auch nit konien, vnd also

der handlang des Keychstags verhinderlich seyn niocht. So wollen

wir vns versehen
,

gedachter vnser freunde von Wirtzpurg werde

sich üochinals fürderlich erhoben, hieher kernen vnd die notturtft

yff diesem Reychstage handien helffen. Vnd hat demnach seyn

Mt. Ton vns begert, solchg an e. f. g. gelangen »i lassen, dann

sein Mi. wolt an e. f. g. auch selbs schreyben etc. Datum Speier

freytags nach Ocalj Ao XXIX.

E. f. G. yndterthenige Marthin von Vssigkheim, Thnmbherr

Tod Mansrylins Pmininger Doctor Oantsler.

DemHochwürdigen Fftrstm vnd Harren, HerrenCk>nraden, Bischouen
zu Wirtapnrgk vnd Hertx^^ an Franoken, vnserm gnedigen Herren.

Zetula.

Auch gnediger Fürst vnd Herr, wie vns alle sacken ansehen,

vnd sonderlich dieweyll die furirer der Chur- vnd Fürsten so statlich

einliiuften, vnd dann auch diis geschrey ist, so wurdt ein grosser

staiiicher Ueychstage vnd darauü' vil Chur- vnd Fürsten ersoheynen.
A. a. O. nach gleicLcoltiger Abochrift.
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31. Die Würzburger Bäthe an Bischof Conrad.')

Bpeier, 8. Min 1539>

Hochwirdiger Fttni, Onedigur h«rr. Vng ist hieboyligende

Misniie an e. f. g. geetelb, «an KO. Mt %u Hungern md Bebeym

Oftotiley dnnh eynen CBtttsleTBchieyber Tb«rantwori vnd dabej Yon

gedaehter KS. Mt wegen an vns geettnnen worden, dieeelb Uiasine

e. f. g. snsiwehieken. Dkweyll wir dann soleht nit abiveolilageii

gewiet, haben wir die angenomen, vnd fllrfcer e. f. g. bey gegen-

wertigem Botten thnn snecbieken. Wolten wir e. f. g. yndtertheniger

maynnng nit yerhalten. Dat. Montag naeb Letare Anne XXIX.

E. F. G. vndorthenige

Martin von Vangkbeim vnd Cantzler von Wirtzpurf».

Diesem Scliroiben war eine Zuschrift des Königs Ferdinand

an den Bischuf vom 5. März beigelegt, in welcher derselbe bemerkt,

er habe aus dem Briefe dos Bisohofs (.'rsuhen, dass die denselben

vom Besuche des Keich.stags abliultendon L'rsachen „nit also gross

sein." Er hUtte trotz Uhnlichen Abhaltungen den Reichstag der

deutschen Nation zu Nutz eigt-ncr Person besucht. „Demnach in

bedenck(jn sollichs, auch das vff beuieltera Reichsdag der notturfft

nach gedachts vnsers Christlichen glanbens halben, den ordiglich

zuerhalten, iman der not etwass einsehen» bcächoen muss, vnd eur

Freuntsebafffc aygener Person als nit der Waiigst vnter den gaisilichen

Fttreteni zu dem die Bbomiedi kay . Mt. yneer Lieber bruder vnd genedi-

ger heiTi sonder genedigs yertrawen tregt» sollioh treffenliob Sachen

hoch vnd wol fttidem mag, So ist in namen hoofagedachter kej. Mt.

vnd für Ttts selbst mser gened^js vnd firenntUcfas begeren vnd bit, die

wolle sieh Tnangesehoi irer fitrgewendtm vrsadien innbalt des keyser-

Hohen ansschreybens aygener personmm ehesten hiehere Terfhegen vnd

kaias wegs anssenpleypen, damit ander färsten merefs oder wenigere

ansehens vff e. f. g. nit waygem vnd sich mit Ffirwendnng gleudier

vrsachen entschuldigen. Dann e. f. g. ist diese malstatt also gelegen,

das sie die in vier Dagen erraichen, vnd wo von nordt ist, sich in

weniger seit wideromb in iren stifPt thon mag ....

88. Bisehof Conrad von Wttnbnrg an K5nig Ferdinand!')

Wilnbarg, 12. Marz 1520.

Wir theilen aus diesem Schreiben folgende Stelle mit:

. . . Hetten wir verhofit B. kho. w. der gothanen vnser ver-

yrsachnng geeettigt gewesen, vnd vns desshalhen bej Ir gnediglicb

1) 8. oben B. 70.

S) 8. ob» S. 70 &
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ontscbuldigt haben sollt. Dweyll wir aber aass berurteiii B. kho,

w. schreiben verneinen , das dieselbig vber angezeigt nter yii4

vnten S^fJRs abl^endt vnd AM vim abermals erfordern vnd be-

gereo, das wir in aigener peraon vff den Rnohsdag khomen, wollen

wir ynangeBehttii wie bescbwerlicb vns vnd Toserem St^ffib das 8Mn

wurdet, viieere vod des itatgedaehten Tnsers Sl^flls Sachen anrack

sehlageo, vnd damit Icaj. Ift sooh E. kbo. w. seben vnd spuren

mitgen, das wir denselben, wie wir ynsers erhoflfons bysshero an-

ders nit befunden worden, soviel in vaiserem tbun vnd vermögen

geren allen vntbsrthenigen dienstlichen willen bewsysen, Yns mit

hilff des AUmSchtigett in den künftigen Osterfeicrtagen erheben

vnd als der gehorsam vnd gutwillig gein Speier vff den Beiohsdag

khommeo« . • >

88. SeUtion der Wfinbnrger Bäthe Aber die Eröffnung

des Beiohetage.')

15. Min 1689.

Volgents am >Sonndag Judica als Hochgeuielte khonig, Gbur

vnd Forsten, nemlich khonig Ferdinand zu Hangera vnd Behairo

Erlahertsqg an Osterreieh e^c Staliialter, die Bnbisehoae au Mennta

vnd Coln, Pfoltsgraue Ludwig vnd Hertiog Johanns von Saxsen etc'

Ghnrfnrsten, Brsbisehone au SaHaburg, Bisohone su Bamberg, Speier,

Ängspurg, Triennt vnd Hfldessbeim, Frideiich. Wylhehn Ludwig

vnd Ottheinrich Heraog in Baiem, Fürst Wolff von Anhalt vnd

Graue Bertholt von Hennenberg, wie voi^melt su Speier ankommen

gewest. Ist vff morgen Honndag die Beichshandlnng ansufangen

engest^ worden vnd derhalbe Monndage darnadi den Fun&ehen
Dag Marcij Hoehgenanter kayr. Stathalter sampt dm anderen Ghur-

vnd Fürsten, anssgenomen der Churfurst von Saxsen, Fürst von

Anhalt vnd Graue Bertholt von Hennenberg so mit Ime ankhom-

meo, morgens vinb sex höre in dem Rathoue sich gesammelt, vol*

gents mit oinandtn- in den DhumbstijQ't gangen beim Ampt der

Heyligon Mcss so erüch gesungen worden, gewesen vnd nach anss-

gang desselben wider inn den Katbhoue (darein Saxsen, Anhalt

vnd Henuenberg in des ankhommen gwest) gezogen , den aussge-

schrieben Reichsdag anzufangen. Haben der kaysorlich Stathalter,

Orator vnd Commissarien volgenden kayserlicheu gwalt vbergeben.

1) 8. ObCB 8. 1S9 ff «B« 8. aw, ABOb



346

Es folgt nun die kaiserliche Vollmacht, wie bei MilUer 14 fit'

und Walch XVI, 315 ff. S. oben S. 27 t

„Als Mde damacli haben hochgamelte keyserlioh« Stathalter,

Oraior vod Gommissamn der Bathsfemnmiliiiig volgeiit Fllr-

pringmig geibaa:"

Es ist mmmehr die kaiserliehe PropoeitioB eingerflokt» Ton

welcher der auf die Gbrabensfoige sieh besiehende Theil bei MttUer

17 ff mid Wakb XVI» 818 ff sieh findet a oben a 104 bis 108.

A. Ol

34« Berioht der Würzburger Räthe über die BesteUiuag

des AnflsehiiMM«')

18. MS» 1529.

Vff vorgeschrybene der kouigklichen VV. vn«l anderer der kay.

Mi. Coinmi«8urien Furpringon vnd Instruction habon Churfilr.sten,

Fürsten vnd Stende ijullicliH zu beradtschlagen ainen groäseo Auöü-

schus von denen so hernacb volgen gemacht:

Ohailaraten. Beiehart IhtabiBohoiie m Trier, Johaanee Hei>

tsog m Sazsea. Geiatlioh Fflrsten. ICatbena Ertsbisohoae za Salta-

burg, Chrystoff Biseboae %n Aogspoi^. Weltlich Fflrsten. Hertsog

Lndwig Ton Baiem Ffaltsgranei ICargrane Philipe Ton Baden.

ChurfOrsten Bede. D. Osspar Westhansen, Heintflscher

Oantder. Lodwig Ton Fleulcansteui, Pfidtsgranischer Hoffnteister.

Grane Diederioh von Mandersobeit, Colnisch. Geistlioher Fflrsten

Bede, D. Maislina Fremsoger, Wirtaburgischer Gantsler. D. Jo-

hann Fabij, Dhnmher an Costenntz. Weltlicher Fürsten Hede.

Dr. Lennhurt vonn eck, Bayrisch, Ballasar Schrautenpaoh, Hussisch.

Prelaten. Gerwig, Abbt an Weingarten. Grauen. Bernbart

Grane zn Solms, Vllrich, Grane zu lleltlen&tein. Auss den Heich-

stetten. Hans (sie. darüber geschrieben ist Chriatoff) kress von

Nflrmberg. Jacob Sturm von Strasspurg.

Welcher Aussclius sf^ncii Radtschlag durull' verlast vnd am

Sumbstag nach Ostern den dritten Apriliä pubiicireu lassen, wie

nachvoigt:

Nuu folgt das Bedenken des Aosschussea. oben 3, 129 ff.

A.%.0.

1) B. obm & US ff und 168, Aun.
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85. Bericht dmr Wünbnrgw SSthe Uber tte Aakuift d«r

FQfsten und Botschafter^ sowie Uber das Gefolge des

Bisohofs von Würzbarg.

April 1529.

Vflf solch ol »angeregt vnserg gnedigcn herren von Wirtzpurg

abfertigUBg sint die benenien seyner f. g. Boyehs Rotho vff Mit-

wochen nach Re!nini8core den 23. Februarij zwischen ailfF vnd

zwolff hören /u Hpeyr ankörnen, vnd sunsten von Fürsten oder

andern Stenden des Reychs oder derselbigen potschalftern nieraant, y
dan Uhri.stophcln Di izeln von wegen der iStat Nurmberg alda fanden.

Am donerstag darnach ist der Meintzisuh Canteler Caspar von

Westhansen ankörnen.

Vti dhunerstag nach üculi ist Königlich Maiestat zu Hungeni

vnd Beheim auch zu ^peyr in eyner zimlicben rastung eingeritten.

Vir Soontog Letare ist key. Haje. Orator vnd Vioe-Oantslw

Bisehoue m Malta Ooadiator m OwtaaU ynd poatnlirter m ffildens-

hajm TO öpeyr ankomen vnd ein tage oder drey heimlidi da gaweaen,

ehe man es erfaren.

Yff dhinttag nadi Letare vmb drsy howa nnt der Erta-

bisehoae va 8altzparg Caigdinal vnd L^at, vnd der Blsohone von

Angspnrg ankörnen, vnd jnen der könig entgegengeritten.

Deasdbigen dbuutag»vmb vier koren Ist dar^isobone von 8pejr

vnd Hertzog Fridericb von Bayern in der stille anch ankomen, in des

kOnigs herberg geritten, abgestanden vnd hinauf zum könig gangen.

VffMitwoch nach T^etaro vmb zwo hören sint hertsog Wilhelm,

hertzog Ludwig und hertzog Ottheynrich von Bayern einkomen vnd

jnen der könig sampt den obbemelten Fürsten entgegengeritten. Vnd

alspahl die bcnente Hertzogon von Bayern in jr herberg belaitet

worden, ist diT kijnig saiupt den fürsten den Ert/bischouen von

Meintz vml Coln bede churfürsten auch entgegengeritten, dieselbigen

zu Iren herbergeu belaitet.

Vff Freytag nach Lotare vmb zoben boren ist der Bischoue

von Bamberg vngewarnter suchen eingeritten. Vmb ein höre dar-

nach ist Pfaltzgraue Ludwig, Churfürst komen, und jme der könig

vnd die FArsten entgegengeritten. Am Sambstag nach Letaro vutb

8W0 hören ist bertsog Johanns von Sachsen Ohnrfilrst vnd Fflrst

Wolffgang von Anhalt komen vnd jnen der könig sampt den Fttrstan

entgegen geritten.

Am dhinstag nach Jadica m firnhe ist Ifarohgrane PhU^
von Baden eyngeritten. Darnach vmb ein bore« ist der Teateofa*
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raeister holieniueiater amptsuerwoser Walter von Ci'onberg komen.

Vff Miiwochen nach Judica vmb zwelff boren isfc der Ertsbischoue

tn Trier einkomen ynd jme d«r hflrtzog von Sacbsra vnd fbnt von

Anhalt entgegen geritten. Vff dhonerstag nadi Jadica ist Laadt-

grane Philipe von Hessen zu Spcyr einkomen, vnd jme der Chorfttrst

OD Saebeen entgegen gmtt«i.

Vff dhinetag nach dem heyligen Ostertage iat hertasog honridi

Ton Brannsehweig komen vnd jme der Landtgrane Ton Heesen

entgegen geritten. Desselbigen Dhinstags ist der Biachoue sn

Strasq»»]^ einkomen. Freitaga nach dem heyligen Ostertage ist

der Goa^ator wa Folda ao E^egTr einkomen.

Sambstag darnach vor Mittag vmb VII hören ist Marggraue

Jerg von Brandenburg komen. Damach vmb zwo hören nach Mittag

ist vnset gnediger herr von Wirtzpurg eingeritten. Vff Sontag Mias

dni ist picua Gomes de Mirandnla, pepstlichor heyligkeit Orator

vnd Botschnffter zu Speir auch einkomen. Vtf Montag nach Mias

dni sint der Bisclioue zu Vtrioht Coadiutor zu Wormba vnd hertzog

Jerg von Potmuu koim'n.

Vif iDunsliig nach Jtihilatc Siiit hcrlzog Erich von Braunschwoig

vnd hertzog Ernat von Luiu*nbiirg koineu. lt. Paulus Bischouu xu (^hlir.

Als vnser gnediger hurr von VVirtzburg am Sambstag imch

Ost(!rn gen Speior oinkhomon, hat f. g. den iieisigen Zcuig /m

Kcinhausen wider vmbkoron lassen, vnd gobapi hundert vnd

zwentzig ptert, zwen wegen. So ist ein schiff mit Proaiande Vnd

anderem von Wirtsburg aus anch gen Spoier gangen.

Nachvolgont Ruthe vnd von Adel hat vnsergnediger Fürst vnd horr

von Wirtzbnrg vff gehaltenem Reichstag zu Speier bey seinen t". g. gehapt.

Johann von Lichtenstein, Tbuuibherr, Lant rivhl.er, Martin von

Vssiekhaini Dhnmbherr, Bernhart von Thiingmi liuffnunster, Marsylius

I'renninger Doetor Cant/ler, ileuntz Truchses von Wetzenhausen,

Marschall, Conradt Braun Doctor, lu^the.

Panngratz von Thüngen, Neithart von Thüngen, Ansbclm von

Eltei*8houen, Hans von Weingarti'n StebU'r; Friderich Zynn Camerer

(von kentzingen, BrysgawerJ, Wolli' Erlenbeck Truchses, Götz Fauth

von Keineck Fürschneider, Melchior von Busenpalih Schenck, Ton Adel.

Glans Hmer, Wolff Wammolt, Endrcs Schade (von Leubols

Bachner), Philips von Beinstein, Jheronimas von Bosenaw, Knaben.

Sonst aUerley hoffgeerade das sein f. g. anm essen gemainlich

sehen Disch Tnd dartlber gehapt
A. 0. FOL IT und SS t
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86. Outachten des Bischofs von Würabnrg über

das Ansschasshedenken.*)

Apra 1SS9.

„Vber obTerleybtes des groBsen Aasadins gotbedunken hat

Vilser gnediger Herr von 'Vf^rtabnrg etelieher artickel halb noh mit

sehier £. g. Bethen beredt vad sich des in Beiehs Bath^ so der-

wegen handlang gepflogen, geraucht wie hernach yolgt"

Den Yorsehlag w^en des General- and Nationalcondls be-

treffend, „Acht vnscr gnediger herr von Wirtzbnrg, das es wohl

bedacht, vnd lest ime sein £ g. desselben orts des ansschus be-

denken gefallen."

,,Abcr betrefieadt erleatemng vnd crclerung des artickels im

jüngsten hieuorigen Speyrischen abschid verleibt, .... bedenkt

vnser gnediger Herr von Wirtzbnrg, das den Stenden nit wol ge-

puren wolle, vber kay. Mt. obangercgis artickels vfi'hebung dcr-

wegen in Disputacion einzulassen, es sey auch das, so der ausschns

am selben ort beratschlagt, vber seiner gnaden verstandt. So vern

es aber die Stendo laut derselben Kadtschlagung zu bewilligen

macht haben sollten, vnd sollichs auch durch die keyserlichen

Goromissarien zugelassen wurt, alsdann wollen sein t. g. ir soUichs

auch gefallen lassen."

Die Artikel wegen Saerament nnd Messe im Anssohossbedenken

„siht TDser gnediger herr ... fnr ganz, nntse vnd notwendig an,

znnorderst dieweil nit der wenigst theil vnsws heyligen glanbens

daran steht."

Die Vorsehlttge betreflfo der WiedertSnfer, der Prediger nnd

des Dmeks, aneh wegen des Fdedens iBsst sieh der Bisebof ge-

fallen. In lataterer Beiiehnng wird aber noch beigelegt: „Aber

doch damit die Stende des heiligen Boichs sich solUdis friedens

destcr mher haben zn gedrosten, sehen sein f. g. für gnt an, das

imc fall, so einer oder mber einichen des heiligen Reichs Stende

darfiber vberziehen beuehden oder vergewaltigen vnderstehen werden,

das als dann Rhomischer key. Mt. Stathalter ime heiligen Reich

sampt dem zugeordneten Regiment, so sie des ersucht oder fare

sich selbst gewar wurden, als baldo anstatt, keyserlicher Mt. dem
oder denselben, so also den l'riden zunbcrfaii'n vorhetten, bey peon

der acht vnd aberacht (darein der vberfarer gefallen vnd erklert

sein solle) von sollichem vberzug vnd vergewaltigen ab/.ustehen,

auch meniglich von demselben vberfaren abzuziehen, ime kain hilff

1) TergL oben & IM» f.
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Ratbe oder beystannt zu thun, vnd so die sache nit gestillt werden

wollte, als daii dio andorcn gehorsamen Stende nach gestalt vnd

gelegenheit der sach vffzuforderen, den Jenen so also vberzogen vnd

vergwaltigt werden wollten, zn hylff vnd reitung zuzuziehen vnd

die Tberrielier ^d vergewaltiget fried mhalteii, aneli derwegen die

vffgelaiifiiBD khosten abmlegen ni gepieten maolit haben Bollen.

lüt dun Yoraeblage betrefi der eOenden Hlllfe ist der Bisohof

eioTeretandea, wflnecbt aber cur YermeidiiBg yon Kosten, dase

die wegen m lachet Veranflchlagnng dngereidhten Sapplicationen,

statt den 6 Forsten nnd 4 Begimentsifttiien, dem Beginente

snr FMÜong nnd sam Beriehte beim niehstmi Beiebstage fibn^ben

werden. Die VorscblBge Aber die behurikiie Holfe nnd den ünter^

halt Ton Bei^ment nnd Eammeigerielit liest neb der Bischof gefiftUen.

A. a. O.

87. Sehlvssberioht der Wfirabiirger SSthe.

Ende April 1689.

Haeh lüttbeilung verscbiedener allgemeiner Beichstagsakten,

s. B. des Sehreibens der Stinde an den Kaiser, der von dem Be-

gimente nnd Kammergeriebte den Ständen vorgelegten Artikel

(s. oben S. 214 f.) nnd des Abschiedes werden die protestirenden

Ffirsten nnd Stildte anfgcBtthli. Unter letsteren sind Nördlingen,

Beutlingen, Isny, Weiseenborg nnd Windsheim nicht genannt; da-

gegen sind denselben irrthfimlich Goslar nnd Hall beigef&gt. Die

Belaiion fthrt dann fort:

„Volgents am Sonndag Cantate den Fttnff vnd zweintaigsten

dag Aprilis ist Konig Ferdinandt zu Hungern vnd Bohaim zu Speyr

vf^ebrochen, den selben dag gein Heidelberg, dahin er von Ptaltz-

grane Ludwig Churfllrst geladen, geriten. Haben sein kö. Wirde

etzliche Chur- vnd Fürsten, vnter denen vnser gnedigor von W. auch

gewest, belaithet. Des andern Dags ist sein kho. Wirde vif O.ster-

reich zu geraiset vnd die andern Chur- vnd fürsten Jder seinen

weg anbaims genomen."

„So ist hochgedachter vnser gnediger herr von Wirtzbg von

heidolberg widerumb gein Bpeier geritten vnd volgenden Dornstag

den XXVniten (sie, soll heissen 29.) Aprilis anhaima zu lair^en

daselbst zu Speier vf^eprochen. Also ist die^e Keichsveräamluog

volendet worden."
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Aus der kgl. bair. Hof*- und National-

Bibliothek zu München.')

88. Bariolit Aber den Einnig der Ffinten in Speier.

Apta 11HI9.

ViM nrfetog m Bgtft m luHiilug Ut VmUm «luiftlfli mi tnoMang»

Vermerck was fttr Fttrstoi vnd Horm anff den Rftiehrtng

ersobitMii sejeii.

Entlieh ist E8. ICajflgtati Kibiig la Hnngani vnd Behem
am donersiag Tor Letare zu Speyr eingeiytten seyen , vnd jme

entgegengcrjtten daa Kaiserlich Regiment, vnd sein Küngklioh Kaya,

am gestadt des Reyns entpfangen. Also ist die Kü. May. einzogen

vnd da gelegen drey tag , das dannoch kain Fürst ist kommen.

Alsbald die Fürsten wäre kundtschafft durch vre dyeuer gehabt,

haben sy sich auch gen Speyr verfügt. Vnd am Montag nach Letare

ist die Kaiserlich Mayo. bots<^haflt eingerytten, Herr Sygmnnd (sie)

Bischof zu Hildeshairn vnd Bropst zu Waldkirchen, am dinstag nach

d^(^yon eingerytten zwon geistlich fursten , Ncmlich Bischolf von

Saltzburg vnd BischolT von Augspnrg, denen die Kö. Mayo.

entgegen vnd eingeblayt. Gemelton tag ist auch eingerytten verborgen

H(fftzog Friderich Pfaltzgraff am Heyn, vnd Bisohoff von Speyr

aein bmder vnd fnr die EO. Maye. Iierberg gcrytten vad abgefifUlen

Ton pferden, za der K5. Maye. gelanffen vnd die KO. Maye. jnen

entgegen vnd also ainer den andern entpfangen. Am mitwoch nach

Letare seiii eingerytten Hertsog Willwlm vnd Herteog Otto

Haynrieh P&ltzgrafP am Beyn wol gerOst, denen anch die KO.

Maye. entgegen gerytten vnd sy entp&ngeo. Nachmals seyn ein-

geiytten swen geistlieh CShnrf&isten, Bisohof von Menti vnd ^achof

von Kokk, denen anch die KS. Maja, «itgegen geiyttan, das den-

selbigen mit dem Bischoff von Bamberg sechs Fflrsten eingerytten

Seyen. Nachmals am I^vejtag ist eingerytten Pfaltzgraff Ludwig

Charfttrst, der von allen obgemelten Fursten mittsampt der

Maye. entgegengerytten , vnd jnen entpfangen. Am Sambstag

darnach mit geleycher entgegenreyttung vnd enttpfahung den Hertzog

Hannsen von Sachssen ChurÜÜrst jnen eingeblayt vnd mtpfangen.

1) & Obau 8. 01.
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Also hat die Eft. Maye. am Montag Dach Jadica mittsampt

obgemelten FarstoQ das götliöh ampt der hailigen Mess gehalten,

Gott dem Almechtigen zu lob, damit sein götliche gcnad eyn gute

gelttckseligs end wolle verleichen. Vnd nach dem ampt Beyen sy

hyngangen auff dag haus rad die andern Fürsten haben sein anff

dem haos gewardt. Aber er ist nit erschynen gewosnn.

Wie vnd was massen die Furston bey d(!m am^i der götlichen

Mess gestanden seyen etc.

Auff die rechten seytten des Kors ist am ersten gestanden

die Kü. Mayo. Ferdinandt ktinig /.u Hungern vnd Beham. Nach

d. Kü. Maye. ist ein standt frey gelassen worden. Darnach ist

gestanden Bischoflf von Mcntz ChurfUrst, Nach dem von Mentz

ist gestanden der Bischoff von Köln CbarfUrst, Nach dem von

Köln ist geslsaden Pfsltzgraff Ludwig Ghnrfllrat Naehmals ist

gestand«! Hertsog Lad virig von Bayern an seyn vnd seyns g^hradem

statt Hertzog WylheUns als Horfeaogen jn Bayern. Nach HertiM^g

Ludwigen ist gestand^ Hertsog Ott Heinrich an statt seyn vnd

aller PfidtigraiEBn am Beyn. Also ist die Station m der reohttsn

seytten gewesen.

Am Mitwoehen nach Jndica ist eingeiytten Bischof von Tryer

Ghorfttrst, vnd jme entgegen gerytten sein all obgemelten Ffirsten

mittsampt der Kö. Maye. Aber or villeicht sein (kein?) tandtscliafft

gehabt, das man jme entgegen ist gezogen, sein einreytten hat sich

vcrlongert, das die Fürsten sein im feld nicht gewartten haben

künden, vnd widerumb hyn haym gerytten. Alls bald daniach so

alle menschen abgesatlet haben, ist die botschafft kommen, der

Jiischotf von Tryer sey schon bey der statt, jme entgegen zu reytten,

vnd allso er allaine eingcrytten, Sonder Hertzog Hanns von Sachssen

hab jne eingeblayt. Aber die Ki>. Maye. von stund zu Fuss in

sein Herberg gangen vnd yne in seiner herberg entpfangen, vnd

sich entschuldigt. Gemelten Mitwochen ist auch haymlich ein-

geriten Margraff von Baden. Am donerstag nach Jadica ist die

KO. Maye. mittsampt dem tag aoff das gegaydt gerytten vnd vndar

wegen am hyn haim rotten xnm Landgraffen von Hessen kommen,

der densaHngen tag ist «ngerytten, jn anff dem feld cn^p£u^en

vnd i^oh anff einer seytten von jme abgssfcreyfft hat, vnd an

ainem andem weg hin haim gexytten, vnd hatt den LaudgrolÜBtt

nit dngoblayt. Es ist jme anoh snnst kain Fflrat entgegen

gerytten, als Hertsog Hans von Sachssen, vnd der BSschoff von

Köln, vnd gemelter Landgraff wol gerüst eingerytten mit zway

hnndert pfierden wol angethon mit hämisch , spyess vnd banben
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mit acht Trommettern vnd ein hürbancken vnd zwelff Trabanten,

Es Ilgen auch baid Fürsten bcy einander 7.u berberg Hwtiog Hanns

on Sachssen vnd Landgrafi" von Hessen etc.

Am dinstag in den Osterfeyrtagen ist auch eingerytten üortzog

Hoinrioh von Pninnschwoigt vnd nisehoff von Rtrasspnro^, jlinon kein

Kürst cntgcLn-ü ist frcrytten, Als L;\nd<^rafr von Hossen vnd auff

dem t'eld entp fangen vnd sy einti;eblayt hat etc.

Pia Forsten die die herberg besteh habent, vnd noch nit all erscbinen seyen

Nemlich Margraff Jochim ans d. niarck Churfürst. Hert/og

Jör^ von Sachssen. Maii^rafl' 'lörg von Drandenburg ist komnien.

ilei tzog von Pummern der ist auch kommen. Uischoff von Bridissen.

Ifischoff von Wyrtzburg der ist auch kommen. Bischoff von Frey-

sing etc.

Nach «inein alteii Dmoke a. «. O. Bur. MSjU. •

vu.

Aus dem Stadtarchive zu Augsburg.')

89. Wolfigfaiig Langenmsntel an den Bafh von Augsburg.^

ßpeier, 28. Febr. 1589.

Auf den Auftrag des Itathes vom IG. Febrnar, die Städte

Augsburg und Kaufbenern beim Beichstage zu vertreten, antwortet

eae mit äst Bitte» oine tigene Botadiaft %n demselbeii m sendoi,

^dieweil, als ich beridit wird, an diesem Beiohstag den erbern frey

vnd Beiebstetten nit am wenigsten gelegen sem will, befind auch

solichs bey aadein stettnu, das die'^gar statlieh alhie eraoheiDen

werden« Die von Normbeig haben den tetiel , der ist schon an-

kamen, beridit mich, es soll nodi der kress knmen* (s. oben 8. 84),

„anch ir doctor einer Tngeneriidi in acht tagen hie ankumen, Aev-

gleioben soll straaabnrg auff morgen datto diss auch mit drey Be-

then ankumen, so werden die von kollen auch inerhalb drey tagen

mgenerlich mit drey Reten hie ankumen on den, der von irt weg^ft

' hie ist, der wirtt dem Begiment sein Zeitt müssen warten." ....

1) Znr J rsiiarnng von Raum glanben wir uns liier auf ganz knrze Auszüge atu

dem reicben Inhalte der in diesem Aiohive aufbewahrten Akteaatttcke beaobränken an

ollen. IHeaenien sind in dem Archlf» dironologifch geordnet.

S) TRtfL olNii 8. Mf.
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40. ]iat:t]iftii8 LangeiimAiitel an Augsburg.')

Speier, 15. Ml» 1629.

Karzer Bericbt Aber die ErOfihung des Reichstags, und Bitte,

einen wdterim Gesandten za sehicken. „Denn die (Urgenomen

handlangen etwas geeUt werden wollen. Doch verhoff ich, das

snsampt meinem gnedigsten berm Hertzog Hansen zn Sachsen, des

CSiarfQrstliehe gnadw alhie ankörnen seien, in ktlrtze meine gn>

. hm, der Landgraf zn hessen vnd Marggraf Geoi^ zn Brandenbnxg

albor komcn, dcro f. g. die Sachen ziiTersichtlich nit eilen lassen.

Sie wollen, das eines ansschnss halb zum vlcissigsten gehandelt^

so vil an inen , fürdorn werden , in massen himior auf andern

Keiclist.agen auch I »eschchen, wie vsrol solche handlang des ansschnsA

wogen den •^(-i^'tlichim Fürsten vnd iron anhengern, als ich bericht

wurd, vast y.u widor ist." ....

41. Matthäus Langenmantel an Augsburg.

8p«i«r, 22. Mürz 1529.

Bericht über die Sitzung der SUlnde vom 10. Mär/., die

Antwort des Königs Ferdinand vom 19. März und die BesteUnng

des Ausschusses. S. oben S. 112 bis 119. Hier heisst es nach

Auf/äblmig dor Mitgliodor des Ausschusses: „In welchon vsschuss,

vsH verseumniss iiieins j^ni-diijnn lirn, des Landtgraucn zu llossen,

d(.!r zn Spei ankörnen, dcsluilb in den vsscluis's (dtMu Kr zu i'rhiiltung

rechts (Jlnibtlidis i^'laubons nit vbel angestanden were) nit mer cr-

wolt werden möi^en. Die Churfilrsten, Fürsten vnd Stet, die dem

wort Gottes Cristenlich anhangen , nit wenig vbersetzt sein" etc.

Es folgt ein Bericht Uber den Ausschuss der Städte (s. oben S. 120)

nnd dessen Yerhandlongen. Derselbe liegt der oben S. 126 f. ge-

gebenen Darstellnng zn Gmnde. Wir geben daraus folgende Stelle

im Wortlnnte: „Daneben erachten efclieh der Obern Stet, insonder

Vberling, Ranensbnrg vnd kauffbenem, das der Speyeria^ absehid

erklert werden solt, dan deraelbig b^ inen Ybel Terstanden vnd

missprancht wnrde. Nun betrachten vnser etlidi, das deraelbig

abschied etlicher massen erklemng Imden, so vil die weltlich ober^

keit, auch besetzten reut, gnlt, Zins vnd einkomen beraren niöcht,

das in demsclbigen niemant vergewaltigt noch Verhinderung oder

eintrag geschehen seit. Was aber die geistlich Jarisdiction betrifft,

der sich die geistlichen vnderfangen vnd zn eignen vnderstanden

I) VefgL otMn a 10«, 11« und 11«.
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haben (der dan inen dermassen nio gestanden ward), in dem können

wir noch kein gedaldlicho erlontnnof befinden." .... Es folgt ein

oV)on S. 124 bis 128 von uns benüUter Berieht (Iber die Ausschiiss-

sitzung vom 22. März, aus dem wir Folgendes entnehmeu: „Aber

wir von Stetten werden vns von dem Spoyeriselien abscliid andtirs

dan mit einer leidenlicheu milteiung oder erklening noch zur Zeit

nit tringim lassen, wol ehe vnser boschwerden vnd was vnrais da-

durch im reich entspringen möcht, bey ko. wird vnd allen Stenden

anpringen.*' ....

48. Herwart, IL Langenmantel and Hagk an Angsborg.

Speier, 5.« nnd & April lfiS9-

Bericht Aber HerwaH*8 Ankonft (a. oben S. 91), Aber die

Sitning vom 3. April (S. 168), das Gntachten evangelischer Bäthe

om 1. April (S. 172). Ihre eigene SteUnng vor Glanbenefrage

sprcclu.n die Oesandton, unter denen von nnn an Herwart offenbar

allen Einfluss ausübt, folgcnderroa8.«sen aus. Das Outnohton der

evangelischen Räthu sei auch den Gesandten von Ulm mitgetheilt

worden. ,,So ateen Si von Vlm der Schrift halb noch im Zweifel,

gleich 80 wol als wir, die sieh von solchen ChurfQrsten vnd Fürsten,

dazu von Slrasslturg vnd l^ürnbcrg, vngern sondern vnd doch auch

vns der scherpt'e mit vnd ncdjon andern nii gern geprauclien wol-

ten." . . . „Weiter den Glaubon berurond werden wir /um fleiasigsten

handeln, ob es bei dem Speiriacheu abschid vnd der biemn- zuge-

lassenen Verantwortung gegen Got vnd kay. Mt, (wie hart das zu

erhalten) pleibe, vnd möchten vnsers tails wol leiden, dass eben in

massan das ansschnsB begriff vermag, kay. Mt. enmoht wurde, an
firey Christenlich Genenlc(»icilinni anasusohrttben, ananfiiben vnd an

bestirnter Ort einem sn halten. Ek> vil nnn das Sacrament, die

mess, das IVedigen vnd den Glanben mit Drucken oder sonst

berttrt, das soll billioh auf das künftig Ooncil angestelt werden.

Dan so wir des glaabens itzo ains weren, bedorfifcen wir kains

OoneUinms." . .

.

Diesem Schreiben lag ein Bericht Uber die Vorforderung der

Städte vor die kaiserlichen Gommissarien vom 4. April bei, welcher

S. 167 ff. benutzt ist.

Eine Zuschrift derselben Gesaudton vom 8. April enthält

einen Bericht über die Supplication der Städte am 8. April. YergL

oben 8. 173.

23*
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Weitem Schreibon der Gesandten ans Speier vom 9. und 10,

April beziehen sich nicht auf die Reichstagsverhandlnngen nnd haben

kein allgemeineres Interesse. — Der Inhalt der im Concopto bei

den Akten liegenden Instruction dos Ruthes von Augsburg für aeine
'

Gesandten Yom 10. April ist oben 8. 193 angegeben.

43. Die AvgBbnrgw CteflandtoB an ülrieh BeeUinger nnd

Anton Bimely Bürgermeister in Angniinrg.

Spcicr, 13. April 1529.

Bcriciit über die Sitzung vom 12. April und das Verlialton

einzelner .Stiullo zu der Beschwerde. Vergl. oben S. 184 ff. und

8, 191 bis 194, wo auch einzelne Stellen des Berichts iui Wortlaute

gegeben sind. Daran schliesst sich die Bitte um schleunige Zu-

aendang einer Instmction. „Wir haben denhalbenkein ansgedmektim

befelch. Dieweil dan die sacb waytter Baieheo mecht, lass wir

Boliclu an Endi, wie Ibr stet, gelangen vnd sind desshalb auf das

baldigst es imer sein mag, antwnrt gewerttig/*

44. Die Aagsborger Gesandten an Angsbnrg.

Speier, 15. und. 17. April 1629.

Bitte um schleunige Zusendung einer Instraotion fOr ihrVer-

halten tnm Abschiede. „Dom wir wissen nit, wann man yne nm
ferner antwort anhalten wird, denn mir ist gesagt, das man von

Regenspnrg augspurg Worms vnd Nordhnusen endlich antwort mit

Ja oder Nein haben will, wie wol es mir nit gesagt ist." Vergl.

weifor oben S. 194 f und 192, Anm, Betreffs der Zuschrift des

Küni;j;s von Frankroieh an die Stilndo {s. oben S. 1C4), von welcher

die (i'sandtcn eine Copie beilegen, beracrkon sie: „ist liederlich mit

umgangen worden."

Ein weiterer Br icht der Gesandten vom 17. April wie<lerholt

die Bitte am eine andere Instruction mit der oben S. 195 ange-

gebenen BegrOndnng. Bericht aber die Sitzung vom 16* April.

(Vergl. oben S. 209 Ins 218, wo ancfa einzehie Stellen dee Schrei-

bens im Wortlante gegeben sind.)

Diesem Sohrnben lag ein sweites nnr yon Herwart nnter-

aeiehnetes bei, d. d. Speier, 18. April 1529, ans welchem 8. 195

ein Ansang gegeben worde.
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45* Herwart und M. Langenmantel an Augsburg.

Speier, 1». April 1529.

Nocliiualige Bitte um rasche Instruction. S. obou S. 196.

Aus dem daran sich schlicssenden Berichte über die Sitzung vom
19. April (vorgl. oben besonders 8, 229 f und 235 f) tlusilun wir

Folgendes mit: „llaytt tag vor mittag ist ko. Mt. im Koichs Kat

gewest vnd die liandlun«,' der gestalten k. instrukzion, vnd auf-

richtung dcrselhen den glauljen, tlie hiUY vnd tirken, das Kegiment

vnd Camergericlii, darauf i;et'uli.'t<,^ handlung /u danck angeiu^iuiueii,

lioffen dass der von saehsi ii, marggral, licssen, lünenlmrg, anhult

sich dafon nit sondern werden. Der stett vnd Etlieher graficn, die

soliclis wider.-ipreclien, ist geschwigen, . . , dabey gebelicn, zu den

sogleich zuordnen vnd nit zu t'errucken, biss der abscliid gefcrttigt

sey. Gr darauf abgangon. Habon Sachsen mit seim anhang von

stond an dawider prottestirt, vnd an das kammergericht vad Regi-

ment kaia stayr za geben .... Von stimd haben die i^ett, so den

'

abschid nit annomen wollen, dermassen och getan, koetnits hat

von stund an seine hem ferantwnrtt auf ferklag vnd femn-

glimpfiing des hiaohoff vnd der graffen vnd ein gar scharpffe red

geton. — Nachmals hand gttnein stett sieh b^lagt, dass man die

von straasbnrg aosQgesatat heit. — Nachmals hat man ain artidkel

von einem ausschuss bedacht forbracht, dass Bruders Idnder in die

henppter vnd nit in die gi sf hlecht Erben sollen. Also lieben hm
habt ir in Eil, was heut gehandelt worden ist." . .

.

Tin.

Aus dem städtischen Archive zu

Frankfurt a. M.')

46. Füistenberg an Frankfurt.

Speiw» 12., 19. und 80. Min 1589.

Bericht Aber den Bünang des KOmgs Ferdinand nnd anderer

Fürsten, etc. 8. oben S.45fL Einige glaubten, der Reichstag werde

am nllcbsten Montage erOShet werden. „Ich glanbs aber khaum,

I) Anch hier twaebrlakwn wir um «at kurse Atiufige ans den wlohtigeteo

Brieüen. Pleeelben befindeo eich aUe In Bud 43 der TnaMtuba BdAbstaenktflo.
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so halt ich auch nit, dMS Tora glauben hie vff dicssinal etwas

iractirt werd, sonder aller ernst clag vnd anlieguns ist umb gelt

widdem Turcken, davon man ersdirccklich vnd ganz aorglicb an-

zeygiing furbringt. Got fiigs zum besten" ....

In einem Schreiben vom 19. Mär/, gibt FUrstonberg Nach-

richt Uber die Eröffnung des Reichstags (s. oben H. 103 f) und

die Sitzungen vom 18. und 19. März. S. oben S. 112, 113 f

und HG f. Ueber die kaiserliche i'roposition urtlieilt Fürstenberg:

„ich khan änderst nit ermessen, wo der zweyt artickel mit der

peen gegen die verwii'ker, besonder wies die goystlichen nehmen,

8olt Toliusogen werdeo, daas soleb embömng, blntTergiessen vnd

yerderben in teatschen landen erfölgen ward, als in viel hundert

Jarai nit erhSrt ist worden, vnd sa abenthenwer den geystlichen

sam grossen naehteyl."

Eine weitere Zusehrilt Fttrstenbergs vom 80. Mftnt berichtet

über Verhandlungen ohne allgemeineres Interesse mit Landgraf

Philipp wegen einer Htreitsadie mit dem Abte vcm Hanam Im
Ansschnsse werde noch «ber die drei Artikd verhandelt. „Der

allmechtig got geb seyn gnad daza. Der anfang gefeit mir nit

znm besten, wqlt dass nur dass ende nit böser werd" ....

47. Ffirsteiibergr an Frankftiri.

Speier, 7. April 1529.

Nachricht über die Sitzung vom 3. April und das Bedenken

des Ausschusses. S. oben S. 1G3. „Der merer theil der stet haben

des artickels den glauben betreffend grosse besch worum;, .seyn auch

denselbigen aus vilen vrsaclu'n anznneinon nit gemeint. Dan es

werden in dem allerloy worllin ingeplitiogten, die den Stetten, als

den man vftsitzig vnd gel'er i.st, nit treglich noch leidlich seyn, mit

namen datj.s juau ulcmant an scyner oborkeyt vnd herkhomen ver-

gewaltigen seit. Damit wurd den geystlichen . . . erfolgen, die

predicanten zu setzen vnd zu entsetzen, alle missbreneh Widder sa

wheben vnd ander wnnder anzurichten. Was gnts daranss ent-

stehen solt, hat eyu yder verstondig zu ermessen.** Es folgt sodann

dn eingehender oben 8. 165 bis 170 benfitKter Bericht Aber die

Vorfordwmig der StSdte vor die kuserlichen GommisAre.
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48. Fürstenberg an Frankfurt.

8|)»;icr, 11, April liVJi».

Boriiht über die .Sitzung vorn 10. April. H. oben S. 17^^ bis

182. lu demselben lieisst es Uber *iUe Absichten der Cieibtlicben

:

„Vnd so OS lenger beilaeUt wirt, so die PfafiFcn den handel ye

ScherHcr vud spitziger verseben wollen. Ich glimb sie besorgen sieb

etwas. Ich halt auch, was buschobuu ibuü iuen uii so wehe, uls

dkl »urg des kiinfftigeo. Dariiiub ist allor ire sinne, nlut vnd liortz

Boichs fnrter zu vorkhommon gericht, mitler jEeyt mocht man Tmb
dass so verlorn gcwcst zn recuperiren gedenckeii. Oot der Almecbtig

sebicks zum besten.*' — Daran scbliesst sich eine Bitte um baldige

Sendung einer Instruction. „Dan ich weit ye gern e. w. vnd ge-

meyne stat in gnaden koy. Mt. so viel mir möglich behalten, vnd

ist mir doch daneben auch bescbwerlich anznsehen, in dass, so

Widder got anch gegen der wemt nachteylig vnd generlidi vnd zu

erhalten nit moglidi, zu bewilligen vnd von den merer theyl der

stette zu sondern*' ....

49. F^rstenberg an Frankfurt.

Spcior, 15. und 17. A|)i-il 152*.).

Berielit über die .Sit/.iin;^ vom 12. April (s. oben S. 184 ff).

„Vff montag nach Misericordias dnl sevn enrf fürsten vnd genieyn

stunde abermals bey eyn versamelt gewest. Dosulbst hat der

Meynt/isch Cantzler den stellen erüftuet, wie curl" vnd Kirsten vnd

andre doss mtirer tbcyl in den Begriff des ausscbuss den artickol

des glaabotts belangent. vwwilligt haben. Alsbald ist darvff eyn

Bat des Cnrfttrsten von Saien bey vnd neben gemeynor versamlnng

gestanden vnd sich zu Stetten gewant vnd gesagt, dass der Cnr-

ftlrst von Saxeoi, Marggraff Jfirg v(m Brandenburg, der Lantgraff

von Hessen, der Bisohoff von Paderborn vnd Osnabrack, der Hertzog

von Lllnenbnrg, der Fürst von Anhalt, dergleychsn graff Jö^ von

Wertheym vor och vnd etUoher graffen wegen solchen begriff ver-

lesener notal auss bewegenden vrsachen nit annemen noch bewilligen

khunden. Vff solchs haben die gesanten der stette ire antwnrt

geben, dass sich viele der erbem frey vnd ßeych stette der ange-

zogen notel bobchweren, inmassen ire sapplication derhalben vber^

geben femer an/.eygt, mit vndortheniger biet, diosse sach bey vorigom

abschied vff JUngst gehaltenem Speyerischen Koychsdag vffgeriecht

bleyben zu bissen. Vff solchs bat der Sexiscben Ret eyner von

Minquitz femer furbracht, damit man nit gedenk, dass gemelte
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fürsten ans geringer Traich sonder ans bober notdnrfEt vnd dappberen

bewegnngen solohen absobiedt nt bewill^en absebew trugen, so biet

Ir curf. g. Iren beriecbt darin cyn schricfft vorfasst zn verhören.

Der ist auch verK-sen worden ^ vnd darin die saeli mit hiurlhstein

ernst weydlicli viul /lun besten ansE^estrichen. N;iih dein allem

bat der Meynti^i»ch CanUler gesagt» nachdem sich die Steile habra

emcmen lassen, dass irer vii'lcn der begriclT an/uneincn bcscbwer-

licli soy, sollen sieh die, die in unnemon, doigleychen die, die sieb

dt'ss Itcschweren, anzeygen. Wiewol sulelic Zortrennung den steilen

genioynlich zuwidder, so scyii doch utlicli vnder vns so ungesLumniig-

lich, ehe solehs an vns gcniuttet, vff solchs getrungen , dass man

sokhs nit hat vmhgehen mögen, besorg es seyn otlich sti-tti; von

pbafl'en fast dahin gereycht worden, uls numlich vberlingen, Uotweyl,

Banbnsburg vnd andere, die mit dem Dootor JohaiweB Fabri viel

zu than babeu.**

Es folgt nun die Naobridit» dass Fttrstenberg ans den oben

S* 197 angef&brten GrOnden Frankfiirt zu den sieb benobwerenden

Stftdten habe scbrmben lassen, sowie der S. 185 t und 190 f. be-

n&txte Bericht über das Verhalten der einselnen Stftdte, ferner Ober

die ffitsangen vom 18. und 14. April (s. oben 8. 207 bis 209).

Ueber den Aossdilass Miegs vom Rcgimentc bemerkt Fürstenberg:

„Weyter lass ieh e, w. wissen, dass Daniel mUhe von Strassburg

... hieher kbonion ist. Als er aber vor dem B^iment vnd befinrab

vor knniglicher Maies^tot i ischienen, hat man im zu crkhennen geben,

dass mau in nit wolle sitzen lassen, dweyl die von Strassburg die

mcss angestt'lt haben vnd seyn des stdcks in ongenaden, üaü» ich

besorg, Strasäburg werd vom lieych khomen." ....

50* F&ratenberg an Frankfurt.

Spcicr, 17. April 1521(.

Antwort auf die Instruction des Käthes vom 15. April (vt rgl.

oben S. 198, wo auch ein Auszug der Instruction und der Antwort

FUrstenbcrgs gegeben ist). Es folgen die S. 183 Anm. und S. 262

Anm. ihoihveiso im Wortlaute wiodergegebenen Bemerkungen über

das Verhalten der Stiidte auf dem Reichstage, ferner ein Bericht

über die Sit^&ungen vom 16. und 17. April, dessen Inhalt aus den

oben 8. 209 bis 216 gogebeneii Darlegungen erhellt.
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IX.

Aus dem Archive der Stadt Speieit.

Aus deiiiselbun geben wir, da manche Aktenstücke .schon von

Bemling nb^edruckt wurden, nur die in der l'olieeiverordnun^' des

RaÜies enthaltene Verordnung üi)er die Preise, welche Wirthe bei

deiu Koichatuge ihren (jüiülcn bürochnou diuften. Veryl. oben S. 38 ff.

51. Verordnung über die während des Reichstages von

Wirthen and Gastgebern zu berechnenden Preise.

8p«ier, lSä9.

Taxirung der Wirt oder Giistgeber Malzeit Morgen Supen

Yesper Irten Slaflilrunck Stalmitt, Auch was der Burger vor Stal-

mitt vnd l^r zu Itz gehaltene liichstage zw Rpier von Frembdon

nemen sollen, dui-ch Furhaltung des durchlouchtigsten hoehgebomen

fürsten vnd herren horren Johansen hertzogon zu Sachsen des lioiligen

Remischon Reichs Ertzniars(;halcken vnd CliurfUsien. Mit anbringen

kunigliehor Maiestet zw hungern vnd P)chein u. im heiligen Reich

Stathalters, Auch anderer Chnrfiirsten iioten auf betuulteiu Kicha-

tago versainbt bysin angezeigt vnd beslossen.

lOrstlichen wolichcr wirt oder Gustgelie auf Fleischtage zwey

ziemlicher guter gericht zusauipt Supen gemise kese vnd obs vnd zum

selben auch einorley (zweiorloy ?) guts wins zur malezcit gipt, Dem aol

ein gast nit mere dan zu Jdem Mal Sechs Grenzer geben. WeHeher

aber, auf fleischtage drey guter gericht msampt Supen, gemose kese

vnd obs vnd zam selben anch einerley guts wins tat male Zeit

^pt, Dem soll der gast nit mere dan Sechs (sie, soll nach der

Taxining von 1626 ohno Zweifel heissen acht) Crentser für ein

Mäkelt geben. Vnd so ein wirt oder Gaetgebe anf Fischtage

«weyerley gater gericht von fischen wie anf den fleisefatagen sa-

sampt Snpen gemise, kese vnd obs vnd zu demselben zwderley gots

Wins Sur Malzeit gipt, Dem sol der gast vor ein Malseit nit mar

den acht Creutzor geben.

Der Wirt oder Gastgebe sol vor ein gewonlich ziemlich Morgen

Snp dar/n man kalt floisch vnd eyer gipt dry Crenzor, für ein

gewohnlich ziemlich Vesper Irtcn Acht pfennig, für ein Slaffdrunck

Acht pfennig, für ein Simer habern Sechs Crouzer vnd für ein Stal-

mitt, zw der er hew vnd Sbro gipt, auch nit mere dan acht
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pfemng nemen. Ynd so der Gast neben oder Tsserhalb der Ifabeit

Horgm Snpen Vesper Vrten vnd alafidnmck vom wirt win ta haben
^

begert vnd verordnet, Sol der wirt dem gast Jde masa weins nocb

zur Zeit nit hoher geben oder verrechnen, dan wie er den zum
Zapfen verschenkt vnd venmgeli.

So aber der gast an SpclsnnL^ vnil drunck mber vnd Rulicher,

dan wie gemelt haben wolte, stet zu willen wirts vnd gasts, sich

deabalben mit einander wie inen gt'liclii /u ueitragen vnd halten.

Doch «oUo uösorthalb desselben sonst witer 'nymants beswert vber-

nuinun noch änderst dan wie hiouor stet golialten werden. So aber

gest zur Morgen Svipen Vesper Vrten blalidruucken oder sonst witer

besuiuler Spise drancke auch zudruncken oder sonst vnlust haben

oder uuichen wurden , das sollen die gest Jder zeit dem wirt nach

gepur sonderlichen auch bezalon vnd entrichten.

Aber vsserthalb den Wirtshusem Soll ein Jder m tage vnd

nacht far ein Stalmit, da der gast selbe hew vnd Stro emkanft»

Ein Orenzer, Wo aber einer by eüiem Borger Stellt , von dm er

hew vnd Stro empfahet, dem soU der gast an tage vdd nacht

Jtaiger Gelegenheit angesebon, dwill hew vnd Stro etwas in gelt

bewert ist, vier Gremer fnr ein Boss angeben seholdig sein. Doch

soll herin wflknre by dem gast vnd Borger Steen, wer das hew

oder Stro kanffen oder geben wolle.

Von einem sweytuchichen herrenbeth, in dem zwen ligen

mögen, dry Greuaer, von einem halbtachichen Betb, daran auch

awei ligen mogtan, ein nacht zwen Greuaer, vnd t'ur ein lotterbeth

ein Crouzer geben. Wo aber der gast mere an Stall mith, Both,

kuehen gesehirr viele der Stuben vml l>esonder gemach Innemen,

oder dem Burger an beliusung veip lagen wolte, dan er zur notturt't

bedurft, acht uian flir pillich, das dcrselb gast sich mit dem Bürger

deshalben auch Ho uiel vertrage als der Bürger sonst dauou haben

vnd geniessen mochte.

Die Ordnung soll Iren anfang haben Montags nach Judica

vnd volgenis dermassen also geendet werden Anno 29.

A. a. O. Tage, IM.
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Susanna, PfalzgrUfin, 62.

Tauben hoim, Christoph von, 24.
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